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Vorwort.

Auch die nachstehonde Arbeit kann ich zum Theii als ein Product

meiner amtlichen Thätigkeit bezeichnen, die Jahre hindurch auf die

(Ordnung der historisch bedeutsamen Schätze des S. Ernestinischen

Gesammt-Archivs gerichtet war.

Ich darf es wohl l)ehaupten, dass das Material für die folgende

Darstellung erst durch diese Ordnungsarbeiten flüssig geworden ist,

welche in erster Linie auf die zahlreichen geistlichen Urkunden und

Acten sich erstreckten, deren Entstehen die reformatorische Thiltig-

keit in dem alten Km-staate Sachsen veranlasst hatte.

Wie man nun überhaupt derartige Arbeiten nicht vollzieht, ohne

den wissenschaftlichen Apparat zu Hülfe zu nehmen, theils um ge-

wisse Dlrectiven für die Ordnung der bunten Massen zu gewinnen,

theils um gleichzeitig zu ergründen, ob und in wie weit das Gesichtete

für die historische Forschung noch von Bedeutung ist, ergab sich

mir bald, dass die einschlagenden Archivalien für eine gewisse

Richtung der Forschung ein ausserordentlich ergiebiges Material dar-

boten, so viel auch sonst das reich benutzte Weimarische Archiv in

seinem noch ungeordneten Zustande die historischen Studien auf

dem Gebiete der Reformationsgeschichte gestützt hat.

Auch wenn man in Mangel eines solchen Materials der An-

regung entbehrt, derartige Vergleiche anzustellen, wird sich leicht

ergeben, dass man sich eingehender mit der Geschichte des Dogmas

unserer Kirche beschäftigt hat, während die Studien zur Geschichte
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der äusseren Entwickelung unserer evangelisch lutherischen Kirche,

ausserordentlich spärlich aufgetreten sind.

Die ergiebigsten Materialien zu einer Geschichte dieser äusseren

Entwickelung h'ioUiu die ProtocoUe der Kirchen- und Schulvisitationen

und die sie begleitenden Acten in vorzüglicher AVeise dar. Schon

die Conipendien der Kirchengeschichte weisen auf die Bedeutung

dieser Quellen hin. und man hat wiederholt Versuche^) gemacht, mit

HQlfe einzelner dieser ProtocoUe, die Zustände unserer Kirche zu

schildeni; ja man hat sich neuerdings sogar mehrfach damit be-

schäftigt, die Visitationsprotocolle selbst als q u e 11 o n m ä s s i g e s Material

zum Abdruck zu bringen*).

Besonders günstiger Resultate erfreuten sich diese an sich Ittb-

lichen Arbeiten nicht. Das Interesse an denselben konnte dauernd

nicht belebt werden, weil die ProtocoUe an sich eintöniger Natur

sind und man mit ausschliesslicher Hülfe eines solchen Protocolles

ein Bild der Zustände mir für eine beschränkte Zeit und einen be-

schränkten Kaum zu entwerfen im Stiinde ist. Um zu wichtigeren

Kesultaten zu gelangen, bedarf es der Durcharbeitung eines massen-

haften, sich eng anschliessenden Materials, welches Schlüsse auf die

Entwickelung kirchlicher Verhältnisse und Vergleiche gestattet, die,

wie ich bcHonders betone, erst aus der eigenartigen Behandlung

und AuHbeutung des Materials resultiren können.

Zu einer solchen umfassenden Arbeit reicht aber seU)st das

reichst«? Archiv nicht aus. Das Material ist lückenhaft, theils weil

die Archive meist ein trauriges Schicksal erfahren haben, theils

weil (IttM (ieschick des die Kcformation beeinflussenden Kurstaates

Sachsen, der durch die Wittenberger Kapitulation zerrissen wurde.

'. it.,, ..-V. .,, ...im ,ktit li M'liwin lu'ii V>'jniH:li iiun'liU' liusi'iilM'r;,'' in si-incr

Abluiittlliinif vuii <lvr vtnUnt Kiri'hcnvUitiitioii, HrcMhiu ITA'!.

') J, Wliib'r: I)l"' Pnitofolli' tihor »11»' KirflicnviHitiitloiicii von l.VJ.S Ms IM:\

im Witti'iiiNTKi'r Kri'iM* in <i. m>iifii Mittli. hum d, (.i(>l)i*>t \\\h\, ni\Vu\. I<'(ii-scliiin;>:t<n

IX. IM. a-'l llft , ilnlltt 1H02. • Duiii'il, Dr. Kr. 11. 0.: I'ro(or.oll.> (K>r crstm

(iKitonil • KinliKiivifiitiiUoii im Knulirtc Mii|fili<liiirf; tiiinu ir>((2 l)iH 15ti4, Mii^^do-

t'urtf l'Hii H«llMUiTlnff U. Vi<rf. - (ir<Mwiiiaiiti, Lic Dr. Karl: Diu ViNitations-

' 'riiiiitm ttim «li'iii iTHti'U .liilirliiindorl Hoit i|)*r Ufi'iiriiiatioii. KrHtos

> Dr. I«. (iiiU**: Di» IVotot-olii« i1i<m Kr<>iM<iri .lliU-rliiiKk von ir>(j2 otc.
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dir Forschung- ausserordeiitlicli erschwert. Wer annähernd eine Ar-

beit von bleibendem Nutzen ausführen will, darf sich auch an dem

bedeutsamsten Archive nicht gentigen lassen. Für gewisse Lebens-

stellungen ist eine grössere zusammenhängendere Arbeit über die

Kirchen- und Schulvisitationen, selbst in einer beschränkten Epoche

kaum möglich.

So ist es gekoimuen, dass wir von den wichtigen Visitationen des

Keformationszeitalters noch sehr unvollkommene Vorstellungen haben.

Seli)st die trefflichsten Compendien der Kirchengeschichte weisen den

Beginn der Visitationen erst seit dem Jahre lo27' nach, obwohl das

gesichtete Material, welches ich während meiner Arbeiten anderen

Forschern überliess, zur erweiterten Kenntniss dieser Visitationen

bereits etwas beigetragen hat^).

Indess führten diese stückweisen Arbeiten nicht zu dem ge-

wünschten Ziele. Um die äussere, allmählige Entwickelung der

kirchlichen Verhältnisse zu kennzeichnen, war es nothwendig, dass

man das gesauunte Material für die Visitationen eines grossen

und einflussreichen Territoriums heranzog und in geeigneter Weise

ausbeutete. Das aber nmsste zunächst für die Visitation Kursachsens

afigestrebt werden, dessen eintlussreiche Stellung für den Gang der

Keformation in vielen anderen Territorien maassgebend gewesen ist.

Die eingehendere Kenntniss der sächsischen Kirchen- und Sehul-

visitationen ist von so hervorragender Bedeutung, dass man ohne

die völlige Ergründung sächsischer Verhältnisse nicht wohl den Gang

der Dinge in den übrigen deutschen Territorien verstehen kann.

Wir begegnen dieser Norm gebenden Grundlage überall, wenn auch

kleine Modificationen des Gültigen sich hie und da voriinden.

Dass ich kurz vor Luther's Tode mit der Darstellung dieser

äusseren Verhältnisse abschliesse, ist durch den Gang der Ereignisse

bedingt worden. Es wird sich zeigen, dass die Kirche an einem be-

deutenden Abschlüsse ihrer Bildung angekommen war, so wenig er

auch sonst befriedigen kann. Zu dem lässt sich unschwer nachweisen,

*) Vergl. .lacob Strauss von G. L. Schmidt, Progr. d. Eiseuaclier Keal-

Gymiiasiiiius 18(jo.



vm

dass nach dem Schuialkaldischeii Kriege, wo uiaii diireh erneute

Visitatioueu weiter zu bauen suchte, Verhältnisse eintraten, die völlig

verschieden von den früheren waren und sich schon in den inneren

Streitigkeiten abspiegeln, in welche die lutherische Kirche sich verlor.

Die Darstellung weiter auszudehnen empfahl sich nicht; einen anderen

Abschluss zu finden, war um so schwieriger, als wir es dann mit

der Geschichte der Visitationen in dem sehr zersplitterten Gebiete

Ernestinischer Länder zu thun gehabt hätten. Auch bekenne ich

offen, dass mein Interesse an den kirchlichen Fragen nach Luther's

Tode nicht nachhaltig genug ist, um der Arbeit eine grossere Aus-

dehnung geben zu können.

Wenn ich die Absicht habe, durch nachstehende Arbeit zu zeigen,

wie die lutlierische Kirche — ohne llücksicht auf das Dogma —
allniählig sich herau.sarbeitete und wirthschaftlich entwickelte, so

dfirfte es angezeigt sein, in Kürze auf die Behandlung und Aus-

beutung meines Quellenmaterials zurückzukouuuen.

Wie oft auch die Aufzeichnungen (Um- ^'isitatoren benutzt worden

sind, eine gründliche Durchfitrschung und ein methodisches Verfahren

in der .\usbeute dieser Quellen hat sich bis jetzt in keiner Weise

gezeigt. Hauptsächlich hat man verabsäumt, die Krgebnisse der

Forschung, in so weit es möglich war. statistisch darzustellen. Sd

wichtig es ist, in drn fortscln-eitenden Visitationen den I'iocciilsatz

der Tüchtigkeit der iutiu'rischcn Geistlichen zu lixircn. so bedeutsam

ist es auch, klare Vurstidlungcn iil)er die Verhältnisse der Pfarrlehnsherrn

und Patrone anzustn-bcn. die einen hervorragenden Kinlluss auf die

Fortwhritte drr Kcfnnuation ausgeübt haben. Ebenso wichtig ersc heint

aber auch, dass num von der Zahl der Mutterkirchen, von dem Ver-

hältnlKM derselben zu den Filialen und cingepfarrten Ortschaften, von

der (irojwo ihrer Bevrdkerung, sich genaue Kunde verschafft, nnd

diene VerhAltniHse in Zahlen dar/ustellen versucht. Nicht minder

wichtig erscheim-n in d«'r Bildungsgeschichte das nnmerisclic Ver-

hältnixt« der Stiftungen und Vicareien, die Zahl der Klöster, deren

InfMiMsen« die Hewirthschaftung dieser Institut.«', die Feststellnng iliicr

Kinkflnfte und UelH^rHrhÜMse. die höchst bedeutsam liir das wirth-
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schaftliche Leben der jungen Kirche waren, welche aus den Elementen

der katholischen Kirche herauswuchs, indem jene Alles benutzte, um-

gestaltete und zum Theil bei Seite schob.

Diese statistischen Arbeiten, welche hier zum ersten Male in

den Vordergiimd gestellt sind, ermöglichen allein die nun einmal

nothwendigen Vergleiche, ohne welche die Entwickelung kirchlicher

Verhältnisse nicht^ gut darstellbar ist. Ursprünglich beabsichtigte ich

nicht, diese Arbeiten, die mühevoller sind, als sie scheinen, in die

Darstellung einzullechten. Ich sagte mir, man wird sie bei der

Leetüre des Buchs als einen Ballast überschlagen. Aber selbst auf

die Gefahr hin. dass das geschehen wird, entschloss ich mich doch

tlazu, diese \'isitationstabellen der Darstellung einzuverleiben. Die,

welche auf meiner Arl)eit weiter zu bauen gesonnen siiul, linden Be-

obachtungen in gi-eifbarer Gestalt vor: man kann sich wirklich über-

zeugen, dass die wichtigen numerischen Angaben nicht aus der

Luft gegriffen, dass sie vielmehr das Product eines ernsten Studiums

sind. Auch andere Rücksichten bestimmten mich zu diesem Vor-

gehen. Wer sich mit practischeu Fragen über kirchliche Verhältnisse

beschäftigt, muss sehr oft auf die Protocolle der Refomiationszeit zu-

rückgi-eifen. In ihnen liegt so manches wichtige Moment für die

Behandlung und Entscheidung von allerhand Fi'agen, Bechtsfragen

nicht ausgeschlossen, vor. Es ist, wie ich aus unzähligen Fällen

meiner archivalischen Praxis darthun kann, höchst wichtig, sofort

feststellen zu können, ob dies oder jenes ProtocoU Anhaltepunkte zur

Beurtheilung solcher Fragen gewährt, und wo dasselbe zu linden ist.

Gerade der L'mstand, dass das ^laterial durch die häutige Verschiebung

territorialer Verhältnisse zerstreut, jetzt in den verschiedensten Archiven

zu suchen ist, dürfte schon das Einschieben der Uebersichten recht-

fertigen. Dieser Gesichtspunkt hat mich zligleich bestimmt, die

Ortsnamen nicht in ihrer urs})rünglichen, oft verderbten und unkennt-

lichen Gestalt wiederzugeben. Eine rein archivalische Aufstellung

dieser Namen war hier nicht am Platze.

Was ich auf diesem Wege gefunden und mit Hülfe zahlreicher

Acten noch vervollstäiiditit habe, ist für das nachstehende Bild der



äusseren Entwickelung unserer Kirche venverthet worden. Ich hoffe.

dass diese Darstelhmg. die sich geflissentlich von jeder Berührung

des Dogmas femgehalten hat. ihre Berechtigung hehaupten wird.

Das Ganze baut sich auf einer neuen Durchforschung der Quellen

auf, die. was das Emestinische Gesaniuit-Archiv anlangt, für zahlreiche

Arbeiten benutzt worden sind, seitdem A'eit Ludwig v. Heckendorf

sein fiir uns immer noch maassgebendes Werk geschrieben hat.

Auch diese Arbeiten habe ich nicht unbeillcksichtigt. bei Seite gelegt,

obwohl ich ihrer nicht immer speciell gedacht habe.

Was die Geschichte der Schulen anlangt, so tritt sie gegen die

Darstellung der kirchlichen Entwickelung etwas zurück, weil jene, wie

ich oft angedeutet habe, in den Quellen nicht die gTÜndliche und

allseitige Beachtung gefunden haben. Hie und da wäre es ein Leichtes

gewesen, das Bild von der Lage der Schulen mit Hülfe anderer Ar-

beiten zu vervollständigen. Aber es war Absicht, nicht mehr zu geben.

als was diese ursprünglichen Quellen, welche hier in erster Linie in

tVage kamen, dai'boten.

Neben dem überaus reichen Gesanunt-Archive, habe ich die

Haus- und Staats-Archive zu Coburg und Gotha, das Oberconsistorial-

Archiv zu Gotha, die fürstlichen Archive zu Kudolstadt und Sonders-

hausen, das Haupt-Staats-Archiv zu Dresden, das Staats-Archiv zu

Magdeburg, das Consistorial- Archiv zu Wolfenbüttel und ciu/chic

Ephoral-Archive des Königivichs Sachsen l)enutzt. Innuerhin fehlen,

wie die Darstellung nachweist, noch sehr wichtige JMaterialien, die

wahrscheinlich untergegangen sind. Die eingehiMidsten Naehsuehuugen

in den Superinlendentur- und IMarr-Archiven der Mrnestinischen Staaten

g(»b«'n der Befürchtung Kaum, dass das Vermisste unwiederbringlich

i§t Ein Gleiches zeigen die ausser(»r«lentlichen IJntt^rstützuugen,

woleht* dUM hohe Landesconsistoriuni zu Dresden und IhiIk-s {\n\-

mUtnum zu Magdeburg in «ler Krfnrschung der Quellen mir IihImii

anK<'deihi'n hwsen. Schwer wiegender IndifVereidismus vergangener

XfiU'U gegen «las Gescliick unserer deulschen AichiNc war auch liei

diiiu'n AHN'iU*n zu beklagen.

XiMdi orflbrigt, dunkbar der hohen Unterstützungen zu gedeuKcu.
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denen das Buch sein Erscheinen verdankt. Durch Bewilligung materieller

Mittel Seitens des Königlich Preussischen Staatsministeriums für geist-

liche Angelegenheiten und des Königlich Sächsischen Oberconsistoriums

zu Dresden ist die Drucklegung des Buchs überhaupt erst ermög-

licht worden. Nicht minder muss ich dankbar anerkennen, dass die

mir vorgesetzten hohen Staatsministerien zu Weimar und Gotha das

Erscheinen des Buchs durch Entnahme und Verbreitung einer Anzahl

von Exemplaren unterstützt haben.

Wenn ich nur zum Tlieii mich der Anerkennung erfreue, durch

diese Darstellung eine neue Behandlung des Materials angebahnt und

die früheste Geschichte unserer Kirche in der beabsichtigten Weise

gefördert zu haben, so sind meine Wünsche erfüllt.

Weimar, im August 1879.

Dr. Burkhardt.
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XIX

§10. Die zweite Visitation in der Herrschaft Ronne-

burg (1533, 27. September bis 1. Octoberj . . , 169— 170.

Verg-leich mit Eesultaten der frühereu Visitation S. 169.

— Einzelne Befunde S. 170. — Visitationsaufgaben

S. 170. — Execution der Visitation S. 170.

§ 11. Die erste Visitation zu Remse (1583, 29. November) 170— 171.

Anordnungen S. 170— 171. — Klosterverhältnisse

S. 171.

§ 12. Die dritte Visitation zu Altenburg und Borna

(1533, 1. und 16. December ^.j 172—176.

Uebersidit der Visitation 8. 172— 173. — Befund und

Fortschritte der Kirche S. 174. — Die Verhclltuisse in

der Stadt Altenburg S. 174— 17b. — Die Verhältnisse

auf dem platten Lande S. 175.

§ 13. Die zweite Visitation in den reussischen Landen 176— 180.

Vorgleiche mit Resultaten der früheren Visitation

S. 176—177. — Verhältnisse in Greiz S. 177. —
Visitation des Schleizer Theiles S. 177. — Haltung des

Adels und der Städte S. 177. — Visitation des Geraer

Theiles S. 178.

§ 14. Die zweite Visitation in Colditz, Leissnig, Buch,

Nimbschen, Grimma, Eilenburg, Torgau,Düben,

Gräfenhaynichen (1534, 24. Februar bis 28. Märzj 18U— 191.

Lebersicht der Visitation S. 180—182. - Statistik

der Censuren S. 183. — Gründe der schwierigen Ver-

besserung kirchlicher Verhältnisse S. 183. — Grund-

sätze der Visitationen in den brennenden Fragen S. 184.

— Oultusbaulast S. 184. — Wiederherstellung alter

Pfarruuitrikeln S. 185. — Beaufsichtigung des Laien-

standes S. 186. — Verhalten der Städte S. 186. —
Behandlung der Klöster S. 187. — Lage der Schulen,

Vergleiche mit anderen Schulen S. 188— 189. — Ver-

gleich der Visitatiousresultate für Colditz und Grimma

S. 191.

b*



xx

§ 15. Die zweite Visitation in Franken (1585. 7. Jan. fl.) 191— 196.
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Visitation S. 242 -249. — Resultate aus der Statistik
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ringens S. 277—282.

§ 7. Die Visitation im Hochstifte Merseburg (1544,
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Reformen Herzog Georg's S. 283— 284. — Tod Georg's,

Wahl eines SchutzfUrsten des Stifts Merseburg S. 284. —
Stellung des Schutzherrn Heinrich von Braunschweig

S. 285. — Verhalten der Bischöfe zu den Reformen

S. 285. — Fortschritte der Reformation, Nothstand der

Bischöfe S. 285—288. — Hoffnungen derselben S. 288.

— Ausgleich der Wurzener Iirungen S. 289. — Krieg

gegen Heinrich von Braunschweig S. 289. — Einfluss

auf die sächsischen Stiftw S. 289. — Fortgang der

Reformation im Stifte Merseburg S. 289— 291. —
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— Thätigkeit Bugenhagens iu Hildesheini S. 299 bis

301. — Wolfenbiitteler Visitation S. 801. — Vornahme

der eigentlichen Visitation S. 301.

§ 2. Die erste Visitation im Herzogthum Braunschweig-

Wolfenbüttel (1")42, 10. October) 302—313.

Uebersicht der Visitation S. 303—31 1. — Statistische
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S. 311—313.
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Verzögerung der Visitation, Bngenhagen's Thätigkeit
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Schluss der reformatorischen Thätigkeit Kursachsens

S. 320.
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Zur Orientirung über die Werthverhältnisse

im Reformationszeitalter. )

Zur richtigen Beurtheiliing der Vcrhältnisso golunt die Keuntniss des

({«'Idwcrthes im lli^formationszeitalter, und wie sich der (ieldwerth zu dem

heutigen (J«'lde verhalt, auf welches wir Alles reduciren müssen, um richtige

Vergleiche «teilen zu können.

Der (meiiwniKche) Gulden, welcher meist im Verkehr war. hat nach

heutigem Golde einen Sillierwerth von 1 Tlilr. 12 Gr. 1'/,-. Mi'ik. I>a

') Vergl. die tiliiTiiiiH tüehtige Arbeit von Dr. Kiiis: ..Die i'rejs- inid l.ohn-

vorhUltniNM« di>M 10. .lahrhiuidertM in Thüringen" in llildelirand'H .lahrbiieliern idr

NaUDnaliikiinnmie und StatiMtik. Hiind I. 8. ({H IT. Die Arbeit fuHNt im I' Materialien

d«* GeMumnil-AreliivH. - Aelmllelie Arlieil««!! hat lirkaiinllieli der verdieiiNtliehe

Archivur Kubke jinMg.Tlllirt, die in der HfiirtlK-iltniK der Wi-rtln- von den .Ansichten

de« |)r. KiuN i«twiiM uhweielien.
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der Geldwerth gesunken und die Gctreidedurchschnittspreiso im 16. Jahr-

hundert zu den unsern sich verhalten wie 1 : 3,75, so stellt sich der Werth

des Guldens auf S^^ x 1 Thlr. 12 Gr. —- 5i/^ Thlr. = 15,75 Mark.

Das heisst, für einen Gulden konnte man im 16. Jahrhundert ebenso viel

Korn kaufen, als jetzt für 5^/4 Thlr. = 15,75 Mark. Das ist die Grund-

lage für jede Reduction des früheren Geldes auf das unsere.

Wir verzeichnen hier mir die liauptsächlichen Preise; verweisen im

übrigen auf die Stellen der Darstellung.

1 Hufe Landes (30 Acker) ertrug . 5 ¥1. Werth,

1 Fuder Heu war angeschlagen auf 1 „ „

1 Malter Korn 3 „ „

1 Malter Gerste 3 „ „

1 Malter Hafer 2 „

Eine Pfarrei, die 60 Fl. baares Einkommen und die eben erwähnten

Naturalbezüge hatte, hatte also ein Gesammteinkommeu von 74 x 15,75 Mark

= 1135 Mark 50 Pf. Das war schon eine leidliche Pfarrei. Nach Diesem

wolle man die Verhältnisse beurtheilen, um zu richtigen Vorstellungen

zu gelangen.

Erklärungen zu den Visitations-Uebersichten.

1. Die erste Reihe der Tabellen weist die Mutterkirchen nach.

2. S. vor dem Orte bedeutet das Vorhandensein einer Schule im Orte.

3. Die zweite Reihe hinter dem Orte giebt den Lehnsherrn oder den Patron

der Kirchonstelle an.

4. Die Zahlen 1, 2, 3, 4 bedeuten die Censuren und zwar: Censur 1 gut

(fast gelehrt und geschickt, gelert befunden, wohl bericht, geschickt

befunden, ein feiner, frommer, erlicher, geschickter mann, feiner, alder

nuinn, lateinisch *iind deutsch wol bericht befunden, geschickt und

fromm, ist ein feiner, herlicher, gelerter, geschickter mann u. s. w.);

Censur 2 ziemlich gut (ist ziemlich in der lere befunden, ziemlich

bericht, ziemlich geleii befunden); Censur 3 mittelmässig (nicht fast

geschickt, nicht sehr gelehrt befunden); Censur 4 unbrauchbar (nicht

gelert, nicht geschickt, unbericht befunden, vbel bericht, ein arger

Papist u. s. w.).

5. Das Fragezeichen in Parenthese hinter dem Orte bedeutet, dass die An-

gabe des Patrons in den Quellen fehlt.

ba



6. In den Anmerkiiiigen zu den Uebersichten stehen in correspondirender

Weise die zur Mutterkirche gehörigen Orte. Haben diese einen *,

so sind sie Orte mit Kirchen oder Capellen, also Filiale; ohne * ein-

gepfarrte Oiie.

7. Die Zahlen hinter den Oi-tschaften bedeuten die Zahl der Kimvohner.

Die erste Zahl bedeutet die besessenen Wirtho, die zweite die Hinter-

siedler, wenn nicht anderes in den Anmerkungen angegeben ist.

8. © Zeichen für die bei der Visitation ausgebliebenen Geistlichen.

9. Die alten Formen der Ortsnamen sind, wie im Vorworte hervorgehoben,

auf die heutige Schreibweise reducirt und nur spnichlich interessante

oder verderbte Formen in Parenthese angegeben. Orte, welche sich nicht

mehr vorfanden oder nicht zweifellos feststellen Hessen, sind mit einem ?

bezeichnet. — Die Schreibweise der Ortsnamen ist auf Grunil der

preussischen und sächsischen 100,000theiligen Generalstabskarten und

Reymann's topographischer Specialkarte festgestellt, da die Ortsbestim-

numgen nur mit Hülfe voUstiindiger Karten zu ermöglichen waren.

Daraus erklüren sich hie und da kleine Abweichungen in der

Schreibweise der Orte, auf die wir keine besondere Rücksicht nehmen

konnten.

Specielle Uebersicht der Visitationen.')

1524, 24. Juni: Erste Anregung zu einer Visitation durch .loliami Fried-

rich, Herzog zu Sachsen.

152r>, 10. Januar: Jacob Strauss beginnt die Visitation im Kiseuachischen.

Sie wird unterbrochen und bis

1525 nach Fastnacht verschoben. Am 17. MArz wird die \isil;itioii IVir

die Aeniter Wartburg, Hausbreitenbach, Salzungen, Krt'u/.burg und

Gerstungen angeordnet.

I.rjii, rt. Januar: Visi(ali(»n des Amtes Morna.

152Ü, II.— 'M. M;lrz: Visitation im Amte TcniicIttMg.

[1527, 13. Fobninr: Vi«itation im Kurkreis.
|

[1627, Anfanjf Juli: Visitation in Thüringen (der Saalkreis).]*)

[1527, 16. S(»pteinl)er: ViKitatioii in Mt'issdi und .Mli'ubnrg.
|

') Di» in dh«i«in Huoho uun Mungol un Material iiii-hl n li^'<>|i:i ihIcI t «mi

VUitatioii«<n Hhid durch
[ | hozoichni't.

*) Villi dii'MiT ViMttiilitiii Hiiid nur Hpilrlicho Auf2i<ieliuuiigt>ii viirliamliii.
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1528, 22. October bis Ostern 1529: Visitation des Knrkreises.

1528, 16. November bis 25. November: Visitation des Fraukenlaudes.

[1528, 23. November bis 5. Januar 1529: Zweite thüringer Visitation in

Eisenach, Gotha, Weimar.]

1528, 29. November bis ?: Erste Visitation in Meissen und im Voigtlande.

1529, 12. Januar bis 1. Februar: Visitation in Zwickau, Werdau, Crim-

mitzschau.

1529, 16. Februar bis 18. Milrz: Visitation der Aeiuter Voigtsberg, Plauen,

Weida und Konneburg.

1529, 2. Mai bis 19. Juni: Die zweite Visitatidn ib's tbüringischen Kreises

an der Saale.

1529, 11. Mai bis Ende Juni: Die erste Visitation in Meissen, Leissnig,

Colditz, Grimma und Eilenburg.

[1530, 13. Januar bis 17. März: Beginn der Visitation der noch rück-

ständigen Aenit^u- Eilenburg, Bitterfeld und Beizig.] *)

1530, 9. März: Graf Albrecht von Mansfeld beabsichtigt die Vornahme

der Visitation im Stifte Saalfeld.

[1531, 2. April: Visitation des Klosters Brehna durch Benedict Pauli,

Taubonheim und Kötteritzsch.]

1533, 3. März: Die dritte Visitation in Gesanunt-Thüringen.

1533, 4. März: Purste Visitation des Amtes Allstedt.

1533, April: Zweite Visitation des Kurkreises.

1533, 24. Mai bis 16. Juni: Die Visitation der Grafschaft Schwarzburg

(Oberherrschaft).

1533, 2. bis 21. September: Die erste Visitation in den reussischeu Landen.

') Vrgl. Burkliardt, I.uthor's Bricfwoch.sol S. 109—171. Don 17. März schreiben

dio Visitatoron: „als wir diesen Tag naho an der Visitation dos Amts Bitterfeld

gewesen, bin ich, Justus Jonas, durch Luther und Melanchthon abgefordert". Er

bittot zur Vollendung der Visitation um Ab.sondung des Sebastian voji Kütteritzscb

und dos Bernhard v. Hirsfold. (Reg. Ji. fol, 84^- No. 48.) Beizig hatte folgende

visitirto Ortschaften: Ragüson 8. 10. — Lühnsdorf mit Buchholz hat geringe

Dürfer, zwei, darin Iß Hufu. und 5 Koss. — Lütto (Lotto) mit Fredersdorf, Dipp-

niannsdorf Bö. 70. — Linthe (Linto) mit einigen Dürfern 15. 11. — Raben mit

4 Dörfern: Rabenstein, Grube, Klepzig, liotzke (Hornlotzke) 82. 8. — Dahnsdorf

mit Kranepuhl 37. 9. — Werbig vor Niomegk mit Zicksdorf 15. 2. — Rädigke.

Garrey, Hartzens 29. 4. — Werbig mit Jehserig 14. 5. — Haseloff mit Grabow,

Rietz 27. 2. — Schwanebock mit Baitz 18. 18. — Rottstock mit Trebitz, Gomnick

31. 17. — Lüsso mit Nescbholz und KubU'witz 29. 8. — Zeuden mit Lobbeson

und Pfliickuf 81. 8.
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1533, 27. September bis 1. October: Die zweite Visitation in der Hon-

schaft Kounebnrg.

1533, 29. November: Die erste Visitation zu Remse.

1533, 1. December ff.: Die dritte Visitation zu Altenburg und Borna.

1534, 30. Januar ff.: Die zweite Visitation in den reussiscben Landen.

1534, 24. Febniar bis 28. Mäi-z: Die zweite Visitation in Colditz, Leissnig,

Buch, Nimbschen, Grimma, Eileuburg, Torgau, Düben, Gräfen-

haynichen.

1535, 7. Januar: Die zweite Visitation in Franken.

1537, 26. Mai: Die erste Visitation in dem Freiberger Gebiete Herzog

Heinrich's.

1537, 17. August: Fortsetzung der Visitation.

1539, 21. Juli bis 26. August: Die erste Gesammt-Visitation in Meissen.

1539, 3. August . . . Die erste Visitation im Albertinischeu Thüringen.

1539, 21. December bis 7. Juli 1540: Die zweite Visitation in Meissen.

1540, 4. August bis 11. October: Die zweite Visitation im Albertinischen

Thüringen.

1542, 11. Mai: Die Visitation des Domstifts, des Amts und, der Stadt

Würzen.

1542, 10. October: Die erste Visitation im Herzogthum Braunschweig-

Wolfenbüttel.

1543, 20. Septeml»t'r: Die erste Visitation in der Herrschaft Lobenstein.

1544, 9. Januar: Die zweite Visitation im Herzogthum Braunschweig.

1544, 23. September bis 18. October: Erste Visitation im Hochstifte

Merseburg.

1545, 9. lM'br\iar bis Mai: Zweite Visitation im Hochstifte Merseburg.



Das Ernestinische Gebiet.

Erste Periode. 15M 1526.

§ 1.

Vorbereitende Schritte zu den Visitationen der

lutherischen Kirche.

Vor dem Jahre 1524 hat man sich in dem Kurfürsteiithume

Sachsen nicht mit der Idee der Kirchen- und Schulvisitationen be-

fasst, so dringend es auch geboten erscliien, im Interesse der kirch-

lichen Ordnung^) in den Gang der Dinge einzugreifen.

Dass diese Idee zunächst nicht von der Seite ausging, die im

Grunde sich von selbst verstand, lag vor Allem an den Anschau-

ungen Luthers; dass jene aber verhältnissmässig spät sich Eingang

verschaffte, lag an dem Bildungsgang der lutherischen Kirche, der

mehrfache, schwer schädigende Unterbrechungen erlitt.

Es lässt sich unschwer nachweisen, dass Luther mit Zähigkeit an

der freiheitlichen Entwickelung seiner Lehre fest hielt 2). So

sehr es sich empfahl, ein straffes geistliches Regiment nach dem

Beiseiteschieben der IJioecesangewalt einzuführen, konnte sich dazu der

Reformator doch nicht entschliessen. Jenes war kaum denkbar ohne

die Theilnahme des politischen Factors, dem er nach seiner An-

schauung einen Einfluss auf die religiöse Bewegung nicht gestatten

konnte.

*) Welche Wege Luther vor den Visitationen im Sinne hatte, wenn er von

„Gleichheit der Ceremonien und doron Einführung u. s. \v." sprach, ist schwor

festzustellen. Von seinen „Büchern und Sermonen" allein, war sicherlich nicht

AUos zu hoffen. (De. Wette, Luther's Briefe II. 435.)

') Luther's Brief bei de Wette II. 435: Proindo nihil vi aut im[)eno tentavi,

nee vetera novis mutavi etc.

Burkliardt, KircUon- u. Schul- Visitatiunen. 1
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Aber es lag doch nicht in der Macht Luthers, an seiner Ansicht

festzuhalten, ihr Ausdruck und Form zu geben. Auch wenn er es

versucht hätte, die kleinen kirchlichen Bildungen — denn von einer

Kirche konnte man noch nicht reden — zu organisiren, zu einem

grossen Ganzen zu gestalten, ohne den politischen Einfluss hätte

sich diese Bildung doch nicht ermöglichen lassen. Zusammenhangslos

wie die Kirchen waren, fehlte es ihnen natürlich an einem durch-

greifenden geistlichen Oberhaupte, und die Stellung des Kurfürsten

Friedrich von Sachsen ermöglichte zur Zeit ein organisatorisches

Eingreifen noch nicht. Was dieser für die neue Lehre als deren stiller

Anhänger that, bestand im Wesentlichen darin, dass er dem Drängen

der Gegner anscheinend nachgab, die religiöse Bewegung in seinem

Lande eindämmte. Er kam dem Regimentsbeschlusse nach, unter-

stützte sogar die kirchlichen Visitationsgelüste ^) der Bischöfe seines

Landes, die nichts anders wollten, als die vom Katholicismus Ab-

trünnigen in den Schooss der Kirche zurückzuführen. Aber im

Grunde schadeten die kurfürstlichen Befehle nicht viel; sie drangen

nicht durch, weil sie es nicht sollten. Man konnte wenigstens nicht

behaupten, dass der Kurfürst in Opposition zu dem Reginu^ntsbeschlusse

stand, und wenn die Bischöfe zu neuen, entschiedeneren Maassregeln

drängten, so war es bezeichnend für Friedrichs Stellung, dass er

meinte, man müsse sich nur hüten, eine „unschickliche Ant-

wort" zu ertheilen. So war es ein natürlicher Verlauf, dass die

Bewegung zunahm, aber auch bedenkliche Auswüchse zeigte, wie sie

sich in dem Sectenwesen und der bäuerlichen Bewegung gij)felten.

Da kam die Zeit, dass die politische Gewalt um ihrer selbst willen

eingreifen, und den religiösen Einzelbildungen Richtung, Maass und

Ziel geben nuisste.

Es wäre eine höchst dankbare Aufgabe, das Behauptete an der

grossen Reihe der religiös- ixditiscluMi Kinzelbewegungen, vor allem

an den für uns maassgebenden , in dem KurfUrstenthum Sachsen,

nachzuweisen. Die localge.schichtlichen Kreigni.sse treten in der Dnnli-

forHchung jnner gro.ssen E|)ociie zur Zeit noeli immer znrdck, um zur

vollen Anschauutig zu bringen, wo und in wie wtut die politische

Macht die religiöse Bewegung Rlrderte oder ihr entgegentrat.

*) Reg. N., iMg. 67, B. 11.
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Ganz allmälilich brach sich die Idee der Kirchenvisitation Bahn.

Sie erwuchs zunächst in geistlichen Kreisen, und je inniger sich jene

beim allmählichen Erstarken der politischen Macht an diese anlehnte,

trat ein, was Luther vermieden wissen wollte: die Entwickelung der

Kirche ging von Oben mit Hülfe der politischen Gewalt vor sich.

Auf das Engste schloss sich die Idee der Kirchenvisitationen an

die Ereignisse in Eisenach an, wenn auch andenvärts im Kurfürstcn-

thume Verhältnisse ähnlicher Art sich gezeigt hatten. An dem Ii\isse

des schon l)edeutungsvollen Wartl)ergs war der Pfari'er Jacol) Strauss

gegen das Ende des Jahres 1528 in den erbittertsten Kampf gegen das

städtische Regiment getreten, indem er sich gegen die Abtragung der

Zinsen ausgesprochen ^) und die ohnehin erregte Bevölkenmg durch seine

Schrift vom Wiederkauf dem kurfürstlichen Befehle entgegen gesteift

hatte. Gerade hier, wo die versuchte Belehrung durch Luther und

Melanchthon sich vergeblich erwiesen, tauchte zum ersten Male die

Idee einer Visitation auf. Sie erschien zunächst als eine von dem

Herzog Johann Friedrich angeregte, der es unter diesen ^'erhältnissen

dringend geboten erachtete, dass Luther durch Thüringen ziehe, um

die untauglichen Geistlichen zu entsetzen.^)

Wenn nun auch nicht sofort eintrat, was Johann Friedrich ge-

wünscht hatte, so wurde doch schon im nächsten Jahre ein Versuch

der Art gemacht, indem merkwürdiger Weise Jacob Strauss selbst in

der Eisenacher Gegend als Visitator auftrat. Am 10. Januar 1525

hatte er eine Visitation dort eingeleitet. Ob sie Resultate erzielt hatte,

lässt sich zur Zeit nicht feststellen. Wichtig bleibt der Umstand, dass

sie, wenn auch nicht zu Ende geführt, auf den Betrieb des Herzogs

*) Lieben Brüder in Christo, predijii^te Strauss, Ihr seit nit schiddig den

Geistlichen die Zins zu geben, so von Wucher und Wiederkauf herriiren, denn

Ir sündigt tiJdtUch, so ir's tut. Will maus aber haben, so geschieht Euch gewalt,

leids, dann nimpt man euch den Bock, so gebt den mautel hinnach .... seit

beständig, und lasst leib und leben bei mir, itzt sitzen euere herru des rats aufm

Kathaus und handeln, wie sie das Wort CJottes uiedertrucken wollen. (Reg. Ji.

pag. 34 b., No. 11.)

^) Brief bei Walch X. 398, vom 24. Juni 1524, im Auszug in meinem

Briefwechsel Luther's, S. 72. Dieser Brief ist 'aber die Antwort zu dem Brief

bei de Wette II., No. 605, dessen Datum falsch roducirt ist. Das Datum ist nicht

der 21. Mai, sondern der 18. Juni. Schmidt Menius I , S. 88, durfte daher nicht

behaupten, dass Luther auf den Antrag nicht eingegangen sei. Eine Antwort
Luther's auf den Brief vom 24. Juni ist bis jetzt nicht bekannt.

1^=
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Johann Fiiedrich nach Fastnacht wieder anfgononnnon wurde, da dieser

den Burkhardt Hund als ^litvisitator thätig zu sehen wünsclite ^). Das

Laienelement, welches in den ordentlichen Visitationen der s])ätiM'n

Jahre die Rolle der Executoren ühemahm . war also schon im Beginn

der Visitationen vei^treten.

Dann (17. März) erhielt Jacob Strauss den Auftrag, die Aemter

Wartburg. Hausbreittmbach, Salzungen. Kreuzhurg und Gerstungen zu

visitiren. Vielleicht scheiterte das Unternehmen an den bedrohlichen

Zeitläuften. Dass man damals auf widenvärtige Elemente stiess, be-

zeugt Jacob Strauss ausdificklich.

Zeigen diese Vorgänge, dass gegen die geläufige Annahme, schon

unter der Regienmg Kurfürst Friedrich's die bessemde Hand an die

kirchlichen Verhältnisse gelegt wurde, so mussten verschiedene Factoren

thätig gewesen sein, welche den kurfürstlichen Hof zum Eingreifen

in die geistlichen Verhältnisse bestimmt hatten. AVir glaul)en. dass

folgende Vorgänge von entschiedenem Einfluss gewesen sind.

Im Herbst des Jahres 1524 war der bekannte Prediger Nicolaus

Haussmann aus Zwickau veranlasst worden, an den kurfürstlichen Hof

zu eiU'n, um bei dem Kurfürsten selbst über die religiöse Lagi» Zwickairs

vorstellig zu werden. Er fand den Hof mitten in den Jagdbelustigungen

zu Friedel)jich in Thüringen*). Haussraann. der vom Kurfürsten Friedrich

und dem Herzog Johann in einer kurzen Audienz empfangen wurde •'),

schilderte die Schäden auf religiösem Gebiete und versuchte auch die

Wege ihrer Heilung, soweit es die Zeit erlaubte, zu Ix'zeiilineii. Be-

tont«» er in seinem Vortrage selbst, dass die kurze Zeit ein tieferes

Eingehen auf die wichtigen Fragen nicht gestatte, so nalun dci- K'iir-

ffirst Veranlassung, den Wunsch nach einer eingehenden schriftlichen

Darb'gung der Verhältnisse kund zu geben. Es ist kaum zweifelhaft,

dass Kchon hier Haussniann durchgreifende .Massregeln zur festern Be-

grfin(hmg der kirchlichen Verhältnisse gefordert und speciell die Min-

') Hriof iloH .larol» StnitiHK an .lnliaiiii von SatOison vom ir>. .laiiuar liVin.

OMlrunkt niiH .li fol. IW» Hchou ln-i Sflimidl im I'rntriaiiim <lcs KisiMiaclicr lu'al-

XymiiiuiiiiiiDi 186:i: Jamtb KtniUNs

') Bf«<inill|fiM('Jii>H Diirf im Ainl^t SjuiUt'lil, danials \vi<> liiiiiiiiK'lsImiii i'iii .la'^'-il-

urt mit KcrIiloMM, wi<lcli«*M hiiiitii,' vom kiirf. iloro li(>Mii<-lit. wiinli>.

*) Nach i|«>ii |{<<iiti<n«uhiiunf;i*i> horaiid nkU ili>r liof vom s. Imm l:>. ScpUtr.

ill KriiNli'burli.
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leitung von Kirchen- und Schulvisitationen unter weltlicher Führung

betont hatte.

Weihnachten 1524 finden wir den Prediger bei dem befreundeten

Reformator in Wittenberg. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ähn-

liche Bestrebungen Haussmann's diese Reise veranlasst und die ver-

suchsweisen Visitationen, wie wir sie in Eisenach kurz nachher angestellt

linden, im Einverständniss mit dem sächsischen Hofe beschlossen wurden.

Im Anfang Mai 1525 war Haussmann endlich der Aufforderung des

Kuifürsten nachgekommen. Er hatte eine eingehende Darstellung der

kii'chlichen Schäden eingereicht, an die sich seine Ansichten über die

Mittel ihrer Heilung anschlössen^).

Wir müssen dieser Haussmann'schen Darstellung etwas nachgehen;

sie ist in einigen Punkten von hohem Interesse. Bedeutsam aber ist

sie für die Rechtsbildungen in der jungen Kirche, weil er mit voller

Ueberzeugung dafür eintrat, dass die neue Lehre sich nm' mit Hülfe

der politischen Gewalt des Kurfürsten entwickehi könne, der

lü'aft seiner Stellung für die Visitation der Kirchen und die Aufrichtmig

der Schulen eintreten müsse.

Wäre Haussmann nicht eine bedeutende, in so innigem Verkehr

mit Luther stehende Persönlichkeit gewesen, so würden uns seine auch

von Andern geltend gemachte Ansichten nicht von so grossem Gewicht

erscheinen. Schon früher hatte er daä straffere Zusammenfassen der

lutherischen Elemente betont, auf eine kirchliche Verfassung hin-

gearbeitet. Er war von der Idee ausgegangen, dass ein lutherisches

ConciP) die Einigkeit in der Kirche, namentlich die Gleichheit in

den Ceremonien herstellen müsse, wogegen Luther sich entschieden

aussprach, der eben damals noch (im November 1524) fest daran hielt,

dass jene sich frei entwickeln müsse. Schon das Wort Concilium

feindete er an, das er ebenso füi- verdächtig hielt, wie das Wort und

die Lehre vom „freien Willen". Wenn eine Kirche der andern nicht

folgen will aus freier Wahl in äusserlichen Satzungen, entgegnete

Luther, was ist dann von Nöthen, dass man sie soll durch Decrete

der Concilien dahin treiben, die doch bald „zu Gesetzen und

Stricken der Seelen" gerathen werden.

') Sic findet sich im Original Reg. Ji. fol. 35, No. 5 und ist ISVa Folio-

Hcito lang; da die Anrodo o\v. f. g. sich ausschliesslich darin findet, so war sie

für den Herzog Johann, uachnuiligea Kurfürsten berechnet.

'^) ychrift Luthers an Haussmanu bei de Wotte-Soidemann VI. S. 54.
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Es ist nicht anzunehmen, dass Luther und Haussmann in allen

Punkten bei der Berathung kirchlicher Verhältnisse ühereinstimmten.

Haussmann's huijjere DarsteHunp: spricht daijofren. Er hatte eng an

die Verhältnisse Zwickaus luigeknüpft, sich die Dinge nach seiner Weise

zurecht gelegt, unbekümmert, ob die empfohlenen Maassnahmen dem

grussen Ganzen entsprachen. Wenn er richtig betonte, dass die reli-

giö.sen Wirren durch Missverständniss der lutherischen Lehre erwachsen

wan'n, dem Unverst«md untl böser Wille zum Tlieil zu Grunde lag, so

war es um so iK'zeichnender, dass er eine Zeit Umg auf die Hülfe der

Bischöfe von Fri'isingen imd Naumburg gebaut hatte, unter deren ßot-

mässigkeit Zwickau stand. Auch er hatte also an den Listitutimu'n

der alten Kirche festzuhalten gesucht und die Thätigkeit der Bischöfe

noch für möglich gehalt^'u. Nun, da seine Wünsche sich von dieser

St»iti' her nicht reiUisirten, wimdte er sich andern Ansichten zu. Nicht

darauf legte er allein mehr das Gewicht, die christliche Ordnung in

Zwickau durchgi'führt zu sehen, in allen Dörfern und kleinen

Sti'idten muss »las Kvangelium sich festsetzen, wo entgegengesetzter

KinHuss ntK'h in hinreichendem Majisse zu spüren ist. Mit Recht deutete

er auf die IjehnshemMi hin, die noch dem alten Glauben anhängend,

ihn* rnti'rthancn durch unwissende und verstockte Pfarr-Mietlilinge

vi'rtulin'n lic.s,«;cn. Ks ist an der Zeit, dass die Gemeinden, welche

ihri'n (Jcistlichen unterhalten, auch das Hecht erhalten, ihn zu wählen.

Er venm.schauliehte dem Herzog, wie die geistliche und politische

Gewalt d»T Gegner das Evangelium zu unterdriicken strebe, wie man

Kiirhe, die Bckehrt«'n zur l'mkehr zu bewegen. Gefährlich erschien

ihm *hw Tn'ilwn d«'r Mönche, die vor Annahnie der lielire Luthers

wamt4>n, da diew» von langem Best^mde nicht sein könne. Er charak-

U'rijiirti» da« unheimliche Treiben der hohen Stifter, wies mit Hecht

auf d<'n*n ungünstigen Kinlluss hin, da si(> vermöge des ihnen in üher-

nMcheni MaaKM> zust^dienden l'fairrhe.setznngsrechtes eine FüUe von Macht

entwickelten, clie «ler Kntfaltung der neuen Lehre Hindernisse und

ewiifi» Kämpfe tM*reiten mÜMte. Dann (hu'hU> er der schändlichen l'ress-

erzi'ugniMM' und dex gänzlichen Damiederliegens der Schulen, aus denen

allein für die Zukunfl der Kirche die wahren rjeniente erwachsen

konnten; in ihnen niÜHNten die neuen, kränigen S(üt/en zur VolhiKhuig

.d«r begonnenen kinhliehen |{i*fonnen g(>Kucht und gefunden wenlen.

Im Oilisen war e» nicht viel Neues, was Haussnuuui /iir chanik-
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teristik dor kirchlichen Schäden vorführte. Um so bezeichnender ist

sein Ideengang, der den Herzog zum Eingreifen in die geistlichen

Verhältnisse bewegen sollte. Gerade desshalb, weil die Bischöfe von

Freisingen und Naumburg nicht in das Land kommen, um die Schäden

abzustellen, liege es dem Herzog wie jedem Landesfürsten als oberstem

Schutzherrn ob, die ewige Verderbniss von den Seelen abzuwenden.

„Desshalb fasse e. fürstl. Gnaden ein gut Herz, bitte Gott um Gnade

und thue wie ein Kaiser zu Hieronymi Zeiten gethan hat, der hinter

des Papsts Wissen viel Bischöfe zu einer Synode zusammen gefordert,

weil es die Nothdurft gebot. Jetzt sieht euer fürstl. Gnaden, dass

nichts nöthiger ist, als zu visitiren. Man fordere die Domherrn zu

Naumburg und Zeitz zusammen, befehle ihnen mit Ernst, ihrem Amte

zu folgen, bestelle Archidiaconen und Suffraganen an Stelle des Bischofs,

heisse sie das Werk vollenden, umherziehen und fragen, was allent-

halben wandelbar und gebrechlich ist. Finden sie sich dazu untauglich

und ungelehrt., so geben sie ihr Amt auf. Es muss wohl Furcht

bleiben, wenn gelehrte, namhafte und erfahrene Leute aufsehen und

im Umherziehen den rechten Bann und geistliche Censur aufrichten

und in Kraft erhalten."

Aber auch die Ausübung dieses geistlichen Berufs wusste Hauss-

mann dem Herzog annehmbar zu machen. „Wollten euer f. Gnaden

sagen, wie soll ich Christo folgen, Paulo, Barnabai, und Petro; bin ich

doch kein Prediger noch Lehrer des Worts, da mir nur die „welt-

liche Obrigkeit" befohlen ist, so antworte ich, „hatte doch der König

Josaphat (Paralip. 11. 17) auch nicht Befehl, Fürsten, Leviten und

Priester in's Land zu schicken, das Volk unterweisen zu lassen! Für-

wahr, die Liebe zu seinem Volke' hat ihn dazu bewogen, zu erfüllen,

was lässige Prälaten unterlassen hatten. Ist doch euer gnade nicht

ein heidnischer Fürst, sondern von christlich heiligem Geblüte und

Herkommen ; billig wäre es, dass euer gnaden solch tapfem Fusstapfen

nachgingen und andern Fürsten und Herrn zum Beispiel dienten." —
Er hielt dem Herzog vor, dass Markgraf Casimir ^) Aehnliches gethan,

seine Gelehrten erfordert und ihnen in dieser Richtung Vorhalt gemacht

habe, darüber sie Rath gepflogen und als nützlich erkannt, beide

^) Dessen Reformen gerade ganz in territorialem Sinne angeordnet waren.

Vorgl. Richtor's evangel. Kirchonordnungen I. 50.



8 Das Ernestinische Gebiet. — Erste Periode 1524— 1526.

Regiments in gutem, beständigen Wesen zu erhalten. — „Visitiren"

ist ein gar edeles Werk, fuhr er fort, es ist nichts, als Gebrechen

wandeln, emiahnen zum sittlichen Leben, tiösten und stärken. —
Doct<»r Luther, der sei am tauglichsten, der habe die Gewalt, das Herz

und den VerstiUid dazu. L'nniöglich könne er, wenn ihn die Wahl

tnlky seine Betheiligimg abschlagen. Und selbst über die Aufbringinig

der Kosten wusste er Benihigendes zu sagen,*) um auch gegenüber

dem materiellen Xothstande das letzte Bedenken gegen eine Visitation

aus dem Wegi* zu nuimen.

Das waren Envägimgen, die, am 2. Mai 1525 niedergeschrieben,

in doppelt schwerer Zeit an den kurfürstlichen Hof gelangten. Mitten

in der bäuerlichen Bewegimg und in den Tagen, wo Kurfürst Friedrich

zur ewigiMi Ruhe einging (5. Mai 1525), war für erst koint^ Zeit, die

Frage von so hochbedeutsamer Natur in Erwägung zu ziehen.

Die Visitationen waren in's Stocken gerathen, mitten in (Nmu

n*ligiös-|M)liti8chen Kampfe war zunächst an die Wiederaufnahme der-

selben nicht zu denken.

Die furchtbaren Schläge, welche in der wiedertäuferischen und

der bäuerlichen Bewegung gegen die Entwickelung der lutherischen

Kin-hc gffuhrt waren, hatten <lie Grundlagen völlig in Fragil gestellt.

auf der Luther seine Kirche aufzuführen gedachte. Das Predigtamt und

die Obrigkeit, die er sich als feste Säulen der künftigen Ordnung

gedacht, wan'n m-girt, die pMlitischen Gemeinden in den Städten und

auf dem Ijandc waren durchwühlt, von widerwärtigen Elementen zer-

setit, die ohnehin lockere kirchliche Ordnung vielfach zerstört. Es

iKHlurfle eines ersten Nothbaue« im den Fundamenten : der Aufrichtung

der I*famMen und die Sicherstellung ihrer Dotirung. Da drängten die

Noth zur Zuhfllfenahme «ler ti'rritorialen Gewalt, die jetzt Luther ans

eigenem Antriebe in Anspnn-h nahm. „Die Pfarren liegen elend dar-

niedar, Nienuuul giebt. Niemand bezahlt: Opfer und Siudpfennige sind

gefallen, ZiuM'n sind nicht da «Hier zu wenig, es achtet der gemeine

Mann weder Prediger n«M-|i Pfarrer, da.ss, wo nicht eine tapfere Ord-

nung und Kt^ittliclie Erhaltung <ier IM'arreien vorgenommen wird, in

kunwf Zeit weder lYarrhöfe, Schulen noch Schüler da sein werden,

'i Kr Ulli iiüitilicli auf Um »ulMidiura itnmmlo dor PfarnT /.iiriWk.
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und Gottes Wort und Dienst zu Boden geben muss." Es ist selir be-

zeichnend, dass Luther des Kurfürsten Beihülfe erbitten konnte, weil

die Noth es erfordere. In seinem Vorschlage zur Wiederaufrichtung

der PftiiTeien betonte er die Verwendung der Klöster, Stifter, Lehen

und Spenden. ^)

Es war eine Bitte, die, sollte sie mit Hülfe territorialer Gewalt

erfüllt werden, in der Zeit und unter den Verhältnissen, eine eminente

Thatkraft erforderte. Denn das, was Luther wünschte, bezeichnet genau

die Vollziehung der Arbeit, mit der man sich weit über das Zeitalter

der Reformation hinaus mit wiederholten Kirchenvisitationen und der

Aufhebung der geistlichen Stiftungen beschäftigte, ohne im Ganzen

zu einem befriedigenden Abschluss zu gelangen. Ja wir möchten

geradezu bezweifeln, dass Luther die Schwierigkeit der l)eantragten

Organisation richtig gewürdigt habe. Die Richtigkeit unserer Ansicht

kennzeichnet sich schon in der Antwort des Kuifürsten % der auf die

von Luther beantragte Maassnahme gar nicht einging, sondern die

materielle Besserung der geistlichen Stellen von der naturgemässen

Unterstützung der „Pfarrkinder" abhängig gemacht wissen wollte.

Höchstens verstand er sich zu der Executive einer von Luther zu ent-

werfenden Ordnung, die auf den Unterhalt der Geistlichen Bedacht

nahm. Den Antrag Luther's, in dem schon die Verwendung der geist-

liehen Güter enthalten war, berührte der Kurfürst gar nicht, er hatte

diesen sogar ftilsch verstanden, indem er die Unmöglichkeit darthat,

dass die dürftigen PfaiTeien aus den Mitteln der „fürstlichen

Kammer" unterhalten werden sollten. Möglich war es aber auch,

dass er die verlassenen geistlichen Güter als der fürstlichen Kammer

verfiillen ansah.

Hier war es endlich, wo Luther in wenig Worten mit dem Plane

einer durchgreifenden Kirchenvisitation in dem Kurfürstenthum

hervortrat. ^) Gegenüber dem weittragenden Unternehmen, das er hier

empfahl, blieb es aber ein flüchtiger Entwurf. Die Gemeinden,

welche evangehsche Pfari'er zu haben wünschten, sollten für deren

Unterhalt sorgen. Es müsste ihnen der Unterhalt vom Rathhause

oder sonst auf Befehl des Kurfürsten gereicht werden, wenn das Pfarrgut

») De Wette IH. S. 39, Brief vom 31. Octobor 1525.

^) In moinom Briefwechsel Luther's S. 92.

3) Brief bei de Wette III. 51 vom 30. November 1525.



10 Das Ernestinische Gebiet. — Erste Periode 1524— 1526.

nicht ausreiche. Dabei wünschte er die Einrichtung von vior his fünf

Visitationsbezirken, die Mitwirkung des Laienelementes, die Unter-

weisiuig der untüchtigen Geistlichen, nicht aber deren sofortige Ent-

fernung, in so weit sie sich dem EviUigelium nicht geradezu feindsehg

erweisen würden. Man sieht, wie Luther gegen den ersten Vorschlag

schon ein bedeutendes Stück weiter gegangen war: wie sich beide

Yoischläge sogar durch wesentliche Momente unterschieden,^) ohne

dass sie dem Bedürfniss der Kirclie gegenüber völlig durchdacht und

gründlich ausgearbeitet sich enviesen. Denn wie es uns scheinen will,

war es an Luther gerade nicht die stärkste Seite, praktische, auf

die äussere Organisation zielende Vorschläge im entscheidenden

Momente zu machen, in der Lösung solcher Aufgaben zeigte er sich

weniger stark uiul umfassend. — Eine Theilnahme für die darnieder-

liegenden Schulen zeigte der flüchtige Entwurf nicht, so wesenthch

diese auch für die Entwickelung der Kirche war. Haussmann's Vor-

schlag hatti' j«>ne wohlweislich nicht vergessen.

Practisi-he Folgen hatte Lutlu'rs lückenhafter Vorschlag iinnur-

hin. So wenig wir auch sonst in der Lage sind, den Vorgängen zu

folgen; das steht fest, dass mm sofort Visitationen in den ein/einen

Luidestheilen versucht wurden, von denen freilich bis jetzt nur zwei

sich quelh'nmässig verfolgen lassen.

Di«' erste, welche zur Ausführung gelangt*', war die des Amtes

Borna, in welchem Georg Spalatin und der Geleitsmann des Amtes

Michael von der Strasse am 8. Januar 1526 die kirchlichen Verhält-

nisse einer Prüfung unterzogen.

Dio Ueborsioht der Visitation des Amts Borna.

8. (lornitz 1 — — — —
1). Kitzsch.r 1

10. Hnbendorf — 2

11. Nrnkcrsdiirf 1 — — — —
12. M.nndurf I .{

!.'{. Kiciidnit/ L* — f)

•) Dm «mti» •|tnit'tt jii nur vini l»(itatinii n 1. i .(\.ii.' aiu-Ii von «Icr l'riirmi^

und HenuibUdung der UoiMÜhlifii.

*) Ihdwitimg dar Ceii«iin<n: 1. IVili^t iltu« Kviinp'liiiin. >J. Pivdi^'t das

KvMgvUam nkhL — 3. Ut «Knh.'liiht -i. I.i>l)i in \vil.|«r E)u<. ~~ b. Krbiulüt

fi«b ftur BIm.

1. lliilN'ndurf
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vorzüglichen Schwierigkoit^u zu gedenken, welche aus diesem Punkte

den Organisationsversuehen der Visitatoren erwuchsen.

Eine zweite Visitation wiu-de von Mittfasten bis Ostern im Amte

Tenneberg angestellt, mit der Diezmann Goldacker als Laie und die

beiden Geistlichen Dr. Johann Draco untl Friedrich Mecum betraut waren.

Die Uebersicht der Visitation des Amtes Tenneberg 1526 ^).

1.
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sahen das Visitationswerk als eine verfrühte Maassregel an, die um so

überflüssiger erscheinen musste, als sie dem Durchdringen der neuen

Lehre begründete Zweifel entgegen stellten. Wieder andere hatten,

ol)wuhl sie zu studiren behaupteten, nicht einmal die nöthigen Bücher,

und pflegten mehr des Waid>i^erks als der Seelsorge. Das günstigste

Zeugniss, welches ertheilt werden konnte, galt dem Pfarrer von Laucha,

dem doch wenigstens „etwas Verstand vom Evangelium" zugesprochen

wurde, und dem Geistlichen zu Hörselgau, der das Evangelium stu-

dirte und lehrte, ohne dass man dem sonstigen Leben das unbedingte

Lob ertheilen konnte, weil er der Trunksucht ergeben war.

Nur ganz vereinzelte Gemeinden wünschten eine Aenderung im

Sinne der Reformation. Unter ihnen war Uelleben,*) wo man sogar den

Besuch der eigenen Doifkirche aus dem Drange nach dem Evangelium,

auch aus Abneigung gegen das unsittliche Leben des Pfarrers mied

und die Predigt im nahen Gotlia besuchte; dann die Gemeinden

Asbacli^) und Boilstedt, die aus ähnlichen Gründen um den Wechsel

des Geistlichen nachsuchten.

Dem eingehenden Berichte über den Befund fügten die Visita-

toren ihr „(yonsilium" bei. in dem sie ausdrücklich hervorhol)en , dass

der fromme Kurfüi-st „kein besser Ding habe fürnehmen können". Sie

empfahlen nicht allein eine durch alle Pflegen gehende und zu wieder-

holende Visitation, sondern ertheilten auch ihren Rath, welche Gesichts-

punkte künftig für diese maassgebend sein müssten. Trotz trauriger

Erfahrungen Ix'fürvvorteten sie freundliche Behandlung der Untaug-

lichen, deren sofortige Absetzung man meiden müsse. Es wurde vor-

züglich betont, dass fortan den Amtleuten die Macht genommen werden

müsse, die Geistlichen ein- und abzusetzen; sie wünschten, dass diese

Befugniss allein der LandesheiT ausüben sollte. Man sieht, wie schon

hier auf das Episcopat der weltlichen Macht alles Gewicht gelegt und

mehr und mehr von der geistlichen Seite her die Obrigkeit in das

Mittel gezogen wurde. Man drang dabei auf Anstellung tüchtiger

') Der Pfarrer war nach Beondi^'unj,' dos Bauernkriegs von seiner Verehe-

liohung mit der Concubino ziirückgekonuuen , obwohl er bereits in Gotlia aufge-

boten war. Das Volk hält beide noch für „Hurenvolk."

^) In Asbach war ein alter Platt", der zwar viel kann, „kanns aber nicht

gesag oder geraden, lehrt nichts von Christi Glauben, wird oft so irre im Evangelio,

dass er selbst nicht weiss, was er sagt".
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„Kirchner", die der Jiip:end (iie zehn Gebote, d.as Vaterunser vorsprechen

und deutsche Lieder und Psalr'en vorsingen sollten, betonte das Lesen

der Bibel, und wie das Singen und Lesen recht eigentlich „in's Herz

hinein" getrieben werden müsse. Die Einführung der Postille Luther's,

auf der die Predigten fiissen sollten, war nach der Meinung der Yisi-

tatoren ein Haupterfordemiss, damit nicht Jedennaim auf den Dörfern

sein „Gaukelwerk*' der Gemeinde vorplaudeni könne. Nächst der wann

empfohlenen Wiederaufrichtung der Schulen in Städten und Dörfern

war es die Bessemng der materiellen Lage der Seelsorger, die die

Visitatoren henorhoben. Der Geistliche dürfe nicht mehr über dem

Handhaben des Pflugs, über seinen Nahnmgssorgen das Studium ver-

gessen. Es war eine Fülle von Wünschen, denen in berechtigter Weise

hier Ausdruck gegeben wurde: viel mehr, als Luther in seinem kurzen

Plane über die Vornahme der Kirchenvisitation erwähnt hatte, stellte

sich als ein zu befriedigendes Bedürfniss heraus.

Da ist es nun merkwürdig, dass für längere Zeit keine Thätigkeit

in dieser Richtung zu bemerken ist. Man könnte geneigt sein, den

Gnmd für den Stillstand der Visitationen in den politischen Verhält-

nissen, namentlicb in der Thätigkeit der evangeliscb gesinnten Fürsten

zu suchen, die sich zu einem Bunde gegen die der Reformation feind-

lichen Elemente zu vereinigen strebtt»n. Aber welche Tbätigkeit dieses

engen* .Vneinanderschliessen auch erheischte, nie wird man nachzu-

weiwn im Stande sein, dass der Fortgang der Reforniatiitn in dem

KurfÜrstenthume von diesen politischen Maassiuihnu'u so abhängig war,

dfUis man aus gewissen Rücksichten das weit(>re Vorgehen absichtlich

sistirte. >) Nie ist das Visit^itionswerk (Jegenst^uid bei Herathung poli-

ttM^ht'f Krisen gewesen, selbst in den späteren Verhandlungen des

8chnialkaldischen Bundes denkt nnm dieser so zu sagen selbstverständ-

lichen Maassnahme nic-ht. Di»- N'ornahme der Visitationen, die Art

und WeifM' ihrer Dunbführnng blieb intenie Angelegenheit des ein-

zidni'n Territoriums. Weiti-r als in die landständisehen Kreise ist die

nditfiösr Frau'f iiiilit t'rdniii!''fii : ufiadr darin lit'L;t der Beweis, dass

M Nach K«Htk«<iiiltirr II. 4H, hab« «|«r KiirriirHt am 21. .Iiiiii ir)2(> sopu- <l«ii

4lifrn Patmntvn iMffohlmi. iiin<n Plkrn*rii, liiitlmr'ii «(»iitiiolio Monho /.nr Niitlia«))-

tmf VonnlilfMI WmI wmn nie nicht nellmt prinliffon künnton, iliiHii l.ntlin'H

KinhMpoilill« ra amphbUm.
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es sich noch um Einzelbildungen handelte, deren Gang nur von

den EntSchliessungen der territorialen Macht sich abhängig zeigte.

Nur der Reichstag konnte für die Entwickelung der Reformation

in diesen einzelnen Territorien von hoher Bedeutung sein. Der Reichstag

von Speyer, auf welchem die evangelischen Fürsten unumwunden als

Bekenner der neuen Kirche auftraten und im Reichsabschied vom

27. August 1526 das Zugeständniss erlangten, dass Jeder — bis zur

Berufung eines Concils — für sich also zu leben, zu regieren und

halten könne, wie ein Jeder solches gegen Gott und kaiserliche Majestät

sich getraue zu verantworten, — trug zur Befestigimg der neuen

Kirche in den einzelnen Territorien um so mehr bei, als die Ver-

wickelungen den Gegnern der Reformation nicht gestatteten, die evan-

gelischen Fürsten dauernd zu beunruhigen. Dieser Beschluss hatte

die grössten Wirkungen: er bedingte die fernere Entwickelung der

einzelnen deutschen Landeskirchen, zu deren Gestaltung nicht nur

der Landesfürst, sondern auch die Reichsstädte und die Ritter sich

berechtigt fühlen mussten; jedes Land betrieb die Reformfrage nach

eigenem Ermessen.

Im Kurfürstenthume hatte man im Stillen an dem Projecte der

Visitationen weiter gearbeitet. Die bisherigen Erfahrungen wurden

verwerthet; gerade sie mahnten zu sorgfältigen Erwägungen, in ihnen

lag der Grund für das Aufgeben der vorläufigen Visitationsversuche.

Da kam es nach der successiven Wandlung, die Luther bezüglich

der Stellung der Kirche zu der politischen Gewalt durchlebt, nicht

unerwartet, dass er jetzt — am 22. November 1526 ^) — in aller Forai

eine Kirchen- und Schulvisitation bei dem Kurfürsten beantragte.

An die Stelle der fehlenden Diöcesangewalt musste doch etwas treten,

was die geistliche Zucht wieder herstellte, zu der vor allem die Jugend

angehalten werden müsste, wenn man nicht, wie er andeutete, höchst

bedenkliche sociale Zustände schatten wollte. Es war sehr bezeichnend,

dass nicht allein „Gottes Gebot, sondern auch aller Noth" zu

diesem Vorgehen zwang. Sein Antrag ging dahin, die Einnahmen

der Klöster und Stifter in so weit zur Dotation der geistlichen Stellen

zu verwenden, als die sonstigen von den Gemeinden aufzubringenden

Mittel nicht ausreichten. Ja da, wo diese vorhanden, mussten nach

1) de Wette, Luther's Briefe III. S. 135.
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seiner Meinung die Gemeinden „gezwungen'" werden, Pfarreien und

Schulen aufeurichten. Er sah dies als eine Verpflichtung an, der man

sich ehensowenig \x\e der Unterhaltung von Bmcken, Wegen und

Stegen entziehen könne. In der That, es waren die Grundzüge der

spätem Visitationsinstnictionen angedeutet, die dem Kurfürsten zur

vorläufigen Envägung anheim gegeben wurden.

Je tiefer Kurfürst Johann den Nothstand empfunden, je mehr

hatte er es als „landesherrliche" Pflicht erachtet^ im Sinne Luther's

jenem griindliche A])hülfe zu schaffen. Er hatte bei seinem Weg-

gange von Wittenberg zwei seiner Eäthe, den Kanzler Gregor Bmck

und Hansen von Gnlfendorf beauftragt, mit den vier Dechanten und

Luther die weitem Maassnahmen zu berathen. ^) Die Resultate ihrer

Berathungi'n erhielten die Zustimmung des Kurfürsten; es handelte

sich jetzt um weiter nichts, als um die Wahl geeigneter Yisitatoren.

Auch eine materielle Unterstützung der Suche Seitens des Kurfürsten

lag ausser allem Zweifel.

Zu dem gesellte sich der Drang der Universität Wittenberg, 2)

die Visitiition zu beschleunigen. Am 13. Februar wurden mit der-

selhen im Kurkn'is«' zunächst Hieronymus Schurff", Melanclithon, Hans

Edler von «ler Planitz und Asmus von Haubitz betraut und es leidet

keinen Zweifel, dass diese sofort in Angritt" geni>nnnen wurde, wenn

wir auch nicht in der Lage sind, über den Vollzug der Visitation in

Mangel <h'r einschlagentlen Protocolle Weiteres festzustellen.")

Die Instmetion, welche dieser Visitation als Grundlage diente,^)

legte vor allem darauf (Jcwicht, dass es die Ptliclit der Dankbarkeit

*) Burkbardt, LuUier's Uritifwocbutil. S IH.

*) d« Wott« III. 8. 154: nihil et ofi^n prautoroa novi habeo, iiisi i|uoil

firintvpf univentitati r(*i4|toiidet, »um» vollo iiiaturaro viriitutioiiom otc.

*) Kllm NaclMiicIiuiiN uiiK(<acht«t, Hiiui dioMo uivhi uufgofuiuloii worditii,

obwohl dsM krini^l. CoMt«Uirium in MoffditltiirK auf iiu<in (ioHuch dio uiufassoiulston

RaeherebMi in den prvuniMhon Spooialarchivoii di>r Siiporint(Midi<ntiin>i), in dowu

leb dM Mainrl«I ra flndra hoffte, anpittvllt liat.

*) K»K. Ji. fol. 41. ir. Hinn DaUi «t a. Keg. Ji. ful. 41u. A. 11. 1—87. Sie

dOrflr »\hktnmVnu» im Juid l'>27 nli^^fniuit H«<iii. — Dio kI**!«'))*« liiidnt aIcIi in Kicht(>r's

•<v«iiKidi«<'hoii Kiri'lii<iitirdiiiiiiK*'ii d. l(i. .Inhrli. I. 77 und daraiiN Itoi (IroNHniunn, dii>

Vi«iUtion<»>Arti«n dnr IMinv« (irinuna H. lo. AiiMNordi'ni in der /<i<it^('lii'it't riir

dffaUi'Iwi« IUh'UI und dnutMslt» l^ijchUwiMuiuicIiaft iV. ti. 45.
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gebiete, zum Ausbau des göttlichen Wortes beizutragen, nachdem es

„aus überschwänglicher Güte und Barmherzigkeit" wieder erschienen

sei. Geisthche und Schullehrer sollten in der Lehre und ihrem Lebens-

wandel nach geprüft, für das weitere Unterkommen der Papisten, die

bereits an mehreren Orten Verstössen und dadurch leider in's Elend

versetzt worden seien, durch „Abfertigung" gesorgt, Irrthümer aber im

Glauben solcher, die das Wort Gottes lehrten, mit Landesverweisung,

sittenloser Lebenswandel mit Entsetzung vom Amte geahndet werden.

Der Kurfürst wollte zwar keinen Glaubenszwang auferlegt, aber das

Sectenwesen beseitigt wissen, indem die Visitatoren den Weg der Güte

und Belehrung nicht unversucht lassen sollten, um die Lrigen zur

freiwilligen Umkehr zu bewegen. Personalmangel war nach Möghch-

keit zu beseitigen, das Einkommen und das, was den Stellen entzogen,

war festzustellen. Gleiches galt von verlassenen Klöstern und son-

stigen Stiftungen, deren Einkommen wie dessen nunmehrige Verwendung

aufgezeichnet werden mussten. Mangel an Mitteln, die künftig ander-

weit für die Besoldung der Geisthchen zu beschaffen waren, bedurften

eines besondern Nachweises durch die Visitatoren, während man ein

besonderes Augenmerk auf die Hinterziehung der Stiftungen mit ihrem

Einkommen zu richten hatte. Einkünfte von Patronaten, die bis auf

den dritten Theil, der dem Patron zur Ausstattung eigner Kinder im

Fall ihres Unvermögens zu belassen war, fielen dem gemeinen Kasten

zu. Gleichheit des Ritus war herzustellen, und den Lehrern Anleitung

zur Erziehung und zum Unterricht der Jugend zu ertheilen. Zu-

sammenschlagung dürftiger Pfarreien, sowie die anderweitigen Ver-

hältnisse derselben waren zu regeln. Ungleichheiten der Einkünfte

zu beseitigen, war lediglich dem Ermessen der Visitatoren anheim-

gestellt. Sie hatten besonders zu überwachen, dass den Geistlichen

ihr stipulirtes Einkommen gereicht Averde; besondere Personen waren

aufzustellen, die die Rechte der Geistlichen zu wahren hatten, damit

sie des lästigen Einmahnens überhoben wurden. Die Gemeinden

hatten für die Listandhaltung der geistlichen Gebäude zu sorgen; wie

nicht minder die L^nterstützung der Armen aus bereiten öffentlichen

Mitteln zu überwachen. Zur Beaufsichtigung der Geistlichen waren

besonders in Städten Superintendenten zu bestellen, denen auch die

Entscheidung in ehelichen Händeln, in denen leider sich oft Partei-

lichkeit bei den Geistlichen gezeigt hatte, zufallen sollte, um mit Hülfe

Uui'khai'dt, Kirchen- u. Schul- VisitatiuiuMi. >>
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des Amtmanns oder Scliossei-s gerechte Entscheidungen anbahnen zu

können. Ebenso sollten die Geistlichen aller Einmischung in welt-

lichen Hader sich enthalttm: aber dafür sorgen, dass äi-gerlicher

Lebenswandel. Spiel, Müssiggang, Völlerei, Hurerei, Ungehorsam der

Kinder, das Absingen von Schandliedem und dergleichen mehr ver-

mieden werde.

Auch specielle Verhältnisse und deren Ordnung berührte die

Instniction, die bereits für die einzelnen Kreise entworfen war. Die

gleichzeitig fiir Thüringen aufgestellte enthielt genauere Bestimmungen

über die kirchhchen Verhältnisse der Stadt Neustadt a. 0., und die

Vornahme von Unterhandlungen mit den Barfüssermönchen zu Weimar,

den Klosterpersonen zu Reinhardsbrunn, Georgenthal, Eisenach und

Gotha. Man regte Verordnung evangelischer Pi'ediger in die Nonnen-

klöster Cronschwitz und Heusdorf an, indem den Visitatoren zugleich

freiere Handlung in diesen Beziehungen gestattet wurde.

Schon aus gedruckten Ladungen und sonstigen Con'espondenzen *)

geht hen*or, dass der Beginn der Visitation in dem Neustiidter und

TliüringiT Kreise ffir die erste Woche des Juli festgesetzt war. Am
12. Juli linden wir die Beauftragten in voller Thätigkeit in Weida.

Von dort reisten sie am 16. Juli*) nach Neustadt a. 0. In kurzer

Zeit hatten sie die Visittition in Weida, Amshaug, Pösneck, Saalfeld,

80 weit vs dort die Verhilltnisse gestatteten, durchgeführt. Namentlich

waren sie in Saalfeld auf harten Widerst^uid des Grafen Albrecht von

Mansfeld gi'stossen, den der Kanzler Bifick für die Zulassung der

Viidtation noch zu gewinnen hotlte.

Leider ist nur weniges über diese älteste Thüringer Visitation

») Dm giHlnicktp Aiuwchnnbon Kiirfllrst Johanns tlatirt vom S(iinita<j: Tii-

iiitatU (16. Juni), wülirmii IlanH v. *l. IMaiiity. iini Ti<rinins<«t/Jin^' bittot wo^-fon

Ziii(aiiimi*iikunfl ili«r VUitaton'n, inth-ni it l»ciii''ikt, <l,i« v llimliily. iinf DdinnTstnjr

ww.h IVtri und I'nuH (4. Juli) (folmlon hoI.

•| Kit' kUiri*!* '''•'T "b'n Manjfi'l «mhoh SilirriltiTs iiiul iiIht dii« j^mssc Arltcil,

wi«|r||f ilif Aurxi'irJinunKi'n vi<nirMaclii<n. ].(>i*b>r fi>lil<>n all' dicso rrotocoll«». I)iv.s,

WM irli UInt ilii<«H< i<rMt4* tlitiriiiKiiu'hi« VisUjitiun ixTidito, ist aus («in/.i'huMi uns

rrtialUtirn HricfiMi mit^^i'tlioilt. — VixititUo inccpit, schrribt butli(>i- am \'.\. .Inii

1A87 an HauMMnuinn. M do Wi<tt(* III. 8. 187. — In Woida waivn ihnen aiuh

<U<* Kxdrurkii'n I<adnn(;iMi t.»r VUlUitiiiu xn^oKiui^'ou. — IMxt don Man;;<>l lincs

VUilaUnnNMihn'nN'r» nniwnrti't Kurfllrnt Juliann am H. Juli, ilass (>r t>in(>h Sc.lii-)>ilM>r

«b'hl titr ip'lhltf "rrti-litil IiiiIm«, da SrlnirlT „liidn-r deutsch" schicibn. Man Kiinn

l«) aiiiH'biiKMi. da«* dh-«"r die tliürhiuMNelieii Visilatiiins|)i-iil(H-idle srhrieb.
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in einigen Fragmenten erhalten. Um so wichtiger sind diese für die

Physiognomie der alten kirchlichen Verhältnisse, die 1533 bereits bei-

nah eine gründliche Umwandlung erfahren hatten. Indem die Visita-

toren Friessnitz ^), Dohlen % Schömberg ^), V^ittchendorf *), Burkersdorf ^),

Neuenhofen •'), Laussnitz ''), Niederoppiirg *), Nimritz^), Daumitsch^"),

Weyraii), Dreba^^)^ Linda ^ 3). Moderwitz i*), Weltwitz i^), Copitzsch ^ ß)

und Dreitzsch ^
') besichtigten, fanden sie überall fast imhaltbare Ver-

*) Hat wegen violer Dörfer zwei Caplane. (Die Filiale sind nicht angej^eben).

*) Hat bisher zu versorgen gehabt : Merkendorf, Göhren, Dörtendorf, Schüp-

titz, Piesigitz, Staitz, Steinsdorf, Loitz.seh, Uhlersdorf und Halbesdorf (?), und die

nach Merkendorf geschlagenen Dörfer: Pfersdorf, Wiebelsdorf luul Welschendorf.

Dann Zadelsdorf, Zickra, welche beide künftig auch von Dohlen abkommen sollen.

Stelzendorf, Zadelsdorf und Zickra sollen künftig eine Pfarrei bilden. Uhlersdorf

wird nach Wolfersdorf geschlagen.

^) Geringe Pfarrei.

*) Geringe Pfarrei, zu der in Zukunft (Hohen-) Oelsen und Teichwitz ge-

schlagen werden sollen.

^) Fast arme Pfarrei, zu der künftig Köckeritz und Koffein geschlagen

werden sollen.

°) Die versorgt Neustadt a. 0., welches keinen Pfarrer hat.

') Capello, soll mit den 3 andern Capellen: Lichtenau, Colba und (iröbitz

zu einer Pfarrei gemacht werden. Die 4 Dörfer hatten 71 gesessene Wirthe.

8) Mit 43 gesessenen Wirtlien, bleibt selbststündige Pfarrei.

®) Wird unt<>r Ziischlaguug von Döbritz, Solckwitz und Rehmen zu einer

Pfarrei gestaltet. Rehmen verliert dann seinen Geistlichen. Alle 4 haben 62 ge-

sessene Wirthe.

*") Wird unter Zuschlagung von Oberoppurg, Quaschwitz und Gertewitz

eigene Pfarrei. Alle 4 haben 72 gesessene Männer.

") Wii-d unter Zuschlaguug von Cospoda und Meilitz eine Pfarrei, zu der

also 83 gesessene Wirthe gehören.

'*) Wird unter Zuschlagung von Klaina und Neudeck eine Pfarrei mit 68

gesessenen Wirtht-n. Klaina wird bisher von C'ospoda versorgt.

13^ Wird unter Zuschlagung von Köthnitz und Steinbrücken eine Pfarrei

mit 57 gesessenen Wirthen.

'*) Wird unter Zuschlagung von Burgwitz und der Capelle vor'm Schlosse

(sc. Arnshaug) unter Beigabo eines Caplans, der die Schlosscapoile versorgt,

Pfarrei werden.

15^ Wii-d unter Zuschlagung von Schmieritz und Traun eine Pfarrei.

16^ Wird unter Zuschlagung von Miesitz, Hassla und Alsmannsdorf mit 43

gesessenen Wirthen Pfarrei.

^'') ^Vird \mter Zuschlagung von Älolbitz und Hungersdorf Pfarrei. (Hungers-

dorf jetzt Rosendorf.)

2*
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hältnisse. Sie ändert^m die Filiale, schlugen dürftige Pfarreien zu-

sammen, gründeten völlig neue aus dürftigem Capelleinkomnien ; mit

einem Schlage ward der Gegend das Gepräge eines eigenthümlichen

kirchlichen Lebens genommen, das unmöglich unter den eben ange-

gebenen Verhältnissen gedeihen konnte.

Zum Theil stiess man auf harten Sinn. Die Mönche im lOoster

Mildenfiirt hielten an dem Absingen der Horas fest, wenn sie auch

sonst zu Klagen nicht Anlass gaben. Im Weida'er Mönchskloster, wo

sich nur sechs Mönche gehalten hatten, zeigte sich desto energischer

Widerstand gegen die befohlene Ablegung der äussern Mönchszeichen,

obwohl sie bei der Weida'schen Bevölkerung kaum materielle Unter-

stützung fanden und ihr Leben nur von dem geringen Almosen der

ländlichen Einwohner fristeten. Geni gaben die Visitatoren den Bitten

der Klost*>rinsassen Gehör, im Nothfall zur Stillung des Hungers einen

Tlieil ihres Mönchomates verkaufen zu dürfen.

Im Kloster Cronschwitz, welches die Visitatoron am 14. Juli be-

suchten, fanden sie theils Anhänger der neuen Lehre, theils starre

Verfi'chter des alten Glaubens, woraus grosse Uneinigkeit der Ivloster-

bewohner und die Unt*'rdriickung der evangelisch Gesinnten entstanden

war, die bereits unter Entbehrung des zum Leben Nöthigsten litten.

Man verordnete dem Kloster einen Beichtvater, der die Nonnen Non

der Richtigkeit der neuen Lehre, namentlich der Sacramentslehre, über-

zcnigen sollt*\ indem man ihnen besonders die Zuhissung eines Bnr-

fÜHs«'miönchs zu ähnlichem Zwecke verbot. '

Seit dem 13. August war die Visitation der Aemter Leuchtenburg,

Orlaniünde, Rmhi, Jena, Bürgel und Eis(>nl)erg im Gange, wo man

„vifl rnriclitigk«'iten" fand, und der grösste Theil der Se(>lsorger übel

iMtitellt war. zumal sie wohl die „remissio peccatorum", nicht aber

di«» „|MM'nitentia" hdirten. In Kahla und Orlamünde fanden die Visi-

tat4»n>n .\nhäng(T ('arlstadf«, die sich liis auf wenige zu liekeliren ver-

Kpnudicn. Man g«»währt4' dazu nur wenige Wochen Frist, nach denen

dl«' angiMlnditi' Strafe der Landesverweisung vollzogen werd(>n sollte.

Unp'taun«' Kiniler fjmden sie in hinreichender Zahl. In den meisten

Urti'H hunddU* en «ich um die Neul)esetzung der Pfan'stellen: man

••mpfahl dli'Gründung gemeiner Ka.sten. um dem Mangel deiOeisIlichen

m'n'ntnU'm etwax abzuhelfen, der sieh seihst in den Städten liililliar

in.irhtr. In HimI.i iirxl lliiiL'cl w;ii- ki'in < Ifislljrher zu liiidi'n. weil
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dort die Klöster die Geistlichen unterhielten.^) Nur in Jena, wo

Musa als Huperintendent aufgestellt wurde, fanden die Visitatoren regen

Eifer für die reformatorische Idee und deren Durchführung.

Mit Beendigung der Visitation im Jena'schen und Eisenberger

Kreise wurde dieselbe auf Befehl des Kurfürsten abgebrochen, da

dies die bevorstehende Ernte und die drohende Pest erheischten,

wegen der die Universität Wittenberg nach Jena übersiedeln musste.^)

Am 19. August lagen die Resultate der Visitation in Wittenberg

vor, welche Spalatin zu prüfen hatte, imi sich dem Kurfürsten gegen-

über über diese gutachtlich zu äussern.'')

Soviel stand schon während der Visitation selbst fest, dass gar

Manches an der Instruction geändert werden müsse. Insbesondere

hatte Melanchthon in verschiedenen Richtungen sich ungünstig über

dieselbe geäussert; schon zu Kahla*) war er der Meinung gewesen, dass

die Visitation schwerlich von Erfolgen begleitet sein könnte, wenn die

Instruction nicht einer gründlichen Berathung unterstellt und die Re-

sultate bei den künftigen Visitationen praktich verwerthet werden würden.

Die Grundlage für die Berathung ^) bietet sich uns in einer inter-

essanten Zusammenstellung") der Punkte, welche nach Spalatin's

1) Das Städtchen Eisouborg hatto ciu Kirchenvormögon von 27 FL, aus

dem die Besoldung dos Goistlichon, dos SchuUohrcrs, sowie die kirchliehou Bauten

bestritten werden sollten.

2) Befehl d. d. Torgau, Sonnabend nach Vincula Petri (3. Aug.).

3) de Wette III. S. 191.

*) Corp. Ref. I. 881 : Ego in molostissimis negotiis hoc tempore et quidem

cum fructu, quantum video, versor.

'') Die erste Grundlage: die Articuli „de quibus egerunt per visitatorcs

in regiono Saxonio" war bereits 1527 ohne Vorwissen Melanchthon's durch den

Druck bekannt gegeben. Vorgl. die Ausgabe Strobel's und Richter's Kirchen-

ordnungen, I. 77.

^) Reg. Ji. fol. 4Öa, 4b. Artikel, so durch die Rote zur Visitation ver-

ordenth und andere unterteniglich bedacht, 1527. Die Gebrechen bestanden in

folgenden Punkten: 1. Klage des Adels gegen die Pfarrautlagen. 2. Man sucht

gegen das Interesse des kirchlichen Aerars die Stiftungen und deren Einkommen

zu hinterziehen. 3. Man leiht die kirchlichen Lehn und beansprucht von diesen

Zehnden und Aocker, wodurch die Lehn zerrissen werden. 4. Die Lehnherru

stossen die Geistlichen nach Gefallen von den Pfarrstellen. 5. Der Adel ge-

stattet die Veroholichung der Geistlichen nicht, ebenso nicht die Reichung des

Sacraments unter zweierlei Gestalt. 6. Zweifel über das Lohnrecht der Edelleuto

über die Stiftungen auf den Schlössern. 7. Zuschlagung der Stiftungen auf kur-

fürstl. Schlössern zur Besserung der Pfarrstellen. 8. Frage über den Verkauf der
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Ansicht beim Lesen der Protocolle einer Aenderung unterliegen musste,

lind die den nnumstösslichen Beweis liefert, wie Vieles bei der Durch-

führung des gewaltigen Werkes übersehen, und welche Schwierigkeiten

zu überwinden wiiren, ehe man an's Ziel der Organisation gelangen

konnte. Am Schhiss dieser Betrachtung betonte Spalatin noch be-

sonders, dass das Projectirtc auch zur Anerkemiung und Durchführung

gebracht werden müsse; sonst, meinte er, sei es viel besser gewesen,

dass man die Visitation nie begonnen habe. Zunächst fiel der Auf-

trag, das Verzeichniss zu prüfen, dem Dr. Luther zu, der im Behin-

derungsfalle sich von Bugenhagen unterstützen hissen möge. Eine

endgültige Feststellung der Ordnung erwartete Luther (31. August)

noch von Melanchthon's Gegenwart, ^) der aber, da er sich wn seinen

Schülern in Jena nicht ti'ennen wollte, jedenfiüls ebensoviel zuv Ver-

zögening der weiteren Berathung beitrug, als Schürft", der die Bethei-

ligimg an dieser verweigerte, weil er als Nichttheolog sich von

dieser Thätigkeit einen Nutzen nicht versprechen konnte.^)

Nichtsdestoweniger drang der Kurfürst jetzt auf die Ausführung

der Visitation im Altmburger Kreise, zu der der Amtmann Günther

von Bünau und an Schurtf's Stelle Si)alatin ausersehen waren.-') Auch

von der Planitz. von Haubitz und sogar Melanchthon nahmen an der-

selben Theil. In Mangel der ProtocoUe haben wir auch von dieser

Visitation keine nähere Kunde.

Unterdessen arbeit^'te man an <ler Verbessenmg der Visitations-

oninung ruhig wi-iter. *) Vorzüglich betheiligte sich an derselben der

Kanzler Brück, der die Zusammenkunft der für die Berathung Aus-

Ornato. 0. Kraifo üImt ilfii Verkauf der Kirclion},'or:itlit> diin-li dw Wnnym. 10. Hiiitor-

ziohtini; «l«r ItaarM-luirt in Kirchon. 11. Frii>,'(' iilit>r dii' Mittel zur llnttistützunf,'

anuvr Pfam-r. 12. Fniu«, wii< ulUi iiiul jun^'o untiichtijjo (.Joistliche zu vorsorgon

»iinl. V'\. FnM(«' üImt dio Kiiiriclitmif,' oinor Kl''i'"l'*''i"nfe'*'n Mosso im ganzon

KurfnnU'ntliiimi«. 14. Fragis wio man oh in Stiftskirchon mit ^\^m CiMomonion

und KinkMininon \i»\Um hoU.

•) do Wottfl IJl. 8. 197.

•) Rog. JL fol. 4tfa, 4a. fcJchruihün il. d. .Imia 10. Sept. (DioMHtag imrli

Nativ. Mariau).

*) liofobl KurfUnt Juluinn'H vom l'J. .ScptoMilur.

•) «In Wattn III. 8. 204 M^hndbt hiiMior un Spalatin: ile industria (piae-

•Uiii »<>« «-iirr«'»!, ti" vidi<n*tur m«Mim cninnuMitum. Kr luitl.(> alter Neinon Hoirath

in «iiM<flm*n runktou gvKubvu und 8imlHtin die VerlieHseruiigen aulV,'e.setzt.
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erwählten betrieb , ^) zumal Melanchtliun und Schürft" weitere Vor-

stellungen gegen ihren Wegzug von Jena eingereicht hatten. Erst als

Torgau als Berathungsort festgestellt war, erhielt Spalatin den Befehl,

die Visitation im Altenburgischen einzustellen und am 26, September

in Torgau zur Berathung sich einzufinden.

Da die Visitation in Altenburg — schwerlich hatte man sich

weiter als mit der Stadt und deren nächster Umgebung beschäftigt —
nur noch zwei Tage in Anspruch nahm, so trat man vor dem ange-

setzten Termine zusammen, zumal es sich für Melanchthon um die

schleunige Rückkehr nach Jena handelte, wo die Universität seine An-

wesenheit bedingte, wenn man nicht ihre Auflösung befürchten musste.

Schon am 30. September war die neue Visitationsordnung so

weit durchberathen, dass sie an Luther und Bugenhagen zur Durch-

sicht eingesandt wurde ^). Als Autor derselben ist Melanchthon anzu-

sehen, während Luther und Bugenhagen nur Weniges in derselben

änderten, zumal deren Fassung populär war, worauf ein besonderes

Gewicht gelegt werden musste'^). Im Beginn des Jahres 1528 wurde

die letzte Redaction vollzogen; es handelte sich jetzt nur noch um

zwei lYagen, ob man, wie Luther beabsichtigte, bei der Lehre vom

Sacrament sich eingehender über die Reichung desselben in verschie-

dener Gestalt auslassen, oder ob der Unterricht dieses Passus, wie

die Lelire von den Graden der Sippschaft und Magschaft wegen des

Eingehens von zulässigen Ehen entbehren sollte. Luther entschied

sich für die Beibehaltung der Lehre vom Sacrament,^) während er

die nähern Bestimmungen über die Ehegrade den mündlichen Aus-

einandersetzungen der Visitatoren durch gänzliche Auslassung jener

überliess^). Die übrigen Aenderungen sind nicht von Belang für den

Inhalt des beabsichtigten Visitationsbuches, dessen Text, nachdem

Spalatin diesen zur lej^zten Dm'chsicht Luther's abgeschrieben, dreifach

vorhanden war.

*) Schroibon Kurfürst Johann's an Brück, vom 15. Soptbr.

^) Burkhardt, Luther's Briefwocbsel S. 122. Die strittigeu Punkte zwischen

Melanchthon und Agricola bei de Wette III. S. 215 und 243.

3) de Wette III. S. 211.

*) Von der Keichunj^ des Sacrainents unter einer Gestalt, die ja in be-

stimmten Ausnahmt'fällen nach Luther's Gutachten zulässij? sein konnte, je nach-

dem es sich um Schwache oder Halsstarrij^e handelte.

^) Die Artikel in Burkhardt's Briefwechsel Luther's, S. 128 ff.
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Erst am 22. März 1528^) verliess das Visitationsbüchlein nach

Wegnuimung so mancher Hindemisse-) die Presse. Die Gründe für

das Hinausschieben der Visitation selbst lassen sich gegenü1)er dem

Verhalt<^n Luthers^) schwer auflinden. Möglich, dass die politische

Lage des Kurfürsten, welche durch die Pack'schen Händel sich ver-

schärft hatte, nicht ohne jeden Einfluss blieb.

§ 2.

Das Visitationsbuch. ^)

So war Luther durch die Macht der Thatsachen allmählig dahin

gedrängt worden, seine Idee von der unsichtbaren Kirche aufzugeben.

Mit dem Zeitpunkte, wo er die territoriale Gewalt für die Besserung

und Begriindung der kirchlichen Verfassung angerufen, lag die Mög-

lichkeit ihrer freien, selbstständigen Entwickelung nicht .mehr vor. Die

Kirche nahm ihren Entwickelungsgang nicht mehr von unten, sondern

von oben herab.

Es stand zu fürchten, dass die territoriale Gewalt harte Maass-

regeln zur Anerkennung der neuen Lehre anwandte, nachdem man

nun einmal mit den Institutionen des Papstthums in den sächsischen

Landen gebrochen hatte mid dasselbe bekämpfen musste, sobald es

sich der lutheriscthen Lehre schroff gegenüber stellte. In der Anord-

nung der Visitationen selbst und \\\o man sie bisher gehandhabt, war

der Kampf gegen (he katholische Kirche aufgenommen und sanctiunirt.

Uniäugbar wanm bisher schon die Visitatoren an einigen Stellen mit

Härte Torpegang«'n. .letzt war es bedeutsam, welche Tendenzen das

•) t'«rp. Rof. I., Zcittafol.

•} d«' Wt'tt«) III. S. 287. Luthor lui Haussmann am 2. Mära giobt „pt-nuria

paiiiri" iiU liiiHii'riiiitfH^Tiind an.

•Ii« Wutto III. 8. :tOI. Hrinr vom 11. April: Caoturum satis iirsi et

iiFK'". "l vinltatio priH'iHlat vi oxociitionom Kfriani c(»ii8iM|uatiir; siifniqui' pust

PaMrtia iiUitim in opuH pnHlitiirani.

) Dil! vi<rM'lii«M|n|ion AuHffaiHMi «I»>hho11)cii tiiidoii sich in diT Stioliclsclicii

K<liti(ni (AlUiorf 1777) vorxoidini'l, wolcrluT „die kiirHiu'hsisc.ln'n Visitatitms-Aitikt'l

viitn Jahn« 1527 und I&2H" lutidniüch und dmitMcli lionuiHgah. — Uobor doii Zu-

»Bttummhätig Uvr I>in(;i*, dnMi dnH ViKlUitionHlnudi ir)27 hi<n>itN latcinlHch orHchioii,

vorgL HtroM I. c und KicIiUir'» ovanKfl. Kir'.'lii'iiordiiiiiip'n Itd. f., wo man (Icn

Untwriebi der VUiUt<in'n •'licnfalU pMlnirkt lindi-t. l)nNi>ll)(< M. /,iiIi>t/.< von

OnMwaMon ,4i» VUiUtioniHit'U>n dur IHockmo (irimma" S. 2i alipdriickt.
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neu berathene Visitationsbiich hatte, das die Grundlage und Richtschnur

für alle künftigen Visitationen bilden sollte. Es enthielt eben die

Lehr-, Kirchen- und Schulordnung, welche nunmehr definitiv sich Ein-

gang zu verschaffen hatte.

Da war es höchst merkwürdig, dass wider Erwarten das Buch

mit grösster Mässigung abgefasst war. Nur die Vorrede, welche von

Luther herstammt, hatte etwas Derbes, indem er nachzuweisen suchte,

dass die Visitationen in der Zeit der Apostel im Gange gewesen, in

der katholischen Kirche von den Bischöfen ausgeübt, allmählig aber

in Verfall gerathen, und „dis ampt gleich wie alle heilige christliche

alte Lehre und Ordnung, auch des Teufels und Endechrists Spott mid

Gaukelwerk mit gräulichem, erschrecklichen Verderben der Seelen ge-

worden sei." Er sah die Institutionen der katholischen Kirche als im

Verfall begriffen an. „Stifter und Klöster, sagt er, haben die christ-

liche Kirclie unterdrückt, der Glaube ist verloschen, die Liebe in Zank

und Krieg verwandelt, das Evangelium ist unter die Bank gesteckt

und anstatt dass dasselbe regiert, ist eiteles Menschenwerk oben auf.

Da hat freilich der Teufel gut machen, weil eitel geistliche Lai'ven

und Münchkälber aufgerichtet sind."

Es liegt nicht in unserer Absicht, die 18 Artikel des Visitations-

buches bis in die Einzelheiten zu verfolgen. Nur einiger bemerkens-

werther Grundzüge wollen wir gedenken, um den Geist, der durch das

Ganze geht, zu kennzeichnen.

Vor allem ist da zu betonen, dass man nicht etwa den Boden

der lateinischen Kirche, sondern nur die Formen und Tiaditionen der-

selben verliess, welche als Ausfluss päpstlicher Anmassungen gelten

imd dem Inhalte der heiligen Schrift und der Offenbarung zuwider-

laufen mussten. Aber Alles geschah im Buche selbst ganz ohne jede

Polemik gegen das Papstthum. Man zeigte sich ganz imabhängig von

demselben, hatte nur das Wohl der Menge im Auge, in die man die

reine evangelische Lehre verpflanzen wollte. Dem Geistlichen fiel die

Aufgabe zu, zur Busse und zu guten Werken zu ermahnen, nicht zu

disputiren \om Verdienste luid ausschliesslich zu preiligen vom Glauben,

von der Vergebung der Sünde, ohne der Busse, der Gottesfurcht und

des Gottesgerichtes zu gedenken. Dabei bekämpfte Melanchthon gerade

die schroffe Stellung der Geistlichen, die im Sinne Luther's auf der

Kanzel gegen das Papstthum polemisiren zu müssen glaubten, ohne
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ein Ende zu finden. ^) Die haben^ den Papst noch nicht überwunden,

sagt er, die sich dünken hissen, dass sie den Papst überwunden haben.

Der Gottesdienst fand zwar seine Nonnen, aber man Hess doch manches

noch bestehen, was an den katholischen Ritus erinnerte. So verbot

man nicht unbedingt, die hiteinische Messe, selbst die Mittheilung des

Sacrament^s unter einer Gestalt liess man noch für den zu, der viel-

leicht aus Gewissensscnipeln sich von dem hergebrachten Ritus nicht

sofort lossagen konnte. Nur den Zwang der Ohrenbeichte gestattete

man nicht, da die Berechtigimg zu derselben durch die heilige 8clirift

nicht zu begründen war. Selbst eine Reihe katholischer Feste liess

man vor der Hand noch bestehen: es wju* schon genug, dass man die

Heiligen an diesen Tagen nicht nu'hr anrief. Was irgendwie in Ein-

klang mit Luthers Lehre zu bringen war, das behielt num bei, wich

alKT auch von der eiimial gewonnenen Ueberzeugung nicht ab; die

Gnindlehru von der Rechtfertigimg durch den Glauben blieb unan-

getastet Mim legte allen Nachdruck auf ein frommes Leben, da« mit

Reue und Leid begonnen werden müsse, auf die Wahl, das Gute zu

thun, das Rose zu nu'iden, was im freien Willen des Menschen berulu'.

Nur aus eigner Kraft könne dieser das Ken. nicht reinigen und „göttliche

Gaben wirken", Gott müsse man suchen und ihn bitten, dass er seini'

Gaben in uns wirken lasse. Das heisse christliche Frömmigkeit.

Auch auf die äussere Gestaltung der Kirche und »Schule suchte

das Visitatitinsbuch einzuwirken. Man stellte geistliche Aufsichts-

behönlen durch die „Superuttendenten" her, gab einen Schematis-

mus Itir die Einrichtung der Schulen, in denen der Elementarunter-

richt mit den Anlangen gelehrter Rildung Hand in Hand ging, indem

pinz iH'sonders betont wurde, dass es ein schädlicher Waliii sei, wem»

der l*R»digt»r sich an «Itr Kcnntniss des Deutschen genügen lasse.

Auf der anderen Seite hielt man an dem ausschliesslichen Erlemen

des Lat4'lniMchi'n im Hrginne d«'s Unterrichtes fest, um die .lügend

dnreb nu*hreriei Spnichen nicht zu verwirren, betonte aber auch,

daM man die Kehuie nicht wie ehedem aus Kigcnnutz besuidu'n müsse,

•) Joliann hiln-r iMMiH-rkt zu ilifsor St<'llc; \Vi>mi Dcino (MclaiK-litliitirs)

Jungrr Um tliun iiiul iiiiin'liinon muIIUmi, mi iiiühhch hu\ liiiilort liiiifrcr iuit' oiiit<

l'n««lii;t «UitHrcii, «l«'iin «lo hinlifr p*tli»n. IK-iin wnm Hii> ciiH« Stnndt' j,'('|inMli;,'t.,

iiin«! fiwl «11« «Iri'l Tliflli» mit Ht^liniüliiin»; idrlit ullfiii »lor IMpstt! iiiul iJisdiüfo,

«ontlem auch ilm lüiUeni, (l«r KUrttvit iiinI »miurur VürliusHuii. hitrobül 1. u, S. U4.
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um des Bauchs willen eine Präbende zu erhaschen. Bei alF dem ist

es bemerkenswerth. dass man in erster Reihe doch nur an die Wieder-

aufrichtung der Schulen in den Städten dachte. Dass man das

platte Land nicht erwähnte, lag in den Verhältnissen, denen wir nun

näher treten werden, indem wir den Befund der Visitatoren gründlicher

und allseitiger, als es bisher geschehen ist, vergegenwärtigen wollen.

Zweite Periode. 1527—1529.

§ 1-

Die ordentlichen Visitationen.

Man sieht schon aus der Vorrede des eben angefiihrten Visitations-

buchs, dass man bei Abfassung desselben an die allmählige Vor-

nahme der Visitation im ganzen Bereiche des Kurfürstenthums dachte

und hierzu Persönlichkeiten ausersehen hatte, welche alljährlich

einen Landestheil bereisen sollten. Hans J]dler von der Planitz, Dr.

Hieronymus Schürft", Asmus von Haubitz und Philipp Melanchthon

waren die Auserlesenen, denen die Durchführung des ganzen Werkes

zugedacht war. ^)

Aber schon im Juli 1528 2) ^y^r man andern Sinnes geworden.

Man sah gegenüber den mancherlei Uebelständen in der Kirche ein,

dass die allmählige Vornahme der Visitation sowohl als die ausschliess-

liche Bestellung der vier genannten Personen viel Nachtheiliges bot.

Es erschien angemessener, in allen Theilen des Kurfürstenthums, in

Sachsen, Meissen, Voigtland, Thüringen und Pranken die Visitation

gleichzeitig beginnen zu lassen und mit derselben verschiedene

Gruppen von Visitatoren zu beauftragen. 3) Ihr Geschäftskreis wurde

in einem eigenen Erlasse des Kurfürsten von Weimar aus am 26. Sep-

tember festgestellt.*)

*) Vorrodo dos Unterrichts der Visitation (bei Strobel), Seite 7.

2) Biirkhardt, Luther's Briefwechsel, S. 138.

3) Die Stelle im Corp. Reform. I. 984, 15. Juni 1528, wonach es heisst:

Luther US aliquot diebus abfuit hinc in insiiectione vicinarum Ecclesiarum, ist

trügerisch. Der Brief gehört ja zum 19. Januar 1529. — Ueberhaupt muss

ich au dieser Stolle aussprechen, dass die Datirung der Briefe hu Corp. Ref. viel

zu wünschen übrig lässt, und die Darsteller oft irre führen kann.

*) Reg. Ji. fol. 50 b. A. 5, 4 c.
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Hiernach waren bestimmt:

1. Für den Kurkreis mit den Visitationsorten Wittenberg ^), Schwei-

nitz*) oder Lichtenbei*g, Hei-zberg^), Bitterfeld '^ und Bclzig^):

Dr. M. Luther, Hans Metzsch, Dr. Benedict Pauli und Hans

von Taubenheim.

2. Für Meissen mit den Visitationsorten Torgau ^), Eilenburg '^),

Colditz**): Jonas, Seb. v. Ködderitzsch, Asmus v. Haubitz, Be-

nedict Pauli und Wolfg. Fuess.

3. Für Meissen und Voigtland mit den Visitationsorten Alten-

burg»), Zwickau»»), Oelsnitz»»), Plauen 12) und Weidai»): Ma-

gister Spalatin, Dietrich v. Sttu'schedel imd Anton Musa.

4. YüT Thüringen an der Saale mit den Visitationsorten Jena »').

Neustadt a. 0."), Pösneck^ß) und Saalfeld i'): Ewald von

Brandenstein, Heinrich v. Einsiedel, Anton Musa und noch ein

(nicht bestimmter) Weltlicher.

5. ¥üi den andern Hauptlandkreis Thüringen mit den Visi-

tationsorten Eisenach »^), Gotha»*') und Weimar 2"): Christoph

) Wittenberg mit Komborg, Schmiedoberg, Zabna, Scida.

*) S«"hwfinitz mit Jos.son, Prettin, Schöiiwaldo, Lochaii.

*) Herzborg mit Liobeuwerdo, Schiicbeii, Uobigau, Widuoiibrik'k.

*) Bittt^rfold mit Brohna, Laussig, Gräfcidiaiuicben, Diibon.

*) R'lzig mit Brück, Nioinock, Kloster Plötzka.

•) Torgim «oUto für diosmal in den säcbsiscbon Kreis gezogen worden.

Torgaii mit Dommitzscb, Sehilda, Beigern, Sitzonrode, Graditz.

') JüU'nburg mit Stadt und Amt.

) Culdibc mit Grimma, Neuonhofon, Laussig, Loissnig, Bucb und Nimpscbon.

•) Alt^-nburg mit Borna, Scbniölhi, bucka (Konneliurg).

") Zwickau mit Weniau, Crimiiiitzsehau, Knuikeiihausen.

*•) Ooiuiitz mit Voigtsberg, Adorf, Nüuonkircboü.

") PUuioii nüt Puiisa.

••) Woiila mit CroiiHchwitz, Mildonfurt.

") Jens mit KiM«Mib»«rg, Bürgel, Lau.s.snilz.

'*) N«uiit«dt mit AniMhaug, Ziegenrüek, Triptls, Auma.

**) PflsiMH'k mit Kabia, L<>uf|it<>nburg, Urliunündo, Kiuia.

^ Sulfi'ld mit Amt und Stadt.

'*) KiNoiiacb mit Amt Wartliurg, Guretungon, Satzungen, Kaushreitenitaeli,

('fiMizburg, lliUmMtk, Klönb-r in KiM«<nach, C'reuzburg «anunt Allendorf. Für den Kall,

<UiM Kal/ungi'» wi'gi'» getbeilUT HerrHeliafl uIm Virtilationsort nielit l)elielii werden

MtllU*, bliub i«!! den Vinitiiloreii UberlibiHen, ein anderes .\rrangement zu trelfen.

'*) GfilJia Miil WalliTHlmiHiMi. TiMMhOmtl'. Warli.sciilMUL' iiiiil die tleiliL,'!'!!

KUml.

'
)
U 1; >i t. li mi.l |iiitt..'l«|.-.|t. ICistniliiTf,', Nniiiiiirk, iioHsia

und ('«|N<1I
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V. d. Planitz, Philipp Melanchthon, Friedrich Mecum und Justus

Menius.

6. Für den Kreis Franken mit den Visitationsorten Coljurg-, Held-

bui-g, Königsberg und Neustadt a. H. i): Hans v. Stemberg,

der Pfarrer zu Eisfeld und der Kastner zu Coburg neben noch

einem Weltlichen.

Der kurfürstlichen Verfügung gemäss begannen die Visitationen

in allen Theilen des Kurfürstenthums fast gleichzeitig. Im Kurkreise,

von dem die Protocolle noch nicht vollständig wieder aufgefunden

worden sind, scheint man erst gegen Ende October^) begonnen und

mit Unterbrechungen bis 1529 die erste Visitation fortgesetzt zu haben.

§ 2.

Die Visitation des Kurkreises. 3)

(22. October 1528 bis Ostern 1529.)

Trotz der eben angedeuteten Lückenhaftigkeit lässt sich immerhin

ein der Wahrheit nahe kommendes Bild von der Lage der kirchlichen

Verhältnisse im Kurkreise entwerfen.

*) Falls dio Louto nicht nach Coburg erfordert werden können.

2) Dio Stelle bei de Wette III. S. 391 : Nos altera post Ursulae (22. Octbr.)

nostrae visitationis partom aggrediejuiir, dürfte sich also specioU auf das Amt
Wittonbcrj,' beziehen; denn am 29. Oetuber wurden Keniberg und Sehmii'deb(a"g

visitirt, l;{. November Seyda, 16. November Zaluia. Am 26. Novembt>r waren die

Visitatoren des Kurkreises nach Luther's Zeugniss (III. 403) fiist einen Monat

auf dem Wege.

^) Von den Protocollen dos Kurkreises fehlt vor allem Amt und Stadt

Wittenberg, mit Ausnahme des Amtes Seyda; von Schweinitz fehlt Prettin,

Schünewalde und Lochau; von Horzberg fehlt Uebigau und Wahrenbrück ; von

Bitterfeld Brehna und Laussig, und von Beizig Niemeck. Dagegen wiu'de Torgau

in den Kurkrois gezogen. — Dio unvollständigen Protocolle sind im Dresdeiu^r

Archiv, Loc. 10,598. — Einiges (Amt Seyda) ist auch in dem Protocoll, welches

im Magdeburger Staats-Archive liegt, das jedoch überwiegend Materialien von

der Visitation von 1533 enthält (s. Neue Mitth. des thür.-sächs. Vereins, IX. Bd.,

S. 80 ft". und Niedner's Zeitschrift f. bist. Theol. 1863). Die Weimarischen Archive

liaben keine Protocolle über die Visitation des Kurkreises, woraus auch die dürfti-

gen Angaben bei Seekendorf zu erklären sind.
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Wir geben zunächst die

Uebersiclit der Visitation des Kurkreises.

1528 bis 1529.

(üebor die Bedeutung der Zalüeii und Zeichen in den Visitationsüborsichten imd

Einrichtung wolle mau sieh in dem der DarsteUung vorausgehenden Abschnitte:

klärungen zu den Visitationsübersichten" orientiren.)

deren

„Er-

Ereis und Amt Schweinitz mit Amt Lochau.

S. Schweinitz

S. Jessen
Pfarrer

Prediger

S. Prettin
Pfarrer

Pre«liger

Caplan

S. Schnnewahle 43

5. Bethau 15.

6. Plö.ssig 20. 15.

7. Axien 18.

8. Lebien 16. 2.

9. Lochau 83.

Univ.

Witten-
berg

Lichten-

berg.

Lichten-

berg.

Lichten-

berg.

?

?

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

3

4

4
1

1. Dietmansdorf (fehlt auf der Karte).

MönchonliofiMi. Klein- u. Grosskarga. Da-

g0(Cpn Hind Nouerstädt, Keicho (Kichahorst)

und (KuDBtorflT) Huhcnkuhnsdorf wegen

Abgttl0|^nh<*tt abgezweigt.

2. Amtidorf 14, lioipo 7, Rehhayn 5.

Dagef^ wird Lindwerder* woggeachlagen.

8. I.abrun, llohndorf.

4. HrandiK, Kr*>ywalde, (irauwinkol.

U. Naundorf22. Ketliau und N. koIUmi

mit l'fiNligt abweirhiudnd von Axien und

Flteiig ventorgt werden.

7. KAntJMsh* »4.

K, KiiiNtwoilftn nach AxiHn gewiesen.

No. 7 und K M>||<>n kOnflig auM Prettin

ri»nf»rgt wertinn.

1», l'untl»o».

10. IWken 14. 2. "

Hind lUn CVmMiiri'n ••iiigokinniinerl, ho

dira« in xuliMiifer, di'Ui Ili'fiMtd eutt|trechi

10. Arensnesta 19.

11. Buckau 19.

12. Züllsdorf

13. Beyern 19. 4.

14. Döbrichau

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

S. Stolzeuhayn

16. 16.

Loben 16.

Holzdorf 14. 2.

Dubro 23. 2.

Battin 15. 4.

Dautsclien 32.

Werchau 14. 1.

22. Wildenau 23.

Univ.

Witten-
berg.

Kurf.

Kuif.

?

Pf. zu

Zwethau

Kurf.

Kurf.

Kurf.

Kurf.

Kurf.

?

Kurf.

?

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

4

(1)

(1)

(1)

2

(1)

3

11. Ilahnisdorf.

12. Sollte auf Abstorben nach Dö-

brichau gepfarrt werden, verbliob aber.

1«. Fermerswalde 10. 2.

14. Lühston*.

15. Liiulo*, Stoinsdorf* 12. 4. Uazuge-

schhigen Neuorstildt und Horst und Matlies

Losor's »Schäferei.

16. Klossa* 14. 8. Meuselko * 8.10.

17. Creniitz* ;{, wt)zu Waltersdorf 6

un<l Hjirnsdorf 10. G; letztc^ros nach Dubro

geHchlagen. Auch Keicho 8. IV und Kuhus-

dorf 0. 4. wi'nleu dahin gescIiIagtMi, die

biHJier nach Schweinitz geiiöricn.

18. (i rassau* 21 Da/u ncTns.b.if ge-

flohlagon.

10. /\virsi;,'ko^ {». 8.

20, llalt.> IVliher «las Vorwerk Dohlen*.

21. W|e|)|..Tsd(,rf* 27. 1.

Hind in den l*rotocolli>ii ki'ini

nder WeJMe ergänzt,

MiLTi'^'i'licn. aller



23. Ahlsdorf 11. G.

24. Treben 15. 4.

§ 2. Die Visitation des Kurkreises

2

(1)

V. Nitzsch-

witz 11.6.

V. Kaiiitz

31

25. Knippelsdorf21.6. 1 v. Dran-

I

dorf

Kreis Herzberg.

1529, 3. April.

20. S. Herzberg
Pfarrer

Prediger

Caplan

27. Altherzberg- 81.

28. S. Schlieben 80.

Probst

Prediger

29. Malitschkendorf

13. 2.

30. Cüllochau 21. 13.

31. Hohenbucku 19. 3.

32. Stechau 18. 6.

33. Kleinrössen 24. 4.

;U. Passerin 13. 14.

Kurf.
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2. Amt L i e b e n w e r d a.

46.



§ 2.

65. Capelle 10.

66. Mühlbeck 22. 6.

69. S. Gräfenliay-

iiiclieii 124.

Pfarrer

Prediger

70. Judenberg 16. 1.

78. S. Düben 110.
Pfarrer

DiaeonU8

76. S. Beizig
Pfarrer

üiacouus

77. S. Niemegk 100.
Pfarrer

Diaconus

78. S. Brück 81.

79. Mörtz 13. 8.

P. Zanter

Kurf.

Die Visitation des Kurkreises.

|l 67. Crina 14.

1 68. Altjessnitz 3. 20.

Amt Gräfenhaynichen.

Kurf.
;

71. S. Brehna 53 und
40 Klüsterges.

I Pfarrer

1
I

Prediger

Kurf. 1 : 72. Kloster Stein-

3. Amt Düben

Kurf. i

33

V. Amraen-
dorf.

Kurf.

Amt
Bitterfeld.

74. Söllicbau 19. 1.

75. Autbausen (s. Kreis

Torgau).

Kurf.

Kreis Beizig.

1. Amt B e 1 z i g.

Kurf.
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86. Linthe 15. 11.
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110. Oehna
111. Mügeln
112. Seehausen

Kurf.

Kurf.

Kurf.

118. Kurzlippsdorf Kurf. 1

114. Gadegast Kurf.
{ 4

Kreis Torgau.

Amt T o r sf a u.

Kurf.
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138. Langenreichen-

bach

139. Wildschütz IG.

140. Zschackau 15. 5.

141. Zwethaii 4. 8.

142. Kathemtz 5. 3.

Prob.st von



§ 2. Die Visitation des Kurkreises. 37

Wie anderwärts, so zeigte sich zur Zeit auch im Kurkreise ein

bedeutender Mangel an Geistlichen. Dass 145 Pfarreien mit nur

153 Geistlichen besetzt waren, dürfte gegenüber der reichen Zahl

kleiner Städte nicht günstig erscheinen. In einzelnen Kreisen und

Aemtern übten die Filialverhältnisse einen schädigenden Einfluss auf

das kirchliche Leben aus. Am meisten scheint dies im Herzberger

Kreise der Fall gewesen zu sein, wenn die ungenauen PrutocoUe (s Anm.

Xo. 47 der Uebersicht) auch keine statistischen Bemerkungen gestatten.

Doch steht fest, dass die Filiale und Eingepfarrten zum Theil weit

von der Mutterkirche entfernt lagen und nach dem vorliegenden Ma-

teriale 38 Ortschaften bei der Umgestaltung der Pfarreien betroffen

wurden. Nicht viel besser stand es in den übrigen Visitationsbezirken.

Dabei war das platte Land wenig dicht bevölkert. Massenhaft tritt

uns in den vorstehenden Uebersichten, die zugleich sehr lehrreiche

Bevölkerungsziffern ') nachweisen, die geringe Einwohnerzahl entgegen,

von der das Wohlbelinden des Geistlichen abhing, weil dieser ja auf

die Gaben des Einzelnen auch jetzt noch angewiesen war. Wenn

Luther schreibt: „Armuth und Mangel linden wir ül)erall", so begreifen

wir die Lage der Geistlichen in dem Kurkreise erst dann, wenn wir

die geringe Dichtigkeit der Bevölkerung in Rücksicht ziehen, die

noch dazu fast ausschliesslich auf den Betrieb des Kleingewerbes, meist

auf Ackerbau und Viehzucht angewiesen war. Im Amte Schlichen

bewegten sich z. B. die Bevrdkerungsziffern der Ortschaften zwischen

13 Hufnern, 4 Kossäthen und 80 Hufnern, die die grösste Stadt

Schlieben aufwies, und die Bevölkerung der Filiale und einge-

pfarrten Dörfer waren ja oft so gering, dass man sich zu umfassenden

Zusammenschlagungen der Pfarreien entschliessen musste.

Dessenungeachtet unterliegt es keinem Zweifel, dass im Kurkreise

die wesentlichsten Vorbedingungen für die Entwickelung der luthe-

rischen Kirche schon vor Beginn der Visitationen vorhanden waren. Ins-

besondere gehören zu diesen günstigen Vorbedingungen die Lehns- und

Patronatsverhältnisse, auf die der Kurfürst einen entscheidenden Ein-

fluss ausübte, da er über mehr als den dritten Theil der PfaiTstellen

zu gebieten hatte, während das geistliche Element mid der Adel einen

') Die hiiitor den Orten angeführten Zahlen bedeuten die Hufner und die

Kossäthen.
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geringem Einfluss beurkundeten 0. wie dies auch aus den etwas voll-

ständigem Visitationstabellen der spätem Zeit zur Genüge henorgeht.

Indess fanden die Visitatoren noch ungünstige Verhältnisse genug.

Zwar war von den Käthen mancher Städte der Visitation vorgearbeitet,

indem man die kirchlichen Verhältnisse durch BegTÜndung gemeiner

Kasten*) bereits zu regeln gesucht hatte: aber damit war ja nur der

mat4?riellen Lage der Geistlichen an einzelnen Orten und auch da

nicht gründlich aufgeholfen. Unglaublich gross war die Rohheit des

Volkes in Städten und auf dem Lande, widerwärtig das Verhalten im

kirchlichen wie im profanen Leben. Den Bessem war schon ein zwei-

maliger Gottesdienst in der Woche zu viel. In Holzdorf und Dubro

bekannten die Visitatoren, dass dem böswilligen Volke nur durch „Ht'nker

und Stockmeister" zu rathen sei, die dasselbe zum Lande hinaus-

jagen und fromme Leute dahin veii)tlanzen sollten. Ueberall gab es

eine beträchtliche Zahl derer, denen man den Genuss des Sacramentes

verbot da sie die Hauptstücke des Glaubens nicht kannten. In Wercho

kt»nnt«'n die Bauern weder bet^'U, noch die Gebote und Glaubens-

artiki'l. In Schlieben. wo der Probst ebenfalls über untleissigen

Kirchenbesuch und übermässiges Wirthshausleben klagte, riethen die

Visitatoren selbst, die Nachmittagspredigt einzustellen, und „das Wort

Gottes nicht vor die Säue zu weifen". In Schönau und Cölpien, wo

(tottlosigki'it und oHenes Auflehnen gegen die Predigt-') zu Hause

M



§ 2. Die Visitation des Kuikreises. 39

waren, ordneten sie rechtliche Verfolgung an. Im kleinen Düben mit

seinen 1 1 Familien, wo in wenigen Jahren sechs Geistliche gewechselt

hatten, war der kirchliche Sinn fast ganz erloschen; ein kirchlicher

Sinn war um so weniger bemerkbar, als oft kaum drei Menschen dem

Gottesdienste beiwohnten und ihn durch Sittenlosigkeit und bürgerliche

Handtierung entweihten.') In Zinna verweigerten gar die Bauern das

Erlernen des Vatemnsers, weil es „zu lang sei'*. Oefientliche Stö-

rungen des Gottesdienstes durch Unterbrechung der Predigt waren

nichts Seltenes. In Süptitz zogen die Bauern während der Kirche sogar

mit Pauken auf, dort wie in Muckrehna hatte man sogar die Kirche

zur Niederlage fiir das Pfingstbier ausersehen. Dazu fehlte der weltr-

liehe Schutz. Als die Bauern zu Neiden ihren Geistlichen steinigen

wollten, und dieser sich beklagte, habe der Richter dazu gelacht.

Diese und ähnliche massenhafte Beispiele von dem verwilderten Zu-

stande des Laienelementes gestatten einen Rückschluss auf die Wirk-

samkeit der Geistlichen, die zum Theil weit hinter den beschei-

densten Anfordenmgen zuriickblieben. Viele PfaiTer stellte man daher

unter die Aufsicht mustergültiger Nachbargeistlichen, da ein guter

Theil zwar dem Bekenntnisse nach lutherisch war. in Wirklichkeit aber

noch den katholischen Gebräuchen huldigte. — Hier gebrauchte man

das Weihwasser, dort das Sacrament in einerlei Gestalt: manche Geistr

liehe vertraten sogar beide Bekenntnisse. In Elsnig konnte der Pfarrer,

der ein alter Mann, Vatenmser und den Glauben nur mit gebrochenen

Worten beten; dagegen verstand er Teufel zu bannen und genoss

darin einen so gi'ossen Ruf, dass er nach Leipzig geholt wurde.

Merkwürdig, dass diesen der bekannte Michael Stiefel zu beaufsichtigen

hatte, der wenige Jahre später in seinen Predigten den Weltuntergang

auf einen bestimmten Tag voraussagte. Das Lob der Gemeinden,

welches sie den Geistlichen spendeten, gab überhaupt keinen Anhalt

für deren Brauchbarkeit. Mehrfach musste man die Seelsorger um
ihrer selbst und der beschränkten Fassungskraft der Zuhörer willen

anweisen, das Wort „aufs Gröbste" auszulegen, wofür es eine be-

sonders gedruckte Anweisung gab. In Baruth und Bitterteld durfte

der Predigttext nur dem Evangelisten Matthäus entnommen werden,

da Johannes dem Volke weniger begreiflich war. In wendischen

') Im Dübfii wait'ii in oim'iu Jabru 15 unulioliclio Kinder j^etaidt wuidLii.
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Ort^n fehlte es vielfach an Geistlichen ans sprachlichen Gränden. i)

Dagegen war die Zahl derer, die in wilder Ehe, in Ti'nnksncht und

Hader ihre Tage dahin brachten, bürgerliche Gewerbe, namentlich die

Schankwirthschaft betrieben, gross genug, um die Yisitatoren zu den

strengsten Maassregeln, zu Absetzungen zu veranlassen, obwohl man

selbst die beharrlichen Papisten nicht entliess, ohne für ihren Lebens-

unterhalt Soi^e zu tragen. Ueberall gab man Zeit zm- Besserung.

Umfassende Entlassungen der Geistlichen hätten die junge Kirche noch

mehr geschädigt, denn sie war damals nicht in der Lage, sofort andere

und bessere Kräfte zu gewinnen. Sie musste versuchen, mit denen

einstweilen weiter zu leben, die auf dem Boden des Papismus er-

wachsen waren und diesem möglichst treu blieben.

Zu diesen Missständen kam dann noch die trostlose materielle

Lage der Geistlichen, die nicht allein durch die Mittellosigkeit der

Gemeinden bedingt war. Die Stiftungen waren eingegangen, oder das

stifhingsmässige Vennögen namentlich vom Adel hinterzogen. In dem

Maas.«i:e, als die Uiikirchlichkeit einriss, verringerten sich die Einnahmen

der Pfarrj-r. Mau durfte ft-oh sein, wenn man den Zehnden, die Opfer-

und Messpfennige, überhaupt die kleinen Bezüge^) wieder in Gang

brachte, mit denen der Geistliche sein Dasein kümmerlich fristete.

Wie die Kirchen, so waren auch die einst so reichgcfüllten Speicher

und Vorrat hskammem leer, (Jeringe und baufällige Pfarrhäuser, otteue

JViedhöfe, die das Vieh abweidete und bis auf die Leichen durch-

wählte, waren ganz gewöhnlich. Wo keine Kirchen Avaren, sollte der

Geistlirh«' die .\n<la('lit ..an t'hrliclu'm Orte", zur Sommerszeit vielleicht

unt*»r einem Baume abhait+'u. Gab bei diesem (Gottesdienst die Ge-

meinde Acrgrmiss. so hatte der Pfarrt^r da.s Recht, das Dorf we-

nijfer zu besurhen. sieb auf bessere Ortschaften /u lieschränken.

Manch<> (wif Kcmmlitz. Schwanbeck und Neiden) hatten am Sitz der

Muttf'rkirche nicht einmal ein Pfarrhaus: an einzelnen Stellen ver-

kauft«' man sogiir «bis Küsli'rhaus-'), um wenigstens das IM'arrhaus

damit zu la^wni. Aecker und Wiesen fehlt^'u den Stellen nicht selten,

') K» wiinl«' «Irth'T «li'ii (iciHilifliKii «iiip*l)iiiii|t<ii, die woiidisclic Simiclio zu

lamon, um >iti'>Mt OrU* vi<rH<irt{i'ii /.u komh'ii.

•) Hli' iNttUiKlcii i'iici'iilhrli in allom, whs niiiii hiiiitt' titlcr producirt«. Z. H.

If»!» fi'*U'r KJM'hur in Wvilru lidii «iriHllirlicn lin V.^t^m Iciilil.-r l-'is.-ln'.

In KU'inrvMwn.
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da sie die Gemeinden bei günstiger Zeit verkauft hatten. Da, wo die

Klöster noch sich in der alten Machtfülle zu erhalten wussten, war

die Lage der übergetretene«, noch abhängigen GeistUchen materiell

trostlos.

Fast ganz darniederliegend fanden die Visitatoren die Schulen.

In Dörfern, wo vielfach der Küster mangelte oder dessen Stelleinkommen

dem dürftigen Pfarrer zugewiesen war, fand nur selten die Unter-

richtung der Jugend statt. Dorfschulen gab es im ganzen Bereiche

des Kurfürstenthums ausserordentlich wenige. In Dubro, wo die Ge-

meinde ihrem Küster Lob spendete, stellte sich heraus, dass dieser

weder schreiben noch lesen konnte. Man pflegte ja auf diese Stellen

kein besonderes Gewicht zu legen, da auch in Städten die Küster oft

nur auf ein Jahr angestellt waren'), obwohl sie au der Schule mitzu-

wirken pflegten. Man war schon zufrieden, wenn auf Dörfern der

Küster wöchentlich einmal sich der Kinder annahm. — In Städten

war meist der Stadtschreiber mit dem Schuldienste betraut, wenn

nicht ein Geistlicher das Amt mitversah. — In Schweinitz ordneten

erst die Visitatoren die Gründung einer Schule an, wo man vornehmlich

dem Stadtschreiber die Verpflichtung auferlegte, den Kindern den

deutschen Segen für das Tischgebet zu lehren. Im grössern Schlieben

gab es nur Alphabetarier, da dort nicht einmal ein des Lateinischen

kundiger Schulmeister wirkte, obwohl in den Städten durchweg ge-

lehrte Bildung angestrebt wurde. Aber das Streben war vielfach ab-

handen gekommen; fast überall begann man von Neuem mit dem

Wiederaufbau der Schulen. In Uebigau lag die Schule in Asche, in

Düben war die Schule ein ganzes Jahr nicht besucht; ganz vereinzelt

lernten die Knaben in Winkeln das Lesen und Schreiben. Nur in

der kurfürstlichen Residenz Torgau, wo sich 170 Schüler fanden, konnte

man von einer gelehrten Schule^) nach Melanchthonischem Zuschnitt

') lu Areiisuostu wurde dieser Wechsel verboten.

^) Lehrplan: 1. Haufe: 7—8 Comödien des Terenz, 8—9 Epist. fam. Cice-

ronis, daraus ihnen exempla constructionis , figurarum, dispositionis und artificii

rhetorici zu geben sind. — II. Haufe: 7—8 Donat und Cato, 8—9 Conjugationen

und Decliiiatiouen. — III. Haufe: 8— 9 Losen und Recitiren des Cato, des

Enchiridion Philippi und des Kinderbüchleins, je nach den Fortschritten. —
IV. Haufe: Dir Al])habetarier. — Schreibübungen durch alle Klassen. — I., IL,

IIL Haufe: 12— 1 Musica, IV. Haufe: deutsche Gesänge, 1—2 Grammatik aus

Terenz, Donat und Cato. — 2— 3 frei, — L Haufe: 3—4 Bucolica, CoUoquia
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reden. Dort bestand auch eine Mädchenschule. In beiden warnten

die Visitatoren vor Ueberbürdung der Jugend, damit diese des Lernens

nicht überdrüssig MÜrde.

Sehr verschieden war die Stellung der Klöster in dem Kur-

kreise zur neuen Lehre, je nachdem sie diesem oder jenem Orden

angehörten. Die Augiistinermönche in Herzberg hatten sämmtlich

das Kloster freiwillig verlassen und sich meist verheirathet. Das

Klostergut hatten sie dem gemeinen Kasten zugewandt und die be-

wegliche Habe unter sich getheilt. Die Kirche wurde wie häufig

in einen Schüttboden umgewandelt. Die übrigen Klöster scheint

man zunächst nicht besucht, sondeni eine besondere Visitation für

diese angt'ordnet zu haben, da man Plötzke erst 1580. 25. Januar,

Bn'hna und Steinlaussig aber im folgenden Jahre am 2. bezügl. am

10. April, visitirte.

Das Kloster Plötzke') hatte bei der Visitation 28 Klosteijung-

fraiien und H Laienschwestem, die. obwohl sie bis auf 6 oder 7 im

Kloster verbh'iben wollten, sich bereit erklärten, in der neuen Lehre

Unterricht zu nehmen und zu derselben überzutreten. Einige Schwestern

befanden sich bereits in dem Besitz lutherischer Bücher. Das Kloster

Bri'hna*) war zum grossen Theile der lutherischen Lehre zugethan:

nur «lie L«»hre vom .\bendmahl hatte Zwiesjialtigkeit in das Kloster

gebracht und einen Theil der Insassen zum l'ebertritt in andere Klöster

veranlasst. Mit der Wahl einer andern Vorsteherin vollzog sich die

Reform des Klosters, aus dem der Austritt bei Verheirathungen, iiiclil

aiHT der l'ebertritt in andere Convente gestattet wurden.

Nur in Sti'inlaussig stellte man sich den Visitatiiren sciirotl ciit-

jjegen, wo n«H:li wenig Bettelmönche heimisch zu hnden waren, denen man

bereit« vor der Visitation 1527 die Ausübung des WariTechtres und das

Bftti'ln verlwiten hatte. Jonas vei^suchti' vergebens, die Mönche,

weh-lie durrh ()|»|M(sitiun viel Schaden angerichtet hatt<'n. v«iii den

\V;iIirli. ii.n ,|..r iMiJu'riscIien Lchrc zu überzeugen. Erst bei ilirem

i.i.iniiii ."i.i !' (,iii .M<mi>||«nl; 11. Haiifo: :l — 4 ('at«>; III. Häuft«: i\—A lattn-

niM-h>' K<*iitr<n2i<n : IV. Huuff. AI|»hal»fUiri<T. — „Siin«lt«rlicli soll Kloiss aii>r«wnn(U

«rnli'ii, «Irtw» kt'lii'T ili«' KiuiImmi ila« AI|)lialM<t HÜlabicinMi und ciHti'H Hiiclistalion

Min«, il»'r ««In liM|N<|itii iMlt-r <»hiimI Im»»«» aiiKH|irnrlii> hat , ilaiiiit di« Knalu'ii, widcho

Iwlil fnhrii, iiiirht iTNi'« niifiiiii^H ilninit iniiciri \v«>rdi<n.*'

') Vi«Hirt von Joniut, iiiiffi'iduiKKiu v. HirHfold und AiiiHdorf.

i VUltirt von Juiuia, PmuH, v. K<itt«rit/Nch un<l .loh. von TaulMidirim.
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Verhör 7ai Bitterfcld versprachen sie, sich des Pfan'rechtes ausser-

halb des Klosters 7ai entäussem, bestanden hingegen, indem sie bitt-

weise auf die Knie fielen, bei dem Verbleiben in der „Universalkirche".

Wahrscheinlich wurde das Kloster kurz darauf gänzlich aufgelöst, da

man den Mönchen nur bis Ti'initatis iYist zu ihrer anderweitigen Ver-

sorgung gab und ihre bewegliche Habe und das Eingebrachte zu diesem

Zwecke zu verwenden gestattete.

Während sich die Visitation des zweiten Thüringer^) Haupt-

kreises vom 23. Xovember 1528 bis zum 5. Januar 1529 in Eisenach,

Gotha und Weimar vollzog, schritt man auch in Meissen und im

Voigtlande zur Prüfung der kirchlichen Verhältnisse.

§ 3.

Die Visitation in Meissen und im Voigtlande.

(29. November 1528 bis ?)

Am 29. November waren die designirten Visitatoren in Alten-

burg, ^) angelangt. Nachdem man die Dispositionen zur Erforderung

der Landgeistlichen getrotten hatte, begannen sie am 1. December die

Verhandlungen mit den Klöstern und geistlichen Orden. Die Unter-

handlungen mit den Barfüssern unterblieben wegen Abwesenheit ihres

tei'minireiiden (luardians. Dann folgte die Unterredung mit den Deutsch-

herrn, ilenen man wegen ihrer abzulegenden Ordenstracht, ihres Um-
gangs mit verdächtigen Personen, der Aufhebung ihres Spitals und

der Beitragspflicht zum gemeinen Kasten Vorhalt that.^)

*) Die jedenfalls höchst interessanten Visitationsacton Thüringens fand ich

leider im Gosamnit-Archive zu Weimar niclit mehr vor. Eine ältere Eegistratur-

notiz besagt, dass sie „verfault" gewesen seien. Eine Abschrift ist nirgends zu

entdecken gewesen. — Am 28. November kamen die Visitatoren nach Gotha,

wohnten in der Herberge bei Hans Steinmetz, blieben bis 20. December in Gotha

und kamen 2. Januar von Eisenach zurück, blieben bis 5. Januar in Gotha. (Ji.

fol. 54''. (j2., laut Zehrungsregister).

^) Anark v. Wildenfels, Dietrich v. Starschedel, Georg Spalatin und Anton

Musa. Einiges über die Altenburger Visitation bei Wagner, Georg Spalatin und

die Reformation der Kirchen und Schulen in Altenburg, S. 110 ff.; nicht alle

Angaben sind fehlerlos, vieles ganz unkritisch.

^) Der Deutschmeister in Torgau willigte in tlie frühere Zusage, dass der

Orden jährlich 80 H. in den gemeinen Kasten zu Altenburg geben sollte, wenn

der Orden nicht mehr für den Schulmeister und Kirchner zu sorgen habe. (Ji.

fol. 501' 5.)
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Tiefere Schäden zeigten sich in den geistlichen Verhältnissen

der Stadt, obwohl der Kath längst der neuen Lehre sich zugewandt

und seihst die Gründung eines gemeinen Kastens angestrebt hatte.

Aber er war noch nicht siegreich aus dem Kampfe mit dem papistischen

Element« hervorgegangen, da die Mehrheit der Geistlichen dem

Bergerkloster augehörte, welches die Stadt mit der Seelsorge versah,

und von sechs Geistlichen nur einer sich dem Evangelium zuge-

wandt hatte. Die Unthätigkeit der Meisten, die von den geistlichen

Gütern zehrten und dabei in der Stadt und vorzüglicli auf dem

Lande im Geheimen gegen die neue Lehre wirkten, nährte dort das

Sectenwesen. Wunder nimmt es nicht, sagte der Kath, dass es viele

Papisten giebt, „denn Altenburg ist mit Mönchen und Nonnen über-

schüttet." Trotzdem, dass seit sieben Jahren das i^ivangeliuni sich

Eingang verschafl't hatte, gab es noch eine hinlängliche Anzahl der

Bewohner, die in ihren Ansichten schwankten oder an den gewissen

Untergang der neuen Lehre glaubten. Auch hier vertraten, wenn auch

nur einzelne adlige Familien, wie die v. Gablenz noch die alte

Richtung. In dem Maasse, als die Mönche sich factisch noch im

Besitz der klösterlichen Nutzungen befanden, die Stadt selbst arm,

ohne Handel war und sich nu'ist vom Brau- und Schankrecht nährte,

fehlte es dem Käthe an materiellen Rütteln, die Reformation durch

Anstellung luthi-risch gesinnter Geistlicher zu fördern. Wie die

Dinge zur Zeit lagen, konnte man nicht einmal daran denken. Ix'ide

Pfarrkirchen der Stadt zu besetzen; 3 Geistliche*) sollten au einer

Kirche wirken, weil der Rath damit eine bessere Aufsicht zu üben

und das Sertenwesen im Keime zu ersticken hoffen konnte. Aber

«eint'U Absiehtrn, das Klostcrvcrmögen an sich zu l)ringen und im

refonnat<»rischen Sinne zu verwenden, stellten sich ungeahnte Scliwicrig-

keiten entgegen. Einen grossen Theil der geistlichen Stiftungen kanntv

man gar ni«'ht, und für dir völlige Auflösung der geistlichen Orden,

die weitaus .sich in den Resitz der besten Grundstücke gesetzt liiitlen.

war die Zelt noch nitrht gekommen; dazu waren die Visitatoren noi li

zu nachHJchtif^, zumal der Landesherr selbst an die radicale \us-

roiUinff lim kh'iMterliehen Lebens zur Zeit noch nicht dachte. Vor-

•) I)«'in((i'mHMi fnljft«' mifli ilii- liiwUmif,' der IMarrstclIc I)ionslÄ>< nach

HartbolufiiAi: lunii nU'lUv hU rrmlip'r l{ri8K<'r und iSdianbi^', aU ('a|il;iii rini'n

TfttmoMturiBc.h ffniinuU'ii UiTKitr-Miinch und Himliithi Hin Pfuircr an
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erst begnügte man sich das Vermögen des Stiftes festzustellen, ob-

wohl auch dies nur zum Theil gelang, und von jenem nur geringe

Summen an den gemeinen Kasten abgegeben wurden. Der reiche

Convent auf dem Fi'auenberge, der nahe an tausend Schock^) jähr-

lichen Einkommens nachwies, verstand sich nur zu einer jährlichen

Abgabe von 12 Gulden, da er noch 50 Personen zu ernähren hatte,

und ihm bereits manche Gerechtsame durch den Rath der Stadt ent-

zogen waren. Noch weniger war an das Aufgeben der Ordensgelübde

zu denken, „man habe die Kappen um Gotteswillen angelegt, und

wolle sie auch um Gotteswillen tragen 2)."

Noch ungünstiger lagen die Verhältnisse für die Durchführung

der Reforaiation in andern Städten und namentlich auf dem platten

Lande.

Lassen wir zunäclist die Uebersicht der Visitation von Meissen

und Voigtland über die Verhältnisse selbst sprechen.

Uebersicht der Visitation in Meissen und im Voigtlande.

3. bis 14. December 1528.

S. Altenburg, siehe

dit* Darstellung.

1. Hohendorf

2. Ramsdorf

3. Mehna

4. Lucka

5. Meuselwitz

Pfarrer

Prediger

y. Ha-
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13. Moiistab Pfarrer

14. Schwaiulitz

15. Gödern

16. Trebeii

17. Zschernitzsch

18. Rasephas

19. ObcrKHllau

20. Windischleuben

21. Renise •

22. Nobitz bei der I^ina

23. Reichstädt

24. Busendurf
25. Altkirchen

26. Pölzig

27. Knisehwitz

'P
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41. Scllinüll 11 Pfarrer
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oder Capellen hatten, welche nur 96 Geistliche versorgten. Von diesen

entsprachen den Anforderungen der Yisitatoren nur 25: während 37

ziemlich gut, 11 mittelmässig befähigt und 21 gänzheh untauglich

waren. *) Die Lehnsherrn, welche sich wegen unvollständiger Angaben

nur für 83 Pfarreien bestimmen lassen, waren an 59 Stellen der

Adel, an 9 der Landesherr und an 15 die Geistlichkeit.

Wir werden versuchen, das Bild der kirchlichen Verhältnisse nach

andern Richtungen zu venollständigen , da nicht alles, was in den

Berichten und Protocollen angegeben ist, statistisch darstellbar ist.

An und für sich dürften die in wenig Zahlen veranschaulichten

Verhältnisse darthun, dass die lutherische Lehre auch hier festen Fuss

gefasst hatte, da streng genommen etwa nur der fünfte Theil der

Geistlichen dem papistischen Leben ergeben geblieben war. Die Mittel-

mässigkeit zeigte sicli mehr unter Anhängern der neuen als der alten

Lehre. Ein höchst unvortheilhaftes Licht fällt auf den noch katholisch

gesinnten Theil der Geistlichen, die sich durch Unwissenheit und

Sittenlosigkeit auszeichneten, da nicht allein das ül>liche Zusammen-

leben mit sogenannten „Köchinnen", sondern auch wilde Ehen vor-

handen waren, während unter allen Geistlichen des visitirten Sprengeis

nur einer in rechtmässiger Ehe lebte und der Prediger zu Lucka,

Michael Kramer, sogar drei lebendige Eheweiber aufzuweisen hatte-),

ohne von zweien geschieden zu sein. Der Rückschluss, welchen die

Zahlen auf den allgemeinen Zustjmd der fmher herrschenden katho-

lischen Kirche gestatten, dürfte keineswegs erfreulich sein, wenn man

bedenkt, dans hier die refonnatorischen Ideen seit etwa sieben Jahren

gewirkt und die <>ftenl»iiren Schäden zum guten Theih» gemindert

hatten. I)i»*si' thatsäcblicbcii N't'rbältiiissc sind ein treuer Spiegel der

katholischen Kirche.

Die Verbreitung der lutherischen Lehre in Meissen und Ndigt-

land war mirli den Walirnelunungen der Visilatoren von niaiulierlei

äUMKern Kinllrtssen abhängig. Zu diesen rechnen wir die el)en aii-

gezof^encn LehnHverhältni.sse der IMarreien, deren Patntiie die Aiiord-

nun((cn der Vinitatoren vielfacli als unberechtigte KingriHe hinstellten

•) 26 4- 117 4- II I '.M 'M: /w.-i war.'ii aiisL'.'lili.lh'i,. sind ;ils,, ilir.T ('.•iisiir

nach iiicbt ri««U(itNt«>||iMi

•) Hiirklwrilt. Liilli-i ^ Imli».'. ti..-l. .->. r.,. K.mIiiiiiicm ihhI vvil<i.' Klicn

gtb M In Ikloiintah, llnyii, HiiN«iii|iirf, l>ii'tmaiiH<lorf, Tltnnlüniscii. Wilzititz ti. 8. w.
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und dem Kurfürsten überhaupt das Recht, „das Gewissen zu regieren",

absprachen^). Geistliche, die gern der lutherischen Lehre sich zu-

neigten, fürchteten die Nachstellungen der Patrone, die mit Fanatis-

mus den alten Glauben verfochten. Insbesondere galt dies von den

Pfarreien, welche in der Herrschaft Schönburg und in dem Gebiete

des Herzogs Georg lagen, wo die Geistlichen die alte und neue

Lehre verkündeten, je nach dem sie dem Patron gerecht zu werden

suchten^). Gegenüber diesen Verhältnissen gingen die Visitatoren

mit Bestimmtheit, aber auch mit möglichster Schonung vor, da sie

in der Regel die plötzliche Entfernung der Untauglichen vermieden

und hinreichende Fristen zur Besserung gewährten^).

Es darf nicht befremden, dass unter der Einwirkung feindlicher

Verhältnisse die Lage der jungen Kirche im Ganzen eine sehr un-

günstige war. Die theilweise grosse Unwissenheit der Geistlichen, die

zur Zeit kaum etwas anderes als eben bekehrte Katholiken waren,

zeigte auch hier, wie der Zustand der alten Kirche dringend der

Reformation bedürftig erschien. Neben geringer Befähigung zum

geistlichen Amte fand man die gewissenloseste Verwaltung der Pfar-

reien. Eine Menge Stellen wurden von altersschwachen Leuten ver-

waltet, die nur in seltenen Fällen eine jüngere, dürftig besoldete Kraft

zur Erfüllung der geistlichen Pflichten herangezogen hatten. Der

PfaiTer von Oberledlau hatte in drei Jahren keine Messe gehalten

noch das Sacrament gereicht; in Oberwierau hielten die Bauern dem

Geistlichen die Zinsen vor, weil er keine Messe las; in Fuchshain,

das allein 10 Dörfei- zu versorgen hatte, war seit langer Zeit nicht

gepredigt, da die Seelsorge auch durch die ungünstigen Filialverhält-

nisse empfindlich geschädigt wurde, die sich wegen ihres Umfanges

als unhaltbar erwiesen. Dazu kam dann die dürftige Besoldung der

Geistlichen, die überdies durch geldgierigen Adel geschmälert wurde,

der das Kirchenvermögen verringerte, indem er es zu privaten Zwecken

verwendete. An einzelnen Stellen war man gar nicht im Stande, das

Kirchengut und die Besoldung der Stellen festzusetzen. Seit Jahren

») Z. B. in Lohma bei SchmöUn, wo Götz von Ende Patron war.

'^) Z. B. in Greifenhayn wurde deutsche Messe, in der Beikirche Roda, welche

im Gebiete Georg's lag, lateinische Messe gelesen.

^) In Gödera setzten sie den Pfarrer wegen seines Spottes gegen das Sacra-

ment gefangen.

Burkharde, Kirchen- u. Schul- Visitationen. 4
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hatten die Geistlichen oft ihre Bezüge nicht erhalten, sei es, dass

dies aus dem feindlichen Verhältniss znr Gemeinde oder zum Patron

sich herschrieb, oder aus der entwürdigenden Weise, in der der Geist-

liche selbst seine Bezüge einzutreiben hatte.

Wenn sich in unserer protestantischen Kirche letzteres Verhältniss

länger als wünschenswerth erhalten und den Stand der Geistlichen

unglaublich geschädigt hat^ so war doch im Zeitalter der Reformation

«lie Lage der Seelsorger eine ungleich botrübendere. Es war nicht

etwa die auf Nebenerwerb bedachte Tbätigkeit, der Betrieb des Acker-

baues und der Viehzucht, der dem Geistlichen zum Lebensunterhalt

bei dürftiger Besoldung nöthig war, sondern die Art und Weise des

Betriebes war es. die den Geistlichen in ein «widriges Abbäiigigkeits-

verhältniss von seinen Pfiirrkindeni braclite, weil er auf die ausschliess-

liche Hülfe derselben wegen der lYohnden angewiesen war. Noch

schlimmer war die Lage der Geistlichen, welche weder Acker noch.

Wiesen, auch keinen Decem als Besoldungstheil hatten, sondern auf

verminderte Naturalbezüge, die nicht selten ganz ausldieben, ange-

wiesen waren '). Lästig war die Beitreibung der verschiedensten Ab-

gaben bei den einzelnen Gemeindemitgliedem. Dahin gehörte dort

^das Zehndbrod", welches je von einer Hufe dem Geistlichen gereicht

wurde*). feni«'r das Sprengbrod •'') und der „Kornzebnd" 0- Andern

Orts, wie in IJonia, bezog der Pfarrer das „Sichelgeld" und den

„Messheller*', während hie und da die Lieferung des Sprengbrodes

wler Weihnachtsbrodes schon in Sprengpfennige verwandt'!! war. In

tVohburg genoss der (ieistliche den Wollenzins, während in Tettau

und Fruhburg der Pfarrer sogar <lie Erbgericbte im Dorfe und im

Felde nützte, und hie lunl da derselbe auch als (lenieindt'sclin'ihcr

fungirte, wofür ihm Wachs gereicht wurde. Andere (Jenieindeii, wie

z. H. TnigiH, gaben dem Geistlichen für den Besuch der Filiale „aus

gut4'ni Willen" Getreide, und hie und da herrsebte in den Geuu'inden

Sil vollständige Willkiir. dass man nicht beanstandete, den Zehnden

in gimz beliebige Abgaben zu verwandeln, wie <lie Klagte gegen die

UemeinUe zu Gudissu durthut. In Neukirchen bestand der hier sel-

') l»i«' l'farn'i K<hU, wi'lche vom Abt«' im Hdhuu versorgt wunl.«.

') in l.4i|iiiia H. li.

') In Wilii«Mil»ürti*u.

) In HartriNl«*.
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tener vorkommende Viehzehnd. wogegen der Pfarrer der Gemeinde

einen Reitochsen, einen Eber und einen Widder zur Fortpflanzung

des Dorfviehes zu halten hatte. Anderwärts gab jedes Haus dem

Pfarrer jährlich einen Groschen als Besoldung^), während andere

Geistliche im Wesentlichen auf den Ertrag der Casualien allein an-

gewiesen waren. Besonders gilt dies vom Empfang des Abendmahls,

bei dem Mann und Frau je einen Groschen, das Gesinde einen halben

zu erlegen hatten 2). Dagegen gal) es Dörfer, wie Arnsdorf, welches

für Taufen und Trauungen keinerlei Abgabe entrichtete; wie über-

haupt auch Filiale cxistirten, welche eine Abgabe an den Pfan-er bis

zur Visitation gar nicht kannten''). Für die Casualien selbst gab es

Abgaben der verschiedensten Art und Höhe*). In Priessnitz hielt

der Pfarrer für seine Kasse alljährlich noch 7 Üpfertage aufrecht, an

denen Jeder, der zum Sacrament ging, 2 neue Pfennige zu entrichten

hatte 5).

Schon aus der Verschiedenartigkeit dieser Bezüge geht hervor,

wie schwierig die persönliche Beitreibung derselben war. Oft seit

Jahren war der Geistliche nicht in den Genuss derselben getreten,

weil neben der Verweigerung auch die Armuth der Pfan'kinder maass-

gebend war, die theilweiser Misswachs steigerte und den Geistlichen

zugleich schädigte% der bei dürftigem Unterhalt für die eigne weitere

geistige Ausbildung keinerlei Mittel zu verwenden hatte. „Wo sind

nun meine Bücher und Kleider", rief der Pfarrer zu Gollnitz den

Visitatoren zu, als er ihnen ein Bild seiner dürftigen Lage entwarf!

Auch die Verwaltung des KirchenVermögens Hess vieles zu

wünschen übrig. In manchen Fällen war dasselbe nicht nachweisbar

oder war auf unre(;htmässigem Wege verringert. Einzelne Gemeinden

scheuten sich gar nicht, das Inventar der Kirche zur Bezahlung der

*) In Neukirchen.

•^) In Saara und den 14 dorthin »lingcpfarrten Dorfschaften , ferner in Alton-

burg selbst, wo auch die Kinder die Hälfte des Groschens entrichteten.

") Dies gilt von Schmölln, welches 11 eingepfarrte Dörfer besass.

*) In Nonk(U-sdi)rf gab man vom Bcgräbiiiss des Wirths dnu, vom Uesinde

zw«i, vom Kind einen Uroschen, wenn der Pfarrer nach dem Begräbniss ein Evan-

gelium las.

^) Ebenso verschiedenartig waren natürlich die Besoldungstheile der Kirchner.

«) In Priessnitz wurde der Geistliche bei Missemten mit 5 Gulden entschädigt.

So aber nicht überall.

4.*
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Gremeindeschulden ^) oder zu noch niedrigem Zwecken zu versill)ern.

wie dies oft in den Zeiten des Bauernkrieges der Fall gewesen war.

Noch öfter erlitt das Kirchvermögen (Uirch die Art seiner Verwaltung

bedeutende Einbusse. da die Zinsen uneinbringlich waren und das

Capital selbst oft sehr bald verloren ging-), weil man beinahe in

überwiegendem Miuisse gewohnt war, Kühe und Schafe für Rechnung

der Kin.dika.sse anzukaufen und diese für einen Zins an den Pfiu-rer

oder einzelne Gemeindeglieder zu überlassen. In manchen Orten, wo

diese „Gotteskühe", auch „ewige" oder „Immerkühe" genannt, aus-

gethan waren. liefen die Zinsen so hoch auf, dass sie fast unein-

bringlich waren*). .\n sich schon war diese Verwaltung des Kirch-

vermögens wenig empfehlenswerth. da höchstens 2 bis 2^i^ Procent

erzielt wurden, weiui nicht das Nutzrecht der Immerkühe zur Be-

soldung «les Geistlichen gehörte.

Gänzlich in den Hintergruiul trat bei dieser Visitation das Schicksal

der Schulen. Wie fast überall, so gab es solche in Meissen und

im V«»igtlande nur in den Städten, fast gar nicht auf dem platten Lande.

Hie und da unterrichtete der Kirchner die Jugend, der z. B. in

Gauern zugleich Dttrfhirte war: im günsligsten Fall nahm sich der

Geistliche selbst derselben etwas an. in andern Landestheilen war

man, wie wir »eben werden, in dieser Beziehung weit voraus. .Man

scheint sieb hier auf «lie Mahnung zur ^Viederaufrichtung der Schnlen.

dem Visitationsl)ü»thlein gemäss, beschränkt zu haben, und vor allem

darauf be«lacht gewesen zu sein, deu kirchlichen Verhältnissen aus-

schliesMlich Aufmerksamkeit zuzuwenden.

•Man HJeht, es waren in diesen bunten Verhältnissen und ver-

tiUrhtcn Neugestaltungen «lie umfassendsten .Maassregeln nölhig. um

in den chiuitischcn Zustand der iieulteunündeten Kirche Klarheit und

') 8o in T«>Kl<wit2, wo iimn «U<> MouHtnuiz vorkuuftis in Miickt>ni, wo das

tUb«rn» Kmix viTkanfl wiiril«* niul Ni<>inHiii| «liiriilMT 1l<'cli<>iiscli:irt •x^Um wollto.

Dagogvn Kall ••!• Ourf<'r, <lii* pir kxiii Silli«r, iiirht i>iiiiiial i-iiii> Moitstraii/. aiitV.ii-

wbUvh batti'ii. x. It. in Alli'nincrliitz. Ihu Mtiiniut«' iloch niclit /.n dcii /(>iti>ii (|i>r

katbolbeliKii kin'lii'. iti» «h vi<rKUiii<l, rotclu' StiftiiuK<<ii itii/nn'^'ci)! l>i<> liiimiliclic

ti^^rixunu ItatUt Vif*|fi« v«>rffi*NHnii loniiurlit, woiin iiioht voriiiülit«>l.

*) KbfiuMi tiJiiilt(f (Itirfli Kiitrri'iiiiliiiit;. aU iliircli Ahptti^'.

•) Z. H, In Tr««l»«»ii, wn 4MH ITuml Kiili/.iiiHi>ii iiuHHiMiHtamlcn. Imii«' Kuh tni^'

H hin lü «iriMrliHi jüiirlirb. im» in FWlK'fi'lil iiinl llii|ir^'arti'ii, .Schule li<li man

j&hrlirli Ulli I (troM-hrii. n\mi ^rci^eii Kini'H liii-lKrliili •'i'riiii''i'ti '/iiiH.
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Ordnung zu bringen. Es galt vor allem auch hier, eine Aenderung

der Pfarrstellen, namentlich auch durch Zusammenschlagung derselben,

vorzunehmen, wenn dies auch nicht in ausgedehntem Maasse statt-

fand^); die Beseitigung des klösterlichen Lehens anzustreben, aber

auch die Versorgung derer zu übernehmen, die diesem entsagten.

Die Gründung des Gotteskastens für jede Gemeinde gehörte zu den

bedeutsamsten Aufgaben der Visitatoren, die Entfremdetes beizubringen,

alte Stiftungen im Sinne der neuen Kirche zu venverthen und klöster-

lichen Uebei-fluss in sachgemässer Weise zu verwenden hatten. Wie

man bedacht war, das wenig beneidenswerthe Loos der Geistlichen

materiell möghchst zu bessern, so galt es aber auch, mit Schonung

der bestehenden Verhältnisse der neuen Lehre die Pfade zu ebnen,

indem man mahnend, ohne Gewaltmaassregeln, den Widerstrebenden

sich gegenüberstellte. Was man angeordnet, war sodann der welt-

lichen Gewalt zur Durchführung überlassen. In wie weit die Anord-

nungen befi'uchtend gewirkt, sollte die Wiederkehr der Visitation in

Meissen und im Voigtlande zeigen, die wenige Jahre später (1533)

von Neuem einsetzte.

§ 4.

Die Visitation in Franken. 2)

(16. November bis 25. December 1528.)

Etwas früher als die Visitation von Meissen und Voigtland be-

gann die des fränkischen Theils der kurfürstlichen Lande. Hans von

Sternberg, Dr. Nicolaus Kindt, Magister Balthasar Düring und der

Coburger Amtskastner Paul Bader waren mit der Ausführung der-

selben auf Grund der allgemein gültigen Instruction betraut, welche

schon im September zu Weimar entworfen war.")

Die p]igenart des fränkischen Landes, die in so manchen Be-

ziehungen dem Forscher entgegentritt, behauptete sich auch in den

kirchlichen Verhältnissen, die wesentlich anders als in den übrigen

'^ Im Ganzen würden 18 Orte von diesen Aenderungen betroffen.

^) Die Quollen für diesen Abschnitt befinden sich im Cobiirger Haus- und

Staatsarchive. Die Visitation hatte folgenden Gang: Amt und Stadt Königsberg

wurden 16. bis :»ü. November. Heldburg 1. bis 1;}. December, Hildburghausen am
14. December visitirt. Zuletzt erstreckte sich die Visitation über Rodach und

Eisfeld.

^) Es gab zwei fast gleichlautende Instructionsentwürfe d. d. Weimar Sonntag

nach Egidii ((i. September) und Sonntag nach Mauritii (27. Sei)tember) 1528.
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Theilen des Kurffirstenthiims lagen. Die Visitationen hatten dem-

gemäss auch andere Ergebnisse.

Mehr an Terrain hatte die hitherische Lehre im Vergleich zu

dem etwas grössern Meissnisch-Voigtländischen Kreis nicht gewonnen,

aber man war in Franken intensiver lutherisch geworden, die Gegner

Luther's waren aber auch intensiv katholisch geblieben. Die Ein-

wirkungen des Knmimstabes von Würzburg und Bamberg, von denen

die fränkischen l^änder fast umschlossen waren, mochten einen guten

Theil der Schuld daran tragen. Der Adel Frankens, dessen Söhne

wir wiederholt auf den Wiirzburgischen und Bambergischen Bischofs-

stühlen sehen, war nuthwendig der Träger des Katholicismus , wenn

er mit den Traditionen der Familie nicht völlig brechen und der Re-

fonnation sich hätte sofort zuwenden wollen.

Für die Kenntniss der kirchlichen Physiognomie dieses Landes

la.<;sen wir den Beftmd der Visitatoren zunächst selbst folgen, in so

weit er statistisch für uns darstellbar war.

Uebersicht der Visitation in Franken.')

(16. November bis 25. December 1528.)

Amt und Stadt Königsberg.
A\ ürzburg
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Heldburg.
8. S. Heldbiirg

Pfarrer

Prediger

2 Vicarc

9. Ummerstadt
Yicar

10. Lindoiiau

11. Puppenhauseii

15. S. Hildburg-

hauseu
Pfarrer

Caplan

16. Häselrieth

17. Eishausen Pfar.

Vicar

23. S. Rodach

24. Gauerstadt

Würzburg
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27. Elsa
j

Kurf. ! 4 || 29. Breitenau (18) I v. Bach

28. Rottenbach U. Schaum- (1) ! 30. Georgeiiberg bei 1

Kl- Vessra

1
bürg

, i Eoclach

31. S. Eisfeld Pfarrer
;

Kurf.

Caplan

.S2. Wiedersbach Pfarroi

EUfeld

Eisfeld.

1

1
I

33. Stelzen
3

Pfarrei

Eisfeld

34. S. Neustadt

35. Mupperg
36. FechheimPfarrer

Caplan

37. Kl. Sonnefeld

42. S. Sonneberg

43. Heinersdorf

Neustadt.

38Kloster

Langheim

Kl. Banz
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Gestungshauser Gericht.

45. Gestungshausen
|
Monchberg bei Bamberg'

Gericht Neuhaus.
46. Schiersnitz Bamberg 2.(4)
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53. Ahorn (18) ' v. Rosonau ! —
|j 56. Grub i

v. Schaum-

Alt-Ba.u o7. Scherneck
|

Pfamn

55. Sieniau L. Schenk 2 1

^^-Banz

57. Soll eigene Pfarrei werden, ge-

hörte früher zu Alten -Bauz, hat Filiale:

Rossach*, Heirath*. — Gloussen*, Rossach

und Heirath sollen zu einer Pfarrei ge-

staltet werden. Unterdessen wird Rossach

von Siemau, Heirath vom einem Coburger

Geistlichen versorgt, ebenso Scherneck.

53. Weigert sich auf Befehl exami-
|

uireii zu lasäen.
;

54. Neiisess, Gossenberg, Welsperg. I

55. Mit 1 Vicarei. — Stoppach (21),
'

Meschenbach (11), Ziegelsdorf (8), Wohl- i

bach (9), Haarth (8), Bucheurode (Buch
|

am Forst) (20), Hohensteiii (5i.

56. Roth aiu Forst kommt nach Grub,

früher zu AlUMi-Banz gehörig.

Es resultirt aus dieser Uebersicht, dass Franken 57 Mutterkirdion

mit 137 Geistlichen hatte (106 mit, 31 ohne Censur), welche 316 Ortr-

schafl<^n und Kinzelhöfe versorgten. Die Ortschaften hatten im Ganzen

142 Kirchen oder Kapellen. Von den Geistlichen waren 31 gut,

13 ziemlich gut. 13 mittelmässig, 24 untauglich, die übrigen, meist

Vicare, ohne Censur.

Ganz auffallig gross war die Zahl der eingepfarrten Kirchen, die

oft meilenweit von der Mutterkirche entfernt lagen und die abweichend

von andern Visitationsbezirken meist eigene Vicare hatten, zumal der

angesessene .\del solche auf seinen Schlössern zu halten gewohnt

war, wie die Uebersicht lehrt, aus der sich ergiebt, dass 65 Vicare

noch thätig waren. Das Frankenland zeichnete sich hierin vor andern

Landestlit'ilen ganz besonders aus, und eine der haui»tsäclili('listen

Aufgaben der Visitatoren war, durch Zusammenschlagungen und \eu-

geMtaltung der Filialverliältnisse Zustäiule zu schallen*), welche hesser

den kirchlichen Sinn unterstutzen sollten'). Diese Umgestaltung war

«ehr bedeutend, da 46 Ortschaflen und Höfe von derselben betrollen

wurden, und nuui nanu-ntlich auf die Alizwcigung der Orte, die unter

kathidischcn IMarn-ien standen, bedacht war, wodurch völlig neue.

H4*lhKUtändige lutherische I*farrstellen geschaffen wurden. Finzelnen

(temeinden flberlieKM man die freie Wahl ihrer Mutterkirche").

Der beMHern (jualification der (leist liehen hatten die Gemeinden

vi<.|f.t..li .,„ ,,.....),.., ,|i,. «l.Mtn-indf'ii in Oürrern und in den Städten

', M.»tM li> niii. UmIIi'H vi>r»«!liiedt'iii" iMutlerkiruiutn. llid/.huusen gehörte
m '/, iini'li Mflilliurif, Ml '/ »neh WeHthauHiMi.

>«hjtrt kiinnt« biNhur nur alle i\ Woclien Kirche haben.
!; SocImUl.
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vorgearbeitet, wo die Klöster hie und da ganz aufgehoben und die

Mönche zur neuen Lehre übergetreten waren. So war das Augustiner-

kloster in Königsberg von Mönchen schon vor der Visitation gänzlich

geräumt ^). In Coburg wurden in der Visitation die Barfiissermönche

abgefuiulen, andere nach Mönchrödeji versetzt. Der Guardian selbst

wurde als lutherischer Geistlicher bestellt. Alle Vicareien, welche

erloschen waren, besetzte man nicht mehr und die Einkünfte fielen

dem gemeinen Kasten zu, deren es im Coburgischen Landestheile

schon viele gab. Ihre wesentliche Aufbesserung jedoch verdankten

sie vorzüglich der Visitation. Einzelne Vicareien zogen die Stifter

selbst ein ; während ein Adliger, Hans Schott, die Stiftungssumme zu

Sonneberg zum Unterhalte seiner ausserehelichen Kinder verwandte.

In das Mönchröder Kloster setzte man einen lutherischen Prediger,

wo man ihm neben den Ordenspersonen Zellen zum Studiren und

Schlafen anwies, indem der Klosterverwalter ihm Bücher zum Studium

anzukaufen hatte, und die Mönche vermahnte, sich kurfürstlicher Ord-

nung gemäss zu halten. Dem Mangel an Geistlichen begegnete man

hier durch Einziehen von Kirchen, namentlich der baufälligen, die

fortan zu allerhand weltlichen Zwecken l)enntzt wurden. Oft mag

man in dieser Beziehung etwas radical gewesen sein und manches

ehrwürdige Baudenkmal der Vernichtung preis gegeben haben-).

Wenn, wie hervorgehoben, 24 Geistliche nicht den geringsten

Anforderungen entsprachen, so war beachtenswerth, dass Viele sich

der neuen Lehre feindlich zeigten, indem man das über die Priester

verhängte Examen für eine Schmach erklärte*'). Andere zeichneten

sich (hirch das Laster des Trunks und Spieles aus"*) und waren, wie

man ihnen nachsagte, bessere Gesellschafter in Wirthshäusern, als

erträgliche Geistliche. In Unfinden lehrte der .Geistliche das neue

Evangidium, las aber auch Messe imd brauchte das Weihwasser.

Deutsche Messe zu lesen und die Ehe einzuführen, hielt er für ein

Wagniss. Wieder Andere entschuldigten sich mit dem Mangel der

*) Auf Fürbittü dos Mathes von Giocli predigte eine frülioro Ordonsperson

darin, damit das Kloster nicht „leer" stand.

^) Vor Hildbiirj,'l)ausen verschwand die Kirche „Jerusalem". Die Kirche

auf dem Baumgarten wiu-de Schüttboden; letzteres war aucli in Eisfeld mit der

Frauenkapelle der Fall.

") Z. ß. der Vicar in Hellingen.

M Die Geistlichen zu Westhausen, Rieth,
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Erkenntniss über die Vorzüglichkeit der alten oder neuen Lehre, wäh-

rend letztere von Einzelnen in besonderen Schmähbüchem angegriffen

Würde*). Demnach war es begreiflich, dass einzelne Geistliche über

das Erscheinen der Visitatoren höchst betroffen waren. Der PfaiTer

zu Ahorn schrieb es ihnen zur Last, dass seine I'rau eine Fehlgeburt

gethan habe.

Das aussereheliche Zusammenleben der Geistlichen fand sich

noch fast bei einem Dritttheil derselben. Erst während der Visita-

tionen ehelichte man einige Zuhälterinnen im Drange der Umstände,

da im Allgemeinen die Visitatoren auf Verehelichung oder gänzliche

Entlassung*) oder auf Auswanderung von der Stelle drangen. Der

Geistliche in Hellingen erklärte ohne Umschweif, dass er die Ver-

ehelichung hinausgeschoben habe, weil er im Todfall der alten Zu-

hälterin „lieber eine Junge" zu ehelichen gedenke. Dagegen

gab es einige, die den gerechten Tadel über sich ergehen Hessen, sich

selbst als ungeschickt zum geistlichen Amte erachteten, zumal viele

Gemeinden auf tüchtige Geistliche sahen, welche der neuen Lehre

zugethan waren. Die unseligen Zustände veranlasste zum Theil der

starre Katholicismus in den nahe gelegenen Bisthümern, in denen

die anders Denkenden mit ungeheurem Fanatismus verfolgt wurden

und .selbst ihres Lebens nicht sicher waren •'').

Theils waren die Zustände noch dieselben, wie in der katholischen

Zeit, In .Vhoni rntpuppte sich der Pfarrer als Leineweber: sein Stell-

einkumni(>n helief sich im Ganzen auf jährlich 2 Gulden, etwa 36 Mark

nach heutiger Währung. Li Unterlauter, wo der Geistliche auf

kein«* F'nigc .Xntwnrt «'rtlicilcn konnte, erfuhren die Visitatoren, dass

dj-rselbe ein.st auf Fürbitten des Kuifürsten Friedrich zum geistlichen

Amte gelangt war, weil er sein Erbe an die Kirche abgetreten hatte.

Man sieht, was der Landesherr der Kniestiner selbst in katholischen

Zj'ilen zu thnn fähig gi'we.sen warl In Meeder, Neida und Klein-

walhur wurde eine gmsse ;\nzahl Urdertlianen wegen wiedertäufe-

riwher GeKJnnung, Wirthsliaush'lien, Murerei und Ungehorsam gt*gen

Kltem vcnionunen, venvamt und mit Landesverweisung bedroht.

') Vom Vlcttf zu Vi-ilHiliTr

•) %. B. In UiiKhi'im

') K«» i>nttfiii|; iliT UrlilliiirpT iSiij.cniili'iKlt'iit , rnilicr (JcistlicIitM- in «Iit

Hrbnci, luiiiiii ilvii NuchitU'Uuii^itii von ItiinilMTK »uh.
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So war an allen Enden Elends genug. Schon die materielle

Lage zu bessern erheischte die grössten Anstrengungen, um wie viel

mehr die Einsetzung tüchtiger Persönlichkeiten, an denen überall gi'osser

Mangel war. Ganz besonders galt es, die an Bisthümer grenzenden

Stellen mit tüchtigen Geistlichen zu besetzen, die mit Nichtachtung

aller persönlichen (jefahr für die lutherische Lehre mit überzeugender

Kraft einzutreten hatten ^).

Grosses erreichte diese Visitation schon dadurch, dass sie in

materieller Beziehung die Lage der Geistlichen besserte, die man,

wie den Pfarrer zu Veilsdorf, der seiner Nahrung nachging, selten zu

Hause antraf. Pfarrstellen mit 15 Gulden Einkommen waren nicht

selten. Viele waren auch sehr gut dotirt. Die Gründung und Hebung

der gemeinen Kasten, in die an fast jedem Orte die nicht mehr gang-

haften Stiftungen flössen, trugen schon Ausserordentliches zur Besserung

bei, wenn dem Uebel auch nicht völlig abzuhelfen war. Daneben

brachte man das den Stellen Entfremdete gewissenhaft bei. liess die

Naturalbezüge der Geistlichen bestehen, wo sie die Würde des geist-

lichen Amts nicht beeinträchtigten, aber wirkte auch auf die Ab-

lösung sämmtlicher Bezüge für Casualien in einer Weise hin,

wie sie nirgends in den Visitationen des Reformations-Zeitalters wieder

vorkommt. Li der Regel gab ein Haus jährlich als Ablösungssumme

8 bis 10 Pfennige.

Vergegenwärtigt man sich die Verschiedenartigkeit der Bezüge der

Geistlichen, die im Ganzen dieselben wie in Meissen und im Voigtlande,

zum Theil noch härtere für die Gemeinden waren, so war entschieden

Grossartiges für den geistlichen und den Laienstand erreicht. In

Königsberg hatte der Pfarrer das Hauptrecht auf 12 Gütern, d. h. das

Bezugsrecht des besten Pferdes oder der besten Kuh im Todfall des

Mannes oder der Frau. Dort titd auch der Kuhzins, der zu einer

nicht mehr zu erschwingenden Höhe bei den Pfarrkindern aufgelaufen

war. Man verwandte ihn zu liaulichen Zwecken und zur Unterstützung

der Armen. Opfer, Seelgeräthe, Taufen, Trauungen wie Begräbnisse

wurden aus dem gemeinen Kasten vergütet, oder die Gemeinden

*) Manche AtlligL« oder Geistliche hatte man zur Visitation gar nicht er-

fordert, um keinen Grund zu Nachstellungen zu geben.
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verstanden sich ein für alle Mal zui- Ablösung durch Greld^). Hier

fielen die Anspann- und sonstige Frohndienste, dort die Zehnden und

Brodlieferungen: nicht selten gaben freiwillig die Gemeinden Feld- und

Wiesennutzungen zu den PfoiTstellen. Wie in keinem andern Landes-

theile war hier die möglichste persönliche Unabhängigkeit der Geist-

lichen angestrebt und erreicht.

Auch in Bezug auf die Schulen eilte Franken den übrigen kur-

fürstlichen Ländern voraus. In den Städten waren diese noch im

vollen Gange und selbst auf den Dörfern bestanden sie in hinreichender

Zahl. Freilich hingen materiell die Schulmeister noch immer von den

Geistlichen ihres Ortes und den einzelnen GUedem der Gemeinde ab,

weil in der Regel dem Schulmeister die Kost von dem Pfarrer oder

die Reiheschüssel in der Gemeinde gereicht wurde. Desshalb wurden

auch diese Bezüge in Geld verwandelt, und an den Orten, wo der

Sta<ltschreiber bisher die Dienste des Schullehrers versehen hatte, eine

besondere Schulstelle begründet und das Stadtschreiberamt als

Nebensächliches behandelt-). In kleinem Orten hielt der Kirchner

die Schule ab-**). In grössern Orten, wie in Hildburghausen und Eis-

feld, gab es Gehülfen des Lehrers, die in ganz Franken Locaten

hiessen, welche in der Regel der Schulmeister unterhielt. Auch dies

Verhältni.ss wurde durch Gehaltstixirung beseitigt. Gleichzeitig hoben

die VisitatoiVn das Schulgeld gänzlich auf: nur an einzelnen Orten

wurde ein Kintritt.sgeld dt^s Schülers erhoben-*), da die Opferwilligkeit

der Gemeindeglieder und die Beisteuer der öffentlichen Kassen diese

wohlthätige Einrichtung überall ermöglichten.

Fehb'n uns aueb eingehendere Xaebriehten von dem Zustande all'

diejMT Schulen, da die Visitatoren Sachlicbes nicht weiter cunstatirten

und höchst*'nH in den Lehrplan eingriffen, so zeigen doch die Verhält-

nisse, das« mehr als in andern Landestheilcn die Seliule mit Vorliebe

^pfh'gt wurde.

Kr>-f I

' ^'
:'.../,.n die Visitatoren zum zweiten Male durcli das

') In lloHM'lrii'tli iM'triiK «••" Ablösung' für jodoH Hans 12 Ffoniiigo, in

Uaui«rNta<lt !> Vfi'MÜK».

*l H« bU Kiir ViMitAtioii in llcliilnirK iiiid Kodacli.

'I 8o in Uiiuiii'rNtiwJL, HtroiiNdorr, Mll|)|tl>r^^

*) In CobiirK bKtnifC •'" '^i Pfund. I>urtbiii Inillc MidaiicIitliuM diu Magisttu-

Htumpff K''bni(.'iit
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Frankenland. Wir werden sehen, wie die Verhältnisse dort sich zu

Gunsten der neuen Lehre gestaltet hatten.

§ 5. .

Die erste Visitation in Zwickau, Werdau

und Crimmitzschau. 1)

(12. Januar bis 1. Februar 1529.)

Man könnte nicht mit Unrecht einen höchst ungünstigen Visita-

tiünsl)efund voraussetzen, da namentlich Zwickau an die gewaltige Be-

wegung der Secte Htorch's erinnert, die, obwohl sie unterlag, immerhin

in den verschiedensten Schichten der Bevölkemng ihre Anhänger l)e-

halten hatte. Klagte man doch, dass selbst unter den Vätern des

städtischen Regiments Sectirer sich fanden, deren Einfluss gefürchtet

wurde. Sodann war es das unmittelbar angrenzende Schünburg'sche

Gebiet, in welchem der Katholicismus eifrig gepflegt wurde, die Macht

des Abtes zu Grünhain, der von einem grossen Theile der PfaiTeien

Lehnsherr war; also Verhältnisse die das Emporkommen der lutherischen

Lehre andern Orts in reichem Maasse geschädigt hatten.

Merkwürdig, (lass wider alles Vennuthen die Zustände im zweiten

Meissnischen Visitationsbezirke günstiger als irgendwo lagen. Vor

allem — das war ein Hauptgrund — hatten sich Zwickau und die

vielen kleinen Communen des Erzgebirges, der Reformation sehr günstig

erwiesen. Unter 61 visitirten Ortschaften hatten 8 ihre Schulen und

im Vorort für die refomiatorische Bewegung, in Zwickau, entwickelte der

bekannte Nicolaus Haussmann eine ausserordentliche Thätigkeit, der

wie wir sahen (§ 1) schon sehr früh den Kurfürsten für die Voniahme

der Visitationen im gangen Lande zu bewegen gesucht hatte.

Die folgemie Uebersicht schon spricht für die im allgemeinen

günstige Lage der kirchlichen A'erhältnisse.

*) Die OriginalprotocoUe von dieser Visitation befinden sich im k. sächs.

Hauptstaatsarcliive zu Dresden. Loc. 10,598.



64 Das Ernestinische Gebiet. Zweite Periode 1527—1529.

Uebersiclit der Visitation von Zwickau, Werdau
und Criuimitzscliau.

(12. Januar bis 1. Februar 1529.)

1. Mosel

2. Crossen

3. Bockwa

4. Ober-Crinitz

5. Auerbach

6. Langen-Bemsdorf
Pfarrer

Prediger

7. Albersdorf

8. Längen-Hessen
Pfarrer

Caplaii

9. Langen-Reinsdurf
Pfarrer

Cajdan

10. Triinzig

11. St. Juliann und

Maurit. vor Zwickau

12. Weissenbom

13. Marienthal

14. Stiuigengrün

15. S. Zwickau
Pfarrer z. lifil. (ifist

Pfarrt'r z. St. Marj?. Spit.

18 beU'hnt ii. iiiilHdchiite

Vicaro uml ('a|ilaiif

V. Mosel
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Zschocken
S. Zwönitz

Mittvveyda_

Beyerfeld

Rascliau

leiss

Hermannsdorf

S. Buchholz

S. Schwartzenherg

Eybenstück

Aue
S. Crimmitzschau

Neukirchen

Lauterbacli

Lauenhain

Gablenz

Oelsnitz

Frankenluiusen

Grünhain
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Patrone sehr gfinstig im Sinn der Reformation gewirkt haben, um
das zu schaffen, was die Visitatoren antrafen. Der Adel verfügte

über 31 Pfarrstellen, die geistlichen Würden über nicht weniger als

17, der Rath von Zwickau über nur 8 Pfarreien.

Doch fehlt^^ es an feindlichen Elementen des Lutherthums nicht.

„Was darfs vieler Worte, entgegnete der Pfarrer zu Mosel den

Prüfenden; ich will von der römischen Kirche nicht abstehen". Er

wie der Geistliche zu Laugenbernsdorf hatten noch ihre verdächtigen

Weibspersonen bei sich: in Plohn fand man einen 80jährigen unge-

schickten Geistlichen, der 42 Dienstjahre hinter sich hatte. In

Zsehocken wirkte als Pfarrer gar ein geborener Grieche aus Candia,

der kaum der Anforderung genügte. So liess sich noch lange von

„unbrauchbaren, feisten" Papisten erzählen.

Vor allem war es günstig, dass Zwickau selbst den Heerd des

Papstthums zerstört hatte. Wie selten anderswo wurde man hier

noch durch die Reste desselben an die Blüthe des geistlichen

Eleiuentes erinnert. An zwei Hauptkirchen ^) und wenig unterge-

onlneten Stellen-) wirkten noch einige zwanzig Geistliche, von denen

der Rath 17 (Japläne und Vicare noch auf Lebensdauer unterhielt,

um wenigstens die Seelmessen und Gedenktage der frommen Stifter

zu celehriren. Ein Zwickauer Mütterchen hatte ihren eignen Sohn

mit solch einer lebenslängliciien Pfründe bedacht. Trotzdem, dass

die Finanzlage Zwickau's nicht besonders günstig, und insbesondere

der gemeine Kasten nicht glänzend situirt war, wie überall sein

Deficit hatte, «u zeigte man sich eifrig und opferwillig, setzte jährlich viel

Geld zu, uui den Forderungen der neuen Kirche gerecht zu werden.

Di«' gro.s.»*«' Zahl der Vicare und (.'apläne blieb im Genuss <ler

Stiftungen, wenn auch Einige nicht dtiehr als etwas singen und die

Oix**l Hchlageii konnttui. Vom Predigen war natürlich nicht bei allen

die \{t'*\i: Der eine trieb dies, jener «las. Einer uirktc am Spital

d»'r LcportMiKiMi, «'iner Stiftung der Dr. Stndit'iiii, die für Unter-

halt und ärzMirhe Hülfe .sorgte, während der lialli ein eigenes Haus

«ingerichtet und dem Spitale wöelientlich zwei Almosengänge ge-

Ktattete. HelMThuupt zeigt*» sich der Rath ausserordentlich regsam. So

') KraiKMikirvli«* und Kt. ('aUiikriiiciikircho.

*^i Ml N'ii'l.i.Liri'ii. iiiiii Sl \(.,iil/Lir.'liM



§ 5. Die erste Visitation in Zwickau, Werdau und Crimmitzschau. 67

hatte er die Begineii ^) ausgekauft, ihr Kloster aufgehoben, und die

letzten 18 Mönche jeden mit 20 Grulden , den Guardian mit dem

Doppelten abgefertigt. Die Vorräthe des Klosters und das Inventar

wurden theils verschenkt oder verkauft, das Kaufhaus mit den

Fensterscheiben des Klosters ausgestattet und für die massenhaften

Victualien, die nach Tonnen von Käse, Speck und anderen Victualien

zählten, fanden sich Interessenten genug, die ftlr Geld und ohne

solches aus Gnaden die Speicher der nun entfernten Mönche ausleerten.

Man sieht, ein lutherisch gesinntes Stadtregiment konnte in kurzer

Zeit unendlich viel leisten; gerade den Städten ist ein überaus

grosses Verdienst für die Durchführung der Reformation beizumessen.

Nicht, als ob man in Zwickau den Säckel in eigennütziger Weise

aus dem üeberlebten gefüllt hätte; davon war man weit entfernt.

Das umsichtige Stadtregiment unterstützte in bemerkenswerther Weise

seine Armuth. Zwickau war sehr reich an wohlthätigen Anstalten.

Neben dem Haus der Leporeusen, das für 9 Personen völligen Unter-

halt bot, bestanden die Spitäler zum heiligen Geist für 12 Bedürftige;

das St. Margarethenhospital für 41 Personen und fremde Durchzügler

ftlr eine Nacht, das Stift für Hausarme, um namentlich derjenigen

Vermiichtnisse nidit zu gedenken, die für arme Jungfrauen und

für Studirende ins Leben getreten waren. Zwickau erhielt in der

Regel 5 Studirende auf inländischen Universitäten; die jungen Leute,

welche Welschland besuchten, erhielten möglichst das Doppelte *). —
Was der Kurfürst mit Hülfe der sequestrirten geistlichen Güter in

ewig denkwürdiger Weise an Gutem gestiftet, das that Zwickau in

der hervorragendsten Weise im Wege seiner vorzüglichen städtischen

Verwaltung. Das anerkannten die Visitatoren hinlänglich bei dem

Aufstellen des Befundes, ohne überschwängliches Lob auszusprechen.

Wenn irgendwo, so wäre es hier an rechter Stelle gewesen.

Neben all dem wirkte die Stadt in ausserordentlicher Weise für

ihre Schule^). Zahlreich wie sie war, — sie hatte damals 300

Schüler, — fand man an ihr für Latein, Griechisch und Hebräisch

*) Ihr Haus stand auf dem Holzmarkte, ihre Waschhütte vor dem Oberthore.

*) Nämlich 40 tt.

») Die spätem Zustände von 1535—46 unter dem Rector M. P. Plateaims

bespricht neuerdings in dem Zwickauer Gymnasialprogrijmm 1878, No. 445, der

Oberlehrer Fabian in anziehender Weise.

5*
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besondere Lehrer. Ausser einem Grammaticus wies sie noch zwei

Cantoren und zwei Elementarlehrer auf. Daneben bestand auch eine

MSdchenschule. Die Zwickauer Schule war gewissermaassen das

Vorbild für die Schulen in Meissen und Vbigtland, ja im ganzen

Kurt'ürstenlande genoss sie einen ansehnlichen Kuf.

Bei all" dem fehlte es an Schattenseiten nicht. Trotz aller

Wachsamkeit, die einem Nicolaus Haussmann, einem vorzüglich

begabten, ächten Träger des Lutherthunis. eigen war, wirkten die An-

hänger der Zwickauer Propheten noch fort, freilich nicht im grossen Stile.

sondern in stiller, bescheidener Verborgenheit. Es waren wenige

Manner der untern Stände, die namentlich vor den Wittenberger

Unruhen von Storch's Lehren begeistert waren, und vor allem noch

zwei Weiber *). die wohl als die letzten üeberbleibsel dieser Richtung

gelten dürften. Sie nannten das Sacrament „Ackernient", hielten

dasselbe für „schlechten Wein", nannten die Taufe ein Hundsbad

und hielten die Priester für nichts als „Bader- Knechte'^ Ehe und

Hurerei war ihnen gleichbedeutend; sie versagten desshalb ihren

Männern die Ehepflicht. Eine gab vor, Christo selbst vertraut zu

sein, wes.shalb sie keusch sein müsse und begründete diese Ansicht

damit, dass Niemand zwei Herren dienen könnt'. Andere ilircr

Kiehtung nahnu'n (Umi ausschliesslichen Beruf des Predigtamts für

sich in Anspruch.

Wenden wir uns zu deif Verhältnissen der übrigen StiUlle und zu

der iMge der ländlichen Pfarreien, so Hessen freilich diese viel

zu wünschen übrig. In Crimmitzschau hatte die Schule kein VAn-

konnncii: die Pfarrei Bucbluilz liatte weder bewegliclics noch unbe-

wi'tflichrs Vermögen. Der Pfarrer hatte wöchentlich I II. Besoldung

un«l Jährlich 5 II. Holzgeld; doch ging ihm die Freiheit des Hier-

brauviiK nicht ab, wes.shallt es nicht unmöglich ist, dass auch auf

di«>Mi'r Pfarrei Hier verschenkt wurde. Secten gab es in Buchludz

zwar nicht, aber der Ort hatte auch nicht eine Hruderschaft oder

Stiftung*). Wie der kirchliche Sinn ahgentunuicn, sahen die \isi-

tatiircii in HirKchfeld. wo in I .lahren nicht ein Schock als Opfer

Kfralleu war. während KonKt in einem .lahn» nnhi- einkani. Dagegen

l IH«« Vtfttitriii und (liv Kriitxl>«*riti.

*) I)<>r SrhiiliiM«Ul''r lintti' M<H'|ii<iitli<'li 7 (Srimt'ht'ii, sein (JosoUh 5 (iroschon,

di« 'A A4juv.iiit«ii 'i, 1 <Hli>r K Vfi'utüu*', y iiücIi Alti<r iiiul btÜHluiig.
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war der Abt zu Grüuliain äusserst willfährig: seine Geistlichen wurden

meist durch lutherische ersetzt, und er selbst that das Seine, bessere

Verhältnisse in seinem Klosterbereiche einzuführen. Auch die Herren

von Wildenfels und die Adligen zeigten sich der Reformation so

günstig, dass wir unbedenklich die Uesultate der Visitation in diesem

Kreise als die vorzüglichsten hinstellen können, die bei einem ersten

Besuche ül)erliau])t gefunden wurden. Ein Vergleich mit der Visi-

tation von 1533 lässt sich leider in Mangel der einschlagenden

Protocolle bis jetzt nicht ausführen.

§ 6-

Die Visitation der Aemter Voigtsberg, Plauen, Weida,

Ronneburg, und die Vorbereitungen zur Visitation

in der Herrschaft Gera

(l(i. Fel»ruar bis IS. März 1529.)

Nach kurzer Rast naiimen die Visitatoren ^) von Meissen und

Voigtland ihre Thätigkeit wieder auf, um die angrenzenden Gebiets-

theile zu besuchen. Von Oelsnitz, wo sie vom 15. bis 20. Febniar

der Visitation des Amtes Voigtsberg ol)lagen, wandten sie sicli vom

21. Februar bis 2. März nach Plauen. Das Amt Weida wurde vom

5. bis 15. März, Ronnebiu'g vom IH. März bis IS. März besucht.

An einzelnen Tagen beschäftigten sie die geistlichen ^\'rhältnisse

des bereits visitirten Theiles von Meissen und Voigtland, wo es auf

die definitive Regelung der Verhältnisse in einzelnen Pfarreien ankam.

Von besonderm Gewicht waren die Versuche, die Herrschaft Gera für

die Visitation zu stimmen, da sowohl die Geistlichkeit und die Ritter-

schaft dieser Länder neben den Hen-en von Gera wiederholt ihre Ab-

geneigtheit zu erkennen gegeben und nur ganz vereinzelte Gemeinden,

Geistliche oder Lehrer vor den Visitatoren erschienen waren und sich

der Prüfung unterzogen hatten^).

») Siehe Seite 43 ff.

^) Dahin gehören Dittersdorf, Hirschftdd, Göschitz und besonders Zeulen-

roda, dessen Gemeinde durch ihren Schullehrer Geneigtheit für die neue Lehre

beurkunden Hess. — Die Visitation der Herrschaft Gera setzte erst 1588 ein.

Wir verweisen hier auf diese.
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Uebersicht der Visitation iii Voigtsberg, Plauen, Gera,

Weida und Ronneburg.

(1529, vom 16. Febniar bis 18. März.)

1.
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Amt Flauen und Fausa.

24. 8. Plauen Prediger

2 Caplano
2 Vicare

25. Strassberg
Pfarrer

Vicar

26. Keuth

27. Kürbitz Prühmosser

Pfarrer

Caplau

28. Theunia

29. Rodersdorf

30. Kloschwitz

31. Schwand

32. Altensalz

33. Taltitz

34. Neuensalz

35. Ebersgrün

36. S. Pausa Prediger

Pfarrer

Vicar

Deutsches
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52. Wohlbach

53. Lensreufeld
Vicar

54. Biirgsteiii

Prediger

'

Vicar

55. Geilsdorf

56. Waldkirchen
Caplan

61. S. Weida 2 Pfarrer

Caplan
2 Vicare

Altarist

62. Biirkeisdorf

63. Teichwitz

64. Schöllberg

65. Wittchendorf

66. Wolfersdorf

67. Markersdorf

68. Zadelsdorf

69. Dohlen Pfarrer

2 Capläne

70. Friessnitz

Pfarrer

2 Capläne

71. Merkendort"

J. Tossz
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82. Berga

83. Clodra

Pfarrer

Caplan

V. Wolfers-

dorf

Mildenfurt

84. Croiischwitz Kloster 1

Prediger
j

8

85. Kraftsdorf ! v. Ende
|
?

86. Milden fürt , Kloster i 4

Ronneburg.

87. S. Konneburg
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imgenügeiid'): fast gleiche Bewandtniss hatte es mit den Aemtem

Voigtsberg iind Plauen*), während Weida'*) unter . offenbarem Einfluss

des dort herrschenden klösterlichen Lebens einen weit hohem Procent-

satz der Untüchtigkeit aufwies.

Die kleine Stadt hatte nicht allein ein Jungfrauen- luid Barfiisser-

kloster, auch in ihrer uimiittelbaren Nähe standen blühende Klöster,

wie Mildenfiut und Cronschwitz.

Am besten lieweist die Statistik, wie im Laufe der Zeit das über-

wuchenide klösterliche Leben den AVeidaischen Kreis mit Kirchen und

Capellen besetzt hatte. Im ganzen Kurfiirstenthum tritt uns kaum ein

vergleichbares Verhältniss entgegen, da Weida mit 26 Mutterkirchen *)

allein 34 Ort^^ aufwies, von denen jeder eine Kirche oder Capelle

hatt<». während nur 19 Ortschaften ohng Kirchen waren. Ganz anders

lagen die Verhältnisse im üljrigen Visitationsbezirke, wo die Kirchen-

zahl gering und die Einpfarrungen geradezu ungünstig waren •^).

Doch ist bemerkenswerth, dass bei aller Ungunst der Patronats-

verhältnisse Luther's Lehre sehr schnell ihre Anhänger gewonnen

hatte. An sich verfügte der Landesherr von 105 Pfarrstellen nur

über 5, während die adligen und geistlichen Patrone bei weitem das

Uebergewicht hatten •*). Die Visitationsberichte anerkannten ausdrück-

lich die Willfahrigkeit des Adels und der Geistlichkeit, die, wie wir

') Von 22 Geistlichen waren (> schlecht, 9 mittolmässig, 7 gut.

*) Von 32 Gpi8tlicli<>« warten 8 schlecht. 11 f;iit, 10 ziemlich ^ut, ;? mittolraässig.

") Von 41 G>'i>tli(Ii(ii waren IS sililccht. 8 yiit. 11 ziomlich, 3 mittolraässig

(I ohne ConHur

*) Diese hall<-ii iüi üan/fii li:' Kmlnn

») Es hatten:

Voigtsberg 23 MtitU^kirchon (25), 7 Filiale mit 58 oingopfarrten Orten,

Planen 37 „ (44), 13 „ ,,83
Konnuburg 11) ,, 12 ,. 9 „ „

*) Folgende Statistik ist lehrreiclr.

I'lHii«*n

Weil!«
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sahen, anderwärts der reformatorischen Bewegung sich schroff entgegen

stellten.

Zur Kennzeichnung der Lage bedarf es aber doch eines nähern

Eingehens auf die Verhältnisse der Kirche und Schule. Auch diese

werden zeigen, dass die Zustände keineswegs erfreulich waren, in denen

das Evangelium Wui'zel fassen und gedeihen sollte.

Wie überall, so stand auch hier die politische Gewalt der Verbreitung

der reformatorischen Idee gegenüber. Aber ihre Gegner setzten in diesem

Visitationskreise doch nicht so scharf wie anderwärts ein. An exponirten

Orten übte der König Ferdinand einen Druck, was indess nicht viel

bedeuten Avollte '). Wichtiger war, dass nur ein Theil des angesessenen

Adels die neue Ordnung der Dinge bekämpfte. In der Regel berief

sich der Adel auf die Stiftung der Voreltern und die Entschliessung

des Reichstags von Speyer, Von diesem hoffte man katholischer

Seits mit Bestimmtheit das Verdammungsurtheil der neuen Lehre.

Eine hervorragende Rolle spielte Götz v. Wolfsdorf, ohne jedoch einen

weitern Einfluss auf die Standesgenossen auszuüben. Auf die Geistr-

lichkeit wirkten an einigen Orten die gehamischten Mandate des

Bischofs von Bamberg und die Verhetzungen einiger Capläne, und

eines unbelehnten Priesters zu Weida, dem man aber ebenso wie den

wandernden Baifüssern zu begegnen wusste. Weitaus grösser war

der Einfluss der Klöster, namentlich in dem Weidaer District, und

der Herren von Gera, welche als Vasallen des Kurfürsten wenigstens

eine Zeit lang durch die offenkundige Verweigerung der Visitation ein

böses Beispiel gegeben hatten. Städtische Räthe und geistliche Orden,

namentlich DeutsehordensheiTn, die in Plauen vorzüglich ihren Sitz

hatten, waren längst für die Reformen des geistlichen Lebens ge-

wonnen, wenn es auch in den Städten an einzelnen Widersachern

nicht fehlte.

An vielen Orten gab es daher noch Geistliche, die den katholischen

Ritus aufrecht erhielten, und nebenbei ein ärgerliches Leben mit offen-

kundigen Concubinen führten. Wenige dieser Musterpriester setzte

man sofort ab, da sie nur selten sich den Visitatoren schroff entgegen

') Uer Misslareuther Pfarrer war durch ihn vertrieben worden, in Uelsnitz

war Wolf Ochscnhäntor droi Mal durch Ferdinand vertrieben worden,
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stellten ') : viele veniiahnte man zur Bessening und gab hinreichende

Bedenkzeit 2). Den Abgesetzten reichte man sogar eine hinlänglich

anständige Abfindungssumme. Bei der Beurthoilung des Einzelnen

ging man nicht vun den strengem Forderungen der neuen Lehre aus;

auch der Papist wurde ftir tüchtig erachtet, wenn er nur den nöthi-

gen Fond zum künftig lutherischen Geistlichen in sich trug, und der

Ausübung des katholischen Ritus entsagte. Mancher, der nachweislich

nicht predigte, blieb doch im Amte, und wiederum wurde mancher

entlassen, obwohl er sich nicht als Papist gerirte. So galt es, an

allen Enden eine gründliche Reinigimg der Kii'che vorzunehmen, die

aus der kathohschen Zeit gar seltsame Pfleger der geistlichen In-

teressen mit hember genommen hatte. Der Pfarrer von Kauern war

mehr „Hasenjäger" als Geistlicher; in Strassberg war dei" GeistUclu^

ein Tuchmachergeselle und Deutschherr zugleich. Gelegentlich erzählte

der Schosser zu Zwickau von dem Geistlichen zur Musel, dem die

Gemeinde die Aufnahme verweigerte, dass er zwar ein ordentlicher

Mann, aber doch nichts anderes als Bäckergehülfe, dann Feldschreiber

während des Zwickauer Bauernaufndirs gewesen sei, wo er zum Tode

verurtheilte Gefangene mit Gottes Wort so getröstet habe, dass sie

„viel desto fröhlicher gestorben" seien.

Man sieht, dass unter diesen Verhältnissen niclit die Möglielikeit

vorlag, namentlich dem l)edauernswerthen sittenlosen Leben ganzer

Gemeinden Schranken zu setzen. Gar nianelier Ort hatte durch

GotU'slästenmg und fortgesetzten Ehebruch sich eiiu'u Namen ge-

macht*'), der Entfn'indungeu gar nicht zu denken, die an dem kirch-

lichen Vermügi'n und heiligen Inventare i)egangen waren.

Auch die materielle Lage der Geistlichen sduidigte die gewissen-

hafte Erfüllung der Ainlspllichten. Zum Tlieil war diese an sicli

wegen der ungünstigen Kilialverliältnisse höchst schwierig. Es war

bis zur Durclilübnuig der Visitation tür die (Jeist lieben beiderlei Hich-

tiingen eine fuiclitliare l'rüfungszeit. Entbehrungen trafen den lutherisch

wie den kathoÜKch Gesinnten. Natürlich gab es auch hier Ansnalmien.

Eh gab untergeordnete Fn'ihnu'sserstellen. wie in nnlienneiiKirchen. die

') Z. R. dii> Cii'iMtlichi'ii voll SchünlufrKi ilnlx'iiiiiMikin^hon, PaiiHH, MüliltrnlV,

I<iiiiK<*iitHich, M^rmifiiu iiiul TriMH'ii.

*i Z. li. dem (it'iMtliuhuii /n ltiip)M<rK^rUn.

) Z, B, üiiturtrioJjol.
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nach Ansicht der Visitatoren so einträglicli wie eine ,,gute Her-

berge" waren. In reformatorisch gesinnten Orten war das Einkommen

der Stiftungen dem fleistliclien entzogen, weil es in den gemeinen

Kasten floss; während wiederum andern Orts der Patron der Kirche

stiftungsmässiges Vermögen hinterzog und die Pfarrkinder seihst sich

meist seit den wilden Zeiten des Bauernkrieges aller Verpflichtungen

gegen die Geistlichen überhoben erachteten. In Gefell war das Zins-

korn schon seit 12 Jahren nicht gereicht worden! An manchen Orten,

wie in Weida, residirten die Geistlichen aus diesem Gmnde auf mancher

Stelle gar nicht, die Kirchen und Kapellen gingen ein, wurden verkauft

und zu profanen Zwecken benutzt^). In Plauen fiel eine Masse

Altäre schon des Raumes wegen, und die städtische Gemeinde hatte

längst begonnen, dem Comthurhofe die Güter zu entreissen. zu par-

celliren und auf Zins auszuthun. Die Gewalt hatte das Recht und

der Geistliche das Nachsehen. Was ihm blieb, war Feld und Wiese,

wenn er die Bewirthschaftung derselben eraiöglichen konnte. Denn

meist war er auf die Beihülfe seiner Witthumsleute angewiesen, die

pflügten und bestellten, schnitten und einheimsten. Traurig war oft

der Zustand der Pfarräcker, „loses Feld", wie man es nannte, auf

dem jung Holz angepflogen war, anstatt die Scheuer zu füllen ^j.

Ueberschaut man dann die grosse Zahl der kleinern Bezüge und

Gaben, die der Geistliche von den Pfiirrkindern selbst einzutreiben

hatte, so begreift man wohl den Mangel, den er bei herrschender

Saumseligkeit erlitt. Nicht allein war es der Bezug niedriger Tauf-,

Ti"au- und Begräbnisskosten, C'ommuniongebühren u. s. w., die drückend

erschienen, sondern es war ein beständiges Decemgeschäft, dem der

Geistliche um der Existenz willen seine volle Aufmerksamkeit widmen

musste. Bezog er doch in manchen Orten von jedem Kinde eine Ab-

gabe, auch wenn er ihm geistliche Pflege nicht angedeihen liess.

Hier musste er den Mohnnäpfen, dort den Kuh- und Wachszinsen

nachgehen, die oft theilweise auch dem Kirchärar zu Gute kamen,

wemi sie überhaupt fielen. In Oberzöbern bekam der Geistliche

von jedem Fass verschenkten Bieres eine Kandel, hier spielten das

Füllhuhn und Gartenhuhn von jedem Hause, dort der Haide- und

^) Z. B. iii Laueuhayn.

^) Z. B. in Triebel.
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Flachszehnd eine Rolle: Käse und Brod wurde in diesem Visitations-

bezirke fast überwiegend gereicht, der Eier liei Communionen, „des

heiligen Abends", der Evangelien-Käse und andrer lästigen Abgaben

gar nicht zu gedenken. Daneben hatte der Geistliche die Sorge

um das lebende Inventar, das je nach dem Stelleinkomnien in einer

Anzahl Kühe und Schafe bestand. Gingen diese ab. so war er der

Gemeinde ersatzpflichtig. Oft traf er die bestimmte Zahl auf der

Pfarrei nicht an. zum Theil war das Weh bereits veräussert., das Geld

zur Reparatur der vielfach baufälligen Pfarreien verwandt, der sich in

dem Uebergangsstadium Niemand annehmen wollte. Nimmt man zu

diesen wiithschaftlichen Bedrängnissen hinzu, dass der Kirchner und

Schullehrer zum Theil von den Einkünften des Pfarrers mitzuzehren

angewiesen und ausserdem auf eine fast gleich grosse Anzahl kleinei-

Bezüge hingewiesen waren, so musste dies Verhältniss die wirthschaft-

liche Calamität der Seelsorger nur vergi-össern. Dem gegenüber l)leibt

es merkwürdig, dass in diesem Visitationsbezirke bei weitem nicht die

scharfen und durchdringenden Maassregeln für die Regelung der VWwr-

bezüge gcnnunnen wurden, wie in Franken. Nur in den Städten

gründete man gemeine Kasten, in die allerlei stiftungsmässige I^'in-

künfte flössen, aus denen man die Seelsorger zu besolden pflegte. Aber

auf <iem Lande blieben die alten Hezugs(juellen: man sorgte nur. dass

die (jrenu'inde diese ordnungsmässig fliessen Hess.

Vor allem galt es das klösterliche Leben selbst zu bekämpfen,

aus denen zum guten Tlieii sich die Missstände ergaben. Wenige Per-

sonen zehrten von überaus reiclien Einkünften dieser Stiftungen, wälirend

die Landgeistlicben in Nabrungssorgen lel)ten. Im reichen Mildenlurt

lebten nur 9 Möncbe; in Cninsclnvitz war die Zahl der zu versorgenden

nicht viel grösser; dorthin wanderten die reichen Al>gahen des Landes.

Das Jungfrauenkloster in Weida bezog aus II Ortschaften reiche Geld-

zinsen. lunu luitzte <las Leib- und Lassgut. niassenhaft flössen die Na-

turalien, wälirend es imter dem eignen IMlug allein 2'i() Sehetlel (}e-

treide hrauclit*», und Holz in so reicher Masse halte, dass man seinen

Bestand gar nicht angeben konnte oder wollte. Von all' dein Segen

lebten im ganzen 22 Personen, die Wirthsehallslenle mit eingerechnet ').

') MildMiiriirt liuti«* :t8U W«i(laiHclf S.li.lV.I IrLI, liaul.- s;. I'n.li'i lim iiiiil

hatt« iMmHt i'iinnnu Gcroelitmuiiu,
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Die Idee der Säcularisation, die einige Jahre später zur Ausführung

kam, musste hier um so mehr einsetzen, als das klösterliche Leben,

das man ja principmässig bekämpfte, mehr und mehr an Boden

verlor. Jetzt freilich hielt man die Klöster nur an, von ihrem reichen

J]inkommen einen Theil zur Unterhaltung der Kirchen und Schulen

abzutreten, was natürlich um so hartem Widerstand fand, als die

Klosterinsassen zum Theil mit gi-osser Zähigkeit der katholischen

Kirche ergeben blieben. In Cronschwitz erboten sich erst in zweiter

Verhandlung einige Insassen, die christliche Ordnung im lutherischen

Sinne anzunehmen; andere blieben um so fester bei dem alten Glauben.

Auch die Barfüsser und das Jungfrauenkloster zu Weida wollten bei

dem Sacramente unter einer Gestalt stehen bleiben, letzteres weigerte

sogar die Annahme eines Klostervorstehers ^) , weil er mit einer ehe-

maligen Klosterschwester ein Ehebündniss abgeschlossen hatte. Indess

kam man allmählig über diese Verhältnisse hinweg; für die Wider-

setzlichkeit auf längere Zeit fehlte schliesslich doch der Boden.

Auch die Schule fand man, wie sich voraussetzen lässt, in nicht

besonders günstigen Verhältnissen. Nur die Städte des Visitations-

bezirkes wiesen Knabenschulen, Weida eine unter dem Jungfrauen-

kloster stehende Mägdleinschule auf. Ueberall hing der Schulmeister

in materieller Beziehung von dem Geistlichen ab, der ihm nicbt allein

im Wesentlichen beköstigte, sondern auch mit Geld zu besolden hatte.

Das Schulgeld selbst war ein kaum in Betracht kommender Factor

für das Einkommen; 10 Pfennige bis 2 Groschen pro Quartal, die

hie und da bezogen wurden, Helen um so weniger in's Gewicht, als

die Ortschaften nicht volkreich waren, und nur eine geringe Sympathie

für das Streben nach Schulbildung sich zeigte. Einer der Visita-

toren, Anton Musa, äusserte sich über diese Verhältnisse in höchst

ungünstiger Weise. Die Schulen, schrieb er-), sind ganz gering, es

mangelt nicht allein an Schulmeistern, sondern der grosse Fehler liegt

im gemeinen Volke, welches mehr geneigt ist, die Kinder zum Hand-

werk als für die Schule zu erziehen. Der l)öse Wahn fliesst aus drei

Ursachen. Unverständige Prediger haben das Volk gelehrt, dass

die lateinische und andere alte Sprachen, sanmit den freien Künsten

*) Des Wolf V. Raschau.

~) Reg. Ji. tbl. TO»'- 23 und 0. pag. 179 G<-tGG2, wahrscheinlich erst aus dem

Jahre 1539. — Das Gesagte ist um so mehr für diese Zeit zutreffend.
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zu nichts dienen: man fordert und wünscht nur, dass der Knabe

deutsch schreiben und lesen könne i). Die ländliche Bevölkerung

hält ihre Kinder vom Besuch der städtischen Schulen zurück, weil

man die Kosten fürchtet-) und heber dem nährenden Handwerke zu-

strebt. Vor allem lag aber nach Musa's Ansicht die Abneigung in

der Strömung der Zeit, die sich gegen den gelehrten und nament-

lich gegen den geistlichen Stand geltend machte. Dieser hatte seine

Geltung verloren, und die Stadtschreiber- ^) und Kirchnerstellen allein

waren so wenig verlockend, dass der gemeine Mann lieber die Knaben

zu allem andern als zum Studium bestimmte.

Musa wies sehr richtig darauf hin, dass die höhern Stände,

welche ihre Söhne um der Ehre und des Ruhmes wegen dem Studium

zuführten, überhaupt der Kirche und Schule keine Stütze sein könnten,

sondern dass man die 'Söhne der untern Stände wieder für das

Studium der Theologie gewinnen müsse. Er betonte besonders, dass

die alte Gewohnheit in den Städten wieder ihren Eingang linden

müsse, fremde Schüler gegen die Gewähr freier Herberge und theil-

weiser Beköstigung aufzunehmen. Man werde, obwohl die Neuzeit

dies insbesondere desshalb bekämpft habe, weil den Städten aus der

Masse zuströmender Schiller eine Last erwachsen sei. die vor den

Thüren singenden und bettelnden Schüler zu unterstützen, docb auf

diesen Weg zurückkojumen, zumal dies früher dem Bürger in den

Städten ein wesentliches Förderungsmittel für die Heranbildung der

Söhn»', wenn auch nicht eine Ersparniss für den Haushalt gewesen

«ei, der jetzt auf Beschattung anderweitiger Mittel bedacht sein müsse.

Kr erwart«'te vorzüglich von der nachdrücklichen Wirksamkeit Seitens

d«T (M'istlichrn viel, in den-n Hand es liege, auf die (Jemcinden einen

entsprechenden Kintiuss auszuüben. Luther, der sich W(tlil wie keiner

in «lie dürftigen Jahre .seiner Kindheit zurückzuversetzen wusste, hilligte

di«*Hcn Hathschhig. ..Solch bedenken, schrieb er unter den wiihlge-

nii'inU'ii Kathsrhlu.ss, gefällt mir wohl, denn die Reichen ziehen ihre

Kinder zum Keichthuni un«l nicht zum Dienste des Worts"').

') DiMM'lhn Hnfft«* Mclion iIum VinitatimiMMKrliltMii.

*} MiiHtt Mchlttf^ «liit KiMti'ii uhiii- Kli*i<iuiiK |)i'<> •lalir auf 10 l'J tl. an, was

beut« 00- 72 Tbali'ni f{lt*iuh kutunioii wikr<li<.

*) IW (it'itttltclii' viMitab jii oft <lii' Sta<ltMchn>ilK)rHl<)lli>.

*i Hiirkluinlt. I.uth.r« Hrii-fwchM«!, S. .'110.
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Von dem eigentlichen Zustande der städtischen Schulen, unter

denen in der Regel gelehrte Schulen zu verstehen sind, liegen für

diesen Visitatitinshezirk nur unvollkommene Nachrichten vor, da die

Visitatoren meist nur über die materielle Lage der Schullehrer Aufzeich-

nungen machten und die Gehalts-Fixirang aus öffentlichen Mitteln be-

trieben. Nur über die Schule zu Plauen erfahren wir Einiges, woraus

sich ergiebt, dass sie 4 Knabenklassen aufwies. In der ersten be-

schäftigte man sich mit den Elementen der lateinischen Sprache,

wobei man besonders auf Erlernung massenhafter Vocabeln Gewicht

legte, um dann in der zweiten Klasse den Donatus zu tractiren und

die Sentenzen Cato's zu lesen. Die dritte Klasse beschäftigte die

Etymologie Melanchthon's und Aesop's Fabeln, die vierte Klasse end-

lich die Syntax und die Comödien des Terenz. Nebenher lief der

ReligionsunteiTicht, der auf die Erlernung der Hauptstücke hinzielte.

Im Gesang untenichtete man täglich, da der kirdiliche Dienst dies

erforderte. Ebenso wui'de jeden Abend nach Schluss der Schule in

der Kirche das Evangelium Matthäi lateinisch oder deutsch gelesen.

Die Schule begann im Winter um 5, im Sommer um 6 Ulir und

dauerte bis 8 bezüglich 9 Uhr. Von 11 bis 3 Uhr wurden die Unter-

richtsstunden fortgesetzt. Aus dem Umstände, dass bis zur Visitation

die Schule von nur zwei Personen ^) gehalten wurde, lässt sich leicht

auf die Leistungsfähigkeit derselben schliessen. Bedeutende Anfor-

derungen werden bei der Beschränkung der Lehrgegenstände sicherlich

nicht zu stellen gewesen sein.

Aus air diesen Verhältnissen dürfte zur Genüge hervorgehen,

dass das Arbeitsfeld ein überaus gi'osses war und eine bedeutende

Umsicht der Visitatoren für die Feststellung der thatsächlichen Ver-

hältnisse und deren Besserung die höchste Anspannung der Kräfte

erforderte, um der jungen Kirche eine geeignete Basis für ihre Entfaltung

geben zu köimen. Der drohenden Feinde hatte sie genug; es galt die

strenge Durchfühnmg des Angeordneten zu erstreben und eine rück-

läufige Bewegung musste vor allem verhütet werden, wenn nach

Spalatin's Ansicht öfientlicher Spott und die Vernichtung der neuen

Lehre der Visitation nicht auf dem Fusse folgen sollten.

^) Man wiinschto von jetzt ab die Anstellung eines dritten ScbulcoUegen.

Burkhanlt, Kirclien- und Schul- Visitationen. Q
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§ 7.

Die zweite Visitation des thüringischen Kreises

an der Saale. M

(2. Mai bis H). Juni 1529.)

Die rasche Wiederkehr der Visitation in Thüringen, die zuletzt im

Sommer 1527 -) eingeleitet war, gestattet einen Rückschluss auf un-

günstige kirchliche Verhältnisse, obwohl sich in der Zwischenzeit

Manches zu Gunsten des Evangeliums in Thüringen geändert hatte.

Ewald V. Brandenstein, Christoph v. d. Planitz, Anton Musa und

Georg Spalatin begannen die Visitation am 2. Mai zu Jena, mit dem

Verhör auf dem Ratlihaiise^').

Uebersicht der zweiten Visitation iu Thüringen (Saalkreis).

(1529, 2. Mai bis 19. Juni.)

Jena.

8. Löberschütz1. S.Jena Ffarn>r

2 CapläiH'

2. Rothenstein

3. Münchenroda

4. Isserstedt

5. Bncha
0. Jcnapriesnitz

7. Beutnitz
Pfarn>r|

Vicar \

9
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16. Lobeda
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öG. Grossliebrint]fen
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1)2. J)ivl)a

OH. Müssbach

94. S. Auma
Pfarror

Frühmesser

Vicar

Caplaii

95. Daiimitzsch

96. Wenigenauma

Vicar

97. Linda

98. Chursdorf

99. Oppurg

108. S. Ranis

1 09. (jli'()])t'ngereuth

110. Trübnitz

111. Schlöben

1 12. Breinsnitz

I IH. Lippersdorf

114. Ottendurf

1 15. Rentendurf

1 16. S. Püsneck .

Pfarrer

Predii^er

Kurf.
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126. S. Kahla ;
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165. Ximmritz

166. Lusitz

167. Lausnitz
Vicar

1 ()8. Volkmann.'^dorf

Pfarrer

Vicar

169. Passeck

170. ürogiiitz

171. Schöndurf

172. Heilsl)ero'

173. üraba
174. Langenschade

Pfarrer

Ciiplan

175. Fischersdurf

176. Katharinau

Koinorkimi^. Erwähnt sind noch: Kötschau*, nach Capellendorf fjnhörig;

Grait schon und Thicrschnuk soUtcm wumöglich zu oiner Pfarrei gestaltot werden;

Priessnitz, als v. Haf^onest'sches Lehen, Heiligen kreuz, bisher nach Lübeschiitz

und nach Leislau gehörig, hatte keinen Pfarrer, und gehörte in das Fürstenthum Herzog

(ieorg's; Pfarrei AI ton bürg, Naumburg'schos Lehen, war im Zerfallen begritten.

Besonders reich an Geistlichen zeigte sich hiemach dieser Theil

Thüringens nicht. Die eben aufgeführten 187 Pfarrstellen hatten nicht

mehr als 221 Geistliche, deren Qualification für eine zweite Prüfung

V. Etzdorf
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keineswegs günstig erschien ^). Der Umstand, dass etwa ^/^ völlig un-

tauglich war, kennzeichnet die Mhem religiösen Yorhältnisse Thüringens,

welches allerdings diu-ch Sectenwesen und den Bauernkrieg unendlich

viel, auch in den weltUchen Kreisen, geschädigt worden war. Dazu

kam, dass hier die reformatorische Idee durch die maassgebenden Pa-

tronatsverhältnisse nicht besonders gestützt wurde, wenigstens hatte der

Kurfürst -) etwa über ein Drittel der Stellen zu verfügen, während die

Geistlichkeit, der Adel und die freiherrlichen Kreise mehr als ^j^ der

Pfarreien besetzten. Die auffällige Erscheinung, dass die 187 Pfan-

stellen neben den Mutterkirchen noch 133 Tochterkirchen zu versorgen

hatten, schreibt sich zum Theile aus der ausserordentlich grossen An-

zahl der Vicareien her, die auf den Filialen vorhanden und in der

Regel durch einen besondern Geisthchen besetzt waren, wenn er der

Stiftung auch nur durch den Gottesdienst in einer bescheidenen Ca-

pelle gerecht wurde. Darin liegt gleichzeitig der Grund, dass es eine

verhältnissmässig geringe Zahl von eingepfarrten Dörfern gab, die im

Ganzen sich kaum auf himdert beliefen; ein Verhältniss, welches in

in den übrigen Landestheilen kaum wieder vorkommt.

Trotzdem war das kirchliche Leben im lutherischen Sinne viel-

fach erschwert. In den kirchlichen Visitationsbezirken, wo man oft

an das Gebiet Herzog Georg' s grenzte, fand der Papist hinlänglich

Unterstützung. Eine ganze Reihe von PfaiTstellen waren dort gemischt,

d. h. sie lagen auf emestinischem Gebiete und waren doch dem Herzog

Georg zuständig. Audi Muttcrkirclicn und Filiale wurden durch dies

' .Im; 72 PfjiiTHtollon mit 82 (loistlichoii,

N.iMt.i.it: :;:, „ „ i:,

l'-M,-k: l:; .. .. IS

s.i.iir.l.l ::7 .. ,. Iti

I -f? rfarrMtoUon mit 221 GuistlicluM).

i ••ii 'ii'H.ii w.iriii 10 jfiit, 79 zii'tnlich, H iirittuln)ilMHi|r uinl ()7 iinlaiii^licli. 1.')

fähn'it <li« Arti'ii olin« <'i*iiHiir.

•t Jriia: :i knrflkratlicb«', UO goistlichi«, :ll lullinfo IMaiTstollon,

.Sttalf.l-I I "". \:\

IV»««!!'-' ;
I . I . ,.

N«u<iUwlt; I'J I'.

/iiMiinitiitii : ia\ kutiiiiNtlirlii', hu u<-iMiuU>\ (.1 iullif^t' I7S ITanstvlIiMi.

IM« QliriKi'n W Ht««IIi'ii wnri'n nicht hoHtiiuiut, odor wuri'U gymischtc, atiidtischo

oder gar fn'iit'lhorrHobi'.
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Verhältniss oft scharf r('lif>iös geschieden; schwankende Geistliche waren

daher Papisten und Lutheraner zugleich, je nachdem sie auf dem der

Eeformation feindlichen oder freundlichen Gebiete ihre Amtspflichten

ausübten ^). Fast ebenso stand es um die Stellen , welche an kurmain-

zisches Gebiet grenzten; hier wie dort war man im Mangel des Ver-

trauens auf den Bestand der lutherischen Lehre zum Theil auch

papistisch aus blosser Furcht.

Im Saalfelder Bezirke, der nixdi in letzter Stunde zur Visitation

herangezogen wurde, klammerte sich der Rest des Papismus an die

behari-lichen Weigerungen des Grafen von Mansfeld. Auch die Ober-

hoheit des Grafen von Schwarzburg machte Einiges zu schaffen. Dieser

erschien zwar vor den Visitatoren, aber seine Geistlichen blieben aus.

An und für sich war er gegen die Reformation nicht; nur fürchtete

er Kaiser und Reich, dem seine Herrschaft zu Lehen ging. Er ge-

stand zu, dass er in diesem Dilemma „ein armer Gesell sei, der sich

gern halten werde, wie er es vor Gott verantworten könne, zumal er

wisse, dass des Kurfürsten Fümehmen aus einem christlichen Herzen

stamme".

Im Innern des Landes wirkten dann die versteckten Wiedertäufej-.

Carlstadt's Lehre, das blickte überall durch, hatte in einem grossen

Theile Thüringens sich gewaltigen Anhang von Orlamünde aus, dem

Hauptsitze, zu schaffen gewusst, und hie und da hielt auch der Adel an

dem alten Glauben fest ^). Feindliche Elemente gab es also genug, denen

der innigste Antheil an den wirren religiösen Zuständen des thüringi-

schen Landes zugeschrieben werden kann.

Es waren aber nicht die Geistlichen allein, die diesen chaotischen

Zustand nährten. lieber deren Unbrauchbarkeit wäre man leichter

hinweggekommen, wenn man sie abgesetzt oder der Praxis gemäss

gegen Entschädigung entlassen hätte. Allein die Entlassungen in

grossem Maassstabe hatten viel Bedenkliches. Die lutherische Kirche

hatte, wie berührt, keinen Nachwuchs in der studirenden Jugend.

Man trug damals überhaupt Bedenken, sich gerade der Theologie zu-

zuwenden, um wie viel mehr der lutherischen! Es war viel Nachsicht

geübt, dass man im Ganzen blos 11 der ärgsten Papisten absetzte.

^) Closowitz, Stieberitz, Norkewitz, Abtlöbnitz etc.

*) Götz von Wolfcrsdorf zu Endscliütz, dor mit seinem alten ungeschickten

Ciiplan das Papstthura vertheidigte.
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Eine bedeutende Zahl blos zur Bessemng zu verwarnen, gebot die

Klugheit. Was wäre sonst auf Jahre hinaus aus den Pfarreien und

aus den Gemeinden geworden? Man wusste, welche Mühe die Be-

setzung einer Pfarrei verursachte. Es war betrübend, mit welcher

Vorbildung der Geistliche bei Annahme eines Hirtenamtes auftrat!

Ein Geistlicher, der die Pfarrstelle zu Seitenrode suchte, konnte nicht

einmal die zehn Gebote: einer einfachen deutschen Erzählung war er

gar nicht fähig. Dagegen gestand er freilich zu, in (i Jahren kein

Buch angesehen zu haben, während er 3 Jahre Pferde und Acker-

werk, die übrige Zeit das Tischlerhandwerk tractirt hatte. Für die

Pfarrei Bodnitz meldete sich ein in der Plauen'schen Visitation bereits

abgesetzter Pajiist. das uneheliche Kind eines Landgeistlichen, dessen

Name die Visitat<»ren schon an üble Qualitication erinnerte. Auch

sonst stiess man auf eigenthümliche Erscheinungen in diesem Stande.

Das Zusammeideben mit Concubinen war natiü'lich nichts Seltenes,

des .\lU'rs. der Gebrechlichkeit und der Dienstuntauglichkeit gar nicht

zu gedenken. ]\Ian traf Lalnne und Verstümmelte, wie den Pfarrer

zu Reichardsdorf, der nur eine Hand hatte.

Aber wie bemerkt, es galt auch der Verwilderung im Gemeinde-

leben kräftigen Einhalt zu thun. Der Bauernkrieg und das Secten-

wesen in Thüringen Hessen ihre Nachwirkung auf die sittlichen Zu-

stände in äussert naditheiliger Weise spüren. Die Rohheit machte

sich bn'it; der Krieg hatte die Leidenschaften aufgeregt, wie ^'i('les

erinnert nicht an die tniben Zustände unserer Zeiten! Viele Gouu'indcu

hatt«'n Hand an das kirchliche Inventar gelegt. Aus den Zeiten des

Baumikrifges gab es massenhafte Heisj)ielt\ dass die Dorfschalten

ihre Kelohe und Monstranzen verkauft niid den Erlös zu ,.Zech-

pfennigen" verwendet hatt<'ii. lläulig hatte man juich die Suininci)

zur |{f/ahlnng von Strafgeldern nach dem liaueridincge und zu Steuern

venvandt; wieder andere glaubten ganz im Sinne der Heforniation

{gehandelt zu haben, dass sie den Rest katholischer (i(>l)räuche getilgt

und aus versiibert^'n Monstranzen Wirthshäuser und nniu|>fami(>n

t^mHcht hatten.

Dazu wurhfii 1 \iHi^i,iulif \n>i in der ganzen Bevölkerung.

Man traf z. U. auf ein erblindetes Weib*), das mit (lotteshülfe dt^n

'; Im Amt« Amuhiiuif, wu »im dvr äuhomter doHHhttll) huhwoikoii wollt«.
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Teufel bannte. Ihr, die mit ihren Beschwörungen alles Entfremdete

wiederzubringen versprach, strömten die Massen zu. Selbst an den

Kurfürsten richtete sie die Bitte, ihr den gewerbsmässigen Betrieb

des Banneiis zu gestatten, zumal sie im Interesse des öffentlichen

Lebens alle Diebe in einem Amte zusammen zu bringen hoffte.

Uebersieht man sudann die materielle Lage der Geistlichen, so

treten uns keine erfreulichen Verhältnisse gegenüber. Die Städte

Jena, Pösneck, Orlamünde, Saalfeld und Neustadt waren so arm,

dass sie Geistliche und Schulen aus eignen Mitteln nicht erhalten

konnten. Der hauptsächliche P]rwerb in diesen Visitationsbezirken lag

im Weinbau, dessen Gedeihen nicht von eigner Thätigkeit abhing.

Häufige Misseniten wirkten auf die communalen Verhältnisse so nach-

haltig, dass wir uns jetzt kaum mehr eine richtige Vorstellung davon

zu machen vermögen ^). Nur dadurch, dass man das Einkommen der

in jenen Städten aufgehobenen Klöster in den gemeinen Kasten schlug,

war die Erhaltung der Geistlichen möglich. In Jena hatte der Rath

bereits zu Communal-Zwecken das ganze Kirchensilber im Betrag

von 2007 El. veräussert, wozu er Angesichts der dürftigen Lage erst

nachträglich die kurfürstliche Genehmigung erlangte.

In Thüringen waren überhaupt die meisten Pfarreien so kärglich

besoldet, dass man das Einkommen vieler erst bei der Visitation

von 1583 aus den Mitteln der aufgehobenen Klöster auf 40 Fl. brachte.

An vielen Stellen hatten die Geistliclien in der bäuerlichen Bewegung

an Einkommen verloren: weil man theils ein förmliches Abkommen

wegen Herabsetzung der Ffarrbesoldung getroffen hatte 2), theils waren

die Bezüge aus fortgesetzter Verweigerung nicht mehr gangbar. Oft

hatte der PfaiTer auch an privatem Vermögen verloren, da die Pfarreien

mehrfach gestürmt wurden, und diejenigen, welche auf Bezüge aus

dem angrenzenden Herzogthum Georg's angewiesen waren, verloren

solche, weil der Herzog alle Abgaben an die lutherisch gesinnten

Geistlichen verboten hatte.

AVie anderwärts, so war auch in Thüringen der Geistliche neben

Ackerbau und Viehzucht und dem Bezug des Decems auf die

^) Jeua z. B. baute im guten Jahre 1519 l.c),827 Eimer Wein, welcher ver-

steuert wm-de. Also steuerfreies Product, wie Tischtrunk u. s. w., kam hier-

bei gar nicht in Berechnung.

•^) In Molwitz L. B. wurden 9 Scheffel vom Decera jibgestrichen,
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Casualien angewiesen. Viele dieser Bezüge waren die gleichen wie in

anderen Visitetionsbezirken. Desto merkwürdigere Vergütungen fanden

sich hier. In Gumperda bekam der Geistliche vom Begräbniss eines

Hauswirths einen Stuhl und ein Kissen oder 5 Groschen Geldent-

schädigung, in Bucha zwei alte Hennen; in Eutha hatte er fiü' acht

Predigten die Nutzung von acht Aeckem. In Saalfeld dagegen be-

stand gar keine Pfarrbesoldimg. sondern der Geistliche w^ar ausschliess-

lich auf seine Anniversarien, auf Opfer und tägliche Gefälle angewiesen.

Dies war um so getahrUcher, als viele Dienstleistungen mit dem Cultus

der katholischen Kirche fielen, und die Abgaben davon durch die

Pfarrkinder verweigert wurden ^). Manche Besoldungstheile w^ollten sich

für die Stellung des Geistlichen gar nicht eignen, wie in Orlamünde,

wo dieser in verschiedenen Nachbardörfern durch seine Schultheissen,

Richter und Schöffen Ober-, Unter- und Erbgerichte ausüben Hess

und die Pfarrei nicht allein zum Gerichtshaus, sondern auch zum

Gefängniss gestempelt wurde.

Auch das kirchliche A'ermögen hatte unter den Zeitläuften viel-

fach geütten, an vielen Orten konnten die Bezüge desselben aus Mangel

geeigneter Urkunden nicht fixirt werden 2). Sehr verbreitet wai\ dass

die Bauern die Baarschaft im Aufrühre getheilt und das Inventar

für ander«' Zwecke versilbert hatten : wenn der Ertrag nur dem Kirchen-

Ärar zu (iute kam, an dem mitunter selbst der Kurfürst seinen

hälftigen Antheil hatte. Auch diese Verwaltungsgrundsätze des Aerars

übten sehr oft einen ungünstigen Einfluss auf die Existenz des Geist-

lichen aus, d«'r nur in ganz vereinzelten Fällen sein Auskonnnen hatte.

welches aber mitunter auch weit über das eigne Verdienst hinaus-

ging. Zu solchen Pfarrstellen zählte insbesondere Neuenhofen, dessen

reiche Geld- und Oetreidezinsen, trotz des grossen, nicht einzubringen-

den Thrils, die I*farr- und Kinhendiener des benachbarten Neustadt

leidlich ausstattet«', oljwnhl das l)ec«'mgetreide, wie aller Orten von

der grringsten Sorte, noch iM-dcutcndc Kinsamnilungskosten verursachte.

Die Pfarrei Cnllpa war so a'icli. dass der (Jeistliche ohne Schädigung

\m ('apläiie hielt, um, da er selbst nicht |)redigte, seine IH Heidörfer

mit PredigU'n zu versorgi'n: während Graba mit sv'uwu 20 Hcidörfcrn

/.. i>. ilii* WitibiiücliU- odifr Hprt'ii^briMl*'.

') Z. B. in Kji««kirr.bi)n, wo diu Kirclioiir«KiMti*r vorbruniit wurcii.
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ein unverhältnissmässig geringes P^inkommen hatte, dem mit Aus-

schluss der Casualien sogar alle Geldbezüge abgingen.

Die Ordnung all dieser ungleichen Verhältnisse bereitete bei

oft dürftigen Mitteln, mangebidem Personale und überwiegender

Dürftigkeit grosse Schwierigkeiten. Die Regelung der Filialverhält-

nisse, die Griindung gemeiner Kasten, die ohne Bedeutung blieben,

sobald sie wie in Auma ^) nur dem Namen nach bestanden, war unmög-

lich das Werk zweier Visitationen, um so mehr, als man über die

minder gewissenhafte Durcliführung des Angeordneten gerechte Klage

zu führen hatte, und in der Regel weitere Visitationen einleiten musste.

lieber das Verhältniss der Schulen lässt sich in Mangel ergiebiger

Quellen nur Weniges feststellen,

Dass sie auch hier mir in Städten vorhanden, theilweis nicht

in dem gewünschten Zustande waren, blickt überall in den Auf-

zeichnungen der Visitatoren durch, obwohl die Ausstellungen selbst

nicht protocollirt sind. Nur der dürftigen materiellen Lage der

Schulmeister ist auch hier überall gedacht. Trotzdem arbeitete man

auf Vermehrung des Personals hin, und brachte vor allem die Schulen

unter Verwendung der Klosterräume in bessere Localitäten^). Hier

gelang es noch nicht, die Stadtschreiberstelle von der des Schul-

meisters zu trennen, da die nöthigen Mittel fehlten. In Püsneck

erhielt derselbe nicht einmal eine Besoldung vom Rathe, sondern

lebte von den Einkünften der Kirche, von Seelmessen, Leutgeld u. a.,

wovon er sogar noch seinen Gehülfen besoldete. Dies Verhältniss

führte zü Missstimmungen; die Schule entleerte sich j(^ mehr die

Schüler selbst zur Deckung der Kosten herangezogen wurden, bis dann

der Rath im Drange der Umstände zur Unterstützung sich herbei Hess ^).

Erst die Visitation von 1533 besserte die Verhältnisse wesent-

lich, oline dass man zu einer endgültigen Regelung gelangte, da

ergiebigere Mittel erst aus der in Vollzug gesetzten Aufhebung der

geistlichen Güter zur Verfügung gestellt werden konnten, auf die

wir später eingehend zurückkommen^).

^ Dort war in 8 Jahren dorn gemeinen Kasten kein Heller zugeflossen.

^) So in Saalfeld und \\'eida, wo sie in das Barfüsserkloster gelogt wurde.

^) In Roda reichten die Filiale dem Geistlichen gar nichts und gaben nur

dem zweiten Schullehrer einige Garben.

*) § 1 dor vierten Periode.
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§ 8.

Die erste Visitation in Meissen, Leissnig, Colditz,

Grimma und Eilenburg. M

(1529, 11. Mai, 25. Mai, 22. Juni.)

Völlig ungleich entAnckelt zeigten sich die kirchlichen Verhältnisse

in Meissen. Wo die klösterliche Macht ilu'en Einüuss behauptet hatte,

fanden die Visitatoren Vieles auszustellen. So in Leissnig, wo sie am

11. Mai ihre Wirksamkeit begannen, eine Stadt, die sehr früh durch

ihre reformatorischen Bestrebungen sich bekannt gemacht und ihren

lutherisch gesinnten Geistlichen aus dem Kloster Buch selbst, welches

das Patronatsrecht über die PfaiTei ausübte, erhalten hatte. Die Streitig-

keiten der Gremeinde und ihres Geistlichen Heinrich Kindt kennzeichnen

die Heftigkeit, mit der man die Unabhängigkeit der Gemeinde zu

erstreiten suchte, während der Abt sie mit allen Mitteln bekämpfte.

Obwohl er in der „ketzerischen Zeit" nicht hinreichende- Müsse

fand, die gegen ihn und sein Regiment eingereichten Beschwerdeschriften

zu beantworten, wies er immerhin einen reichen Wortvorrath

nach, mit dem er gegen die ketzerische Stadt Leissnig und deren aus

dem Kloster „entlaufenen Teufelsknecht'' Kindt kämpfte. Nach

Ansicht des Abtes mussten in Sachsen ähnliche Zustände, welche die

hussitische Bewegung in Böhmen geschafifen hatten, durch die Lehre

Luther's, den er den „Seductor" nannte, herbeigeführt werden, sobald

der fromme Landesfiirst nicht eingreifen werde.

Der mit P^inmütliigkcit gegen den Abt geführte Kampf und die

frühen reforraatorischen Regimgen der Stadt (entsprechen aber (h'in

Befunde der Visitatoren keineswegs. Verläugnete der Geistliche dovh

Helbni .seine klöst<*rliche Abstammung niclit: war er es doch, der An-

ir..*i!,.lit^ ,]„r grÖKS(>rn \ur'tr'l<'inii'_''''ii ih'v neuen Kelire um seine Knt-

') Dil' l'nitocnllf von Stadt Coldit)! im Kphondurcliivo /.n liochlit/.: die von

HUdt und Amt IMnuuin in lioimni);: diu von (iriiiiniii sinii uuh linn ilortipMt

Artrttiv» von Ih. UroMnmnn, „IHi* ViHituticinMiu-ti<n i|i>r Diücim (iriininn, 187!t

I<<«i|>xi(r" , vi<rün<<ntlidit wi>rc|i<n. — SiUunitlirln* i'rotodoll«« hiikI itn |)r)>H(Ii<n«'r liiiu|it-

«tMiUnrcbivp, lAMi. lO,bW, •iudi niclirfurii aliwoinliond, /.iiiii Tlnil olini' /citlto-

«UiumuiiK il>fr Vi«it4ti<tnMn. Kbt*n<lii diu von I'.ilcnbni-;;.
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lassung bat ^). Alter und sonstige Umstände befähigten ihn nicht

zum lutherischen Geistlichen, in einer Stadt, deren Ortsgeistlicher zum

Superintendenten erhoben, mit der Oberaufsicht über die Diöcese be-

traut werden sollte.

Man sieht, dass die Zuneigung zur lutherischen Lehre allein nicht

genügte, um die Visitatoren zufrieden zu stellen. Gerade in Leissnig,

wo sehr früh die Verwaltung der Kirche im lutherischen Sinne

durch die Begründung eines gemeinen Kastens einsetzte und der

Kampf mit dem klösterlichen Leben heftig entbrannte, war man

doch noch von den ächten lutherischen Einrichtungen weit entfenit.

Man beklagie nicht allein in Leissnig, sondern auch in den benach-

barten Visitationsbezirken die fast ärgerliche Ungleichheit der Cere-

monien, welche nach Anleitung des Visitationsbuches sich hätte bei

Seite schaffen lassen. Der Geistliche bediente sich bei den kirchlichen

Handkmgf'n nicht (dnnial eines priesterlichen Gewandes und man

vermerkte nur ungern, dass auf die Auslegung des Evangeliums

und der Sonntagsepistel nur eine Stunde verwandt worden war,

was man im Interesse der schwer fassenden Gemeinde streng unter-

sagte. Hatte man im Sinne Luther's einen Theil der Fest- und

Feiertage abgeschafft, so war man wieder darin zu weit gegangen,

dass von den jetzt bestehenden hohen Festen Weilmachten, Ostern und

Pfingsten nur ein einziger Vormittag kirchlich gefeiert wurde, während

der Pfarrer selbst sich vom Betrieb eines bürgerlichen Gewerbes,

namentlich vom Bierschenken, nicht fem hielt.

Nicht viel günstiger stand es in den übrigen Orten der Parochie

von Leissnig, deren kirchliches Leben sich bei den bestehenden Filial-

verhältnissen unmöglich günstig entwickeln konnte. Jene hatte, wie

die Uebersicht lehrt, 9 Mutterkirchen mit 5G Ortschaften, unter denen

nur 8 Tochterkirchen, mithin 58 eingepfarrte Dörfer oder Einzelhöfe

bestanden, die zum Theil weit von der Mutterkirche entlegen waren %
ein Verhältniss, das unstreitig zu den ungünstigsten im ganzen Kur-

fürstenthume gerechnet werden muss. Wenn die Geistlichen selbst

*) Er wurde durch Wolfj^anj^ Fiiess ersetzt, der bis Michaelis 15:^9 iu

Leissnig verblieb.

*) Die VeräudfTungtMi der Filialverhältnisso ergiebt die Uebersicht. Es

wurden '2G Orte von jenen betrotten.
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zu fast gleichen Tlieilen bettihiirt und unbefiiliigt .sich zeigten, so

trugen die Patronatsverhältnisse daran einen guten Theil der Schuld,

da in überwiegendem Maasse die Klöster Buch und Sornzig ihren

Einfluss ausübt4:'n. Der Geistliche zu Altleissnig hatte erst seit

3 Jahren dem papistischen Leben den Rücken gewandt, in Gersdorf

war die Pfarrei durch den Stellinhaber käuflich erworben, während

das P^fiirreinkommen in Altenhof erst neu begründet werden musste,

da das Kloster Buch jenes in Folge der lutherischen Gesinnung der

Geistlichen eingezogen hatte ^). An mehreren Stellen der üiöcese,

die dem Georgischen Gebiete nahe gelegen waren, fanden die alte

und neue Lehre gleiclizeitig ihre Anhänger und Vertreter, wie in

Wendishayn. wo der Geistliche sich als Commissar de- Bischofs von

Meissen erwies, aber sich doch äusserlich dem Evangelium günstig

stellte, obwohl die Stelle sieben Jahre durch Miethlinge versehen und

dem mrklichen Besitzer es mehr um „die Zinsen als um die Seelen"

zu thun war. Wenn irgend wo klösterlicher Einfluss sich intensiv

geit^'nd machte, so war es in dieser kleinen Diöcese, in der ein

«•Itsann's Gt'mis«li des Verhaltens sich bei Geistlichen und Laien

zeigte.

Es fehlte daher an schärferen Maassregeln nicht. Die vielen cin-

gepfarrt<'n Dörfer wurden durch häutigeren Besuch des Geistlichen

hessiT beaufsichtigt, das Leben der I^aien. deren viele des Sncraments

üU'h jahrelang enthalten, suchte man zu regehi, indem auf den besseren

Unt^'rricht der Jugend und die EHeniung (Km- (Jhuibensartikel der Er-

wachsenen bingearbeit«'t wurde, da Niemand »»Inie die vollständige

Kenntniss jener zum Sacrament zugehussen wurde. Wie man auf die

Ileilighaltung der Feiertage <hirch strenges Verbot des Zeciiens bin-

ariteitete, so wurden auch alle Heziehungen zur Kirche strenger ge-

ivgelt, die freiKtlichen Gebäude, Kirchhöfe inid Hegräbnisse in möglich

guU'n KUmd f;es«*tzt^ und auch auif anständig(> K<>stattuug der Todten

»m Taife mit «Jen üldichen <'ereinnnien gehalten, zumal das näclit liehe

Hf^rahen vielfacli eingerissen und zu allerlei l!nst.att4>n geführt hatte.

Wir lM''*<«'n ziiniH-b^f ••in»' T't'bcr'iirbt dfs Visitatit)nsbe'/irkes folgen.

'} .Idil. Uli«"' wiir viilll H<T/.>ifi villi |(iilftl<Mll .il> l'l •ilij'.T liiTllli'M, aller Ulli

Katli ItuUii'r'n uiif N«iiii>r SU'II« (;i*liiilt4>ii worilmi.
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Uebersicht der Visitation in Meissen 1529.^)

Colditzer Kreis.

1. Amt Leissniff.

1. S. Leissnig
Pfarrer

Diaconus

2. Alt-Leissnig, 13 G.

3. Wendishayn 6. 21

4. Hohenweitzschen

10. 18

9. Jungfraiienklüster

Nimbschen.

10. Augustinerklüster

Grimma.

11. S. Grimma 300
Pfan-er

Diaconus

Kl.
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18. Höfchen 50

19. Grossbardau 98

20. Grossbothen 77

21. Obernitzschka 27

22. Deuben 40

23. Neppenvitz 82

24. Burkert.shaATi 53

25. Liptitz 24*

26. Mahlis 29. 6

27. Pumsson 47

28. Thräna 21

29. Leulitz 38

30. Sej-ffertshavn S8

42. S. (-Mlditz 134
Pnirr.T

Diacoiuis

Jungfrkl.
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45.
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70. Gmna, 1 R.. 2. 18



§ 8. Die erste Visitation in Meissen, Leissnig, Colditz, Grimma u. Eileuburg. 101

Ungünstig für die Entfaltung der lutherischen Lehre war

wenigstens für einzelne Ortschaften die Nähe des herzoglich Georg'schen

Gebietes, namentlich Leipzig und des Stiftes Würzen, da sowohl

Geistliche als Laien Gelegenheit genug hatten, mit dem Papstthume

zu liebäugeln, so bald ein entschiedenes Bekenntniss zum Luther-

thume mangelte. Ganz vereinzelt zeigte sich der Zwingli'sche Be-

keimtnissstand ^), der in der Uiöcese ebensowenig wurzelte, als das

klösterliche Leben in Nimbschen und Grimma einen hervorragenden

Einfluss ausübte^). Im Ganzen lässt sich die Ungunst gegen das

Lutherthum auf die Kauheit des Laienstandes in einzelnen Orten

und auf die mehrfache Zweideutigkeit der Geistlichen und deren

Sittenlosigkeit zurückführen, die in den Verhältnissen der katho-

lischen Zeit wurzelten. Im Laienstande beklagte man die Gleich-

gültigkeit gegen das Sacrament, die wie fast überall ein Zeichen des

Uebergangsstadiums hier besonders auffiel. Schwerer wog die Störung

des Gottesdienstes") durch das Laieneleuient und das sittliche Leben

der Geistlichen, die mehrfach der Völlerei, auch des verbotenen

Umgangs mit Weibern überführt wurden , oder verdächtig erschienen

;

Umstände^), die eine verhältnissmässig weitgehende Entsetzung^) der

Geistlichen zur Folge hatten, wie sie in den ersten Visitationen

seltener vorzukommen pflegten.

Auch für die Schulen der Visitationsbezirke musste Mancherlei

geschehen, ehe sie den Anforderungen einigermaassen entsprachen.

In den Städten der Bezirke fanden sich zwar fast überall gelehrte

Schulen, aber sie waren zum Theil schlecht besetzt. In Colditz

stand derselben ein verarmter Edelmann, Johannes Wild, vor. der

nicht einmal der lateinischen Sprache mächtig war und sich vom

Schreiben der Bittschriften nährte. Gleiches scheint in Leissnig

der Fall gewesen zu sein, wo die Schule 45 Schüler, welche zwei

*) In Pok'Hz und Tharamenhayn.

^) Dil* 9 Augustinor in Grimma traten bis auf oinon, beim Erschuinon der

Visitatoren, zum Luthertliume über.

*) In Luptitz, Hohenstädt.

*) In Altenhayn, Sachseudorf, Deuben, Köhra, Hohenheyda. In Höfchen war

die Rohhoit des Geistlichen so weit gegangen, dass er seinem Küster die rechte

Hand lahm gehauen und in der Kirche selbst einen alten Mann geschlagen hatte.

*) Der Geistliche zu Sprottau wurde entsetzt, da er unbrauchbar und sich

vom Arml)rustschnitzon und Kannenmachen unterhalten konnte.
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Lehrer versorgten, aufwies. Dort sollte bei Erledigung der Schulstelle

eine taugliche Person aus Wittenberg gewonnen werden, welche

die lateinischen Klassiker verstand und ein „ziemlich gutes

lateinisches Scriptum" zu fertigen die Fähigkeit hatte. Im

Wesentlichen war der Stand dieser Schule wie der in andern Städten

oder sollte doch nach Vorschrift des Visitationsbuches erreicht werden ^).

Ein Hauptgewicht wünschte man auf die grammaticalische Bildung

zu legen, welche erfahrungsmässig von Lehrern verabsäumt wurde,

die die Jugend mit blosser Erlernung von Kegeln „zu plagen"

pflegten, ohne dieselben in der Leetüre zur Anwendung zu bringen.

Neuere Schrift^Jteller, wie Melanchthon, Eoban Hesse, Agricola, waren

nur dann für die Leetüre zulässig, wenn man sich in den alten

Klassikeni tüchtig geübt hatte. Nebenbei trieb man auch Khetorik

und Musik, aber alles so, dass die Jugend vor jeder Ueberbürduiig

sicher gestellt wurde*).

Aehnliche Bestrebungen zeigten sich in der Diik'ese Grimma,

in deren Städten bereits gelehrte Schulen bestanden oder, wie in

Mutzschen, erst gegründet werden sollten. Eine Mägdleinschule be-

stand nur in Grimfna und Eilenburg: in den Dörfern der DiOcese

aber strebte man wenigstens, den nothdürftigsten Unterricht-') der

Jugend an, wo derselbe in der Regel dfiii Küster zuiiel, in so weit

sich solche vorfanden oder bestellt wurden.

In wie weit das Erstrebte erreicht wurde, wird der Kcriiiid der

zweiten Visitation dartbnn, welche 1'>:U vorgenommen wurde.

') ErHtnr Haiifi- trioh von 7—8 Toroiiz iiiul IMaiitiis. Die zwcitt* Abtlnnliiu},'

8—9 ric«»ro'M Kpistdn, (imminatik uiul b(>s(»inltTs C'()nstructi<>n.sri«j![(>lii. Der zweite

Hanf« laM von 7—8 Doiiat und Cato, triol) Mi'lunclithou's lat^'inischo Grammatik,

verbiindon mit Scliroihühiiiip'i'ii (iit disciint litteras latinas l)(>no pitifrcn», „ilfiin

wor lati>inifirh Hrhrnihoit kann, I«rnt bald dcutscb"). Der dritto Haufe

bortand in den .\l|»linbt<tarii>rn. .\in Nitcbniitta^' •;al) man I Stiuido Sin^>'iinti>n'i(^ht:

der «tmI»' Hiiiifi« tri<'b <ininunattk und p-jM-tirt»' dii- iiojjcln boi liCftiire di-s 'l"(>ii«nz,

und la« in d««r zw(dU>n Ktundi< VirKil'** KiK^olicn. Dor /.woitu Huufo ri'potirt«

Gninnuitik ho\ d>T l.''i*t(if rnt..'M. in di-r Slundi- von :l A wurden lat.>ii\isch<'

8«ntenx«n Kid"rnt.

•) Ahm d)'r(ii<wohuhfil. «la-Hj» ilic .Scliüb'r alb- M 'I'aK'' «'iiK'n liallii-n Taj,' von (b'r

Bchuln iNifp'it M'urdi'U, M'hnnbfn Hirli dio fridiMi Nacbinitta^'i> in ib'ii Scbuli«n hör.

*) Latumig «rkoitoU« cmt auf diu Gründiuit; oinor gidohrton Sdiid« Idn.
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Dritte Periode. 15-^1)— 1583.

Die Zeiten des Stillstandes der Visitationen.

Su weit war man im Juni 1529 gediehen, als die Haupt-Visi-

tationen abgebrochen ^) wurden, ohne dass ein Grand für diese Unter-

brechung geltend gemacht wurde. Es gab einzelne Theile des Kur-

fürstenthums, die von der Visitation noch unberührt geblieben waren,

und in den übrigen Theilen erschien die Wiederholung der Visitation

dringend nöthig, wenn man nicht auf halbem Wege stehen bleiben

wollte. Schon die Abfassung der beiden Katechismen deutet darauf

hin, dass Luther den Geistlichen eine andere Anweisung als das Visi-

tationsbuch in die Hand zu geben für nöthig erachtete, welches in

gewisser Beziehung mehr voraussetzte, als vorhanden war. „Hilf, lieber

Gott, schrieb Luther in der Vorrede zu diesem kleinen Katechismus,

wie manchen Jammer habe ich gesehen, dass der gemeine Mann

doch so gar nichts weiss von der christlichen Lehre, sonderlich auf

den Dörfern, und leider viel PfaiTheiTu fast ungeschickt und untüchtig

sind zu lehren und sollen doch alle Christen heissen, getauft seien

und der heihgen Sacramente gemessen; können weder Vateranser,

noch den Glauben oder die zehn Gebote, leben dahin, wie das liebe

Vieh und unvernünftige Säue, und nun das liebe Evangelium kommen

ist, dennoch fein gelemt haben, aller J^reiheit meisterlich zu miss-

brauchen ".

Erwartete er von dem eifrigen Betrieb der Katechismuslehre nicht

allein Segnungen für das Laienelement, sondern auch die Besserung

des dünkelhaften geistlichen Standes, der sich an dem oberflächlichen

Wissen gern genug sein liess, so war dies tiefere p]indringen in den

Lehren des Christenthums eine Frage der Zeit, während welcher die

Visitationen eine Unterbrechung nicht erleiden konnten, zumal nach

andern Seiten hin viel für die Organisation der kirchlichen Verhält-

nisse zu thun übrig blieb. Die Gründe für die Unterbrechung der

Visitation finden wir vielmehr in den politischen Verhältnissen. Seit

*) Einzelvisitationon fanden noch statt, doch kommen diese kaum in Betracht.

Vergl. die Uobersicht der Visitationen, nach welcher noch Anfang 1530 rück-

ständige Aemter, 153J Kloster Brehne visitirt wurden.
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der Kaiser in Italien die Oberhand gewonnen, hatte sich die feind-

selige Haltung der katholischen Stände schon in den Propositionen

des Reichstags zu Speier (1529) kundgegeben. Die Wiederaufnahme

des frühem Kampfes war nun wieder in Aussicht gestellt, zumal

man durch die Mehrheit der katholischen Stimmen auf jenem Reichs-

tage der innem Weiterentwickelung der lutherischen Lehre und der

äusseren Verbreitimg Stillstand zu bieten hoffte. W^enn auch die im

Gange befindlichen Visitationen im Kurfiirstenthume durch diese

äusseren politischen Vorgänge nicht unterbrochen wurden und gegen

diesen Reichsabschied eine Appellation Seitens der evangelischen Stände

eingelegt war, so folgten doch Ereignisse höchst bedeutsamei: Art, die

den Schwerpunkt der Thätigkeit des Kurfürsten und seiner Theologen

für mehrere Jahre nach aussen verlegten und den Stillstand der

Visitation um so mehr bedingten, als wir alle Kräfte, die sonst für

die Entwickelung der lutherischen Lehre innerhalb des sächsischen

Territoriums thätig sehen, in anderer Richtung andauernd thätig finden.

Der Abschluss eines Bündnisses zwischen dem Kaiser und dem Papste

(29. Juni 1529) und der Friede mit Frankreich, der am 5. August

in Cambray zu Stande kam, mahnten zu einem energischen Zusainnien-

schliessen Aller, welche der Reformation zugethan waren. Die I]i-

örtenmgen über die Aufnahme der den Zwingli'schen Lehrbegrifieu zu-

gothan«'!! Stände venvickcltc die beiderseitigen Theologen in Frörteruugcn.

die trotz des Mari)urger (Jesprächs (1529, 1. October) und des Schwa-

hacher ('«»nvents (1529, IH. October) zu einer Vereinigimg nicht füiirten:

ihm folgten dann die Vorbereitungen zu dem Reichstag von Augs-

burg, auf dem es lutherischer Seits galt, zu einer l)arh>gung und

Vertheidigimg der neuen Lehre genistet zu sein, während der K'eichs-

tag wölbst unter Anspannung alh-r Kräfte zu keinem Ahkouinien.

wohl alwr zu dem Schmalkaldischen HiuKhiiss führte, welches aUuiälig

durch den Zutritt mächtiger Element«» so erstarkt war. dass (h'r Kaiser

nicht danm denken konnte, mit (Jewalt gegen die Protestanten vor-

zugehen, um den Ih'schhlssen des .Vugsburger Reichstags (leltung

zu verwhalTen. Im (f(>gi>ntheil führten die (lefahren, wehhen (his

Ri'ich durch den Angriff der Türken ausgesetzt war, zu di ui K'eligions-

fri«'den von NrtmlM'rg (2H. Juli I5:J2), in welcheni beide Theih^ bis

zu di'r KutMclieidunK eine8('oncilsden Frieden garantirten. während i'ihvr

die AugHlMirgixelie (JunfuHMion hinaun keine weiteniu Neuerungen vor-



Vierte Periode 1582— 1545. - § l. Die Aufhe))ung: etc. der geistl. (lüter. 105

genummen werden sollten. Wenn die näheren Bestimmungen des

Friedens für die Protestanten einen höchst unvollkommenen JYiedstand

gewährten, so war für die nächste Zeit die festere Basis für die Fort-

entwickelung des Protestantismus wieder gewonnen. Jetzt konnte

man sich der Fortsetzung der Visitation in Kursachsen und damit

der Ausbildung der protestantischen Kirche von Neuem zuwenden.

Vierte Periode. 1582-1545.

§ 1.

Die Aufhebung und Verwendung der geistlichen Güter.

(1582 bis 1548.)

Wie die Dinge nun einmal lagen, die Aufhebung und Ver-

wendung der geistlichen Güter im Sinne der Keformation musste

von der territorialen Macht früher oder später doch verfügt werden.

Ueberall, wo die reformatorische Idee sich Eingang verschaffte, hatten

die Klöster und geistlichen .Stiftungen die heftigsten Angriffe zu

bestehen. Ein Theil derselben war früh schon äusserlich zerstört,

die Insassen waren der Gewalt gewichen ; andere bestanden zunächst

fort, indem man ihre Einkünfte, zum Theil wenigstens, zu refor-

matorischen Zwecken, namentlich in den Städten verwandte, und

den Klosterinsassen das Leben fristete. Dann waren die Zeiten des

Bauernkriegs über diese Stiftungen hereingebrochen, in denen der

Besitzstand in die verschiedensten unberechtigten Hände überge-

gangen war. Da war es denn unerlässlich , dass auch hier das Be-

dürfniss einer gewissen Ordnung sich in den weitesten Kreisen geltend

machte. Schon am Ende 1525 gab es einen Säcularisationsentwurf,

der in eiitigen Reichsversammlungen zur Sprache gebracht wurde.

Man hatte die Ansicht ausgesprochen, dass die geistlichen Güter zu

nichts mehr nütze seien; man betonte damals, eine Veränderung mit

ihnen vornehmen zu müssen, die aber nur von der Obrigkeit, dem Kaiser

und den weltlichen Ständen ausgehen könne, da das Schicksal dieser

Stiftungen nicht vom gemeinen Manne abhängig gemacht werden dürfe.

Drang diese Ansicht durch, so bedingte sie eine völlige Säcularisation,

da man den geistlichen Fürsten ein anständiges Leben sichern, die
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Domherrn aussterben lassen müsse, während, wie man glaubte, das

Bestehen einiger Nonnenconvente hinreichte, um die Versorgung

adliger Fräuleins durch sie ermöglichen zu lassen. Was man von

der Aufhebung geistlicher Stiftungen erziele, müsse zu geistlichen

Bedürfnissen verwandt werden. Die Idee der Säcularisation erschien

als eine vollberechtigte, aber sie zeigte sich bei der Macht, die dem

geistlichen Stande noch inne wohnte, nicht ausführbar. Erst mit der

allseitigen und kräftigern Durchfilhrung der Reformation konnte sich

diese Idee verkörpern.

Im Kurfürstenthum Sachsen bedurfte es lange Zeit, ehe mau

die Sequestration, und zwar auf Anrathen der Landstäude, 1581 in

•Angriff nahm. Es ist nicht unwichtig für die Geschichte der Visi-

tationen, den Gang der Dinge in diesem Territorium in grossen

Zügen bis dahin zu verfolgen und die Resultate zu fixiren, welche

die Sequestration für die Bildung der protestantischen Kirche auf-

zuweisen hat.

Zunächst, und zwar noch am Ende des Jahres 1525. hatte Luther

selbst an die Verwendung der Klostergüter zur Dotirung der Kirchen

und Schulstellen nicht gedacht. Er wollte die Unterhaltung der-

selben den einzelnen Gemeinden aufgebürdet wissen '). Erst ein

Jahr später, im November 1526, wo er auf die Visitation der Kirchen

anträgt, giebt er die Idee kund, dass man die Klöster und Stifter,

die nach dem Fall der päpstlichen Ordnung ausschliesslich dem

Landesherrn zuständig seien, zur Dotirung der Kirchen und Schulen

vem'enden müsse. Er fornmlirte schon damals seinen Vorschlag so,

dass die Stupiestration mit der Visitation Hand in Hand gehen

solle, für welch»' vr je zwei Personen thätig zu sehen wtlnscht. Es ist

merkwürdig, dass man sechs .Jahre später, wo der Kurfürst die Seque-

Ktratiun durchführen liess, in den HauptzOgen die Ansichten Luther's

in unveränderter Gestalt zur Ausführung l>raclite, da di^'ser schon

damals die bedingte Verwendung der Klostergüter für geistliche und

profani* /weck«- befürwortete*). Auf dir Idee der Visitation ging,

wie wir wihen, der Kurfürst ein: die Diirchfnhrung der Sequestration

inufiste er noch beanstanden, dazu zwangen die i)olitischen Verhält-

*) d« Wette, huUi.TH Un.'lr 111 S M

*) A» Wett« UI. 8. 186-i:t7.
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nisse. Er konnte dies um so mehr, als die Visitation ganz unver-

merkt auf die Aufhebung der Stifter und Klöster hinarbeitete, da

die Insassen derselben theils zur lutherischen Lehre übertraten, in

den weltlichen Stand zurückkehrten und nur ein verhältnissmässig

kleiner Theil in den Klöstern zurückblieb, deren Macht allmählig

durch die Visitationen gebrochen wurde. Einen Theil derselben

rausste der Landesherr schon verwalten lassen, da einzelne Klöster

sich völlig entleert hatten, wieder andere von den Insassen dem

Landesherrn freiwillig übergeben wurden. Beim Einsetzen der Seque-

stration befand sich der Landesherr factisch schon im Besitz der

meisten Klöster, da er sie theils auf eigne Rechnung, theils beschied-

weise verwalten liess, indem er geeignete Personen auf Zeit anstellte,

welche gegenüber den Klosterbewohnern bezüglich ihres Lebens-

unterhaltes bestimmt formulirten Verpflichtungen nachzukommen

hatten. Im Grunde genommen, hätte dnr Kurfürst eine eigent-

liche Sequestration in Scene zu setzen nicht nöthig gehabt, da die

klösterliche Gesellschaft auf den Aussterbeetat zu setzen war, wenn

nicht verschiedene Verhältnisse es doch wünschenswerth erscheinen

Hessen, eine strammere Verwaltung der Klostergüter einzuführen, die

im Interesse der schnelleren Durchfühnmg der Reformation geboten

erschien. Den geistlichen Stiftungen war namentlich in den Zeiten des

Bauernkrieges Vieles entzogen; die Städte, der Adel und wer sich

sonst berechtigt glaubte, hatte die Vermögenssubstanz derselben ver-

ringert, und der landesherrlichen Gewalt war es weder geglückt, die

Verluste durch die bestellten Verwalter auszugleichen, noch eine

rationelle Verwaltung selbst einzuführen i). Nur eine durchdrin-

gendere, schärfere Verwaltung unter landesherrlicher Aufsicht, konnte

die Reformation stützen. Das Interesse des Landesherm wuchs zu-

gh'ich mit der Aussicht, dass dann die Klöster Niemandem anders

als ihm zufallen konnten, so wenig sonst auch dies Motiv lauter

erschien. Fürerst — das lässt sich behaupten — , war die Ver-

wcmdung der Reinerträge der Klöster im Kurfürstenthume eine über

alle Maassen uneigennützige; mochte die katholische Partei in

Deutschland es auch noch für so verwerflich erachten, dass man die

*) Die permanenten Kesto, welche sich angeblich aus der Zahlnngsunfähig-

koit der Schuldner herschrieben, waren sidir bedeutend.
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Nutzungen an sich gezogen hatte. Ungeachtet der Processe, die dem

kurfürstlichenRegiment« an dem kaiserlichen Kammergerichte erwuchsen,

konnte man im Kurfüi-stenthume sich dariiber benihigen. da die Ver-

waltung bis zum Reichstage von 1580 sich in der glücklichen Lage

befand, der Anklage gegenüber bestehen und nachweisen zu können.

dass man die Einkünfte der Klöster in Wirklichkeit zweckentsprechend

?erwandt hatte.

Trotzdem haben wir nicht finden können, dass man auf dem

Reichstage zu Augsbiu"g das Behauptete mit Zahlen zu beweisen

gesucht hätte! Wäre das geschehen, so hätte sich der Kaiser wohl

überzeugen müssen, dass von dem Zeitpunkte an. wo Sachsen sich

in dem Besitz der meisten Klöster befand (nach dem Bauernkriege).

die Einnalmien in gewissenhafter Weise auf die Erhaltung der Klöster

und auf die Abfertigimg der Ordenspersonen verwendet wurden, da

mivn aus den Erträgen der Thüringer Klöster, welche sich 1525— 1530

auf 25,301 Schock beliefen, allein 18,645 auf die Erhaltung der

Klostorinsassen und die Abfindung der ausgetretenen Mönche und Nonnen

aufgewendet hatte*). Was in die kurfürstliche Kammer floss. war

geradezu unbetnlchtlich; zumal auch diese Beträge theils auf Unter-

stützung lutherischer Geistlicher und, wie Luther auch gewollt hatte,

zum allgemeinen Besten des Landes auf „Bauten, Wege und Stege"

••tr. verwendet wurden.

Aber wie die Dinge lagen, konnte mit dieser Unterstützung der

lutherischen Kirche wenig gedient sein. Ueberall lagen die geist-

lichen Stellen »lamie(ler. Wir hoben hervor, wie die Dürftigkeit der-

sclb«'n vom Studium der Theologie abhielt, wie demnach /u besorgen

stand, das« die eines frischen Nachwuchses bedürftige K'irche ver-

sumpfte. Die Klostenvirthschaft war ohne dies nicht überall gut

*) Nach den Ca|iltelbaoheni «teilt sieh die Einitahmo und Auflf;rab(< wio fol^H:



§ l. Die Aufhebung und Verwendung der geistlichen Güter. 109

bestellt, zum Theil gingen die Geldeinnahmen völlig auf: es blieben

nur eine Menge Naturalien zur Verwerthung übrig. Das, was den

Stiftungen entfremdet war, erschien beträchtlich genug, um endlich

eine strengere Verwaltung und Aufsicht über die Klöster einzuführen;

die Säcularisation selbst durfte man als empfehlenswerth bezeichnen.

Es war natürlich, dass man nicht ohne landständische Ge-

nehmigung vorging. Beides, die Visitationen und die Säcularisation,

waren innere Angelegenheiten des Territoriums geworden; es war

genügend, wenn man die zuständigen Factoren heranzog, um Kaiser

und Reich kümmerte man sich nicht. Wenn man nur vor dem „ver-

heissenen" Concile bestehen konnte! Der Zustimmung der Stände

konnte man um so gewisser sein, als sie ja selbst die Erneuerung der

Visitationen gewünscht hatten. Nachdem man auf den Landesaus-

schusstagen zu Torgau und Zwickau über die Nothwendigkeit der

Sequestration schlüssig geworden war, und Luther vielleicht etwas

fmher seine Ansichten über die Nothwendigkeit und Zweckmässigkeit

dersell)en entwickelt hatte*), erscliien am 1. Juni 1531 die Instruction

für die gleichzeitig erwählten Sequestratoren , die für Thüringen,

Meissen und Voigtland, Sachsen und Franken bestellt waren 2).

Wie den Visitatoren die Aufsicht über die geistlichen Stellen,

so liel den Sequestratoren eine gleiche über alle Stifts- und Kloster-

güter in den abgegrenzten Landestheilen zu. Sie hatten die geist-

lichen Güter alljährlich zwei Mal aufzusuchen, die Bewirthschaftung zu

prüfen, die Nutzungen und deren Venvendungen festzustellen. Ihnen

stand das Recht zu, die Klosterverwalter ein- und abzusetzen, alles

Entfremdete (bis zum 24. August =*) beizubringen. Besonders lag

ihnen die Aufsicht ob, dass Niemand in das Kloster zurückkehre.

Alle Streitigkeiten, die hieraus mit dem kaiserlichen Fiscal erwuchsen,

^) Bei do Wetto IV. 365, mit dorn jedenfalls unrichtigen Datum: vom

April 1532. Ich möchte gegen Sockendorf und dt> Wette viel lieber an den An-

fang des Jahrtvs 1531 setzen.
.

^) Für Tliüringen: Burkhard Hund, I^walt von Brandenstein, Felix von

Brandtuistein , Johann Oswald. — Für Meissen und Voigtland: Haus von

Weissonbach, Günther von Bünau, Georg Trützschler, Hermann Mühlpfort. —
Für Franken: Hans Stemberg, Cunz Gotzuiann, Hans Schott, Claus Hessborg, Caspar

Ramspergor.

') Ein sohl- kiuz bemessener Termin, der auf der einen Seite Uiikenntniss

der Sachlugi^ verrieth; auf der andern Seite den reformatorischen Eifer V)ezeichnot.
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wurden aus dem Einkommen der Klöster bestritten ; überhaupt wünschte

man eine von der kurfürstlichen Kammer völlig getrennte Verwaltung

der geistlichen Güter, aus deren Ueberschuss auch die Bewirthschaf-

tungder Stiftungen ermöglicht werden sollte, die für sich allein nicht

immer bestehen konnten. In Coburg wurde eine Hauptkasse für die

Güter Fnmkens, in Wittenberg für die Güter in Sachsen, Meissen,

Voigtland und Thüringen eingerichtet, die unter Verschluss und Ver-

waltung der Sequestratoren , des Raths imd des bezüglichen Land-

ausschusses gestaut Avurde. Zunächst beabsichtigte man der Seque-

stration einige Jahre freien Lauf zu lassen, da man hoffen konnte,

dass ein freies christliches Concil in deutschen Landen entgültig über

die fernere Verwendung der geistlichen Güter entscheiden würde.

Nachdem die sofort, in Angriff genommene Sequestration durch

den Tod des Kurfürsten Johann unterbrochen und Luther sich noch-

mals gutachtlich über dieselbe geäussert hatte ^), Anirde (am 6. Sep-

tember 1532) die schleunigste Fortsetzung der Sequestration ver-

fügt*), welche sich mit wenigen Ausnahmen über alle geistliche

Güt*»r im Kurfürstenthume erstrecken sollte^). Erst im Jahre 1588

wurde «lieselbe unterbrochen, da man zum Theil andere Personen für

dieselbe bestellt*», als auch einen anderen sparsameren Organismus der

Klostenerwaltung einführte, den man bis in den Anfang des nächsten

Decenniums l)eibehielt, wo. wie es scheint, die Sequestration alliiiäüu-

1543 im Sande verlief.

Mit ihr war trotz aller Mangelhaftigkeit ihrer Durcht'ühriing ein

höchst wichtiges und schwieriges Werk vollendet, ohne welches die

festere Begründung der protestantischen Kirche überhaupt nicht mög-

lich erKchi«'n, da es sich in ihr nicht allein um die Entwickelung

und Fest8t<dhing ihres Dogmus, sondern um die Fundirung auf

l)«88erer materieller Grumlluge luin<lelte. Eine solclie aber zu schaffen,

\aff nur in der Gewalt der weltlichen Macht: von der Zuführmig

bedeutender materieller Mittel hing das (iedeihen der .iiiiiuvn

') <li« W.-tU- IV. 401» Hi»Ut (IttM lii>(li>iiki<ii wcp'ii IV. 41.S in tlcn (ht(ilt«r.

wir «ri'K"it «I«"* lU'fi'liU vom tl. Soptlir. in di-ii Au^'uhI, Hj)llt«Hto»H Aiilany Sciilln

•) Porro wH^iinittnitiii pronMlit ri»ri*tiMMiiiio. ilo WutUt IV. 414.

| liAUl Urfi'hl vom 22. H.'pliimlxT wiir nur «Ihm Stift Siudfolti ims^r,<H<lilimsi>ii,

li« Mnum «Jraf Atbri'4'Ut vuii .MiiiiNfi<|il v«'rtra>;HinilxKi>j im niili j^flinicht iiatU-.
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Kirche ab. Denn das, was bisher die Visitatoren den geistlichen

Gütern, so zu sagen, abgerungen hatten, war kaum nennenswerth.

Aber man darf nicht glauben, dass mit der Sequestration nun auch

sofort der materielle Nothstand der Geistlichen aufgehört hatte*).

Er linderte sich sehr langsamen Zuges, weil die kurfürstliche Re-

gierung in äusserst humaner Weise die Verwaltung der Güter betrieb.

Bevor sich die Klöster nicht entleerten, war von grossen Rein-

erträgen um so weniger die Rede, als die Klosterwirthschaft in

höchstem Maasse irrationell war, was wir gelegentlich an einem

andern Orte eingehend nachzuweisen suchen werden. Ehe man das

Wirthschaftssystem besserte, verliefen Jahre; der Apparat, mit dem

die Klöster arbeiteten, war viel zu grossartig.
.
Viele erübrigten mit

Ausnahme der erbauten Naturalien nicht nur nichts, sondern schlössen

sogar mit Ueberstiegen ab ^). Läge uns «in vollständiges Material vor,

so würde sich leicht die Bruttoeinnahme der kurfürstlichen Regierung

aus den Klöstern berechnen lassen.

Folgende Uebersicht") dürfte inunerhin eine Vorstellung von der

Ertragsfähigkeit der Klöster geben, wenn das Material selbst für Tliü-

r in gen auch noch so lückenhaft ist.

^) Wir verwoison hierbei auf den Abschnitt „die Bewidmung". Wir bemerkou

hinsichtlich des (jobrauches des Wortes „Sequestration", dass streng genommen
dieser Ausdruck nicht das bezeichnet, was wir unter Aufhebung der geistlichen

Güter verstehen, wie sie sich hier vollzog. Wir haben den Ausdruck „Sequestration"

beibehalten, weil man sich dessen in der bezeichneten Periode allseitig bediente.

^) Diejenigen Positionen, welche einen * haben, sind in Gulden, alle anderen

in Schocken zu verstehen. Ein Schock ist nur auf rund 3 Gulden gerechni't.

Die fehlenden Positionen weist unser noch etwas lückenhaftes Material nicht nach.

Position 1 giebt die Einnahme, Position 2 die Ausgabe. — Einen ganz kleinen

Theil dieser aus einigen 40 Rechnungen zusammengestellten Uebersicht weist auch

Bd. 5 des thüringischen Geschiclits- und Alterthumsvereins S. 68 nach.

^) Wir verweisen auf die nachstehende Tabelle auf S. 112 bis 115, in der

sich sehr bedeutende Einnahmen, wie z. B. bei Allendorf im .lahre \M\ bis 1532,

absorbirt finden.
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in Geld und abgerundeten Summen.
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Uebersiclit der Klostererträgo in Thüringen
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Hieraus ergiebt sich, dass die Eiiinahiiien der 29 Klöster Thüringens

in der bezeichneten Periode nahe an 100,000 Schock (ungerechnet die

Naturalien) betrugen, während die Ausgaben sich auf etwa 50,000

Schock ^) stellten. Diese Zahlen gestatten schon einen Schkiss auf die

Gesammteinnahmen der kurfürstlichen Regierung, denn in Meissen und

im Voigtlande, in Sachsen und lYanken zusammen gab es eine fast

gleiche Zahl Klöster, wie in Thüringen-). Mithin konnte man den

geistlichen Stellen um so weniger schnell aufhelfen, als die Regienmg

sich für die Unterhaltung der Ordenspersonen in den Klöstern selbst

und der aus den Klösteni Abgefertigten , verpflichtet erachtete. Zum

Theil waren diese Abtindungssummen, namentlich bei den Aebten, sehr

beträchtlich'); der unzähligen Ordenspersonen gar nicht zu gedenken,

die auf Lebenszeit kleine Gaben, Beköstigimg und Kleidung erhielten.

Luther hatte sich gewaltig verrechnet, wenn er hoflte, die Klöster

baldigst auf den Aussterbeetat zu setzen; es ist ganz unglaublich,

wie lange die kurfürstUche und die späteren herzoglichen Rt>gierungen

den ehemaligen Klöst^rlingen die milden Gaben reichen mussten^),

die der Pflege gei ;tiger Interessen abgingen. Es wäre höchst anziehend,

heute noch bestimmen zu können, wie man die Ueberscbüsse der

KlösttT venvandte. Aber bei dem undurchsichtigen Kechniingswesen,

bei dem lückenhaften Materiale wird sich diese Absicht kaum ver-

wirklichen lassen. Nur an ganz einzelnen Klösteni und an einigen zu-

fällig uns erhaltenen Gesammtübersichten lässt sich dies noch ergründen.

Uns genügt bis auf Weiteres das Obige, um wenigstens eine ungefähr

richtige VursU'Ilung von der Leistungsfähigkeit der Klöster geben zu

können. Im .\nfang der Sequestration waren die Krträgnisse der

Klöster in nur spärlicher Weise verwendet. Von einer wesentlirbt>n

Km Rind in Kinnalnuo iiiul AuHgalx« nur vullo Schock, nicht GroHcluMi, in

i(«*<-hnunK f?<wt4)Ilt.

•) MtuHiü-n un<l Voijfthintl hatten 16, Sachson 4 und Frank(>n 4, d. h. Kliwtor,

inMiwidt Hii' iint«<r di-r Ht'wirUiHchaftnM); fiir kiirfJii'Htlicho li<<chnun^' Htiiitdcn. ilmn

nuincbt! wan^n hcnüU vrrüuHMitrt.

•) Dil' Af'liU« von I{4>inhardKl)niiin , (icor^'tMithal und |{ür^n>l (Mliifltcn jälir-

Ueh 778 VI.

*) Noch 1587 wurden nu« d<'n KIi'mt««ni MtUHson'H und Voifftland'H (55 Kluslcr-

{»••rMMHMi v««riil»»«'hit<dnl, wikhnMid fuMt olH'nMo viid«< imfli darin voHdiobcn. Da« lautet

KW«r ((UUMtlKf ttlxT niuii h«>d«'iiki*, da^H auch idiciniUip« Kl(mti>i-|)t<rs(in<>n viidiacli

«ini« InbnniilfinKli<'hi« nnt«rHt()(xunK «rlihdU<n und wenn Hie dii«nHtunt4iuKllch

waivn, iu etieti d««iti Mmmh* bvUacht wurdun.



§ 1. Die Aufhebung und Verwendung der geistlichen Güter. 117

Unterstützung der protestantischen Kirche konnte erst seit 1538 die

Rede sein, wo eine schärfere Sequestrationsinstniction einsetzte, die

auf grössere Ersparnisse hinzielte. Die thüringischen Klöster stellten

damals 11,311 Gulden i), die meissnischen 5153 11.2), die sächsischen

nur 901 Fl. ^) den Sequestratoren zur Verfügung; während die fränki-

schen kaum Nennenswerthes geleistet haben mögen. Verhältnissmässig

war das wenig, und überschaut man die Einzelpositionen in der

Summe, so geht daraus evident hervor, dass man fast ebensoviel auf

die Ordenspersonen, als auf die protestantischen Geistlichen aufwendete.

Diese Verhältnisse konnten sich aber erst im Laufe der Jahre günstiger

gestalten, und sicherlich hätte man die Klöster besser ausnützen können,

wenn man nicht schon sehr fiiih dazu gedrängt worden wäre, diese

auf Beschied auszuthun. Denn damit war man auf Einnahmen blosser

Pacht ertrage angewiesen^), wenn man nicht vorzog, einzelne Kloster-

güter sogar unter Vorbehalt der Steuer und Folge zu veräussern.

Uebrigens ist es für die kirchliche Entwickelung charakteristisch,

dass das Verhältniss der Visitatoren zu den Sequestratoren kein

besonders günstiges war. Denn zum Theil war die Lösung der

Aufgaben den Sequestratoren dadurch erschwert, dass die Visitatoren

vielfach über die Stifter, Lehen, Zinsen und liegende Gründe ver-

fügt hatten, was im schneidenden Widerspruch zur Instruction der

Sequestratoren stand. Während diese zu sparen suchten, traten die

Visitatoren fortwährend mit neuen Anforderungen hervor, deren

Befriedigung sich natürlich nach der Finanzlage richtete. Wie

man einst beim Kurfürsten, so musste man jetzt bei den Seque-

*) Die Surnmo SDtzt sich aus folgondou Verwondungeu zusammiMi: 3(397 Fl.

an Gold auf KirchoiuUontsr, 497 Fl. an Naturalien, 2588 Fl. auf Ordonsporsonon,

852 auf Naturalien, 1850 Fl. auf ondlicho Abfortigung dor Ordensporsonen, 773 Fl.

auf drei Aebte.

'^) Dioso Suinnio setzte sich so zusammen: 1989 Fl. an Zulagen für Geist-

liche, 1068 Fl. auf Ordenspersonen, 17 Fl. an Naturalien für dieselben, l.'}77 Fl.

auf endliche Abfertigung, 530 Fl. für Ausgaben gemeinnütziger Art, auf Hospitale,

Brücken, gemeine Kasten.

*) Diese Sunim(> setzt sich so zusammen: 581 Gulden auf Kirchendiener,

20 Fl. zu Abfortigung und 300 Fl. zu gemeinem Nutzen.

*) Von den moissnischon und voigtländischon Klöstern waren 1538 schon

7 auf Beschied ausgethan.
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Stratoren betteln ^ehen, die Luther schon 1588 nicht einmal dem

Namen nach kennen wollte 0-

Sehr bezeichnend ist auch die spätere Lage der Sache, als es

sich unter den Söhnen des verstorbenen Kurfürsten Johann Friedrich

imi weitere Unterstützung der Geistlichen aus den Klostergütern

handelte. Damals (vor 1555) gab die fürstliche Kammer an, dass

die Klöster Thüringens und Frankens alljährlich an steigenden

und fallenden Nutzungen nicht mehr als 24,000 Fl. betrügen, von

denen 6000 auf die Klöster, 1500 auf die Ordenspersonen an jähr-

lichen Pensionen und 6022 Gulden auf Zulage der Kirchen- und Schul-

diener aufgingen. Es blieb somit ein Ueberschuss von 11,978 Gulden,

mit dem man die Geistlichen nochmals kräftig unterstützen konnte.

Es unterliegt nun keinem Zweifel, dass bis zur Landestheilung

von 1572 in dem schon zersplitterten ernestinischen Gebiete jede

Einzel-Regieriuig Wesentliches für die geistlichen Zwecke aus dem

Klostervermögen aufwandte. Aber schwerlich wird man heute noch

nachzuweisen vermögen, ob dies auch später in der ursprünglich

beabsichtigten Weise geschehen ist, wie viel von den Erträgen der

Klöster zu profanen Zwecken verwandt wurde, und wie viel speciell

in den Sflckel der Fürsten gegen den Geist der Keformation ge-

wandert ist. Daniber fehlen zwar die Nachweise, aber nnin kann

leicht zu der Meinung gelangen, dass, da man, wie wir oben zeigten,

nach der Reformation mit Ueberschüssen arbeitete, diese wohl schwer-

lich in ihrer Totalität der Kirche und Schule oder dem gemeinen

Nutzen des Ijandes zu Gute gekommen sind. In unsern Tagen ist

diese Frage sehr wichtig, namentlich da, wo die Theilung des Donia-

nialvt'rmögens sich noch nicht vollzogen hat. Der Entscheidung

solcher Fragen müsst«' ein tieferes Studium über die Behandlung der

geistiichfii Stiftungen V(»rausgeli«'n, so schwierig es auch ist, heute noch

alle VerhÄltnisse der Vergangenheit sich klar zu vergegenwärtigen.

Für die Geschirhte der prot<»st«ntischen Kirche ist die Frage jedeii-

fallH von hoher Hedeutung und wird es auch bleihi-n.

M N»ch •!« WutU» IV. pH^. 442 Mohrl«-!) vr an S|mlaliii, er mii;,'c liir llufcr-

MtlitzHUff <lfr KliA«l*i<th vuti |{i'inM|M<rK l>i<i ilcii Si<*|tii>N(.ratoruti KiirbiUo tMiilo^tMi:

„ut Um tu«) <|iuiin ttiiHi iiitiiiiin' lUMiucHtnitoroM iiti>Hri<i i>ititn, i|n<M|iiain sit illiid

ebftoii bominiim »ut qiii vocnntur)". Und om waren ilir<<r diicli iiidit sn violo!

Aber uiffviiittim wvon Ihm dioiio KirmiuiurH nitdit.
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§ 2.

Die Lage nach den Visitationen und die Vorbereitungen

zu neuen Visitationen.

(1532.)

Uniäugbar hatten die Vorgänge auf dem Reichstage zu Augsburg

zur Steigerung der moralischen löaft der Protestanten unendlich viel

beigetragen. Es ist nahezu merkwürdig, dass, noch bevor sich über

den Ausgang der Verhandlungen etwas sagen liess, sich der Eifer für

die Relbrmation in dem kursächsischen Territorium in hohem Maasse

gesteigert hatte. Vor und nach dem Reichstage wurden die Visi-

tationen, wenn auch nicht in der Ausdehnung wie früher, fortgesetzt.

Ja, der Graf Albrecht von Mansfeld, der noch vor einigen Monaten

sich den Visitationen nicht geneigt zeigte, stellte unter dem 9. März

1530 das Ansinnen an den Kurfürsten, dass Luther und Melanchthon

die Visitation im Stifte Saalfeld durchführen möchten^). Aber im

Kurfürstenthume selbst sah es noch trübe aus; die Landstände

selbst waren es, die auf dem Ausschusstage zu Zwickau den Wieder-

beginn der Visitationen anregten, da auch ihnen die Zustände unhalt-

bar erschienen. Kurfürst Johaim liess nicht auf sich warten. Nach-

dem der Religionsfriede am 23. Juli 1530 unterzeichnet war, ergriff

er unter Schilderung der drückenden Mängel die Initiative 2). Die

Verachtung und Verfolgung des geistlichen Standes, der materielle

Nothstand desselben, die Zuchtlosigkeit der Geistlichen und Laien be-

dingten die Vornahme neuer Visitationen, die Luther, Jonas, Melanch-

thon und Pauli neben Dr. Brück wieder in Berathung ziehen, Zeit und

Oi't deivselben bestimmen sollten. Nachdem die Visitatoren auch ihrer

Seits die herrschenden Mängel festgestellt und hervorgehoben hatten,

dass der Ritterschaft und den Amtleuten die NichtVollstreckung der

Visitationsbeschlüsse zur Last falle, und das Leben der Geistlichen,

ihr Verhältniss zu den Gemeinden vielfach zu Klagen Anlass gäbe,

beauftragte der Landesherr den Kanzler Briick mit der Anordnung

einer neuen Visitation, in der alles „endlich" seine definitive Rege-

lung linden müsse, da ja die bisherigen Visitationen nur „ein Anfang"

^) Der Kurfürst schlug das Uosuch ab, woil beide mit Rücksicht auf den

Augsburgur Reichstag verhindert wären.

2) Burkhardt, Luther's Briefwechsel S. 206—208.
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gewesen seien. Er wollt.e nicht mehr sehen, dass der Geistliche Mangel

leide, und dem Evangelium zur Schmach betteln gehe. Er betonte

desshalb die Züsammenschlagung der Pfan-eien, inid die Anwendung

der grössteu Sorgfalt in der gesaniniten Organisation, mit der man

bisher sehr „geeilet" habe. Als Grundlage sollten dem neuen Unter-

nehmen die Visitativnsprotoculle dienen, auf denen man weiterbauen,

neue Instructionen und Eintheilung der Visitationskreise entwerfen solle.

Es war eine der letzten A'erfügungen \) , die Kurfiirst Johann für

das Reformationswerk ergehen liess. Vier Tage später, am 16. August,

segnete er das Zeitliche.

Niemand war geeigneter, das Erwünschte dm'chzuführen, als sein

Nachfolger Johann Friedrich , der in der Geschichte unter dem Namen

der (irossmüthige fortlebt. Eifiig wie er war, der refonnatorischen

Idee mit voller Seele zugethan, setzte er scharf ein. Hinter ihm stand

die Landschaft, deren Ausschuss im October 1532 in Weimar tagte.

Dieser beantragte, die alte Instniction durch Zusätze zu verbessern,

die mit grosser Sorgfalt redigirt wurden. Nach dreimonatlicher Thätig-

keit war die neue Instruction mit Hülfe Brück's, Bayer's und Spala-

tin's*) und der Visitatoren des Kurkreises festgestellt.

Wir müssen zunächst dieser neuen Gnmdlage näher treten, zimial

sie sich in wesentlichen Punkten von der friiheren Instnution uiitci-

scheidet.

Die neue Visitationsinstruction von 1532').

Wie bemerkt, die neue Instruction, welche im Namen des Km-
fQreten Johann Friedrich und des noch unter dvv \ (•iiiiuiKlscIiaft

») Keg. Jl. fol. 98«, B. 6. 4. d. d. Tuwui, UnnUxa iühIi hamviitü \M2
(12. AufTUNt).

*) H|NiUtiii, <li<r in d<'r That <>n<llii-li •'iiicr Hio^^raithii* wiinli;; \viiri>, .stellte

alliäii 21 /.u l)i<rU<'kNifhtip'n<l<< l'iiiikt<< iiuf. Ich kuiin nicht tiiuion, da-ss (li<>s(<

«II«' in di<« Iiiittnirtiuii aiif)(i'Uuniiiii>n wunlon. Kr spraiOi für wüi-hi'iitlirlic Tractinni},'

dfw K»UH!luMmiiM , tfi'»<on die Aiiiliiu« vi»n HliltMp'ldfrn »Irr (.i(>istUciik«Mt, für Al>-

HobalTunK d«>it K|N*liiiniM iiiif di<n ITarn-ii-n des AiIi'Ih, tVir dow Druck ciucH Vor-

soicIiniiwM'ii uIh'T ••rlaiibti« Ili<ini(li)<ii unter ltlutv«M'r\vaii<lt<'n und für hcsscrc K\(>cut,iiin

«W VtJtitüUonMlK'M'hlüHM', |)li' Ulirifc'cn l'unkti- wan-n in di-r Instnn-tiitn Ijiriick-

«icbtiKt. K.>K -li. fol. im«. H. 0. :).

') IHn HcliliiMfAAMiinK lindot mirIi im (ionummUirnliivc /,ii Weimar, \U>f^. .IL

fol. 88b. bl« IKi. IM«' |{<-diu!tiiMiiinrlii>it>Mi ()h<MX*'lii>n wir liier, um Nie viidleicht

•nilttroo Ort«« xu iNMiircciien. VitkI. niiuli kti|i|M)n'H kleine Nuchltwc, 1. 2:11.
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stehenden Bruders Jolmiiii Ernst für den Coburgischen Landestheil

ausging, lehnte sich an die alte an, fusste sogar theilweise auf dem

Wortlaute der alten, aber zeichnete sich auch durch Schärfe der

Maassnahmen aus und stellte der Entscheidung der Visitatoren ohne

weiteres Vieles anheim. Vor allem beklagte man in ihr, dass, wo

das Evangelium Eingang gefunden, man sich undankbar erwiesen,

indem den Predigern der gebührende Unterhalt nicht gereicht

werde, woraus sich mit Nothwendigkeit der Verfall des göttlichen

Wortes ergeben müsse. Indem man die Brauchbarkeit der Kirchen-

und Schuldiener einer gewissenhaften Prüfung unterstellt wissen

wollte, verfügte die Instruction gleichzeitig die Absetzung aller

Papisten und sonst untauglichen Diener, sei es, dass diesen eine ein-

malige oder fortlaufende Unterstützung gereicht werde. Irrthümer

im Glauben wurden mit Landesverweisung bedroht, die nöthigen

Falls sofort verfügt werden konnte. Verstösse gegen die Sittlichkeit

der Geistlichen hatten unbedingte Entsetzung zur Folge, auch wenn

diese in der Lehre sich als brauchbar erwiesen hatten. Geringere

Mängel involvirten eine Versetzung; Vertheidiguug von Glaubens-

sätzen, die dem gedruckten Unterrichte der Visitatoren entgegenlief,

war durchaus unstatthaft und hatte die Käumung der Ernestinischen

Lande zur Folge, da jeder Trennung in Glaubenssachen vorgebeugt

werden sollte. Eine gleiche Behandlung erfuhr das Laienelement.

Besondere Aufmerksamkeit widmete man der Anstellung tüchtiger

Geistlichen, der Aufzeichnung aller liegenden und fahrenden Habe

der Pfarrstellen, der Stiftungen und Klöster, der Verwendung des

Einkommens der geistlichen Lehen und der aufgehobenen Stiftungen,

mittelst welcher die geistlichen Stellen ausgestattet werden sollten.

Für den Fall, dass die Erträge der Stiftungen nicht ausreichten,

waren die Gemeindeglieder zur Deckung des Fehlenden heranzuziehen.

Erst dann,^wenn dies nicht zum Ziele führte, kam das Vermögen der

Stifter und Klöster und die Erträge der kurfürstlichen Lehen über-

haupt zur Mitvervvendung. Wie man eigennütziger Verwendung

geistlicher Lehen und Stiftungen zu begegnen hatte, so gestattete

man den Patronaten höchstens einen Dritttheil der Erträge, die auf

Zeit zur Ausstattung von 'röchtern oder zur Unterstützung des Stu-

diums adliger Söhne verwendet werden durften. Grosses Gewicht

legte man auf Gleichförmigkeit der Ceremonien, Trennung und Zu-
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samnienschlaguug der Pfarrstellen, wobei den Patronaten das Präsen-

tationsrecht für die einverleibten Pfarreien vorbehalten blieb. Das

Uebermaass der Besoldung, welches hie und da aus zusammen-

geschlagenen Pfarreien herrührte und anderweite Verwendung ge-

funden hatt€, wurde den betreffenden Stelleu wieder zugewiesen, auf

die richtige Abführung der Besoldung besonders hingearbeitet und

die weltliche Gewalt mit der Einbringung derselben betraut. Die

Baupflicht der Pfarrhäuser wurde den Gemeinden selbst auferlegt;

nur dem durch Brand nöthig gewordenen Neubau sagte der Kurfürst

seine Unterstützungen durch Holzlieferungen zu. Alle überschüssigen

Einkünfte fielen den gemeinen Kasten zu, deren Verwaltung wegen

parteiischer Verwendung der besonderen Prüfung der Visitatoren

empfohlen wurde. Die Aufsicht über die Geistlichkeit und Lehrer

der einzelnen Diöcesen wurden den bestellten Superintendenten über-

tragen, die insbesondere die Einmischung der Geistlichen in weltliche

Händel, die Entscheidung in Ehesachen, die wiederholt lüderlich und

parteiisch gehandhabt waren, zu verhüten und das lasterhafte Leben

der Weltlichen zu l)eaufsichtigen hatten. Die Instruction führt ins-

besondere an, dass allerlei Uebelthaten, leichtfertiges Schwören, Spiel,

Völlerei, Ehebruch, Ungehorsam der Kinder, heimliche Verlöbnisse

und leidenschaftliche Erörterungen über Glaubenssachen in Wirths-

häuseni streng zu ahinlen seien. Daneben liel den Visitatoren die

Aufgabe zu, die Dürftigkeit der aus den Klöstern abgefertigten

Personen zu prüfen, ihre Unterstützung geeigneten Ortes zu empfehlen,

dieBrdttrfnis.se der gebreclilichm Klosterpersonen, welche man nament-

lich in Ki.HenHch und Gotha vereinigt hatte, festzustellen, aber auch

«leni zwii'trftchtigen Wesen ein Kmle zu setzen, welches besoiuhM's

in Üronschwitz und Heusdorf durch die dahin verordneten Geistlichen

Platz gegriffen hatte. Der Kurfürst^ der alles Weitere der I*]nt-

scbeidting der Visitatoren anheimst^dlte, hoffte schliesslich (iurcli

Hie g«'naii«»n«n Aufzeichnungen des Visitationsbcfundes in die li.iyc

zu koiniiien, den sich noch zeigenden Missstilnden gründliche Altliülle

zu verKchafTen und fügte am Schluss der Instruction noch diejenigen

Punkt« zur Hearhtung bei, welche die Landstan<lc /iir Aufnahme

in Jene empfohlen hiitten.

Nach dem Willen der LandslAndi» sollten liic Visitatoren auf

Uruiid der ViNJtaUouHprutouolle die Dundiftthrung des Angeordnuten
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prüfen, die Bestrafung der Schuldigen veranlassen ^). Ebenso war

bezüglich der Wiederbeschaffung alles Entfremdeten zu verfahren,

so bald dasselbe in einem festzusetzenden Termine nicht beigebracht

wurde. Die Herstellung neuer Pfarrgebäude sammt allem Zu-

gehörigen hatten die Unterthanen des betreffenden Kirchspiels zu

übernehmen. Die Entscheidung darüber stand den Visitatoren bezüg-

lich den beiden Executoren eines jeden Landkreises zu, die von dem

Landesausschuss gewählt werden sollten. Im Fall aber die Füglich-

keit nicht bestand, wurde eine Beihülfe an Geld aus den Mitteln der

aufgehobenen geistlichen Güter des bezüglichen Landkreises in Aus-

sicht gestellt. Die Reparatur und Besserungen der Pfarr-

gebäude hingegen sollten dem jeweiligen Pfarrer zur Last fallen.

Dürftige Pfarr- und Schulstellen, in so fern solche durch Umlagen,

durch Vermögen des gemeinen Kastens oder sonst nicht gehörig

aufgebessert werden können, sollten ebenfalls aus dem Fond der

aufgehobenen geistlichen Güter eine „massige und nothdürftige''

Zulage 2) erhalten. Den misslichen Ausgleichungen mit den Amts-

nachfolgern bei Erledigung der Pfarreien suchte man durch Auf-

stellungen dreifacher Pfarrinventare zu begegnen; überhaupt wünschte

man in allen Verwickelungen des Lebens de« Geistlichen möglichst

dadurch frei zu machen, dass alle Differenzen vor das Forum der

Superintendenten zur Entscheidung gewiesen wurden, wogegen die

Geistlichen tadelloses Leben und eine von jeden persönlichen An-

gritten freie Amtsführung anzustreben hatten, die oft durch un-

fruchtbares, verletzendes öffentliches Schelten mit Namensnennung

getrübt wurde. Alle Widersetzlichkeiten auf berührtem Gebiete sollten

unnachsichtlich mit Entsetzung bestraft werden.

Diese Schlussredaction ging unter dem 19. December 1532 den

ernannten Visitatoren zu. Ihr gemäss sollte in den angewiesenen

*) Amtsassen durch SchuHsor oilor Amtleute, Schriftsassen durch den land-

ständischen Ansschuss, schriftsosshaftigo Unterthanen dtirch den Adel. Im Fall

die Strafe dennoch nicht verhänj^t wird, sollen die Executoren der Visitatoren

oder die Superintendenten dem Landesausschuss Anzeige erstatten.

^) Wie wir schon gelegentlich erwähnten, wurden die einzelnen bis zu 40 Fl.

aufgebessert. Dies Einkommen bolief sich also nach heutigem Geldwerth berechnet

auf 720 Mark, inclusive der etwa gewährten Naturalzulagen an Getreide, welches

ebenfalls aus den Mitteln der Sequestration gewährt wurde. Vergl. den § „Be-

widmuny;".
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Visit^tionskreisen verfahren werden. Wir werden sehen, wie sie den

sich diirbietenden Verhältnissen gegenüber stellten, um die letzten Spuren

des Unhaltbaren vollends zu tilgen.

§• ^•

Die Visitationskreise und die Aufstellung

der Visitatoren.

Im Wesentlichen war zunächst die AVahl der \'isitatoren dieselbe

wie in den Visitationen der ersten Periode geblieben, da man deren

Durchführung den alt bewährten Kräften zu überlassen wünschte.

Nur Rücksichten auf einzelne Persönlichkeiten, die wegen dringender

Griinde zu dispensiren waren, erheischten kleine Aenderungen.

IMr Sachsen waren Dr. Luther, Justus Jonas, der Hauptmann

Hans Metzsch und Hans von Taubenheim,

¥m Meissen: Jonas, Dr. Pauli, der Amtmann zu Bitterfeld und

Hans von Taubenheim,

Für Thüringen: Clmstoph von dt-r I'lanitz, Melanclitlioii. Mciuni

und Menius,

l?\ir das Voigtlaad: Christoph von der Planitz an Stellt^ des

urspriinglich designirten Hen*n von Wildenfels, Spalatin und Musa,

Für Franken endlich Hans von Sternberg, Dr. Kindt, HaUliasar

Düring und der Kastner daselbst in Aussicht genommen.

Nur Thüringen, welches wegen seines ausgedehnten Visitations-

bezirkes einen Wechsel der IVrsonen bedingte, hatte verschiedene

V'isit^itoren, «hi jenes in den Saalkreis luid drei Landkreise mit den

Visitationsplätzen zu Fisemich, Clotiia und Weimar zerliel. In diesen

wirkten die oben Genannten: während in dem Saalgrinuh' ('iuMstoj)!!

v<m der IManitz, Ewald von Hrandenstein, S])alalin und Miisa als

ViHitaiton'U bestellt wurden.

In n<'zug auf den Mcsucli drr licnncbcrgischen Lande, deren

nHtririii-brr Visitationsort Salzungen war, bcliielt man sieb weitere

KntMcliliessiingeu vur, du hier zum guten Tlieil das T(>mtorium des

(irnfrn von Hennebnrg in Krage kam.

Indess musste man bald mmi diesen Dispositionen aliweielieii,

du /.um Theil persönlirhe Uücksicliten und die WabI der mit dem

liiiiidtagHauNHchUHK vereinbarten Kxucutontn für die einz(>lnen Kreise
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in Frage kamen. Auch scheint man den besonderen Vorschlägen des

Landtages Folge gegeben zu haben, der sich zu folgenden Aufstel-

lungen entschloss:

Für Sachsen: Jonas, Bugenhagen, Bernhard von Hirsfeld, Sebastian

von Kotteritzsch und Dr. Kilian Goldstein, Paul Knodt als Schreiber.

p]xecutoren: Hans Metzsch und Christoph Gross.

Für Thüringen: Menius, Mecum, Georg von Denstedt, Hans

Cotta, Bürgeraieister zu Eisenach; Dietrich Gärtner als Schreiber.

Executoren: Eberhard von der Thann, Johann Oswald an der Werra

und dem Haynich, Ewald von Brandenstein und Georg von Denstedt

am SaalgTund und den Aemtern Weimar, Rossla etc.

Für Meissen und Voigtland: der HeiT von Wildonfels, Spalatin,

Asmus Spiegel, Joseph Lewin Metzsch, der Pfarrer zu Werdau und

Michael Alber, Büi-germeister zu Altenburg. Schreiber war ein Diener

Spalatin's. Executoren: Asmus Spiegel, der Amtmann von Colditz

im Unterki'eis, also in Torgau, Eilenburg, Leissnig, Colditz, Borna; —
Georg von Bünau und Joseph Levvin Metzsch im Oberkreis, also in

Altenburg, Zwickau und dem Voigtlande.

Für Franken: Ritter Heinz Schott, Magister Johann von Wolken-

hayn, Silvester von Rosenau, Magister Johann Bimstiel, Paul Bader,

Kastner; Wolf Enifiied zu Coburg, als Schreiber. Executoren: Hans

Schott, Silvester v. Rosenau.

Sofort nach dem Neujahrsmarkte sollten die Visitationen beginnen,

um mit Unterbrechung von Fastnacht wieder aufgenommen zu werden.

§ 5.

Die dritte 1) Visitation in Thüringen.

(Beginn den H. März 1533.)

Als man am 3. März die Visitation in Thüringen begann, traten

die Beauftragten mit der ITe1)erzeugung an ihre Aufgalx', dass es sich

jetzt nicht mehr um die Prüfung der einzelnen Geistliclien handeln

köruie. Nach ihrer Ansicht waren in Thüringen die PfaiTeien überall

^) Dio dritte Visitation \v;ir os, weil wir annahuKMi, dass 1527 die erste,

1528 die zweite uuternouuneii wurde, von denen wir, wie oben S. 18 u. 43 hervor-

gehoben wurde, leider keine eingehenden Nachrichten besitzen.
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mit ..tüchtisfen" Seelsoi^ern versehen, sie richteten daher mehr ihr

Augeimierk darauf, dass nicht Unberufene, die, wie es scheint, im

Lande umherzogen, den geisthchen Beruf ausübten; sie waren haupt-

sächlich bestrebt, die materielle Lage des Einzelnen genau festzustellen,

jedem ein seiner Thätigkeit entsprechendes Einkommen zu sichern,

sei es. dass man alte, im Laufe der Zeit verlorene Bezüge wieder ein-

führte, oder dem Dürftigen eine angemessene Besoldungszulage aus

andern Mitteln angedeihen liess. Ganz besonders arbeitete man auf

die Herstellung der geistlichen Wohnungen und deren Instandhaltung

hin. ,was fast ausnahmslos den Gemeinden und dem Kirchenärar

auferlegt wurde. Wie man bemüht war, das Pfarreinkommen auf

Grund alter Matrikeln zu fixiren, so suchte man jenes auch vor jeder

neuen Schädigung zu bewahren, da es jetzt kaum mehr der willkürlichen

Hehandhmg des Einzelnen unterliegen konnte. Verkauf von Grund

und Buden, selbst zeitweise Verpachtungen, überhaupt jedes Rechts-

geschäfin welches mit dem kirchlichen Eigenthum vorgenonmien werden

sollte, unterlag der Begutachtung der Superintendenten, ohne deren

specii'lU' Einwilligimg auf kirchlichem Gebiete überhaupt nichts mehr

gfscliehrn durfte. Die Patrone oder die Gemeinden konnten in der

Besetzung der Stellen nicht wie ehedem willkürlich verfahren^); selbst

j|ie Zahl der Kirchnerstellen, die an vielen Orten, namentlich in Städten

«•in«' zirnili<-h untergeordnete Rolle spielten, durften ohne Weiteres

nicht eingezogen. al)er auch nur mit Vorwissen des Ortsgeistlichen

besi'tzt werden. Dagegen wurde die Competenz der Letzteren wesent-

lich beschränkt, indem ihnen die Untersuchung und Entscheidungen

in .strittigen Ehesachen entzogen wurden, die ganz ausschliesslich vor

das Fonini d«'r Superintendenten und der weltlielien (Jerielite gehörten,

vor denen man nuinnehr die rntvrsuchungen vornalini.

Auch der Beaufsichtigung des Laienstandes wandte ni;m grössere

Anfnierk.samkeit zu. Das sittliche Verhalten des Einzelnen wurde von

dem (JeiHtlichen beoba<'litet; «las ärgerlielie Fluchen, Schwören inid

Zuuheni mit kirchlichen Straten geahndet, und am wenigsten gestattete

man jetzt, wo di«« protestiinti.sche Kirciie in Thüringi'u festen Kuss

ifiiftumt hutU*. die AliHondiTiing des Einzelnen, die sugiu iiiil liaiides-

' •i-uUiütMs (li<rt«ii ifutff QtuiliticatliMi nicht aiiHNor ullom Zwoifol fiüiuil. wunlrn

»ciitiii in A-r •mtoii I'oHimIc «ii<r VUitatiiuiiMi iiacli Witt««nl)org vor^«*liui(>ii , um
ich iliirt «'iiM'in Kiiuu>*ii xii iuiti«rH-orfi*ii.
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Verweisung bestraft, wurde im Fall die Warnungen vor unkirchlichein

Leben von Erfolgen nicht begleitet waren.

Mit diesem Programm traten die Visitatoren ihre Wanderungen

durch Thüringen an. Dass ihre bisherige Wirksamkeit schon Be-

deutendes eiTeicht hatte, geht aus den Patronatsverhältnissen der

Kirchen hervor, die der Einführung der lutherischen Lehre zum guten

Theile nicht günstig gewesen sein konnten, da die adligen, freiherr-

lichen und besonders die geistlichen Patrone zu der kurfürstlichen

Macht in einem eigenthümlichen Missverhältniss standen, welches das

reformatorische Werk unzweifelhaft erschwert hatte.

Wir lassen zunächst die Uebersicht über die ganze Thüringische

Visitation folgen, die um so wichtiger ist, als wir von den früheren

Befunden, wie schon bemerkt, nur dürftige Nachrichten besitzen *).

Uebersicht der ganzen Visitation von Thüringen.

(1533.)

1. S. Creuzburg

2. Ifta

3. Pferdsdorf

4. Oberellen

5. Marksuhl

0. Schnellmanns-

hausen

7. Gerstungen

8. Dankmarshausen

Kl. Crouzburg.

Kl. Crüuzburf?.

Kurturstl.

Kurfürstl.

Abt zu Fulda.

Sachsen, Mainz,

Hessen.

Kurfürstl.

Pfarrer zu

Gerstuuf^eu.

2. Volteroda*.

3. Seit J528 selbstständige Pfarrei.

5. Förtha, Etterwhideu konunt dazu.

7. Untern-Suhl*.

8. Mit Sulingssee; seit 1528 eigne

Pfarrei, früher Filial von Gerstungen.

9. Kichelsdurf.

10. Sahuannshausen*. Gehörte auch bis

1528 nach Gerstungen, soll jetzt v. fjauch-

röden versorgt werden.

11. Dorfbreitenbach*, Hausbreittmbach,

Hin-schlitt, Gospenroda*, Dippach*. Die

9. Süss (Süssra)

10. Neustedt

11. Berka

12. Herda
13. S. Salzungen

14. Möhra

15. Witzelsroda

lö. Immelborn
17. lYeffui-t

Kurfürstl.

KurTürstl.

Abt von Hersfeld.

Abt von Hersfeld.

Kloster Allendorf.

Aobtissin zum
„Sehe".

(Kl. Allendorf.)

Gf. V. Henneberg.

S., Mainz, Hessen.

St. Gehülfenkirche * bei Berka im Felde,

wird abgebrochen.

12. Wünschensuhl*.

13. St. Husen*, Langenfeld*.

14. Gehörte* früher als Filial nach St.

Husen, war Filial von Frauenbreitungen.

15. Gehörte früher als Filial nach St.

Husen.

16. Gehörte früher alsFilial nach Frauen-

breitungen.

17. Keinholdshausen * , eigne Pfarrei,

incorporirt.

^) Die ProtocoUe befinden sich im S. Ernest. Gesammt-Archive zu Weimar,

Reg. Ji.
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18. Falken
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71. S. Waltersliausen

72. Uellehen

73. Boilstedt

74. SundhausfMi

75. Leina

76. Wahhvinkel

77. Hörseigau

78. Fröttstedt

79. Laucha
80. Teutleben

81. Aspach
82. Trügleben

83. Apfelstädt

84. Dietendorf

85. Hülzhausen

86. Bischleben

87. Thorei

88. Liebenstein

89. Crawinkel

90. Wölfis

91. Harhausen
92. S.Reinhardsbrunn

93. Altenbergen

94. Zella

95. Ernstroda

Kurfurstl.

Abt zu Paulinzelle.

Abt zii Keinhards-

brunn.

Kurfurstl.

Kurfurstl.

Kurfurstl.

Frauenstift in

Eisenach.

Kurfurstl.

von Teutleben.

Eath zu Gotha.

Kurfurstl.

von Erffa.

Kurfurstl.

von Witterda.

Abt von St. Peter

zu Erfurt.

Kurfurstl.

Kl. Ichtershausen.

von Witzleben.

Abt zu Frauen-

breitunjfen.

Abt zu Frauen-
breitungen.

(if. V. Gleichen.

Kloster dawelbst.

(Kl. Reinhards-

brunn?).

Kl. Reinhards-

bruiui.

Kl. Reinhards-

brunn.

96. Hieben

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

HO.
111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

Hohenkirchen

Tambach
Schönau
Cübstädt

S. Ichtershausen

Eischleben

Dachwich
S. Ohrdruf
Wandersieben

Wechmar
Schwabhausen
Emieben
Günthersleben

Sulzenbrück

Ingersleben

Gräfentonna

Döllstädt

Werningshausen

Bienstädt

Töttelstädt

Pferdingsleben

Burgtunna

Aschara

Eckardtsleben

Frienstedt

S. Wangenheim
S. Sonnebum

Kl.

Kl.

Gf.

Gf.

Gf.

Gf.

Gf.

Kl. R. und Gf.

Gleichen.

Abt von Hersfeld.

Kl. Georgenthal.

Kl. Georgenthal.

Kl. Georgenthal.

Kl. Ichtershausen.

Ichtershausen.

Ichtershausen.

von Gleichen.

von Gleichen.

von Gleichen.

von Gleichen.

von Gleichen.

Gf. von Gleichen.

St. Peter in Erfurt.

St. Martin in

Erfurt.

Herrn von Tonna.

Gf. von Gleichen.

Gf. von Gleichen.

Gf. von Gleichen.

Bischof von Mainz
u. Gf. V. Gleichen.

Gf. von Gleichen.

Gf. von Gleichen.

St. Peter in Erfurt.

KI. Zella a. d.

Eichßfeld.

Gf. von Gleichen,

von Wangenheim.

Kurfurstl.

71. Langenliain * , Ibenhahi*, Tabarz*,

( "abarz *.

74. Mit zwei Pfarreien, von denen eine

eingegangen ist.

75. Gospiteroda='\

83. Mit Dietendorf vereinigt.

85. Bittstedt*.

8t). Möbisburg*.

87. Rehestädt*.

88. Gössel* soll nun eigne Pfarrei werden.

89. (War früher Filial von Wölfis).

Frankenhain* von Crawinkel versorgt.

91. War Filial von Sulzenbrück.

92. Priedrichsrode*, (Rüdit'hen).

93. Finsterbergen*, Catterfeld*, Engels-

bach*.

Bu r k Uaiil t , Kirchen- und Scliul- Visitationen.

94. Mehlis*.

95. Cumbach*.

96. Hat Kirche und eine Capelle U. 1.

Frauen, ilie vom Jungfrauenkloster zu Zella

auf dem Eichsfeld zu Lehn ging.

97. Herrnhof*. Capelle „Neuss" bei

Molschieben dazu geschlagen.

98. Dietharz*.

99. Wipperoda*.

100. Grabsieben*.

104. Gräfenhain*, Nauendorf*.

107. Petriroda* (Petzigeroda).

110. Hochheün*.

113. Mit 2 Pfarreien im Dorf: die Pfarrei

im Kloster* und zu St. Peter*.

9
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124. Nordhofen

125. HaMia
126. Wolfsbehringen

127. Grossenbehring.

128. Tünsreda

129. Hochheim
130. Westhausen
131. Pfullendorf

132. Erffa

133. Grossfahner

134. Gierstedt

135. Molsdorf

136. Ebenheim
137. Rippers(roda)

138. Gera
139. Buttstädt

140.Buttstadti.Wend.

141. Wenigen - Biitt-

stedt (Wüstung)

142. Magdala
143. Mellingen

144. Niedersvnder-

stedt
*

1

1

'). S iedergrunstedt

14G. Grossobringen

147, Üöbritzschen

14«. GOtU'rn

149. Gaberndorf

von Wangenheim.

Abt zu Fulda.

Abt zu Hersfeld.

Abt zu Hersfeld,

von Waugi'uheim.

von Waugonheim.

von Waugeuheim.

von Wangeubeim.

von ElrfFa.

St. Peterzu Erfurt.

Beat. Virg. das.

von Thun und
Biscbof von Mainz.

von Hopfgarten.

von Witzleben.

von Witzleben.

Kurfürstl.

von Wiche.

Rath zuButtstädt.

Kurfürstl.

Kurfiirstl.

Kurfürstl.

Kurfürstl.

?

?

Kurfürstl.

Kurfürstl.

150. Troistedt

151. Legefeld

152. Lehnstedt

153. Grossmölsen

154. Rastenberg

155. Yippacliedel-

hausen

156. Grossbrembach

157. Kleinbrembach

158. Vogelsberg

159. Hardisleben

160. Olbersleben

161. Guthmanns-
hausen

162. Töttleben

163. Sprötau

164. Nermsdorf
165. Kleinnidestedt

166. Markvi|)pach

167. Riethnordliausen

168. Mittelliausen

169. Gebstedt

170. Neustedt

171. Russdorf

Kurfürstl.

Kurfürstl.

Kurfürstl.

St. Sever zu Erfurt,

Domprobst zu

Naumburg.

Kurfiü'stl.

Carthause zu

Erfurt.

Probst zu Nt)rd-

bauseu.

Probst zu Nord-
bauson.

St. Moritz in

Naumburg.

von Kölleda.

von Marschalk,

Kl. Mergontbal.

Probst zu Nord-
hausou.

Kurfürstl.

Kurfürstl.

von Vitzthum.

A. Schado.

Abt zu Üldisleben,

Abt zu Pauliu-

zollo.

Abt zu Paulinzelle.

Probst zu

Naumburg.

124. Metabadi*.

126. Rtnchonbach*.

127, OHU'rtxdiringen*,

1»4. Klvinrabnor*.

135. Zwei PfamütMi, jetzt nur «>ine.

188. Martiiir<Nia*(Hodi<'ht>ii), Mum>ba<^h%

Burifk imI«t Nmwtiit*, Aiigidritda*.

Hü. Kill l>«>i«iiiuli*n<r Tln^il von HiittHtüilU

Ml. Niwdfrri'iMUMi*.

142. Maina*. OttttiMlt*.

14:i 8t. Mirhi4-* u. HtUwirffiui-Pfurnn*

mit Kiliitl TaiiluMsh*.

144. Ubrmjrndi'rNiMlt*. Tnmililx*. 8<UI-

niU*.

146. ObcriauiMtixit*.

147, KloiiiNchwabltaiiM*!!*,

14K. IhuuMlurf*.

150, Schoppoudtirf*.

151, Po.sst>ii<b)rf*, (Jchuerodt'*, Holzdorf*.

152, Hammerstedt*.

158. Wallicboii*.

154. Hillrotla*, Sobafau*,

156. Mit 2 Gotteshäusern, Wiperti* und

Kiliani'*',

100. Mit zwei riott«>8bäus»>rn , St. Veit*

und Wi|ir(««'lit*.

lÜ'l. nislK'r liehen di.>s Domprolists zu

NordluMiHon. Mit Kllial Jtoiirbaeh*.

1<J5. SfhwaiiHtM"*.

lUH. Ks uiinli' clii- vviisic Kapcllr altgc-

bror.lieii

17U. Scbfli (Svlirii) 17(1. wird nun mit

171 vereini)!^.
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172. Burghessler
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223. Lobeda
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271. Osthausen
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315.
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354. Niederloquitz

355. St. Jacob

356. Obernitz

357. S. Gräfenthal

358. Markt-Göhlitz

Stift Saalfeld.

Stift Saalfeld.

Stift Saalfeld.

V, Pappenheim.

V. Pappenheim.

359. Gross -Neimdorfl v. Pappeuhoira.

360. Oberloquitz |
v. Pappenheim.

361. Lichtentaniie v. Könitz.

362. Schlettwein '

Stift Saalfold.

363. Ezelbach ;
Stift Saalfeld.

Hieraus ergiebt sich zunächst, dass

die Städte über 2 Stellen,

das hessische und kurfürstliche Regiment über . 6

der gräfliche und freiherrliche Stand über ... 36

der Adel über 94

der Kurfürst über 98

der geistliche Stand über 116

(unbestimmt waren 11 „ )

363 SteUen

verfügten, wobei wohl in Rücksicht zu ziehen ist, dass schon vor dem

Beginn der Sequestration das kuifürstliche Regiment durch Uebemahme

oder gänzliche Einziehung geistlicher Stiftungen vielfach an Machtfülle

gewonnen hatte. Dass der Adel und der freiherrliche Stand auch in

Thüringen noch immer der Stützpunkt des Katholicismus war, erhellt

aus dem einfachen Factum, dass fast sämmtliche neun Geistliche,

welche in dieser Visitation als papistisch oder unbrauchbar ihrer

Stellen enthoben wurden, auf freiherrlichen und adligen Patronatstellen,

weniger auf kurfürstlichen Pfarreien, sassen^).

*) 1. Ettonhauson (Beichlingen). 2. Tiefenort (Beichlingen). 3. u. 4. Gross-

lupnitz (Stift Eisenach). 5. Aspach (Kurfürstl.). 6. Trügleben (von Erffa).

7. Droistedt (Kurfürstl.). 8. Apolda (von Vitzthum). 9. Kranichfeld (Reuss). —
Die gräflich Beichlingischon Geistlichen verkündoteu das Evangelium dem Befehle

gemäss ohne alle Beilohre, d. h. sie lasen einfach die Bibel vor. Der Pfarrer zu

Kranichfold wurde seiner sonderlichen und seltsamen Ceremonien wegen abgesetzt;

die Vicare lebten ausserehelich ; der Herr von Reuss Hess noch papistische Messen

halten.

354. Schweinbach*, Dohlen*, Lositz*, Arns-

bach, üirzbach

355. Steinsdorf*, Kl.-Geschwende*, Hirsch-

dorf*, Munschwitz.

358. Rcichenbacli*, Limbach*, Pippels-

dorf', Junichen*, Schadorthai*.

359. Lichtenhain*, Buchbach*, Creunitz*,

Sommorsdorf*, Gesselsdorf* (Gossendorf),

Spechtsbrunn*, Gebersdorf*, Lippelsdorf*,

Wallendorf*, Schmiedefeld*.

360. Schmiedebach* (nicht Schmiedefeld).

3(j3. Früher nach Hasel gehörig.
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Indess berechtigt die günstige Wandlung der kirchlichen Ver-

hältnisse keineswegs zu dem Schlüsse, dass die Lage Thüringens auch

im TJebrigen zufrieden stellend war. Wenn das Kirchenregiment grosses

Gewicht auf die Besserung der materiellen Lage der Kirchen- und

Schuldiener legte, so beduifte es der umftissendsten Arbeiten, um

einigermaassen erträgliche Verhältnisse zu scliatfen. Zwar war es

wunderbar, dass in einer Zeit, in der der Mangel an Geistlichen

sehr fühlbar war, Thüringen sich hinreichend versorgt zeigte. Aber

dabei ist auch wohl zu bemcksichtigen, dass seit dem Auftreten

Luthers viele Pfarreien eingegangen waren, weil die materielle Ver-

legenheit vielfach zu dem Zusammenschlagen der PfaiTstellen Anlass

gegeben hatte. Es lässt sich schon an der Zahl der erledigten

Stiftungen und Vicareien nachweisen, dass jetzt der geistliche Stand

bedeutend reducirt wiu", da in Thüi'ingen bei 363 Mutterkirchen und

279 Filialen und Beidörfem allein 169 Stiftungen und Vicareien ab-

gefangen und nur noch 128 von Geistlichen versorgt wurden. Die

Ven^'erulung dieser Stiftungen zu kirchlichen Zwecken fiel nicht ins

Gewicht, zumal in fast ganz Thüringen unter dem Einlluss der bäiu^r-

lichen Bewegimg unendlich mehr, als diese Stiftungen besagen konnten,

den Pfarrstellen entzogen war. Besonders war es empfindlich, dass

die Gemeinden sich der Verbindlichkeiten überhoben erachteten, den

Geistlichen für die Casualien die alten Vergütungen zu reichen, und

die Visitatoren hatten es auch niu* bei verhältnissmässig wenig Ge-

meinden dahin gebracht, diese Nebenbezüge wieder einzuführen. Als

die Visitation 1533 vollendet war, linden wir in ganz Thüringen lun-

39 Pfarreien, die auf Casualien ein in der Matrikel vorgesehenes An-

recht hatUm. Sie bezogen dafür aus dem Kirchärar eine kleine

Summe. Diese Ablösung hatte für den Geistliehen allerdings viel

AngenehmcK, und Seitens der Visitatoren wiinit'. wie in Franivcii. mit

Wohlbedacht auf di«' Fixinmg hingearbeiti't, wenn sich dies Princip

auch nirht überall zur Geltung bringen Hess, da man in Mangel an

Mitteln gern die Willfälirigkeit der Gemeinden i)enutzte, das Miu-

kummen de« GeiKtlicheu in »einer frühern Zusammensetzung auf jede

möglich«! Weiw! wie«l»»r herzustellen. Dagegen \v;ir es eine aiilTäMige

KrKcheinnng. dann der Kirchner in der Hegel auf die (';isii;ilieii in

tniiwr HcMildung angewiesen blieb.

Die Kxiiitenz dcK GuiNtlichen in Thüringen gründete» sieb üucIi
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jetzt noch, wie fast überall, auf den Betrieb des Ackerbaues, der Vieh-

zucht und auf Zehndbezüge aller Art. Mit Rücksicht auf die Hinter-

ziehung der Einkünfte blieb es unerlässliche Aufgabe, die alten Rechte

festzustellen, die theils von den Patronatsherren i)
, theils durch die

Gemeinden und Stellinhaber verringert und unkenntlich geworden

waren, zum Theil war die Fixirung dieser Rechte gar nicht möglich,

da die alten Pfarrregister zu Grunde gegangen oder von den Inhabern

der katholischen Zeit muthwillig vernichtet waren 2) und es bedurfte

der schärfsten Maassregeln, um die alten Verhältnisse wieder herzu-

stellen •''). Dass insbesondere die Kirchen- und Schuldiener unter dieser

Unklarheit litten und theilweis namentlich, bis zu der Zeit, in der

aus den geistlichen Gütern den Stellen reichere Zuschüsse gewährt,

wurden, ein kärgliches Leben führten, erhellt aus den überwältigenden

Klagen, die mit der Zeit auch bei Luther die Ueberzeugung reifen

Hessen, dass der Geistliche unter den Sorgen für den Ackerbau un-

möglich seinen geistlichen Pflichten nachkommen könne. lieber ^/^ der

Pfarreien in Thüringen waren auf den Ackerbau angewiesen, dessen

Betrieb damals allein an 151 Stellen desshalb erschwert wurde, weil

es an Wiesen fehlte, und wie wir später, wo die Ertragstahigkeit der

Feldwirthschaft in das wahre Licht tritt"*), sehen werden, dass den

Geistlichen der Ackerbau nicht eine Quelle des Erwerbs, sondern

peinlicher Sorgen war.

Für jetzt half man sich, so gut man konnte. Wir haben ver-

sucht, die Wirthschaftsverhältnisse der Pfarreien aus den ProtocoUen

statistisch darzustellen und haben gefunden, dass

69 Pfarreien keine Aecker,

63 „ bis 10 Aecker,

95 „ „ 30 „

63 „ „ 60 „

*) Unter ihnen Christoph von Creuzburg, Jobst von Reckcnrodt, vuii Hcrda,

Ctirt und Friedrich von Witzlebon u. s. w.

^) So z. B. in Warza, wo ein dos Mordes angeklagter flüchtiger Vicar auch lUo

Register „umgebracht" hatte.

^) In Herda wandte man das Einlagor von 4 Personen an, die so lange die

Gemeinde erhalten nuissto, bis das dem Kirchenärar entfremdete Geld wieder

beschafft war.

*) Siehe den Abschnitt: Bewidmungswerk.
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24 Pfarreien bis 90 Aecker,

17
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stellen mit einer aus thüringischen Klöstern zu erbringenden Zulage

bedacht, die mit Martini 1535 beginnen sollte, während man sich

bald darauf sagte, dass 55 Stellen überhaupt völlig vergessen waren.

Erst nach mehr als 3 Jahren konnten diese in eine bessere Besoldung

eintreten.

Trotzdem war in Thüringen Ausserordentliches für die materielle

Lage der Geistlichen gethan worden, da ausser dem, was die Gemeinden

selbst aufbringen mussten, und aus erloschenen Stiftungen zufloss,

allein aus den thüringischen Klöstern 1535 und 1536 2004 Fl. stän-

dige Zulage gewährt wurde, was heute ungefähr dem Werthe von

31,565 Mark entsprechen würde*). Anderer Seits mögen aber auch

diese Ziffern einen Rückschluss auf die frühere Lage der Geistlichen

gestatten. Befriedigend war der Unterhalt der Kirchen- und Schul-

diener noch lange nicht; wir werden sehen, wie immer von Neuem

man an der Besoldungsfrage fortarbeitete.

Die nächste Folge der dürftigen Besoldung war, dass in ver-

schiedenen Ortschaften nicht allein die bestehende Zahl der Kirchen

und Capellen verringert, manche zu profanen Zwecken^) verwendet

wurden und theilweis ganz verschwanden, sondern man auch eine

Menge Pfarrstellen mit anderen zusammenschlug. In der Visitation

von 1533 wurden nur 5 Pfaneien aufgehoben. Li Thüringen konnte

dies ohne Schädigung des kirchlichen Lebens eher als in anderen

Visitationsbezirken angestrebt werden, da selbst nach der Reduction

der PfaiTeien ein Geistlicher durchschnittlich etwas über zwei Orte zu

versorgen hatte. Die Reduction der PfaiTeien erreichte freilich mit

dieser dritten Hauptvisitation ihr Ende noch nicht, weil sich meh/

und mehr im Laufe der Jahre bis zur Bewidmung und sogar über

dieselbe hinaus die Nothwendigkeit ergab, weitere Verschmelzungen

eintreten lassen zu müssen, zumal die Stiftungen und Vicareien zu

dem Stelleinkommen der Pfarreien vor dem Ableben der Vicare princip-

mässig nicht zugeschlagen wurden'').

*) 34 Malter Gotroido sind in dieser Zulaj^o nicht berechnet.

*) Z. B. in Auma, wo die St. Niclaskirche in ein Kornhaus verwandelt

wurde. In TJmpferstedt hatte man aus dem Kirchenvermögen eine Schenke
gebaut. Das Zusannnenwerfen des Gemeinde- und Kirchenvermögens war an vielen

Ort«m bemerkbar.

^) Die Städte Eisenach, Gotha und Jena zeichneten sich besonders durch

Reichthum an geistlichen Stellen aus. In Eisenach z. B., das bekanntlich als
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Von diesen Verhältnissen hing natürlich auch die Wiederauf-

richtimg der Schulen ab, da man zum Theil das Vermögen der Stiftungen

und auch die überflüssigen Kirchengeräthe zu diesen verwandte. In

den Städten waren zwar überall zum Theil auch die Mägdleinschulen

wieder aufgericht^^t, aber auf dem Lande war man in der Organisation

derselben noch weit zurück, da der Visitationsbezirk Thüringen mit

738 Ortschaften doch nur 250 Kirchner aufzuweisen hatte, denen

die Ertheilimg des Unterrichtes zuiiel. Dass derselbe auf dem Lande

höchstens die Erlernung des Lesens und Schreibens bezweckte, war

selbstverständlich. Leider geht uns bei dem dürftigen ]\Iateriale jede

Kenntniss von dem Stande der Dorfschulen ab, da die Msitatoren sich

weniger mit der Untersuchung derselben, als mit deren Grundlage

und der Wiederherstellung der Kirchnerstellen, beschäftigten, die die

Landbevölkerung gern eingehen Hess ^). Die Kirchnerstellen besetzten

die Gemeinden nicht gern, Meil der Einzelne je nach Vermögen zum

Unterhalte derselben beitragen musste-).

Verhältnissmässig gab es 1533 nur wenig Elemente in Thüringen,

die sich der kirchlichen Ordnung geradezu widersetzten. Hie und da

hatte man das ärgerliche Leben der Laien zu bekäm])fen, die sich

übermässigen Genüssen zu ergeben pflegten. Alle deraitige Auswüchse

bekämpften die Visittitoren ; es bleibt aber fraglich, ob mit den rich-

tigen Mitteln. Kindlich blieb ihre Verordnung, dass dem die Tlicil-

nahnie an den Freuden vt>n Tauffesten versagt war, der vorher nicht

die Kirche besucht hatte-'). Dies und anderes kennzeichnet bereits

die Anlange «ler geistlichen Gewaltherrschaft, die bekaimtlich sehr viel

'Unheil nach Luthers Tode anrichtt»te. Hart war das Verfahren gegen

imflcisMige Communicanten, die man mit Ortsverweisung bedrohte;

wenig günstigen Einthis.s auf das friedliche Verhältniss zwischen der

Gemeinde imd dem Ortsgeistlichen konnte es ausüben, wenn dies(>r

selbst kurfürstliche Reuter aufnuihnte, um die Pfarrgebühren ein-

zubringen *).

f,ff»tfvnn«»V* soinoti Kubm bebMiptvto, wiiruii noch 10 DoinluTn) boHold^t und

m nwiflirtoii 2'2 Vimns liin niilürltrli (•in Holir l>i>Hcliiiuli<-lioK Li<)m>ii i'ührUwi.

') In MoI»»«lili'lMfn wiipMi tlii* kiinlorlitHiMi Kln-Ifiil)» m'^nv iiuf^'obrac.lit,

<laM ilor Kiri'lini>r mun (1<>mi AiTiir lti>H<i|i|iiii);Hibi<ilt> <<rbii>lt

*) Kr Ix'kMn rniKiinj^Hbrinli-, ||mC,..,i.i-.,.|,. ,)"•. || mi^.m-.,.,.|i..ii, ScIionhnMl.

) 'A. H. in WiniliMthonituliI

*) U«ir l'fArrvr tu UNühwicIi /.. U. wurtlc diun iiuluri.su'1. „Wkmu iIhm dio
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Was endlich die Kirchenpatrone anlangt, so waren diese jetzt

im Ganzen den Reformen freundlich gesinnt. Der Graf von Gleichen

sagte freiwillig zu, seine Ortschafton unter Beihfllfe Sachsens noch-

mals hesuchen und das in der Visitation Angeordnete bezüglich der

Durchführung prüfen lassen zu wollen, während der Reuss von Kranich-

feld und Hans Puster an der Aufrechthaltung katholischer Gebräuche

festhielten.

Air solche Erscheinungen blieben aber höchst vereinzelt und man

durfte insbesondere mit den Fortschritten der Reformation in Thüringen

sehr zufrieden sein, wo die Irrlehren der Münzerischen Anhänger und

die Wiedertäufer verhältnissmässig viel Terrain gewonnen hatten. Jetzt

kam es darauf an, dass die lutherische Kirche hier sich auf besseren

materiellen Grundlagen entwickelte. Diese mit Sicherheit schnell und

günstig zu gestalten, war freilich schwierig. Insbesondere sehen wir

dies aus dem 12 Jahre später in Angiüft" genommenen Bewidmungs-

wcrke, in dem sich die Schä(k'n in hinlänglichem Maasse noch fühl-

bar zeigten, nachdem selbst die Aufhebung der geistlichen Güter nicht

im Stande gewesen war, alle Mängel zu beseitigen.

§ 6.

Die erste Visitation des Amtes Allstedt.')

(1533, 4. März.)

Das kurfürstliche Amt Allstedt war eines der wenigen, welches

von der Visitation unberührt geblieben war. Andere Gründe als die

Abgelegenheit desselben lassen sich schwerlich auflinden, denn die

Gegend, welche im Bauemaufruhr schwer geschädigt war, bedurfte

dringend der Reformen auf religiösem Gebiete.

Obwohl die Visitatoren ^) diesen kleinen Bezirk in wenigen Tagen

zu absolviren hofften, brachten sie doch wider P]rwarten länger zu, da

Bauern wioddrum etwas fürcnthalton , dass er dio Routor, wie goj^en die von

Kyndhaus(ni (Kübnhausen), wieder aufbringen und sich helfen hvssen seil".

') Abschriften des VisitationsprotocoUes im Magdeburger und Weiniarischen

Archive. Das Magdeburger Exemplar ist etwas reicher.

*) Die Visitatoren des Kurkreises besucbten Allstedt. Das ProtiKioll war

am Sonntag Cantate zu Wittenberg besiegelt.
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sie eine Masse .."Tngeschicklielikeit" fanden i). Denn trotzdem, dass

die Geistlichen nicht untauglich waren, lag doch vieles im Argen.

In Allstedt selbst war von den zwei Kirchen eine bereits wüst,

lind ein einziger Geistlicher versorgte beide Kirchgemeinden, die in

der Oberkirche St. Thomas ihren Gottesdienst hielten. Ein Diacon,

der diesen in der Niederpfiurei und auf dem Schlosse wieder auf-

nehmen sollte, wurde erst bei dieser Visitation verordnet. Der dortige

Pfarrer hatt« zwei eheliche Weiber, von denen die eine von ihm ge-

trennt im Nürnberger Kloster lebte, ohne formell geschieden zu sein.

Trotz seiner dienstlichen Befähigung galt er als ein „Zech- und Spiel-

') Interessant ist der Gang des Visitationsexamena. Folgende Fragen wurden

vorgelegt:

Doctrina: 1. Ubi studuerit et in qua schola." 2. Quomodo tradat doctiü-

nam justificationis et providentiae. 3. Quomodo docoat de fide et bonis operibus.

4. Quid sit fides, quomodo provoniamus ad fidem, quid lex, quid Evangolium?

5. Quomodo doceat et sentiat de verbo extenio. 6. Quomodo de baptisnio et

Kucharistia? 7. Itvm de Confessione. 8. Quid doceat de raaj,'istratibu8? 9. Quid

de conjugio et gradibuä. lü. An habeat libros bonos, latinam bibliam, novum

t(>8tamentum, Romanos philosophos, psalterium germanicum? 11. An legat otiam

et quotidie discat, quonim niulti nibil student. Quo modo studendi vtatur iu

Kacris? 12. An doceat catediismum qiiotauuis. l;{. Quid dominica die eoneiouetur'?

Quid |>or hebdomadem. 15. An bubeat lil)rum visitatoruin.

Rcclcsiae ordinatio. 16. An conformes habeat ceremonias libro visita-

torum. 17. An dominicis comraunicantt>8 habeat. 18. An porrigat utramque

gpocicm. 19. An C4)mmunicaturos uudiat* et examinat? 20. Quando missam et

conuDuniiiuem c^debn't. 21. Quali uota et melodia utatur iu verbis couseerationis

22. Festa paacba, jM'ntt'Ctwten , natali>m au celebrt>t tridiu), ut ecdesia Vitten-

bergenaU. 2S VeMÜtu an ucclesia^tici utautur in mi.ssa. 24. Au viäitaret paupores

«t infinnos. 25. An aliquos sciat, qui in 6 vol 7 annis non communicaverint.

25s. An juventut«^» cun>t in cattKdiiHmo orudiri.

Vita doccntiH «t uuditoriiiu evangelia. 2G. Au liabeat uxonnu.

27. An palani llagitiosoH toljcri't in hud eoetu, adultt^ros usiUiriurt. 27. Au iucauta-

tioRM «int, ••tiani in pupulo. 28. An diuortiu et curaret lieri. 28a. Au siut inter

•M aua|wpUMUi«*, SacrauifiiUrii. 29. An aepulturao etiam ali(|uum habeat oere-

noniain. :tU. Quo miNlo «•xi-iMunuitiieatinne in palam tiagitiosis. :U. IU alias

geD«nilit>ir dirut, quid cxigat ciirrcetiiineni in huc sua eeclesiu.

Dy Imuri'n wi-nliMi gi'fruget:

I. Von Zi'lien ge|»<it4*ll.

3. VatiT imm'T vnd glaulMMi.

3. Ob mIi' oUi* KiinUig der pn'tligt wart^<n.

4. Wif ni'ulirb HU' /M dllin liidligiMi Haeranient gangen.

A. Ob rIm «lu'b ir KhiUiT cbriiiUich xu lialt<-u vml dcrgleiclieu, \\m di«

vnbiUiMl gulwo.



§ 6. Die erste Visitation des Amtes Allstedt. 143

bruder", der viel in Laiengesellschaft sich bewegte und täglich „drei

Birkenkannen" auszutrinken pflegte.

Die Münzer'schen Einrichtungen hatten, trotzdem die Geistlichen

nicht als Anhänger derselben gelten konnten, sich so im Volke ein-

gelebt, dass man auch nur einseitige Themata in der Predigt behandelte

;

die Lehre von der Vergebung der Sünden hatte seit Münzer's Auf-

treten nicht wieder P]ingang gefunden. Auch die kirchlichen Einrich-

tungen hatten sich aus der Zeit des Bauernkriegs, z. B. in der Stellung

des Altars und der Kleidung des Geistlichen, fort erhalten. Die

Visitatoren, welche gegen die Fassungskraft der Gemeinde ernste

Bedenken erhoben, schlössen die schwerem biblischen Bücher von

der Erklärung gänzlich aus und empfahlen zur Leetüre neben

Matthäus nur die Briefe an die Galater. Die Münzer'schen Gesänge

verl)ot man gänzlich und führte neben der Katechismuslehre das

Wittenberger Gesangbuch ein. An manchen Orten wurde erst jetzt

wieder das Läuten mit Glocken vor Beginn des Gottesdienstes ein-

geführt, welches Münzer gänzlich abgeschafft hatte, und ein besonderes

Augenmerk richtete man auf die Wiederbegriindung einer Schule, da

Allstedt bei Ankunft der Visitatoren nicht einmal einen Schullehrer

hatte, der sonst in jedem grossem Orte vorhanden zu sein pflegte.

Die Schule wurde in den Gang gebracht, den Kindem das Erlernen

des Lesens und Schreibens, der zehn Gebote, wie sie sich in dem

sogenannten Kinderhandbüchlein fanden, auferlegt, damit sie später

zu dem Donat und den Sentenzen Cato's übergehen konnten. Weiteres

als die Elemente der lateinischen Sprache zu lehren, beabsichtigte

man nicht; die Begründung einer gelehrten Schule für Allstedt war

überhaupt für jetzt nicht in Aussicht genommen, der Bau einer Schul-

stube wurde erst durch die Visitatoren zum Beschluss erhoben.

Wie überhaupt die Münzer'sche Bewegung Allstedt im profanen

Leben schwer geschädigt hatte, so zeigte auch das kirchliche Leben

sich arg vernachlässigt, trotzdem der Rath alle geistliche Güter an

sich gerissen und, wenn auch nur zum Theil, im Sinne der Refor-

mation verwandt hatte. Die Elisabethcapelle war zur Niederlegung

bestimmt, als sich der Rath noch eines Besseren besann und diese

wenigstens nicht zu einem Schlachthause verwenden liess, wie man

alles Ernstes beabsichtigt hatte. Wie sehr die Visitatoren den Rest

wiedertäuferischer Gesinnung zu tilgen suchten, beweist, dass man
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einen ..Sinnlosen" venvameii zu müssen glaubte, der noch den

Thomas Münzer als seinen Retter angerufen hatte.

Die materielle Lage der Pfarreien im Allstedtischen unterschied

sich von der anderer Visitationsbezirke in keiner Weise. Die Geist-

lichen waren ebenfalls auf Ackerbau und Viehzucht angewiesen, deren

rationellen Betrieb erst die Visitatoren erniögiichten, welche die Pfarr-

wirthschaft unter pflegliche Aufsicht stellten, da wahrscheinlich die

Frohnden unregelmässige Unterstützung boten. Der übrige Theil der

Besoldung pflegte in Brodlieferungeii von jedem Hause, in Opfergeldern

der Communicanten und in Abgabe von Bratwürsten zu bestehen.

Manche dieser Abgaben *) wurden erst wieder ganghaft gemacht und

das armselige Inventar der Pfarrei Allstedt, welches in drei Tischen

und drei Spanbetten bestand, dürfte am besten die Dürftigkeit er-

weisen, zumal sich das Einkommen des PfaiTers auf nicht mehr als 70,

des Diacons auf 40 und des Schulmeisters auf 85 Fl. belief. Die

geringe Zahl der Einwohner der Amtsortschaften, welche sich aus

nachfolgender Visitationsübersicht ergiebt, wai- nicht geeignet, aus den

Casualien die Besoldung wesentlich zu bessern.

Uebersicht der Visitation des Amtes Allstedt. (1588.)

Die eiiigoklaiiiniert«Mi Zahlen bodtniton dius Einkominon in Giddcn im .laliro 1,541.

1. S. AIlsttHlt Pfarror (89)

Diaconus

2. Mittelhausen, 5 Ritters., LS Pfl., 24 Hintors. (71)

3. Einsdorf, 11 Pll., 20 Hinters. (25)

4. Wolferstedt, 2 RittcTH., 25 Pfl.. 40 HinU^rs. (M)
.'). Niederröblingen, 2Kitt«)r8., 21 Pfl., 22 Hintors. (33)

(). Landgrafroda, 7 Pfl., 2(j Hinters. (14)

7. Einzingen, 11 Pfl., l.S Hintors. (16)

K. Kalbsrieth, 1 Rittors., 13 Pfl,, .30 Hintors. (28)

1). Heygendorf. 1 Kitt<'rs., 10 Pfl., 35 Hintora. (24)

10. Winkel, 1 V..rw., 7 Pfl., 20 Hintors. (17)

Cif. Albrot'ht v. Manstold
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Die Generalverordnungen, welche die Visitatoren bei ihrem Abzüge

aus Allstedt ergehen Hessen, wirkten auf die Leetüre des Visitations-

buches und der lateinischen Bibel hin, da man sich im Allgemeinen

mit der Lesung der deutschen Bücher Luther's begnügt hatte. Die

Messe wurde wieder mit brennenden Lichtern gelesen, Katechismus-

lehre und Kinderexamen eingeführt, und unter Abschaffung aller

Münzer'schen Gewohnheiten, deren wir bereits gedachten, vorzüglich

die Sonntags- und Wochenpredigten eingeführt. Für die Geistlichen,

denen insbesondere noch das Erscheinen in „ungeschickten Kleidern"

vor den Visitatoren verwiesen wurde, sorgte man auch hier für die

richtige Ablieferung ihrer Bezüge durch die weltlichen Uichter.

Ob Allstedt in der von uns zu behandelnden Periode einer

zweiten Visitation unterstellt wurde, hat sich mit Zuverlässigkeit

nicht ermitteln lassen.

§ 7.

Die zweite Visitation des Kurkreises Wittenberg.

1533 bis 1534.

1.
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13. Rahnsdorf

14. Liesenitz

15. F*rathau

16. Dabrun
17. Rackith

18. Doma
19. Globig

20. Wartenburg

21. Bleddin

22. Clöden

23. Trebitz

24. Pretzsch

25. Gommolo

Amt Seyda.

Zw.-iii- Visitation, 15B4 Doimorstag nach Reniinisooro. (Fol. 240 ''• clor QuoUo.)

?
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48. Altr-Pouch

49. Roesa

50. Burgkemnitz

51. Priorau

52. Sausedlitz

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

53. Salzforth

54. Mühlbeck
55. Crina

56. Alt-Jessnitz von
ßeppichau

(1)

(1)

(1)

(1)

Amt Schlieben.

57. S. Schlieben
Probst

Diaconus

58. Malitschkendorf

59. Collüchau

60. Hohenbucko
61. Stechau

62. Klein-Rössen

63. Passerin

64. Schönau
65. Leb US

von Loser

1

1

1

(1)

(1)

1

(1)

(1)

4

(1)

66. Bukowin
67. S. Baruth

Pfarrer

Caplan

68. Gross-Zischt

69. Paplitz

70. Petkuss

71. Kehmlitz

72. Mertzdorf

73. Heinsdorf

74. Langenkrassau von
Schlieben

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

2

75. Lochau
76. Arensnesta

77. Buckau

Amt Lochau.

78. Züllsdoif

79. Beyern

80. Döbrichau

Amt Liebetiwerda.

81. S. Liebenwerda
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Amt Schweinitz.

89. S. Herzherg
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Wenn ^) wir auch die Ergebnisse der ersten Visitation in

Mangel der betreffenden Protocolle^) festzustellen nicht im Stande

sind, so beweisen doch die Resultate der zweiten, dass die Ver-

hältnisse in der Metropole der lutherischen Kirche ebenso wenig

günstig, als in andern Theilen des Kurfürstenthums lagen. Die

zweite Visitation, welche im Jahre 1533 im Kurkreise unterbrochen^)

und nicht einmal zu Ende geführt^) M'urde, gestattet nicht einmal

einen Gesammt-Ueberblick, da nicht alle Vorgeladene erschienen^).

An sich dürften die Resultate der zweiten Visitation hinsichtlich der

Qualification der Geistlichen befriedigend sein, wie folgende Zu-

sanunenstellung lehrt:
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Allein die Prüfung der Geistlichen bezeichnet doch nur einen

kleinen Theil der von den Visitatoren zu lösenden Aufgabe. Wie-

der trat die materielle Frage in den Vordergrund. Das Elend, welches

Luther vor wenigen Jahren in den Pfarreien des Kurkreises sah,

war nicht beseitigt. Wir müssen versuchen, dem Ursprünge des

üebels nachzugehen und in seinen Wirkungen zu kennzeichnen.

Noch heute sind in den weiten unabsehbaren Ebenen des ehemaligen

Kurkreises die gewaltigen Halden und der eigensinnige Lauf der Elbe

mit ihren lachenden Wiesen und schönen W^aldbeständen das Charakte-

ristische dieses Flachlandes. Das Land hatte zwar eine Anzahl kleiner

Städte aufzuweisen, in denen der kurfürstliche Hof residirte oder zur

Pflege des W^aidwerkes vorübergehend seinen Sitz aufzuschlagen

pflegt«; aber die übrigen V^erhältnisse des Kurkreises waren mit Aus-

nahme des Wittenberger wenig geeignet, den Wohlstand, der Be-

wohner zu heben. Ringsum an den Ausläufen des Waldes hatte sich

eine ziemlich spärliche Bevölkerung festgesetzt, die von den Erträgen

desselben, von Ackerbau und Viehzucht sich zu nähren suchte, so gut

es ging; ja die Ortschaften waren auffallend gering bevölkert, ihre

Armuth war notorisch und an den schönen Gefilden der Elbe, auf

der die Natur ihren Segen zu spenden pflegte, griff so oft das ge-

waltige Element tief in das Geschick der Angesessenen ein.

Wie hätten diese Verhältnisse dem Emporkommen der prote-

stantischen Kirche günstig sein können, die vor allem zu ihrem

Aufbau grosser materieller Mittel bedurfte.

Allerdings lagen die Verhältnisse in dem einen Amte des Kur-

kreises besser, als in dem andern. Iiidess galt dies nur von den

dichtiT gesäten Städten, keim'swegs aber von der Bevölkerung des

platten Landes, wo die tief gehench' Dürftigkeit eiiuMi geistigen Auf-

schwung nicht ge.stattet hatte. Zwar war man nirgends in geschlossenen

Reihen gegen die Wittenberger Bewegung aufgetreten; die Killle,

in denen es geschah, waren vereinzelte, in denen nnin das kirchliche

Aerar «Inrch Mntzicjiung des Kigcnthnins zu scliildigcn gesucht hatte,

um lU'.u l'rivatht'sitz zu vergrössern. im Ganzen war wenig Upfer-

frt'iidigkeit in den Gemeinden vorhanden, deren Glieder vielfach ntli,

der S(5hwelgerei und dem unsittlichen Leben im Wiutesten Ihnfangi^

ergeben, nicht aus voller Seele das reforinatdrisehe Werk in der ge-

hofl'tvn Weise seit dem Einzug des liUlherllmms unterstützt hatte.
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Vorzüglich kennzeichnete sich das Laienthum, welches hie und da

dem Prediger in"s Wort fiel, und sich jahrelang des Abendmahls

enthielt. In vielen Gemeinden war der Sinn für die Heilighaltung

des Friedhofes völlig verschwun.den, er lag unumftiedigt da und war

vielfach der Tummelplatz des Dorfviehes, welches theilweis in recht-

licher Anmassung absichtlich dahin getrieben wurde. Schon der

oberflächliche Blick auf die äussere Gestaltung kirchlicher Verhält-

nisse lehrte, wie ungenügend sie bei näherer Prüfung sich zeigen

mussten, und wie wenig gerade die materielle Lage der Bevölkerung

im Stande war, einen günstigen Einfluss auf die Umgestaltung der

Kirche auszuüben.

Trotz der Anordnungen in den ersten Visitationen lagen die

meisten Pfarrgebäude in traurig baulichem Zustande darnieder; einige

waren dach- und stallungslos, andere boten, trotzdem dass der Geist-

liche bei der fortgesetzten Weigerung der baupflichtigen Gemeinden

mit eigenen Mitteln eingegriften hatte, doch nur einen traurigen Aufent-

halt dar. An einzelnen Stellen mangelte das Pfarrhaus ganz, wie

in Kehmlitz, dessen Geistlicher im entfernten Barutii wohnen musste.

Der Pfarrer von Bülzig wohnte in Zahna, der von Mügeln in Jessen.

Nimmt man dann hinzu, dass die Besoldung selbst gering und die

Existenz des Geistlichen an vielen Stellen mir möglich war, indem

man die Küstereien ganz aufhob und deren Einkommen den Pfarr-

stellen zuwies ^), so durfte am wenigsten eintreten, was leider in einer

überreichen Anzahl von Orten geschah, dass die Pfarrkinder nur mit

Unwillen den Verpflichtungen gegen die Geistlichen nachkamen und

oft lange Jahre hindurch die stipulirten Besoldungstheile nicht gereicht

hatten. In Gadegast machte sich die Gemeinde einen fi'öhlichen Tag,

indem sie die Pfarrabgabe zu einem Theile vertrank.

Bei der Armuth der Bevölkerung war es kaum möglich, dass

die Visitatoren Wesentliches zur Besserung der materiellen Lage

beitrugen. Ihr Augenmerk musste darauf gerichtet sein, wenigstens

die Beschafiimg eines kleinen Inventars, welches in der Regel in

einer Kuh, einem Tisch und einem Spanbette bestand, anzuordnen,

die kleinen Bezüge der Geistlichen wieder herzustellen, die früher

ihre Ostereier, ihre Weihnachtsbrode und wie sonst die Abgaben

*) Z. B. in rrioiau, Kloinrösen.
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heissen mögen, empfangen hatten. Davon musste mau im Kurkreise

noch absehen, irgend wie an eine Fixirung dieser Abgaben zu denken;

höchstens, dass man in einzelnen Ortschaften den Umgang mit

dem Korbe*), wie in Mortz. durch eine Geldabgabe zu beseitigen

suchte oder aus Sittlichkeitsrücksichten die VerkOstigungen bei freudigen

Ereignissen abschaifte, weil sie meist Völlereien im Gefolge hatten.

In vielen Beziehungen war der Geistliche in die Hand der Pfarr-

kinder gegeben, die aus der Abgabe schlechter und der Quantität

nach ungenügender VictuaHen sich kein Gewissen machten.

Aus air diesen Verhältnissen schreibt sich zum guten Theil

das . wenig gute Einvernehmen der Gemeinde mit dem Pfarrer her,

worüber auffällig genug im Kurkreise viele Klagen laut wurden. Die

notorische UnkirchHchkeit in den Gemeinden, der wir merkwürdiger

Weise in überreichem ]Maasse in dem kleinen Amte Lochau begegnen,

hatte ihren Entstehungsgnmd in gegenseitiger Unzufriedeuheit.

Je mehr sich der Bauer den kirchlichen Verpflichtungen entzog, desto

schroffer wurde die Stellung des Geistlichen, der die Lässigen

in seinen Predigten mit seltsamer Ti-eue bis zur Unverkennbarkeit

kennzeichnete und geiselte, während dadurch der Zweck geradezu

verfehlt und das Heranziehen zur Kirche erst recht in Krage gestellt

wurde. Wie viel man Schuld auf die Schultern des einen oder andern

Theiles zu wälzen berechtigt ist. dürfte schwer zu entscheiden sein:

das Kecht zu beschuldigen glaubte Jeder zu haben, nur ist schwer

zu .sagen, welchen Motiven die gegenseitigen Anklagen entsprangen.

Glücklicher Weise fehlt es aber auch nicht an Lichtblicken in

da« Leh(»n der jimg«'n prot<'st^mtischen Kirche, in der das Wort zum

Theil noch in wendischer Sprache-) verkündet wurde. Ks gab

viele Gemeindi'U, die, wie Luther selbst scliriel», ein inniges Zusaninien-

leben mit ihren (ieistlichen bekundeten, mochte dieser bereits anl der

Höbe diw Pr«»U'st4inti«nuis oder nach der .\nsielit der Visitatr(tren tief

untvr dem Niveau desselben stehen. Von einem Papismns in den

(iemein«len war trotz der theilwei.sen (tleicligültigkeit gegen kirchliche

Din««' diM'h nicht mehr die Rede; das Freudenlener, welches Luther

mit der pApxtlichen Bulle vor langen .laliren geschürt, hatte weit hin

*) Dm pflegto meint dur KtiaUtr zu thuii, (li<r mit allorloi Victitalioii al)g(>

•pelft ward«.

*) Z. B. in UobiinloipiMh.
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über den Kurkreis sein Licht verbreitet und dem finstern Papstthum

in vollem Zuge sein Ende bereitet.

Nicht ganz so wie auf dem Lande hatten sich in den Städten

des Kurkreises die Verhältnisse gestaltet. In ihnen sass die dem

Papismus feindliche Intelligenz. Wenn man nicht mit Unrecht be-

hauptet, dass vorzüglich die Städte die Reformation gefördert und

für diese der nachhaltige Stützpunkt gewesen sind, so darf man

doch nicht annehmen, dass in ihnen im Sinne der Reformation Alles

wohlbestellt gewesen sei. Im Gegentheil zeigte es sich im Kurkreise,

dass ein grosser Theil der städtischen Gemeinden den Anforderungen

der Visitatoren bei weitem noch nicht entsprach ; Bitteifeld, Schlieben,

Beizig, Herzl)erg, Liebenwerda, Uebigau u. s. w. zeigten sich völlig

verschieden entwickelt.

In Schlieben fand man bei der zweiten Visitation fast nichts zu

erinnern ; in Liebenwerda dachte man gar an eine Reduction der geist-

lichen Stellen, obwohl man fast in allen Städten des Kurkreises an den

Geistlichen wegen des täglich abzuhaltenden Gottesdienstes und der

Entlegenheit der Filiale, möglichst gi'osse Anforderungen stellte. Der

Pfan'dienst pflegte hier ein ausserordentlich mühseliger zu sein. Be-

denklicher war es in Herzberg, wo das Schwelgen und Zechen in

auffälliger Weise überhand genommen, während man dort bereits an

den Verkauf der Kirchenornate ging, um araie Geistliche und Ordens-

personen wenigstens mit ganz geringen Mitteln zu unterstützen. In

Altherzberg wandelte man gar die dringend nöthige Capelle zu einem

Marstalle um, obschon der Einsturz der Hauptkirche auf das Leb-

hafteste zu besorgen stand. So hatte fast jede Stadt ihre wunde

Stelle, und unter der unmittelbarsten Aufsicht des Wittenberger

Kirchenregiments war selbst die Metropole des Protestantismus nicht

von jedem Fehler frei geblieben *). Obwohl es die Männer der damaUg

protestantischen Kirche in Wittenberg verstanden, ihren geistlichen

Pflichten neben den Universitätsgeschäften obzuliegen , so zeigte sich

gerade hier, wie langsam sich die äussere Lage, auch die der höchsten

Geistlichen, besserte, und wie wenige Stellen aus diesem Gmnde die

Metropole Wittenberg aufzuweisen hatte. Bis zum Beginn der zweiten

*) Mail vcfgloielio hierzu (Uo Anhaltepunktc in der Wittenberger Kirchen-

ordiiiiiig von 1533 in Richter's evangel. Kirchenordmingen.
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Visitation verfugte man daselbst niu* über vier Geistliche^), die bei

reicher Arbeit in der Stadt die Seelsorge in 14^/2 Dörfern zu ver-

sehen hatten. Die Wittenbei^er Geistlichkeit steht in der Erfüllung

ihrer Pflichten unstreitig im Kuifürstenthume obenan und sie war

vor allem bei schwerer Arbeit und Verantwortung doch materiell so

ungünstig wie möglich gestellt. Der Pftirrer, also der erste Geist-

liche, bezog bis 1533 nur 200 Fl. Besoldung. lieber mehr hatte auch

unser Refonnator bei seiner zahlreichen Familie nicht zu verfügen,

und nur die (lunstbezengungen. namentlich die des Kurfürsten Johann

Friedrich, und der wirthschaftliche Sinn der „Frau Käthe" vereinigten

sich, um ganz alhnählich das Leben Luthers sorgenfi-eier zu gestalten -).

So stellen sich uns innerhalb des Kurfürstenthums die Auf-

giihen dar, deren Lösung die äussere Gestaltung der Kirche bedingte.

War man auch noch weit von einem befi'iedigenden Abschlüsse ent-

fernt, so ist es um so bezeichnender, dass man zu den alten Aufgaben

neue hinzufügte, indem der Eifer für die Verbreitung der lutherischen

Lehre jetzt zur Reformation der Gebiete sächsischer Vasallen triel),

deren religiöse Unabhängigkeit Kaiser luid Reich bisher intact ge-

halten hatte.

Für die Ersüirkung des Protestantismus war es ein hochbedeut^

sames Zeichen, dass man sich jetzt diesen fremdherrlichen Gebieten

zuwenden durftij.

§ 8.

Dio Visitation der Grafschaft Schwarzburg. ')

(1533, 24. Mai bis Ki. Juni.)

Schon im Jahre 1521) bei Gelegenheit der an der Saale vor-

genommenen Visit^ition war auch der Graf Günther von Sclnvarzburg,

wenn auch oluie seine Geistlichkeit, erschienen. Er hatte seine al)-

welin-mh' Haltung gegen di<' Itcrnrniiititm mit dem .Mdiängigkeits-

•) 1)«T ftUifli' G«<iHtliclii< IiuhI ithI in Folf,'«« clor zwoitxjn Viaitatioii oim^ Aiistd-

long. Kr hatU' iiiMbivuiiuii'rit ili«i KiliiUn zu vorHoluMi

•) I)<'ii vnittm fniiNtliclu'ii Stolloii in Wlttoiibt-r^' wiiiflf «ist seit I .'»;{:{ fiiu>

NaturalxiiiiiKi' von M) SflirfTfln (ictri'iili' Ufwiliiri.

*i Ihut OriKiiinl iIoh ViNitntiitiiH|ir<itui'o||i<N bolindttt hIcIi im liaiiilcsiin-hivr

SU Koiii|iTK|iaiiiM<ti. Al'nrIirtfU'ii tlttMitcIlicii niiul auf der WniiiiariHchcn ItiMiotlick

iiud im i<ir<,ili.'li.-ii Arcbivu /' HM<i<>lHiudL
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Verhältnisse von Kaiser und Reich zu begründen, im Uebrigen aber

den Bestrebungen des Kurfürsten Wohlwollen entgegenzubringen ge-

sucht. Schwerlich glaubte damals der Kurfürst diesen Versicherungen.

Aber einen Druck auszuüben, dazu war die Zeit noch nicht angethan.

Die Grafschaft blieb damals, wie auch die Gebiete anderer lehns-

pflichtigen HeiTen zunächst von der Visitation unberührt.

Da starb der in Königsee residirende Graf Günther und neben

der weitern Ausbreitung der Reformation, die in verschiedenen Ort-

schaften des Landes schon seit 1522 ihre offenen und versteckten

Anhänger gewonnen hatte, wurde nunmehr auch die Kirchenvisitation

von dem nachfolgenden Grafen Heinrich begünstigt, zumal auf diese

zweifelsohne von dem Kurfürsten von Sachsen hingewirkt worden war.

Indess machte die Schwarzburger Grafschaft eine wesentliche Ausnahme

von der Behandlung der Visitation. Sie hatte weder kursächsische

Visitatoren angenommen, noch waren die Anordnungen derselben der

Visitationsordnung gemäss. Man betieissigte sich der Aufzeichnungen *)

über den Zustand der Pfarreien und PfaiTstellen, aber den ProtocoUeii,

die durchweg lateinisch abgefasst waren, fehlte es an Feststellung

so mancher maassgebender Verhältnisse, so dass man in Mangel ander-

weitigen Materials von den religiösen Zuständen des Schwarzburger

Landes nur Weniges feststellen kann '^). Von einer weiteren Visitation

unter Heinrich liegen keine Nachrichten vor. Die Zeit nach seinem

Tode hingegen war der Reformation so ungünstig, dass schwerlich

das Land weitere Segnung der Reformation eifuhr.

Die Visitation in der Oberherrschaft vollzog Dr. Johann Lange,

Prediger aus Erfurt, der Pfarrer Bonifacius Rempe aus Liebringen,

Christian Zwister, Pfarrer aus Hebemdorf und der Amstädter Amt-

mann Ludwig V. Wüllersleben '•^). Die Thätigkeit der Berufenen scheint

^) Irrtliümlich sagt Sigismiiiid in stniicr „Landeskunde Schwarzbiirgs",

dass die Scliwarzbiirger Visitationsacton sclion von Scckendorf in der Goscliichto

des Liitli(!rtliiinis gedruckt seien. Nur erwähnt ist ihr Inhalt. Seckendorf stellt

Vonnuthungen über die Gründe dor in der Unterherrschaft unterbliebenen Visi-

tation auf und bespricht den Inhalt der Acten.

'^) Junghans in der Geschichte dor Schwarzburgischen Regenten lührt manches

Irrthiiinliche auf.

*) Die Namen entnehmen wir Lozens Kirchenhistorie von Kudolstadt. Mscpt.

im Rudolstädter Archive. Der Verfasser setzt eine zweite Visitation der beiden
Herrschaften erst in ilas Jahr 1553.
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sich nach einigen Angaben vom 24. Mai bis IG. Juni auf das Visi-

tationswerk erstreckt zu haben \). Arnstadt, Rudolstadt und vielleicht

noch Stadtilm scheinen die Punkte gewesen zu sein, an denen man

das Verhör der Pfarrer vornahm.

Mit Rücksicht darauf, dass der bisherige LandesheiT Graf Günther

den refomiatorischen Bewegungen nicht liold war, erscheint das Resultat

des Visitationsbefundes immerhin erfreuUch.

Die Macht des bisherigen Landesherm hatte doch wenig vermocht,

dass sich der bei weitem grösste Theil der Geistlichen der neuen

Richtung angeschlossen hatte. Denn von circa 70 Pfarrern hatten

sich 46 den protesümtischen Ritus angeeignet; etwa 7 waren ent-

schieden katholisch gebUeben. Das Glaubensbekenntniss der Uebrigen

kennen wir nicht; aber es steht fest, dass auch hier, wie überall in

den ersten Zeiten der kirchlichen P]ntwickelung, ein Theil wahrschein-

lich aus Furcht sich zweideutig verhielt. Etwas weniger als die Hälfte

der Geistlichen hatte sich bereits verehelicht, oder trat in Folge der

Visitation in den ehelichen Stand*), während abschreckende Beispiele

der Sitt^'ulosigkeit^) nichts Seltenes waren. Indess gab diese weniger

Grund zur Entsetzung der Geistlichen, als die wissenschaftliche

Untauglichkeit-*), welche zum freiwilligen Aufgeben der Stellen ver-

schiedene Geistliche bewog^). Leider ist das Material wenig ergiebig

und mit Rücksicht darauf, dass uns über die Visitation, welche 1539*)

'] Völliffo Klarheit orgebon dio ProtocoUo nicht; sio scheinen auch iiidit

nach dor Rtühimfulgi! der Vurhandhinf,'en angefcrtifft wordou zu sein. Auch un\-

fuMMtfii die VisiUitionen nicht diis ;,'anzc hontigo üobiot von Scliwar/hinj,'-

KiidolKtadt

•) Z. U. in KUehen, ObtTweiHsbach uml Kttischh'hen.

) I)«ir Pfarrer von Köuit/. hatte fünf uneiieliche KinchT. In Arnstadi h<f,'te

man der I'farrk«»chin die lieiltringung einer KundKchaft auf, divss nie mit iiirem

Ui*rni keinen Meinchlichun Umgang gehabt !ml)e. Auffallig war die (Kitergemein-

loluJt; denn beide, l'farnT un<l Kiichin, hatten gonu'inschaftlich ein Anw(>sen er-

worben. I>i*i Virare vi<rN|iruohen innerhalb 4 Wouhon dio Znhältorinnuu /.n oheliuhon.

In Ei^oliuliirf lebte »in cjiHtrirter Pfarrer.

*) /. |{. in hlNchdorf, w«» diu Consur luututo: „nihil novit".

^) 'L W \\\ AngellmuMtn.

*) Niubt lli»5:t, wie Lozenit KirchunhlHtoriu (Mücpt.) sagt, od(*r ch ist 1558

noehmaU ein«« Viniutinn vorgnnununen worden. Die Acten, wi-lche Hieb über die

16fl0 vorgMloniinene ViniUition im WeiuniriHchen (iesannnt-Archive ur.s|iriinglich

vorfjintleii , kamou liu 17. Jnhrliundert nach Gotha, Niml aber umt niclii wiider

Ml iiiidan.
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wieder vorgenommen wurde, nichts erhalten ist, lassen sich die Fort-

schritte zum Bessern, leider auch hier nicht in erwünschter Weise,

fixiren.

0.

7.

— 4 *

- ;{ —

Uebersieht der Visitation in der Herrschaft Schwarz-

burg ^) (Oberherrschaft zum Theil).

(1533.)

1. S. Arnstadt
Prediger

Vicar

2. Angelhausen

8. Angstedt 60

4. Elxlehen 45

Witterslehen 36

Hettstedt 3

S. Stadtilm
3 Geistliche

8. Curabach

9. Eschdorf

10. Eichfeld 20

11. Volkstedt

12. Teichweiden

13. Teichröden 28
14. Teichel 36

Haufeld 26
Kirchhasel 36

S. Rudolstadt

1

15.

16.

17.

1

18. Könitz — 4

19.



158 Das Ernestiulsche Gebiet. Vierte Periode 1532—1545.

38. Milbitz

39. Gö.s.selborn 24

40. Alkerslebeu 52

41. Wülfershausen

24
Rockhausen 31

Elleben 36

44. Unt^rwillingen

40
Ellichleben 36
Ettischleben 24

47. Marlishausen 51

48. Görbitzhausen 19

49. Oberadorf 12

42
43

45.

46.

50. Dornheim 52

51. Gehreu 95

52. Danuheim 60

53. Flaue 64
54. Seeberge 100

55. Singen 38

56. Witzleben 28
57. Geschweude 37

58. Griesheim 18 .

59. üörnfelda.1. 17.

60. Hassleben 105

61. Siegelbach 26
62. Espenfeld 33

63. ßudisleben 32

4

§ 9.

Die erste Visitation der Reussischen Länder.

(1533, 2. bis 21. September.)

Als man im Beginn des Jahres 1529 die Visitation der Aemter

Voigtebei)^, Plauen und der Herrschaft Ronneburg vornahm, erschien

es selbstverständlich, dass auch die reussischen Lande besucht und

die offenkundigen Mängel auf kirchlichem Gebiete abgestellt winden.

Die Herren von Reuss beider Linien waren ebenfalls kursächsische

Va.sallen, der alten Lehre auf das Eifrigste zugethan. In ihren Ijändern

war der Heerd des Katholicisnms. Jetzt haiulelte es sich um die

BeKoitigung dieser Missstände, die um so fühlbarer waren, als diese

Grenzlünder einen auf die Ausbreitung der reformatorischen Ideen

buchst ungünstigen Einfluss im Kurfürstenthume selbst ausübten.

:t8. Mit lliirlm, liottciihudi, HUtrcliH-

dorf.

»il. Mit Hoit;;on»a«h.

42. MiitiixiT I^'liKii.

4i\, Hchw4rzl>ur(;or L<«h<tn.

44. Mit (ilMTwilliiiffiMi 17, iii>liriii^'i>n

10, K>*ttiiiiiiiiiit|iHiiMi>ii tu, UihIh 10.

47. liniiM'it iMl )|ii/.iip*mOilu^<ii.

4U, Mit Aii^i'HutiMi«!!.

51. Mit JnNiilxini iW, M<ihri<ii>mrli 40,

iMntfwiim'U l'M, 0(«liriMMl4M:k 1

1

rj2. Dazu wiinlo (Jürlit/.haiiHon •jc-

Hchlug(>ii.

5«. Mit Br»Mt(Mibiich 2(1. Dosdorf JO.

55. Mit Ohi.rilm 24.

57. Mit (iriifi'iirodii.

UH. Mit II)unm.>rt'..|<l 12, (i.'ils.l.ni'

12, t.«tt4.ii<ioif 18.

Ol. Narh .Si..^,.-.'lliM.li ist ii,,<.|..iC"v.

({.'{ Mit Wiplra tio und Srlininr.l.l.
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Die Kunde von der beabsichtigten Kirchenvisitation hatte unter

der reussischen Bevölkerung eine mächtige Bewegung hervorgerufen.

Die Ritter- und die Priesterschaft hatten sich die Hand gereicht,

mit allen Mitteln den Eingang der lutherischen Lehre zu erschweren.

Die Landesherren ergingen sich in Protesten, während die Geistlichkeit

sich eng an die Statthalter zu Zeitz anschloss, welche die Bewegung

unterstützten.

Bei der Einmütliigkeit des Landes mochte man an ein gewaltsameres

Vorgehen des Kurfürsten nicht glauben, zumal die Maassnahmen

desselben hinfällig erschienen, wenn, wie man katholischer Seits hoffte,

die Anhänger der lutherischen Lehre durch die Reichstagsbeschlüsse

zu Speyer in die Schranken zurückgewiesen wurden. So urtheilten

auch die Zeitzer Statthalter; beharrliche Verweigerung der Visi-

tation war nach ihrer Ansicht das beste Mittel.

Die sächsischen Visitatoren kümmerte diese Haltung der reussischen

Lande wenig. Sie luden, wie im eigenen Lande, Geistlichkeit und

Ritterschaft vor. Heinrich d. J. fand es „unerhört", dass die Ord-

nung, welche seit Menschengedenken sich in seinen Landen behauptet

hatte, mit einem Male umgestossen werden sollte. Von seinem Stand-

punkte mochte -er mit Recht auf den Speyerer Abschied verweisen,

nach welchem es Jeder mit dem Glauben halten solle, wie er es

gegen Gott und kaiserliche Majestät verantworten könne. Trotzdem

war die Visitation Seitens des Kurfürsten angeordnet, die Geistlichkeit

wurde für den 1. März nach Plauen vorgeladen. Man versprach im

Ausschreiben, keinerlei Rechte schmälern zu wollen. Die Geistlich-

keit erschien natüiiich nicht; nur um nicht in contumaciam ver-

urtheilt zu werden, ordnete sie einige Gesinnungsgenossen ab, welche

wegen der von Speyer zu erwartenden Beschlüsse um Aufschub der

Visitation baten. Wieder andere machten das Erscheinen von der

Erlaubniss des Lehnherm abhängig und eine verschwindend kleine

Zahl erschien zur bestimmten Zeit, um die reformatorische («esinnung

einzelner Gemeinden zu beurkunden.

Der damalige Kurprinz Johann i'i'iedrich hoffte viel von den

Erfolgen persönlicher Verhandlungen, von seinen glimpflichsten Vor-

stellungen. Aber diese fruchteten um so weniger, als man sich fest

auf den Speyerer Reichstag zu stützen suchte. Auch die Geistlichkeit

gab der erneuten Vorladung für den 15. März nach Weida keine Foke.
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Endlich nach hinderen Yerhandhniijen kam von Speyer aus durch

den Kurfürsten die befriedigende Nachricht, dass die HeiTcn von Reuss

schliessUch in die Verkündigung des lauteren Evangeliums und in die

Abstellung aller Missbräuche in ihren Landen gewilligt hätten.^)

Damit war nun freilich nicht gesagt, dass die Visitation sogleich

begann. Im Gegentheil zeigte es sich, dass Seitens der Hen-en von

Reuss manche „Practiken" geübt wurden, so dass der Kurprinz bei

seinem Vater auf die schleunige Durchführung der Visitation mit An-

wendung aller Mittel drang. Er hofite die Vasallen zur Nachgiebig-

keit zu zwingen, wenn Zins- und Frohndleistungen für sie verboten

würden. Aber der bedächtige Kurfürst Johann, der noch in Speyer

weilte, ging auf diese Vorschläge nicht ein. Weitere Befehle standen

erst nach seiner Rückkunft vom Speyerer Reichstag in Aussicht^)

und unterdessen hatten die Visitatoren sich dem Saalkreise zugewandt.

Erst 4 Jahre später, nachdem Johann längst die Augen geschlossen,

trat Johann Friedrich an die alte Aufgabe heran, deren Lösung er

einst dem Vater wegen der „gl eich massigen Ordnung" so dringend

empfohlen hatte. Es war eine ^vimderbar geübte Langmuth, für die

sich mancherlei Griinde finden lassen. Möglich, dass das Streben der

Herren von Reuss nach Reichsunmittelb.irkeit, von der zur Z(>it des

Speyer'schen Reichstags die Rede war^), den Kurfürsten zu dem \or-

sprechen bewog, dass die Visitation in ihren Landen ausgesetzt bleiben

sollte. Schwerlich konnte sich Johann Friedrich jetzt durch dies

Versprechen gebunden erachti'n: (hizu war er ein zu eifriger l*rt>testant.

Im Jahre 1538 begannen die alt^'n Kämpfe. Heinrich der Jüngere

schützte in der Herrschaft Schlei/, das Regiment seines Bruders vor,

welches dort zwischen diesem und ihm zu wechsein pflegte. Die

Briefe (\vr Visit^it^iren selbst nahm er gar nicht an. oder legt(^ sie

unbeantwortet l)ei Seite. Kndli«h erschien eine genu'insehartliehe Vor-

stellung der Landesherm. Sie (>nthielt die Beschwerde, dass der

Kurfürst sich an Ihrer Zu.sage nicht „siUtigen" hisse, (ibscboii sit>

' Diu« tMncUKli<'ln' Kvhroilxtn wur um 27. März in 8|>oyor nin^o;ran^'<Mi. Ht«^.

.ii. i-i «ir>b. II.

'. Itriof vom 11). April ir>2i). 1^% M fol. 6M1., 8. VI

') l)<*r irut iinU*rrirhti>t4t Mumh von )|i<r i'laiiit./ Imtlc üImt ilicsos l'rojoot

ir»2M Arm KiirfilrNti'H lH<rirh("t



§ 9. Die erste Visitation der Reussischen Länder. 161

„versprochen", die heilige Lehre klar und lauter predigen und ge-

hörige Anleitung zu derselben geben lassen zu wollen.

Ohne Weiteres ordnete jetzt der Kurfürst die Visitation an^),

während ein neues Stundungsgesuch diesen Befehl kreuzte. Als die

Visitatoren nach Hchleiz kamen, Hess der Landesherr seine Anwesenheit

leugnen; keiner seiner Räthe wollte von angemessenen Befehlen, die

Visitation vornehmen zu dürfen, etwas wissen. Die Folge war, dass

der Kurfürst diese ohne weitere Vereinbarung beginnen zu lassen,

gemessenen Befehl ertheilte. Indem man der Visitation einige Pre-

digten vorausgehen liess, um den meist verdächtigten Standpunkt der.

neuen Lehre, die in den Augen der Altgläubigen völlig Neues ent-

halte, zu fixiren, wurde in der Regel eine notariell beglaubigte und

dem Volke bekannt gegebene Protestation der Visitatoren verlesen, in

der nicht allein der den Aufschub der Visitation veranlassenden Um-
stände gedacht, sondern auch betont wurde, dass es sich unter Be-

kämpfung papi.stischer Greuel nur um die Wohlfahrt der Seelen handele ä).

Nach längerem Schriftwechsel fügte sich Heinrich d. Ä. Er hatte

aber mehr zugegeben, als Heinrich d. J. erwartet hatte, der seine

Zusagen von der Einwilligung des altem Reuss abhängig machte.

Er hoffte durch die Mittheilung dieser Verhandlungen die fortgesetzte

Weigemng der Visitation wenigstens entschuldigen zu können.

Nach Beseitigung dieser Bedenken konnte man endlich an das Visi-

tationswerk selbst gehen. Stand es fest, dass Johann IMedrich aucji

ohne Zustimmung der Herren von Reuss die Visitation durchgesetzt

hätte, so war es ihm lieb, wie man aus Allem sieht, dass von Seiten

der Gegner Hindemisse von Bedeutung nicht mehr bereitet wurden,

deren es sonst noch genug gab.

Am 2. September langten die Visitatoren *) in Gera an, um Tags

darauf an das Werk zu gehen.

*) Weimar, Montag nach Vocom Jocundit. (19. Mai).

^) Da unser gn. horr in erfariing kommen, wie man alhie dem papistischon

greuol und menscheutandt anhange und sie sich durch müncho vnd pfaffen vm
ihres Gciizes vnd eignen Nutzen willen verführen lassen und der Churfürst niclit

des Gutes begero, sondern die wolfart der Seelen sehen und erfarn wolle etc.

*) Es waren mit einigen Modihcationen dieselben wie in Meisson und Voigt-

land: Georg Spalatin, Asmus Spiegel zu Grünau, Joseph Levin Metzsch, Johannes

Reymann, Pfarrer zu Werdau, und Michel Albtu-, Bürgermeister zu Allenburg, in

Abwesenheit dos Christoph von der Planitz.

Burkhardt, Kirclion- und Schul- ViBitationon. U
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Uebersicht der ersten Visitation in den Herrschaften Glera,

Schleiz und Greiz.

(1533.)

1. Doma

2. Sölmnitz

3. Hirschfeld

4. Saara

5. Kraftsdorf

6. Frankenthal

7. Grossaga

8. Thränitz

9. Dürrenebersdorf

10. Thieschütz

11. Roben
12. Walt.M-sdurf

Gera.

V. Schau-
rodt
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26. S. Saalburg

27. S. Schleiz

Comthur
Prediger

2 Capläne
Vicar

2 Vicare

28. S. Zeulenroda
Pfarrer

Caplan

29. Hohenleuben
Pfarrer

3 Capläne

30. Oettersdorf

31. Kirschkau

42. S. Greiz
Pfarrer

3 Vicare

43. Reinsdorf

44. Hermannsgrün

45. Schönbach

46. Naitschau
'

—
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Günstig war nur das Verhältniss der Miitterkirclien zu den Tochter-

kirchen lind EingepfoiTten, da 41 Pfarreien mit 77 Geistlichen im

Ganzen 124^) Ortschaften zu versorgen hatten, von denen Gl mit

Kirchen versehen waren. Das Patronat war zum überwiegenden Theile

in adligen und geistlichen Händen; die Herren von Reuss verfügten

in der ganzen Hen-schaft nur über 13 PfaiTstellen.

Um die trostlose kirchliche Lage der Herrschaften zu kennzeichnen,

bedarf es eines nähern Eingehens auf den Befimd in den einzelnen

Visitationsbezirken.

Verhältnissmässig am besten zeigten sich die Zustände in der

Herrschaft Gera, wo die Gemeinden, der Adel und die Geistlichen

fast ausnahmsweise vor den Visitatoren erschienen und wenig Schwierig-

keiten bereiteten. Unter dem dort angesessenen Adel beharrten nur

wenige 2) bei der alten Lehre, wenn auch die ehrbare Mannschaft die

Register über «las Pfarreinkommen den Visitatoren verweigerton und

nur ihrem Landeshemi zustellen wollten. Es gab allerdings Geistliche,

die ächte Papisten waren und wegen ihres moralischen Lebens An-

stoss erregten; aber im Ganzen konnte man sich befriedigt erklären.

Es war doch gegenüber der früher bezeigten Opposition gegen das

Visitationswerk eine erfreuliche Erscheinung, dass von 19 Pfarrstellen

nur zwei Geistliche entlassen wurden, und fast der dritte Theil sich

den lutherischen Anschauungen schon durch das Eingehen der Ehe

genähert hatte •"'). Am schlechtesten war die Qualilication der Geist-

lichen zu Gera selbst, in der unmittelbaren Nähe der Herrschaft, wo

Unwi.ssenheit und Unmoralität ihren Wohnsitz hatten. Einige dortige

(,'apläne chanicterisirten die Visitatoren als „obstinat und so unwissend",

da*i8 aus ihrem Munde nicht ein einziger Hilx'lspruch zu vernehnicn

«ei, wesshalb der Herr von Gera brieflich verwarnt wurde, vor solchem

Unigimge «ich um seiner Seele und seines Gewissens wegen zu hüten.

Einen anderen kennzeichneten sie als einen „bösen •Ruhen", (hr iük h

') iii'Ta hatto 2Ü OrU) ohne, :t2l mit kirchitn,

ÜchWu „ 25 „ „ 80 ..

(tniix .. 10 . M

ZuMunroiMi: Ol Ortn ohtn'. •!.> imi KikIkh.

*) iknuhanl von K<!haiiriNll, Kt'U'K von Kt/<li>rt' iiixl IIiiiih von WolfraniHtloi-l'.

') %. B. (lit* ({«'iMtlicIiKii SU iKiriia, Hollmiiit/,, KniriMiliirt', Kniiiki'iithal, Tlira-

olU, IHimmi'liwntdiirf mul WaltonMlorf.
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dem Bauernaufruhre sich dem Papstthum wieder zugewandt, während

er vor jenem das Evangelium gepredigt hatte. Allerdings hing dies

Bezeigen auf das Innigste mit der Haltung des Herrn von Gera zu-

sammen, der trotz der frühem Zusagen die Visitation auf dem Schlosse

selbst nicht gestattete und durch seine Käthe Protest gegen diese ein-

legen hess, weil er für seine Person und für die Gemahlin mit

nächster Umgebung unbehelligt sein wollte. Mit besonderer Rücksicht

auf sein Alter hoffte er den unliebsamen Neuerungen entgehen zu

können. Diesem Wunsche entsprachen die Visitatoren unter Hinweis

auf ihre Instruction nicht, da diese keine Ausnahme gestatte. Sie

wiesen im Gegentheil darauf hin, dass die Besserung der kirchlichen

Zustände ledigUch von der Haltung des Landesherrn abhängig sei, in

dessen Umgebung leider bisher so viel unchristliche und unwissende

Leute zum eignen und des Landes Nachtheil gelebt hätten. Einer

weiteren Verführung durch falsche und gefährliche Lehre mussten sie

instructionsmässig vorbeugen.

Ungleich schlimmer sah es in der Schleizer Herrschaft aus, in

der die Visitation am 9. September begann. Der hohe Procentsatz

der Untüchtigkeit, dessen wir gedachten, wirft nicht allein ein un-

günstiges Licht auf die kirchlichen Zustände, sondern auf das schamlose

Leben der Geistlichen, welches unmöglich unbeachtet und ungerügt

bleiben durfte. Zunächst wäre dies Pflicht der Räthe zu Zeitz ge-

wesen, obwohl sie gegen die Visitation protestirt^in. Aber wie überall,

so lag auch dem Zeitzer Bischof diese Art geistlicher Aufsicht nicht

am Herzen. Das Leben der Geistlichen mit ihren Köchinnen war

nicht allein an der Tagesordnung, sondern die unehelichen Kinder

derselben lebten sogar im Pfarrhause, von denen eines 5 Kinder auf-

zuweisen hatte. Die Visitatoren bestätigten sogar auf Gnmd der

Klagen des Adels, dass der Vicar zu Fahren noch viel Aergeres aus-

geübt, als zu schreiben vergönnt wäre^). Dem Pfarrer zu Kirschkau

konnte man einen 30jährigen Umgang mit Huren nachweisen, während

in Löhma doch wenigstens die uneheliche Tochter die Pfarrwirthschaft be-

sorgte. Dabei stellte sich nicht selten die gänzliche Vernachlässigung

der geistlichen Amtspflichten heraus; „das wüste Leben'*, in dem so

^) Loitlitz batk" 3, Fahren 5, der Pfarrer hatte nebenbei der Schwester seiner

Köchin „ein Kmdlehi beibracht", Zeulenroda 1, Kirschkau 3, Löhma 1, Miehlos-

dorf 2 uneheUche Kinder des Geistlichen u. s. w.
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Mancher betroffen wurde, köri)erliche Untüchtigkeit, die durch jahre-

langes Erblinden *) sich kennzeichnete, gestattet einen Schhiss auf die

Ausübung des geistlichen Benifs, der freilich an vielen Orten nichts

anderes als einen alt^n „Messpfaffen" erforderte. Trotzdem kenn-

zeichnet es die gegen die Visitation künstlich in Scene gesetzte Be-

wegung, dass ein nicht unbedeutender Theil der Geistlichen sich aus

Ueberzeugimg zur lutherischen Kirche bekannte und von 41 Kirchen-

dienern nur 6 entlassen wurden. Ton Nachgiebigkeit aus Besorgniss

vor einer kummenollen Zukimft der Geistlichen konnte hier um so

weniger die Rede sein, als ja auch der abgesetzte Papist in angemessener

Weise eine materielle Unterstützung erhielt. Ebenso glücklich gestaltete

sich das Verhalten der Adligen, die nicht allein überall zur Visitation

sich pünktlich einstellten, sondern sogar versicherten, dass sie dieselbe

mit „grossem Seufzen und Begehren" erwartet hatten. A^on einer

Opposition, als deren Träger der Adel früher erschien, war jetzt in

keinem Falle mehr die Rede. Einen Nachhalt gab der Opposition nur

die Haltung der Reussischen Landesherrn. Selbst die Klosterpersonen

in Heiligen-Kreuz setzten der Annahme der lutherischen Lehre keinen

Widerstand entgegen; höchstens dass einige die Klostertracht bei-

zubehalten wünschten. Das Jungfra\ienkloster entbehrte dagegen des

innem Friedens *). Die Verwaltung selbst war mangelhaft, da die Klage

übtT kärglirhe und schlechte Ver|)fl('gung fast allgenuMU war. P^ine

Klostvrschwester legte sofort die Ordenstracht ab, blieb aber wegen

Armuth im Kloster, dem man eine Ordnung gab. Man richtete

lutherischen Gottesdienst ein, ordnete das Ablegen der Ordenstracht

an. vi-nvilligt«' d«'n Austn'tenden eine A)»findungss»inune. während man

.\ufnahnu' lu'uer IN'rsonen streng untersagte. Indem man auch in

di«»s«Mn Ht'zirke eine gros.se Anzahl von allgemein eingerissenen Miss-

bräuchen durch alh'rhand Verfügungen anordnete, anf die wir nmli

zurückkommen, eilU? man, um schliesslich noch in Greiz die kirch-

lichen Zustande einer I'rilfung zu unterstellen.

Am H). September trafen die Visitiitoren d<irt ein. \Or ilinen

erHchitmon die Herren von I^miss mit den geladenen Unterthanen.

• i.... ...... ...,i .t.-iii ,>. hl- . /i| Sclilri/, liattr hi<il -1 .lallivii krill.' Messe

gvbaiUm.

') G«K»iuu)itiKu V»rdMc|)tiKiiiiK' uinl KliiUtOi, (tunon LüKtenniK'' iiul' ilem Vmtw
folgt«, wir (Uo Uau|itunMicho.
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Noch einmal machte der ältere Herr Miene, die Visitation zu ver-

weigern, als er endlich in diese einwilligte. Obschon die Qiuilitication

der Geistlichen über alle Envartung schlecht war — von 13 waren

10 untauglich — , so entsetzte man doch nur drei derselben, weil

einige selbst um gänzliche Al)fertigung baten. Einzelne zeigten sich

muthwillig und halsstamg; einer verglich sein Herz mit der Härte

des Amboses, wälirend auch die Untüchtigsten Besserung angelobten.

Besonders auffällig war, dass kein einziger Geistlicher verehelicht, aber

auch imr einer in wilder Ehe angetroffen wurde. Ueberall kamen

aber der Adel und die Einwohnerschaft den Visitatoren entgegen, so

dass die früheren oppositionellen Elemente fast gänzlich bei Seite ge-

schoben erschienen.

Im Ganzen fanden nur wenige Aufbesserungen der Pfarrbe-

soldungen statt und dies berechtigt zu dem Schluss, dass die tinan-

ziellen Verhältnisse besser als irgendwo bestellt waren. Allerdings

waren jene durch Hinterziehungen mancherlei Art geschädigt und

das Einkommen derselben durch die verschiedensten Bezüge aus Geld

und allerlei Naturalien zusammengesetzt. Ackerbau und Viehzucht,

neben dem Bezug des Decems, ernährten im Wesentlichen den Pfarrer,

der freilich nicht selten in ganz verfallenen Wohnungen mit ärmlichem

Inventar und verwüsteten Holzbeständen angetroffen wurde. Auch

waren Grund und Boden oft so unfruchtbar, dass sich kaum die

Aussaat von Haber lohnte. Aber Klagen wegen Unzulänglichkeit der

Bezüge wurden nicht laut. Oft waren diese seltsamer Natur und

mussten in der eigenthümlichsten Weise entstanden sein. Wir er-

wähnen mir, dass in Thränitz der Geistliche den Haushahn erhielt,

wenn er den Wirth, und die Henne, wenn er die Wirthin bestattete.

In Schleiz erhielten die Geistlichen auch mehrere Paar Schuhe, während

die Käse- und Flachsbitten ganz allgemein verbreitet waren.

Ueber den Zustand der Schulen, die es übrigens nur in den

Städten Saalburg, Schleiz, Greiz, Gera und Zeulenroda gab, erfahren

wir nichts, als dass, wie überall, meist die Schulmeister den Stadt-

schreiberdienst versahen und bezüglich ihrer Existenz in der Regel

von den Geistlichen abhingen, die die Verköstigung ^) zu reichen hatten.

*) In Gera besoldeten der Landesherr und die Stadt den Schullehrer zu

gleichen Theilen; jeder gab 10 Fl. Ausserdem erhielt der Lehrer 6 Groschen pro

Quartal vom Schüler.
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Uebersieht man schliesslich die Anordnungen der Yisitatoren für

jeden Bezirk und bedenkt man, dass diese kaum nach einem lialben

Jahre die Visitationsbezirke wieder besuchten, so gestattet dies schon

einen Schluss auf den trostlosen kirchlichen Zustand dieser Länder.

In Gera ordnete man beim Abzug die Beschaffung der massenhaft

fehlenden Pfarrinventare an. forderte den rechnerischen Nachweis über

die Venvaltung des geistlichen Vermögens, dessen Bestand sich der

Kenntniss der Visitatoren meist entzog. Hier galt es, den Ptarrstelien

Entfremdetes wieder zu beschaffen, gleichfönnige Ceremouien anzu-

streben, Besetzung der Pfarrstellen durch tüchtige Geistliche zu er-

möglichen. Dürftigen den Hausgroschen zu sichern, und die Pfarreien

mit den nöthigen Büchern auszustatten. Vor allem arbeitete man

aber auf die Gewinnung eines lutherischen Geistlichen für die herr-

schaftliche Familie hin, die sofort nach dem Abziehen der Visitatoren

die alte Opposition begann *). Auf dem Schlosse zu Gera wurden die

Winkelmessen vom entsetzten Priester wieder eingeführt, den Bürgern

geboten, die heiligen Feste wieder zu feiern; auch wurde der refor-

matorisch gesinnt^' Bürgenneister durch einen katholisch Gesinnten

auf Betrieb des Landesherrn ersetzt; bekehrte Geistliche gingen wieder

in da« katholische Lager über; es lag die Gefahr nahe, dass die An-

ordnungen der Visitatoren völlig zu nichte gemacht wurden. Insbe-

sondere Wiir Zeitz die Zufluchtsstätte, von wo aus die Bewegung ge-

leitet wurde. In dem geringen Glaiib(>n an den Fortbestand der

lutherischen Lehre lag der (irund der rückläuiigen Bewegung, die es

an einzelnen Orten sogar zur nuithwilligen Zerstönmg der lutherischen

IMarrhäuser bringen konnte *). Die AVeit ist viel zu wüst und wild.

srhrii'b Spalatin dein Kurfürsten; er möge für tüchtige Mxecutoren

Sorgi' tragen; er fürchtete den Spott und besorgte, dass der rccbl-

schafTeni' Serlsurger demselben erliegen werde.

Die Visitatonm ordneten iuicli das Finbringen des Opfergeldes in

zwei Terminen an, welches zur Verbessenmg der Pfarreien vi'rwiüidet

wenb'n sollr, da die Aufbessening der Stellen ihnen besonders am

Herzen latT''). wenn auch di«' Küglidikcit uicht überall vorhanden

'i H«Ti<lii >|.,il.iliirH vitiii 7. Niivi'iiiImt ITiim, .li. lU'Jü., Hd. !>. 4.

') Kill (il-k'fx'i/i.-r (iiMMtiirlicr, .lolmiiii Kihmt, hcMcliilfti^'tf nIcIj in KIstiTbor^

nnd Kuinmittrt mit „DtirohbohrunK der FfiirriiiluHor".

*.) Ihft HcbuliuuijiUir in Uuiu «ullto wonigHUniH mit <>ini^rnii KlartiTii l(ol/<
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war, da man den Bestand des Kirchverniögens nicht übersehen konnte.

Besonders verbannte man die Verkündigung weltlicher Händel vor

der Predigt aus der Kirche, indem man diese auf das Rathhaus

verwies, gestaltete die Kirchen durch Wegschaffen überilüssiger Altäre

um, erstrebte in Gera die Anlage von Friedhöfen ausserhalb der Ort-

schaften, und ordnete ül)erhaupt den Gottesdienst, der dort täglich mit

Ausschluss des Montags von 8 Geistlichen nach dem Turnus mit

Predigt und Katechismuslehre gehalten wurde.

Aehnliche allgemeine Artikel wurden in Schleiz und Greiz zur

Durchführung besonders den Amtleuten und städtischen Käthen em-

pfohlen. In wie weit jene befolgt waren, sollte die zweite Visitation

zeigen, die man bereits im Beginn des Jahres 1534 in Vollzug

setzte.

§ 10.

Die zweite Visitation in der Herrschaft Ronneburg.

(1533, 27. September bis 1. October.)

Unmittelbar an den Besuch der reussischen Lande knüpfte sich

die Visitation der Herrschaft Ronneburg, die zuletzt in dem Jahre 1529

visitirt worden war. Die Beauftragten *) laugten am 27. September

in Ronneburg an, und begannen Tags darauf das Verhör der Vor-

geladenen.

Eine wesentliche Besserung in der Tüchtigkeit der Geistlichen*)

war hier nicht zu bemerken; nur die am wenigsten Befähigten hatten

sich gemindert. Genaue Vergleiche mit den Resultaten der ersten

Visitation lassen sich nicht anstellen, da nicht ganz dieselben Orte

herangezogen wurden und einige Censuren sogar mangeln-').

aufgebessert werden, bis man eine bessere Zulage machen könne. In Gera Hess

der Eath jedem Knaben noch */.^ Groschen Holzgeld geben.

^) Die Visitatoren der reussischen Lande visitirt*?n auch diese Herrschalt.

^) In Haselbach schuldigte die Gemeinde den Geistlichen, der sonst tüchtig

war, des Aussatzes an, wesshalb man ihn zur Kur nach Zwickau sandte.

') Namentlich Ronneburg selbst imd Thränitz, welches unbesetzt war. Die

Censur 1 hatten: Röpsen, Keust, Rickersdoif, Haselbach und Mannichswalde. Die

Censur 2 hatten: Stochau, Corbusan, Roschütz, Niebra, Linda, Kauern, Nischwitz,

Mosen. Die Censur 3 hatte: Schmirchau. Die Censur 4 hatten: Paitzdorf und

Gauern.
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Im Adel war fast jeder Widerstand gebroclieii ^), unter den Be-

wohnern anderer Stände hatte man hauptsächlich in Eonneburg den

lange Zeit verabsäumten Genuss des heiligen Abendmahls zu rügen 2).

Kauern hatte noch sein „wüstes Volk", das im Bauernaufruhr die

Kirche geplündert, und Nischwitz behauptete noch den alten Buhni,

dass es „die heillosesten, schändlichsten und unchristlichsten Bauern

der ganzen Welt", aiifeuweisen hatte, die Gottesverächter, Schänder

des Sacraments und der Obrigkeit geblieben waren.

Zur Bessenmg der materiellen Lage der Geistlichen arbeitete

man auf die Wiedereinziehung der alten Gebühren für Casualien hin,

und hielt namentlich diejenigen Adligen, welche Kirchengüter in eignem

Nutzen verwandt hatten^), zur Restitution derselben an und besserte

die Filialverhältnissc"'). Die besonderen Artikel, deren Ausführung

beim Abschied der Visitatoren dem Herrn v. Wildenfels und dem

Rathe zu Ronneburg empfohlen wurden, erstreiikten sich in der Haupt-

sache auf obige Mängel; anderes von Bedeutung fand keine Erwähnung;

das best« Zeugniss, dass auch hier mit ganz unwesentlichen Aus-

nahmen die lutherische Kirche schon festen Fuss gefasst hatte. P]ine

weitere Visitation d<M- Ht'rr>^cb;ift Ronneburg lässt sich zur Zeit

nicht nachweisen.

§ 11.

Die erste Visitation zu Remse.

(153:i, 29. November.)

Auch «liesi« Visitation verursachte den meissnischen Visitatoren

gering«' .Arbeit, da die Zahl iivr zum Kloster gehörigen Pfarreien ge-

ring war. Man i"inderte einige FilialveriiäJtnisse, wie sich aus der

Uebersicht ergiebt, ordnete in Renise wegen «der Kinfüliruiig IuIIh-

rihcher (iesAnge die AnHt4dlung eines gelehrten Kirchners an'^), entr

' I llmu von Woirrmdorf untbii*lt Mich noch do« 8ucrninont« in zwoiorloi Gostiilt.

'< Im (innziMi iiInt nur !> Miinncr und uinifjo Franon.

' NainnnUicIi iti<rnltiird von FrifHon.

KiMiAt wurdi< nni'li Ibuinfhur^, Niihdunitz niu-h I'Hit/,(loi-f, .lunaHWiiM«' iniii

I'lUiiijifjMlarf luiüh NiAohwtU, NmiHU und (.iiwmtn (Goub) ubcnfalls iimli Hiiiini'liiir^'

Kvpfarrt.

N yür ihn «riinl«' ««in lUuii gobNut, damit or «ninon Docciii ui)ti>rl)rin^'(>ii

kunnt«.
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sandte den Pfarrer von Tettau zum Studium nach Wittenberg und

beliess selbst den untüchtigen Geistlichen zu Oberwinkel auf seiner

Stelle, da er sich zur Besserung erbot, unter der Bedingung, dass er

innerhalb acht Tagen sich verehelichen würde.

Im Kloster selbst fand man mit Ausnahme der Priorin wenig

Widerstand gegen die Annahme der lutherischen Lehre, da die übrigen

neun Ordensschwestern sich der neugegebenen Klosterordnung nicht

widersetzten. Die meisten wünschten nur ihre Ordenstracht beizu-

behalten. Sie verblieben sämmtlich im Kloster; in welchem alle

papistischen Gebräuche durch Anstellung eines lutherischen Geistlichen

abgestellt wurden. Indem man besonders den Klosterpersonen nach

dem Gottesdienst Lesen ^) und Arbeit empfahl, stellte man ihnen auch

im Fall ihres Ausscheidens eine Versorgung in Aussicht. Besonders

wurde die Zulässigkeit der Ehe betont, die nach päpstlichem Rechte

nicht verboten, im Gegentheil von Cjprian und Augustin gebilligt

war, da ersterer diese der klösterlichen Unzucht vorzog und letzterer

eine Ehe in diesem Fall für unauflöslich hielt.

Das Kloster Remse bestand noch lange fort, nachdem die Visi-

tatoren ihm den Rücken gewandt hatten.

Uebersicht der ersten Visitation zu Remse.

1.
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§ 12.

Die dritte Visitation zu Altenburg und Borna.

(1533, 1. und 16. December ff.)

U e b e r s i G h t der Visitation.^)

1. Altenbui^

2. Hohendorf

3. Ranisdorf

4. Mehna
5. Lacka
6. Rositz

7. Kriebitzsch

8. Tegkwitz

9. Röda
10. Monstab

11. Treben

12. Gerst<»nborg

13. Zschomitz

14. Cüsma
15. Bomshain
16. Gössnitz

17. Saara

18. Breitenhain

Pfarrer

Prediger

2 Diaconun

Ptarror

Pfarrer

Caplan

Altenburg.

Pfarrer

Caplan

1

1

1. 1

©
3

1

1

2

1

2

2

1

4

1

2

2

1

2

1

1

2
2

19. Meuselwitz

20. Rasephas

21. Rupper«dorf

22. Stüntzhain

23. Kohren Pfiirror

Caplan

24. Oberfrankenhain

25. Hopfgarten

26. Priessnitz

27. Altenmerbitz

28. Eschenfeld

29. Auligk

30. Altkirchen

31. Gödissa

32. Lohma bei SchmöUn

33. Gödern
34. Romschütz
35. Obcrledlau

36. Windischleuben

37. Nöbdenitz bei Sdnuiilli

38. Kraschwitz

39. Nobitz bei der Leina

1

4
2

2

2
2

2

1

1

2

1

©
2

4
2

2

2

1

1

8. Wildenhnin (bishur nach Lucka

4. Die erledig Vicaroi zu Nohiuit/.

(Niomitz) nach Lucka geschlagen.

12. Erscheint erst hier in di«r Visi-

tation.

17. JaiiiTii wird nach Saara ge-

schlagtui.

10. PriiMdorf dahingewrioson.

22. Mit den erst hier angozoigton

Filialen Ehronberg, Modelwitz mul lit«li-

nitzsch.

25. Wird mit Oborfraiikenhaiii ver-

einigt und Elbisbach zu Priessnitz ge-

schlagen.

29. Erst in (li>r dritten Visitation

erfordert; hielt es mit Zeitz. Soll dalier,

weil es 10 Mann säelis. l'uterlliauen liat,

nach nreit^'iiliayii ^ft'pfarrt wenlen.

Hl. Soll nach Altkircbun gesuhlagen

werden.

•) IM" l,i'liiiH\. liiiliiii,,.' t|"'r l'l'arri>ii»ii Hiiul in den rroloculleii nicht anj^e-

gnbeti, wiw in d'i !;• ^:' I Ix-i den l'rotocrolleti /.\vi«iter und ilriUer Visitation <li<r

Fall Int. .Man vi»rKl"i<'|iti ji-nn in d«'r Tabelbt diT i-rsten ViHitatiou, Seite 45 IV. Nur

die AouduruJigun i» diu KiliiilvorliultniMHi'n tiini liii-r iiiiiVi'l'iilirt.
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40. Zürchau
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sammten Thüringen in Aussicht gestellt werden konnte, so machte

dieser Visitationshezirk eine sehr auffällige Ausnahme. Durch Hinzu-

nahme einiger Orte *) hatte der zu visitirende Kreis allerdings etwas an

Ausdehnung gewonnen, da es sich um die Prüfung von 91 Pfan-

stellen mit 101 Geistlichen handelte. Im Wesentlichen waren es die-

selben PfarrsteUen, welche schon früher zu schweren lOagen Anlass

gegeben hatten. Es war doch immer ein hoher Procentsatz der Uii-

tüchtigkeit, dass jetzt noch etwa der zwanzigste Theil den Anfor-

derungen nicht genügte^), einige wegen ihrer üntüchtigkeit seihst

äusbüeben und noch viele, theils wegen ihrer Leistungen, theils wegen

des sittenlosen Lebens, ernstlich verwarnt werden mussten').

Wir müssen die auffällige Erscheinung, dass die protestantische

Kirche in diesem Theile nicht so rasche Fortschritte, wie anderwärts,

machen konnte, aus dem Visitationsbefunde selbst zu erklären ver-

suchen. Er ist für die Entwickelung der protestantischen Kirche sehr

lehrreich.

Li Altenburg selbst, wo die Visitation am 1. December begann,

fauil man mit Ausnahme der Klöster wenig Widersacher*). Den

Kirchen- und Schuldienst versahen 8 Personen'"'), die freilich bei der

ungünstigen Lage des Kirchenärars noch so dürftig besoldet waren,

dass Spalatin zu dessen Gunsten seit einigen Jahren auf die ihm

selbst zustehende Besoldung Verzicht geleistet hatte % Füv die Stadt

handelte es sich neben Beseitigimg dieses Missverhältnisses um die

Einrichtung des Gottesdienstes nach dem Muster der Wittenberger

Kirche und um die schärfere Unterstellung des Einzelnen unter die

kir(;hliche Disciplin^); während das Berger- und das Jungfrauenkloster

sich der Urformation noch abhold zeigten. Wenn der Prol)st des ersteren

noch um «'im* MtMlcnkzeit bat, so gelobten wenigstens die zunillig 5

anwesenden Mönche Besserung. Anders verhielt sich das Jungfrauen-

') (ii>n«t<<iilM*r^, /iirdiaii, Wcisslmch, AiiÜKk.

') iiri liuttt'ii >\u> iTHtf, 4.'» tue zwt«it^>, T) tlio (Iritt)» iiml 1:1 ili«« viorlc Ci'iisur.

") Va Miml Kiliiiintlii'ho (iiÜHtlicIic mit «lor vinrli'i» Cfiisur.

•) „Uuttlob, AlU'liburg Ut mit ItcijUT irrif,'<'n Si-i-l.' v.'pMfl.t Ik rmnlin «cml.'n."

•) 4 üehUicbo. 8 I^hrar, I Kin^hinr.

*) Di« Kinnolinio Um gomoinun KiMtonH Itotni;; '21 1 Sirliixk, ilic Mi'lir:iiis^'alM>

2ß ««bock.

') Wir nicht y.iun Snrmim'iit iniu'rliall» i'lnijji.r .laliri« K'"K< 'Imit'' iiitlil

(itfVBttitr iit<<li«*ii, iiidI rnillli» nur i'iiifM slillcii {•rriitiiii^-ti's würdig siüu.
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kloster, dessen Glieder, 11^) an der Zahl, übei'wiegend dem Adels-

stande angehörten, der in diesem Visitationshezirke merkwürdig genng

der Reformation sich schroffer als irgendwo gegenüber stellte. Selbst

Hans von Triller in Altenburg hatte der dortigen Kirche manches

Stiftungsmässige unter dem Vorwande entzogen, dass dieses von

seinen Vorältern herstamme. Die Taktik gegen die Klöster lief nun,

wie wir sahen, nicht etwa darauf hinaus, die Ordenspersonen auszu-

treiben; sondern man Hess sie in diesem beschaulichen Leben, al)er

griff" dasselbe in sehr empfindlicher Weise dadurch an, dass man den

katholischen Ritus nach Befehl des Kurfürsten 2) völlig beseitigte und

religiöse Gebräuche im lutherischen Sinne einführte. Diese Maass-

nahme verfehlte ihre Wirkung nicht. Es konnte sich nur um kürzere

Zeit handeln, in der die Rollwerke des Katholicismus von selbst in

sich zusammenfielen.

Weit schlimmer sah es auf dem platten Lande aus, wo der Adel

sich den reformatorischen Bestrebungen in geschlossenen Reihen gegen-

überstellte. Vorenthaltung der geistlichen Bezüge, Hinterziehung von

Zinsen und Liegenschaften, Verwendung derselben in eigenem Nutzen,

Beschwerden gegen das Zusammenschlagen dürftiger, kaum selbst-

ständig zu erhaltender Pfarreien waren fast allgemein. HervoiTagende

oppositionelle Elemente waren: die lYau v. Weissbach, Wolf v. Teck-

witz, Purgolt Puster, Götz und Heinz v. Ende, Christoph v. Waren,

(jreorg V. d. Gablenz, Christoph v. Dobeneck, Heinrich v. Maltitz und

Andere mehr: während nur wenige diu-ch ihr Erscheinen vor den Visi-

tatoren ihre unbedingten Zustimmungen zu den Anordnungen ertheilten

oder freiwillig das Entfremdete zurückstellten. Gerade darin lag aber

auch die Ursache, dass die Dürftigkeit der Besoldungen sich nur

langsamen Zuges beseitigen liess uiul die hitherische Kirche nicht

vollständig mit den alten Verhältnissen brechen konnte. Es war für

die materielle Lage der Geistlichen doch höchst bedaueniswerth, dass

man die aus der katholischen Zeit stammenden Bezüge nicht in Geld

verwandelte, um eine der Würde des geistlichen Amtes entsprechende

Lage zu schatten. Nach namhaften Anstrengungen war man in der

Organisation der kirchlichen Verhältnisse nicht sehr weit gekommen.

') Von 11 zeitrton sich nur 3 dor Rotoniuitiou gonoi^'t.

*) Den Befehl theilton dio moissuLsch-voiijtländi.schen Sequestratoreu Mittwoch

nach Judica, 2. April, aus Zwickau 1.5:5;^ luit.
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Man hielt nothgedningen an den kleinen Besoldungstheilen der katho-

lischen Zeit fest, während doch für viele derselben die richtigen Gegen-

leistungen des Geistlichen fehlten. Die widersetzliche Bevölkerung

hAÜo. desshalb so Unrecht nicht, die Sprenghrode zu verweigern, nach-

dem das Sprengen aufgehört hatte, während es fiir den Geistlichen

höchst lästig war. gegenüber der AViderha.mgkeit der Bevölkerung auf

das Einheimsen der verschiedenen Zehnden. auf die Einsammlung

der Michelspfennige, der Kreuzgroschen und Hausgroschen, Weih-

nachtsbrode, ungerechnet der vielgestaltigen Casualgebühren, angewiesen

zu sein, — wie wir deren schon in weit grösserem rmfange gedacht

haben. Es war viel leichter, die katholisch gesinnte Bevölkerung

im Kurfürstenthum zum Uebertritt zu bewegen, als die aus der katho-

lischen Zeit stammenden wirthschaftlichen Verhältnisse der Kirche zu

regeln. So lange diese sich nicht völlig frei machen, auf eigenen

Füssen stehen konnten, war die Gestaltung der Kirche äusserst schwierig.

Man hoffte damals noch viel von der Beihülfe der geistlichen Güter,

gelangte aber auch bald zu der Ueberzeugung, dass durch die Verwen-

dung derselben, wenn man jene mit Rücksicht auf die schwebende

Concilfrage nicht anders Itehaiideln (hirfte, imr langsamen Zuges die

materielle Verlegenheit sich beseitigen Hess, in der die hitherische

Kirche weiter lebte. An dem langsamen Ausbau trugen die linan-

ziellen Verhältnisse einen grossen Theil der Schuld.

§ IH.

Die zweite Visitation in den reussischen Landen. >)

(1534, im Februar.)

Die ungünstigen Verhältnisse in dem kirchlichen licIxMi (Ut

reUKsischen Lande erheischten schon nach kurzer Zeit eine /weite

Visitation, die in Greiz am :U. .lanuar lö.'il begonnen wurde.

Weh',he Verän<b'rungen zeigten sich liierl Auf 10 Pfarrstellen ä)

Kcnügtcn aclit G<'i^lli«lii' den vollen \n<|M-ü(li('ii: Kiitsfl/imgeii fanden

' Dom ViiiitaUonH|ir(>toRi)ll, in ao woit oh Hiuillxiix l>otriflft, Ut im liolh-n-

Mti'iiKT liiti'IliK<'n/,ljluU<» im AiifKiitz««: Kii-fliliflu« VcifiiHHim^,' Sa.illiin^r's, 1H0:{,

8. 17!» II. IT., iHOi S. 75». K"<lrii«!kt.

*) In tlliMM'r ViNitatinn war hi>riiH^rliii hiiiKiiffokoiiiiin-ii , wi-|(^lii>s IVüIht iiadi
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nicht statt; nur einige Vicareien, auf deren Auflösung man ohnehin

l)edacht war, fanden sich erledigt; im Ganzen zeigte sich nur eine

Pfarrstelle unbesetzt^). Die Visitatoren fanden auf den Pfarreien

ziemlich Alles in Ordnung; nur gegen einzelne Laien ^) und abgesetzte

Geistliche ergingen wegen feindseligen Verhaltens Warnungen und

Strafen. In Greiz gab es verhältnissmässig am meisten zu bessern,

da der Landesherr noch seinen Barfüssennünch mit den Winkelmessen

auf dem Schlosse zu halten suchte, und die Gründung des gemeinen

Kastens eine grössere Organisation der kirchlichen Einrichtungen be-

dingte, zumal der Herr von Gera wiederholt auf die künftige Ver-

wendung der erledigten geistlichen Lehen hingewiesen werden musste,

was die Visitatoren noch im friedlichen Wege zu eiTeichen suchten ^).

An vielen Stellen des Landes gelang es, die Pfarreien durch Wieder-

herstellung alter Bezüge zu hesseni und besonders glücklich wirkte

man für das Gedeihen der Schule, da die Visitatoren wenigstens die

Stelle des Schullehrers in materiellen Beziehungen von dem Orts-

geistlichen durch Gehaltsfixirung unabhängig zu machen suchten.

Dann besuchte man am 8. Februar den Schleizer Landestheil,

in welchem die Verhältnisse viel ungünstiger lagen. Dort hatten

sich die papistischen Gebräuche und das unsittliche Leben in grösserem

Maassstabe gehalten, wesshalb noch vier Geistliche*) entfernt, andere

verwarnt wurden. Es gestattet einen interessanten Rückschluss auf

den Zustand der katholischen Kirche, dass man trotz schärferer

Aufsicht noch einen Geistlichen zu Seubtendorf antraf, welcher nicht

einmal sich im Besitz einer Bibel befand, die ihm seit 26 Jahren

durch den Brand verloren gegangen war. An mehreren Stellen musste

man noch gegen den gewerbemässigen Betrieb, namentlich gegen das

Bierschenken der Geistlichen und die Stiftung des Unfriedens zu

Felde ziehen ^).

*) Naitschau; die Gemeinde wurde aufgewiesen, binnen 14 Taften den de-

signirten Geistliehen aus Zwickau zu holen.

'^) Gegen Albrecht Metzsch, der der evangelischen Gesinnung der Eltern

fluchte; und gegen den „Pfarrdurchbohrer" zu Reinsdorf, einen ehemaligen Geistlichen.

^) Sie verwiesen ihn auf das Sprüchwt)rt : „Verflucht ist das Haus, in das

ein geweihter Stein gekommen, solch' Gut t'risst das andere weg".

*) in Fahren der Vicar wegen fortgesetzten unehelichen Lebens, ebenso in

Plothen, Zoppothen.

^) Li Tanna, Dittersdorf, Mielesdorf, Oschatz, Möschlitz u. s. w.

Burkhardt, Kirchen- uud Schul- VisitatioiiDU. 12
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Dagegen zeigten sich die adligen Patronatsherren überall der

protestantisclieu Lehre geneigt; dies galt natürlich in gleicher Weise

von den Käthen in Flecken und Städten, die überhaupt die Refor-

mation bedeutend förderten. Besonders hielt man in Schleiz auf

tüchtige Predigten und kämpfte gegen das „Schreien, Schnun-en und

Purren'* auf der Kanzel. In Tanna war man des rührigen Lebens

des Geistlichen froh. Nach dem Zeugniss des Raths und vieler

Anderer habe man von dessen Thätigkeit in 14 Tagen mehr ver-

nommen, als zuvor in 14 Jahren. Man hatte Acht auf das Verhetzen

gegen die neue Lehre, der man durch Abstellung massenhafter Miss-

bräuche während des Gottesdienstes Geltung und Achtung zu ver-

schaffen wusste. Besonders in Schleiz duldete man die Störung des

Gottesdienstes nicht mehr, den der Umgang mit Sackpfeifen und

Trommeln so häufig geschädigt hatte. Das Bestatten der Todten ohne

Vonvissen des Geistlichen hörte dort auf; ja man war mit einem

Male so protestantisch geworden, dass dem ein ehrliches Begräbniss

versagt wurde, welcher bei Lebzeiten die Sacramente nach lutherischem

Ritus nicht empfangen hatte.

Wie man für das bessere Auskommen der Geistlichen und Lehrer

durch Einsetzung alter Bezüge sorgte *), so zog man anderweite Mittel

der Gemeinde hierzu heran, verbesserte insbesondere die Filialver-

hältnisse, die der Abhaltung des Gottesdienstes hinderlich waren, da

oft die Filiale über Gebühr aus einander lagen 2), und traf Anordnung,

dass die Gemeinden überall mit Predigt und Katechismuslehre ver-

sehen wurden*).

Von Schleiz wandten sich die Visitatoren am 7. Februar nach

Gera, Auch hier hatte sich Vieles wesentlich gebessert, wenn es

auch noch einzelne Geistliche gab, die mit Unwillen das Sacrament

in zweierlei (lostalt reichten, und dius sittliche Lehvu der Tiaicn und

') I)«r Tauf-, Aufjfolmt-, Zumuiunt'ii>f('l)- und llt>j,'rilhniKs^'ro.s(ih('ii (Kn«uz-

ffruHchnn) wur ja un viduii ürUni gel'ulli<ii Au i'iii/.rliiiMi Orten wiiril<> ancli (l(>r

„UrlMumkJUw»'* windor zu gubon bofublun.

*) Ntmonilifli )M<i il<ihcnl)Mili«n.

') Kill nif;i>iiU)lkinüclii<M Lirht fiUlt nur <lii> rriMli^'tluilluuf^' solltsl, du (iit<

Vnrunhiuitf; \mmnfi, thum, wenn il«r l'ri*ili^i>r an KxHttuffon *1uh Kviin^oliuin nicht

fu KimIi« fQlinni kann, i<r «laMtollMt „NurliinilUi^p* auHpriMÜffiui mill*'.
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Geistlichen selbst noch vieles zu wünschen übrig liess ^). Ver-

warnungen und Absetzungen fanden doch nur im kleinsten Maass-

stabe statt.

Auch hier besserte man die Einkünfte der Pfarreien durch Wieder-

herstellung alter Abgaben und Gründung gemeiner Kasten, zu denen

selbst noch besetzte Vicareien beitrugen. Nur das Beispiel des Landes-

herrn selbst wirkte ungünstig, da er im Geheimen die Winkelmesse

auf seinem Schlosse noch aufrecht erhielt. Grössere kirchliche Ver-

änderungen gingen in Gera vor, da es volkreich, überdies noch

13 Dörfer^) zu versorgen hatte. Das Einkommen der Pfarrei Tinz,

welche die Seelsorge auf dem Schlosse hatte, wurde bis zur geeigneten

Wiederbesetzung für Gera vei-wandt, um dort die dringend nöthigen

geistlichen Kräfte zu beschaffen. Daneben brachte man die Schul-

bediensteten durch Fixirung ihrer Bezüge in angemessenere Lage,

indem sie materiell vom Geistlichen unabhängig gemacht wurden; auch

gestaltete man das Innere der Kirchen in soweit um, als dies der

lutherische Gottesdienst erforderte.

Die reussischen Lande hatten innerhalb Jahresfrist eine so gründ-

liche Umgestaltung in kirchlicher Beziehung erfahren, dass von Kur-

sachsen aus in der zu behandelnden Periode weitere Visitationen

nicht vorgenommen wurden und die reussischen Lande seitdem im

überwiegenden Maasse der lutherischen Lehre huldigten.

Freilich war damit nicht gesagt, dass die religiösen Zustände zu

keinerlei Klagen mehr Anlass gaben. Die Folgezeit lehrte, dass Hein-

rich von Reuss sich der Winkelmessen auf dem Geraischen Schlosse

nicht enthalten konnte und die Eingriffe und der Druck Sachsens

unablässig fühlbar sein mussten, wenn die Verhältnisse im Sinne der

Reformation sich dort weiter entwickeln sollten. Besonders war es

der um unsere protestantische Kirche höchst verdienstvolle Spalatin,

der ein wachsames Auge auf die Herrschaft hatte, und dem Kurfürsten

über alle der Reformation feindliche Vorgänge berichtete, die gewiss

*) Krieg v. Etzdorf klagte über des Pfarrers Schelten, letzterer darüber, dass

tler Adlige seinen Pfarrer schlage.

'^) Von ihnen ist in erster Visitation nicht die Kede gewesen. In vier

Dörfern, Röpschitz, Zwötzen, Weissig und Lusan (Losa), waren Kirchen. Neun

Orte: Pforten, Leuranitz, Bieblach (Wiblick), Wendischbernsdorf, Scheibengrobsdorf,

Debschwitz, Pöppeln, Untermhaus (Untere Häuser), Cuba.

12*
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damit nicht beseitigt waren, dass der Herr von Reuss Ostern 153G

in der Pfarrkirche zu Greiz in osteutiöser Weise das Abendmahl in

beiderlei Gestalt empfangen hatte. Ein Protestant im Sinne Sachsens

ist er nie geworden; der kirchliche Zustand im Lande beweist dies zur

Genüge. Auch die Executoren der Visitation kennzeichneten in sorg-

fältigen Berichten, dass einzelne günstige Zeichen^) keine Beweis-

kraft für die völlige Ueberführung des Landes zum Protestantisnms

haben konnten.

§ 14.

Die zweite Visitation

in Colditz, Leissnig, Buch, Nimbschen, Grimma, Eilen-

burg, Torgau, Düben, Gräfenhaynichen.

(1534, 24. Februar bis 28. März.)

Die Resultate dieser zweiten Visitation lassen sich leider in

Mangel des vollständigen IVIaterials der ersten nicht in gewünschter

Weise vergleicheiu um die Fortschritte der lutherischen Kirche inner-

halb weniger Jahre zu keimzeichnen. Nur für den Visitationsbezirk

Grimma und die Stadt Colditz ist dieser Vergleich zulässig 2).

Immerhin bleiben die Resultate dieser Visitation sehr lehn-eich,

wie sie uns in der folgenden Uebersicht entgegentreten.

Uebersicht der zweiten Visitation.'*)

Colditz.

1. Zschoppacii
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7. Schwarzbach
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61. Lindenha}ii
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Hiernach zeigt sich, dass die sieben Bezirke 119^) Pfarreien

hatten, die im Ganzen nnr von 128 2) Geistlichen versorgt wurden.

Jedenfalls musste sich die Qualilication derselben innerhalb fünf Jahren

im Ganzen wie im Einzelnen wesentlich gebessert haben, wie die Er-

gebnisse unserer Statistik nachweisen.

Bezirk
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diejenigen unterhalten, die die lutherische Kirche nie zum A ufgeben

des klösterlichen Lehens zwang. Der Zufluss des Almosens für

die Klöster in der katholischen Zeit hatte ebenso gut aufgehört, wie

die Bezüge der Geistlichen. Diesen hatte namentlich die protestantische

Bevölkerung gerade das entzogen, was sie einst mit Rücksicht auf

die Ausübung des katholischen Ritus gegeben hatte. Sprengpfennige,

Messheller und anderes zu reichen, musste jetzt als eine nicht zu

Recht bestehende Abgabe angesehen werden, weil die protestantische

Kirche das Sprengen nicht kannte. Dessen ungeachtet hielt man

möglichst an der Wiedereinsetzung dieser Einzelbezüge fest, weil die

neugegründete Kirche nicht den Fond hatte, um die Geistlichen aus

dem gemeinen Kasten zu besolden, der fast überall mit einem ge-r

waltigen Deficit abschloss, sobald man aus demselben die jeweiligen

Bedürfnisse der Schule und Kirche bestreiten wollte. Denn radical

ging das lutherische Kirchenregiment durchweg nicht vor; dies Zeug-

niss musste ihr auch der unbefangene katholisch Gesinnte ertheilen.

Das Lutherthum Hess die Stiftungen so lange in Kraft, als überhaupt

ein BezugsberechtigtiT des Einkommens lebte. Erst mit dessen Tode

verfügte die Verwaltung über dessen Einnahmen, die nur zum Besten

der Schule und Kirche verwandt wurden.

Dies waren die Grundsätze, nach denen überall in den sich

wiederholenden Visitiitionen verfahren wurde. Eben desshalb gehörtt»

aber auch geraume Zeit dazu, ehe stiftungsmässiges Vermögen zum

Besten der Kirche verwandt werden konnte. Die zahllosen Vicare

und Capläne mussten erst ihr Haupt zur Ruhe legen. Die Vertreter

der neuen Lehre litten unsäglich darunter, wie sehr man auch bt^müht

war, seit 1582 muh dem Eintritt der Sequestration, die materielle

Lage der Geistlichen aus den Erträgen der Klostcrgüter zu bessern.

Noch Eines vermehrte die Noth. Es war die Raupfliilit der

Kin;hen und Schulen, die recht eigentlich nach den laiuiständischen

Beschlossen von \r^'V2 den (lenu'inden auferlegt war, in so weit es

sich um Neiibuut<>n bandelt«'. In unserer Zeit denkt man an dies

Grundgesetz \wi Cultnshauten niclit nu'hr, so wenig sich darüber auch

ntxeiU'.n iässt, dass den (iemeind<>n die Baulast auferlegt werden kann,

denen da« stiftungsmäHsige Vermögen zum Tlieil in überreicJuim

Maanse zufioss. Nur die Heparaturen lielcn den geistlichen Stell-

inhabern zur L»ht. Das wtu* allerdings eine harte Autla|^e, die in allen
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Theilen des Kurfürstenthums eine grosse Opposition der Bevölkerimg

wa(5h rief. Die Last der Gemeinden war um so grösser, als sich seit

geraumer Zeit Niemand um das Obdach der Geistlichen bekümmert

hatte. Es gab Pfarreien, in denen buchstäblich Niemand ein trockenes

Unterkommen finden konnte. Die Baupflicht war um so lästiger, je

länger man sie verabsäumt hatte. Gänzliches Unvermögen, theuere

Zeit, unfehlbarer Ruin der Gemeinden wurden häufig zum Vonvande

genommen, um diesen gesetzlichen Verpflichtungen sich entziehen zu

können. Man fühlt sich bei ähnlichen Lagen in der Neuzeit so recht

in die gute „alte Zeit" zurückversetzt.

Das waren in allgemeinen Umrissen die brennenden Fragen, mit

denen sich auch die zweite Visitation in dem Kreise Meissen beschäftigte.

Sehen wir, wie man sich zu diesen Fragen stellte. Darin war

man überall einer Meinung, dass man zunächst das alte Einkommen

der Geistlichen aus den unendlich kleinen Bezügen der Vorzeit zu

reconstruiren suchen müsse. Ganz Gleiches galt von den Unterbe-

dienten der Kirche und von den Lehrern der Jugend. Es ist eine

ganz beachtenswerthe Anzahl der Besoldungstheile, die in Frage kamen

:

Taufpfennige, Aufgebot- und Zusammengebgroschen, Begräbnisspfennige,

Opferpfennige, Läutgeld, Messheller, die unzähligen Arten des Zehnden,

Ostergeid, Gangbrode, die Bittgänge, die sich auf alle Producte der

Landwirthschaft erstreckten ^), neben den Geldabgaben, die auf jedem

Hause an sich und insbesondere auf den Familiengliedem desselben

nihten, welche das zwölfte Jahr eiTeicht hatten, bis herab auf das

Glockenschmiergeld für den Kirchner: sie alle bezeichnen die unauf-

hörliche Last der Abgabe, mit der die Pflicht der Seelsorge in Ver-

bindung gebracht wurde. Eben um der Vielseitigkeit der Abgaben

willen war die Stellung des Geistlichen eine widerwärtige; jene in

der Besoldung aufgehen zu lassen, wäre die beste Maxime gewesen,

der man nur in dem Coburgischen Landestheile folgte, wo alle Bezüge

in Geld schon in der ersten Visitation verwandelt wurden. Die Füg-

lichkeit bestand eben dazu nicht; der practischen Einsicht der Visi-

tatoren, unter denen ein Spalatin war, müssen wir unbedingtes Ver-

trauen entgegenbringen.

^) Wir orwähnon z. B. Brod-, Eior- und Hachsbete , den Kälberpfennig, die

Abgabe von „geiueineu Bieren", den Fleischzehnd, der vor allem drückend war.
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Die ungünstigen Folgen ffu* das materielle Wohl der Geistlichen

blieben daher nicht aus: unzählige Kückstände und Weigerungen

der Abgaben setzten in bittere Noth, aumal die Bezüge in Geld

kaum nenneuswerthe Beiträge zum Lebensunterhalte darboten. Erst

die Sequestration der geistlichen Güter half etwas nach ; ein

reichliches Auskommen war in dieser Zeit keinem Geistlichen be-

schieden.

Indess war das Materielle nicht allein maassgebend, um die kirch-

lichen Verhältnisse einiger Maassen günstig zu gestalten. Wenn die

Visitaturen auch das Leben des Laienstandes unter ihre Aufsicht

stellten, so hatten sie dabei ein wohlbegründetes Interesse. Neben

einer hinlänglichen Anzahl von friedfertigen Gemeinden, die auch im

besten Verhältniss zu dem Ortsgeistlichen standen, gab es eine ge-

waltige Anzahl in allen Bezirken, die als wüste und gotteslästerliche

Leute, Richter und Bürgermeister nicht ausgeschlossen, die Aufinerk-

samkeit der Visitatoren besonders in Anspruch nahmen ^). Das wüste

Wirthshausleben geßhrdete die ungestörte Abhaltung des Gottesdienstes.

Die massenhafte Schädigung des Kirchengutes bestand nicht allein in

Hinterziehung, sondern auch in geflissentlicher Verwüstung desselben.

In Peritzsch verschwand über Nacht durch unbefugtes Abbrechen die

Kirchnerei von der Erde, und in Priestäblich beurkundete man so wenig

Achtung vor dem Gotteshause, dass man die Schafe darin zu scheeren

gewohnt war.

Wie die Städte als Hort des Protestantismus angeseheu werden

müssen, so gingen auch hier von deren Vertretem die besten Ver-

fiigimgen zur Hebung des kirchlichen Lebens aus. Innerhalb des vor-

bezeichneten Visitjitionsbezirkes stand Eilenburg in seinen Maass-

regeln obrn an. Zur Kr/ichuig eines gectrdnetereu Lc^bens. welches die

Stadt schon in der hYirsitrge der Schule anstrebte, war man ühereiii ge-

kommen, keinem Handwerker eine Meisterstelle vor seiner Verehelichung

7M gönnen. Das Gebot sUukI im innigsten Zusamni(>nhange niil den

kirrhli<-h('n Bestrebungen eines kräftig«'ii Ihirgerstandes, der es sich

zur Aufgabe gennu-ht hatte, die Hilduug der Kirche auch materiell

zu unterHtfltzen, inch'm die (tewerke in fast (ünzig dastidiender Weise

') 'A. li. /ii LuuHMi^', MahÜH.
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den gemeinen Kasten bedachten, dem sie ergiebige Erträge zuzu-

weisen strebten^).

Das waren allerdings ganz vereinzelte Lichtblicke in das Leben

der jungen Kirche. Schlimm genug, dass nach fünfjähriger Beauf-

sichtigung ihr eine Masse fremd geblieben war, die die junge Kirche

hätte fördern können. Nicht etwa die alten Papisten, denen eine

Umkehr in vielen Fällen gar nicht schwer fiel, sondern gerade die

Geisthchen, welche in besserer Erkenntniss von dem alten Pfade ab-

zulenken in sich den Beruf fühlen konnten, schädigten die lutherische

Kirche durch leichtfertiges Leben. Sie waren für die Entwickelung

der Zustände gefährlicher als die offenbaren Anhänger des alten

Glaubens, und viel beachtenswerther als die abgelebten Klösterlinge,

die ja mit geringen Ausnahmen vermöge ihres Alters kaum Energie

zum Widerstände entwickelten.

Im meissnischen Visitationsbezirke verhielten sich die Klöster, diese

überlebten Institute frommer Beschaulichkeit, noch sehr verschieden.

Lutherischer Seits hatte man diesen grössere Concessionen gemacht,

als es überhaupt nach der protestantischen, im Erstarken begriffenen

Strömung der Zeit wilnschenswerth erschien. Gegen die Klöster

kämpfte man bisher mit unzureichenden Mitteln in so fern, als man

an die „Vernunft" der Klosterinsassen zu appelliren pflegte. Jetzt

griff man an den Nerv des Lebens, indem man sehr richtig aus-

nahmslos die papistischen Ceremonien in Klöstern aufgehoben wissen

wollte. Riss man die klösterliche Bevölkenmg aus den gewohnten

kirchlichen Gewohnheiten, sprach man ihnen den religiösen Zweck ab,

so blieb nichts als die nakte Versorgung, die auch die protestantische

Kirche im Falle des Austritts aus dem Kloster darbot.

In Meissen, wo wenig Klöster waren, verursachten diese geringe

Schwierigkeiten. In Leissnig fand man die Mönche, acht an der Zahl,

noch in vollem Klosterornate, nur einer hatte die weltliche Kleidung

angelegt. In Nimbschen dagegen waren sämmtliche fünfzehn Nonnen

zu Luther's Lehre übergetreten, die durch die meissnischen Seque-

stratoren mit weltlicher Kleidung versorgt wurden, ohne dass man

ihnen gerade den Austritt auferlegte. Eine freilich von der katlio-

^) Es sind die Abgaben vom Einstellen der Lehrlinge und vom Meister-

werdon, von dem Einheirathen in ein Geschäft, die wir wegen ihrer Weitläufigkeit

nicht detailliren.
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lischen Tendenz bedeutend abweichende Klosterordnung regelte ihr

geisthches Leben ganz im hitherischen Sinne; sie ordnete körper-

liche lind geistige Beschäftigung, namentlich Lesen an, und stellte

weltliche Versorgimg in Aussicht, sobald man Gelegenheit zur Ver-

ehelichung fand. Nichts lag der lutherischen Kirche ferner, als die

Klosterpersonen zu vertreiben: im Gegentheil war der unmotivirte

Austritt sogar streng verboten, weil der neuen Kirche nichts daran

gelegen sein konnte, diese Elemente in das profane Leben zu versetzen,

dem sie nach ihrer in der Regel schwachen Leistungsfähigkeit wenig

nützen, wohl aber als Feinde der lutherischen Lehre eine getilhrliche

Wirksamkeit beginnen konnten.

Auch der Schule hatte man wenigstens in den Städten wesent-

liche Verbesserungen angedeihen lassen. Auf dem Lande war mit

geringen Ausnahmen kein Fortschritt bemerkbar. Nur in Polenz

gedachte Wilhelm v. Lindenau bei Aufrichtung eines Kirchiieramtes

der Schule, die zugleich für Ammelshayn dienen sollte ^). In Leissnig

dagegen scheint eine nennenswerthe Thätigkeit nicht vorhanden ge-

wesen zu sein, da man dem Schullehrer in fünf Jahren keine Besol-

dung gereicht hatte. In Eilenburg bestanden dagegen eine Knaben- und

Mägdleinschule: die man bei besserer Finanzlage wenigstens so zu

organisiren suchte, dass beide in ihrem Studium nicht gehindert

wurden*). In Torgau organisirte man förmlich und besoldete vier

Schuicollegen neben der Mädchenschulleiuvrin. Aus Rücksicht gegen

die Sittlichkeit Hess man nur unverheirathete Lehrer in der Schule

Wuhnen, und brachte die Lehrerfamilien gegen Entschädigung in der

Stadt unter. Vor allem wirkte man auf Beseitigung störender Ein-

flüsse, die in (k-r verschie(h'nen lieliandlung der Schüler sich geäussert

hatten. Den Schulmeistern verbot man das „Stauchen, Stossen

und übermässige Schlagen", damit die Knaben, die zum guten

Theile schon erwachsen waren, vom Schulhesucho nicht abgeschreckt

wurden. Es galt eine völlig gleiche Hehandlinig von „Arm und

Ueieh", und die L'eher/eugung einzubürgern, dass die Scholasticalia

nirgend« besser als in Turgau betrieben werdiMi könnten. Man suchte

•; l-iir Kn'iiiil« war tlnM fcHrhiilj^i-lil vicii' l|.iliii:r iinf 2 (Ir.. ITir Miiilii'iiiiisclio

•ttf 1 Gr. fMtfrMwtii.

*) WiihrMobohilit'h liimlcrli' ilii<H Am l)«Ni'liniiikti> Lncnl, da iimn *lit> Hcliaumin^''

ili« 1.1'liiiJi voll Kt. Ciilliiiiiiia riir ili« M:iiIcIi<'IisiImi|i> riii/iirichlüU gtiduvht«).
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zu verhindern, dass die Schüler ohne gehörige Reife der Universität

zustrebten, zumal die städtischen Stipendien dies Unwesen unter-

stützten. Auf der einen Seite bot der Rath Alles zur Hebung der

Schule, er vermehrte das Lehrpersonal, unterstützte die Aufführung

der Schulcomödien auf dem Rathhause und in der Trinkstube im

Sommer und Winter, beseitigte die Dienste der Schüler, welche bis-

her zum Holz- und Wassertragen verpflichtet waren, und stellte einen

kräftigen Schüler als Calefactor gegen Entschädigung an. Man sieht,

es waren ganz dieselben Principien, nach denen man schon 1529 die

Zwickauer Stadtschule einzurichten gestrebt hatte, die fortwährend

sich bemühte, um der damals ungleich berühmteren Schule zu Gold-

berg in Schlesien gleich zu kommen. In Torgau, wo der bekannte

Magister Marcus Crodel lehrte, war ein gleiches Streben bemerkbar.

Auch er, der (1541) nach ISjähriger Wirksamkeit^) das Geständniss

ablegte, dass trotz der täglichen Uebung im Lehrberuf es doch keinen

Meister gebe, der „zu diesem Handel klug genug sei", der mit

„mimo publicano" sagen müsse: „Discipulus est prioris, posterior

dies", nahm sich die Zwickauer 2) Schule zum Muster, die ihre Methode

den Schulen der Niederländer entlehnt zu haben in dem Rufe stand.

Aber ein wesentlicher Fehler wirkte, trotzdem man den Untemcht

der Jugend für eine „mühsame und verdrossene Arbeit" erklärte,

fort; es war die Abhängigkeit des Lehrers, die Unsicherheit seiner

Stellung, die nie eine „perpetuirliche" werden konnte, so lange der-

selbe alljährig bei dem Rathe um Belassung im Schuldienste peti-

tioniren und die Continuität seines Wirkens in Frage gestellt sehen

musste. Auch in späterer Zeit war die Lage dieser gelehrten Schulen

nicht günstig. Namentlich Hessen die Besoldungen viel zu wünschen

übrig, die 1544 in Zwickau noch ausserordentlich gering waren. Die

vier Hauptstellen hatten einen Etat von 60, 45, 40 und 30 Gulden,

die erste Stelle zeichnete sich nur durch Naturalbezüge von etwas

Korn und Salz aus, und es war ein bedeuteiuler Fortschritt, dass

man für diese Stellen eine Aufbesserung von 25, 15 und 20 Fl. in

*) Dio Abhandlung: „Beitrag zur Geschichte des Gymnasiums in Torgau"

(Programm des Torgauer Gymnasiums 1850) giebt an, dass Crodel erst 1529 als

Baccalaureus angestellt worden sei. Nach unserer Quelle war er also schon 1523

im Schuldienste.

^) Vergl. Seite 67.
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Aussicht stellen uud eine fünfte Stelle schaffen konnte, deren Neben-

erträge freilich bei der Theilung des Schulgeldes kaum ins Gewicht

fielen*). Als 1542 der Bürgermeister Lasan in Zwickau wegen Ueber-

füllung der Schule an die Griindung eines Pädagogiums dachte, um
die gelehrte Schule von der Volksschule zu trennen, zeigten sich

bedeutende Schwierigkeiten. Vorzüglich war der Gedanke der Neu-

gründung angeregt, weil die Schüler vor den Thüren der Klassen

sassen und jene sich streng in reiche und arme scheiden Hessen.

Der Reiche folgte der Schule um der Ehre und des Lobes willen;

aber zu Geistlichen und Lehrern bildete sich derselbe nicht aus; höch-

stens verstand sich dazu der Unbemittelte, der in Zwickau selbst

geboren war und im elterlichen Hause leben konnte. Für fremde

Schüler gab es weder Wohnungen, noch die nothwendige Unterstützung,

seit dem man der alten guten Sitte untreu geworden war, dass der

Bürger einen fremden Schüler in sein Haus aufnahm und ihn dafür

zu allerhand häuslichen Dienstleistungen verwenden konnte. Neben-

bei half sich der Schüler mit Singen und Betteln vor den Thüren,

wie uns aus Luther's Leben bekannt ist; ein Schüler ersparte damit

die jährlichen Unterhaltungskosten, die sich auf 10— 15 Gulden be-

liefen. Jetzt, wo Niemand sich dieser ärmeren Schüler annahm,

die in der Regel 8—10 Jahre der Schule folgten, blieben sie von

der Schule weg, und selbst den Aermeren kam es nicht in den Sinn,

dauernd die Schule zu besuchen und sich dem geistlichen oder Lehr-

berufe zu widmen. Unter 20 Schülern war kaum einer, der solch

einen Beruf wählte, theils weil er kaum lohnte, theils weil er iiuili-

aelig und noch dazu der Verfolgung ausgesetzt war. So war bei

constanteii Verhältnissen der Mangel an Lehrern und Geistlichen

entstanden, als deren Pflicht man es erachtete, Eltern und Schiller

zu mahnen, dass man wie früher diesem Berufe sich zuwende und

die alt« gute Sitte wieder einführe, welclie den Besuch der Schule

an88chlieH8lich d«'m ärmeren Theih» der Bevölkerung enuöglicht hatte.

Ganz «ü wie in Zwickau waren auch die Verhältnisse in dcni 'riicile

MeissenK, den wir zu h(>handeln haben.

Hei dem Mangel an einsühhigendem MaUMial ist rs nur /.um

Theil möglich, die Fortschritt«^ im kirchlichen licbeii iinx rlmlh dcr

•) Hol 400 Schülorn IwiruK da« K"th«'lltt' 8«?hulg.<l.l l.'.H I \:, l'l,. I.MJ 17'/,. Fl.,

164a 18 Kl.. 1M4 I't Kl
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fünf Jahre zu fixiren, welche seit der ersten Visitation in diesem Visi-

tationsbezirke verstrichen waren. Nur Colditz und Grimma »estatten

einen Vergleich, wenn auch keinen vollständigen^). Im Amte und

Kreise Colditz und Leissnig war man gegen 1529 doch so weit ge-

kommen, dass die Geistlichen auch in ihrem äusseren Auftreten die

Würde des Gottesdienstes wahrten, und in ihrem Alttagsrock ohne

jedes Ornat vor den Altar traten und die Kanzel bestiegen. Man hatte

an die Stelle des katholischen Ornates, gegen welches eine Abneigung

bestand, nichts zu setzen gewusst, was der Würde der priesterlichen

Handlung entsprechen konnte. Auch die Schule hatte ihre besseren

Vertreter erhalten. Wenn z. B. Colditz Ansprüche auf den Besitz

einer gelehrten Schule erhob, so war 1529 ihr Hauptlehi-er nichts

anderes als ein armer Edelmann, der vom Schreiben der Supplicationen

seinen Unterhalt bezog. Lateinisch verstand er so wenig, dass die

Visitatoren ihm keinen Untemcht auf die Dauer anvertrauen konnten,

wenn die angelobte Besserung keine Früchte trug.

Indess waren im Allgemeinen die Fortschritte in der Besserung

der Geistlichen gegen den Befund von 1529 in dem Grimmaischen

Visitationsbezirke nicht erheblich, da die untauglichen Pfarrer sich

nur auf die Hälfte gemindert hatten und die unbedingt guten im

Wesentlichen in gleicher Anzahl geblieben waren-). Leichtfertiges

Leben, Trank- und Zanksucht bei den Geistlichen waren ebenso wenig

verschwunden, als Rohheit und wüstes Leben in den Gemeinden selbst;

wir sahen bereits, wie die Visitatoren des Kurkreises die Erfolge be-

urtheilten, als sie den Kurfürsten mit den Resultaten der zweiten

Hauptvisitation bekannt machten. Schwerlich dürften die Verhältnisse

hier sich günstiger gestaltet haben.

§ 15.

Die zweite Visitation in Franken.

(1535, 7. Januar ff.)

Während in den übrigen Tlieilen des Kurfürstenthums fast überall

bis zum Jahre 1534 schon die dritte Visitation vorgenommen war,

^) Von Colditz liegen mir die Visitationsacten von 1529 nur für den städtischen

Bezirk vor.

'^} Ganz jj:onau kann der Vergleich desshalb nicht sein, weil die Zahl der

Ortschafton verschieden war und einige Censnren mangeln.
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dachte man in den fränkischen Landen erst im Jahre 1535 an die

Einleitung einer zweiten. Die auffällige Erscheinung lässt sieli luu'

aus den bedeutenden Fortschritten der protestantischen Kirche erklären,

die seit 1528 hier gemacht waren, wo man, wie wir sahen, zum Theil

höchst ungünstige Verhältnisse sowohl hinsichtlich der Qualilication

der Geistlichen, der widersti'ebenden Elemente als auch der äusseren

Organisation der Kirche zu beseitigen gehabt hatte ^).

Bei Vornahme dieser zweiten Visitation*) fand man bereits eine

durchgreifende Organisation der Kirchenverwaltung vor. Das Land war

in vier Superintendentur-Bezirke getheilt^), in denen man es besonders

sich hatte angelegen sein lassen, den Eintluss der naheliegenden Bis-

thümer dadurch zu paralysiren, dass man zunächst die katholischen Lehns-

herren der Pfarreien und den etwa noch der Refonnation entgegen-

stehenden Adel beseitigt und das Pfarrbesetzungsrecht in die Hände des

Landeshemi übergeleitet hatte. Der Einfiuss der Bischöfe von Würz-

burg und Bamberg war möglichst beseitigt, und das herzogliche

Patronat hatte höchst günstig auf die Besetzung der Stellen im hitht>-

rischen Sinne gewirkt, so dass nur ein verschwindend kleiner Theil

der Geistlichen übrig geblieben war. deren Leistungen und äusseres

Leben sich mit dem hitlierischen Kirchenregimente noch im Wider-

sprache befand^).

Die lange Reihe von Jahren zwischen der ersten und zweiten

Visitation hatte man zur günstigeren Gestaltung der Filialverhältnisse

benutzt und die neuen Visitatoren Hessen es sich angelegen sein, die

etwa nuch uniialtbaren Zustünde durch weitere Aenderungen und Neu-

gründungen von Ptiirreien mittelst Abreissung (»ingepfarrter Ortschaften

vun der alten, namentlicli der unter katholischer Hoheit liegenden

') Wi'TkI Seit© 68—68.

*) Mit ihr wuntii Hvlv««t<'r v. RiiHonaii, Puiilns H;iilt>r, M;if,'ist{>r .luliaim Tjjin^or,

)fagiitt4ir .liiliaiiii iiiriixti**! iiiui ili>r |{iir^'i>niit'i.st<T Wnlt'^Mii^r \V<>it|iiiT hi-trauf.

•) 1, Cobufff mit Nfiwtiuit, Siiiuii'hrri,', l.aiitor, (ifstiiij^sliauson iiiui Neucii-

baan; 2. Köni)fwlH»r;' : ;< M'-MIhip/ mit riniiKT'^la«!! : 1. Winlacli mit Kisfold iiinl

HililliiirKliiiiiHi'ii.

*) Im (iriiiiiii- liaiidclti' <'h h\v\\ nur iiurh nni <>iiit>ii |ia|ii.stis('lii>ii Virar /.ii

NitMlorfUliltacli iiml liiMi ctwaH iiurli katlioliMili (icsiniitcn /.ii (ii'itrp'iibi'r^^ Im

U«bri|fen konnti' di-n (f<*iHtliciii<ii dio Ci'iiHiir ^nit und /ii>iidi«-li md. itUmmH wriilcn.

Wir •M'liMii von »iioT miidimuii^cii AiifHtulluujif L'iiiitr Vitdlutiuiutubollu ab.
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Mutterkirche möglichst zu heseitigen ^) , während einzelne Orte das

geistliche Personal ohne Weiteres vermehrt hatten 2).

Damit war freilich nicht gesagt, dass der kirchliche Zustand schon

ein völlig normaler war. Es gab noch hinreichend Gelegenheit, die

Führung der Kirchendiener ernstlich zu tadeln. Man fand noch Geiste

liehe, die die Schankwirthschaft gewerbsmässig betrieben und die über

Gebühr der Jagdliebhaberei und dem Vogelheerde sich zu widmen

pflegten. Doch war das Leben mit Concubinen und den üblichen

Pfarrköchinnen vollständig verschwunden, da man höchstens Alters-

schwachen das Zusammenleben mit Zuhälterinnen gestattete. Hier

hatte man aber noch das Schänden von der Kanzel, dort den ver-

schwenderischen Aufwand und die dienstliche Unfähigkeit des Kirchners

zu tadeln, der weder schreiben, lesen noch singen konnte. Auch das

Leben der Laienwelt bedurfte der Controle. Abgesehen davon, dass

man den Genuss des Abendmahls gehörig überwachte, fand man auch

in anderen Beziehungen manche schädigende Einflüsse, die ein tieferes

Eingehen auf das Familienleben bedingten, zumal Aberglauben und

der Versuch der Zauberei sich ganzer Orte bemächtigt hatten. Die

Visitatoren kümmerten sich um die gebrechlichen Männer, beaufsich-

tigten das Leben der Frauen und Töchter, und pflegten fleischliche

Vergehen, insbesondere Ehebruch mit harten, für unsere Zeit uner-

hörten StraltMi zu belegen. In Mup}>erg und Fechheim musste der

Ehebrecher an drei Sonntagen nackt bis zum Nabel während der

ganzen Predigt vor dem Altare stehen, und, zwei Ruthen haltend, seine

Sünde öffentlich in <len Worten bekennen, die der Geistliche ihm

vorsagte.

Wenn, wie wir früher henorgehoben, das fränkische Visitations-

werk sich besonders vortheilhaft dadurch auszeichnete, dass man eine

Masse Naturalbezüge der Geistlichen in Geld verwandelte, so setzte man

dies in ganz consequenter Weise dadurch fort, dass für alle derartigen

Bezüge ein Geldwerth eingesetzt wurde, den man bei der Aus-

gleichung streng festhielt^). Es lässt sich nicht leugnen, dass hier-

*) Z. B. wiinle Eymborg seit 1535 solbstständige Pfarrei.

^) In der zweiten Visitation erschien z. B. neben dem Pfarrer zu Hildburg-

hausen ein „angenoiuniemu"" Prediger und ein Vicar.

*) Für die Lebensmittelpreise ist es nicht uninteressant, Folgendes zu er-

fahren: Es wurden vergütet für 1 Simmer Weizen V/^ FL; 1 Fastnachtshuhn

Burkhardt, Kirclnm- uuJ Scbul-Visitatiuneu. 13
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durch die Lage des Geistlichen eine ungleich günstigere als die im

ührigen Kurfürstenthunie wurde, wo man in kaum zu begreifender Weise

ähnliche Bestrebungen sich nicht zum Muster nahm. Allein trotz

der Aufbesserung, die natürlich mit dieser Verwandlung in Geld sich

von selbst vollzog, und ti'otz der weiteren materiellen Unterstützung ^),

der freilich aus der Sequestration der geistlichen Güter Erhebliches

nicht zugeflossen war, durfte die materielle Lage der Kirchen- und

Schuldiener noch keine glückliche genannt werden. Wir finden daher

mehrfach noch Pfarrer, die einen dem geistlichen Stande fernliegen-

den f>werbszweig suchten. Auch der Schulmeister blieb seiner Be-

fähigung nach häufig Stadtschreiber, der Kirchner war auch Flur-

schütze und ein, freilich von einem einzelnen bei Meeder gelegenen

Dorfe, angenommener Pfan-er konnte sich nur durch den Betrieb des

Leinwebens erhalten. Die zweite Visitation hatte in dieser Kichtung

noch gewaltig zu thun, und es lag auch in der unzureichenden Auf-

besserungsweise der geistlichen Stellen, dass man mit dem Dota-

tionsgeschäft nie fertig wurde, weil die Geldwerthe sich veränderten

und diese zu den frühern Naturalbezügen in einem Missverhilltiiiss

standen. Selbst in Coburg war man noch nicht so weit gediehen,

dass verheirathet« Kirchen- uiul Schuldieiier einen selbstständigen

Hanshalt fübren konnten, weil ihre Verköstigniig in der Probstei

St. Moritz einen wesentlichen Theil der Besoldung ausnuichte, die

nun erst in Geld vcrwan<lelt wurde.

Aber, wie bemerkt, das fränkiscli-])rotestantische Kirclienwesen

hatte Vieles voraus. Es war da nicht mehr üblich, dass der Adel

sich auf Kosten der Kirche zu bereichern suchte, so wenig er sonst

sich anch mit allen Maassregeln des Kircluniregiments einverstanden

erklären koimte; die Bevrdkening überhanpt. möchten wir sagen,

war gesininingstflchtiger, rücksichtsvoller in allen Verhältnissen, die

zum Aufbau der neuen Kirche das Ihre beitragen mussten. Aller-

dtngK war man mit ejgenthümlicher Schonnng geg(Mi das Franken-

1 (iHMrlii«!!; 1 Huhn Pf.: 1 ScJiock Eior 2 (iroHch(<n; 1 /hiskiUo (i Itis •) IT.:

1 CuiiH 20 l»f : 1 I.iimiii :J (•r<wclion 9 IT: 1 l'fiind Wachs 2 (Jr..s( li.'ii Ü Vf.:

1 KniMT Wein 1 (iiilil<<ii: 1 Kiiil)>r IIoii M/^ (iuIiIom: '.\ Klartom Mol/ auf «Imn

UimI" P', (iiiM'Mi: 1 FrohiiUiK (( (inwchon: 1 HHiiiittUt»,' M Vf.: I iloiituK' (i IT.

iiinl I M«'hlUit; 20 IT.

'i Kill« ZllMaiiimi'llMtollllliff wnUt HlTi'/, Srlnirk für unuv. I'iankiii iiiicji,

»sj« wir nicht iinliedeateDii ni<iiui*ii iii<"M>litfn.
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land vorgegangen. Vor Beginn der Visitation hatte man die Ur-

sachen derselben, insbesondere der stolzen Ritterschaft, klar zu machen

gesucht, und sie hatte den Ideen sich nicht abhold gegenüber ge-

stellt. Nur darin fühlte sie sich arg verletzt, als man ihr am Schluss

der Visitation ^) das theilweise definitive Aufgeben der Patronate und

die unbedingte bauliche Instandhaltung der geistlichen Gebäude

zur Pflicht machen wollte, — die, wie bekannt, so weit es letzteres

Verhältniss betrifft, durch den landständischen Beschluss von 1532

in Weimar sanctionirt war; und das war der Grund für eine lang

nachhaltende Opposition, wie wir noch später sehen werden.

In Rücksicht auf das Schulwesen war Franken, wie erwähnt, den

übrigen kursächsischen Landestheilen auch ein gutes Stück voraus.

Schon 1528 hatte man in ganz Franken das Schulgeld abgeschafft,

für welches die Gemeinden aufzukonmien pflegten. Nur Kinder,

welche am Schulorte nicht geboren und als auswärtige Schulpflichtige

zu betrachten waren '^)
, hatten jenes zu entrichten. Wie doch die

Bestrel)ungen der Neuzeit mit denen des IG. Jahrhunderts ver-

wandt sind!

In der zweiten Visitation suchte man vor allem die Doppel-

stellung des Schulmeisters in den Städten zu beseitigen, indem man

das Stadtschreiberamt von dem Lehrerberufe zu trennen und eigene

Schulmeister, wie z. B. in Rodach und Neustadt, zu bestellen suchte.

In Dörfern arbeitete man unbedingt auf die Wiedereinrichtuug der

Schulen hin und war allseitig bemüht, nicht allein tüchtige Kirchner

zu gewinnen, sondern diese auch in materieller Beziehung vom Geist-

lichen dadurch abhängig zu machen, dass man ihre Verpflegung bei

den Ortsgeistlichen aufhob uiul ihnen eine angemessene Besoldung

bewilligte. In Städten wurde unablässig auf die Organisation der

Schulen, wie solche auch das Visitationsbuch vorschrieb, hingearbeitet

und wiederholt die exacte Erlernung des Lateinischen empfohlen. Das

Sprechen desselben war zur Reife des Schülers unbedingt erforderlich.

*) Der Vorhalt ge.scliali am Doniioistaf^ nach Trinitatis 15.S5 in Coburg. Der

Adel entschuldigte die Verweigerung der Pfarrbauten mit Theuerung der Zeit;

sollten die Unterthanen zur Uebernahme der Pflicht gedrängt werden, so würden

diese von Haus, Hof und Kindern weichen müssen.

'^) Sie gaben dem Schulmeister quartaliter 18 Pf. — Mendicanton und armi>

Schüler wareu dagegen ganz vom Schulgelde befreit.

13*
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Franken sah die Visitatoren erst nach zehn vollen Jahren ^)

wieder durch das Land ziehen, zu einer Zeit, wo der Protestantisnnis

auf dem Gipfel seiner Macht stand. Kein Land des Kurfürsten-

thoms hatt* es in seinen protestantischen Einrichtungen so weit als

Franken gebracht; es war zu beklagen, dass es durch die Miss-

erfolge des schmalkaldischen Krieges in seiner Laufbahn gehemmt

und damit zurückgeworfen wurde.

Mit dieser Visitation schloss innerhalb des Kurfürstenthüms

die Thätigkeit der wandernden Visitatoren ab; man hatte die Lage

der kirchlichen Verhältnisse hinreichend kennen gelernt. Diese in

Zukunft durch einen regelmässigen Turnus der Visitationen allein

zu beherrschen, von diesen ausschliesslich die allmählige Besserung

der Schäden zu erwarten, konnte nicht in der Absicht der maass-

gebenden Kreise liegen. An die Visitationen musste sich eine festere

Organisation der kirchlichen Verhältnisse anschliessen, die zugleich

auf das Innigste mit dem Vollzug der Sequestration der geistlichen

Güter zusammenhing. Bevor diese nicht zu Ende gediehen war,

konnte der Schlussstein dem Baue nicht eingefügt werden. Nach

verschie«len«'n Kichtungen hin bedurfte die protestantische Kirclie

einer durchgreifenden Thätigkeit. Das zeigt vor Allem die Vergegen-

wärtigung dessen, was man durch die Visitationen erreicht hatte, und

welchen Mängeln und Wünschen man nach deren Schluss begegnete.

^ 10.

Die Lage nach den Visitationen.

Eine gewisse kirchliche Aulsichtsbehürde bestand auch nach dem

SchluK.se der Huuptvisitationen fort. Sie setzte sich aus den Visi-

tatoren und Executoren für die einzelnen Bezirke ziisannnen. In

jedem derxelbeii bemerkte man (Mue rege Thätigkeit, ancli wenn die

Visitatoren nicht mehr ihre üblichen Wanderungen nntcrnalimcn.

'i l>i» ilritt« VifliUition fuinl \^>iU Ki*tt 27. Novt>ml)<>r iiiitt>r Kl)i>rlianl von

•liT Tiuiiiii, .Miif^iMtiT Joliuiui bnii>,'<»r, lli>f|»nMlij;t'r Max Miirliii iiml NVullViiiifi:

lliilliT, HntliMiiiit(;liiMl /,ii ('«ilMir>;. Mtatt. H(<siiii<ii>rH l'iillt itiif, tiass ilii> Si-IiiiIimi sich

in vorzi)({h''h"iii Maa>uti< i-iilwirkclt liattoti timl in ('ol)iir^' Ho^ar auf t>iii*> Vni'rin-

Ki'niii;^ der KiMMtlicIii'ii Sti<lli'ii l{«<i|a«!lit p>iioiiiiiii<ii wunio. - Kia^'on ^i<^<ui liic

Kircbi'ii* iiimI K4-Iiiili|iniii*r ipih m VKrliälliiiHNiiiJlMHJ^ wtMii^. Wir Hoiifii (IcsnIüiII)

von i^nitr Htmpmiluing (li>r drittm VtNituUoii »h.
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Die minder wichtigen Geschäfte wurden durch die Verbindung mit

den weltlichen Executoren und den Superintendenten erledigt: in

wichtigen Fragen blieb die Entscheidung des kurfürstlichen Hofes

vorbehalten, der sich des Rathes der hauptsächlichsten Theologen

und Juristen in Wittenberg bediente und seine Entscheidungen gab,

deren Durchführung theils den Amtleuten, Superintendent3n und

Executoren anheini fiel. Der Kurfürst war der sumnms Episcopus

seiner Lande; er entfaltete eine ausserordentliche Thätigkeit.

So einfach dieser Geschäftsgang war, so wenig entsprach er den

Verhältnissen. Die Unsumme der Geschäfte, die sich bei den unfer-

tigen Verhältnissen der Kirche und Schule am kurfürstlichen Hofe

häufte, war kaum zu bewältigen. In den Aemtern war man ziemlich

langsam im Vollzug der Befehle; bei allem Eifer auf der einen,

waren Saumseligkeit und eine gewisse Gleichgültigkeit gegen kirch-

liche Dinge auf der anderen Seite nicht hinwegzuleugnen.

Die lutherische Kirche machte in ihrer inneren Entwickelung

nur massige Fortschritte. Tausende Aon Klagen, welche durch die

Visitatoren und Sequestratoren zum Hofe des Kurfürsten drangen,

zeigten hauptsächlich noch eine durchweg unbefriedigte materielle

Lage der Geistlichen; — „ihres Anlaufens wollte kein Ende nehmen." —
Zwar verwandte man aus dem Einkommen der geistlichen Güter be-

deutende Summen auf die bessere Dotirung der Kirchen- und Schul-

stellen ^), allein damit war das Bedürfniss nicht gedeckt; von Jahr

zu Jahr wurden neue Mittel nöthig, und doch bewegte man sich in

bescheidenen Grenzen, da die Durchschnittsbesoldung der Geist-

lichen fürerst doch nur auf 40 Gulden gebracht werden sollte 2). Den

Gemeinden sann man zwar das Möglichste an, aber mit ihnen und

den Patronatsherren erneuerten sich desshalb auch die Kämpfe, zumal

es sich auch um die Uebernahme der Cultusbaulast handelte, die von

Einzelnen bei der trostlosen Lage der Gebäude, die zum Theil dach-

und fensterlos dastanden, enorme Opfer forderten.

Je tiefer die Sequestration in die Verhältnisse einschnitt und von

der einen Seite materielle Mittel gewährte, um so mehr stellte sich

namentlich der adlige Patronatshen- den landesherrlichen Verordnungen

•) Siehe den Abschnitt: „Die Einziehnnj^ der geistlichen Güter".

^) Im Eisonacher Kreise gab es noch viele Pfarreien mit einem Einkommen

von 15 Fl.
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schroff entgegen. In l'ranken fand sich der Adel sogar einmüthig

zusammen; er erklärte diu'ch seinen Ausschuss 1537, dass die Auf-

hehung der Klöster für die Versorgung der adligen Kinder geradezu

eine Lebensfrage werden müsse. Ja man bestand, — vorzüglich war dort

Hans Schott an der Spitze, — auf der AViederaufrichtung der Klö-

ster, in denen die Töchter unbemittelten Adels die alt hergebrachte Ver-

sorgung linden müssten, wenn man sich zur Verwendung des stiftungs-

mässigen Vermögens im kirchlichen Interesse entschliessen sollte.

Die adligen Töchter, entgegnete man, wüi'den schliesslich gezwungen

sein, in bürgerliche Kreise zu heirathen; der Adel müsse, wenn auch

nicht untergehen, so doch empfindlich geschädigt und geschwächt

werden.

und bei all' dem wurde in grossherziger Weise vom Kurfürsten

Alles gethan, was in den Kräften des Landes stand. Er war weit

entfernt, das Vermögen der Klöster zu selbstsüchtigen Zwecken aus-

zubeuten, wie man wohl hier und da anzunehmen gewagt hat. Trotz-

dem trat in fuhlltarer \^'eise der Mangel an Kirclien- und Schul-

dienem hervor. In Städten und Dörfern nahm das Studium ab; das

bequeme Leben der früheren Zeit, in der ja zahllose Sinecuren in den

Vicarstellen geschaffen waren, hatte aufgehört, die Besoldungen konnten

am wenigsk«n verlockend sein. Die städtischen Schulen, die den

Bürger- und Bauenikindcm noch ülx'rdies eine materielle Versorgung

gewährt hatten, nahmen in bednikliclier Weise ab, weil die Stadtr

räthe im Refonnationsdrange das Heer der sich in die Städte ein-

dringenden und V(tr den Thüren singenden und bettelnden Knaben

abzuwfnd«>ii gewünscht hatten. Jetzt ginL; man lohiiciidcrer neschäfti-

gung nach, wandte sich sogar vielfach dem Handwerkerstände zu. Es

war Zeit, daws auch dies Verhältniss beri'icksichtig* und die junge

Generation durch Unterstützungen, wie wir sie in einem der folgenden

Abschnitte (g |H) kennen lenn'U werden, systtmiatisch zum Studium

wieder aufgemuntert und hingelenkt wurde. Auch sonst war der

kirchliche Zustand nieht befriedigend: die Visitatoren') klagten vor

allem über die Zunahme des gottlosen Wesens, über Veraditiing und

Ldtiternng des göttlichen WorU'S, unmgelhaften liesneli der Kirche

') lio«4)ii<|i>rH iiiirli «liit uiiH ilfin Kiirkri<iH<>, Imit |{<>ri(-lit <l. d. IM/.'ifj; Dioiistug

ruicli LtvuuluirtU \:»'Mi.
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neben gänzlicher Entlmltung vom Abendmahl, dann über leichtfertiges

und muthwilliges Bezeigen während des Gottesdienstes. Laster aller Art

mehrten sich in bedenklicher Weise, zumal die Amtleute die Bestrafung

der Gebrechen lässig betrieben. Der Kurfürst, der schon hier auf

den traurigen Verfall des ehelichen Lebens hingewiesen wurde, be-

dauerte aufrichtig diese verzweiflungsvollen Zustände, deren Luther

in einer seiner gTOssartigen Predigten gedachte, der zu Folge der Kur-

kreis leider selbst sich vor den übrigen Landestheilen unvortheilhaft

auszeichnete.

Man sah, dass die lutherische Kirche einer alle Verhältnisse zu-

sammen fassenden Gewalt bedurfte, und mit strafender Hand die

Gebrechen verfolgen musste. Man hatte sie zwar kennen gelernt,

aber nicht völlig beseitigen können, zumal man in die alten

Sünden und Laster vei'fiel, sobald die Visitatoren den Rücken gewandt

hatten. Der sittliche Lebenswandel der Geistlichen erregte an vielen

Stellen ernsti^ Befürchtungen. Es gab nach Aussage der Visitatoren

selten einen Ort, in dem ein völlig tadelloses Einvernehmen der

Kirchendiener unter sich und mit der Gemeinde bemerkbar war. Ein

Theil beklagte des andern Saumseligkeit in der gegenseitigen Er-

füllung der Pflichten. Ueberall zeigten sich Missbräuche in der Ab-

haltung des Gottesdienstes; trotz der bindenden Gesetze, die einst

das Visitationsbuch Melanchthon's für dieselben vorgeschrieben hatte.

Hier folgte der Nothtaufe die Wiedertaufe; dort Hess man die Kinder

ungetauft über Gebühr liegen und im Ceremoniell der Taufe wich

man in der benierkenswerthesten Weise ab. Nicht anders war es beim

Genuss des Abendmahls, dem gar keine Beichte vorauszugehen pflegte.

Man liess die Communicanten in einen Haufen zusammentreten, er-

theilte die Absolution „wie ein Dorfrichter", der seine Gemeinde

anzureden pflegt. Bald gab und nahm man das Abendmahl unter

einer, l)ald in zweierlei Gestalt, wie man es mit seinem Gewissen ver-

einbaren konnte. Vor allem entbehrte der Gottesdienst der würdigen "

Abhaltung. Auch im gemeinen Leben schritt der Geistliche in leicht-

fertigen, zerschnittenen Kleideni umher. Die Predigt wurde durch

offene AVidersprüche oder unziemliche laute Unterhaltungen gestört.

In Globig 1) reichte man sich während des Gottesdienstes die gefüllten

^) lin Kurkrciso Wittenberg;
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Bierkannen, des schlimmeren Bezeigens gegen die Jungfrauen in diesem

Dorfe während des Gottesdienstes nicht zu gedenken ^), das sich auch

durch sonstige Rohheiten in seltsamer Weise kennzeichnete^).

Besondere Klagen wurden laut, dass man unerlaubte Verlöbnisse

einging, sie muthwillig löste, imd in verbotenen Graden sich ver-

ehelichte. Man fühlte in diesem Falle ganz besonders, dass die geist-

liche Oberaufsicht fehle, die früher das Laienelement scharf beaufsichtigt

und den anstössigen Wandel mit Kirchenstrafen belegt hatte. Jetzt

glaubte der gemeine Mann Allem zu genügen, wenn er seinen kirch-

lichen Verpflichtungen nachkomme, nach denen hauptsächlich Nachfrage

gehalten wurde. Allerdings verfolgte man all' die Verbrechen, sie

wurden durch Rechtsverständige, nöthigenfalls auch mit Beirath der

Theologen, untersucht, aber am Hofe des Kurfürsten, wo auch die

Rechtsgeschäfte sich übermässig häuften, war kaum Zeit, die in den

entfernten Landestheilen sich zeigenden Verbrechen zu beherrschen

und abzuurtheilen.

Daran krankte die lutherische Kirche noch trotz aller Visitationen,

deren Wiederholung sich empfahl, ohne dass man von ihnen die

Heilung aller Schäden ausschliesslich erwarten durfte. Es war für

die Entwickelung der Kirche hoch bedeutsam, dass endlich im Jahre

1537 die Idee von der Gnmdung protestantischer Consistorien auf-

tauchte, denen freilich urspriinglich eine, wie wir sehen werden, sehr

beschränkte Thätigkeit zugedacht war.

§ 17.

Die Begründung der Consistorien.

(1537 bis 1542.)

Es war klar, daiw zur Bekämpfung der eben hervorgehobenen Miss-

Ktände der lutherischen Kirche Eines fehlte, eine Centralaufsichts-

hehörde mit ri<"ht<'rli«h('n Befugnissen. Denn die Supcrintendenturen

k«»nnt<'ii b«'i wcilrm nicbl ilircn Aufgaben gcrrdit wiTtlt-n. ziini;)! die

V „Auch li«b«>n otlii'hi« biuuTkiKu'ht nntor «li-n ^,'<>t' liehen Amplon iiixi |iri'-

digten auf <Iic .liiiiKf«'rn, fniwoii, «hw aiitli*r Vulck ircii Harun ^'oliiMHon." Htuioiiken

«Iwr Thi'olojfi-n »M<i liicht»r in dor Zi-iUchrift flkr dontHchoH Recht, IV. S. 6}).

*) Oi» liaiK'ni hrurhi'n ihrem vom WaKun f{ofalh<non ITnrn-r r'm Hoin iiixl

Ummo ihn bulfluN im VMo liugun.
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Visitatoren in ihrem Aufsichtsrechte beschränkt waren, sobald die

Visitation ihr Ende erreicht hatte. Zwar standen ihnen zur Abstellung

von mancherlei Missständen und zum A^erfolg von Verbrechen die welt-

lichen Gerichte zur Seite, aber wir sahen ja, dass die weltlichen Ge-

richte sich nur ungern in den geistlichen Hader mischten und oft

der Saumseligkeit zu zeihen waren, während auch die Wittenberger

Entscheidungen nicht allzu schnell getroffen wurden und geistliche

Processe viele Jahre hindurch liefen.

Ein Ausschusstag, der sich 1537 zu Torgau mit der Lösung

verschiedener bedeutenden Fragen beschäftigte, gab Gelegenheit, dass

der Kurfürst in seiner Propositionsschrift für die Entwickelimg der

evangelischen Kirchenverfassung eintrat, indem er betonte, dass man

zur Beseitigung der ehelichen Irrungen ernstlich an die Aufrichtung

mehrerer Consistorien denken müsse. Er Hess dies theils mit

den bedenklichen Zuständen motiviren, wie wir sie kennen gelernt

haben, dachte aber zunächst an eine weitere Thätigkeit dieses Ge-

richtes nicht, dessen Befugnisse aber der Ausschuss weit über die

gesteckten Grenzen ausgedehnt und eine Aufsichts- und Centralbehörde

für das Gesammtleben der Kirche im ganzen Kurfürstenthum geschaffen

wissen wollte. Zur Begründung des Instituts wurde die Summe von

tausend Gulden für hinreichend erachtet. Ein besonderes Gewicht

legte der Ausschuss überdies auf die Veröffentlichung eines Gesetzes

über die rechtliche Stellung der Erben verstorbener Geistlichen, die

unmöglich jetzt mehr nach päpstlichem Rechte behandelt werden

konnten.

Bei diesen Berathungen war als Theologe vorzüglich einer der

Prälaten der Universität Wittenberg, Justus Jonas, thätig, der vorschlug,

dass die hauptsächlich unter seiner Mitwirkung entstandene Ordnung

der Consistorien, deren man vier und zwar in Wittenberg, Zwickau,

Gotha und Coburg zu begriinden dachte, von Cruciger, Melanchthon

und dem Eechtsgelehrten Dr. B. Pauli mit Rath Luther's ausgearbeitet

werden sollte. Dem Antrage stimmte der Kurfürst ebenso dankend

zu, als er das verlangte Gesetz über die rechtliche Stellung der

Priesterkinder bei Erbfällen ausarbeiten und promulgiren zu lassen

versprach.

Als 1538 wahrscheinlich gegen Ende des Jahres die Grundlage
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für die künftige Ordnung^) des Consistoriums geschaffen war, konnte

sich der Kurfürst zur sofortigen Errichtung desselben nicht entschliessen,

da er den Beirath der Theologen und Juristen erforderte, und die

Begründung des wichtigen Institutes von seinen persönlichen Ent-

schliessungen abhängig zu machen wünschte. Sehr bezeichnend ist

seine Aeusserung dem Landgrafen von Hessen gegenüber, dass er den

geistlichen Stand durch das Consistorium in den gehörigen Schranken

zu halten hoffte?. Dies galt insbesondere von der Verwaltung der

Kirchengüter, die man den Geistlichen nicht sammt und

sonders überlassen dürfe, weil dies ohne Zweifel die Pracht

und das Wesen wieder einführen und erwecken werde, wie

es im Papstthume gewesen sei*).

Nach mancherlei Berathungen. die sich auf die "Wahl geeigneter

Personen, die Einrichtungen und Befugnisse des Institutes erstreckten,

begann im Anfang des Jahres 1539 =*) das Consistorium in Wittenberg

seine provisorische Thätigkeit, während man von der Begründung

gleicher Institute in Saalfeld, Coburg und Gotha abgesehen zu lialuMi

scheint

Die Einführung der Wittenberger Consistorialordnung erfolgte

wahrscheinlich erst im Jahre 1541. Im Wesentlichen schliesst sich

diese*) an den Entwurf an, welcher bereits seit 1538 bekannt war.

Immerhin bleibt es zweifelhaft, ob diese Ordnung in ihrem ganzen

Umfange rechtskräftig wurde, da nach der am Schluss sich (iiKh'Mden

Note es dem Kurfürsten vorl)ehalten blieb, den kirchlichen Bann in

der Torgeschlagenen Weise einzuführen •'). Auch lässt sich schwerlich

nachwei.sen, dass die Consistorieii zu Zeitz und Zwickau jemals auf-

goricliti't wurden. <lit' in der (Constitution der Ordnung vorgesehen

waren.

' .Mit(?i>th«<ilt «iIh tlor Tlifolnp-ii HtMlciikon in dor Zoitschril't für doutschoa

lU-i'lil und diMilM'hi' Kt>rlitMwiHH(<ns(dniri 1\. S«<iU> U2 fT., nacli dt>ni Alanuscript im

KavtiM.-Knn'Mt. <ifHiinunt-Ar(diiv«>, li»-»,'. O. \n\n. iV.il XXI. Em fohlen jedoch diti

lU'UiriiM.

') ll>'t(. H. Conv. 117. Hri««r vom Sonnnhi'ml nai-li Vincida rt'tri.

*) I)h dii* (THtiMi (iidmlti« um 17. April IMO zur Zahltnif; an^owloHon.

*) (iiNiruckt \m Jnlirn \hi2, wioditrludt lf)Ü(i. Sii> ntcht auch in Itichicr'R

"vantcliitchnn Kirclicncirdnun^Kn, I. Hiil.

') I)I«'M MoniiMit int von Ilichtcr niclit hcachtot worden. (Icr dio KiH'ht.s-

kriftigkuil «Kt OrUiuiiig in vulloni Undimgo anninuut.
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Immerhin hatte die evangelische Kirche einen bedeutenden Schritt

vorwärts gethan. Man hatte doch wieder eine Aufsichtsbehörde, die

einst zur Zeit des Katholicismus in su reichem und allseitigen Maasse

das Interesse der Kirche wahrgenommen hatte, wenn man auch froh

war, dass nun das Kurfürstenthum von jener Alles überM'^uchernden

geistlichen Gewalt und den durch sie bedingten Missständen befreit

war. Nicht allein Wittenberg, welches den obersten Gerichtshof erhielt,

sondern auch Zeitz und Zwickau sollten Consistorien erhalten, wenn

auch an letzteren Orten eine unbedeutend geringere Zahl von Beamten

in Aussicht genommen war.

Die Aufgabe der Consistorien präcisirte man dahin, dass diese

die Geistlichen in allen Beziehungen beaufsichtigen, auf die Gleich-

mässigkeit der Lehre, auch in den Aeusserlichkeiten des Gottesdienstes,

anstreben sollten. Man hatte die Missbräuche bei der Taufe zu be-

seitigen, die Willkür bei dem Genuss des Abendmahls zu verbannen,

das fortan nur in zweierlei Gestalt gereicht werden durfte, regelte die

Feier der kirchlichen Feste, sicherte die Heilighaltung der Sonn- und

Festtage und sorgte für wohlanständige Begräbnisse und Gotteshäuser.

Wie die richterlichen Competenzen streng geregelt wurden, so stellte

man auch den Wirkungskreis der einzelnen Consistorien geogra-

phisch fest*).

Der Schwei*punkt aller kirchlichen Bestrebungen lag jetzt nicht

mehr in den Visitationen und bei den Superintendenturen, die gewisser-

niaassen zu geistlichen Mittelbehörden herabsanken, sondern in den

(Konsistorien, die die Strafbaren vorluden und nicht mehr, wie es bis-

her in den Visitationen gebräuchlich war, in ihren Schlupfwinkeln

durch die Visitatoren aufsuchen Hessen. Die bessere Aufsicht wurde

durch alljährliche Wiederkehr der Visitationen bewirkt, die Ver-

folgung der Gebrechen durch eine Executionsordnung gesichert, und

der kirchliche Bann „als das geistliche Schwert der Kirche" wieder-

einzuführen gesucht, obwohl es dem Kurfürsten noch vorbehalten blieb,

EntSchliessungen über die wirkliche Einführung der zum Theil harten

Kirchenstrafen zu fassen, da schon der Entwurf der Consistorialordnung

von 1588 einen lebhaften Widerspruch des protestantischen Laien-

elementes voraussetzte.

^) Für Zeitz und das Fraiikcnlaud blieben die Bestimmungen noch ausgesetzt.
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Diese geplante Consistorialordnung ist jedoch in ihrer Totalität

nicht zur strict«n AnAvendung gekommen. Es lässt sich nicht einmal

nachweisen, dass das kiufurstliche Regiment die definitive Constitution

derselben urkundlich anordnete: noch vielweniger, dass die Consistorien,

wie es geplant war, an verschiedenen Stellen des Landes ihre Wirk-

samkeit begannen. Jedenfalls trugen die politischen Venvickelungen

seit 1542 das Ihrige dazu bei, dass die lutherische Kirche nicht zu

der festeren Gestaltung gelangte, wie es seit 1537 geplant worden

war. obwohl an der Thätigkeit des Wittenberger Consistoriums im

Sinne der aufgestellten Ordnung nach einer bedeutenden Anzahl urkund-

licher Belege nicht zu zweifeln ist ^). Indess die versuchte Begi'ündung

einer geistlichen Aufsichtsbehörde genügte allein zur Hebung der kirch-

lichen Verhältnisse nicht. Man musste von Unten aufbauen, darauf

bedacht sein, in den jüngeren Elementen der lutherischen Kirche einen

Stützpunkt zu geben und den Zug der Zeit zu paralysiren versuchen,

in der man, wie wir sahen, von dem Studium der Theologie mehr

und mehr sich abwendete. Auch diese Stütze der lutherischen Kirche

war nur auf materiellem Wege zu erzielen. Die Ausbildung des

Stipendiatenwesens, dessen Giimdzüge wir wenigstens im Nachstehenden

anzudeuten suchen werden, stellte sich für das kirchliche Regiment

als eine der vorzüglichsten Aufgaben dar.

§ 18.

Das Stipendiatenwesen. *)

Im Kurfürstenthume Sachsen lässt sich die Unterstützung hülfs-

liedürfifiger Studirender bis in die Zeit vor der Ciründuiiii der Uni-

versität Witt«'nb('rg verfolgen. Frie(hM('h der Weise hatte bereits 111)8

testann'iit;iri« li x'Tnpliiet, dass arme Studenten, falls dns K'nifürstcn-

') Wir goht'n lUm .\nlilngt'n dem WittonborjftT Consistoriums tiicht wnitor

nach, zninjil dio«« (^riindlifii von Dr. O. M<'jor „Autan;,"' d(<s Witti'iilior^'iM' ('»»n-

shitoriumH" in Dovc'h und I<'iii'd)>i<r^'K /tütMcdirift Hii' Kircli<>iir<<clit, Itd. Xlil. S. 28

bin 12^, tum Thi'il mit Mat«riali«m dos WtdmarisolMMi (.rosammt-An-hivs unirtort

word«ii itind.

•) Kiui: „Da« Hti|MmdiatanwoRon in Witt^mbciK und .lona". Nucii Quoilon

dmi Kftchii. - Ernofft CSoftammt-Archivii in dor ZoitHchrilt lür liistdiisclK^ Tlioologio,
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thum eine eigene Universität nicht erhalten würde, auf auswärtigen

Schulen ein Legat erhalten sollten.

Als die Universität Wittenberg gegründet war, lag es im Interesse

der Schule, nach dem Vorbilde anderer Universitäten zunächst ge-

wissen Landeskindern eine Unterstützung für den Aufenthalt auf der

Universität gewähren zu können. Ln Anfang war diese Unterstützung

von geringem Belang, da der jungen Schule bedeutende Mittel niclit

zur Verfügung standen. J]rst als Wittenberg sich zum Stützpunkt

der lutherischen Lehre gestaltete und man bei der durch das Visi-

tationswerk bedingten Beseitigung der untüchtigen Geistlichen nach-

drücklich auf die Heranbildung lutherischer Pfarrer Bedacht nehmen

musste, fand das Stipendiatenwesen eine grössere Beachtung. Wir

sahen ja, wie man sich aus verschiedenen Gründen von der Wahl

des geistlichen Berufes mehr und mehr fern hielt, wie die Schulen

an Frequenz und Bedeutung verloren. Es war eine nothwendige Folge,

dass auch die Universität Wittenberg unter diesem Zuge der Zeit zu

leiden und an ihrem jungen Ruhme zu verlieren im Begriff stand.

In dem Maasse, als AVittenberg sich als die Beschützerin der lutherischen

Lehre erwies, stellte sie sich hauptsächlich zur Aufgabe, das Studium

der Theologie zu fördern, um der Strömung der Zeit zu begegnen,

die wie, wir sahen, für den gelehrten Beruf überhaupt die Neigung

völlig verloren hatte. Von Seiten der lutherischen Kirche musste

energisch eingegriffen werden, damit dieser fühlbare Mangel mögliclist

schnell ausgeglichen wurde. Die Aufhebung der Klöster und Stifter,

deren ansehnliche Einkünfte man im Geiste der Reformation auf

Kirchen und Schulen verwandte, hatte eine wesentlich andere Basis

für die Unterstützungen geschaffen und eine bessere Dotirung der

Stipendiaten in Aussicht gestellt, zumal nach Luther's Ansicht

diese Verwendung der geistlichen Güter mit den Absichten der Stif-

tungen völlig in Einklang zu bringen war. Auch auf anderen Uni-

versitäten, wie in Tübingen und Marburg, hatte man in hervorragender

Weise diesen vom protestantischen Standpunkte aus allein richtigen

Grundsätzen gehuldigt. Es konnte nicht ausbleiben, dass der Kur-

fürst Johann Friedrich, der zugleich in der Heranbildung wahrhaft

lutherischer Geistlichen und in deren sorgenfreien Existenz die alleinige

Möglichkeit für die thatkräftige Durchführung der Reformation erblickte,

durch eine neue Stipendiatenordnung Hervorragendes zu leisten suchte.
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Aus diesem Gnmde gestaltete sich seit 1538 der Modus der his-

herigen Vertheilung von Stipendien wesentlich anders. Mancher Un-

würdige und Nichtbedürftige, der in den Genuss einer Unterstützung

getreten war, Avurde ausgeschlossen. Man" fand bei Prüfling der zur

Zeit geführten Listen, dass ein grosser Tlieil der Empfiinger in Witten-

berg sich nicht aufhielt, und in der erwarteten Weise die gebotenen

Mittel auf die Ausbildung verwandte, noch viel weniger sich dem

theologischen Fache widmete, das bei dem gänzlichen Mangel an

tüchtigen Kirchen- und Schuldienem eine ernste Besorgniss um
die Zukunft der lutherischen Kirche wach genifen hatte. Pesshalb

ordnet<^ der Kurfürst an, dass ^/^ der Stipendien künftig den Stiidiren-

den in Artibus und Theologie, ^/g den Studirenden der Rechte und

Medicin nach zuvor abgelegter Pnifimg auf die Dauer ihres Studiums,

welches einer Aufsieht unterst^dlt wurde, gewährt werden sollten.

Wie wir nun überhaupt eiiu^n langsamen Gang in der festeren

Organisirung der lutherischen Kirche zu beklagen haben, so trug das

bisher Angeordnete lange Zeit hindurch den Charakter des Proviso-

riums, unt«r dem vielfach gegen das Festgesetzte gefehlt wurde. Erst

1541 lies.s der Kurfürst auf Vorschlag seiner Rilthe unter der bisher

den Theologen gewährten Vergünstigung des ausgedehnteren Bezugs-

rechtes die Verleihung von einer strengeren Controle vor und nach

nu'hrfachen Examen abhilngig werden, bis man dann schliesslich nach

Volb'ndung der Sequestration das Einkonnnen der Stifter Gotha,

Eiseiiach und Altenburg im Interesse der Stipendiaten und zwar in

80 weit verwandte, als die Mittel nicht durch anderweitige Verschrei-

bungen für die PftHndner in Anspruch genoninuii wann.

In der That war diese Dotirung der Stipendiaten ein Werk von

hervorragend «-r Hrdeutuiig; denn die Krtrilge der drei Stifter beliefen

sich auf rund 4020 üubh-n, sobahl di(^ Erledigung der von den

StifU'rn noch zu bestreitenden PfriindnersteUen ins Leben trat. Da

man damit alljahrlicli L'iO Stipendiaten versorg(>n konnte, die /um

HfrAsscren Theile der Theologie sieh zuwenden konnten, so wäre aller-

dings sehr hald di'Ui rülillianMi Maierel an K'irclieii- uinl Scliiiidieiiern

ab^idiulfiMi gewesen.

Alier diese HolliiUligen erfüllten sieh nieht so hald. Denn

von cli'n ViTsorgungsbereelitigten aus der katli(dise.|ien Zeit erfreute

Mich noch eine so gewaltige Menge ihres Daseins, dass die Stifter
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nur 1800 Gulden für 70 Stipendiaten übrig Hessen^); auch war die

Verwaltung der Stifter nicht so correct, dass nicht Rückstände zu

verzeiclmen gewesen wären. Indessen trat doch diese neue Ordnung

ins Leben, nachdem die Universität sich günstig über die neue

Schöpfung ausgesprochen und eine Examinations-Commission ein-

gesetzt hatte.

In der 1545 d. d. Torgau am Tage Bartholomäi durch den

Druck veröffentlichten Stipendiatenordnung wurden die mehrfach be-

rathenen Grundzüge derselben den Bewohnern des Kurfürstenthums

bekannt gegeben, und zugleich genau bestimmt, welchen Orten 2)

künftig, wenn das Einkommen der Stifter völlig verfügbar sei, es

zustehe, alljährlich mit namhafter Unterstützung junge Studirende

nach Wittenberg zu senden.

Leider traten die Segimngen dieser Einrichtung nicht sofort in

vollem Maasse ein. Theils fehlte es an Stipendiaten, welche sich

dem Examen unterwarfen, theils blieben auch die Stifter mit ihren

Zahlungen zurück und schon P]nde 1545 trat der Fall ein, dass man

der Stiftungsurkunde nicht hätte nachkommen können, wenn nicht

i'in momentaner Mangel an Bewerbern eingetreten wäre.

Die Einnahmen des Fonds stiegen in erfreulicher AVeise noch

vor Ausbruch des schmalkaldischen Krieges, nach dessen ungünstigem

Ausgange die Stiftung reservirt und für den verringerten Länder-

bestand des Kurfürsten erhalten ])lieb, indem sie dem neuen Hort

des Protestantismus, der Universität Jena, zu Gute kam.

Trotz all' dieser Arbeiten, deren der Ausbau der protestan-

tischen Kirche bedurfte, war man mit den Visitationen des Ernesti-

nisflien Gebietes noch nicht fertig geworden. Zunächst wandte man

sich der Wurzen's zu.

') Die bossorcn Talente unter dem Adel erhielten 40, die übrigen 30 FL,

Priester- und Bürgorsöhne 25 Fl.

'*) Es kamen auf Wittenberg 4, Beizig, Brück, Niemeck, Prettin, Jessen,

Herzberg, Liebenwerda, Bitterfeld, Keniberg, Schmiedeborg, Schweinitz je 1, Gotha 4,

EUenach 4, Saallcld 3, Jena ;?, Weimar 3, Neusüult 2, Püsnock, Triptis, Eisen-

berg, Rasteu1)erg, Waltta'shaiiscn , Creuzburg, Kahla, Salzungeii, Buttstedt, Auma,

Bürgel, Roda, Orlamiinde und Buttelstedt y^ 1, Zwickau 4, Torgau 4, Altt^iburg 4,

Grimma r>, Schneeberg 2, Eilenburg 2, Colditz, Borna, Leissnig, Dommitzsch,

Schmülln, Beigern, Düben, Werdau, Buchholz, Schvvarzenberg imd Schletta je 1,

Plauen 2, Oelsnitz, Weida, Adorf, Ziegeurück, Pausa je 1 Stipendiatenstellen.
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§ 19.

Die Visitation des Domstifts, des Amts und der Stadt

Würzen.

(1542, 11. Mai.)

Nicht so leicht wie anderwärts liess sich die Visitation liier

durchsetzen. Während bisher die Emestiner und Albertiner ^) im besten

Einvernehmen gestanden und die Reformation durchgeführt hatten,

war die Reform des Domstifts AVurzen das Product der Entzweiung

beider Linien. Wuraen war ein unter dem Albertinisclien und Ernesti-

nischen Schutze stellendes Gebiet, welches dem Kurfürsten Johann

IViedrich mehrfach zu Aergemissen Anlass gegeben hatte, zumal das

dortige Donistift, namentlich gestützt auf die oppositionelle Haltung

des Meissner Bischofs, der Heerd des standen Katholicismus ge-

blieben war-).

Unleugbar war seit dem Regierungsantritte des Herzogs Moritz

das Verhalten des Meissner Bischofs zu den Emestinem ein schrofferes

geworden, und es bedurfte nur einer an sich geringen Veranlassung,

um die Macht desselben in ihre Grenzen zu weisen und besonders

den Heerd des Katholicismus in dem Schutzlande Würzen völlig zu

zerstören.

Die Einbringung der Türkensteuer in diesem Gebiete zu Gunsten

d«'r Kriiestiner bot willkoniniciien Anlass zu einer Febde, die, bekannt

unter dem Namen „der Fludenkrieg" oder der „Wurzener Fehde*'-'),

gefli.ssentlicli auf eine gewaltsame Beseitigung des katholischen Wesens

in Würzen hinauslief. Ohne die Entschliessung des Herzogs Moritz

abzuwarten, liess Jobann Friedrich plötzlich Würzen bes(»tzen, er-

zwang die Zusage der Steuin'pllicbtigen, und benutzte gleicbzeitig

die Occupation, um die Kefimnation des Stift^'s einzuleiten. Ganz

gegen das nbliche Vorgehen bedroht«' der kursilcbsische Mcfehishaber

Jeden, der sich gegen <iie Maassnahnutn auflehne, nicht nur mit

Kntxetzung, sondern auch mit Icililichi'r Strafe. Nur wer der Weftir-

') 8i<«hH iloii 7.woit4*n Haii|itthi«il.

') Untii iiimI <ii>iiii'iiiil)> 7,11 Wiir/.**ii ho^'-i'lirt'ii Hchoti iriHD im .liiiii vnni Kiir-

fünUni .liiliuiiii Kri<'ilri<-|i i>iiiiMi i'vanp'liKrlifu l'fiu'ri>r.

*) Vorifl. Itiirkliiirtlt'N Aufiuttx im An-liiv für Hilcliairicbe (iürtchirliti>, IM. IV,

HviU* &7 bU 81: .J)ii* Wiir/.«in'r I.ImI.-
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mation sich anschliesse, solle bei seinem Einkommen belassen werden.

Es wurde die sofortige Einführung des evangelischen Ritus, der Ab-

bruch des 8acramentshäuschens und die Inventarisirung des Kirchen-

guts anbefohlen. Man sieht, es handelte sich dem Kurfürsten um
weit andere Dinge, als um die Steuer eines Schutzlandes!

Ernstlichen Widerstand setzte die Geistlichkeit zu Würzen nicht

entgegen. Man bat nur um einige Wochen Bedenkzeit, und erhob

Vorstellungen gegen die sofortige Anordnung lutherischer Gebräuche.

Doch war Alles vergebens, man nmsste sich in das Unvermeidliche

fügen ; die Schlüssel des Doms wurden in die Hände der protestan-

tischen Geistlichen gelegt, Luther's Lehre war als eingeführt zu be-

trachten.

Während durch die Vermittelungen des Landgrafen von Hessen

die kriegerischen Verwickelungen mit Herzog Moritz beseitigt wurden,

ging der Kurfürst ein gutes Stück weiter. Sein Befehlshaber nahm

am 10. April die evangelischen Geistlichen zu sich; man schlich

sich in den Dom, entfernte hinter verschlossenen Thüren die Bilder

von den Altären, von denen man überhaupt nur einen bestehen

Hess, räumte das Sacramentshaus weg, brach einen Quergang ab,

der die Aussicht auf den Chor versperrte, und entfernte die störende

Vergitterung eines Bischofsgrabes. Als der Friede völlig abgeschlossen

war, Hess der Kurfürst sämmtliche Bilder, in so weit sie nicht mit

Gold belegt waren oder „ernstliche Historien" darstellten, zer-

hauen, und die übrigen in Gewölbe beilegen. Drei gefangene Dom-

herren entliess man auf Urfrieden; der Vertrag, der mit Herzog

Mt)ritz zu Stande gekommen war, wurde in Würzen öffentlich ver-

lesen, die stipulirte Kirchenvisitation angekündigt und der Stadt der

äussere Friede durch Entlassung der kurfürstlichen Heerhaufen wieder-

gegeben.

Bereits am 11. Mai langten die vom Kurfürsten bestellten Vi-

sitatoren in Würzen an ^). Indem sie zunächst das Dorastift völlig 2)

reformirten, wurde die Kirche desselben zur Hauptkirche des Ortes

^) Es waren Asmus Spiegel, Dietrich v. Starschedel, Georg Spalatin und

Johann Schreiner, Pfarrer und Superintendent zu Grimma. Ursprünglich war die

Visitation schon für den 27. April anberaumt.

^) D. h. Alles wurde der Visitationsordnung gemäss angeordnet.

Burkhardt, Kirchen- und Schul- Visitationen. 14
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erhoben und die Kirche zu St. Wenzel nur theilweise dem Gottes-

dienst« gewidmet^). Die städtische gelehrte Schule zu St. Wenzel

ging fortan in der der Donischule auf, zumal die Stiftskirche bei

ihren bisherigen p]innahmen ohne wesentliche Unterstützung nicht

erhalten werden konnte -). Dagegen begründete man aus Zuschüssen

des Stifts und aus erledigten Lehen den gemeinen Kasten, beliess

aber sämmtliche Domherren und Vicare, auch wenn sie nicht in

Würzen selbst residirten ^) , bei ihren Einkünften, sobald sie eine

feindselige Gesinnung gegen die lutherische Lehre nicht beurkundeten.

Nur vom Domprediger Urban WassermüUer erwartete man den

Uebertritt zur lutherischen Kirche, indem man insbesondere seine

Studien in Wittenberg durch Unterstützung zu fördern in Aussicht

stellte, und in ihm einen künftigen evangelischen Geistlichen zu er-

halten hoffte^).

Im Grunde war somit die Thiltigkeit der Domherren völlig lahm

gelegt. Dagegen stützte man die lutherische Richtung durch Be-

stellung eines Superintendenten *), vermehrte die Stellen der Kirchen-

und Schuldiener*), die man neben baarer Besoldung zum Theil mit

dem Hausgroschen, Zehnden und Casualbezügon besoldete, indem

man ausdrücklich für Würzen den Messheller abschattte, um gilnzlicli

mit den katholischen Einrichtungen zu brechen.

Wesentlich günstiger waren die kirchlichen Verhältnisse im

Amte Würzen, wenigstens in Ansehung der Qualification der (leist-

lichen.

') Wüchontlich sollt«; nur ein bin zwoi Mal darin >?t>i)rodi<jft worden.

•) E« hUIIU» HÜdi lud ihr oin jährlich'»: Uclifit von 54 Scliock Ihtuus. wenn

Dicht besondero Kinnahincn vurkanicn.

) tln gab hoi Hi't^inn der Ki-fonniitioii des DomsUrts ä rcsidircndo, Ü nicht

nntidtrund» I^nihorrcn, r> Vicjtrc, lüc in Wnrzon wohnten, nnd T), die nicht resi-

dirton. Am lhm\ wurden allein 212 AnniverHarion goftdert.

*) WajMcnnUUor, d«'r «ich Hedenkzeit unshat, ist nnHcres Wissens znr lutho-

ri>udi<'n Kirche nicht üherf^etreten ; im <i«<p<ntheil lie>,'en Andeut,iin;,'en seiner foind-

NAÜKen llundliuiK vor, die ihm Lan<ioMvorweirtun)( zuziehen konnte.

') Jiihnnn Ilofniann.

•( Von nun an vernuhen lU I'ermmen den Kirchen- und SchulditMist, nattlr-

Hch die rnU*r)Midii>nti<n hiH auf ileii KiwU'nm-hreiher tnitf.cerechnet.. Min Diacon

wurde mm anKetUdlt; auf die Hiuu'l)emddunKen Kii'K*'» '111 Schock.
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Uebersicht der Visitation des Stifts, des Amts und

der Stadt Würzen.

(1542.)

1.
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einen bedeutenden Einflnss dadurch aus, dass sie an vielen Stellen

aus der Wittenberger Schule gute Kräfte gewonnen hatten. Freilich

war damit nicht alles erreicht. Die 13 Pfarrstellen des Amtes waren

meist dürftig, und boten materiell schon desshalb wenig, weil sie

keine Filiale zu versorgen hatten i), sondern sänmitliche und nur

wenige Orte in je eine Kirche eingepfaiTt wai"en, so dass die Yisi-

tatoren ernstlich daran denken mussten, drei selbstständige Pfarreien

aufzuheben. Hie und da war auch aus gleichen Ursachen das Kirchner-

amt nicht besetzt 2), und die Spuren der traurigen Kirchvervvaltung

aus den Zeiten des Papstthums und des Uebergangsstadiums waren

noch deutlich in dem Verfall der Kirchgebäude '% dem Verschwinden

des Kirchenvermögens*), sogar des lebendigen Inventars, erkennbar,

welches wie in Pausitz, nachweislich des Hungertodes gestorben war.

Den allgemeinen und besonderen Verordnungen der Visitatoren

stimmte der Kurfürst bei. Jene erstreckten sich namentlich auf die

richtige Ablieferung des Zehnden und der Zinsen und den Modus ihrer

Einsammlung durch die Ortsrichter. Man verbot ausdrücklich das

Unterbrechen der Predigt durch Aeussemng entgegengesetzter Ansichten,

das Schwören unmündiger Kinder, für die die Eltern zu bestrafen Maren.

Die Visitatoren hatten den Wegfall des Spoliums, die Wiederaufrichtung

der fehlenden Kirchnerstellen, die schon der Katechismuslehre wegen

erwünscht waren, angeordnet, und für Würzen insbesondere die Be-

griindung einer Mädchenschule in Aussicht genommen, deren Unter-

richt, wie überall, in Lesen, Sehreiben und Erlernung der Glaubens-

.stücke ohne wesentliche Anstrengung der Kinder, die besonders nicht

mit „Frühaufstehen" belästigt werden durften, bestehen sollte.

Auch auf die Erlernung weiblicher Arbeiten, nanu'ntlicli des Si)iinu'ns,

hattt; man Bedacht genonunen.

Diese und andere specitille Anordnungen liaKc der Kurrürst in

*) Dio iiiibcdciit^'iiilc Caiti-Ili' zu Vnij^'lsliavii kann uiimii^flicli in IScditcht

kommen.

*) Kürlitz, liiiititK.

) Dil! ri>l)t>rl)li>ilm<<l i'iiii'r Kin-lif auf diT wilstcn Mark Taudiwil/ wurden

mi piiioiii ITurrkt'ili'r für /Hc,hf|m inid ilidiltur^' verwandt.

*t In Ni>mht hutl« Mich <l»r pupiHtiHcho IMarrer mit vidlem HiMilel davun

gitiiiai-ht iukI dio ITamd im Verfall f^olariHon.
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einem besonderen Erlasse vom 13. October gut geheissen und bereits

unter dem 8, October Asmus Spiegel, Christoph von Minckwitz und

Eberhard von Lindenau zu Executoren der Visitation ernannt, nachdem

der dortige Superintendent die Ordnung der Dinge gefährdet sah und

desshalb wiederholt auf die Execution, und bevor diese eintrat, auf

die Vomahme einer nochmaligen Visitation augetragen hatte.

Der Katholicismus war zwar aus dem Felde geschlagen, aber es

fehlte trotz der protestantischen Uebermacht nicht an Punkten, an

denen num mit gesammelter Kraft in Opposition trat. Diese zeigte

sich nicht allein bei Durchführang des in der Visitation Angeordneten,

sondern auch in den öffentlichen Drohungen^) gegen die Sicherheit

der Stadt, deren Bewohner sie mit allen Mitteln von dem Uebertritt

zur lutherischen Lehre al)zuhalten suchten. Die Mitglieder des Dom-

stiftes enthielten sich des Kirchenbesuches, und es war so recht ein

Zeichen des in ihnen lebenden Geistes, dass sie in ihren Vergleichen

den eigenen Beruf und den der lutherischen Geistlichen als einen hand-

werksmässigen ansahen, indem sie schrieben,- dass es schwerlich ge-

bräuchlich sei, dass ein Schneider dem anderen ein Paar Hosen zum

Flicken gäbe, weil er dies ja selbst besorgen könne. Wie man durch

Schmähungen aller Art das Lutherthum herabzusetzen bemüht war,

zeigten ihre Anschläge an den Thüren des Capitels und dem Altare %
während der Bischof Johann von Meissen die Stadt Würzen mit Vor-

würfen überhäufte, dass sie zur Entsetzung der Jurisdiction des Stiftes

bereitswilligst die Hand geboten und die Mitglieder des Stiftes das

Ihre dazu beigetragen hatten, dass das stiftungsmässige Vermögen

hinterzogen, und eine Reihe von vertragsmässigen Zusagen rückgängig

gemacht werde. Je schärfer die Maassregeln der Pi'otestanten ein-

setzten, desto bitterer wurde die Stimmung und es bedurfte des schärf-

sten Kingreifens, um den offenen Widerstand zu brechen und den

gefährlichen Machinationen auf die Spur zu kommen, die im Stillen

noch lange Zeit ihre Wirksamkeit verspüren Messen.

*) „Es soll nicht lange hingehen, so soll kein Haus in Würzen stehen."

^) Die Inschriften lauteten: Anno 1542 ist die Kirche dos Stiftes Würzen

durch etzliche hüse Buben zur Sjjolunken gemacht worden. An dem Altare stand:

Polluerunt locuni majestati tue consecratum , redigerunt altaria tua in acervos

lapidura.
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§ 20.

Die erste Visitation in der Herrschaft Lobenstein. ')

(1543, 20. September ff.)

Während in den reussischen Herrschaften Gera. Schleiz und Greiz

sich längst die Visitation vollzogen hatte ^), war Lobenstein von der

Reformation fast ganz unberührt geblieben. Der Grund lag in der

Haltung Heinrich's d. Ä.. der als sächsischer Lehnsträger der Re-

formation in Gera, Schleiz und Greia auf die Dauer sich nicht ent-

gegenstellen konnte, wohl aber den Bestrebungen Sachsens in der

Herrschaft Lobenstein sich abhold zeigen durfte, weil diese böhmisches

Afterlehen war. Erst als Heinrich d. Ä. die Augen geschlossen und

Heinrich d. J. dem Drängen der eigenen Vasallen und Unterthanen

nachzugeben sich bereit zeigte, war der geeignete Zeitpunkt für die

Einleitung der Visitation der Herrschaft Lobenstein gekommen ä).

Johann Friedrich nahm es übel auf, dass Heinrich d. J. bei

seiner und seiner Gemahlin Geneigtheit zur lutherischen Leine den

Antrag auf die Visitation zu stellen unterlassen hatte, und nahm dess-

halb am 5. August Veranlassung, die Vornahme der Visitation anzu-

kündigen, mit deren Ausfühnmg der Amtmann zu Voigtsberg und

Plauen Wolf von Gräfendorf und der Superintendent zu Plauen Georg

Rauth betraut waren. Die Visitatoren *) langten iji Lobenstein am

20. September an. Am 24. September hatten sie bereits die Visi-

tation vollzogen.

') Eino kurTgflfsMto KirchonffORchiohtn im liObonstuinir Iiit(<llip<ii/lilatt, 1787,

8. 145 IT. Sio hat /.um Vorfiwwior Uninrich XXVI.

•) VitrI. oh.'n S.«it«i 158.

•) 8e4;ki*iHli>rf hat dahor Unroi-Iit , wenn vr tlcii Aiifsfliiil» ilcr Visiliitiun (l(>r

NAhn dp« Bainb«irK*'r HiHtliimiH KUHohroilit.

*) In c|on IN'rHonll«liktüt4»ii war indi-Ns imih- ArndiMunj,' i'iiii,'c(rflcii. Km den

MüffUtdr K|ii)<M war wi<(,'i>n doMHoii Kiiiiiklitdikidt dor Sii|ii<i'ii>ii>ndoiit Paul Kcpliiiti

ftu« (VUiiib. ViMitator iii<l(i>ri lüiiitli hrowunifii. Sidlcns lli<itiri(di d. .). wohutun ula

ZuifiHir<lii<'t4i ili'r ViMilatioti Ih-ui/. v. WaUdorf tiixl Karl v. Kospot boi.
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Uebersicht der Visitation in der Herrschaft Lobenstein.

(1543, 20. September ff.)

1.
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Die Verordnungen der Visitatoren erstreckten sich im Uebrigen

auf die Gründung und Dotirung der Pfanei zu Ruppersdorf. und die

Aufbesserung weniger Pfarrstellen ^). denen seit dem Bauernkriege einige

Bezugsquellen nicht mehr ganghaft waren, wie auch auf die Wieder-

herstellung des Kirchenvermögens durch Einbringung von Aussen-

ständen hingearbeitet wurde-). Die Einführung jährlicher Kirchen-

rechnungen, welche weitere Entfremdungen verhüten sollten, neben der

Regelung einiger Filialverhältnisse, die sich aus der Uebersicht ergeben,

und specielle Verordnungen für Lobenstein selbst, bezeichnen im Ganzen

die Aendeningen, welche diese Visitation veranlassten. In Lobenstein

ordnete man die Entfernung der Altäre bis auf den Hochaltar, die

Katechismuslehre, die Wiederanschaffimg der Opferpfennige, die Be-

seitigung aller abgöttischen Bilder, Fahnen und Kerzen, sowie die

verlesene und zur Durchführung empfohlene Visitationsordnung des

Kurfürstenthums an^). Die Erträge des Kirchenstocks wurden in

Mangel eines gemeinen Kastens bis auf Weiteres an die Armen ver-

theilt, der Bau des verbrannten Pfarrhauses angeordnet und die Ent-

fernung der der Refonnation ungünstigen Personen aus der Stadt

befohlen. Die Aufsicht über die Schule*), die Fortsetzung der Visi-

tation und die jährliche Abhaltung einer Synode, wie es im Kurfürsten-

thum der Brauch war, überliess man den Superintendenten und übertmg

dem Amtmann die Execution alles dessen, was in der Visitation an-

geordnet war.

Indem der Kurfürst dem Angeordneten seine Genehmigimg ertheilte,

sprach er in einem besonderen Schreiben an Heinrich d. -I. (14. No-

vember 1543) seine höchste Befriedigung über die Haltung desselben

und seiner Abgeordneten aus. indem er sich der Hoffnung hingab,

das8 das Angeordnete dem Herrn von Keuss, der zum Executor der

Visitation zugleich mitbestellt wurde, sowie allen dessen Unterthtmen

(Ion VorhUltnisAcn Ucblofl nuchfwf^on konnte. Dor GuiHtlieho zu KrioHuu ohclu-litn

seine Zubältorin.

') Z. H. Ah«'ii«fH('cH iiihI Ilarill.

•) HiriniTHclorf liiittf im<'iiil>riii;,'licbo Activii von circa 4!l Kl.

*) Da« BitthttiiHli'iii auf <|i<m Kircbbofo sullto w^td^n „doH GoHtuiiks" al)^'(>-

m;hiiflt worden.

*) Ea g»b nnr in liobvniitinn eine Hobulo.
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ziiiii Heil und zur Seligkeit sich dienstlich und fürderlich erweisen

werde ^).

Damit schloss die Thätigkeit der Visitatoren des Ernestinischen

Gebietes ab. Denn die Visitation in Franken, welche 1545 vorge-

nommen und als die dritte dieses Landes zu bezeichnen ist, war

keineswegs von hoher Bedeutung, da man ihre Resultate bei den ent-

wickelten Verhältnissen des Frankenlandes nicht bedurfte, um dem

Reformwerke den Schlussstein einzufügen. Die Aufhebung der geist-

lichen Güter war, wie wir sahen, vollendet; jetzt galt es an die defini-

tive Regelung der Pfarrdotationen heranzutreten, die sich uns in der

„Bewidmung" sämmtücher PfaiTeien des Ernestinischen Gebietes dar-

stellt. Waren diese Bestrebungen von Erfolgen begleitet, so durfte

man sich sagen, dass der lutherischen Kirche eine feste Grundlage

gegeben war. Die Macht der protestantischen Füreten erschien dazu

angethan, dass die äusseren Feinde sie nicht erschüttern konnten

und man wohl für den weiteren friedlichen xlusbau der Kirche berech-

tigte Hoöhungen hegen durfte.

§ 2L

Das Bewidmungswerk in den Ernestinischen Landen.

(1544 bis 1546.)

Trotzdem, dass im Kurfürstenthume Sachsen die verschiedenen

Aemter und die Gebiete der Vasallen in überwiegendem Maasse drei

Hauptvisitationen unterstellt gewesen waren, entsprach die Lage der

lutherischen Kirche noch keineswegs solchen Erwartungen, dass sie

auf der gegebenen Grundlage sich ruhig weiter entwickeln konnte.

Vor allem gab noch immer die materielle Lage der Geistlichen An-

lass zu ernsten Besorgnissen. Obwohl die kurfürstliche Regierung in

'jeder der Visitationen die Pfarrstellen aufgebessert, auch die Kloster-

güter zur Dotation derselben in reichem Maasse herangezogen hatte,

so liefen doch noch zahlreiche Klagen wegen des unzureichenden

Lebensunterhaltes der Geistlichen aus allen Theilen des Kurfürsten-

^) Dass trotz der friedlichen Abwickelung der Visitation feindliche Elemente

in Lobenstein geblieben waren, zeigt die Klage des Pfarrers von 1544, dass man

in Bierhäusern sich schmählicher Reden gegon die Lehre Lutber's nicht enthielt.
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thiinis ein. War man in den Visitationen bemüht gewesen, die ver-

schiedenen Theile des Pfarreinkommens protocoUarisch festzustellen,

so mangelte trotzdem eine üel)ersicht über die Ertragsfähigkeit der

Einnahmequellen, da hie und da doch viele Abgaben Seitens der

Pfarrkinder verweigert wurden. Ein wesentliches Moment lag aber

in dem Umstände, dass der Geistliche, wie wir sahen, auf die Be-

wirthschaftung der Felder angewiesen war, deren Erträge desshalb

nicht in voUem Umfange dem Stellinhaber zu Gute kamen , weil dieser

sehr selten in der Lage war, die Liegenschaften selbst zu bewirth-

schaften und vollständig auszunutzen, wenn er sein geistliches Amt

nicht über dem Betrieb der Landwirthschaft vernachlässigen wollte^).

An ^elen Stellen hatten daher die Geistlichen den Ausweg genommen,

die Pfarräcker für die Hälfte des Reinertrages in Bewirthschaftung

zu geben; andere hatten sie um billiges Geld verpachtet; noch andere

liessen jene ganz liegen, denn es gab Gegenden, die den Betrieb der

Landwirthschaft völlig unmöglich machten, da man kaum das Saat-

getreide erzielte. Kurz, es stand um diesen Theil der geistlichen Er-

werbsquellen übel, wenn man namentlich die theueren Arbeitslöhne

und den kleinen Reinertrag der Landwirthschaft berücksichtigte, für

deren Betrieb die wesentlichsten Vorbedingungen fehlten^).

') In der Eisenachcr Suporintendenz waltoten 1533 folgende Besitz- rcsp.

Nutziing8verhältnis80 ob:

keinen Ackor hatten 6 l'larroion, Wiesen 6,

bis 10 „ „11 „ „ 27,

10-15 „ „ :? „ „ 2.

16-20 „ „ 2 ., „ 2,

21-30 „ „ 8 „ „ 1,

31—50 ,. „ 5 „ „ 0,

61-60 „ „ 1 „ „ 0,

61-90 1 „ „ 0,

1»1— 180 1 „ „ 0.

Durcb«chnittlich kamen auf eine Pfarrei 22% Aeker VM imd r> ' „ .\(k(>r

Wli'Mi', voraUMffeHetKt, dann unter „Wienen fleck" niiudestAMiH 1 Ac^kergelialt vor-

«it«ndfn werden »jiimh, wiw nieht fuHtgestellt werdtMi kann.

' HeMtellunpt- und ErntukoHton HtoUteii »ich im EirtonaciÜHcht'ii wie folgt:

iMingi'ii |»n» Aeker kontot! ini Winter 12 (inmehen, die Hearbeitiing 1.') (Inwlion,

V4 MaoMt Samen 3 (inmelnMi. für Kinfulir eincH i'^iderK. ilan- und Knlirloliii von

«iniT WieiMj H (iroHchi'ii, Für daa DreHulien wurde die zehuti- (larlii- (mIit der

zcbuU) TboU duH Auadruachua gewährt.
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Bei einem Besoldungsfactor von so wesentlicher Bedeutung musste

man im Interesse der Kirche nunmehr andere Wege einschlagen, um
die materielle Lage der Geistlichen kennen zu lernen und sich zu

vergewissern, in wie weit die massenhaften Klagen wegen ungenügen-

der Besoldung hegründet waren. Vor allem hatte der fromme Kur-

fürst Johann Friedrich auch den besten Willen,- den Dienern der Kirche

einen „bequemen Unterhalt" zu verschaffen, ohne den das Gedeihen

der lutherischen Kirche ihm ganz unmöglich erschien. Es waren

auch jetzt noch die bedenklichsten Zeichen vorhanden, dass die Dürftig-

keit des geistlichen Standes viele vom Studium des göttlichen Wortes

abhielt^), zumal auch die städtische Bevölkerung, vielfach arm, ihre

„Knaben" nicht lange auswärts unterhalten konnte, da noch nicht

alle Stadtschulen die nöthige Gelegenheit zur Vorbildung für die

Universität gewährten, und das Stipendiatenwesen, erst in der Aus-

bildung begriffen, seinen Segen in weiteren Kreisen zu verbreiten noch

nicht begonnen hatte.

Der Kurfürst ordnete daher in einem an alle Superintendenten ge-

richteten Ausschreiben vom6. October 1544 an, die Besoldung der Geist-

lichen nochmals zu prüfen, und alle Theile der Besoldung in Geld

anzuschlagen, um so eine zuverlässige Directive zu gewinnen, wo man

helfend einzugreifen habe. Ein Hauptgewicht legte man auf die defini-

tive Lösung der Frage, wie in jedem einzelnen Falle die Pfarrgüter

in Zukunft zu bewirthschaften seien, in wie weit man sie zu ver-

pachten oder gar zu veräussern habe, um dem Geistlichen die schwere

Last der Bewirthschaftung von den Schultern zu nehmen.

So ging man von Neuem unter unsäglichen Mühen und bedeu-

tenden Kosten an die Feststellung der Besoldungen. Gar viele Nach-

weise waren ungenügend, und da sie mit den Visitationsprotocollen

in vielen Punkten nicht übereinstimmten, wurden sie häufig zurück-

gesandt. Theils fehlte es für diese an genügenden Unterlagen, da

die Papisten, welche aus den Stellen vertrieben waren, alles Material

rachsüchtiger Weise entfernt hatten, theils verschwieg auch der pro-

testantische Geistliche dieses oder jenes Besoldungstheilchen, um desto

sicherer eine Zulage zu erzielen; Verhältnisse, die einen zum Theil

*) Dass Dorfküster bereits die Pfarrstellen versorgten, war gar nichts

Seltenes.
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widenvärtigen Schriftwechsel zur Folge hatten und den Abschluss des

dringend nöthigen Bewidmungswerkes in unliebsamer Weise verzögerten.

Da^s diese Besoldungs-Tabellen unmöglich ein wahres und klares

Bild von der Lage des Einzelnen, namentlich auf längere Dauer, geben

konnten, lag schon in der Art und Weise, wie man die Veranschlagung

der Bezüge in Geld betrieb. Da Alles auf das Billigste veran-

schlagt und nicht einmal mehrjährige Durchschnittspreise zu Grunde

gelegt wurden, so waren diese Anschläge unsicher, und auf die Dauer

ohne Werth. Es kamen weit von einander abweichende Preisverhält^

nisse zum Vorschein, fiir die nicht einmal besondere Erklärungen ver-

langt wurden. Nur Männer, die mit grosser Gewissenhaftigkeit ver-

fuhren, wiesen auf diesen oder jenen Missstand hin, der in der Regel

in den localen Verhältnissen seinen Grund hatte, und gaben zu be-

denken, dass ein ärmeres, unfruchtbares Gebirgsland in dem Anschlag

anders als eine fruchtbare Ebene zu berücksichtigen sei. Menius ^)

in Eisenach betonte neben dem beschwerlichen Dienst in seiner Diöcese

insbesondere die theueren Kompreise, die in Mangel an zahlreicheren

Märkten höher als anderwärts sich bezifferten. Er wies darauf hin,

da.ss eine Pftirrfamilie mit 40 Gulden Einkommen 20 El. auf die

Brödung venvenden müsse, was von 49 Pfarreien 37 unerlässlich

war. Er führte insbesondere die Untauglichkeit der Aecker, das Fehlen

der Wiesen, die theueren Arbeitslöhne und vor allem den nu^rkwürdigen

Umstand an, dass die Hufen und Aecker vielfach nicht venuossen,

sondern dass deren Grösse auf ungefährer Abschätzung zu beruhen

pHegte. Da.ss hier auch die Erträge, die in der Eisenacher Diöcese

allein nach neun^) verschiedenen Geniässen berechnet wunien. nicht

völlig: richtig «'ingcstellt waren, wird nicht überraschen. Aus all" diesen

Gnuuien beantragte er daher eine bi'deutend höhere Zulage, als vor-

auKsichtiich beabsichtigt war. Beti)nten wir früher, diuss das Einbringen

einer Menge kleiner Bezüge für den (leistlichen sehr drückend war,

s«» erhellt dies jetzt aus den Preisen der in der Misenacher (iegend

') Vorifl, G. L. Schmidt: „Dii» Diöco« Kim-imcli in der Ituformationszoit" (Pro-

iH'uniD doN R4>al(f}-mnui«ium8 in KiHoiiach 1K71).

•) Hcbon di«' l'roiHo nr^'^bon dit» merkwiirdip'ii VorhältiUHsc di-r (Icmässo:

1 Erfurter MalU^r 8 H.; 1 (Jothiw^r 16 (Jr. 1» Pf.; 1 Hiiymur 18 Gr. Pf.;

I Einonachor 1 FI. 7 Gr.: 1 Sulwior 15 (Jr. 1» Pf.: I KiddiuT lU (Jr.;

1 (.'rpiuljurK»r 18 Gr. (J Pf.; 1 Trcffurt.T !!• (Jr. d IT.: I S.lmijilkaldriicr

16 (Jr d Pf
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üblichen Bezüge um so mehr. Bei vielen derselben handelte es sich

in der That nur um wenige Groschen i), deren Beitreibung um so

widerwärtiger war, als die PfaiTkinder sich oft säumig stellten und

der Geistliche doch nothwendig auf diese Naturalien angewiesen war;

denn in baarem Gelde bestand die Besoldung nur zum kleinsten

Theile.

Leider liegen in Mangel geeigneten Materials nicht hinreichende

Nachrichten vor, welche erkennen lassen, jnit welchen Mitteln man

diese Aufbesserung der Pfarrstellen bewerkstelligte. Dass nicht ge-

ringe Opfer gebracht wurden, geht aus dem Umstände herA'or, dass

man z. B. in der Eisenacher Diöcese *j^ der Pfarreien mit Zulagen

versah, wenn sie anscheinend auch ein materielles Gewicht für die

einzelnen Stellen nicht zu haben pflegten 2). Und doch vrar bei aller

Fürsorge das Loos der Geistlichen keineswegs beneidenswerth, wenn

wir in folgender Zusammenstellung erfahren, dass nach dieser Be-

widmung in den Superintendenturen

:

Grimma die Durchschnittsl)esoldung 55 FL,

Weida

Neustadt

Eisenach

Plauen

Oelsnitz

Liebenwerda

Schlieben

Gera

51

50

49

47

45

40

kaum 35

betrug, wobei Haus und Garten nicht veranschlagt, alle anderen Be-

züge aber in dieser Summe inbegi'iffen waren. Auch aus der folgenden

Zusammenstellung ergiebt sich, dass das materielle Wohlbefinden des

geistlichen Standes im Allgemeinen viel zu wünschen übrig Hess, da

die Besoldungen in den folgenden Superintendenturen nur in so weit

zu den günstigeren gehörten, als sie GO Fl. überstiegen.

*) Eine Gans wurde anj,'oselilagcn auf 2 Gr., ein Fa.stuaclitshuhu l Gr., ein

Micholshuhn 8 Pf., ein Pfund Wachs 2 Gr., ein Pfund Unschlitt 10 Pf., ein Schock

Eier 2 Gr., ein Lanmisbauch 4 Gr.; eine Pflugfrohne zu 15 Tagen auf 3 Gulden

12 Gr., 1 Grasfrohne pro Tag 2 Gr.

'^) Menius hielt für 40 Pfarreien 480 Fl., 122 Malter Korn, 92 Malter Gerste,

47V.2 Malter Hafer, 6 Acker Holz und 22 Klaftern Holz nothweiidig, während im

Ganzen erst 10 genügend vorsorgt waren. (S. Schmidt a. a. 0., S. 22.)
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Besoldungen hatten in den Superintendenturen : ^)
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Wie nun überhaupt der Entwickelungsprocess der lutherischen

Kirche ein äusserst langsamer war, so war derselbe es ganz besonders

in Rücksicht auf die Bewidmung der Pfan'eien gewesen. Diesmal

freilich war die Schuld nicht in dem Organismus der lutherischen

Kirche in Sachsen allein, sondern vielmehr in dem die Kirche be-

schützenden Schmalkaldischen Bunde zu suchen, der in dem Kampfe

gegen den Kaiser seine Feueri)robe nicht bestand. Als die Häupter

des Schmalkaldischen Bundes auf der Lochauer Haide mit der Ge-

fangennahme des Kurfürsten Johann Friedrich niedergeworfen waren,

kam zugleich über die in ihrer Grundlage leicht zu erschütternde

junge Kirche eine harte Prüfungszeit. Ihr war Luther in das bessere

Jenseits vorausgeeilt, über seinem Grabe brach der religiöse Hader

aus, der Kirche waren in den gefangenen Bundeshäuptern die leitenden

Elemente verloren gegangen, es begann ein Zersetzungsprocess, der

dem halbfertigen, künstlichen Baue nur um so gefährlicher war. Das

nachzuweisen, liegt ausserhalb unserer Aufgabe. Wenn wii- aber be-

haupteten, dass unendlich viel fiir die Entwickelung der lutherischen

Kirche auf die materielle Basis ankam, so bezeichnen gerade die

Jahre nach dem schmalkaldischen Kriege das unfertige Wesen der

Kirche in dem Kurfürstenthume Sachsen. Schon 1548 zeigte sich

in den zahllosen Klagen, dass das Bewidmungswerk auf halbem Wege

stehen geblieben war. Die Söhne des gefangenen Kurfürsten erinner-

ten den in Brüssel gefangen gehaltenen Vater daran, dass der geist-

liche Stand unendlich viel zu leiden hatte, da das mit nicht geringen

Kosten in Angriff genonmiene Bewidmungswerk nur in den Super-

intendenturen der Kreise von Torgau, Grimma, Zwickau und in dem

Voigtlande zur Durchführung gekommen war, während alle thüringischen

Pfarreien, ein Theil der meissnischen und selbst der grössere Theil

der sächsischen in Folge des hereingebrochenen Krieges der Segnungen

des Bewidmungswerkes verlustig gegangen waren*). Entschloss sich

der gefangene Kurfürst, dass die in Meissen gewährte Zulage der

Entlastung der Gemeinden einen wesentlichen Clrund zur Zusamraenschlagung der

Pfarreien ab, denn für diese musste das Kirchenregiment eintreten, während die

Gemeinden die Unterstützungen vei-weigerten und glaubten, dass Alles mit der

Gründung des gemeinen Kastens zu erreichen sei.

*) Keg. L. Fol. 213. Schreiben Johann Friedrich's d. M. vom Freitag nach

Nicolai 1548.
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Geistlichen als Norai ^) für die weitere Durchfühnrng des Geplanten

dienen sollte, so gingen MÜederum Jahre dahin, ehe man nnter den

sich häufenden Schwierigkeiten, welche der sächsischen Landesregierung

aus der veränderten Stellung zu den geistlichen Gütern und aus der

Liquidationshandlung erwuchsen, an die Vollendung des Werkes denken

konnte. Noch 1552. als das neue Witthumsbuch ausging, gab es eine

hinreichende Zahl nicht bedachter Geistlicher, obwohl inzwischen die

Pfarreien, namentlich in einigen Theilen Thüringens, fast bis zur Hälfte

herabgemindert waren *). Dieser Gang der Dinge war um so natürlicher,

als das bisher in der Machtfülle stehende Kurfürstenthum Sachsen zum

Range eines Herzogthumes herabsank, und auch sonst emptindlich

durch die Wittenberger Capitulation geschädigt war. Hatte es an

Land und Leut^'n, an materiellen Mitteln verloren, so war es für seinen

religiösen Einfluss hoch bedeutsam, dass die Universität Wittenberg

dem Lande verloren gegangen war und dass man an die Begründung

einer neuen Universität denken musste, die sich langsam emporarbeitete,

die, wenn auch bald erstarkt, doch die Bedeutung nicht gewann,

welche Wittenberg unter der für den Protestantismus hochbedeutsamen

Macht des alten kursächsichen Territoriums behauptet hatte.

Liegt es in unserer Aufgabe, an dem Schlusspunkte der Visi-

tationen innerhalb des Emestinischen Gebietes noch einen Rückblick

auf das Durchlebt« und auf die Resultate dieser hervorragenden Be-

strebungen zu werfen, so dürfen wir nicht vergessen, dass die Emesti-

nischen P'first^Mi eine über die Grenzen ihres Temtoriums weit hin-

ausgeliende reformatorische Thätigkeit entfaltet hatten, die um so

bedeutender war, als sie zugleich durch die Machtfülle des Schnial-

kaldischen Hundes getragen wurde.

Di«' Hrfonnen (h'S Albertini.schen Laudcs und anderer (ielticlc werden

dies hrweiseii. Erst dann ist luis der IteabsicIitiL;!»' iJüekhlick uiöglich.

') K4'K. li. Kol. :12;> iSo. ;{. St-liroibcn .loliaiin KiiiMiriclis ans IJiusscl vom

18. IV^viiibor 154«.

/. H. im Amt«' 'IVniu'bfrtf, wo hIcIi alior ki-inc (Jcmciiulc zu «olchon

Zu :
' lilu(fuiiK<'ii VürnU'hon wollt«". .luhann Friodricli knüpfte un dio Auf-

nH:htliiiltiinK U«r altvii Pfarrcton dlo U<*diiigimK. ^^^^ <li<> Gomoindun dio diirfti^nm

8ioUeD MlbNt auflioHMtrtDii ; »in kumon dor Auffordi>ruiiff imch, maclitoii abor dio

Oewihr lUvdii ahhiliiifiK. diwii ji<di<r SUdlu lii*i7,o^licli«r Soits I Maltor Koni,

f* (iuldoti und Klaft<<rii Holz ziif^idogt wurdoii. ii«>^'. [,. |ia^'. 171.



Das Albertinische Gebiet.

1587—1540.

§ 1-

Einleitendes.')

In wesentlich anderer Weise als im Ernestinischen Sachsen brach

sich die lutherische Lehre in den Gebietstheilen der Albertiner Bahn.

Seit der Landestheilung von 1485 war des politischen Haders beider

Linien kein Ende geworden, im Gegentheil hatten die Gegensätze

sich seit dem Beginn der Reformation mehr und mehr geschärft,

da der Herzog Georg nicht allein mit Luther in einen Federkrieg

sich verwickelt hatte, sondern auch zu den die Ausl)reitung der Re-

formation fördernden Ernestinischen Vettern Friedrich, Johann, vor-

züglich aber zu Johann Friedrich in das schroffste Verhältniss ge-

treten war. Diese Gegensätze konnten sich um so weniger ausgleichen,

als ein gemeinschaftlicher Besitz von Land und Leuten und eine

Verquickung der Ernestinischen und Albertinischen Gehietstheile in

hohem Maasse ungünstig wirkten, zumal die Reformation Ernestinischer

Seits mit allen möglichen Mitteln gefördert, von Heraog Georg dagegen

niedergehalten und mit harter Verfolgung bedroht wurde. Lange Zeit

hindurch war es dem Herzog Georg geglückt, seinen antireformatorischen

Ideen Geltung zu verschaffen. AVir sahen, wie er namentlich an den

Grenzen seines Landes die Existenz der lutherisch gewordenen Geist-

lichen durch Entziehung der Einkünfte fast unmöglich gemacht hatte %

') Vorgl. C. W. Hering: „Geschichte der im .lahrti 1539 im Markgrafonthurae

Meisson otc. erfolgten Einführung der Roforinatinn", Grossenhain 18S9. QiKdlen-

luässig, aber doch nicht erschöpfend.

'^) Uebrigens ist damit nicht gesagt, dass die Ernestiner sich frei von gk'ichen

Maassregehi hielten. Sie thaten dasselbe gegen ihre Gegner, dessen man den

Herzog Georg beschuldigte.

Burkbardt, Kirchen- und Si-liul-Visitationen. 15
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wie er die Lehnsleute zum Aufgeben ihres Besitzstandes zwang, und

im Lande selbst die Stifter und Klöster im Sinne des Papstes und

des Kaisers als die Bollwerke gegen die Reformation zu stärken ver-

standen hatte ^). Nennenswerthe Fortschritte hatte die lutherische

Lehre mit wenigen Ausnahmen nicht gemacht, selbst in den Städten.

wo man im Verborgenen der Reformation huldigte, war es nur bei

schwachen Regungen geblieben.

Da war es nun merkwürdig, wie im Albertinischen Hause selbst

ganz allmählig die reformatorische Idee festen Fuss fasste, und diese

trotz des wachsamen Auges des Herzogs Georg sich verkörperte.

Zunächst war Herzog Heinrich's Einfluss von Bedeutung, der schon

seit dem Jahre 1505 ein kleines, aus den Aemtem Freiberg undWolken-

') Im Magdpbur*»er Archive liegt ein VisitationsprotocoU der Klöster mid

Coralluireien Tiuiringens von 1535. Die Visitation begann am Sonntage Oeiili

nnd wurde durch Georg v. Breitenbach und Melchior v. O.ssa ausgeführt. Es ist

natürlich nicht anzunehmen, dasa diese Visitation, welche ausdrücklich als erste

Visitation bt^zeichnet wird, ganz gleiche Tendenz wie die Eruestinischen Visita-

tionen hatte; aber immerhin bezeichnen sie die Visitation«- und Reformationsver-

suehe des Herzogs Georg, deren er sich, wie wir unten weiter sehen werden, doch

nicht ganz verschlicsson itonnte. Vergl. den Abschnitt „die Vi.sitivtion im Hoch-

stifte Merseburg". Die Klöster und Corathureien, bei denen sich z. Th. Notizen

über deren Besetzung finden, waren folgende:

1.
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stein, wenn auch unter Vorbehalt gewisser Hoheitsrechte für Georg,

bestehendes Gebiet beherrschte. Herzog Heinrich wie seine Gemahlin

Katharina waren längst im Stillen der Lehre Luther's zugethan ge-

Avesen. Schon 1525 hatte sie dem Kuri)rinzen Johann Friedrich er-

munternde Worte zum Schutze der lutherischen Lehre zugerufen und

dieser hatte ihr die tröstende Antwort gegeben, „dass er, so viel immer

möglich, Gottes Wort vertheidigen, mit Gewalt nicht unterdrücken

lassen werde, ob er auch Leib und Leben, Land und Leute damber

zusetzen, und alles darüber zu Boden gehen sollte'*. Später, in den

letzten Kegierungsjahren Georg's, hatte noch eine andere protestantisch

gesinnte Fürstin sich im Albertinischen Gebiete Einfluss verscliafft.

Es war die Wittwe des ohne Erben 1537 verstorbenen Prinzen Johann,

Namens Elisabetli, eine Scliwester des Landgrafen Philipp von Hessen,

die von Heinrich offen unterstützt wurde, nachdem ihr Herzog Georg

die Jahrgelder wegen ihrer evangelischen Gesinnung entzogen hatte.

Bei den Fortschritten, welche die Reformation in ganz Deutsch-

land gemacht hatte, musste dem Haupte des Schmalkaldischen Bundes,

dem Kurfürsten Johann Friedrich, besonders viel daran liegen, dass

die lutherische Lehre auch im Albertinischen Sachsen über dem Haupte

Herzog Georg's hinweg sich Eingang verschaffte. Beide Fürsten hatten

sich wenigstens in dem einen Punkte geeinigt, dass der lehnspflich-

tige Adel die Religion des zuständigen Landeshemi anzunehmen ver-

pflichtet sei'); indess waren die Missstände damit nur zum kleinsten

Theile in den gemeinschaftlichen Gebieten beseitigt. Das Heil für

Johann Friedricli konnte nur in der Reformation der Albertinischen

Lande gesucht werden, der freilicli neben Georg noch dessen älterer

Sohn Johann als Rechtsnachfolger sich in den Weg stellte. Jeden-

falls vernahm man im Lager der Protestanten die Kunde von dem

1537 erfolgten Ableben des Thronfolgers nicht ungern, da dem Herzog

Georg von all' seinen Kindern nur noch ein zum Regieren unfähiger,

weil Ijlödsinniger Prinz Friedrich übrig blieb und Georg, wenn ihm

seine Dispositionen nicht glückten, in dem protestantisch gesinnten

Herzog Heinrich den Rechtsnachfolger erblicken musste.

Was Georg im StiUen immer gefürchtet, trat fast gleichzeitig ein.

') Laut Nauraburger Vertrag dos Landgrafou Philipp zwischen Georg und

Johann Friedrich vom Sonnabend nach Exaudi 15i?6.

15*
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Heinrich trat auf fast ausschliosslielien Betrieb des Kurfürsten Johann

Friedrich zum Schnialkaldischen Bunde über, der ihm selbstverständ-

lich die Eegierungsnachfolge im ganzen Albertinischen Sachsen sicherte,

und sofort traf Herzog Heinrich auch Vorkehrungen zu der Kirchen-

und Schulvisitation in seinem Gebiete.

Vergebens mahnte Herzog Georg seinen Bruder von der Ein-

tifihrung der Reformation ab, die er nach kaiserlichem Willen von

einer allgemeinen Kirchenversammlung abhängig zu machem wünschte ^).

Heinrich antwort^t^ im Geiste Johann Friedrich's, der von allen Vor-

gängen die genaueste Kenntniss hatte und seine Instructionen ertheilte,

dass unmöglich die Reformation einen Aufschub erleiden könne, da

das Gewissen und die Seelenseligkeit seiner Unterthanen diese dringend

erfordere. Das Glaubensbekenntniss Georg's, das sich in längerem

BriefAvechsel bis in den Juli hinein präcisirte, vermochte den Herzog

Heinrich nicht zur Umkehr zu bewegen. Bereits am 26. Mai war

die Visitation eine festbeschlossene Sache, da die Instruction für die-

selbe fertig vorlag und Dr. Jacob Schenk, Anton von Schönberg und

Andres Altbeck zum Vollzug derselben ausersehen waren. Bedeutende

Schwierigkeiten stellten sich in dem Gebiete Heinrich's der Refor-

mation nicht entgegen, da die städtische Bevölkerung dieser sich

günstig envies, und nur die Geistlichkeit selbst und die Klöster nicht

durchweg eine befriedigende Stellung eiiuiahnuMi. Bemerkenswerth

war, dass Jacob Schenk in seiin'ui reformatorischen Eifer viel weiter

als das Visitjitittnsbuch Melanchthons ging, da er nicht zngeben wollte,

dass den Schwachen das Sacranient in einer Gestalt gereicht werden

dürfe. Eher will ich mich, schrieb er dem Kurfürsten (S. Juni), lieber

tüdU>n la.s«eii; wie er denn auch in dem Kanzler des Heraogs und in

dem Dechant<'n, den er dem Satan gleich erachtete, nicht die der

Krf«irmation fönlerlitlii'U IN-rsönlicIikcilen linden konnte, und desshalb

auf deren Kntfernung hinaH»eitete.

Ueber die Resultate dieser ersten Freiberger Visitation liegen nur

8])rirliche Nachrichten vor. Da.ss sie voraussiclitlicli nicht genügte und

bi'Konders den Krwurtungeii d«'r VVittenherger nicht entsprach, dafür

spricht dtiM Fiu;tuni, dass Spalatin und Melchior von Kr(>itze]i nach

FreÜNTg entsendet wurden, um die daselbst zwischen Dr. Sdicuk und

') Brii'f vom 17. Mui 1WJ7. — Quollxir. «Iiin SiirliH.-KrnoHt. GoHuiunit-Archiv,

H<>K N *»iil Ji.: (Im DroMlimpr Ilniipt-ätuutM-Anliiv, Loc. !)8ür>.
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Paulus (sc. Lindenau oder Lindemann) ^) obwaltenden Differenzen aus-

zugleichen. Schon auf ihrer Keise, auf der sie Geyer, Wolkenstein

und Marien])erg berührten, fanden sie Alles in grosser Unordnung,

da man sich augenscheinlich an die zu Grunde gelegte Visitations-

ordnung gar nicht gebunden, sondern Schenk beliebige Anordnungen

getroffen hatte, wie es sich von ihm nach seiner eben gekennzeichneten

Stellung nicht anders erwarten Hess. Spalatin behauptete daher dem

Kurfürsten gegenüber mit Recht, dass eine ordentliche Visitation

in Herzog Heinrich's Landen bisher gar nicht stattgefunden habe, da

Jeder seines Gefallens lebe, der eine „Paulinisch". der andere „docto-

risch" sei. Die Streitigkeiten legte Spalatin, der mit v. Kreitzen

am 4. Juli eingetroffen war, zwar bald bei, da der reformatorisch ge-

sinnte Rath ihnen viel Wohlwollen entgegenbrachte. Allein es fehlte

viel, ehe eine Ordnung im Sinne Spalatin's eingeführt werden konnte.

Herzog Heinrich wollte von seiner grossen Zahl der Geistlichen nicht

lassen, die herzoglichen Räthe waren lau, der Dechant parteiisch,

schon weil die Regelung der kirchlichen Verhältnisse sein Einkommen

berührte. Wie überall, so wollten auch in Freiberg die Mittel zur

Neubegründung der Ordnung nicht zureichen, da die Ausgabe die

Einnahme um 589 Gulden übertraf. Dazu kam, dass im Adel, auch

im Bürgerstande manch' verstecktes katholisches Element lebte und

wirkte. Sogar der l'reiberger Schulmeister Riocius meinte, dass

Luther und Melanchthon in gar vielen Dingen Unrichtiges behauptet

und geschrieben hätten. „Es ist ein stolzes, verdriessliches und

giftiges Männlein", schrieb Spalatin, „der von dem Zwickauer ^) Schul-

meister gestärkt, sich klüger als der Superintendent dünkt. Ich fürchte

gar, sie werden der Visitation Zerrüttung bereiten".

Eine Ordnung im Sinne der Ernestinischen Visitation brachte

nun doch Spalatin zu Freiberg am 8. Juli, kurz vor seiner Abreise,

zu Stande, da der Rath der Stadt um jene gebeten hatte. Sie ent-

hielt jedoch nichts Anderes, als äusserliche Bestimmungen über die

Abhaltung des Gottesdienstes in den drei Kirchen^) und im Jung-

*) Ueber diese in ihrer Thätigkoit anziehende Persönlichkeit vergl. die Arbeit

dos Üborkdirers G. Miillor in Dresden, welche demnächst erscheint.

^) Weil Zwickau's Einfluss hinsichtlich der 8chule, wie wir sahen (S. 166 iF.

u. 189) nicht unbedeutend war.

^) Zu U. 1. Frauen, zu St. Peter und St. Niclas.
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frauenkloster, über die Einrichtung von Knaben- und Mägdleinschulen,

neben denen fortan alle Winkelschulen (die Stuhlschreiberei und Bechen-

schule ausgenommen) verboten wurden. Er hatte auch Bestimmungen

über den Xachmittagsgottesdienst, die Abhaltung ordentlicher Begräb-

nisse, sowie über das Läuten der Glocken getroöen, gestattete nach

vorher einzuholender Erlaubniss das Pacemläuten, dem aber der Kur-

fürst eifrig widersprach. Fürerst schien auch die grosse Zahl der

Geistüchen in Freiberg bestehen zu bleiben, die nach dem Willen

des Herzogs in einem Superintendenten, vier Predigeni, vier Caplänen,

sechs Diaconen und zwei (Jeistlichen fiU' Spital und Jungfrauenkloster

bestehen sollten.

Die durch Spalatin so zu sagen begonnene Visitation wurde nach

dem Befehle des Herzogs vom 13. August fortgesetzt, indem dieser

nunmehr den dortigen Ober- Superintendenten Leonhard Beyer und

einige weltliche Beamte *) mit derselben beauftragte. Jedenfalls wurde

die Visitation von Beyer durchgeführt, da im Beginn des October

verschiedene um Freiberg gelegene Ortschaften nach der Residenz

zur Visitation vorgeladen Murden^).

Da.s Vorgehen des Herzogs Heinrich konnte dem Bruder Georg

nicht gleichgültig sein, da unfehlbar sein Gebiet mit der Vererbung

an Hi'inrich der verhassttm Refonnation entgegengeführt werden müsste.

Geiirg wi»' sv'iiw Käthe, nanu-ntiicli der einflussreiche Carlowitz, suchten

in der Nachfolge des geistesschwachen Brinzen Friedrich das katho-

lische Princip zu retU-n, indem diesem eine besondere Regierungsbehörde

secundiren, er verheirathet und eine Art von Reformation angestrebt

werden .sollte, für die ja im Landi' selbst hinreichendes Verlangen

«ich g«'zeigt liatt«'. Leider wurde das Rrojectirte nicht lebenskräftig,

da die Leipziger Herathungen mit den Hrnestinern ohne Erfolg blichen

und der TwI des Prinzen IViedrich am 2(). Februar 1539 diu Su(-

ceKMionKphin völlig vereitelte ••).

So .stand (leorg pIMzIich vereinsamt da. Was sein Lclx-ii hin-

•) ('iui|>iir Kr«'ylM»rK«'r , Amtiimiin zu W(»lkonHt«<iii , iiiul Wolf Ijosz. lüiiM-i-r-

' I<aiit Ikffwlil vom 1. (.ktiibor 1&118 ttoUtmi jodotifallH in dor /.woittMi Wucli«

ili'n Miiiutt« Olli 7. H«'rUi<'liMlorf, LichtiMiborK , Kiiinin<>rH(|orfV (jcdonfalls Coiiriuls-

•lorf), TiitU-mlurf, am H. (M»nr-I{«»l»iil/,Mfli. llntf'r-Holiril/.srli, Wcirtsfiiltorn. I-iiii;,'«»-

rinnt*. atii ü. liartiiiuiiii<Mlorf, i'n<t/..Hc|iciiil<irt', Sclutiiiiii iiimI Kin^'Ktlial iTNcliciucii.

*; Hioüe uiiUmi di'H AbM;linitt „die i^'l'uniiatioii im li(M-iiHtit'ti> Ait>rs(>)iur;^'".
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durch als erster Grundsatz galt, dass die Lockerung und Lösung der

kirchlichen Bande ohne die ausdrückliche Zustimmung des Kaisers und

Papstes ein Frevel sei, sah er in seinen hohen Tagen unvermeidlich

für sein Land kommen. Er hat ernstlich daran gedacht, die Nach-

folge Heinrich's und seiner Söhne Moritz und August im Regimente

von der Bedingung abhängig zu machen, dass sie sich vom Schmal-

kaldischen Bunde feierlich lossagten und dem heiligen Bunde beitraten.

Mitten unter diesen Verhandlungen starb am 17. April 1539

Herzog Georg. Dem Einzug des Herzogs Heinrich in Dresden folgte

die Reformation des einstigen Georgischen Gebietes.

§ 2.

DiQ Vorbereitungen zur Visitation in Meissen

und Thüringen.!)

(1539.)

Vieles bewegte den Herzog Heinrich, als er im Begriff stand,

aus seinem engen Wirkungskreis herauszutreten und die Zügel der

Regierung in dem überkommenen Gebiete seines Bruders Georg zu

ergreifen. Auf politischem wie auf religiösem Gebiete, welches uns

insltesundere von Interesse ist, stellten sich Schwierigkeiten mancherlei

Art dem schon betagten Fürsten entgegen, der mitten in das Getriebe

der Parteien sich liineinversetzt sah. Schon kurz nach Georg's Tode

bestürmte ihn der Bischof von Meissen, der dringend von der Refor-

mation aV)mahnend, selbst als Reformator^) auftreten und den Herzog

Heinrich für deji kurz darauf folgenden Inbegriff der Lehre zu erwärmen

suchte. Wir wissen, wie wenig Selbstständigkeit Herzog Heinrich ent-

wickelte, seit dem er in den Schmalkaldischen Bund eingetreten war

und sich getrost dem Rathe des Kurfürsten Johann Friedrich überliess.

Die Wittenberger Theologen l)eurtheilten selbstverständlich die })rojectirte

Reformation des Meissner Bischofs nicht günstig; im Gegentheil waren

Emestinischer Seits alle Vorbereitungen getroffen, das neue Gebiet

im lutherischen Sinne zu reformiren. Schon hatte Melanchthon's

Thätigkeit eingesetzt: man war sich bereits klar, wie man Meissen

^) Reg. N. und Rog. Ji. im Sachs.-Emest. Gesammt-Archive süid die haupt-

sächlichstL'ii Quellen.

"^) Wir übergehen die Roformationsprojecte dieses Bischofs geflissentlich, da

sie allgemein bekannt sind.
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und Thiirmgen mit den Seelenhirten versorgen müsse, um den un-

leidigen religiösen Zuständen gründlich ein Ende zu bereiten.

Mitte Mai huigte Herzog Heinrich, der einen Theil Meissnischer

Städte beriihrte, auf seiiu'r Huldigungsreise, begleitet vom Kurfürsten

und dem Theologen Myconius, in Dresden an. So zu sagen im Vor-

übergehen wurde der Rest der katholischen Gebräuche in Dresden

abgethan, die schon bald nach Georgs Tode durch den Ratli der

Stadt erschüttert und zum Theil beseitigt waren. An Stelle des

Dr. Eisenberger wurde der Frankfurter Prediger Johann Cellarius be-

rufen; allein diese vereinzelten Regungen konnten dem Kurfürsten

um so weniger genügen, als die Opposition des Königs Ferdinand

gegen die Reformation einsetzte, der durch eigene Abgesandte die

Bestrebungen des Herzogs Heinrich bekämpfte und diese als zu dem

Nürnberger Frieden, den Beschlüssen des Regensburger Reichstages

und dem IVankfurter Abschied im Widerspruch stehend bezeichnet

hatte (d. d. 16. Mai). Die Antwort im Sinne Johann lYiedrich's,

der ])ereits am 20. Juni Jonas, Spalatin u. A. als Visitatoren bestellt

hattf, liess nicht lauge auf sich warten. Schon für den 8. Juli war

ihre Ankunft in Dresden in Aussicht genommen, mochte auch der

Bischof von Meissen in der Zwischenzeit und in der Folge unablässig

bemüht sein, sein Reformationswerk anzu])reiseu, um schiesslich eiiu'u

fnnnlichen Protest gegen die lutherische Reforuuition zu erheben.

Herzog Heinrich erklärte in bündiger Weise, nur im Sinne der Augs-

burgischen Confessiun reformiren und unbeirrt die Visitation vornehmen

laKsen zu wollen.

Währond auch in Thüringen ') die Reformen lu^dniicn und natii

hart4'n Kämpfen schon vor den Visitatioiu'u von Erfolgen begleitet ge-

wesen waren, ging man im Meissner Lande ernstlich zur eigentlichen

Visitatiun über. Den inzwischen enuumten Visitatoren -) wurde eine

InKtructioii untrrbn'itH, die auf l^'trirb Jobaim Fricdricirs in Wiltcn-

bt'rg durchbi'rathen, sicii im Ganzen an die für die Krnestini.sciKai

littndu geltende ansrhlos«, und für das Albertinische Gebiet Meissen's

und Thflringen'K zugleich berechnet war.

Aber in vielen HinsicIiUm unt(>rschie(l sie sich doch von jener.

') HMw H 4 UiMN««M AI)iM-linit.toM.

*) JiMtus JoiiM, HpnljiÜli, Molclih'i \. I\ivit/.i-ii , Ca.siMi \. SiIiuuIm'it.; uikI

Huduif von K4M;li«fiilM>rg.
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Die besonderen Verhältnisse des Landes und die politischen Ab-

machungen des Schmalkaldischen Bundes mahnten zu besonderer V^or-

sicht. Daher kam es, dass die theologische Frage von dem Kanzler

Brück juristisch wohl erwogen und der Wortlaut der Visitations-

instruction von einem besonderen Bedenken begleitet war. Dasselbe

enthielt nicht allein die Motive für die Fassung der Instruction, deren

formelle und materielle Aenderung er den Wittenberger Collegen um
so mehr dringend empfahl, als die Zeit zur Absendung der Instniction

nach Dresden drängte.

Die auffällige Erscheinung, dass die vorzunehmende Visitation

sich ganz ausschliesslich auf die Städte des Albertinischen Gebietes

erstrecken sollte, erklärt sich nur dadurch, dass man in Wittenberg

die erste Visitation möglichst schnell beendet wissen wollte. Die

Dörfl'r sollten nur bei guter Gelegenheit in Rücksicht gezogen werden.

Wie man die Dorfgeistlichen eventuell zu behandeln hatte, war ab-

sichtlich aus der für die Oeffentlichkeit berechneten Hauptinstruction

»ebenso wenig zu entnehmen, als die Behandlung der klösterlichen

Elemente mit sammt ihrem Vermögen. Für alle diese Fragen gab es

besondere Artikel, da die localen Verhältnisse erst ergründet und nach

diesen die Maassnahmen sich gestalten mussten. Jedenfalls wünschte

aber Luther, dass überall die katholische Messe fallen, und auf die Be-

setzung der geistlichen Stellen Bedacht genommen werden sollte, da-

mit die Jugend nicht ganz in's Heidenthum wachse ^). Auch war er

dafür, dass dem Geistlichen keine „Haussorge"' auferlegt, die liegen-

den Gründe der Pfarreien verpachtet und die Erträge jener dem Geist-

lichen in Geld gereicht werden möchten. Der wirthschaftliche Noth-

stand war nach seiner wohlbegiiindeten Ansicht der Hinderungsgrund

für das Studium und die Ursache, dass der Geistliche auf der Kanzel

über unbequeme Dinge rede.

Ein hauptsächliches Augenmerk hatten die Visitatoren auf die

Wiederbeiziehung der Filiale zu richten, die unter der Regierung

Georg's"von den Mutterkirchen getrennt worden waren 2). Dass Brück

') Nach einer Aeusscruug des v. Carlowitz gab es bis in die dreihundert

unbesetzte Pfarrstellen im Albertinischen Gebiete, welches sich im Ganzen auf

circa 1100 Orte mit Geistlichen veranschlagen lässt.

'^) Das war besonders an der Grenze des Albertinischen Gebietes der Fall,

wo die Ernostiiüschon Pfarreien durch Georg materiell bodoutond geschädigt

worden waren.
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auf die subtile Beliimdluug des klösteiiiehen Vermögens und auf A"er-

handlungen im Wege der Güte antrug, damit die Klöster sich der

Pfarrverwaltungen begaben und die Geistlichen ihrer Pensionen nicht

verlustig gingen, hatt^ seinen Grund in einem der Artikel des Frank-

furter Anst4indes, dessen Verletzung unendliche Klagen am Kammer-

gerichte zur Folge haben konnte. Ueberhaupt rieth er, Alles möglichst

bei freundlichem Willen zu erhalten; einer starren Durchführung

der Visitation konnte er um so weniger das Wort reden, als erfahrungs-

mässig auch in den Ernestinischen Landen nicht alles durch die

Visitationen allein, sondern durch die Thätigkeit des Consitoriums

allmählig erreicht werden müsse, deren Auflichtung er auch im Ge-

biete Heinrich's eifrig das Wort redete '). Trotzdem war er für die

Niederlegung der Ceremonien auch in den bischöflichen Städten. Stift

Meissen sollte nach seiner und Luther's Ansicht vor allem zu der

Visitation herangezogen werden, weil es der Reform mehr Ansehen

gäbe. Was der Kurfürst in Würzen zulassen könne, müsse Herzog

Heinrich auch in Meissen gestatten, auf dessen Stiftspatronat unbe-

greiflicher Weise Kurfürst Johann Verzicht geleistet hatte.

Die Instruction-) mit dem Gutachten Brücks ging den Visitatoren

in Dresden zu, zu welcher Spalatin ein am 12. Juli entworfenes und

am 21. Juli-'') durch den Herzog Heinrich veröfl'entlichtes Ausschreiben

verfa.'Jste, welches die Vornahme der Visitation ankündigte.

§ 3.

Die erste Visitation in Meissen.

ir,:U), 21. .luli') l)is 20. August.

Bevor noch die Visitatoren ihre Reise durch die Städte des

Landes am 21. Juli-'*) von Dresden aus antraten, waren am 14. Juli

') Well LutluT »litt ('unsiHtorit'n p'tiflon. UriU-k wiinsohto (l(>ioii Hoaiutc

abtT auch li<>Hci|(|(*t zu ««Iumi iiml nicht, wio os ii» Wittcuhorj; hislior dor Kall

war, (laitN iUvh» olinx |{4>riu|iliiii^' arltoit^ttni.

•) VollNtaiiili^' p'«lrmkt hti Hering, a. a. ü. St>it<« 558.

'i Irrtbünilirli ilatirt Hering a. u. O. 8. 52 das ötTtMitlicIm AiisHohroil)vii vom

IV hili, Mi'il t'in K^MiurttuiKirolilcr im Dutum liiur vorli)«^!.

'i In l>ri*MliMi warm Hit» vorlior vior Tajfo, als») kann man ilt-n Hcj^inn auf

'I' II 17, Juli fi'<iiiM>t/iMi. Di«' l'nitocollo diogcr orstun VJKitjition lialn» ich Ids jrt/,1

llit'llt f(nfllll<|i'|l.

*) HurittK. Hi<it» Ith hat flilHuliliuh 20. .hili, in i<'<ilp> t'ai.Ht-lK'r lü'dnclion des

Ihituina.
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bis 16. Juli bereits durch den Amtmann v. Pack Vorverhandlungen

mit dem Stifte Meissen eingeleitet, um die Stellung desselben zur

Vornahme einer Visitation zu ermitteln. Wie sich erwarten Hess,

zeigte das Stift keine Geneigtheit auf die Visitation einzugehen. Der

dortige Domdechant Julius Pflug stellte zwar die Berufung des Capitels,

ohne welches überhaupt nicht zu verhandeln war, in Aussicht, glaubte

aber auch versichern zu können, dass man in eine fremde Visitation

nie willigen werde, zumal dies gegen das gemeine Recht laufe, und

einem bereits vom Kaiser Otto gegründeten Stifte nicht anzusinnen

sei. Pack stellte dagegen in Aussicht, dass die Visitation trotz der

Weigerung vorgenommen, sonderlich der Baal in der Kirche, Bischof

Benno, die Privatmesse abgeschafft, auch Silber wie Wachs wegge-

nommen werden würden. Trotzdem schlug das Capitel die Visitation

aus, und Angesichts dieser Weigerung berührten die Visitatoren das

Stift bei ihrer ersten Rundreise gar nicht, zumal die erste Visitation

möglichst schnell beendet und auch nicht alle Schwierigkeiten in der-

selben beseitigt werden sollten.

Sie nahmen ihren Weg über Pirna (21. bis 23. Juli), Glashütte

(23. bis 24. Juli), Freiberg (24. bis 26. Juli), Annaberg (26. bis 29.

Juli), Chemnitz (29. bis 31. Juli), Penig (31. Juli bis 2. August),

Pegau (2. bis 4. August), Leipzig (5. bis 14. August), Oschatz (14.

bis 16. August), Döbeln (16. bis 18. August), Lommatzsch (18. bis

19. August), Seuselitz (19. bis 20. August), Hayn (20. bis 25. August),

und kehrten von da nach Dresden am 26. August zurück ').

lieber den Befund der kirchlichen Zustände liegen uns in Mangel

der Visitationsprotocolle nur vereinzelte Nachrichten vor, die den

brieflichen Mittheilungen an den Herzog Heinrich und den die Visi-

tation überwachenden Kurfürsten Johann Friedrich zu entnehmen sind.

Vor allem war nach Jonas' ^) Bericht zu beklagen, dass die Vi-

sitation übereilt wurde. Ein gründliches Verhör, wie es seit geraumer

Zeit die Ernestinischen Visitatoren mit den Pfarrern anzustellen ge-

wohnt gewesen waren, fand gar nicht statt; in Haufen zu 20 und

30 wurden die Geistlichen vorgefordert, die man sämmtlich auf ihren

M Nach Zohrungsregistorn im Dresdener Archiv. Mit Angabe der Zohrimgs-

koston für die einzehien Tage, worüber bei Hering a. a. 0. Seite 59 ff. bereits

sich Angaben finden.

^) Vom 5. August.



236 Das Albertinische Gebiet. 1537—1540.

SteDen sitzen liess und sie nur gegen die Beibehaltung katholischer

Missbräuche verwarnte ^). Nur in den Städten zeigten sich sämrat-

liche Pfarrstellen besetzt und dotirt, wenn auch der Einfluss des herzog-

lichen Raths Anton von Schönberg die ursprünglich in Aussicht

genommene höhere Dotation, aus rein finanziellen Gründen, herab-

zudrücken suchte, was nicht wenig zur Missstinimung der Visitatoren

gleich im Beginne ihrer Thätigkeit beitrug ^). Ein genaues Bild der kirch-

lichen Zustände hatte man sich in der Eile nicht entwerfen können ; die

Visitatoren kannten nicht einmal die Zahl der zu visitirenden Pfarreien,

die sie ungefähr auf 1000 schätzten, welche vielleicht 5— (300,000

Pfarrseelen zu versorgen hatten. Auf die Dorfpfarrer war, wie bemerkt,

})rincipiell keine Rücksicht bei der Visitation genommen worden; aber

obwohl man keinen Dorfgeistlichen examinirt hatte, so lebte man doch

der Ueberzeugung, dass das Georg'sche Gebiet voll von gottlosen

Papisten wiu", die lange Jahre hindurch in diesem aus allen Gegenden

eine Zufluchtsstätte gefimden hatten. Bei weitem waren die meisten

ergraute Köpfe, die es nicht über sich gewinnen konnten, die neue

Lehre anzunehmen. Manche konnten sich den Gottesdienst ohne

Messe gar nicht vorstellen; sie meinten „bei grossen Haufen zur

Hölle fahren zu müssen, wenn sie die deutsche Messe einführen

sollten", die sie in bezeichnender Weise einen „Bergregen'' nannten.

Dass man zunächst gegen die Papisten nicht mit Strenge verfuhr,

steifte diese; sie Hessen sich trotz der verfügten Execution zu luthe-

rischen Gebräuchen, die in überwiegendem Maasse nur in ilen Städten

sich eingebürgert hatten, schwer bestimmen und sprachen zu ihrem

eigenen Tröste es offen aus, dass „der besorgte Platzregen nicht so

gross gewesen sei, als sie gemeint hätten". Wefin mau die Dorf-

pfarrer, die im Grunde dem Papismus mehr als die Städter huldigten,

nur gelegentlich zur Visitation in die Städte vorlud, so hatte man

bei weitem nicht eine so ungünstige Vorstellung von den that-

sftchiichun Verhftltnissen gewinru'ii können, als wenn die erste Visi-

tation gehörig vorbereitet, sich über das ganze Land intensiver erstreckt

'
I IkMondoro Klage erhobon die Suporiiiiondontüii, dass dio Kindur uii^'otauft

iii';;<'ti bliobon.

*) Wiu X. U. in IMnm, wo di» liiMoldunK oiiicH DiucoiiH und ciiics IMiirn^rH

' und 20U (iuldun auf 70 und 160 Guldon hurub>;edr(iükt wurduii Hulltu.

I IHK, K«il«i 50.
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hätte. Die Visitatoren hatten ja nicht einmal richtige Verzeichnisse

von den vorzuladenden Dorfgeistlichen, (h>ren Zahl der eine Bericht

so, der andere so, aber immer nur aproximativ angiebt. Dabei gab

es dann ganz ansehnliche Gebiete, wie das Schönburg'sche , welches

eine Visitation ohne Genehmigung der HeiTSchaft gar nicht zuliess.

Die Zahl der unter dem Bischof von Meissen stehenden Pfarrer schlug

Jonas auf etwa 1500 an, während er die dem Herzog gehörigen auf

800— 1000 schätzte. Wir werden sehen, wie alle diese Vermuthungen

unrichtig waren, und wie wenig bei so unklaren Ansichten sich von

der Visitation erwarten liess. Nach der Ansicht der lutherisch ge-

sinnten Geistlichen konnte sie nur wirksam sein, wenn eine „plena

visitatio" angestrebt würde ').

So darf es nicht befremden, wenn diese allgemeineren Wate-

nehmungen die thatsächlichen Verhältnisse nur zum Tlieil in das

rechte Licht stellen. Wir müssen auf die Städte und Klöster ins-

besondere eingehen, um das Bild der religiösen Zustände zu ergänzen.

In Dresden selbst hatten sich die Verhältnisse zu Gunsten des

Lutherthums schon wesentlich gebessert. Die Wirksamkeit des Johann

Cellarius in der Altstadt war bereits epochemachend, als die erste

Visitation in Meissen sich vollzogen hatte. Die Neustadt war eben-

falls zum Lutherthume übergegangen. „Ich habe nun zwanzig Jahre

gepredigt, aber mein Leben lang in einer Kirche kein so grosses

Volk vor mir stehen sehen", schrieb Jonas nach seiner Rückkehr nach

Dresden (29. August). Er schätzte seine Zuhörer in einem so volk-

reichen Orte, um den es noch vor 40 Jahren „eitel Wald" gewesen

war, auf sechs Tausend. Während die Klöster zu Chemnitz, Zelle,

Pegau"^), Seuselitz, Mühlberg, Bissau, Sornzig und Hayn die Refor-

*) Beraorkensworth ist auch Melanchthon's Ausspruch vor dorn Beginn der

Visitation, iiKl(>ni er am 2i). .Tuni (Förskmiann I. 2. 4ri) schreibt: In Ducatu, quem

nunc tenet l)ux Saxoui.ns beneficio occlesia) dilegenter et pie constituentur. Non

satis dici potcst, quanta* tenebra> ibi relif^ionis fuerint. Nusquam enim fuerunt

eruditi concionatores, ipii vel Papa; doctrinam potuissent tradere. Ita adversarii

nostri adfecti sunt. Malunt penitus interiro roligionom, quam aliquid relaxare de

tyrannide.

'^) Der Abt zu Pegau hatte sogar mit Hülfe seines Bruders Dr. Blick zu

Erfurt ein Schandbuch gegen LuthtT geschrieben, das er zu vergessen bat. — In

Seuselitz zeichnete die Acbtissin v. Haugwitz — ein sehr vernünftiges Weibsbild,

wie Spalatin schrieb — sich durch ihr Entgegenkommen und ihi-e reformatorische

Gesinnung aus.
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mation, wenn auch nicht immer ohne Widerstreben, annahmen, so

waren die zu übenvindenden Schwierigkeiten, denen man in Leipzig

begegnete, kaum nennenswerth.

Es war von hohem "Werthe für die rasche Entfaltung des Lutlier-

thums, dass insbesondere die Städte sich für die Annahme desselben

empfön^lich zeigten. Ihnen ist im Albertinischen Gebiete zum guten

Theil das Durchdringen der Reformation zu verdanken. Welche

Wichtigkeit die Wlttenberger dem ferneren Verhalten Leipzigs beilegten,

zeigt jener Rathschlag ^), der in die Zeit vor dem Beginn der Meissner

Visitation, etwa Anfang Juli 1539, zu setzen ist. „W\^nn ein Engel

vom Himmel anders predigt, als das Evangelium, so soll man ihn

als verbannt erachten. Also soll man es auch halten mit den Mönchen

und Sophisten zu Leipzig, denen man das Pi-edigen, Disputiren und

Sacramentreichen verbiet<»n muss." Für Leipzig nahm man bereits

die Amsdorfsche Thätigkeit in Aussicht, den der nach Dresden

ziehende Johcinn Cellarius als Diacon vonibergehend unterstützen sollte.

Sobald Amsdorf in Leipzig angekommen, schien es an der Zeit, Alles,

was dem Lutherthume feindlich war, zu verbieten. Dem Dr. Jonas

sollte es nach dem Willen der Wittenberger obliegen, die Visitation

in Leipzig durchzuführen, da er dieser wegen seines Alters und An-

sehens eine besondere Würde verleihen könnte.

Die Sorge um die feste Begründung der lutherischen Lehre er-

regte weniger die stüdtische Bevölkerung und den Rath, wenn er auch

bisher mit Eifer die Befehle des Herzogs Georg gegen jede refor-

matori.sche Bewegung in Ausführung gebracht hatte. Das lutherische

Element erstarkte unter Heinrich's Regierung zusehends, zumal die

um des Glaubens willen Verbannten bald nach Lei})zig zurückkehrten,

und die noch im Hathe der Sta<lt sich zeigenden StröniungiMi gegen

die Refonnation sich auf die Dauer nicht behaupten konnten. Wich-

tiger und besurglicher war der sich in der Universität =*) behaui)tende

Katholici.snuiH. Der Widerstand dieses Institutes luid der des Merseburger

HimdiufM uuisMte vor allem gebrochen werden; aber darum unterscliied

sieh auch die Thrttigkeit der Visit4itoren in Leipzig ganz wesentlich

't In iü'K .li. K..1. l-t.ii> 1). I. 4.

•) iln Wi'tt«» V. IH7, wotmoh bullicr dlo Horzoj^iii Cadiarina iMiiialiiit , /iir

Fort«0tiuiiK «liT ViNitiitioii iH'liiUriicli r.» Hfin, „dfiui /.ii Ii)>i|i/.i^' Himl i>tlic|ii> büso

liMitr. (li*r iii'iTiiuiig itU'bt, «<« N<i||<* Mich V('r/.i)>hii" ii. h. w.
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von der in anderen Städten. Sie musste nachlialtiger und durchdringender

sein, wenn Leipzig für die Reformation gewonnen werden sollte.

Manches Avar zu thun, um den Visitatoren einiger Maassen die

Pfade zu el)nen. Herzog Heinrichs Verordnung, die um des Glaubens

willen Verbannten in Leipzig aufzunehmen (IL Mai), hatte ausser-

ordentliche Freude erregt^); ihr folgte das Verbot der katholischen

Messe und des Predigens, endUch für den 25. Mai die Einführung

des lutherischen Ritus, den freilich der Rath noch von der Zustimmung

der Landstände abhängig gemacht wissen wollte. Viel bedeutsamer

war das persönliche Pirscheinen des Herzogs und seines Gefolges,

unter dem der Kurfürst Johann Friedrich und neben Luther die

vorzüglichsten Theologen-) Kursachsens sichtbar waren. Der Erb-

huldigung der Stadt folgten die ernstesten Vorbereitungen zur Ein-

führung der Reformen. Die Predigt von Luther und die des Justus

Jonas wirkten ausserordentlich, obwohl auch er aus dem Zulaufe des

Volkes für den errungenen Sieg nicht allzuviel schloss, und mit Recht

„viele Wetterhähne und falsche Brüder" in Leipzig im Verborgenen

witterte. Mehr als irgendwo war es angezeigt, dass die lutherischen

Geistlichen wie Myconius und Cruciger ihre Wirksamkeit fortsetzten

und auf die Visitation vorbereiteten.

Als endlich am 5. August die Visitatoren in Leipzig anlangten,

überzeugten sie sich schnell, dass überall noch ernstlicher Widerstand

zu befürchten war. Cmciger — Myconius war abwesend — warnte

vor der Gesinnung des Raths, die, so freundlich sie sich dem Evan-

gelium zeigte, noch ernste Besorgnisse erregen musste. Viele hatten

auf die Ankunft der Visitatoren gewartet; sollten diese aber viel aus-

richten, so durfte man nicht so wie bisher eilen, wozu die Visitatoren

sich besonders geneigt zeigten.

Am G. August nach der Predigt in der Thomaskirche begaben

sich die Visitatoren auf das Rathhaus, wo sie vor dem Rath und etwa

50 erschienenen Mönchen sich des landesherrlichen Befehls entledigten.

Wenn der Rath ^) seine Geneigheit für die Einführung der lutherischen

') Gretschel, Kirchliche Zustände Leipzig's vor und während der Reformation

im Jahre 15:{9, Seite 245.

'^) Myconius, Melanchthon, Jonas, Cruciger.

^} Anwesend waren Morch, Dr. Fachs, Dr. Auerbach, Dr. Liissel und Stadt-

schreiber Breuser.
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Lehre aussprach, so wamt<^n die Yisitatoren vor allem vor Dr. Fachs,

dem man Aufriclitigkeit nicht 7,iitraute. Grössere Schwierigkeiten

zeigten sich gegen die Vorladung der Landgeistlichen, die der Haupt-

mann V. Breitenhach zu hindern suchte. Auch fehlte die Bereit-

willigkeit der Klosterpersonen.

Die gründliche Visitation befahl vor Allem Johann Friedrich,

der sowohl mit den Visitatoren Leipzig's als mit dem Herzog Heinrich

einen eifrigen Briefwechsel unterhielt. Lnmerhin blieb es in Leipzig

ein sonderbares Gemisch von Eifer und Energielosigkeit sowohl in den

Handlungen der Visitatoren, als im Verhalten des Kaths. Von Dresden

aus zögerte man wegen besonderer Bedenken, die Artikel zur Reform

der Universität Wittenberg mitzutheilen, so dass am 13. August die

Abreise der Visitiitoren in naher Aussicht stand '). Erst Herzog Hein-

rich's Befehl vom 15. August, wegen der Durchführung der Reformen

auszuharren, hielt sie von Neuem fest und man sah in den folgenden

Tagen, wie die anfangliche Bereitwilligkeit des Raths sogar in schroffe

Widersetzlichkeit ausartete, da man die Reformation nur mit Genehmi-

gimg der Landstände eingeführt und die Abmachungen mit den Visi-

tatoren ülierhaupt lun* dann als bindend ansehen wollte, wenn die neue

Ordimng von Dresden aus befohlen sein würde. Voraüglich en-egten

die Verhandlungen wegen der Zuständigkeit des Patronatsrechtes grosse

Missstinimung l)ei dem Rathe, der von seinen Rechten am wenigsten

etwa« aufgeben, noch viel weniger zur Gründung eines gemeinen Kastens

sich verst(»hen wollte^). Andererseits ging der Rath gegen die Ab-

haltung der Winkelmesse streng vor, indem er dicst^ sogar mit Ge-

fängnis» be.stralt^', und bat sogar um Ueberlassung des Myconius, da

er ein „rechtiT BischoP' für Meissen sein werde.

Endlich kamen auch die Verhandlungen mit der Universität in

FIuKs, nachdem ihr die Visitatorcn dif liefchle <les LandesheiTU nach

einer längeren, von Jonas gehaltrntn lateinischen K'ede übermittelt

hattt'n. in der die rnumstVlssiiehkeit der Augsburgischen Confession

und deren .\|M)liigie betont und der Wille des Herzogs kund gegeben

*) IjBut IWohl vtiiii MittwiK'li nach liiUinMitii (i:l. Aii^uhI).

*) Dwr 8tn>it nuiiifto mit il«*iu Abkoiiiiuxii, (Iuhh tlor liuth \vi<iii^rst<MiH \h'i

Ikm'ixunK <lor PfarrMtollrii Nfiiu* KinwilliKiiii^, uiiHHclilii'HHÜcb dor doa Sii|)< rintcit-

<l(tnU% XU «•rtlioib'ii bntt«'.
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wurde, dass auch die Universität im Lehren, Lesen und Disputiren

keiner anderen Meinung huldi<?en dürfe.

Am Nachmittag: des 12. August erklärte sich Dr. Camitianus an

der Spitze einer Deputation in längerer lateinischer Rede bereit, dem

landesherrlichen Willen sich fügen zu wollen. Wenn diese Erklärung

nun auch nicht im Namen der theologischen Facultät gegeben war,

die bis auf ein Minimum schon in Folge der drohenden Visitation

zusannnengeschrumpft erschien, so erregte dies bei Jonas um so weniger

Bedenken, als nur der hochbetagte Dr. Ochsenfart und Dr. Melchior

Riedel diese Facultät ohne besonderen Nachdruck vertraten. Letzterer

stand ohnehin im Begi'iff, eine Dompredigerstelle in Magdeburg anzu-

nehmen, und Ochsenfart steuerte seinem Lebensende zu ^).

Nachdem noch einige Klöster ^) ihre Hinneigung zur Reformation

zu erkennen gegeben hatten, war wenigstens die Grundlage für die

Einführung der lutherischen Lehre gegeben, deren Ausbildung frei-

lich noch lange auf sich warten Hess.

Nunmehr kehrten die Meissner Visitatoren nach Dresden zurück,

von wo aus umständliche Berichte über die Erfolge dem Kurfürsten

erstattet wurden. Da sie den Herzog Heinrich in Dresden nicht an-

trafen, reisten sie mit Bewilligung des Rathes v. Schönberg, der sie

Namens des Herzogs mit einer schwaraen Damaschke beschenkte, am

Anfang September ab.

Die Wiederaufnahme der Visitation Hess nicht lange auf sich

warten.

§ 4.

Die erste Visitation im Albertinischen Thüringen.

(1539, 3. August bis )

Fast gleichzeitig mit den Meissner setzten sich die Visitatoren

für Thüringen in Bewegung, wo Menius, Johann Weber, Hartmann

Goldacker, Volrad v. Watzdorf^) und Friedrich v. Hopfgarten sich

thätig zeigien.

*) Jonas sprach von ihm als von einoni „sopulcnun qua»rens".

^) So Pauliner- und Barfiisserkloster, dagegen waren die Beginen noch hals-

starrig.

^) Nicht Roland v. W., wie bei Hering S. 66 steht. — Die ProtocoUe dieser

Visitation sind im Magdeburger Staats-Archiv, C. 149B.

Burkhardt, Kirchen- und Schul-Visitatiuueu. \Q
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Man sieht aus den uns erhaltenen Protocollen, dass in der That

auch hier die Visitation in der grössten Eile vor sich ging, da man

nicht einmal von der Qualification der Geistlichen Notiz nahm, Tix>tz-

dem bietet die folgende Uebersicht interessante Verhältnisse.

Die erste Visitation in den Albertinischeu Landen

Thüringens/)

(1539.)

Weissense e.

1. Weissensee
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29. Dorf Grief-
stedt

30. Sachsenbiirg
31. Kannewurf

Pfarrei Petor-Paul

Pfarrei Nicolai

Capolle Egidii

V. Werthern-
Wiehe.

Hzg. Heinrich.

Abt zu Hers-
feld.

(Herzog Hein-
rich.)

32. Bilzingsleben
33. Oldisleben
34. Udersleben

35. Seehau.sen

Hzg. Heinrich.

Abt daselb.st.

Kloster Oldis-

leben.

Kloster Oldis-

leben.

36. Nausitz im Thal Kloster Donn-
dorf.

Herrschaft

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Scbillingstedt
Hemnileben
Leubingen

Beleb 11 ngen
Alt-Belcb-

11 ngen
Dermsdorf

Stedten

Bu rgwenden
S. Cölleda

46. Wollmirstedt

47. Tanbardt
48. Scbönewerda
49. Wlllerstedt
50. Saubacb
51. Nlrnisdorf

52. Bottendorf

53. Kloster Rossleben

54. Mecbelrode

V. Wca-thi-rn.

Kl. Oldisleben.

Probst b. Virg.

zu Erfurt.

V. Werthern.

Rath von
Cölleda.

Pfarrei Haus-
beichlingen.

Pfarrei Haus-
beichlingeu.

?

Nonnenkloster
dastdbat.

Fr. V. Witz-
leben.

V. Witzleben.

Der Senat das.

V. Witzloben.

V. Witzleben.

Pfarrei Willer-

stedt.

(v. Witzleben.)

V. Witzleben.

Kl. Rossleben.

Beichlingen.
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Eckardsberg a.

68. S. Eckards-
berga

69. Nieder-Holz-
hausen

70. Essleben
71. Auerstedt
72. Pleismar

St. Moritz-

klo.ster zu

Naumburg.

St. Moritzkl.

Kl. Heusdorf.

St. Moritzkl.

Kl. Hesselor.

73. Ruders dorf
74. Steinburg
75. Ködderitzsch

76. Thüsdorf
77. Ranstädt
78. S. Stift Bibra

Adel im Amte Eckardsberga.

79. Bucba
80. Kloster Hes-

seier

81. Herrengosser-
stedt

82. Ad sanctam
Crucem

83. Vicarei Ru-
dersdorf

90. Nerkewitz

91. Zwätzen
92. Wohlsborn
93. Liebstedt
94. AltengOnna
95. S. Dornburg

96. Dorndorf

Die Colleru.

?

Die
Marschalke.

Abt zu Oldis-

leben.

Abt zu Pforte.

84. Burgbolz-
hausen

85. Tromsdorf

86. Millingsdorf

87. Seena

88. Braunsrode

89. S. Laucha

Comthurei Zwätzen.

97. KunitzProb.st zu

Drescbka.

Der Comthur.

D»^r Comthur.

Der Comthur.

Der Comthur.

Domprobst zu

Naumburg.
Kl. Frauon-

prii'rtsnitz.

98. Utenbach

99. Sulzbach

100. Wormstedt

101. Flurstädt

102. Obertrebra

Hzg. Hoiuricb.

Stift Bebra.

Abt von Rein-

i hardsbrunn.

Hzg. Hoinrieh.

St. Moritzkl.

Der
Präpositus.

Kloster

Mergeutbal.

Die
Marschalke.

Die

Marschalke.

Die

Marscbalke.

Die
Marschalke.

Der Rath da.s.

Hzg. Heinrich.

Das deutsche

Haus daselbst.

St. Severstift

zu Erfurt.

Hans V. Wolf-

ramsdorf.

Haus Zwätzen.

Abt zu Pforte.

<;8. Mit 2 Vicareien. 1 Briiderschaft.

Hallelldorf*.

71. Mit 1 Vicarei.

72. nixbor mit dem Fi IIa I „Bleische-

rwl«"?, h. ni<*trichMrii(lt*.

7l\. Mit d<T ('u|>«dl)t Nicolai im Dorfe.

74. Wallrml..».

78. Mit Vru\mUn, I)t>ohanei, Scho-

la«t«n»i. 10 l>ril)M<iii|oii , 10 VicanMen.

PUkü Bonpui*.

70. WiMbroda* (iiebr f«rn). Capelle

(Mmvtirod«*?).

80, Biirkonirod« *
, DietriebHriMle *

(PrMriobiirod«^?) und Bury-UüMler*,

Hard* (desolat). Kloster Mergenthai*

bestellt der Vorsteher dun-li einen Ca-

pellan. Mit 2 Vicareien.

80. Hirschrode* und ti Vicareien.

00. liödichen*, Ziiinnern*.

Itn. (Joldbach*.

04. Capelle zu Lebsten*.

95. Naschhausen*, Wilsdorf, Hirsch-

rode* n(»bst 2 Vicjireit^n.

OÜ. Steudnitz*.

08. Krippt'udorf* wird diircli Alten-

günnu versorgt. Küssnil/* liiil i'iii (inttoM-

bana auf dem Fidd«-

99. Oberildiirf* im-l llrn, , , n '.
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C am b u r g.

103. Camburg
104. Steglitz

105. Löbschütz
106. Schmiede-

hausen
107. München-

gosserstedt
108. Koda-

meuschel
109. Würch-

hausen

116. Hassen-
hausen

117. Spielberg
118. Rehehausen
119. Obermöllern

120. Lissdorf
121. Klein-Jena

122. Mertendorf

128. Eulau
129. Markröhlitz

131. S. Weissen-
fels

132. Langendorf

Kl. Eisenberg.

Schenk Hans
V. Tautenburg.

Herrn, v. Hoif.

Stift Eisenbg.

Stift Eisenbg.

V. Elba.

Die Edelleute

daselbst.

110. Wichmar

111. Eckelstädt

112. Leisslau

113. Klein-Geste-
witz

114. Lützendorf
14 Nothhelfer

115. Ciliaxberg

Kloster Pforta.

123. Leutenthal

124. Sachsen-
hausen

125. Neuengönna
126. Hensch-

leben

127. Gössnitz

Schenk von
Weidenbach.

Abt zu Pforte.

Abt zu Pforte.

Abt zu Pforte.

Klostor Pforte.

Kloster Pforte.

Kloster Pforte.

Kloster Goseck.

130. Goseck
Abt V. Goseck

Abt V. Goseck,

Weissenfeis
Hzg. Heinrich

133. Kloster Beu-
ditz

Die Nonnen
zu Frauen-
priessnitz.

Präpositus

zu Naumburg.

Heinrich von
Weissenbach.

Hzg. Heinrich.

Vitzthum
V. Apolda.

Stift zu Halle.

Kloster Pforte.

Kloster Pforte.

Abt zu Pforte.

Abt zu Pforte.

Abt zu Pforte.

Abt V. Goseck.

Domina zu

Beuditz.

103. Petersberg*.

104. Schlcusskau*.

105. Hoiligenkreuz * , Tultewitz *,

welches von Abtlöbnitz abgerissen ist.

106. Mit 1 Vicarei.

107. Mit 1 Vicarei.

108. Diese Pfarrei und 109 sollen

wegen geringen Einkommens und wenig

Volks wegen von Wichmar versorgt

werden.

111. Mit 1 Vicarei.

112. Crauschwitz*.

113. Von Leisslau nun versorgt.

115. Lachstädt*.

118. Taugwitz*, Poppel*.

119. Wird mit Niedermöllern nach

Pomnitz gewiesen.

120. Mit 1 Kaland.

121. Rossbach*.

122. Punkewitz*.

128. Dobichau*, Podelist*.

129. Mit Vicarei, deren Collator Wolf

V. Nismitz. 1540 Filial Pettstedt*.

131. Mit 7 Vicareien, 1 Brüderschaft.

132. Zugewiesen werden Obergreiss-

lau*, Langendorf*, Muttlau*.
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134.

135.

136.

137.

S. Probstei

Lissen

Gestewitz

Amt Weissenfeis, Stuhl Stössen.

154. Görscheii

155. Löbitz

Wetbau
Untergreisslau

138. Kösteritz

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Kösslitz

Leissling

Goldschau

Haardorf

Wahlau

Obergreisslau

Stössen

Weikelsdorf

Hollsteitz
Gaumitz
Gladitz

Kretzschau

Crössuln

Prittitz

Plutlia .kIit

PI«'?ins«lintz

Kiirfiirst von
Sachsen.

Hans V. Land-
wüst.

! ?

Kloster

. Weissenfeis.

i Präpositus von

1
Naumburg.

St. Moritz.

Domina von

Weissen {'eis.

H. Graf.

Brand.

Die Clemeu-

i
tisttm zu

Naumburg.

Kloster

j

Langendorf.

1 Probst zu
' Naumburg.

! Die Clemen-
tisten zu

i

Naumburg.

Die v. Haubitz.

I Die v. Haubitz.

I Die v. Haubitz.

; Die Nonnen
zu Zeitz.

Die v. ßiinau.

;

Kl. Beuditz.

I Dio V. Ellobon.

156. Wählitz

157. S. Hohen-
inölsen

158. Webau
150. Kössiiln

160. Keutzschen

161. Köttichau

162. Mutschau

163. Wildschütz

164. Draschvvitz

165. Predel

166. Reudeii

167. Grüna

168. Göthewitz

169. Porsten
170. 1) obergast

171. Gerstwitz

172. Unternessa

173. Oberiiessa

174. Taucha

Die v. Tauben-
heim.

Kloster Moritz.

Dan. V.Waren.

Heinrich

v. Mutzschau.

Abt von St.

Georgen.

Bischof von
Naumburg.

v. Kayn zu

Taucha.

V. Helldorf.

Abt vouBosau.

V. Draschwitz.

Bischof von

Zeitz.

Bischof von

Meiss(>n.

Probst von St.

Moritz.

AbtvonPegau.

AbtvonPegau.

Hzg. Heimich.

Aebtissin von

Langendorf.

Dieselbe.

G. v. Hiiiimi.

185. Mit 1 \i..ii.i.

lötf. Wird von Merteudorf versorgt.

188. ("ro««elii*, Kukaii*.

HO. KiidicbviiV

142. Wurde IMO nach LiiMeii ge-

Htf. Jntzt durch Thierbacb vunturgt.

147. Wird mit GliMÜljc und Gaumitz

BaMinin<'nK««cblu^'i>ii

141). Gumebon * mit Itatbewite *,

DroiUon, Mt'b»i|diU, Gieckau

IftO. Mit I i<riidi<nM:li«ri

IM. Mit ('ii|N<ili< „lUtUiuiU" (viel-

l«irbt |{«tb«niU?).

15G. Mit 5 eingepfarrten Pörfern.

159. Wird von Wtdtnu versorgt..

• 1()1. Döbri«*.

1«)2. Wildsehütz*.

168. Aufgehoben, weil es keinen

Pfarrer ernäliren kann.

164. Mit ('apelle Sehwerzau.

167. Mit 1 Viearei. Donisen'*'.

168. Mit Deiinien'*'. G. inid 1). werden

jetzt durch t>igene Pfarrer versorgt imd

waren bislier Kilialo von Wählitz.

170. DobergHHt*.

171. Zorlmu mit (!iipelKt Selau.

174. Mit l Vie^iroi.
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175. Posern
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209. Burgschei-

dungen

210. AVeischütz

211. Kirchschei-

dungen

212. BalgstÄdt

213. Gleina

214. Jüdendorf

215. Albersroda
216. Oberschnion

217. Baumersroda

218. Spielberg

219. Klein-Jena

220. Zeuchfeld

221. Weissen-
Schirmbach

222. Gross-Jena

223. Carsdorf

Amt Freyburg.

H. V. Wvho.

Hans
V. Thiinau.

Bischof von

Naiunbiirg.

Hzg. Heinrich.

Bischof von

Bamberg.

Dietr. Böse zu
Franklebou.

Kl. Kolbeck.

Präpositus zu

Quedlinburg.

Pfarrer zu

Mücheln.

Probst zu

Quedlinburg.

Abt von St.

Georg.

Hzg. Heinrich.

Casp. Schütz.

Abt von (St.

Georg) zu

Naumburg.

Hzg. Heinrich.

224.
1
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Amt Sangerhausen.

241.
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Pfarreien 136 den Klöstern und geistlichen Instituten, 80 dem Adel,

22 dem Herzog, 5 den Grafen und 3 den Städten zustanden ^). Auch

im Uebrigen hatte das Greorgißche Thüringen einen ausgesprochenen

katholischen Charakter. Die Filialverhältnisse waren von merkwürdiger

Ungleichheit, die Masse der Vicareien (93), der Spenden, Kalande

u. s. w., vor allem die Capellen und die reiche Zahl der Tochter-

kirchen sprechen dafür, dass die Kirche im alten Sinne gepflegt wurde,

so wenig auch sonst an verschiedenen Stellen die Gemeinden in der

Lage waren, ihren Geistlichen zu unterhalten. Eine Menge Stellen

waren aus materiellen Grnnden unhaltbar, und die Gotteshäuser und

Capellen im Verfall begriffen.

Dem entsprach aber auch der Befund der Visitatoren. Hätte

man sofort auf die Absetzung der katholischen Geistlichen hinge-

arbeitet, so würden die Pfarreien verwaist sein, da man kaum in den

Städten, vielweuiger auf dem platten Laude einen Geistlichen fand.

der den Anforderungen nur einiger Maassen entsprechen konnte, ob-

wohl keine Pfarreien sich unbesetzt zeigten. Li Langensalza fand man

(10. August) unter der grossen Anzahl der Geistlichen nicht einen,

der die Sacramente hätte reichen oder das Predigtamt ausüben können.

Entweder versahen die Visitatoren während ihrer kurzen Anwesenheit

den Kirchendienst, oder sie nahmen die Hülfe der Geistlichen aus

dem Kurfürstenthum in Anspruch. In Tennstedt fanden sie mit Noth

zur Reichung des Sacraments einen Geistlichen; in Weissensee nur

eine Person, die die Dienste eines Caplans versehen konnte-). In

einem unter dem Abte von Goseck stehenden Dorfe, Rolitz, befand sich

ein GeJKtlicher, Thonuis Sperling, der lange Zeit ein Baderknecht gewesen,

sich in's l*farraint eingedrängt und kaum des Lesens mächtig war.

Es war, wie sieh an unzähligen Orten nachweisen lässt, die Klage

des Jona« eine berechtigte, dass hier, wie überiiaupt im Gebiete

Oeorg's, «ich des Papste« „Hele und (iruiulsuppe" festgesetzt hatte.

Ihr glaubt nicht-, frigt4> dem Menius hinzu, wie viel grober und böser

ungelehrUT Leute wir gefunden, erzgmsse Mösewicbter, ver/weilelte

Hr^«> Kuben, unter 2IM) kaum /elin, die nielit in ollenlliclier Koniieiilion

') Von IJI ITurrKloii ^«btm dits l'rütocollt" k«'iin< Patnnialt« an. 1 IManoi

war knrrurMtlich.

•) Ifc'rirht viiiii IH. AiijfiiBt (Hfrin^ f^ '»•>. iniK \U. Aii>»nHt). !»n'.s(|(>in>r

Archiv, Iah:. lU.MlM.
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gesessen und mit entlaufenen P^heweibem gewirthschaftet haben.

Manche sind einige Zeit am Evangelium gehangen, um des Bauchs

und der besseren Pfarrei willen abgefallen, etliche haben geheirathet,

es bereut, die Eheweiber wieder vun sich gethan, um ihr freies

Pfaffenleben von Neuem führen zu können.

Die Schwierigkeiten der Visitatoren lagen aber nicht allein in

diesen persönlich ungünstigen Verhältnissen der Geistlichen, sundern

es frug sich, wie num diese ersetzen sollte, wenn die zweite Visitation

einsetzte, in der eine gründliche Prüfung in Aussicht genommen

wurde. Jetzt, wo man die katholischen Gebräuche untersagte, die

dem Geistlichen eine materielle Existenz sicherten, trat der Mangel

des Unterhaltes ein; die Laien standen trotz ihrer katholischen Ge-

sinnung nicht SU zu ihrem Seelsorger, dass sie sich opferfreudig ver-

hielten und ihn unterstützten. Im Gegentheil, die alten frommen

Stiftungen fielen, die Angehörigen, namentlich der Adel, verwandte

sie in eigenem Nutzen. Man fand, dass der Adel bereits die Stif-

tungen zum Studium ^) der Söhne verwandte, dass an vielen Orten sich

(las Pfarreinkommen gar nicht bestimmen liess^) — ; aber auch —
ein bedenkliches Zeichen für den Zustand der katholischen Kirche —
dass manche Pfarreien gar keine feste Dotationen hatten. In Schlut-

heim (jetzt Schwarzburgisch) hatte man eine PfaiTei, auf der allein

5 Vicare thätig waren, aber der Geistliche stand in jährlichem Mieths-

verhältnisse; man gab, was man konnte, ein bestimmtes Ein-

kommen hatte er nicht. Endlich erwuchsen eine Masse Schwierig-

keiten in Folge der Verschiedenheit in den Maassen. Wir zählten

in dem Albertinischen Thüringen allein 1 7 verschiedene Getreidemaasse,

welche bei der Naturallieferung an Geistliche in lYage kommen konnten ^).

») Z. B. Volrad v. Watzdorf.

^) Z. B. in Thamsbriick, wo man nicht einmal die Zinsen der Vicarei kannte.

^) 16 Salzischo Scheifel
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Sieht man sich die materielle Existenz dieser Geisthchen etwas näher

an. so befremdet mit Recht die Reformlosigkeit der katholischen Kirche.

Sie machte nicht im Entferntesten Anstrengimgen , wenigstens die

wirthschaftUchen Verhältnisse der Pfarreien umzugestalten; Alles blieb

beim Alten, der Geisthche blieb auf den Ackerbau und Viehzucht, auf

Decem mid kleine Bezüge aller Art angewiesen, deren Einbringung

nicht allein mit vielen Unstatten verbunden war, und nothwendig

wieder eine Verwandlung in Geld voraussetzte. Fast jede Gegend

hatte ihre eigenthümlichen Bezüge. Im Albertinischen Thüringen

herrschte vielfach die Gewohnheit, füi' Tauf- und Begi'äbnissgelder ein

hölzernes Becken, eine Schüssel oder ein Glas zu reichen. Manche

Filiale gaben dem Geistlichen gar nichts, obwohl er die kirchlichen

Bedürfnisse an Wein, Salz, Weihrauch und Kohlen bestreiten musste,

wofür er höchstens ein Grundstiick in Nutzniessung nahm.

Aber die Hauptsache blieb doch, dass die Visitatoren beim

Abschaffen der katholischen Gebräuche die Beschaflfimg von Subsistenz-

mitteln der Geistlichen anstreben mussten. Dies gelang nur selten

und erzeugt« viel Nothstand, zumal man in der ersten Visitation das

klösterliche Einkommen zur Dotation der Pfarreien in erwünschter

Weise noch nicht lieranziehen konnte. Gegen diese Maassnahme sperrten

sich nicht allein die Bischöfe, wie der Merseburger, sondern vor allem

der Adel, der die Klöster dotirt hatte, weil diese vielfach die letzte

Zufluchts- und Versorgnugsstätte der Angehörigen wareu. Die Familien.

z, B. die V. Witzleben widerstrebten wegen des Klosters Kossieben, die

V. Werthern ') wegen Donndorf, die v. Hopfgarten wegen Schlotheini nnd

Mülverstedt, die Grafen v. Schwarzburg wegen Zelle, Frankenhausen

«nd Kejbra u. s. w. Sie alle sperrten sich gegen die Verwendung

des klösterlichen Kinkominms nicht allein, sondern in erster Linie

5 Jena'Bcho SubofTol rrr 1 Erfiirtor Malter,

10 Nauroburf?«tr Schofffl 1 „ „

4 WoiHMIlfolHiHcho Hi\wf\v\ I

18 TunnNUHlt4)r SdiofTol I

4 ( »HtroiiVlio hk-liHr»! I „ „

17 Kuiif^nrhttiiiHir KclinfTuI I „ „

2 linimit/i'r /n WciHHciifclH 1 SrImfTcl zu WolHsonfolR.

') IHo llorntfliiift Ikfichliiip'ii m\\U> nifht viHÜirt wcnloii, woil <li(« v. \V(>r-

tbvm I<4<hnitlitutu tlor Umfon von St«)lborg iiikI HchwHniburf^ wugon UiiMinlurt',

Krohntlorf iitiil Wiubu waron.
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gegen die Visitation im Allgemeinen. Ihnen schlössen sich die Grafen

von Stolberg, die von Hohenstein in mündlicher Werbung an; sie sprachen

ihr Befremden aus, dass Sachsen in ihre Hoheitsrechte eingi-eife, was

bisher unerhört sei. Höchstens stellten sie eine Visitation in Aussicht,

wenn sie von den Hen'schaften selbst unternommen werden würde.

Herzog Heinrich war nicht abgeneigt, diesen Wünschen Rechnung zu

tragen, stellte aber auch in Aussicht, dass er dennoch die Visitation

in diesen Gebieten vollziehen werde, sobald die Reformen nicht in

seinem Sinne durchgeführt werden würden.

Man sieht, aller Orten entbrannte der Kampf gegen diese „un-

berechtigten Neuennigen". Sehen wir, in wie weit die Visitatoren

durchdrangen, denn die weltliche Gewalt nützte zur Zeit nicht viel:

die Amtleute, die man als eine Art Executoren der Visitation einsetzte,

wollten von diesem Geschäfte am wenigsten etwas wissen, da sie von

ihrem Umherziehen nur Schelte, Hass und Verfolgung ernteten.

Allerdings schafften sie überall, wohin sie kamen, die Missbräuche

des „vei-fluchten Papstthums" und war es auch nur im Wege des

Verbots ab; sie ordneten christliche Gebräuche im Sinne der Augs-

burger Confession an. Aber im Grimde genommen erstreckte sich

ihre Thätigkeit doch nur auf die Städte. In fünf derselben, in

Salza, Weissensee, Eckardsberga, Weissenfeis und Sangerhausen,

richteten sie Superinteudenturen ein, besetzten die Prediger- und Schul-

stellen, um grössere Anhaltspunkte zu gewinnen und Aufsichtsstellen

über das platte Land zu schaffen, wo die Geistlichen noch trotz ihrer

Ungenügsamkeit im Amte blieben. Im Fall ihrer Geneigtheit des

Uebertritts liess man ihnen Zeit zum Studium. So weit es ging,

schaffte man vom Kircheinkommen deutsche Bibeln, die Confession,

die Loci communes und den Unten-icht der Visitatoren an. In Sanger-

hausen ^) liess man beide Kirchen bestehen ; nur wechselte der Gottes-

dienst in denselben, wo auch an zwei Wochentagen Predigten ge-

halten wurden. Die Einkünfte der geistlichen Lehen, deren Zahl schon

auf den Reichthum der ft-ommen Stiftungen einen Rückschluss gestatten,

venvandte man, wie die Erträge des Georgenhofs und des Augustiner-

klosters, auf den Unterhalt der Kirchen- und Schuldiener 2). Ganz

^) Materialien im Maj^deburger Archiv.

*) Hier bestellte man 1 Superintendenten, 2 Diaconen, 2 Kirchner, 1 Or-
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ähnlich verfuhr man in Salza. welches sicli durch die Zahl seiner

Stiftungen auszeichnet*'. Dort hatte besoiuiers das Stift St. StefFan

mit seinen reichen Stellen sich zur vollen Blütlie erhoben; allein

zwölf Häuser hatte es an sich gekauft und diese von allen bürger-

lichen Lasten befreit. Während die drei Klöster hier, wie es scheint,

vor der Hand noch unangetastet blieben, verwandte man die Hospitäler

und Siechhöfe, die Einkünfte der Vicareien und der Beginen zum

Besten der St^dtannen.

Ausserdem förderte man die Verehelichung der Geistlichen mög-

lichst durch materielle Unterstützungen, verbot den Geistlichen die

Jurisdiction in Ehesachen, die den Superintendenten zugewiesen wurde,

so lange sich die Gründung der Consistorien nicht vollzogen hatte.

Jene entscWeden dann mit Hülfe der betreffenden Amtsleute oder

Gerichtsherren die Streitigkeiten, und im Fall eine Entscheidung

schwierig oder unmöglich war, wurden sie angewesen, die Acten an

den Superintendenten nach Leipzig zu senden.

Streng verbot man die Verwendung kirchlichen Eigenthums zu

privatem Nutz. Erledigte Pfarreien konnten nicht ohne Pi'äsentation

und Examen verliehen werden. Man verptlichtete die Gemeinden zur

Beschaffung und Instandhaltung von "Wohnungen für Kirchen- und

Schuldiener und brachte endlich all' das, was neben diesen Haupt-

punkten an den einzelnen Orten ausgerichtet war, in ein \'erzeichniss,

80 gut als dies „in solcher Eile" hatte geschehen können^).

Damit war nun freilich nicht viel eiTeicht. Sollten sich die

kirchliihen Verhältnisse klären und im lutherischen Sinne befestigen,

80 war dringend eine weitere Visitation des Albertinischen Gebietes

geboten, in der man auf den Beistand Kursachsens zählen nmsste.

Denn eine selbstständige Entwickelung der Kirche war in dem eben

visitirten Gebiete zur Zeit nicht möglich.

gaiiir(t<Mi, 1 HchuhniMHtT. iiikI im Fiill sich dio iiocli bosotzton Lohen orledigüii

wUrdt'ti, iiuoli 2 (i«>Mi«llt<ii.

•) Oi»b*r dl« Hchiih'ii, tlfn'ii Ziistuntl wir iiiih «ioii Mut4triuli«Mi nicht f«8t-

ftellen konn«*ii, IümmI hIcH lil)crhiiii|it nichts ucitiT Kap>n, »Ih <htHH Hoh'.ho in Klostor-

ortPD iiikI HUiUt««ii hoMtamh'n. Man arlx-itctc nicirit auf littn^nlinui)? <Um Untcrlialts

dos l^bulinviiiU*ni hin, (|««mw<i) 8ti>U(« vorzüf^lioh von dnr Am äiHdisi^hrcibors /u

trimnen ffMUobt wurdo. — AI«» fpinz ahnlich wie im Krnc.-(tinisoht<n (icbicto.
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Die zweite Visitation in Meissen.

(1539, 21. December bis 7. Juli 1540.)

Vor allem war es der Initiative der kursächsischeii Visitatoren,

namentlich dem Justus Jonas zu danken, dass man den unhaltbaren

Verhältnissen ernstlich zu Leibe ging. Er, der das Papstthum bei

seinen Reisen durch die Albertinischen Lande in vollster Blüthe ge-

sehen hatte, hielt es für eine Gewissenssache, seine Thätigkeit wieder

aufzunehmen. Er Hess durch Luther, Brück und den Kurfürsten auf

den Herzog einwirken, damit die zweite Visitation möglichst schnell

einsetzte, obwohl Kursachsen selbst mit Rücksicht auf die Lage der

eignen religiösen Verhältnisse es gern gesehen, wenn im Albertinischen

Gebiete die Kirche sich selbstständig weiter entwickelt hätte. Das

war freilich zur Zeit noch nicht möglich. Nach Jonas' Bericht lebten

in demselben noch 500 *) ungeprüfte Papisten, die getrost die Hörner

aufsetzten, da man sie auf ihren Stellen belassen hatte. Wenn Kur-

sachsen seine Mission erfüllen sollte, musste es in dem bisherigen

Sinne um so mehr weiter zu wirken suchen, als in den maassgebenden

Kieisen Dresdens bereits eine gewisse Laulieit sich zeigte. Die Rege-

lung der Verhältnisse empfahl sich schon desshalb, weil die kuifürst-

liche Regierung der drückenden Last enthoben sein wollte, dauernd

in den Gang der Dinge im Albertinischen Gebiete eingreifen zu müssen.

Luther wai- nicht gesinnt, das Kurfürstenthum von den besten geist-

lichen Kräften zu entblössen, um sie an die Stelle der Papisten in

die Lande Heinrich's dauernd zu versetzen. Weit über die Vor-

stellungen Luther's hinaus war das Land von „Hass und Neid,

Hoffarth und Geiz durch den Herzog Georg vollgepropft" und

das Schlimmste war nach seiner Meinung, dass eitele Klugheit sich

breit machte, die das Land, welches dringend der fremden Hülfe noch

bedmfte, zu einer gewissen Abneigung gegen die fremden Visitatoren

verleitete 2).

») de Wette V. S. 204 bia 205.

'^) üngedruckter Brief Luther's vom Freitag nach dem neuen Jahrstage 1540

an den Kurfürsten Johann Friedrich, im Sachs.-Ernest. Gesammt-Archive, wo sich

immer noch ungedruckte Briefe finden, die ich demnächst zu publicireu gedenke.
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Allerdings zeigten die kursächsischen Vorstellungen, dass bei

dem Herzog Heinrich schon im Beginn October 1539 der beste Wille

zm" Vornahme einer zweiten Visitation vorhanden war^), allein erst

am 21. December begannen die Verhandlungen zu Neudresden auf

Grund einer Instruction, welche im Wesentlichen sich an die für die

erste Visitation anschloss und sich nur darin unterschied, dass sie

die Absetzung der untüchtigen Geistlichen gegen eine Abfindungs-

summe verfügte. Auch trug man in jener den Erinnerungen der

Landstände und der Bischöfe in so weit Rechnung, als die Visitatoren

nur auf ausdrückliches Verlangen der Einwohner die bischöflichen

Ortschaften ])esuchen und die Einführung der neuen Ordnung ver-

suchen durften 2).

Wahrscheinlich war es ein Act der Klugheit, dass Kursachsen

diesmal die eignen Theologen nicht wieder zu dieser Visitation heranzog:

vielleicht war auch die Unentbehrlichkeit der Kräfte schuld, da das

Visitationsgeschäft diesmal lange Zeit in Anspruch nahm. Wir finden

daher, dass nur Albertinische Geistliche und Beamte in dieser Visi-

tation thätig waren ^).

Uebersicht der zweiten Visitation in Meissen (Alber

tinischen Theils.)'')

(1539 bis 1540.)

1. Neu-Dresden
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6.
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33. Röhrsdorf
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67.
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98. Ottendorf
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124. Kloster Zdla
125. 8. Rossweiu

126. Pappendorf
127. Striegis

128. Bockendorf

129. Langhenners-

dorf

130. Waltersdorf

131. Gross-Schirma

132. Greifendorf

133. Nossen
134. Siebenlehn

135. Mocliau

136. Marl)ach

137. Gleisberg

138. Ktzdorf

139. 8. Freiberg

140. Conradsdorf

141. Nieder-lio-

britzsch

142. Ober-Bübritzsch

1 43. Langenau

1 44. Pretzschendorf

145. Weissenborn

Abt zu Zulla.

Abt zu Zolla.

Abt zu Zella.

Abt zu Zulla.

Abt zu

Abt zu

Abt zu

Abt zu

Abt zu

Abt zu

Abt zu

Abt zu

Abt zu

ZfUa.

Zella.

Zella.

Zella.

Zella.

Zolla.

Zolla.

Zolla.

Zolla.

Hausmann.

Hzg. Heinrich.

Dor Ratli zu

Froiborg.

V. CJüuthorctdo

und Kulke.

V. Hartzsch.

V. Hartzsch.

12tj. Mobeniloif, Gossberf,', Kiochberg,

( »tteudurf, Kaltufon, Berbersdort".

127 und 128 zusaramengeschlagon.

128. Eulondorf.

129. Soiforsdorf, Roichonbach, Bräuns-

dorf.

1:>U. Klciu-Schirina*.

131. Gross-Vüigtsborg, Klein-Voigts-

berg, Rothonfurth.

182. Arnsdorf, Mooshoiiu, Dittorsdorf.

133. Grüna, Kesoberg =~^ Breitonbach,

Eula.

135. 8chalhausen, Auterwitz, Schweira-

nitz, Woitschon, Mockritz, Prüfern, Präb-

schütz, Thoeschiitz, Ossig, Nausslitz,

Steinbach.

136. Schmalbach.

137. Bodonbach.

138. Gorsdorf, Hühriugcii.

140. Falkonborg, Hilbersdorf.

142. Sohra und Wüstung Susebach.

146. Kingethal

147. Ober-Schönau
148. Berthelsdorf

149. Tuttendorf

150. Lichtenberg

151. Dittersbach

152. Frauenstein

153. Mulda
154. Burkersdorf

155. Klein-Hart-

niannsdorf

156. Gross-Hart-

mannsdorf
157. Oederan
158. Schellenberg

159. Frankenstein

160. Kirchbach

161. Eppendorf
162. Erbisdorf

163. Gahlenz

164. GrossWalters-

dorf

165. Zeche?
166. Bieberstein

Hzg. Heinrich.

V. Schönborg.

Dor Kath zu

Freiberg.

Uor Rath zu

Froiberg.

Dor Rath zu

Froiberg.

V. Schönberg.

V. Schönborg.

V. Schönberg.

V. Schönborg.

V. Schönberg.

Alnbcck.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Hoiiu-ich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

V. Schönberg.

Marschalk.

143. Obor-Reichenbach.

144. Fridersdorf, Rothenbach.

146. Falkcnhain, Erlobach, Hermsdorf.

147. Linde, Wegefarth*.

149. Lossnitz.

150. Weigmannsdorf* und Müdisdorf

(halb).

152. Reichenau, Kleinbobritzsch.

156. Gränitz (eine Capelle).

157. Breitenau, Thiemondorf, Hetz-

dorf, Görbersdorf, Schönorstadt, Bör-

nichen.

158. Dorfcheninitz, Loubsdorf*, Mar-

bach.

159. Meiumendorf, Hartha, Wiugen-

dorf. 159 und 160 sind zusammenge-

schlagen.

161. Kleiniiartuiannsdorf*.

162. St. Michaelis*.

166. Burkersdorf, Hohentanne.
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167. Cämmerswalde
168. Nassau
169. Hartmannsdorf

170. Clausnitz

171. Hennersdorf

172. Seifersdorf

173. S. Dippoldis-

walda

174. Reichstädt

175. S. Altenberg

176. S. Lauenstein

177. Geising

178. Liebenau

179. Breit^nau

180. Dittersdorf

181. Glasshütte

182. Bärenstein

183. Höckendorf
184. Oelsa

185. Fürstenwalde

186. Fürstenau

187. Saida

188. Pfattroda

189. Dörnthal

V. Schönberg-

V. Schönberg.

V. Schönberg.

V. Schönberg.

V. Schönberg.

Die Kasten-

herren

zu Freiberg.

V. Maltitz.

.V. Maltitz.

Hzg. Heinrich.

y. Biinau.

V. Biinau.

V. Biinau.

V. Biinau.

V. Biinau.

Hzg. Heinrich.

V. Bernstein.

Thelor.

V. Biinau.

V. Biinau.

V. Schönberg.

V. Schönberg.

V. Schönberg
und Alnpeck.

167. Purschonstoin *, Dittorsbach und

Seiffenbach.

168. Rechüuberg.

160. Saida.

171. Anielsdorf, Schönfchi mit der

Capfdle Nicolai «laselbst.

172. Paulshain, Patdsdorf, Spochtritz,

Malter (die Mehltheiieri, Oelsa.

17:l. Oberhertslich. Ulberndorf, Obcr-

molhondorf , Nieder - Ulberndorf, B«r-

n'uth, I^>inhoIdhatn (Roinlioldsdorf) halb,

(R^MielMdoHD.

176. l.owenhain. 176 «oll mit 177 zu-

HammeiigoHcldiigeti werden.

177. Halb dorn I^amloHnkrHtun, halb dem

I/ehnlierrii ziiHtiindig.

17H. Wnlt^TKilorf, Neudürfid.

1H<). Kiiekenliaiii und Hornejien.

18JI. Huppendorf*, CnnnerHdorf, Boer-

waldf*. PautfMlorf (PuUn).

ItM. Bi»bor Filiat von 186.

190.

191.
' 192.

193.

;
194.

i

195.

i

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

S. Annaberg
Marienberg

Wolkenstein

Jöhstadt

Arnsfeld

S. Geyer
Drehbach
Lengefeld

Ehrenfrieders-

dorf

Mildenau
Kttckerswalde

Schönbrunn
Dorfchemnitz

Tannenberg

Niederforch-

heim

Sej'da

Lippersdorf

Olbernhan

ZOblitz

Lauterbach

Voigtsdorf

Thum
S. Chemnitz

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

V. Widenbach.

V. Güntherode.

Hzg. Heinricli.

Hzg. Heinricli.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hartzscb.

Hartzsch.

V. Bcrbisdori".

V. Berbisdorf.

V. Berbisdorf.

V. Berbisdorf.

V. Berbisdorf.

V. Borbisdorf.

Hartzscli.

V. Schönborg.

187. Mit 4 nicht genannten Dürfern.

188. Ha.selbacb*, Sciiönfeld, Ueiiekers-

dorf.

102. Gross-Olbersdorf*, Hillmersdori',

Geringswalde, Grünau, Hohndorf.

104. Grumbach*, 2 Schniiedeberg,

SU'inbach*, Satzung*.

106. Griesbacli, Veiiusberg.

107. Winschendorf, Bückaii. bNillaml.

109. Königswalda*.

200. Mauorsberg*, HiMleii.

201. Wiesa*, Kalk.-nbarli, Neudorf.

202. W(»lfsgruiMl, die Neuerung?

204. Wernsdorf, llaselltacli, Görsdorf.

205. OberHoyda, Mitt«dsoyda, Niculer-

Hoyda, Haselhaeb r> Hauern.

207. Itlumenau.

20H. Ansprung, Neue Selieiiko (Neue-

Horge).

200. I.aiil.'.

211. .lalinslaeh.
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218. Flöha
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255.

256.

257.

Olbersdorf

St. Niclas vor

Chemnitz
Biirkersdorf

258. Neukircheu

259. Hermersdorf

260. Hartha

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

270.

271.

S. Penig
Rochsberg

Wittgensdorf

Bnrkersdorf

Göhren (Gerawe)

Königsfeld

Rüdigsdorf

Schlagwitz

Nieder-Stein-

bach

Bräunsdorf

Taura

Abt zu Chom-
nitz.

Abt zu Chom-
nitz.

Abt zu Cbcm-
nitz.

Abt zu Cbem-
nitz.

Abt zu Cbem-
nitz.

Abt zu Cbem-
nitz.

?

V. Ende.

- V. Ende.

V. Ende.

V. Ende.

V. Ende.

V. Rüdigsdorf.

V. Endo.

V. Scbönberg.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

255. Altenhayn.

256. HelbtTsdorf, Kappel, Höckericht,

Schöna, Alt-Chemnitz*.

258. ClafftMibacb, Adorf, Markorsdorf,

St«lzendorf, Lcuckersdorf* mit Seyffers-

dorf, Pfaffonhayn.

2(>0. Bcrbisdorf, Mfidcnborg? (viel-

leicht vcrdt-rlit li. Eil)t'Ml)orj,').

261. IHttinanusdcrf, /iunlMTg, Nieder-

frohna, Thh'rhach, Tausclui, Kleiiikarsch-

dorf? (vielleicht ('hursdorf).

262. Niederelsdorf, Hchlaisdctrf, Lun-

zonau* (Lützoiiawe), Arnsdorf.

264. Mohsdorf, GöpiMjrsdorf, Heinors-

dorf.

265. 8oll nach 262 gcHcblugun werden

und naeh Lniizcnaii /.nr Kirchs gehen.

266. \V«dHMl)a«-.h.

267. i KurKclidorf. ) Da (inandHtoin

die Pfarrei vorHorgU', -»" kaim nn nur

KUdif{Hdorf mn.
261». Worimdorf, Markerndort (hall);,

()lKtn«teinlia<di (halb).

270. KuMmiorf (KurHchdurf), MuinH-

dorfV I Mi-liiTHiinrf I

272.

273.

274.

275.

276.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

Niederfrohna

Mtthlau

Hartniansdorf

Ziegelheini

Gnandstein

Nieder-Gräfen-

hain

S^'hra

Frauendorf

Zschillen

Wiederau

Zschillen
(zu St. Otton)

Hohenkirchen

Claussnitz

Nauenhayn

Topfseifersdorf

Pegau
Stönzsch

V. Schönberg.

V. Kaufungen.

Pfarrei Penig.

V. Schünburg.

V. Eiusiodcl.

Abt
zu Zschillen.

Pfivrrci Ossa.

V. Ende.

Comthur zu

Zschillen.

Conitlmr zu

Zschillen.

Comthur zu

Zschillen.

Comthur zu

Zschillen.

Geithaynor

Pfarrei.

Comthur zu

Zschillen.

Abt zu Pegan.

271. Köthensdorf.

272. Mittelfrohna*.

275. Uhlmannsdorf (Alraesdorf), Nie-

doranisdorf. — Früher gehörten noch

dazu: Göpfersdorf, (iarbi.>^(lorf. Hinter-

Uhlniaunsdorf, HeutMsdorf (lleunersdorf)

und Nirkendorf. Drei davon sind nach

Flemmingen, eins nach Niederwiera und

eins nach Fuchshain (hodie Ehrenhain)

genommen.

276. Dolsenhaiu, Wüsteuliiiiu.

278. Roda*.

281. Stein? (Stengen), Göritzhain,

Königshain *.

282. Hartha, SeiUuihain, Göppersdorf

(8. 275), MiitzsfhtToda, Meuacii, Alt-

ZHchillen, Corha, Niihelu.

288. Co88on, Göritzhain (s. 281),

Holsdorf (llolbisdorf), Horfli.-jsddrf.

284. Dieth.'usdorf.

286. ZHchop]>elHhaiii, Winkeln, Thal-

heim dio iliilfte (0).

288. VV erben*.
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289.
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335. Euteritzsch

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

Golliue

Guetz

Weitewitz
(Wolkowitz)

Wöllmen
(Welpen)

Magdeboru

Gross-Zschocher

Engelsdorf

Schenkenberg

Kyhna
Werbelin

Zaasch

Zschernitzsch

Selben

349. S. Delitzsch

350. Probstheida

Kath
zu Leipzig.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

V. Breitenbach.

Probst von St.

Thomas.

Hzg. Heinrich.

V. Schenken-
berg.

Hzg. Heinrich.

Spiegel.

Scheiding.

Rutter.

Pfarrei

Delitzsch.

Aobtissin zu

Weissenfeis.

Bischof von
Merseburg.

336. Schwätz, Pfaffeudorf, Reinsdorf,

Lohnsdorf, Reussen, Pageritz (Paber-

witz?), Siedcrsdorf, Doberstau, Lands-

berg*

337. Petersdorf, Wölls, Dorgisdorf

(Däringsdorf).

338. Gordemitz, Gosteiuitz, Wohnen*.

33!». Bötzen (.Petzel), Joosowitz.

340. Göhron, Dcchwitz, Grühna,

Göltzschon, Rödgen, Stürrathal*, Dreis-

kau *, KleinpötzHchau *.

'M\. Win.lorf

:M2. inrHehffld*, Wolfshain.

JM3. Ködgen, Storkwitz (Storckman),

Wülkau.

'M4. Kleinkyhtm, (juuring, auch

Klit/Hchmar.

:M.'). HriMÜi».

MH. Korbitz.

:M6 und 'Ml miIIimi /.unanimongtv

AcblaK«'!) werden.

SM7. NoMelwitz, PohritMch, Sidtitz.

H4H, WerlH'n, Knrtitz, (JriiiiiNtnwHV.

(irrtitz, Ni'iiMUittV, KtiMMithalV.

IKA). Hol/hauMtn, ZiirkclhuuHi'ii, Du-

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362
363.

364.

365.

Paupitzsch

Beereiidorf

Wolteritz

Wiedeniar

Podehvitz

Zwochau
Grebehna
Zschortan

Glesien

Freiroda

Klepzig

Naundoi'f

Zwebendorf
Radefeld

Gross-Lissa

366. Liemehna

367. Cletzen

368. Hayna
369. Creiinia

370. Mocherwitz

Spiegel.

Spiegel.

V. Krosswitz.

V. Krosswitz.

Hzg. 1 leinrich.

j
Hzg. Heinrich.

i V. Bünau.

Spiegel.

V. Bünau.

V. Uochtritz.

Hzg. Heinrich.

V. Trotha.

Hzg. Heinrich.

PHug.

Aebtissin zu

Weissenfeis.

Nonnen zu

Gerbstädt.

Hzg. Heinrich.

Blanck.

V. Schiden.

Pfarrei von

Zschortau.

litz, Wachau, Connewitz, Düsen und

sechs Häuser zu Kleeborg.

351. Benndorf*.

354. Wieseuen.

355. Hohenossig, Rackwitz, Schladitz,

Güntheritz, Kömmlitz, Göbschelwitz*.

356. Ettehvitz, Flonisdorf, Grabschütz,

Schladitz, Gerbisdorf*.

357. Glesien (Frühmesse).

358. Biesen, Lemsel, Brodau, linnla-

naundorf.

35!». Beuditz, Rabutz, Werlitzsch,

Kölze, Schweiditz, Nockwitz.

3(jl, Kockwitz, Queis.

3U'2. Stennowitz, Dölliau (früher bei

Reidel)urg) und 7 Hitfe zu Reidebiirg.

3(j3. Droyssig.

3Ö5. Klein -Lissa, Kattersiiiumdoif,

Potorwitz.

360. Pönitz (Bennewitz), Ochelmitz,

MutzH<-hli>hna.

367. Oi'uden. l'n'ttitz.Crostitz, Hohon-

leinii (Lehn).

370. 8oll naoh ('riMium gi-sehlagon

werdi-n.
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371. Sietzsch

372. Klitzschmar

373. Zschepeii

374. Döbeln (Klostor)

375. Knobelsdorf

370. Niederstriegis

377. Hainicheii

378. Otzdorf

379. Kossaii

380. Mockritz

381. Techiiitz

382. Ziegra

383. Rittmitz

384. Zschaitz

385. Kiebitz

386. 8. Döbeln (Stadt)

387. S. Oschatz

388. Merkwitz

389. Collm

Spiegel.

Hzg. Heinrich.

Spiegel.

Kloster das.

Kl. Döbeln.

Kl. Dübeln.

V. Schönberg.

Marschalk.

V, Honsperg.

Marschalk.

V. Honsperg.

Rulickau.

Marschalk.

Bischof von

Meissen.

Bischof von
Meissen.

-Pf. Oschatz.

V. üaudelitz.

390.

391.

392.

393.

394.

395.

396.

397.

398.

399.

400.

401.

402.

403.

404.

405.

406.

Lanipersdorf

Limbach

Calbitz

Deutsch-Luppa

Pausnitz?

Ganzig

Gröba

8chniurkau

Terpitz

Alt-Oschatz

S. Strehla

Weilerswalde

Bucha
Borna
Laas

Zausswitz

Naundurf

Hzg. Heinrich.

Acbtissin

zu Sörnewitz.

V. Heinitz.

Kl. Heiligen-

kreuz

bei Meissen.

Pf. Strehlen.

Pf. Oschatz.

Aebtissin zu

Riesa.

Pf. Oschatz.

Pf. Oschatz.

?

Bisthura Zeitz.

Truchsüss.

Truchsess.

V. Grünrode.

Pf. Strehlen.

Pf. Strehlen.

Kl. Sörnzig.

371. Emsdorf.

373. Soll nach Selben geschlagen

werden.

375. Soll nach Etzdorf geschlagen

werden.

376. Ullrichsberg, Mahlitzsch, Litt-

dorf, Grünau, Hohenlauft, Grünroda'er

Mühle.

377. Cunnersdorf, Gersdorf, Cnim-

bach, Berthelsdorf, Falkenau, Schlegel.

378. Hat die Knobelsdorfor Haide.

Wird mit 375 zusammengeschlagen.

379. Woinsdorf.

381. Mockwitz, Nöthschütz, Höcken-

dorf, Strölla, Limunitz, Wöllsdorf, Miera,

Kouern, Masten, Stockhausen, Forch-

heim, Schweta, Pischwitz.

384. Redemitz, Gadewitz, Kattnitz,

Noschkowitz , Döschütz , Wutzschewitz,

Münchhof, Trebanitz, Gaselitz, Zunzsch-

witz, Lüttewitz, Batleritz, Ottewich, Mi-

schütz, Glaucha, Knobelsdorf, die Mühle

zu Grünroda.

385. Auerschütz, Ober-Lützschera,

Nieder-Lützschera, Zschörnewitz, Tronitz,

Zaschwitz, Töllschütz, Bennewitz.

389 und 390 sollen zusammenge-

schlagen werden.

392. Malkwitz* (von 393 hinzuge-

schlagen).

393. Wendisch -Luppa , Malkwitz *

(s. 392).

394. Lossnig*. Dazu Schirmenitz.

895. Ijonnewitz, ausserdem Kl.-Rag-

witz, bisher nach Altoschatz gehörig.

396. Boehra, Bobritzsch, Reussen,

Lessa, Morzdorf (Morzerl.

397. Mannschatz. 397 und 398 zu-

sammengeschlagen.

399. Thalheim, Saalhausen, Kreischa,

Rosenthal (den Thal).

400. Leckwitz (Lex), Clanschwitz,

Sahlasan, Grossrügeln, Kleinrügeln,

Görtzig, Oppitzsch, Reussen, Vorwerk

Trebnitz.

401. Lübschütz*, Gaunitz.

402. Zcuckritz.

403. Wadewitz, Bornitz.

404. Clötitz , 4 Bauern zu Cavertitz,

1 Mülh^r zu Klinge nhayn,Möhlau, letzteres

nach Sörnewitz geschlagen. 404 und

405 werden zusammengeschlagen.
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407. Zöschau

408. Kloster Sorn-

zig

409. Schirinenitz

410. Lampertswalde
411. Grossböhla

412. Schmaniiewitz

413. Alt-Mügeln

414. Canitz

415. Börlen

416. Dahleu

417. Schweta

418. Brinnis

419. Löbnitz

420. Döbern
421. Seelhausen

422. S. Zoerbig

423. Ostra

424. Gottnitz

425. Kutten

V. Schloinitz.

Kloster das.

Domherren
von Meissen.

Pflug.

Pflug.

V. Schleinitz.

Bischof von
Meissen.

Pflug.

V. Schleinitz.

V. Schleinitz.

Kloster Mühl-
berg.

Pock.

V. Schönfold.

V. Schönfeld.

V. Schönfeld.

Probst zu

Petersborg.

V. Draxdorf.

V. Ostra.

V. Draxdorf.

426.
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445. Kl. Seusslitz

446. Kloster Hain
447. Poiiickaii

448. 8. Radeburg-

449. Würschiiitz

450. Lenz
451. Döbritzgen

452. Wantewitz
453. Sacka
454. Tauscha
455. Linz

450. Krakau
457. Wildenhain
458. Walda
459. Nieder-Rödem
400. Skassa

40L Bauda
402. Striesen

408. Merschwitz

404. Gohlis

405. Lamperswalde

Klostor (las.

V. Polonz.

V. Bünau.

V. Bünau.

Ziegler.

Nitschwitz.

Ziegler.

V. Lass.

V. Lass.

V. Polenz.

V. Kitzschor.

V. Köckeritz.

V. Köckeritz.

V. Betzschwitz.

V. Schloinitz.

V. Kückoritz.

Kl. Sousslitz.

Kl. Sousslitz.

Kloster Hain.

Probst zu

Hoiligonkrouz

bei Meissen.

400. Glaubitz

445. Ist Filial von Striesen.

447. liütticliau, Bühla, Naueiulorf,

Kohna, auch Linz.

4'IS. „Die Vorstett", Bärwalde, Gross-

Dittm;mn.s(lorf, Btnbisdorf.

449. Naundoif, Klein-Geisslitz, Dali-

witz. Zschauitz, Altloiss. Neuleiss, Milbitz.

450 bis 452 sind zusammengeschlagen.

452. Bühla, Bas8litz,Gävernitz,Gruste-

witz?, Piskowitz (Bistitz), Zschieschen,

FichteiibcrgV.

45;{. Stülpulidu, Welksande, Lutschen,

Thiondorf.

45:5 und 454 wcrdon zusainniengeschl.

456. Sella, Röhrsdorf, Bohra, Stein-

born, Quosdctrf, Zietsch, Otterschütz,

Zochau (letzteres friihor hol 447).

457. Roda.

458. Klein-Thiernig, J^'asseböhla (die

Massebelohner).

460. Weissig.

461. Colhunitz (früher nach Peritz

gehörig)

462. Medessen, Blattersleben, Staude,

407.

408.

409.

470.

471.

472.

473.

474.

475.

476.

477.

478.

479.

480.

48L
482.

483.

484.

485.

480.

Streunien

Zeithain

Zabeltitz

Grörzig

Wülknitz

Reinersdorf

Nieska

Peritz

Kmehlen

Gross-Thiemig

S. Elsterwerda

Schönfeld

Saathain

Prauenhain

Hpansberg

Hirschfeld

Coselitz

Höckendorf
Naunhof
Steinbach

Truchsess zu
Wellerswalde.

Pflug.

Kl. Rissau.

Pflug.

Pflug.

Pflug.

Kl. Sousslitz.

Pflug.

Pflug.

V. Lüttich.

( V. Lüttich.

\ V. Maltitz.

V. Maltitz.

V. d. Saale.

V. Schleinitz.

Pflug.

Pflug.

V. Maltitz.

V. Schleinitz.

V. Ende.

V. Miltitz.

V. Miltitz.

Kottewitz, Porschütz, Zottewitz, Wüst-

staude, Sousslitz*.

463. Lockwitz, Neudörfchen.

465. Schünborn, Quersse, Brockwitz,

Mühlbach, Pauls-Mühle.

466. Nünchritz, Grödel, Zschaiten*,

Roda (Rötzschen ?).

468. Röderau*, Moritz (Martitz).

469. Strauch*, Uebigau.

471. Nach Peritz geschlagen.

473. 7 Bauern zu Cröboln u. Spans-

berg (Spansdorf).

475. Kl. Kmehlen, Kraussnitz.

476. Brössnitz.

477. Krauschütz*, Biehla, Plessa*,

Kahla*, Kraui)a, Dreska*.

478. Liega und Thiondorf.

479. Proesen*, Reppis, Stolzenhayn *,

Schwoinfurth.

480. Raden, Pulsen, Gröditz, Wains-

dorf, Trougeböhla, Merzdorf mit Seifi'erts-

mühle, Kotzschka, Strauch*.

481. Nach Nieska geschlagen.

484 und 485 zusammengeschlagen.
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487.
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bleiben sie höchst wichtig für die Beiirtheihin<? der kirchliclien Ver-

hältnisse, da 510 ') Pfarrurte mit ihren Lelins- und Filialverhältnissen

sich aufgezeichnet finden, während die Protocolle der ersten Visitation

gänzlich fehlen.

Wir heben aus dieser Znsammenstellung als bemerkenswerthes

Resultat hervor, dass von diesen 510 Stellen (von 27 Orten wird die

Lehensqualität nicht angegeben) 8 städtische, 77 landesherrliche, 114

geistliche und 284 adlige Lehen waren. Da die erste Visitation be-

deutende Aenderungen nicht zur Folge hatte, so darf man wohl an-

nehmen, dass wir die ursprünghchen Verhältnisse, wie sie unter Herzog

Georg bestanden, noch vor uns haben und diese sind bezeichnend

genug. Denn dass der Adel und die Geistlichkeit das Geschick der

Kirche zum überwiegenden Theile in der Hand hatten, war eben der

maassgebende Umstand, dass Herzog Georg so lange der Reformation

Trotz bieten konnte. Der Adel gab, wenn er der Reformation sich

zuneigte, niclit allein sein Patronatsrecht, sondern seine Existenz über-

haupt auf, weil er unfehlbar zum Auswandern gezwungen wurde und

gerade das städtische Element, welches so wesentlich zur Durch-

führung der Reformation beitrug, war in so verschwindender Zahl

vertreten, dass dessen Einfluss kaum nenuenswerth war. Ganz katho-

lisch war das Land hinsichtlich der eingepfaiTten Dörfer, deren es, wie

die Uebersicht lehrt, verhältnissmässig viele gab, während auffällig

genug die Tochterkirchen auf eine sehr bescheidene Anzahl zurück-

zufübren sind.

Diese allgemeinen Bemerkungen lassen erkennen, wie das Gebiet

dringend einer zweiten Visitation bedürftig war, die von Neudresden

aus ihren Anfang nahm.

In den hauptsächlichsten Städten zwar, wo bereits Superintenden-

turen bestanden, selbst in den kleineren hatte die Reformation viel

Anhänger gewonnen. Im Ganzen genommen verschwanden die opposi-

tionellen Elemente, da die Räthe der Städte durchweg sich den An-

M Giln/lii-li falsch ist die Zahl bei Hering, S. 108, der dadurch zu Irrthümern

gelangte, weil er die falsche ZusammenstoUung auf dem Titel eines der erwähn-

ten Protocolle ohne Controle abschrieb. Die Angaben auf dem Titel des Proto-

colles, dass die Superintendenturen Dresden 51, Freiberg 63, Leipzig 95, Chem-

nitz 72, Meissen 31, Oschatz 53, Hayn 67 und Pirna 44 Pfarreien enthalten

hatten, sind daher unrichtig.
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Ordnungen der Visitatoren fügten. Ungleich übeler sah es auf dem

platten Lande aus, wo zum Theil alte und schwache, auch jüngere,

ungelehrte Geistliche sich fanden, die ohne Weiteres entsetzt oder auf

Zeit bis zum Nachweis der Besserung belassen wurden. Ausser-

ordentlich aufßillig war die äussere Beschaffenheit der geistlichen

Wohnungen, deren eine gi'osse Anzahl baufällig war und sogar im

wüsten Zustande sich befand. In einer reichen Anzahl von Dörfern

fehlten die Kirchner und dieser Umstand gestattet einen Rückschluss

auf den mangelnden Unterricht der Jugend, die wie wir noch sehen

werden auch in den Städten vernachlässigt war. Sowohl die Geist-

lichen als die Kirchner hatten ein dürftiges Einkommen; die Zu-

sammenschlagimg von düiftigen Pfarreien, das Zusammenschmelzen

der Gotteshäuser und Capellen, die abgebrochen oder zu profanen

Zwecken venvandt Avurden, war die nothwendige Folge. AVie überall

so erfüllte auch hier die Regelung der Besoldungen und die Abfer-

tigung der Untauglichen bei knappen Geldmitteln mit Sorge. Luther

schlug die Abfertigimgssumme allein auf 4000 Fl. an. — Leistungen

und Gegenleistungen standen überhaupt in schneidendem Widers])ru('h.

In Hollenstein ^) wurde der Kirchner zu allerhand weltlichen Hand-

tierungen durch seinen Lehnsherrn gezwungen, während wiederum die

Pfarrkinder über lästige, über den Bereich der Thunlichkeit hinaus-

gehende Leistungen klagten 2). Viel Sorge erregte die Rohheit und

das wüste Leben des Laienelements, das dem Trunk, dem Spiel und

anderen Lastein ergel)en war. In Pirna sah man sich veranlasst, gegen

das Pfeifen und Trommelschlagen während des Gottesdienstes ernstlich

einzu.schreiten.

Vi«'l(' Müh«' verursachten die Klöster und Stifter, deren Insassen

verschiedene Stellung zur Relörnuition einnahmen. Die Feststellung

der Einnahiuequellen dieser Stiftungen, ihre Venvendung im Sinne

der lutheriHchen Lelire war liier leielit, dort je iiacli der Haltung der

Klost^Tpersonen selir ersclnvert. Wenig Mülie verursachten die Har-

fü.HHer in Neildresden, die Ordenspersduen in Altdresden, die in die

Ablegung der Onlenstracjit williu'ten. Die Mönche vom St. Affrakloster

') Kr niiiMstc dir lliiiidi* zur .la;,'(l liilin'ii, das Hialfn lifslcllfii , Mul/ und

Wa^HtT tntKcii, ÜHclifii rU'.

*) In LiMilinit/. Iintt«' d<>r l'fiirri>r daH Rocht, boiiii Todu dos Wiribofl «in

f'f'Td tH)im Todo d»r Wirtliiii <miii> Kuh &U6 dulU SUllü /n tVilin>ii
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in Meissen erschienen, wenn auch ohne Probst, vor den Visitatoren

l)ereits in veränderter Kleidung. In Leipzig war das Paulinerkloster

der Reformation ergehen geblieben: im Jungfrauenkloster war man

getheilter Meinung. Günstig gestimmt war die Aebtissin Cäcilie von

Haugwitz, die das Ordenskleid schon früher abgelegt hätte, wenn sie

als Oberin nicht hätte zum Beispiel dienen wollen. Zu den refor-

matorisch (jesiimten gehörten die Insassen des Klosters Seuselitz und

Horazig, dagegen zeigte sich das Stift Meissen aus Gehorsam gegen

den Bischof nicht willfährig. Es berief sich auf die alten Privilegien

des Kaisers Otto. Es setzte eine ausserordentliche Thätigkeit der Vi-

sitatoren voraus, die Erklärung der volkreichen Stifter entgegenzunehmen

und ihr Wesen zu regeln. In Meissen residirten 7 Domherren, es gab

allein 54 Vicareien, ungerechnet der Chorales und Priester auf der

Grabaterei und fürstlichen Capelle, deren Einkommen man zum Theile

innebehielt und den Caspar v. Schönberg mit der Execution der Vi-

sitation ))('traute. Ganz aufgelöst wurde das graue Klost^er, dessen

Insassen nach St. Attra verwiesen wurden. Noch bedenklicher war

die Haltung vieler junger Ordenspersonen im Kloster Zelle, die wegen

nächtlichen Umherschweifens, Trinkens und Spielens abgefertigt wurden.

Nur der bessere Theil wurde im Kloster belassen, man bestellte für

sie zwei Personen, die im Lesen, Predigen und in den Anföngen der

Grammatik Unterricht gaben, um den Rest des Klosters noch zu

brauchbaren Mitgliedern menschlicher Gesellschaft heranzubilden. Das

Leipziger 'rhomaskk)ster hatte noch eine reiche Anzahl unausgekleideter

Mönche, ebenso waren die Beginen, die Minoriten, dann die Nonnen

des Klosters Rissau, des Jungfrauenklosters zu Hayn gegen das Auf-

geben ihrei' Verfassung. Ihnen allen setzte man längere oder kürzere

Termine, nach deren Ablauf sie entweder ausgetrieben oder mit einem

entsprechenden Unterhalte versehen wurden.

Die zweite Visitation im Albertinischen Thüringen, i)

1540, 4. August bis 11. October.

Gerade nacdi Verlauf eines Jahres betraten die Visitatoren das

Albertinische Thüringen zum zweiten Male, doch nahm die Visitation

*) Die Protocolli' im Magdobiirgta- Archiv, oine woniger vollständige Abschrift

im Dresdener Archiv, Loc. 10,594. Hering berührt »licht alle Vorgänge der Visi-

Burkhardt, Kirolien- und Schill-Visitationen. |g
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einen von der früheren verschiedenen Gan«'. und bewegte sich anf einem

wesentlich anderen Terrain ^). Dieser war durch die feindselige Hal-

tung der Bischöfe bedingt. Desshalb erhielten die Visitatoren den

Auftrag, alle Pfarreien unberücksichtigt zu lassen, über welche die

Bischöfe Lehnsrechte ausübten, während die Ausübung der Patronats-

rechte über die Pfarreien keinen Hinderungsgrund für die Alsitation

abgeben sollte. In der für diese ertheilten Instruction^) betonte

Herzog Heinrich. dai>s man die erste etwas ..eilig" betrieben und die

nothwendigen Veränderungen nicht ermöglicht habe, wesshalb er. wie

sich nicht anders erwarten lässt, ähnliche und schärfere IMaassregeln

nach Maassgabe der Ernestinischen Visitationsinstruction gegen die

feindlichen Elemente der Reformation anordnete, die sich weniger

unter den gewöhnlichen Greistlichen , als in den zahlreichen Klöstern

dieses Landestheiles fanden. Jedenfalls waren die Lehnsv.rhältnisse

nicht günstig, da von 192 Pfan-eien 97 den Geistlichen, 08 dem Adel,

2 den Städten, 21 (hm LandesheiTn zustanden (4 waren unbestinmit).

Da die Protoc-olle keine Nachrichten über die Qualitication der Geist-

lichen geben, so lässt sich auch nicht feststellen, was die erste Visi-

tation gefruchtet hatte. Indess gestatten wenigstens die Angaben einen

Schluss auf die sonstige Lage der Geistlichen, die in überaus reicher

Zahl in baufälligen Pftirreien wohnten und ihr Leiten von einer Menge

kleiner Bezüge fristeten, die schwerlich ohne Kämpfe, wie anderwärts,

gereicht wunh'ii. Ebenso wenig lässt sich etwas über den Zustand

der Schulen feststellen, die auf dem platten Lande schon desshalb

mangelten, weil die Kirchner nach ,.der Zeche", d. h. der Reihe nach

in einem Orte das Amt verwalteten-'), und niunüglicli sich für den

l'nt«'rricht (b'r Jugend ([ualiliciren konnten.

Ein b«*sonderes Augenmerk richteten die Visitatorcii iiiil die \\v-

formation der Klöster, die noch in voller Hlüthe standen, und eine

tatioii, wtthrKrhoiiilicli wfil ihm mir ilas unvollKtiin<Ii^n> DicsdoiMM- Mati>rial

»orlaif.

') ViTjflt'icho die beiiliTH<>iti)?«<ii Ut'lx'rHiobton, SoiU> 242 und 277.

") <l. fl. I.«'i|t/.lff vom Mittwocli imcli Viiiculji I'otri' (4. Aii^fust). I'nr dit«

n«ul><>iiti>llti>ii ViHiUit^>riMi Wolfj^anjj Kih'hm, rfurnT zu ('houinity. , WollVaiij,' Stein,

Pf«m»r zu Wi'iMMoiiff'lM. ('hriHtuph v. lio|if^art<<M, (ictirff (loldiickiT /n Wcborfitüdt,

Friedrich v. iinyn r.ii (iiitU^rn.

^ Man liobUi dioN« Art dor B(«iuttzunff, widl hIo i|i>ii Ortslifwulnicni wciiigoi'

Uk'ii. t iIk fctfii-,!.!«!«'!«' KircliinT /u mIi'Ih'ii kam.
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sehr verschiedene Haltung zeigten. Die Klöster^) in Weissenfeis* (21),

Langendorf (21). Goseck (4), Zscheiplitz* (8. 2), Menimleben (4).

Rüsslebcn* (14), Sittichen))a('h (3), Probstei Kaltenburn (4). Roda bei

.Sangerhausen (2). Kuhrbach* (9). Sangerhau.sen* (6), Volkolderode

(13), Salza (Beginen 12), Salza (Barfüsser 1), Salza* (6). Salza (Maria

Magdalenenorden 8), Stift Salza (13), Homburg (4) und Volkolderode

(16) zeigen, wie feste Wurzeln der Katliolicismus noch hatte und

verhältnissniässig wenige Klosterinsassen das Kloster zu verlassen

abgeneigt waren '^). Aus dem Ernestinischen Sachsen hatte sich der

Bestand dieser Klöster zum guten Theile recrutirt, während in ein-

zelnen Klöstern die Insassen von Kindesbeinen an. manche von der

Amme hinweg, in diesen ihr Unterkommen gefunden hatten. Im

Kloster Langendorf war die Klosterbevölkerung so sehr mit dem In-

stitut verwachsen, dass die 21 Klosterpersonen-') zusammen 994 Jahre

alt waren und davon 731 Jahre im Kloster verbracht hatten. Man

sieht daraus, welch" unendliche Zeit für die Menschheit verloren ging,

wenn man auch den theilweisen Nutzen dieser klösterlichen Institu-

tionen nicht in Abrede stellen kann. Es leidet wohl keinen Zweifel,

dass mit der zweiten Visitation die Klöster in ihrer bisherigen Ord-

ming zu Ijestehen aufhörten, da die Instruction die strengsten Maass-

regeln gegen die Beibehaltung der Ordenstracht verfügte, und höchstens

gestattet wurde, dass die Insassen im Kloster als in einer Altersver-

sorgungsanstalt blieben, wenn sie nicht eine Versorgung ausserhalb

desselben vorzogen, die nicht Wenige schon desshalb begrüssten, weil

sie oft widi^r Willen zum klösterlichen Leben bestimmt worden waren,

und die Verpflegung innerhalb des Klosters, namentlich in Rossleben,

zu den heftigsten Klagen Anlass gab.

*) Dill mit * bezeichneten waren Jungfrauenklöster. Die Zahh'n in Klammern
geben die Klosterpersonen und Laienschwostern an.

'^) In Weissenfeis 6, Goseck 3, Zscheiplitz 10, Memmleben 3, Rossleben 8,

Sittlcheiibiifh 1, Robrbach 2, Sangt^rhausen 4; also von 171 der sechste Theil,

wähn-nd die andenui Bedenkzeit erbaten, oder inne schrofl'e Haltung behaupteten.

"] Im Kloster Weissc^nfels betrug die Zahl der im Kloster verbrachten Jahre

532 Jahre; in Goseck 149 Jahre; in Zscheiplitz 288 Jahre; in Memmleben (55

Jahre; in Rossleben 658 Jahre; in Sittichenbach 82 Jahre; in Probstei Roda 68

Jahre; in Rohrbach 152 Jahre: in Sangerhausen 240 Jahre; wobei zu berück-

sichtigen ist, dass nur wenige Personen nicht mitzählten. Die Besetzung der

Klöster ergiebt sich aus obigen Zahlen.

18*
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Neben den Klöstern bereitete die Visitation in den Städten Salza.

Tliamsbriick. Tennstedt. im Kloster Volkolderode. vorzüglicb aber die

des Stiftes Qnedlinburg, über welcbes Sachsen das Seluitzrecht aus-

übte, besondere Schwierigkeiten. In all' diesen Ortschaften zeigte

sich auch im Aeussem ein ausgeprägter Katholicismus. In Salza be-

standen 3 Kirchen mit nahe an 80 Yicareien und eine reiche Anzahl

von geistlichen Lehen, die man im ersten Anlauf nicht einmal dem

Xamen nach feststellen konnte. Abnorm gegen das sonstige Ver-

halten der Städte zeigte sich der Rath von Quedlinburg, dt'r ganz

auf Seiten der Aebtissin stand und der Reformation abgeneigt war.

Selbst nach langen A'erhand hingen, in der der Rath eine vennittelnde

Rolle übernahm und allmählig den Anordnungen der Visitatoren nach-

gab *), fiel eine andere Entscheidung der Aebtissin nicht, als dass sie

gegen alle Maassnahmen der Visitatoren protestirte, indem sie dem

Herzog Heinricli das Recht der Einmischung in die Angelegenheiten

des von Kaiser und Päpsten privilegirten Stiftes absprach, und der

Stiftshauptmann Wolf Rabiel den Visitatoren wohl das Visitations-

recht in Thüringen, unter keiner Bedingung aber ein gleiches in

<)uedlinl)urg zugestand.

So war man in Thüringen und in den Schutzlanden des Alber-

tinischen Theiles auch in der zweiten Visitation noch hart in den

Anlangen der Reformation stehen geblieben; es bedurfte der gewaltig-

sten Anstrengimg. ehe die Reformation zu ähnlichen Resultaten wie

im Kmestinisclien Sachsen gelangte, welches auch in der Folgezeit

nicht müde wurde, seinen KinHuss geltend zu maclum und seine

Mi.'isicm zu erfüllen, so lange die politischen Verhältnisse überhaupt

einen solchen Kinfluss gestatt<'ten.

Wie nun der r«ang der Reformation von Kursaclisen beeinflusst.

einen ähnlichen Verlauf auch im Albertinischen (lebiete vernaliin,

.Ml konnte es nicht fehlen, dass man nach Ablauf einiger .liihre luiili

zur Hefonnation der bischöflichen (lebiete herantiiit. Die Hindernisse,

die ihr durch da« Hochstift Merseburg bereitet waren, ninssten in

erKter Linie hinweggeräumt werden. Bevor wir luis der Metnielitnng

die.ser Verhältni.sse zuwentlen, haben wir no<'h <lie rebersielil der

zweiten Visitation im AMM^rtinischen Thüringen einzufügen.

') DU* A«<bUiwiii verliJlnf(t<* wo^pii ilim Nncli^^olHMiH Ho^nr Froihoitsstrafi'ii.
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Die zweite Visitation in den Albertinischen Landen

Thüringens.

(1540.)

1. Kloster Weissen-

fels

3. Markwcrhcn

4. Wenzelsdorf

5. Schkortleben

6. Uichteritz

7. Storkau

8. Klt'in-Ka^Tia

9. Gross-Kayna

10. Crölhvitz

11. Burgwerben
12. Gross-Corbetha

13. Grüna

14. Gerstevvitz

15. Zorbau

It). Posern

17. Göthewitz

Stuhl Burgworben.

Amt We:
Caj)itol im

nouiMi Stift zu

Halle.

Bernhard
V. Wolkau.

Heinrich

V. Biosenrod.

Albr. V. Starn.

Derselbe.

Hz^. Heinrich.

K. V. Kayn.

Pfarrer

zu Kirchdorf.

Hzg. Hehirich.

AbtvonPegau.

Bischof

von Meissen.

Hzg. Heinrich.

Abt von St.

Georgen.

Hzg. Heinrich.

Probst zu St.

Moritz.

2.
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32. Keutschen

33. Prittitz

Abt von St. 34. Untenies^sa
Georg.

I

Domina von 35. Lt'issling
Beuditz.

36. Küstritz

37. Küsslitz

38. S. Lissen

39. Haardorf

40. Löbitz

41. Gladitz

42. Görschen

43. Untergreislau

44. Obergreislau

45. Kretzschau bei

Zeitz

46. Guldschau

47. StOssen

Stuhl Stössen.

Domprobst zu

Naumburg.

Probst von St. -

Moritz.

Kl. Keinbanls-

brunu.

Brandt.

Jac. V. Tauben-
heim.

Wolf V. Hau-
bitz.

Probst von

Naumburg.

Domina von

Weissent'els.

Kl. Laugen-
dorf.

Die Nonnen
zu Zeitz.

• Heinrieh Greif.

I Domprobst zu

Naumburg.

48. Weikelsdorf

49. Thierbach

50. Crössuln

51. PU'imschütz oder

Plotha

52. Gestewitz

58. Meinevveh

54. Probstei Droyssig

55. Döschvvitz

5(>. Xaiindorf

57. Weissenborn

58. Pötewitz

59. S. 'rciu-luTii

Doraina von

Langendorf.

Domina von

Weissenfols.

Die Clemen-
tisten zu

Naumburg.

H. V. Biinau.

V. Biinau

zu Teucliorn.

Hans
V. Klleben.

Hans V. Land-
wüst.

Tempelherren
zu Droyssig.

V. Biinau

zu Droyssig.

Nonnen
zu Zeitz.

Abt von Bosau.

V. Biinau

zu Droyssig.

Abt von Bosau.

Domprobst
zu Nauinl)urg.

34. Dippelsdorf. ^^|•rnsd(>rf.

35. Rödgon.

:^6. R'Urtsen, Kostplatz, Kranscliwitz,

ZaHchendorf, Zellseilen, Pretzseli, Sehlei-

nitz, llnU-rkaka*, Obi-rkaka.

38. Pauseha. (>>t.Tr.>l.l. Pil/s.-li.i„|nrf.

CorKubiirg.

80 nach ;iH g<-»elilagi'n.

41. Hollrit4jitz, Gaiimitz* (K'tzturus bis

dahin eigeni- Pfarrei).

42. Hatlirwit/*, Driiil/oii. S«dieiplitz.

(fi«*4rkau.

48. Langi-ndort.

45. Groitüidien.

4H. Wuldau.

48. KiHia*, wozu l|idmMdorf);eHeh lagen

Int, binhiT «miH idK«'»" I*farn«i.

49. Wird j<'tzt wegen Arinuth v.iu |H

wrMflion.

58. PrieiMMi • ; (jueitnity, * hoII dazu

gv^fMniit'U werditn. welchem biMlmr luieh

Teucheni gehörte uiel lleinricli v. Bü-

nau's Lehen ist.

54. Hassel*, Vorwerk Deuu\en und

Sautzsehon.

r»."). Kirehsteitz* iLehnslicir Heinrich

V. Hiinaui.

Mi. Si.ll nach Pirka* gesehlagen

wenjen. Von P. waren die Nennen von

Zeitz Lehnsbereehtigte.

57. Stolzenbayn"'.

58. Wetterzeube ( VVetüTzeilm), l'o-

debulrt, Selileekwoda tSehlockwitz), Dieten-

derf, Diibersdorf, Ctissweila. Kossendorf,

N'iekelsdorf, Tauehlitz, Treluiitz. .\hlen-

dorf uaeli Thii'Uit'nilorf und ilaitnianiis-

derf nach Ktzdorf geplärrt,

."»'.». üriiboM*, Huntlud, Öelierlau, \,i\-

gi'uitz, Trebnitz, Kössuln, ()biM\vers<-lien*,

rntiTwerselien*. Ni'idlitz,Taekau. Deuben.

PrieMon, Naundorf (KundorfVi, Seliiilkau

^Selieckai, Unuau, Sehwiiditz (Schul wi(zV).
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60. Gröbitz |

H. v. JJüuau
j, 64. Oberreissen

|

65. Beiidorf
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I

H. V. JJüiiau

i zu Gröbitz.

61. S. Schkölen
|

G. v. Bünau.

62. Majben H. v. Bünau.
!

63. Lindcnau H. v. Bunau n 60. s. Weissenfeis
zu Tannroda. i

Schenk
V. Wiodobach.

V. Tauben-
hevni.
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93. Ober-Crumpa

94. Zorbau

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

Zöbifjker

Möckerling

Gross-Jena

Oechlitz

Branderoda

Litterstedt

Vitzenburg

Klein-Eichstädt

Klein-Wangen-
heiin

Burgsclu'i-

«iiingen

Thalwinkel

Tröbsdorf

Wenungen
Ober-Wündsch

Kirchschei-

dungen
Crawinkel

Arcbidiacou

von Hiklos-

hoiui.

Probst

zu Kaitonborn.

V. Breitonbach.

Amt FroyV)urg

wegou des Kl.

Reinsdorf.

Abt von St
Georg.

Pfarrer

zu Müohelu.
Hans V. ßonn-

dorf.

Probst zu

Quedlinburg.

Abt vonReins-
dorf.

Probst zu

Quedlinburg.

Kl. Reinsdorf.

H. V. Wiche..

Bisohof von

Bamberg.
Bamberger
Lehen.

Desgleichen.

Bischof von

Merseburg.

Bischof von

Bamberg.

CapiU'l zu

Bibra.

111. Leiha

112. Kloster Menim-
leben

113. Capelle Mennes-
durf

114. 8. Nebra
115. Altonruda

116. Wetzendurf

117. Kloster Ross-

leben

118. Willerstädt

119. Niedniannsdorf

120. Saubach
121. Allerstedt

122. Schönenwerda
123. WoUmirstädt
124. Tauchanlt

125. Rossleben

126. Rotten dort"

127. Mecheh-oda

128. Kloster Sit-

tichenbach

129. Gross-Oster-

hausen

130. Rothen-Schirni-

bach

131. ProbsteiKiiltcii-

born

132. Beyernauniburg

Kloster Roda.

v. Nischwitz.

V. Nischwitz,

v. Wertheru.

V. Witzlcben.

Pfarrer zu

Wickerstedt.

\. AVitzlebon.

V. Witzleben.

V. Schönwerda.

V. Witzleben.

V. Witzleben.

Die Aebtissin.

V. Witzleben.

Kl. Rossleben.

^l)er Klostor-

Vorsteher.')

Abt von

Sittichenbach.

Derselbe.

Der Pn.l»st.

Derselbe.

9.'1 Petzkendorf*, Kiinnneritz*. Lützen-

doii

•.•'1, l'-i'Ungfii, Gflititte ^Geh6i»fte),

Stribnit/».

97. ScbelUitz*.

98. WühU» Kiri-ii- ii.gi im irl.lr

NaiiKtailt'H, deren Nutzung dem Pfarrer

Mf^'U mdl.

100. .S|.ielb««rK».

101. Mit 2 Viunrfiuu, CrucU und Virg.

104. lKinidi»rf. ,\uch eine Viearei in

der Kirehn HurgM^nddungen.

108. riit4ir-WUiidM;)i*.

101». GolziMI».

111. AlniMlorf*. LuimUidt*.

114. Wippach*, tJross-Wageii* (Gr.-

Waiigen), Wüstung Birkigt. Ausserdem

I

i\ Vidiroien zu Nebra.

IIT). Nach 114 goHchlagen.

118. Mit 1 Viearei.

12U. Zur Pfarrei St. Jacoli wird (lit>

I

zweit«, St. Nicolaus, geschlagen.

121. Mit 1 Viearei.

122. Mit 1 Viearei (liohusherr (iraf

F. V. Witzleben) zur i'farroi geschlagen.

12.'<. Zrisdorf*. Mit 1 Viearei.

124. Kablwinkel*.

126. Mit I Viearei. (Leliii>lii<ircii ilic

V. Witzli'ben.)

129. KI()in*Oiitorlu«uriuu'*'.
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133. Lfldersdorf



282 Das Albertinische Gebiet. 1544— 1545.

170. Heroldshausen

171. Schönstedt
Obere Pfarrei

rntere Pfarrei

172. Kirchheilingen
Pfarrei St. Wiperti

Pfarrei St. Bonifac.

!

173. Sundhausen !

2 Pfarreien |

174. Gross-Welsbach

175. Ufhüfen

17«. Tüttleben
t

177. Gross-Uhrleben
'

178. Hornsömme-
ringen

179. Mittelsöniine-

ringen

Die Aebtissiu

V. Kaufungen.

Hzg. Heinrich.

Melchior
V. Hausen.

B. V. Sclioren-

brod.

V. Hayn.

Melchior
V. Hausen.

Hzg. Heinrich.

Abt von Hers-

feld.

Comtliur von

Nägelstedt.

Aebtissin

von Beuern.

Hzg. Heinrich.

H/ir. Ili'inricli.

180.

181.

182.

183.

184.

Isser-Heilingen

Haus-Söniniem

Blankenburg

Waldstedt

Mei'-xleben

185. Gnimbach

186.

187.

188.

189.

190.

191.

Oppershausen

S. Sangerhaiisen
Klöster, Stifter

und Pfarreien

Tlianisbrüek

Kloster Ham-
burg

S. Herbsleben

Gebesee

192. Klein-Tennstedt

M. V. Hausen.

Abt von Gem-
rode.

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Corathur von
Nägelstedt.

Comthur von
Weissensee.

•?

Hzg. Heinrich.

Hzg. Heinrich.

Graf v. Beich-

lingen.

Der Rath das.

Bemerkung. 1589 werden als visitirt erwähnt: Üsthofen (Georg v. Tött-

leben), Seebach (Hans v. Berlepsch' Erben), Neuenheijingcn {(Vw Junker daselbst)

mit den drei Wüstungen „Wünschen, Oppen, Orentheilingen ", Bnttenheilingon

(Abt von Homburg I, Pfarrei St. Christen (v. Hayn), Ebeleben (v. Ebclebeni, Hilleben

(V. Ebeleben), KtK-kensüss (v. Ebeleben), Niederherrlesshausen Feldkirche, Holzsiiss

(v. Ebeleben), Klein welsbach, Jiingfrauenkloster Schlotheini.

174. i;>:«t war Lehnsherr der Land-
|]

lit2. 15;«» ist dt>r Abt von Hersfeld

graf von Hessen.
||

als Lehnsherr bezeichnet.

177. Klein -l'lirlebiMi mit Vicarei B. li

Virg.. wovon Mi-r/m: Heinrich Lt-hnsliiTr. ii

Dio Visitation im Hochstifto Merseburg.

1544, September bis Oetober: 1545, Februar bis Mai.

.Man kann nicht sagen, dass in den säehsisclH^n Stiftern Jeder

Drang nach der Hefonnatiun gefehlt hätte. In gewisst^ni Sinne hatte»

dnr HiM'huf Johann von Meissen di<- Hcrechtigung /,n Wefonnm aner-

kannt; er war, wie wir schon (d)en im V»»riiberg(dien lieincrkten. mit

cim-r Art Heformatinn hervorgetreten. .Micr, wie sich nicht anders er-

warten Uffs, konnten dieser di<- l'irnestiner nicht zuslininien : der .Aiywohn
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gegen das. was ein katholischer Biscliof beabsichtigte, war zu mächtig,

um die dargebutenen Refurnien als stichhaltig anerkennen zu können.

Vielleicht wäre der Gang der Dinge ein anderer geworden, wenn

Herzog Georg nicht einen so nachhaltigen Einfiuss auf die Stifter aus-

geübt hätte. Als 1585 der Bischof Vincenz zu Merseburg gestorben

war, machte Georg als Schutzfürst seinen ganzen Einfluss geltend,

dass die Wahl des den lutherischen Reformen günstig gesinnten

Georg von Anhalt unmöglich wurde. Mit überwiegender Majorität

wurde von dem Capitel der Dechant Sigismund v. Lindenau aus dem

Hause Polentz gewählt; ein Mann, der den religiösen Standpunkt des

Herzogs Georg theilte, ihn unverrückt festhielt und im Wesentlichen

dazu beitrug, dass aller Regungen im Stifte ungeachtet, der Refor-

mation der Eingang wesentlich erschwert wurde. Es war von hoher

Bedeutung, dass sich die Bischöfe von Meissen und Merseburg die

Hände zur gemeinsamen Action gegen „die Lutherische Secte"

reichten. Wie ganz anders wäre der Lauf der Dinge gewesen, wenn

jener Anhaltiner an das Ruder gekommen wäre.

Ti-otzdem, dass es in Georg's Gebiete in religiöser Beziehung

schlimm aussah, neigte man sich nur in massigem Sinne den Reformen

zu. Im Hochstifte Merseburg trieben die Kirclien ihrem Verfalle ent-

gegen, eine Menge Pfan'stellen blieben unbesetzt, und Herzog Georg,

der, wie wir oben sahen, 1535 in einer ersten Visitation die Klöster

seines Landes untersuchen liess^), wurde bald inne, dass die Klagen

gegen Unsittlichkeit und die GüteiTerschwendung berechtigt waren.

Zum Theil waren sie ja leer, diese Institute hatten sich selbst in

katholischen Regionen überlebt. Den V' orschlägen . die Klöster als

Mönchsschulen einzurichten, um durch sie dem geistlichen Stande

aufzuhelfen, konnte er niclit zustimmen. Es wäre in der That ein

langsamer, wenig versprechender Process in Scene gesetzt worden.

Wie im Lager der Pi'otestanten , so sah es auch in dem der Katho-

liken aus; auch hier war wenig Neigung zum geistlichen Stande vor-

handen. So blind war der alte verständige Herzog Georg nun doch

nicht, dass er das Unwesen nicht erkaimt hätte, welches das Fern-

bleiben der Geistlichen von ihren Stellen zur Folge gehabt hatte,

während jene die Einkünfte der Stellen im beschaulichen Leben ver-

M Siolu! üben Öeitu 225 luul 226.
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zehrten. Georg meinte, lUcin Averde wohl den Mangel an Geistlichen

abstellen, wenn dies Unwesen aufhöre, wenn die nicht Residirenden

in ihre Stellen verwiesen und angehalten würden, Vorlesungen über

den ..schreienden Müssiggang" anzuhören. Was er in äusserstem Falle

androhte, die lüostergüter im gemeinen Nutzen zu verwenden, falls

sie zur Beseitigung der kirchlichen Gebrechen nichts beitragen würden,

das ging zum Theil schon in Erfüllung.

Aber seine Refonnen gingen doch nur bis zu einem gewissen

Punkte. Die Gründung des katholischen Bundes, welche sich 1538

10. Juni vollzog, als dessen eiftigstes Mitglied er erschien, war eine

jener Schöpfungen, der er dm'ch sein blosses Gebot des Eintritts

Xahnmg zu geben verstand. Und wie er festhielt an seiner Ueber-

zeugung, beweisen seine Ausgleichungsverhandlungen mit den Er-

nestinem, die im Grunde wieder darauf hinausliefen, Land und Leute

doch nicht völlig in das Lager der Protestanten übergehen zu lassen.

Seine Abneigung gegen den Genuss des Abendnuihls in beiderlei

Gestalt kennzeichnet seine Stellung in eben dem Maasse, als er den

Versuch machte, den Herzog Moritz zur Rückkehr in das katholische

Lager durch Aussicht auf die Erbfolge in seinen Landen zu bewegen.

Noch mehr bezeichnend ist sein Gedanke, diese dem österreichischen

Hause zuzuwenden. AH' dem Geplanten setzte der Tod des Herzogs

ein Ziel.

Die Bischöfe von ^leissen und Merseburg, welche dem Herzog

Georg eine starke Stütze gewesen waren , und die sie auch für ihre

Bestrebungen in dem Herzoge gefunden hatten, empfanden diesen

Verlust tief. Wie es dem Meissner Bischof nicht gelang, selbst als

Reformator seines Stiftes aufzutreten, so ging auch Bischof Sigismund

einer schwen-n Zeit entgegen, zumal er weniger geneigt war, sein

Heil in Versöhnungsversuchen mit der protestantischen Partei zu er-

streben. In Herzog Heinrich, der in die Fesseln des Schmalkaldischen

Bundes gesrhlagen war, ktmnte er den alten Seliutzfürsten seines

Stiftes nii'lit linden; vr wandte sich daher an Herzug lleimich d. J.

von Braiinwdiweig. der «ler Oberste d«'s Nürnberger Hundes für die

niederländische Provinz war. Dem Hisriiol' Sigismund Inl-rle l»;dd der

Bischof Johann von Meissen.

Es war von hoher l^'dentnng für den .i><1i\mi enden \ ull/ng der

Uefornicn, dahh beitie Biscliölc in (b-n Nürnl)erger Hund eingetreten
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waren und sich zum Widorstande die Hände reichten, so wenig auch

diese Opposition dazu angethan war, die Reformation unmöglich zu

maclien. In Heinrich d. J., dem sie in lebhafter Correspondenz von

allen Vorgängen berichteten, hatten sie doch wieder einen Anhalte-

punkt von Bedeutung gewonnen, und weim der Herzog bei den da-

maligen politischen Verhältnissen auch nicht in der Lage war, die

Bischöfe mit Waffengewalt gegen die Uebergi'iffe des Herzogs und des

Kurfürsten von Sachsen zu schützen, er vielmehr nur zum Ausharren

und zur Geduld hiahnte, so war doch nach allen Richtungen hin die

Opposition gegen die Vergewaltigimgen der Bischöfe genährt und

wach gehalten.

Wir müssen uns das Verhalten dieser Elemente etwas näher an-

sehen^). Wie natürlich, die religiöse Frage erbitterte die Gemüther

nicht allein, es handelte sich um die Selbstständigkeit der Bischöfe,

um ihre Reichsstandschaft, um ihr(^ Landsässigkeit, die die sächsischen

Fürsten so gern erstrebt hätten. In all" diesen Fragen war Heraog

Heinrich der, dem die Klagen mitgetheilt wurden, der seine Rath-

schläge ertheilte, reizte und aufstachelt«, und den Kaiser von Allem,

was im protestantischen Lager vorging, getreulich Bericht erstattete.

Im Gebiete des Herzogs Heinricli war die Reformation fort-

geschritten; sie blieb nicht ohne Eintiuss auf das Gebiet des Merse-

l)uig('i" Bischofs, schon zeigten sich die Wirkungen in den Kämpfen

adliger Patrone, die gegen ihre katholisch gesinnten Geistlichen vor-

gingen. In dem Gebiete des Bischofs von Meissen war man uner-

bittlich vorgegangen. In Folge der dort eingeleiteten Visitation war

man nächtlicher Weile in den Dom „eingebrochen", hatte Benno's

Altar zerschlagen, die Ceremonien verboten, die Messe und die Ge-

sang«' abgestellt^). Während Bischof Johann's Widerstand sich ge-

*) Dio Quellen sind die bei der Eroberung der Feste Wolfenbüttel von dem

Kurfürsten von Sachsen weggenommenen Coirespondenzen, deren Originale neuer-

dings an das Wolfenbütteler Archiv zurückgegeben worden sind. Copien dieses

Brit^fwechsels befinden sich im Sachs.-Ernest. Gesaramt-Archive, Reg. H. pag. 841,

No. XVII.

^) Brief des Bischofs Johann vom Montag nach Jacobi 1539 (28. April). Erst

folgte gütliche Vorstellung (14. .Juli) der Visitatoren: sie fordern die Beseitigung

von Benno's Grab u. s. w. Dann erst, als man sich weigerte, drang man in den

Dom; das „Heiltlmmb" Benno's hatte der Bischof zuvor heimlich entfernen lassen.

Einem hölzernen Bilde Benno's hieb man den Kopf ab, und „trieb viel Unlust". —
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brochen zeigte, stellte der Merseburger sich der angekilndigteu Visi-

tation schroff entgegen. Er hörte seine Geistlichen, die ihm fest zur

Seite standen, alier er imisste doch durch die Haltung seiner Stände

bald inne werden, dass hinter ihm wenig nachhaltige oppositionelle

Elemente standen, die sich der Reformation auf die Dauer nicht ver-

schliessen konnten. Bischof Johann von ^leissen erlahmte schon in

seiner Thätigkeit: in dem Handel um die Aufrechthaltung bischöf-

licher Reichsstandschaft hatte er sich bald überzeugt, dass ihm Be-

weismittel für das friihere Vorhandensein dersellien nicht zur Verfügung

standen. Auf die Hülfe des Kaisers baute er wenig, er meinte, dass

dieser um seiner und des Merseburger Bischofs willen in einen Krieg

sich nicht stürzen werde ^). ..Ich befiihr mich", fuhr er fort, „iu

Meissen ist es aus: wer will in solcher fiihrlichkeit alda bleiben."

Man beschuldigte den Kurfürsten, dass er seine Geistlichen autorisirt

habe, «len Widertheil zu schänden, sie seien Buben. Schälke. Böse-

wichter. Jungfrauenschänder. ärger als die Wiedertäufer, denen man

nichts verkaufen dürfe, sonst könnte man diese Buben nicht los

werden. Auf beiden Seiten war das AFaass des Haiidehis weit über-

schritten: im August erschien ein Mandat der Fürsten, in welchem

den Bischöfen Wege und St^'ge verlegt, wurden, um sie vom Besuch

des Reichstages abzuhalten*): nur auf Schleichwegen war es möglich,

ihre Abgeordneten nach Worms zu senden.

Tiäng.4 waren <lie schärfsten Verordnungen zur Durclifülirung der

Keformen in der Ausfülu-ung l)egntlen. Aus Dresden waren die weh-

nu"ithigst«n Berichte des I*farrers IVt»'r Eisenberger") über die Nieder-

iefning aller katholi.'jchen (iel)i*auche eingelaufen, Aehnliches vollzog

sich Mitte August in Leipzig: der Merseburger Hiseliof rürclitele nichts

Ab« VUitatoren fiin;jirt<'n Spiilatin. .loniis. ('nici;;i>r, fimT v. llo|)f'},'arti'ii. „(l.>r f>:rossf

<i<»I«liwk««r*', f'iiMpar v. Srlii'tiilicr^ zu lt»>iiirtlM'rjf, Rudolf v. liotlnMiboix.

') Hri<>r an SiKiRiimnd vom Donnorrit»}; naub Mar^'arotlic 15S0 (17. .luli).

„irh iM'far mir ••in ••rptrs. wir liahfii ki'ini'ii Scliuty., winl i'twas ilarübor (1»mu Stift

••liiK<'iiomm«>ii, ••rlaii}^ mnii« HcliwiTlich widilrr. . . Man siclit wol, was für liiiltT zu

Aii({«|>unfk t;<'Mc)ii>liii."

*) S<'bn(ilH«ii ilfM Dcclianb'ii IMIuk <l, d. Virjf. Assumpl. l.">:'.!' 11. An-nisth

da« Miiiubt vom DoiiiuTHtaK niudi Viiic. Pntri (7. Aii^uHti.

) Vom MoiiUiK inifli TriiiitatiM (2. .luni). Kr unti'rrtchrifb .sicli: „IM'ani'r zu

Ihimlfn, m-liir iiviiut l'farlii'r." l'auluM (ntr. I,iiidi>inauii) hatt.«' iu sdufr 1'n'dif.ft

dii« Hii*Hi' viTworr^'ii, am llofi« Midiwatidi'n dii- Si'«liimt<'r, ,,vii«l ausj^tdaiifiiiiM- liitlic-

rinclii-i MoikIk' ITilTiii iiiiil .Silm.inmT tuliiii uml vviilln'n".
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Geringeivs, als dass die Visitatoren aucli in sein Stift eindringen würden ^),

in welchem uhnehin die Reformation ihre Anhänger im geistlichen

Stande gefunden hatte ^). Unaufhörlich gingen die Beschwerdebriefe

der Bischöfe an den Herzog Heinrich von Braunschweig, der sich

äusserst thätig zeigte, Hülfe zu bringen. o])wohl er selbst nach dem

Bundestage von Landshut (15. Januar 1 540) nichts anderes thun konnte,

als zur Geduld zu ermahnen. Biscliof Johann von Meissen berechnete,

dass das Stiftseinkommen .,der lutherischen Secte halben" sich jährlich

um 2000 Gulden vemngert habe. Er klagte, dass das Kirchenregiment

ihm genommen, lutherische DomheiTen eingeschoben seien, und nun

auch Hand an die geistlichen Güter gelegt werde. Trotzdem, dass

die Ankunft des Kaisers als bevorstehend anzunehmen war. konnte er

nicht linden, dass die Evangelischen der Mässigung sich befleissigten:

er musste den Spott ertragen, dass .,die Papisten auf den Kaiser wie

die Juden auf ihren Messias hofften''. Seine persönlichen Vorstellungen

am kaiserlichen Hofe zu Prag hatten ihm nichts geholfen, er sah die

Zeit kommen, wo das Schicksal die Stifter ereilen werde, dem Saal-

feld und andere bereits erlegen waren. Die Wiederherstellung geist-

licher Regierung und Jurisdiction bezeichnete er als das einzige Mittel,

durch welches die Einigkeit im ('hristenthume wieder gewonnen werden

könne, (huuit die lutherische Lehre gedämmt und in ihrer bisherigen

Weis(> nicht geduldet werde ^). So sehr war Herzog Moritz den Fuss-

tapfen seines V^aters gefolgt, dass er unbedingte Unterwerfung der

Bischöfe gefordert hatte. Er hatte es ganz offen ausgesprochen, dass

diese, um dem Hause Sachsen zu widerstreben, zu schwach seien und

sich in das Scliicksal ergeben müssten, ihren Aufenthalt ausserhalb

ihrer Stifter zu suchen*). Das waren vertrauliche Eröffnungen eines

Abgesandten des Herzogs Moritz. Leider lagen zur Zeit die Verhält-

nisse so, dass die Drohungen in Erfüllung gehen konnten, sobald dio

verheissene Hülfe ausblieb. Auch nach andern Richtungen hin war

die S('ll)stständigkeit der Stifter l)e(h'oht. Herzog Moritz hatte es

M Schroibcu vom Moutaj; nach Laurentii (11. Auj^iist).

^) Vergl. die einzelnen Nachweise in Fraiistadt's „Einführung der Refor-

mation im Hochstifte Merseburg", Seite 91 ff.

^) Brief" an Heinrich von Braunseliweig d. d. .Stolpen, Sonnabend nach luvo-

cavit 1540 (21. Februar).

*) Brief d. d. Merseburg miui Soniiabentl nach Bartholomäi 1541 (27. August).
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bereits so weit sfebraelit. dass der Bischof von Meissen vom Besuche

der Reichstage abstand, er besteuerte die Stiftsuntertbanen, verwei-

gerte die Herausgabe hinterlegter Steuern aus der Regierungszeit des

Herzogs Georg, wie sehr auch König Ferdinand durch Mandate die

Herausgabe fordern mochte. Der Bundesoberst Heinrich meinte, auch

wenn Herzog Moritz der Kaiser selbst wäre, so würde dieser in seinen

Anmaassungen gegen die Stifter nicht so weit gegangen sein ^. Sein

Trost war, dass. obwohl die Protestirenden „den Sonnenschein"

vor sich haben, Gott ihrem gottlosen Leben länger nicht zusehen und

er es bald in Trauer und Betrübniss verwandeln werde. Allem An-

schein nach kam die günstige Wandlung, nachdem Kurfürst Johann

Friedrich auch in das Stift Naumburg eingedrungen war, dort den

Xieolaus v. Amsdorf als Bischof eingesetzt und die Reformation unter

dem Schall der Trompeten und l*auken eingeleitet hatte, — sie kam

mit der Entzweiung des Herzogs Moritz und des Kurfürsten Johann

Friedrich durch die Wurzener Fehde.

In der That, es sah im protestantischen Lager trüb aus, als

zwei der machtigsten evangelischen Fürsten vor ernsten kriegerischen

Verwickelungen standen. Es Hess sich nicht sagen, wohinaus die

Dinge liefen. Dass der Kampf um Würzen ^) der katholischen Partei

gelegen kam, da.ss sie neuen Muth schöpfte, aus dieser Verwickelung

Vortheil zu ziehen, geht deutlich aus dem später in Wolfenhüttel

aufgefundenen Briefwechsel der Bischöfe hervor, die in Herzog Hein-

rich von ikaunschweig ihre Stütze suchten"). Als Würzen erobert

war, hoffte Biscliof Johann von Meissen bestimmt auf die Hülfe des

Herzogs Moritz, der indess eine ausweichende Antwort- gab, und nur

auf fjer direct^n Abführung der Türkensteuer bestand. Zwar war

bald der Friede zwi.Mhen .Moritz und Johann Friedruli hergestellt,

aber die Huffhung schimmerte noch dem Bischof Sigisnnmd, dass (»in

innigen XuKammengehen bi>ider Fürsten iiiif di(> Dauer nicht im He-

reiche der Möglichkeit li(>ge<^).

•) Kclin'itMMi <l. lt. W<tlf.«nl»ütU«l, Mont«« nach Convers. Pauli 1.542 (80. .Tan.).

•) Vi.r;<l. H.'it4. 208 ff.

*l „Wir hoffiMi aWr tu f;ot, Kw. tf. wi>ri|)>n vns nit vorlaMson, vmt so wir

•MilU'n von ••. li., wii' von <l<«r Ilo. K. Mav. viTlanMiMi wcnltMi. ho won» os hoHHtu'

t;««wffiit. wir hnttiMi viiM nit< inM iMimlniisH liopOicn." Si'iiri<ilH>ii <l<>s Hjscliot's von

Mi'Um'Ii vom HonnalHMiil nach Juilicu \>ti'2.

*i ,,Wn« iil»«'r for i'hI.t ivilh- /wi«i'li,Mi cl"ii lii'iili-n <'liiii- vnd l''inN(i>ii zu
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Aber während die Erbitterung der Bischöfe wuchs, die sieh in

zahllosen Schimpfworten auch gegen Luther riclitete^), vollzog sich

wider Erwarten die Beilegung der Händel zwischen Johann Friedrich

und Moritz. Dieser Ausgleich war in diesem Momente von doppelter

Bedeutung, indem das Vertrauen zwischen dem Landgrafen Philipp

von Hessen und Johann Friedrich sich wieder befestigte, die nun

vereint sich gegen Herzog Heinrich von Braunschweig wandten, und

durch die Eroberung der Feste Wolfenbüttel die Fäden der innigsten

Yerl)indung des Braunschweigers mit den sächsischen Bischöfen ent-

deckten, gegen die Herzog Moritz nun um so rücksichtsloser vorging.

Seitdem die Häupter des Schmalkaldischen Bundes jene grossen

Erfolge durch die Einnahme des Wolfenbütteler Ge])ietes erzielt hatten,

fanden sich die Bischöfe vereinsamter als je. Im Stift^^ Merseburg

hatte die Reformation mehr und mehr Anhänger gefunden. Vergeb-

lich wartete der Mersel)urger auf die Heimkehr des Kaisers, der im

Sommer 154:^ aus Spanien kommend mit dem vertriebenen Braun-

schweiger in Cremona zusammentraf. Die Zeit war vorüber, wo der

Bischof seinen Unterthanen und Ständen mit Ausflüchten einer refonii-

anstrebenden Partei sich gegenüber stellen konnte. Er sah sich in

die Xtithwendigkeit versetzt, auf dem Stiftstage zu Ptingsten 1543

den dringenden Forderungen der Stände nachzugeben und zuzusagen,

„dass das Evangelium im Stifte wie in ganz Sachsen gepredigt werden

solle". War es dem Bischof auch nicht Ernst, diese Zusage zu er-

füllen, so war sie doch l)edeutsam, weil die Gemeinden jetzt selbst

vorgingen, sich ihre Seelsorger wählten. Merseburg selbst bahnte in

dieser Weise seine Reformen an und je schwieriger sich die Einfüh-

rung der lutherischen Lehre auf dem platten Lande aus Mangel an

geeigneten Kräften erwies, desto mehr steigerte sich das Verlangen

der Stände nach „Reformation und Visitation'* zugleich. Zwar

SachsoH dis worck wird gepflanzt vnd oingofurt haben, hat e. 1. liederlich zuer-

nit'sson vnd hoffo nun zu (rott, weil Herzog Moritz durch Gott erleucht und an-

gezeigt, was guten Willens ehr an dem Orte, do er zuuor alczeit Hiilft' und Rath

gesucht zu beliuden vnd befunden hat. Der gemeine Man .sj)r<'(he „von etzliehen

tausend gidden Sehaden, die .lohann Friedrich den Albt^rtinern zugefügt habe,

seitdem Georg gestorben", da man doch guts Kaths zu erholen verhofft hat.'' —
Schreiben aus Merseburg vom Sonntag Quasiraodogeniti l.')42.

') „Der treidos ausgelotVent> inunch, der vnnsinige Mönch, des unchristlichen

seellosen Buben."

Burkhardt, Kirchen- und Schul- Vinitatiünen. 19
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erhielt Herzog Moritz, als der Kaiser in Speyer angekomiuen war.

ernste Mandate, bei Poen abzustehen vom Bedräugniss des Bischofs

und die eingedningenen Prädicanten abzuschaffen: für (h^n Augen-

blick war allerdings eine rückläulige Bewegung in Merseburg selbst

sichtbar'), aber die Mandate hatten um so weniger nachhaltige Be-

deutung, als Herzog Moritz, der sich zu dem Kriegszuge des Kaisers

gegen Frankreich anschickte, mehr und mehr in der Gunst des-

selben stieg.

Einen ernstlichen Widerstand gegen die Refornu'u im Stifte konnte

Bischof Sigismund auf die Dauer nicht in Scene setzen, da derselbe

gegen Ende des Jahres 1548 ernstlich erkrankte und der Landesherr

durch seine Hauptleute die Vorgänge im Stifte sorgfältig beobachten

Hess, auch eine Wiederwahl ohne seine C'oncurrenz streng verbot.

Wir übergehen die Kämpfe, die sich nach dem Tode des Bischofs

Sigismund (4, Januar 1544) an die Wahl eines neuen Bisehofs

knüpften: liier zeigte sich, wie nachhaltig im Capitel die Opposition

gegen den Einfiuss des Schutzfürsteu war, der sich angelegen sein

Hess, eine der Kefonnatiim günstige Wahl durchzusetzen. Es seliien

diese um so mehr geboten, als sich von der Haltung der Schmalkal-

di«ehen Bundeshäupter ein Eingriff in das Stift befürchten Hess, zumal

Herzog Moritz weit entfernt war. dem Bunde beizutreten. AndcnM-

Seit«* war die Lage Moritzens .schwierig, da das Verhältniss zum Kaiser

ein vorsichtiges Vorgehen bedingte. Fürerst wunlen die Schwierig-

keiten dadurch aus dem Wege geräumt, dass Moritzens Bruder August

zum Administrator des Stiftes ernannt wurde; indess w;ir iiiil" die

Dauer dieser Zustand unerträglich. Je weniger sich der weltliche

Vertreter des Stiftes klar war. in wie weit er die Inslitiitiduen des-

selben in Kraft zu «'rhalten oder umzugestalten hatte.

Da war es buchst bedeutsam, dass man einen Weg austindig

machte, auf dem man allmählig zur Heformation des Stiftes gehmgle.

indi'Ui Her/og August dem Fürsten <ieorg von .\nhalt <lie Verwaltung

den eigentliclien bjsclird'licben Amtes ( liJ. Mai) mit dem Titel eines

('oailjutiin* in geistiiclien Sachen antrug, der ja schon vor Sigisnnnid's

Walil Aujwicht auf «He Hiscliofswürde gehabt Initte. Dass er der

Hfronuation geneigt war. bezeugt nicht allein sein früheres Verhalten,

') Vergfl Kn.i. Li.l» a a (», Hojlf IUI JF.
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sondern auch die einstige Absicht Liither's und Melanchthon's, ihn

als evangelisclien Bischof in Xaumhurg einzusetzen.

Georg- gehörte der Partei an. die bei den dermaligen Verhält-

nissen des Stifts besonders für die Durchführung der Reformation

geeignet erschien. Er ül)erstürzte sich nicht: (»s stellten sich ihm,

Dank dem Einfluss Melanchthon's, ^länner zur Seite, die ihn kräftig

unterstützten. So ging er nur bedingungsweise an die Einführung

der Kirchenordnung des Herzogs Heinrich, zu welcher ihn Herzog

Moritz zu bestimmen gesucht hatte. Aber auch ihre Modiücationen

führten zur Visitation des Stiftes, die man am 28. September 1544

durch den Besuch des Amtes und der Stadt ^lerseburg vollzog, auch

im folgenden .Jahre im Amte Lützen (9. Februar bis i). 3Iärz) und

im Amte Lauchstädt (\om 12. bis 20. März) fortsetzte. Hieran schloss

sich im ]Mai die Visitation des Amtes Schkeuditz.

Uebersicht der erstell Visitation des Hochstifts Merse-

buri^. ^)

(28. September bis IS. October 1544 und 9. Februar bis Mai 1545.)

Stadt und Amt Merseburg.

1. S. Merseburg
Pfarrer

Diacouus

2. Xeu-:\rai-kt (50

3. Altenburg

4. Die (Hause

5. Trebnitz

Rath zu

MiTst'ltiirj'.

Abt von St.

Bischof V. M.
und Abt von

St. Poter.

9

1. Mit St. Maxinii-* (128) und St. il

Sixti*-Kircho.

;>. Vorstadt von Mcrsoburg. mit Moii- '

^i'liau*. Zu Alti^nbur":: Klostor St. Petri.
j

(). Schladebach

7. Döllnitz 85
;

S. Wallendorf
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12. CoDenberg 25

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Klein-Cor-

betha 26

Schküpau

Bündorf 14

Kriegstädt 23

Riischwitz 7

Clobicau

19. Xaundorf

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Geiisau 30

Blösien

( )l)er-Wünsch

Benndorf

Reipitzsch 24

Ober-

Beuna 14

KötzscluMi

Niedt-r-

Bt'iina 14

Frankleben 36

Runstedt 14

Bossen 19

Zscherben 13

Lenna 20

Gnlditzscli

Georir von

Nordhausen.

Aebtissiu von
Gorbstädt.

? ©
V. Jlarschall.

Abt von St.

Peter.

V. Rentsch.

Grafvon Mans-
feld.

(V. Tauben-
heini ?)

Domprobst.

Pfarrei Geiisau

Bischof von

Merseburg.

V. Taubenheim

Abt von St.

Peter.

Dietr. Böse.

(

Diotr. Böse.

Dietr. Böse.

!
Pfarrei Geusau

(Jeorg Böse.

Dunipntbst^^i.

Hischlif von

Mer8el)urff.

V. Sfhiinberg.

Kirchfäliron-

dc.rf

Spergau 4.")

Hohenlohe

Eisdorf 32

.34.

35.

36.

37.

38. Zwenkau

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

4S.

49.

50.

51.

52.

Knauthain 31

Knant-Nann-
durf 24

Bösdorf 30

Eythra 27

Gross-

Gnrschen

Muschwitz 22

Starsiedfd 44

Gross-

GCdiren 20

Dehlitz 2S

Vesta 18

Klein -Cor-

betha 22
Keusehberg

150 (^incl. der

Di.rfer^

Pissen

Köt.zschau 27

Bisehof von

Merseburfi;.

Bischof von

Merseburg.

Bischof von

Merseburg.

Bischof von
Merseburg

Bischof von
Merseburg.

V. Pflug.

Bischof von

Merseburg.

V. PHug.

Capitel

zu Merseburg.

Bischof von

Merseburg.

V. Draschwitz.

Bischof von
M(>rseburg.

Bischof von

Merseburg.

V. Teuchern.

V. \\'()lfsdorf.

I

Pfarrei
' Grosscorbetlia.

I

Der Obedien-

tiarius.

I

!
Der Deehaut.

I

V. Burkiuirdts-

!
rode.

15. B'Rchdorf*(12). Knappendorf* (Kii.

10. Scliudeudorf*, Nifderkriegstädt*.

Der I*farr«'r leidlich g.-lflirt, erklärte sich
,

zur Annahme des Kvangeliunis bereit.

20. Atzondorf* (21).

22. Nieder-Wlinwdi*.
|

2:i, Khrbiwlorf*.
i

26. Von NindnriMnina •

j

W. (HiiMMiMit mit <i<ddit7.neh'^.

JH. Ui)«h<T \«)n K<il/,Hclien verKurgt.

:W. il^die.)

'M. Hoylum* (24) ziiKeMchlugeii.

38. Imnits*. Pulfrar* (B^dgenO.

»». R.h.biicbr

4;'.. Klein-liürschen*.

44. Mit Söhestt^n zu.sammen (22).

45. Mit Poldes* (10). (lostau. Stöss-

witz., Siissen.

47. In der Weissenfelser Visitidion

sind Drehen?, Dehlita, Losau. ('leben

und Nellsehiitz zu.>«innnengesclilagen.

48. Du/ii Kleincorhetha geaehlagen.

50. Mit 12 Dörfern: Widkau*, Lenne-

witz, (Mrau, (irims- un<l Klein-Goddida,

Oebjes. Seldeelitewitz. NelllliKz (die an-

deren fejden).

51. TliaMiilU* (12). K..dd (Üin-

therMdorf, Kli-in-tiidina.
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80. Wessmar 66

81. Gundorf 70

82. Röglitz 38

83. Oberthaii 22

Abt vuu St.

Peter.

Abt von St.

Pet«r.

Biscbof von

Merseburg.

Pfarrer von
ScbkouiUtz.

84. Erailitz 30

85. Horburg 24

86. Lützschena ii

Der Dom-
dechant.

Bischof von
Merseburg.

V. Uechtritz.

81. Böblit«* 0.
84. Rübsen*.

85. (Hornberg.)

86. Häbnichen (31). (Lehnsherr: der

Pfarrer zu Schkeuditz.)

Auch diese Uebersicht ist bei aller Uuvollkoiiimenheit des be-

züglichen Prutocolles sehr lehrreich. Zunächst sind die Patronats-

iind Lehnsverhrdtiiisse der Pfarreien von Bedeutung. AVir sehen, dass

der Landesherr im Stifte nur über eine Stelle, die Städte über zwei,

der freiherrliche und adlige Stand über 30 und der geistliche Stand

über 47 Stellen verfügten*).

Vei^egenwärtigt man sich, dass seit geraumer Zeit im Stifte an

verschiedenen Punkten die Keforniation trutz des Widerstrebens des

Bischofs sich Eingang verschallt iiatte, Merseburg selbst vorangegangen,

auch unter dem Adel sich zahlreiche Anhänger an Jjuther's Lehre

gezeigt hatten*), so erscheinen die kirchlichen Verhältnisse noch

trostlos genug. Weisen auch die Aufzeichnungen der Visitatoren über-

haupt nur die Qualitication von 24 (leistlichen an den Mutterkirchen

nach, 80 gestattet es einen Rückschluss auf die (Tesaninitverhältnisse,

daäs von diesen 15 gänzlich unbrauchbar. 6 niittelmässig waren und

niu" 3 den .\nsprüclien völlig genügten. In der Hegel Hess man auch

den Unbrauchbaren kurze Zeit, sich zu einem Mxainen vorzubereiten,

unterstützte die Suspcndirten mit Büciieni, an denen es vielfacli

mangelte. Oft war im Pfarrhause-') nicht eiimuil eine Bibel aiizutivHen.

in Teuditz fand man einen Geistlichen, der lange Schankwirtli ge-

wewn, von dfr lat»'inisrli('n Sprache nieht die geringste Kcnntiiiss

balt*-: in Kirch- und l'';ihn'!idnrr beklagten sieh die Hanein. dass ijir

') Von HUtlldi |^(>bt (tuM Prottiu»!! ki'iut' Patrunats- oder IiohnMlierreii an;

J0ii« tf BtoUwn fiUluii ulH>r nicht in'» Uowiuht, iinnilhenid ricliti;^' Ideilten die V(<r-

blltaiMM doch.

•) VorKl. KmimUult «. u. t».

' Z I? in «ir"'<^!'"liri'it
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Pfarrer ihnen nnr .,vun Buttermilch und Molken" predige, die Geist-

lichen in Sperijjiiu und Schhidebach konnten nicht einmal die zehn

Gebote. Neben Pfarrmiethlingen fand man zum Tlieil verwaiste Stellen,

in Altrannstedt war der Geistliche gar nicht ordinirt und das sitt-

liche Le])en Hess an vielen Stellen viel zu wünschen übrig, da nicht

allein wilde Ehen und uneheliche Kinder sich fanden, sondern häuHge

Klagen wegen gänzlicher Vernachlässigung des Pfarramtes ^) laut wurden.

Wir sehen davon ab, das Bild durch Aufführung von solchen ab-

schreckenden Einzelheiten zu vervollständigen; es war eine natürliche

Eolge, dass ein grosser Theil der Gemeinden verwildert war, die Gleich-

gültigkeit gegen das kirchhche Leben nicht allein durch völlige

Uiikenntniss der Hauptstücke des Glaubens, sondern auch in der Unter-

haltung der Geistlichen sich zeigte, die aus Mangel des Nothwendigsten

durch Verweigerung der ihnen zustehenden Bezüge sich unmöglich

an die Erfüllung ihrer Pilichten gebunden erachten konnten. Die

nuiterielle Lage der Geistlichen war bei fortgesetzten Hinterziehungen

ihrer Bezüge um so mehr eine bedenkliche, als die geistlichen Wohnungen

in überwiegendem Maasse baulich darnieder lagen. Es war nichts Sel-

tenes, dass die Pfarrhäuser dach- und fensterlos dastanden, dass Thor und

Brunnen eingefallen waren und in den Scheuern das Getreide verfaulte.

Erwägt man, wie gering die Ortschaften ihrer Häuserzahl nach waren,

so lässt sich auch hieraus ein Schhiss auf die materielle Lage der

Geistlichen ziehen. Schon die lückenhaften Angaben des ProtocoUes

zeigen, dass die Pfarreien dieser numerischen Verhältnisse wegen

ausserordentlich dürftig sein mussten. Denn von 80 Ortschaften,

welche Mutterkirchen besassen, lässt sich feststellen, dass

uiitor iibor iibor iibiT über über über übtT über über über

^^ ^^ ^^ ^^^ 40 50^ 1)0 70 80 90 lOO Häuser

nur 4 13 ^7 11 4 5 8 3 14
Feuerstätten besassen, während die einzelnen Filiale und eingepfarrten

Dörfer über 50 Häuser nicht aufzuweisen hatten. Nimmt man dann

hinzu, dass viele Gemeinden in ihrer papistischen Gesinnung beharrten

und die Aisitatoren diesen lutherische Geistliche aufdrängten, so war

es nothwendige Folge, dass deren materielle Lage ob des religiösen

') In Guusau zeigte sich der Pfarrer wunderlich, wenn er „beschenkt" (be-

rauscht) war; in Muschwitz klagte man, dass der Pfarrer sich „mit seines Weibes

Freundschaft voll saufe'*.
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Zwie Spaltes iiu die erste Zeit wenigstens höchst l^-denklich sein musste,

da man von diesen Geistlichen keine Notiz nahm.

Diese annseligen Verhältnisse machten daher die Zusammen-

schlagung vieler I*farreien nöthig. Selbst in Merseburg, wo die kirch-

lichen Gemeinden so anii waren, dass man das Saorament aus einer

Birkenkanne reichen musste. wurden die Kirchen bis auf eine eingezogen,

und diese Dürftigkeit der einzelnen Gemeinden erschwerte daher auch die

Fürsorge für die Aufrichtung der Schulen, denen man, wie wir überall

sahen, doch erst in zweiter Linie einige Aufmerksamkeit widmete^).

Das Schidwesen im Hochstifte Merseburg koimte in Mangel materieller

Mittel sich nur langsam emporarbeiten, und die Entwickelung desselben

hing auf das Innigste mit der Ausnutzung der geistlichen Güter zu-

sammen, die im wesentlichen auf dieselbe Weise wie im Ernestinischen

Sachsen ennöglicht wurde. Wir gehen der Verwendung der geistlichen

Güter im Einzelnen nicht nach.

So Bedeutemies durch diese Visitation für die Einführung der

lutherischen Lehre hier erzielt war. so wenig war der Widerstand des

DonicapiteLs gebrochen, welches trotz des geistlichen und weltlichen

Administrators den Kampf gegen die Listitutionen der Visitatorcn fort-

set2te. Die Verhandlungen und Compromisse, welche im Laufe der

Zeit bis zum Ausbruch des schmalkaldischen Krieges gefüliit und ge-

schlossen wurden, zeigten, wie nachhaltig der Widerstand des katho-

lischen Elementes war, dessen völlige lieseitigung unter dem EinHusse

{Nilitischer Verhältnisse im Albertinischen Gebiete sich in der von

uns zu Iwhandelnden Periode nicht vollziehen Hess. Die Wiri\sanik(il

der Ernestinischen Fürsten für die Einführung des Lutherthunis war

intensiver als die des Herzogs .Moritz: ihn leiteten iiolitische llück-

sichten, die den Schattensdrang .lohann Eriedrich's auf dem religiösen

(rehiete nicht beeinträchtigen konnten. Was Herzog Moritz in seinen

I<andcn weiter für die Durchführung religiöser Refornuii Ihat, hCgt

auKserhalb des Hahmcns unserer Darsteihing. Fürerst war kein Uauui

für jene. Der sclmialkaldische Krieg nljte auch im Albertinischen

Sai^hsen einen niAchtigen Kiidhiss auf di(> religiös(>n Gestaltung(Mi aus.

') In Mi*nM*t)iir(( iitn«bt<> muii dii* Errirlitiiii^' ciiiiT Scliiili- ihImm di r Duin-

«K'hiili* Ntt. AiH'li in .MiirknuiMMlitilt mhIIIo rticli der DiaroMim iint<<r Vnnv*'ii<liin^'

ilmi I««tbnjt ili«r ('«ItinilhrtiiliTw-liuft /.iini Lrlintr Ki'braiichoM Iiishoii. In Schkcitliar

und l<iiucbiitJi«lt wurdi« diu KUNtfrunit i(uff((dH*HN(<rt, auch in S('lmafHt4i(U oin« Scliitl-

m»i»Ufr*U>\U' boKrtindtft. (Vitrifl. KrauMtadl S HM nml 105.)



Das Braunschweig -Wolfenbütteische Gebiet.

154*^—1544.

Einleitendes und Vorvisitation.

Hätte die Füglichkeit bestaiKien, su wäi'e Kurtui'st Juhann Friedrich

in seinem Refonnatiunsdrange weit über die Grenzen seines Landes

liinausgegangen. In dem Augenblicke, \vu er kriegerischen Verwicke-

lungen mit Herzog Muritz entging, und in befriedigender Weise auch

das Schutzland Würzen zur Reformation übergeführt wurde, gönnte

ihm das Schicksal, dass er sich mit dem Schwerte gegen den ver-

hassten Herzog Heiniüh von Braunschweig wenden konnte, der. wie

wir sahen. d(^ii sächsischen Bischöfen eine mächtige Stütze ge-

wesen war.

Es war bedeutsam, dass die Wurzener Streitigkeiten, Dank der

Vermittclung des Landgrafen Philipp, beigelegt wurden. Die alten

Feindseligkeiten mit der reichsständigen Mehrheit kamen doch zum

Ausbruch, luichdem hin und her verhandelt, die Processe am Kammer-

gerichte im Wege Rechtens nicht zum Austrag zu bringen waren.

Eben jener Herzog Heinrich, der dem Kurfürsten als Oberst des

katholischen Bundes so verhasst geworden, der die Reformen in den

sächsischen Stiftern so wesentlich erschwert hatte, rief die Häupter

des Schmalkaldischen Bundes gegen sich in's Feld. Lang war am

Kammergerichte zu Speyer über die Klagen des Herzogs gegen die

Stadt Gosslar verhandelt worden, dass sie ein paar Klöster in ihrer

Nähe niedergelegt hatte. Nicht die protestantische Haltung jener

Stadt verwickelte den Herzog in Feindseligkeiten ; im Grunde kümmerte

ihn wenig, dass der Protestantismus an den Grenzen und in seinem

Lande Wurzel fasste. Dass er ihn bekämpfte, dazu bestiumiten ihn

politisclie Rücksichten. Er schloss sich eng an den Kaiser an. weil
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er durch ihn seinen in der Hildesheiniischen Stiftsfehde erlangten

Besitz garantirt zu sehen wünschte. Eben dämm neigte er sich zur

Feindschaft gegen die refonnatorischen Versuche; er war kathoHscher

als der Kaiser selbst. Je mehr er in seinem Lande sich durch die

revolutiunären Bestrebungen beirrt sah mid diese Auswüchse der Re-

fonnatiou selbst zuzuschreiben geneigt war, vor allem in den Städten

die Träger derselben fand, trat er nothwendig in den Kampf mit (k>n-

selben ein, zumal er in ihnen die oi)positionellen Elemente gegen die

Enveiterungen seiner landesherrlichen Befugnisse erblicken musste.

Trutz kaiserlicher Inhibitiun und dem Einreden der Prutestanten

war nun im "Wege Rechtens doch gegen die Reichsstadt Gosslar die

Acht ausgesprochen imd Herzog Heinrich mit der Ausführung (k^r-

selben betraut worden. Ohne Rücksicht wiu- er an die Ausführung

gegangen, er hatte nichts geschont, um das lang ersehnte Ziel zu er-

reichen. Zum Zuge gegen die Stadt, die er in vier Wochen zu er-

obern gedachte, hatte er die eigenen TJnterthanen nicht geschont, nacli

allen Seiten hin hatte er sie herangezogen, selbst die (Jeistlichen

seines Landes hatte er tüchtig geschätzt, dass sie (hirübcr das Kirchen-

gut versetzt hatten.

Da war es unvenneidlich. dass der Schmiilkaldischc Bund ein-

griff, der ja recht eigentlich dazu geschlossen war, seine Glieder gegen

Vergewaltigungen zu schützen. Die Bundesvenvandti'ii hatten auf dem

Reichstag von Speyer die Oberhaui)tleute bevollmächtigt, der be-

drängten Stadt zur Hülfe zu eilen, wenn der Herzog von der Voll-

streckung der Acht nicht a))sti'hen würde. Als die Wurzener Irrungen

beigelegt waren, fand man Zeit, der Frage näher zu treten. Nur war

zu erwägen, ob man der Stadt zur Hülfe ziehen oder den Bedränger

selbst bekämpfen sollte. Man entschied sich für Letzteres, da es ge-

tiuten erschien, den verhassten Herzog unschädlich zu nuu'hcn, der

ffun Deut.scliland ebenso durch seine Strcitscliriften als diiidi die

Kiitsendung sriimr Mi»rdbrenner in Aufregung versetzt hatte, wenn

man auch nur durch dir Tortur der Krgrittenen ihn der Vrhehcischall

derselben anschuldigen konnte Kurz, auf dem Tage zu Misenach

wurden die Bundesobersten schlüssig, mit hinreichendiii Streitkräften

ge^en den Herzog zu ziehen und am 2'J. .lull im hide /u erscheiiu>n.

Hei <iundersheini vereinigt<'n sich die Streitkräfte des liandgrafen von

Hessen lind lies I\iiiliii««leii voll Sachsen. Ainh die Städte (Jusslar
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und Braunschweig stiesseii mit ihrer Heeresmacht zu ihnen. Gegen

eine solche Uebermacht vermuchte der Herzog im Felde sich nicht

zu behaupten; er stützte sich auf seine Feste Wolfenbüttel, die er

seinen Getreuen zur Yertheidigung überliess, er selbst mit seinem

Sohne verliess das Land, um Hülfe gegen diese Bedränger zu suchen.

Während Herzog Heinrich vergeblich sich nach Unterstützung

umsah, war AVolfenbüttel gefallen. Am 13. August zogen die Be-

lagerer in die Feste ein.

Wir gehen den Ereignissen nicht weiter nach; genug, dass der

Schmalkaldische Bund das Herzogthum als ein erobertes Land be-

handelte, eine förmliche Regierung einsetzte, wie sehr man auch in

Zweifel war, wie die Zukunft die Dinge gestalten werde. Eben die

eroberte Feste wurde der 8itz dieser Regierung: jetzt war es geboten,

das Land mit den Segnungen der Reformation zu beglücken. Je

mehr dasselbe protestantisch wurde, je weniger war Aussicht vor-

handen, dass der Herzog sich in demselben wieder eine feste Position

schaffen konnte, wenn auch, wie zu erwarten stand, der Versuch einer

gewaltsamen Wiedereröberung nicht ausgeschlossen blieb.

Viel Wahrscheinlichkeit war vorhanden, die Reformation in dem

eroberten Gebiete einzuführen. Im Lande selbst hatte sich trotz des

wachsamen Auges des vertriebenen Herzogs mehrfach der Drang nach

der Reformation kundgegeben, besonders waren es die Städte, die von

den Nachbargebieten aus Anregung zu derselben empfangen hatten.

Vor allem war das nahe Braunschweig seit mehr als einem Decennium

zur Reformation übergeführt; es war ein Werk Bugenhagen's, der

schon Lj28 der Stadt eine Kirchenordnung gegeben hatte. Jetzt trat

er wieder hi den Vordergrund.

Bald nach der P'roberung Wolfenl)üttels war er im Auftrag des

Kurfürsten nach Hildesheim gegangen, dessen Bürger noch an der

alten Lehre festhingen. Run war es doch geglückt, dort die Bürger-

schaft zur lutherischen Lehre hinüberzuziehen. Schon am 9. Üctol)er ^)

berichtet er eingehend über seine Mission dem Kurfürsten aus Wolfen-

büttel. ..R'h habe alle Tage gepredigt und die Lehre fast in die Leute

geblewet; ich habe geschrieben und getrachtet, was zu guter Ord-

nung, Fried und Seligkeit der Stadt gehöret.'' Aus andern Städten

1) Ke-. H. Fol. i»5H.
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hatte er fromme, gelehrte Prädicaiiteii dahin veii^Üanzt, das iSacranient

in beiderlei Gestalt gereicht: mit Ausnahiue des ersten Sonntags hatte

er es stets öffentlich ausgetheilt. „alle Leute in der Kirchen sangen

fröhlich dazu". „Als ich dahin kam", fährt er fort, „lag da Alles

jämmerlich, da war kein Pfarrer noch Capellan. kein Priester, der zu

einem Kranken gehen konnte: es that mir weh, und hatte da sonst

mit nelen Bekümmernissen ein gilt ziemlich Fegfeuer." Bald bot

sich der Guardian mit seinen grauen Brüdern zum Dienste des Evan-

geliums an *). aber im Ganzen verschlossen sich die Klöster der Re-

formation-). „Die Stadt ist voll Pfaffen", schrieb er, „aber es war

nicht einer, den man hätte zu etwas brauchen können. Sie sind

Klötze, da sie nichts wissen, auch nicht des Papstes Lehre ; die meisten

sind auch so gottlos, dass sie nichts Gutes thun wollen, obschon sie

es könnten." Die Reformation verschaffte sich um so weniger schnell

Eingang, als Bischof Dietlaff (Umi Rath der Stadt bearbeitete: seine

Partei suchte um jeden Preis die Annahme des Evangeliums zu vor-

zögeni. weil sie liottte. dass Bugenhagen nicht lange l)leiben würde,

da ihn die Durchführung der Reformation mehrfach nach anderen

Orten gerufen hatte. Die Vertröstung auf endliche Entscheidung des

Itaths zeigte keine Resultate-''). „Da befahl ich Gott die Sache, setzte

mir für, dass ich mit der Stadt einen Sturm wagen und sie nicht

verla.ssen wollte, ehe ich des Dings ein Ende sehe." Endlich am

26. September wurde die Bürgerschaft auf das Rathhaus entboten;

der Gewohnheit gemäss verhandelte man bei geschlossenen Thoren der

Stadt und aller Kirchen, damit Niemand Sturm schlagen kuiuite.

Bugenhagen wartete dieser Verhan<llungen in nächster Nähe: er hörte

da« Getümmel in .><«'iner Herberge, die „kaum fünf Schritte" entfernt

lag. Naeh zwei.stündigem Kampfe legte sieh der Stnnn, die Annahnic

de» Evangeliums war beschlossen. Man nahm die ninunschweigische

Kirchenordiuujg an, verordnete Prediger und Kastenherren, die sieh

in Kirrhen und Klöst^-r begaben, um das Vermögen zu verzeichiUMi.

Sofort wurde der (Jrund zu einer Schule gelegt, das ('antäte und die

MeMWMi waren v«'HM»ten. der Dom geschlossen, die /nhälteiinnen der

'; ^^ Htin-ii kaum mit, «In- iliiii ctHii« ilii'nni kdiiiitcii.

*) KIn l'r"«||;fiir M«iiiiiifli iTkliirt«- nirli lti«ri>it.. ilio Kaji|ii» ah/.uMuiii. „Smist

«u« «li'ii niifii'ri'ii Klimti'rii iiimI hiin diT ('iiriliiiiiH« war Nictnaii*! zu vorluill'on."

•( rr>i|iniiiKii<'li war Muntai.'« vor .Miiluii-Iis anp-Mctzl i'jr», Si'|itriiilu'r!.
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Domherren wurden ausgetrieben. Unverzüglich verliess der Aht von

St. Michael mit seinen MönclKm die Stadt: aber der Bürgermeister

Hess sie in dieselbe zurücktreiben. Am Michaelistage, wo sonst grosser

Ablass *) verkündet wurde, Hess Bugenhagen das Michaeliskloster auf-

schliessen, predigte dort unter grossem Zulauf der Menge und Man-

delte damit die Kirche des Klosters zu. einer lutherischen um.

Von Hildesh(nm wandte er sich am 1. October nach Wolfen-

büttel 2). Nach seinem eingehenden Berichte vom 0. October liatte

er seit vier Tagen dort das Visitationswerk begonnen. Bei Vorladung

einiger Geistlichen aus den Aemtem und Gerichten constatirte er die

schreckliche Unwissenheit der Dorfgeistlichen , die auch von der

„päpstlichen Lehre'" nicht die mindeste Kenntniss beurkundeten.

Der meiste Theil war materiell so kümmerlich situirt, dass ihm ein

Geistlicher mit einer jährlichen Einnahme von drei Gulden vorkam^).

Nichtsdestoweniger waren die Pfaffen von dem vertrielienen Herzoge

tüchtig geschätzt worden, wie häutige Klagen gegen ihn beweisen.

NelxMi Bugenhagen wirkten als Visitatoren der Superintendent und

ein gelehrter Prädicant aus Braunschweig*), die zunächst die Unge-

schickten vermahnten und auf eine künftig vorzunehmende Visitation

hinwies(Mi. von der ihr ferneres VerbU»il»en nach abgelegter Prüfung

abhängig gemacht wurde. Neben Beautsichtigung der Geistlichen, die

auch das Eingehen der Ehe geloben mussten, wirkte Bugenhagen auf

die materielle Besserung der Pfan'stellen hin, die ihm auch ohne die

Vornahme einer Ix'sonderen Visitation möglich erschien'^): nur in den

Städten und Flecken strebte man die Regelung der Besoldungen an,

damit in diesen, wie die vorläufige Instruction beabsichtigte''), die

Geistlichen gehalten werden und zu diesen die ungelehrten Pfarrer

auf den Drirfern ihrt> Zuflucht nehmen könnten.

*) Zur Zeit des Jahrmarktes am 21». September.

"*) Vergl. Koldewey S. 21 (261), dessen Angabe „bis zum 9. October" hier

quellenmässig be.stätigt wird.

") .ledenfalls der Pfarrer vou Kiiblingen. Bugenhagen nennt lU-n Ort des

Geistlichen nicht.

*) Bugeuhagen lunmt die NanuMi nicht, al)er es waren M. Antonius Corvinus

und Martin Gorolitius. Vergl. Koldi-wey Seit«' 20 (200), s. § 2 Anmerk. 1, und

Seite 21 (261).

^) Nach der Ansicht des Kanzlers Mag. Franz Burkhardt.

^) Vom Anfang Septemher.
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Diese Thätip:keit der Visitatoren, welche schon im Juli an ver-

schiedenen Orten mit der weltlichen Gewalt Hand in Hand gegangen

war\), war nur eine vorläufige: sie hatte weltlicher Seits überall da

begonnen, wo die eindringenden Protestanten festen Fnss gefasst hatten.

Erst seitdem Wolfenbflttel erobert war. ging man planmässig mit der

Refonnation vor. welche sich von der Instruction der Braunschweiger

Visitation vom 1. September vorzüglich abhängig zeigte.

Gerade in der Zeit, wo Bngenhagen seine Thätigkeit in Wolfen-

büttel vollendet hatte und im Begriff stand, nach Königslutter 2) sich

zu begeben, erschien die Visitationsinstruction. mit welcher sdfort die

Beauftragten an den Vollzug ihrer Arbeit herantraten.

§ '?•

Die erste Visitation im Herzogtlium Braunschweig-

WolfenbüttelJ')

(1542. 10. October.)

Mit einer doppelten Instruction setzten sich die VisitatortMi am

10. October von Wolfenbüttel aus in Bewegung*). Kiiu^ bezog sich

auf die Kirchen und Schulen in Stildten und Dorfern, die andere

auf die Stifter und Klöster. Im Wesentlichen schlössen sie sich an

den Iidialt der «Tsten milderen sächsischen Visitationsinstruction

an, da die P(ditik gebot, möglichst schonungsvoll den kirchlichen

Verhaltnissen gegenül>erzutreten.

V) V4Tjfl. KoMt'wcv .S. 18 (258), s. {} '2 Aum. 1, wonach auch hi Kitldafjs-

haiiRon und (laiwlcrslicim cvanjjcljsclii' Prcdi'rcr durch <lii> ncfdilshabcr tMi\<,'(>,sot/.t

worden war«ii-

•) .,l>a ist vi«d AhhiKs und wi-nii; .Mniicln'", sclnidt er den !•. ()ct(>b(>r.

) Vi'f^jl. für Details K. Koldcwcv: „Die Ui-forniatinn des Her/.ojrtliiinis Hraiin-

»«cliwei;f-\V<dfenl»iitte| et«'," in der Zeitschrift d<'s V(>reins für Niedersuclisen, 18ü8.

iinil im KeparatjihdriK'k , Hannover 186!): eine rocht sor^fiilti^i« und xiiverlä.«i.<ii^e

Arboit, duM IWto, WIM wir iWtor dit'Mo Verliültnisse hnhon. Die Protocolle der

••r*ton Vinitation Helfen im («mKistorinlarciiiv zu Widfi'uhiitlel.

*) Der <ian;,' der Vixitution int fol^endi-r: 10. (»ctolier Ki'ini;rslutter. I;'.. Oc-

Uihff Mnrientiial, H. Ortoher St. I.ud^'er und llelnistedt, l.""). (Wrtdhc^r Sciiiinin^'en.

10. OirtolNT lliMTkenem, 21. Octnher (ianderHliein:, ('ins, linoiHhansen, 22. Octoher

8t. Maria vor (iamlerMheim, (iand(«rMheim Krauchon und Capit^d daselhsl, 26. Oc-

tolN>r HtndUddehdorf. 27. iU'.uAu^r Kemnatle, Amidun^fMiuirn, lloi/.niiniien, :10. Oc-

t<iW Alfeld, l.am»«|iriiip*, 2. Novemhi-r SeeHen, Zellerfeld. .'1. nml (). Ni»venil)er

WiillinifiTiMli«, lli'iU'uUi'TU , H. und l». Nuvi'nilier Durst^idl. Steterliiu^r. Kiu^'eleiu,

10 V..V.11.I..T \V..lf.i.l.iilt.l 1'» \.. villi..!- l{idd;i"-li;ni—ii
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Wir lassen zunächst die llebersicht der Yisitation selbst folt^en,

die bei aller Lückenhaftigkeit ') immerhin einige Momente zur Be-

urtheilung der kirchlichen Verhältnisse darbietet.

llebersicht der Visitation im Herzos^thum Wolfenlnlttel.

(1542.)

(f. bodoutot furirt durch ninoii Arrondarius ndor durch oinen benachbarten

Pfarrer; u. bedeutet unbeRfitzt.)

Klöster.

1. Königslutter

2. Marienthal

8. St. Ludger
4. Jungfrau(Mikloster

vor Hchustedt

5. Schöningeu

(). Brunshausen

7. Gandersheim

8. Zur eins

9. St. Marien vor

(ianderslioim

20. Königslutter

21. Helmstedt
mit 2 Kirchen

22. Schöningen

23. Bockenem
24. Gandersheim
25. Stadtoldendorf

10. Gandersheim

11. Kemnate
12. Amelungsborn
13. Lamspringe

14. Wöltingerode
1."). lliechenberg

IG. Hoeningen

17. Dorstadt

18. Steterburg

19. Ringelein

Herzo«? von
Liinebursr.

Städte.

20.

27.

28.

29.

30.

31.

Holzminden
Alfeld

Seesen

Zellerfeld

S. Wolfenbüttel

Riddagshäuser

Dörfer

G. Mit Alt-Ganderslieim*. Acken-

hausen* ^johört zu Wolperode*.

8. Kleinfrodo* incorporirt.

1.-?. CapoUo „Nionhofe".

21. St. Stephans*- und Walpurffi.'!-

Kirche*.

22. Das Ostondorf* zur StadtpfaiTci.

23. Stoerv*. In Bockenem eine Ca-

pelle zu Unser 1. Frauen*, die Kircho

zum hoil. Geist.

24. Erwähnt sind St. (roorj^enkirche *,

Roring's CapeUe*, St. Peters -Ca pelle*

und St. Maria*. (Soboldshausen * und

Wreschorode * Filiale zu St. Oeorj?.)

• 25. Wangelnstedt*.

28. Herrhausen*. Seesen hatte zwei

PfaiTcion, St. Veit* und St. Andrea»*.

?iO. Erwähnt wird Lechelde Kirche*

und dio Capelle St. Nicnhii* zu St.

Lnngin.

31. Gliosmarode *, Quorum*.

M Sehr richti«^ bemerkt Koldewey, dass der Rath von Braunschweig in den

ihm zuständigen Dörfern die Visitation selbst besorgen wollte. S. 295 (55).
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32. Woltorf ©
33. Bettiuar c. 12

34. Liedingen 12

35. Siersze c. 20
36. Wähle c. 26

40. Sauingen 31

41. Uefingen 11

42. Fümnielsee 17

43. Bleckenstedt 23

44. Beddingen c. 20

45. Vallstedt

46. Alvesse c. 15

Pfarreien in den Gerichten.

erieht Wolfenbüttel.

37. Köchingen 12
V

?

Hzg. Heinrich.

Dechant zu

St. Cyriacns zu

Braunschweifif.

38. Bodenstedt 12

89. Wendeburg u.

V. Garsou-

biittel.

H. Georg von
Braunschweig.

Gericht Beddingen.

Haus Braun-
schweig.

Haus Braun-
schweig.

Haus Braun-

I

schweig.
' Domprobst zu

Hihlesheini.

Kl.St't'rburg.

Haus Wolfen-

bütua.

. ßauernh'hn.

Gericht Schöppenstedt.

47.



§ 2. Die orste Visitation im Herzo^hum Bramischweig-Wolfenbnttel. 305

70. Ahliim c. 12

71. Volzujii

74. Atzum :{3

75. A])('lnste(U 12

7(1 Soltdalt'ii 40

77. Eaiitheini 18

Baiiornlflin.

72. Weferlin^en
f. 12

78. Knoitlinp;en u. 10

Gericht Soltdalon.

Arfhidiaconus '\ 78. Ahllim 14
zu Ma<^(lohurg. !

Haus Wolfen- 79. Linden 1.')

biittol.

Haus Wolfen- 80. Kleinstockhelm
büttol. ,, ;>Q

Haus Wolfen- g^ W<Midessen c 24
butt(^l.

Capitel zu

Blasius.

Kloster

Steterburf?.

Herzo«^ von
Braunschweig.

V

Gericht Li-chtenberg.

82.
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111. Dorffiritter

112. Lewe

113. Dornten

114. Kleinmahnor

115. Beinuni «•.

IIG. Ringelheim ©
117. (Trossflöthe

118. Haverlah

Gericht Liebenburg.

Archiiliaconus lU). Steilllah
• zu Gosslar. |. ^ c^,. ^i j i

TT Tj li 120. Bredelem
Haus Braun-

;|

I
schweig.

I

St. Georgon-
berg.

Haus Brauu-
schweig.

Haus Braun-
sehweig.

Kl. Neuwerk
I zu Gosslar.

Haus Wolfen-
büttel.

121. Kleinllöthe

122. Grossdöhren c.

123. Othfi'esen <•.

124. Jerstedt

125. Fbu'hsstöcbeini

V. Gadenstedt.

' Archidiacouus
i zu Hildesheira.

I Neuwerk zu.

I

(xosslar.

i (Curialisches

I Lehen.)

1

Haus Wolfen
büttel.

Kloster

Riecheiiberg.

Kl. Neuwerk
zu Gosslar.

127. Lutter
2 Pfarreien

128. Bomum 25

129. Lauingen

132. Destedt

133. Henikerude

134. Erkerude

137. Twi»'llingen

138. Ksbeck

139. Hoversdnrl

Der V. Walmede Pfarrei.

126. Heinde v. Walmede.

G-ericht Königslutter.

130. Sun.«^te<ltAbt voif

Kiiuig-slutter.
[

Haus Wcdfen- 1;^1. Siipplingen 18
büttel.

^'^
'

Bischof von 'i

Magdt'burg. jj

Gericht Destedt.

185. KrenilingiMi

13(). Scbub'nnMle ,i.o.

V. Veltheim.

V. Veltheim.

Abt von St
Aegidi zu

Braunscliweig,

Gericht Schöningen

Bauernlehn.

\. WarlxTg

Kloster

Königslutter.

Comthur da-

selbst.

V. Veltheim.

?

Kloster

Schi'iiüngon.

1 10. Kiinstedt

111. Büt.tenstedt

1 12. Oiri.'ben

Haus Braun-
schweig.

Haus Braun-
schvvi'ig.

Abt zu Rid-

dagshausen.

111. Mit Liebonhall*. Kiiiontixlt*

IM. (Jn>»wmahner*.

122. KI«Mndohr.nV

128. H»UHuni*

184. (JiTnimit und Hiiliiidori i.

196. \,\nlr\nt(vu

129, Von 12S versorgt: .seit 20.1aliren

nicht vorlieheii

180. Nach der ITarrkirclie /ii Königs-

lutter geschlagen.

1J17. Die ('apello in ('uHtro Twiof-

127. «•«Hl..^nSch.,d..rKtedf(wliHt). '""-'""* '"" ''"'" '^""(^'"»"'^ter zu Braun-

— I>iM Vifurel /.II I.iitti-r i».l lüithMlehen

und Ht. NW-Iam iüt Vidthidiu'Mohi^H liohon.

— Hottorf*, Hiimi'WtK* (<'a|n«llr),

schwelg.

141. Alversdorf*.

H2. Ridnsdorf.
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Gericht Wendhausen.

143. Wendhausen v. Garstenbüttel.

144. Wenden c.

Gericht Xeuenhrück.

Haus Wolfen-
|

145. Achim ((ifrifht v. Steinberg,
büttel.

j

Asseburg)

Gericht Brunsrode.

3. Brunsrode ©
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171. Vienenburo:

17;^.

174.

Neustadt 11.

Bündheini u.

177.
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209. Harrit'hausen u.

210. Cal.'felde

211. Sebersen

Gericht Westerhof.

V. stock.

Klu.ster

HocktjlumV

Doniina zu St.

Maria.

Gericht Greene.

212.
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Amt Kirchberg.

240. Kirchberg ?

Gericht Winzenburg.

241.
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Herrschaft Eberstein.

278. Altendorf

279. Bottzen

Lüneburg.

Paderborn.

280. Rühle

281. Guldbeck

Gericht Ottenstein.

282. Ottenstein Minden. ! 283. Hohe

Riddagshänser Dörfer.

284. Riddagshausen Kl. Kiddags- 287. Mascherodo
hausen. '

285. Mönche- Kl. Riddags-
; 288. Melverode

Schöppenstedt hausen.
i

28H. Hondelage Kl. Kiddags-
hausen.

Gericht zum Forstenherge.

289. Derenthal -

Haus Braun-
schweig.

Hzg. Heinrich.

Grafen von

Spiegelberg.

Kl. Riddags-
hausen.

Kloster Steter-

burjr.

278. Bovern*.

289. Ohne Kirche, gehen nach Meinbrexen.

Es ergiebt sich hieraus, dass die Geistlichen tlber 106, die

Städte über <>, der adlige und freiherrliche Stand über .")9, der bäuer-

liche über 17 und der Herzog selbst über (JO Steilen verfügten^).

Ueberniässig mit Filialen belastet waren die Mutterkirchen nicht,

die ^'(•rhilltnisse gehören unstreitig zu den günstigsten, welche sich

uns in den vorgenunnnenen Visitationen zeigen. Aber ganz ver-

schieden stellten sich die Pfarreien, die natürlich zum Theil durch

die Lehnsverhältnisse beeinüusst wurden, den Visitatoren gegenüber.

Besonders schwierig zeigte sich geg'iii die Annahme der Lehre die

reiche Anzahl der Klöster, da man gleichzeitig sich Rechenschaft

von den Einkünften derselben geben liess; bei einzelnen kam die In-

ventarisirung gar nicht zu Stande, da man die Klosterkleinodien ge-

flüchtet hatte. Zum Theil nahmen die Klöster die neue Lehre ohne

*) Von 41 Stellen sind die Lehnsverhältnisse nicht angegeben; vielleicht

vermehrt sich die Zahl der städtischen Lehen im günstigsten Falle um 11, wenn

die städtischen Pfarreien nicht von anderen Lehnsherrn abhingen.
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weiteres an. zum Theil wurden die Insassen abgefertigt, oder inner-

halb der Klöster versorgt, mit deren Einkünften die lutherischen

Kirchen- und Schulstellen dotirt und gänzlich neue Schulen gegründet

wurden, so wenig auch die Mittel oft zureichen wollten \). Günstiger

st^ellten sich die Stildte, wo freilich ebenfalls Mangel an materiellen

Mitteln zu beklagen war, imi die Geistlichen und Schulstellen einiger-

maassen aufzubessern, die man zum Theil neu begründete. In

Wolfenbttttel wurde bereits am 4. Adventssonntage die erste deutsche

Messe abgehalten -).

Ungleich schlimmer sah es auf dem platten Lande aus, wo an

50 Stellen von einem arrtMidarius oder mercenarius für wenige Gulden

' Siehe die speciellen Aiiffabou bei Koldcwev S. 25—49 (2Ü5— 28S>i, auf wolche

wir der Künte wegen verweisen.

*) Für die dortige Kirebe war folgende luscbrift projoctirt, die, walirscboiulich

auch ausgeführt, aber nach dem Einzüge Herzog Heinricb's wieder verschwunden iat,

lautet: Anno Dum. 1542 am vierden Sontag des Advents, ist in dieser Burgk

Kirche zw Wulfenbutel die erstt; ehristliche vnd Euangeliseh-deiitselie Messe ge-

balUMi vnd da« Al)eiulniabl des Herrn nach der eynseczuug vnd befehle vnsers

HEKKN und oynigeu Erloszers Jesu Christi ordentlich begangen wonleu, di'in

Herrn »oy lob vnd danck zu ewigkeit. Vol sie!

Es hat ein weysztT man gesagt

Da-s man nicht sol des Koniges radt

Noch heymlikeit der grossen herrn

Eyn Jderman leichtlich erkleren.

Doch (fott's wort in alle landt

Sol .Idi-rman seyn wol bekaimdt

Darvmb sey kunt oym Jedennan

Der ditme suhritl't thut schauen an

Als funfTzehn hundert war die Zcal

l'nd zwey vnd vier/.cigk vbral

.\m vierden Sontag des Aduent

Wie nmns vorzceiUm hat genennt

Vurkundigt frey .In dysem bind

Duezii das beilig ehristlich ampt

<ie|nilt)'n Worden vielen zum trost

Die C'hrlKtuM hat gar tbeiir erbtst

Mit Moynem leib und blut ho roth

Von Hundtin vnd vom bitttirn todt

DarHlr wir ilancken vnrierm (iott

D«ir vuM erloMt auHz aller nott.
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oder einige Scheffel Getreide verwaltet wurden, welche die nicht re-

sidirenden Geistlichen vergüteten. Neben diesen war eine hinreichende

Zahl nicht besetzt oder so dürftig besoldet, dass sich darauf nicht

einmal eine einzelne Person erhalten konnte. Eben so schlecht stand

es mit der baulichen Unterhaltung, zu der sich die Pfarrkinder ebenso

wenig als zur Keichung der festgesetzten Bezüge verstehen wollten.

Es liegt eine hinreichende Anzahl von Beispielen vor, dass in der

Zeit, wo Herzog Heinrich sich zum Kriege vorbereitete und die Geist-

lichen selbst mit der Schätzung nicht verschonte, die Pfarrhufen ver-

versetzt wurden, da es Pfarrstellen gab, deren Einkonunen sich nur

auf zwei bis drei Gulden belief. Auf dem Lande fanden die V^i-

sitatoren eine hinreichende Anzahl von Pfarreien, die den Laien

verliehen waren; so war Lauingen seit zwanzig Jahren nicht besetzt

worden uiul in übeiTeichem Maasse zeigten sich Unwissenheit und

Sittenlossigkeit, so dass die Visitatoren vollauf zu thun hatten, die

Mängel festzustellen, um diese in einer bald wiederkehrenden Visi-

tation zu beseitigen. Die Zustände der Kirche im Braunschweigischen

Lande unterschieden sich in nichts von den in den Ernestinischen Ge-

l)ietstheilen, als dort die Keformation einsetzte. Eben desshalb konnte

auch von der Existenz der Schulen auf dem Ilachen Lande keine

Kede sein; höchstens waren die Küster fähig, die Kinder im Lesen

und Schreiben uiul im Katechismus zu unterrichten; meist kam es

auf den Adel, der im Besitz der Patronate war, an, ob er der Re-

formation sich geneigt oder abhold zeigte, um die Arbeit den Visi-

tatoren einigermaassen zu erleichtern. Gab es auch Elemente genug,

die die Keformation, wehihe der Schmalkaldische Bund gebracht hatte,

freudig begrüssten, so war man weit entfernt, dass die Bevölkerung

des unter dem Drucke der Occupation seufzenden Landes, ihr überall

freudig entgegenkam. Hier stellten sich Verhältnisse der Kefor-

mation gegenüber, die mit Gewalt der Waffen geschaffen, nothwendig

andere als in den Landen waren, wo die Reformen auf friedlichem

und naturgemässem Wege sich vollzogen.

Die zweite Visitation sollte zeigen, wie viel noch zu thun übrig

blieb. Die Vorstellungen sind irrig, dass das Wolfenbütteische Land

schon in erstem Angriff" der Segnungen der Reformation theilhaftig

geworden sei.
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Die zweite Visitation im Herzogthum Braunschweig-

Wolfenbüttel. ')

(1544. 9. Januar.)

Der Beginn der zweiten Visitation war im Wesentlichen dadurch

verzögert, dass sich Bugenhagen in Wittenberg mit dem Gedanken

trug, der bereits fertigen Kirchen-Ordnung eine Vorrede von dem

Zustande des Landes Braunschweig hinzuzufügen, und einige Capitel

mit Vorwissen des Kurfürsten zu ändern*). Die Ordnung selbst

wurde mit Genehmigung des Kurfürsten gedruckt^) und lag Anfang

August 1543 bereits fertig vor, zu deren Austheilung (12. August)

auf Antrag Brück's der Befehl ertheilt wurde, zumal der Wolfenbütteler

Superinti'udent eine Verzögerung der Vertheilung nicht für gut hielt,

weil die Geistlichen sich ohnehin eigenmächtig genug erwiesen.

Zum Theil waren nach Bugenhagen's Ansicht die Ortschaften

mit Predigern und Schulmeistern versorgt, und ihnen eine möglichst

gute Besoldung gewährt. Die Geistlichen auf den Dörfern, welche

Besserung versprachen, hatte man nicht entsetzt, um die Kirchen

nicht wüst zu machen, aber ihre bessere Dotation war bis dahin ver-

schoben, wo man ihre Leistnngsfähigkeit von Neuem prüfen konnte.

Schon für Ostern des nächsten .Jahres war eine neue Visitation an-

gesät Obwohl Bugenhagen gefürchtet hatte, dass er nichts Gutes

bei den Pfaden in den Dörfern linden werde, gestand er zu, dass

der Zu.stand in vielen Orten weit besser, als er geholi't, sich gezeigt

habe. Dhs» Bugenhagen's Anforderungen, der an der Keforniation

') Die I'rotwtullü (Ut /woitiMi Visitation li('},'cii im Sachs. -Eniostinischen

GoMunait-Art'liivo im Wfimiir, lU'H. H., Soitc 05!» liis 1(05.

•) Dil'«' ('a|iit«'l hctrafen den Passus „van clor tmorsttMi SiipfrinU'ndia und

von ointT HtindiTliclMMi Schiden"; vin Abschnitt, der nach Richtcr's Kirchonordnuug

(II. hü) nii'ht aiifip>r(ihrt wurde. — Vom Hanno wtdlto Hiip<nliapui nur kurz

«rhri'ilM'ii, da diT Kurffirst vtim IMaHi-nltannf nichts hören wtdltc. Kndlich sclihif?

t)u(;i'nliui;ch vor, dajw« da.s |»ro iiacc-I.)'iut<«n, welches der KurlVirsl ah^vschalVi \\n\U\

«•JiiK^'rührt werdu Die Vorrede, welche schliesslicli Ihijjenliagen l)ei Hofe ^enuu'ht

winMii wollto, da wr Mio hi Wirklichkeit nicht Kusfiferiihrt liatU', unterldi(d), da

nach Kiitok« und dwn Kiirfltniton Moiimng un „elin'r lii'ifiscdien rriilation" weni^'

Kn|<*Kitn ntfi.

') In '2^HH) K»em|dareii von üoorg Khaw, dor dUO Kxemidare liir sieh Itehiult.

!)<r Druck k.Ml.(.- i(7 Kl
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5

vieler deutscher Territorien Aiitheil genommen und, wie er selbst schreibt,

acht Kirchenordnungen ausgearbeitet hatte, nicht hochgespannt waren,

zeigt der Befund der zweiten Visitation, deren Beginn sich bis zum

9. Januar 1544 verschob.

Die Ergebnisse dieser Visitation konnten im Ganzen wenig zu-

frieden stellen, da nur zum kleinsten Theile ausgeführt war, was

man in der ersten Visitation angeordnet hatte. Zu einer streng kirch-

lichen Ordnung war man nicht gelangt, da es sich nicht allein um

die Beseitigung des katholischen Elementes, sondern um die Be-

schallung materieller Mittel handelte, mit denen nur äusserst wenige

Stellen in hinreichendem Maasse versorgt waren. Nach beiden Seiten

hin und in llücksicht auf die Städte, Klöster und die Pfarreien des

platten Landes, müssen wir diese Verhältnisse festzustellen suchen,

um ein Bild der allgemeinen Lage entwerfen zu können.

In den zwölf Städten des Landes war die Reformation in so weit

als durchgeführt zu betrachten, als die Geistlichen und der Laien-

stand hinsichtlich ihres Bekenntnisses zu keinen Klagen Aulass gaben.

Sehr verschieden war dagegen die Haltung der Mönchsklöster, von

denen alle bis auf Schöningen, Biechenberg, Gandersheim und Clus ^)

der Keformation zugethan waren. Schon die bedeutende Summe

von 2232 Gulden, welche die Abfertigung der Klosterpersonen nöthig

machte, zeigt, dass viele Elemente, wenn auch nicht direct für die

Keformation gewonnen, so doch aus den Reihen ihrer Gegner ge-

wichen waren, während aus den Mönchsklöstern allein acht pro-

testantische Geistliche hervorgingen. Dagegen beobachteten fast durch-

weg die Nonnenklöster eine abwehrende Haltung, da sie weder in

die Ablegung der Ordenskleider willigten oder untriftige Gründe für

die Beschaffung wie z. B. Armuth vorschützten, noch die ihnen an-

gebotenen Abfertigungssumnien annahmen, indem ein wesentlicher

Theil von den älteren Ordenspersonen, namentlich von den Piöbsten

zur Opposition gereizt wurden, wesshalb die Visitatoren eine Ver-

setzung der Pröbste für geboten erachteten.

Auch in den zahlreichen Pfarreien der Gerichte war weder

der Bekenntnissstand der Geistlichen noch das moralische Verhalten

derselben zufriedenstellend. In Sauingen wurde der Geistliche wegen

'} Ollis Juitte vior Muvizou mich Ötcina gesomlft iiml dort oinklcidcn lassen.
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Betrügereieil verabschiedet, in Dettuin dning die Gemeinde auf Ent-

fernung desselben wegen „viel böser Stücke*'; andere erregten ge-

gründeten Verdacht wegen heimlicher papistischer Gesinnung ^), und

besonders reich an ungelehrten und unverehelichten rfaffeu zeigte

sich das Amt Woldenberg, deren Versprechungen auf Besserung

nicht ohne Verdacht der Heuchelei aufgeuummen wurden. Aeusserst

günstig dagegen waren die Filialverhältnisse, da auf einen Geistlichen

durchschnittlich kaum zwei Dörfer kamen, ein Verhältniss, wie es

selten sich in den kursHchsischen Laiulestheilen gezeigt hatte.

Aber weit wichtiger war wie anderwärts die materielle Lage

der Geistlichkeit. — In einem Lande, welches noch vor wenigen

Jahren so erzkatholisch wie dieses Fürstenthuiu war, tritt uns die

traurige Thatsache in ihrer furchtbaren Tragweite entgingen, dass

das Papstthum von dem Vorwurf einer unverzeihlichen Vernach-

lässigung des geistlichen Standes nicht ft-eizusprechen ist. Hier, wo

die Diöcesangewalt noch in voller Kraft geblieben, hier, wo so zu

sagen in den deutschen Territorien das letzte Bollwerk des Katho-

licismus hrdinend sich dem Scbmalkaldischen Bunde gegenüber gestellt

hatte, war zugleich die heimatliliche Stätte der geistlichen Unwissen-

heit und ünmoralitHt, aber auch der Dürftigkeit und des menschlichen

Elendes in den Wohnungen der Seelsorger, wilhrend lloiu das Land

fortgesetzt aussog und die Hebung des geistlichen Staiuk's geÜissent-

üch vermied, rnmöglich konnte (Unh den maassgebenden katholischen

Kreisen die wahre Lage (h'r Dinge in <liesem Herzogthiime verborgen

sein, in dem zum überwiegenden Theile die Geistlichkeit mit Nahruiigs-

8urgen zu kämpfen hatte. Kinen Uückschluss auf die traurige Lage

jfestatten gerade desshallt «lie Zeiten, in denen die Visifatoreii schon

zum zweit«'n Male die bcsscriKb' Miiiid an (li(^^(' Verliilltnisssc gelegt

hatten.

Ls war ein sonderbares Gemisch von Gesinnungen, die sich in

den neuen Verliftitnissen dociimentirten. Gemeinhin weigerte sich

der Bürger in den Stildten. der Baner auf dem Lainle das zu reichen.

waK der Geistliche un fixem (ielialt (Vierzeitpfennig), für M(!ssen

und Konntige Stiftungen, dii- mit dem Min/.ng des |)roteslantisclien

') Ililtt fiij»t |m|)UliMi-|i, KvoHHon iin-lir |iik|)iNtiHvli n\n uviui^uUkcIi, in .liTstctlt

Miir in Moiii'ii ITiinr. ilcr iiirlilK IcIii.mi Kmiiii' n, n w
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Ritus o-efalloii waren, bezos^en hatte. In den Städten, wo die Grün-

ilunff <ler f,^enieinen Kasten sich bereits vollzoeren. flössen die Ein-

nahmen bei fortgesetzter Weigerung der Zahlungspflichtigen so spär-

lich, dass tiberall grosser Mangel war. Die den Kirchen- und Schul-

dienern ausgesetzte Besoldung war kaum zur Hälfte, oft nicht zum

dritten Tlieile vorhanden. In SchOningen mahnte der Geistliche

das Viertelgeld, M'elches dem gemeinen Kasten zufliessen sollte, selbst,

um sich nur bezahlt zu machen. In Königslutter waren für einen

noch zu bestellenden Pfarrer nur 25 Gulden vorhanden, für welche

Niemand die Stelle übernehmen wollte. In Stadtoldendorf hatte der

Geistliche von der ausgesetzten Besoldung nur zwei anstatt 60 Gulden

erhalten, üeberhaupt erwuchsen der Begründung der gemeinen Kasten

desshalb Schwierigkeiten, weil man sich schwer entschliessen konnte,

die Abgaben an diesem, statt an die bisher bezugsberechtigten Per-

sonen zu reichen. Die Käthe in den Städten halfen 4ur Aufrichtung

der Kasten nur wenig, wie es ü])erhaui)t auch von Oben Seitens des

llegiments an Nachdruck zur Durchführung des Angeordneten fehlte,

da die Unsumme der Geschäfte die Reformation nur nebensächlich

behandelte. Die Armuth in den Städten empfand die Zeit des Ueber-

ganges do])pelt bitter, die Durch füttern ng einiger Schweine vor den

Thüren der Bürger war im Grunde Alles, was man für die ärmeren

Klassen thun konnte. In den zwölf Städten bedurfte man zu den

notliwendigsten Ausgaben iioch eines Zuschusses von 990 Fl. für die

Kirchen- und Schulstellen, wenn auch die Zinsen in erwünschter

Weise pünktlich gereicht wurden. Im Allgemeinen stan<l es auch

in den Städten um die Wohnungen der Geistlichen schlecht, wie uns

das Beispiel von Schöningen lehrt, wo die Caplans-Wohnung mit einem

Stalle verglichen wurde. Gleich ungünstig war natürlich die Lage

der den Klöstern octroyirten Geistlichen, die einen verschwindend kleinen

Tludl der ihnen zugedachten Besoldung erhielten.

In den Gerichten stand es um die Lage der Pfarreien ungleich

schlinnner. Die Visitatoren, w(dche das Gesammteinkommen der Ein-

zelnen in Geld anzuschlagen suchten, gelangten, in so weit dies über-

haupt möglich war ^), im Allgemeinen zu sehr ungünstigen Resultaten.

Die beste Pfarrei, welche sich im Ganzen höchst vereinzelt zeigte,

M Weil man .sich niclit überall in das Konunaass tiiidcii konnte.
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ertru.or 00 (julden olme Aiischlaa: der meist traiirioen Wolmuno-. Etwa

die Hälfte de.«; Einkommens war nach dem Urtheil der Visitatoren

schon geeignet, dass der Geistliche sich hehelfen und zufrieden sein

könne*), also im Wesentlichen ganz dieselben Zustände wie in den

ersten Zeiten der knrsäclisischen Visitationen. Die Pfarrei Velpke

hatte im Ganzen nur 8^/2 Schetiel Roggen und 1 Fl. zu vereinnahmen

und eine grosse Zahl der Geistlichen konnte sich gar nicht auf der

Stelle halten, wenn sie nicht unterstützt oder durch Zusammenschlagung

der Pfarreien geholfen wurde. In Zellerfeld und (xrund braditen die

armen Bergleute wöchentlich für den Geistlichen kümmerlich einen

Thal'T zusammen, und wo die Bauern die Kircheugüter nicht selbst

verzehrten oder verzechten, da half der Adel, der zum Theil der \\e-

funnation höchst imgünstig, die Kirchengüter austauschte und die

Geistlichkeit den Unterhandlungen mit den Visitatoren zu entziehen

strebte. Selbst der Herzog Heinrich, der den (Jeistliclien in der

Bedrängniss tüchtig zu schätzen verstand, hatte die Pfarreien hie und

da durch Entziehung von Nutzungsrechten geschädigt, während auch

die I)«tmpfatlen von Hildesheini die besten Pfarreien aussogen, oder

die katholiscdie Geistlichkeit die Pfarreien käuflich an sich gebracht

und mit einem Lohnpfarrer besetzt hatte. Auch die Eroberer scheinen

unberechtigte Eingiitie-) sich erlaul)t zu liabcn: wenigstens wollte ein

rei.siger Knecht vom Landgrafen Philipp mit einer ("apellc in Gran-

dorf beliehen wi>rden sein.

Fjtsst man zusammen, was die \'isitatoreu an aufzubringenden

Oehlmitteln für nöthig hielten, um die gesammten kirchlichen Zu-

stän»h' »'iner Besserung zuzufüiu'en, so wai' für die erste Zeit eine

Summe nöthig 4111 KL") — , die dem Durchschnitt des jährlichen

Aufwandes in Kursachscu entsprach, und die man nicht wohl ohne

den Hintergedanken an die Se(|uestration der geistlicbeu Güter zu

Wejfe zu hrin(?en hcdll«'. da die Visitatoreii schon jetzt daran dachten.

' /. H. I<«lifiiMt«(lt mit 24 Kl., iiiitfiTi'i-liiii't (iniM, Hol/,iiut/.iiii;i und l'i'arr-

vwhi: M. iUi> VUitutitiiiHlklHvrHJi'lit, in ili>r duM Kiiiltoiuiiii>ii <ün/,i>liii>r ITurnMi'n liiiitcr

di'ii Mn't.Tltip'InMi :iii:.'f}r''l>fii i><l . iii so wi-it i|if Visi1ii(iiri«ii <l!issi'llii' lnMocImon

') H. mifli KiiIiIhwi'). itor iiixliron* it<<iM|tic|f anriilirt, Si>itt' Ittt 11'.

») KoM ^••' •'"" "ti.| :{:j7.
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die geistlichen (rüter aufzuzeiclineii und diese den Statthaltern zur

Vertheilung an die Geistliehen vorzusehlagen.

Xehen all" der Unzulänglichkeit dei- ^'erhältnisse war es erfreu-

lich, dass in der Bevölkerung im Allgemeinen ein Drang nach geord-

neten geistlichen Verhältnissen vorhanden war, dass viele Gemeinden

nicht allein tünen eigenen Geistlichen, sondern auch die Begründung

von Schulen in den Gerichten, namentlich in volkreichen Orten, an-

strehten, ein Verlangen, das hier etwas schärfer als in Kursachsen

auftrat, ohne dass man sich zu dem unberechtigten Schluss verleiten

lassen darf, dass Bugenhagen in der erlassenen Kirchenordnung die

Begründung von Schulen auf dem Lande hier erst angestrebt habe *).

Schon in dem allseitigen Stre])en der Visitatoren, auch auf den Dörfern

gut bestellte Küster einzuführen und die „zechenden" Kirchner abzu-

schatten, ist der i)ädagogische Grundgedanke ausgesprochen, der durch-

aus nicht allein den Bugenhagen'schen Kirchenonhumgen eigen ist.

Was Bugenhagen's Kirchenurdnung für tlas Braunschweiger Land

zu erlangen wünschte, ist nach eigenem Geständnisse) im Grunde

genau dasselbe, was er sonst anstrebte. Ks bedarf daher keines

näheren Eingehens auf diesell)e *''). Für die Durchführung der Refor-

mation waren allein die politischen Vtn'hältnisse, die Verwaltung des

Landes unter den Häujjtern des Schmalkaldischen Bundes maass-

gebend und besonders wichtig, wie man die Sequestration durchzu-

führen im Stande war, die sich eigentlich, wie überall, auch hier von

selbst sich ergab. Ein Anfang der Sequestration aber war schon dadurch

gemacht, dass der Kurfürst schon am 13. Juli 154-1 urkundlich fest-

stellte, die Einkünfte des Klosters Ringelheim zu Erhaltung der

Kirchen und Schulen, die des Klosters Königslutter und Marienthals

zum Hospital und zur Unterhaltung der Araien zu ven\'enden.

Unablässig war der Schmalkaldische Bund in der Folgezeit be-

müht gewesen, durch Ordnung der politischen W'rhältnisse der Kirche

') Jäger: „Die Bedeutung der älteren Bugenhagen'schen Kirchenordnung"

in (Ion Theologischen Studien und Kritiken 1858, Seite 478.

*) Er schrieb dem Kurfürsten am 28. Februar 1543: Die Ordnung bedarf

itzt nicht viel Lesens; .... es ist darinne nicht anders, denn wie maus hie und

anderswo, da da.s Evangelium angenommen ist, hält, alleine von 3 Capiteln etc.

Ueber diese oben Seite 314.

^) Koldewey 1. c. Seite 311 und Jäger a. a. 0.
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zu Hülfe zu eilen. Wer die Erwäounwen ^) kennt, welche die Sequestra-

tion de>; Landes veranlasste, wird nieht zweifeln, wie Ernst es dem

Bunde war, die Spuren des Unhaltbaren vollends zu tilgen. Zum

Ziele gelangte» der Bund ft-eilich nicht: die Ereignisse, die in der

Folgezeit eintraten, veniichteten seine Schöpfungen. Der Bau der

protestantischen Kirche war hier in den ersten Anfangen geblielx'u.

Mit dem Versuche, in dem Wolfenbütteler Lande die Beformation

einzuführen, stehen wir an dem Schlüsse der reformatorischen Thätig-

keit Sachsens. Wir werden im Nachstehenden versuchen, uns noch

ein Mal zu vergegenwärtigen, was es im Laufe von zwei Decennien

gewirkt und von wi'U-Ikmi Besultaten diese Bestrebungen begb'itet

gewesen sind.

M Bt'S(in(l»»rs intorossaut sind dio vnn viclon Stntcn t'iiii,'i'h(>lti'n juristischen

und theoloüriächen Giitaobteu über die BereclitiLMiui;' und den Modus der Sequestration.
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Dio allinählige Einführung der Lehre Luther's hatte auch inner-

halb des Kurfürste]ithunis Sachsen eine Menge kirchlicher Einzel-

bild ungen zur Folge gehabt, die weder in dogmatischer Beziehung

noch in ihren äusseren PJinrichtungen eine Gleichheit beurkundeten.

Je nachdem Luther's Lehre erfasst und verstanden worden war. hatten

sich diese einzelnen kirchlichen Institute in einem langsamen Pro-

cesse gebildet und in ihren Anschauungen und Einrichtungen ge-

läutert. Die Versuche, diese vereinzelten Bildungen gleichmässig zu

gestalten, erwiesen sich so lange als unzulänglich, als eine durch-

greifende kirchliche Gewalt fehlte. Das was insbesondere Luther als

oberste Autorität für die Organisation dieser Einzelbildungen that,

bestand im Wesentlichen zunächst nur in dem Ertheilen seiner Rath-

schläge; er entfaltete eigens eine schriftstellerische Thätigkeit, die

bei aller Bedeutsamkeit den Entwickelungsprocess wenig beschleunigen

konnte. Er war nun einmal dafür, dass die Kirche sich frei ent-

wickeln müsse. Allein die Möglichkeit dieser freiheitlichen Ent-

wickelung. lag nicht mehr vor, als sich der religiösen Bewegung eine

politische zugesellte, die, genährt durch das Missverständniss der

lutherischen Lehre, das Eingreifen der politischen Macht bedingte.

Hatte das Ernestinische Haus sich als stiller, dann als offener An-

hänger l>ekannt, so gebot es das territoriale Literesse, nunmehr be-

stimmend auf den Bildungsgang der Kirche einzuwirken und einen

Läuterungsprocess mit derselben vorzunehmen. Das politische Interesse

verlangte die Entfernung der Irrlehrer, welche die Bewegung im

Lande hervorgerufen hatten, und Luther konnte auf die Dauer der

freiheitlichen Entwickelung der Kirche nicht das Wort reden, weil

er inne wurde, dass den Chundpfeilern derselben, den Pfarreien

ßurkliaril t, Jürrhpn- und Solinl-Visitationen. 21
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mit ihren Geineiudeu aus materiellen Rtteksieliten der Untergang

drohte. An diesen materiellen Gesichtspunkt schloss sich das Weitere an.

Dass man auf die Idee verfiel, Visitationen anzuordnen, war

selbstverständlich; sie Maren. im Gange gewesen, so lange die christ-

liche Kirche bestand. Auf die junge Kirche angewandt, bedurfte es

bei deren Vornahme grosser Vorsicht. Es konnte sich mit Hülfe

derselben nicht in rücksichtsloser Weise ein Läuterungsprocess voll-

ziehen, der die Existenz der kirchlichen Bildungen in Frage gestellt

hätte, wenn man mit den schwachen Ansätzen streng verfahren wäre.

Wie uns scheinen will, legte eben darum Luther zunächst das Ge-

wicht in den Visitationen auf das Materielle; er wünschte vor Allem

die Existenz der Pfarreien gerettet, die „so elend" darnieder-

lagen. An ihre sonstigen Reformen in kirchlicher Beziehung wünschte

er erst später heranzutreten. Wir sehen, wie ganz allmählig der

Gedanke reift, dass er, nachdem eine Art Versuch mit den Visita-

tionen gemacht ist, einen formlichen Antrag auf die Untersuchung

kirchlicher Schäden einbringt, und wie dieser Antrag selbst nocli

mancherlei Modificationen unterliegt, bis das grosse Werk, auf dessen

Durchführung sich die Kirche aufbaut und befestigt, mit Vorsicht

und weiser Ueberlegung in Angritt' genommen wird.

Mit der Schöpfung des Visitationsbuches tritt man in die erste

Periode der ordentlichen Visitationen ein. nachdem das Unzuläng-

liche des früheren Vorgehens erkannt und die reichen Erfahrungen

verwerthet werden. Man beginnt, iiulem die ursprünglichen Inten-

tionen aufgegeben werden, die Visitationen in allen GiOiietstlieilen

des Kurfnrst*'nthums und setzt sie bis zum Jahre ir)21> fort, indem

man mit mriglichster Sclionung der kirchlichen Elemente veiinlul.

IImh'U Zeit zur Ausbildung Im lutherisdien Sinne gewährt und die

matJ'rieUe Messerung der Pfarreien, dem »irsprünglichen Trogranune

Luther's geuiftss, in den Vordergrund stellt. \\'ährend man sich mit

den Vinitationcn in dem kursäcbsischen Gebi(^te ausscbli(^sslich be-

schäftigt. viTsucht mau im Drange nach llcformation auch die ab-

hängig«'!! (ij'bi«'t«' d«'r Vasallen heranzuzielien, stebt jedoch in Kolgc

der abwehrenden Haltung derseibrn von d(>m Vornciinicn alt und

sistirt d«li Betrieb der ViHitationcn in dem bisherigen grossen Maass-

stabe. Wir sehen, wie die vorliandenen nniteriellen Mittel zur Me-

grQndunfT geistlicher Stidlen erseh^idt. \vi<> die politisclim und llico-
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logischen Kräfte in anderer Kichtung thätig; sind, theils um die

festere Begründuno- der Kirche zu vollziehen, theils um auf neue

Mittel zu deren Durchbildung bedacht zu sein. Indem Luther an

die Abfassung seiner Katechismen herantritt, um dem Geistlichen

und Laienstande ein weiteres Bildungsmittel in die Hand zu geben,

benutzt man die Jahre des Stillstandes der Visitationen zu neuen

Vorbereitungen. Jetzt, wo sich die festere Begründung der pro-

testHntischen Kirche vollzogen hat. tritt man, unbeirrt durch politische

Constellationen, an ihre fernere Durchbildung heran. Materiell

wird sie ermöglicht, indem man unbehindert die geistlichen Güter

zur Dotation der Kirchen- und Schulstellen verwendet, und in Folg«'

einer schärferen Instruction die feindlichen oder nicht bildungsfähigen

Elemente aus der protestantischen Kirche entfernt. Diese weit-

tragenden Maassregeln, welche im \>'esentlichen die festere Begrün-

dung der Kirche fördern und zum Theil die alten Verlegenheiten

beseitigen, gewinnen um so mehr an Bedeutung, als die Landesver-

tretung Sachsens einen bervorragenden Antheil an diesen Maassregeln

ninunt, sie befürwortet und den Modus derselben beeinflusst. Nun-

mehr zeigt sich, dass der Drang nach Reformation im sächsischen

Gebiete unaufhaltsam wächst, dass die geübte Langmuth gegen die

widerstrebenden Elemente ihrem Ende entgegen geht. Letztere werden

zur Keformation herübergezogen oder finden sich preisgegeben. Man

visitirt, wenn auch nicht ohne Widerstreben der Vasallen, die ab-

hängigen Gebiete und führt diese wenigstens in so weit zur pro-

testantischen Kirche über, dass die offene Opposition verstummt.

Allmählig erstreckt sich der Einfluss des sächsischen Hauses auf die

Reformation der Albertinischen Lande, und auf der Höhe der Macht

angekommen, nimmt sich der Schmalkaldische Bund auch der üeber-

führung des Wolfenbütteler (Tel)ietes zum Protestantismus an. Wäh-

rend in den Ernestinischen Landen inzwischen das reformatorische

Werk durch wiederholte Visitationen befestigt wird, deren Zahl sich

lediglich nach dem Bedürfniss richtet, wird der Rest des Papismns

getilgt und unmittelbar an <lie noch im Gange befindlichen Visita-

tionen schliesst sich die Begründung anderer wichtiger Institute an.

indem man zu der Ansicht gelangt, dass in den Superintendenturen

allein nicht diejenigen Aufsichtsbehörden zu suchen seien, welche die

protestantische Kirche schützen und weiter führen können, sondern

21*
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dass es hierzu der Begrüiidiin"- verschiedener Coiisistorien bedürfe,

während man in der Ausbildung des Stipendiatenwesens der Kirche

und Schule diejenigen Kräfte wieder zuzuführen sucht, welche dem

geistlichen Berufe, dem Zuge der Zeit gemäss, sich abzuwenden ge-

wohnt waren. Endlich versucht man im Anschluss an die Visitationen

und nach Vollendung der Anfliel)ung geistlicher Güter, das refonna-

torische Werk durch die „Bewidmung" sämmtlicher geistlicher Stellen

zu krönen, indem man sich der Hofftumg hingiebt, jenes zum völligen

Abschluss zu bringen. Mitten in diese Bestrebungen fallen politische

Ereignisse, welche die unter schwerem Bingen erstrebten protestan-

tischen Einrichtungen in halb fertigem Zustande treffen, deren Be-

gründer und Förderer zum Theil aus ihrer Machtstellung entfernen,

den Heerd des Protestantismus im Kurfflrstentluime Sachsen seiner

Ma4-htfrille entkleiden und das Ernestinische Fürstenhaus nöthigen. d(>n

Scliwerj)unkt seiner refonnatorischen Thätigkeit von Wittenberg zu

verlegen. Des unfertigen Zustan<ies der protestantischen Kirche in

Sachsen nehmen sich zwar die Nachfolger des Kurfürsten Julinnn

Friedricli durch die neu begriindete protestantische Schule in Jena

an. ab«'r diese verliert sich l»ald darauf in dogmatische Streitigkeiten

und das Eniestinische Sachsen geht überhaupt nach dem Tode Luther's

und «lern unglückliclien Ausgange des schnnilkaldischen Krieges seiner

tonangebenden Stellung in politischer wie in religiöser Beziehung ver-

histig.

Vergegenwärtigen wir nn> x liliesslich die Tendenz und die Er-

folge der Visitationen in dem behandelten Zeiträume, so ist in erster

Linie zu betonen, (hi.*<s bei der VMllig ungleichen Entwickehing der

lutherisch kirchlichen (lemeinden die Resultate der Einzelvisitationen

nothwendig sehr verschiedene waren. Je nachdem (b'r Einlliiss (b'r

Kirchenpatrone un<l Leimsherren sich günstig gestaltete, je nachdem

da.H Uegiment in den StA<lt<»n, welclie die vorzügliclisten Stützpunkte

der Kefonnatioii minm und das Hrndie Land mit sieb fortrissen, die

n»fomuit«»rischen Ich'cn erfasst und (hirchgeführt hatte, je nachdem die

Maidit dfr Klrtst^T und Stifl^'r si<'h na«hhaltig erwies und der Ein-

HiiKM katholischer .MaehtliidM'r an den (Irenzen des Territoriums sich

Kcitend niarlit«', waren <lie Visitationen von minderen mlei- grösseren

Krfolgen Iiegleit4't Doch »Udit fest. diuiN in der liegel nai li Ndiiiidune

UiT dritten ViKJUition in den bezüglichen Kreisen, die wesentlicli von
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den Diücesen der katholischen Zeit abwichen, der Papismus aus den

geistlichen Stellen vertrieben und die lutherische Lehre als eingeführt

betrachtet werden konnte. Hoben wir schon oben hervor, wie den

ersten Visitationen bereits die Idee zu Grunde lag, die Pfarreien

wieder aufzurichten und für dieselben eine bessere materielle Basis

zu schaffen, um das kirchliche Leben im Sinne Luthers zu ermög-

lichen, so lag der Schwerpunkt der Visitationen weitaus darin, dass

die Bestrebungen auf eine vollendete wirthschaftliche Gestaltung der

Pfarreien hinausliefen und dass man, als die Mittel der Visitatoren

erschöpft und sich die Neubildung der Kirche auf der gegebenen

materiellen Basis nicht ermöglichen Hess, man einen andern Factor

für diese Aufgabe heranzog. Indem man Hand an die geistlichen

Güter legte, fiel die Gestaltung der kirchlichen Verhältnisse nicht

allein den Visitatoren, sondern auch den Sequestratoren zu, die der

Jvirche als eine Art vom kurfürstli(dien Begimente unabhängige Finanz-

behörde diente. Indem sie die geistlichen Güter beaufsichtigten, nach

ihrem Fa'messen bewirthschafteten, hatten sie die Aufgabe, die Erträge

derscdben der Kirche und Schule zur Verfügung zu stellen, in so weit

dies die Bewirthschaftung der Klöster und die Versorgung ihrer In-

sassen zuliess. Wenn die Verwendung dieser geistlichen Güter nicht

den Erfolg hatte, den man sich für die kirchlichen Gestaltungen

v(U-sprach, so muss man bedenken, dass die finanziellen Verhält-

nisse der lutherischen Kirche. nicht erst zerrüttet worden waren, als

Luthers Lehre einsetzte und mit dem Beiseiteschieben frommer Stif-

tungen die Einkünfte d(^r Kirche und der Seelsorger sich schmäleiiien.

Es lässt sich unschwer nachweisen, dass der finanzielle Ruin der

Kirche schon aus den katholischen Zeiten datirt ^) und die protestan-

tische Kirche jetzt eine Aufgabe zu lösen hatte, an die das Papstthum

trotz schreiender Missstände nie heran getreten war. Die wirth-

schaftliche Gestaltung der Kirche ist und bleibt daher die haupt-

1) Wir verwelsüu hier auf das jetzt im Druck befindliche, von Dr. Stocholo

herauszugebende „Kegistrum subsidii" der Mainzer Diöcese von 1506, welches höchst

interessante Resultate für die Kenntniss der katholischen Kirche aufweist. Ins-

besonden; wird auch der Vergl(>ich lehrreich werden, wie die Kirche ihre Phy-

siognomie innerhalb weniger Decennien verändert hatte. Zum Theil lässt sich dieser

Vergleich des Registers mit den Visitationsacten der protestantischen Kirche er-

möglichen. Höchst interessant ist die finanzielle Lage des katholischen Geist-

lichen, von dem es z. B. lieisst: „propter paupertatem aufugit" u. s. w.
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sächlichste Aufgabe in dem behandelten Zeitraiiiiie. sie zeigt sich

viel schwieriger als das Beiseiteschieben des Papisiuus und wird auch

nicht völlig gelöst, als man am Schluss der Sequestration das Refor-

mationswerk durch die allseitige Bewidmung der Pfarreien zu krönen

sucht, da die politischen Ereignisse den Entwickelungsprucess der

jungen Kirche stören. Indess macht man aiuh nach anderer Seite

hin im Anschluss an die Visitationen die lebhaftesten Anstrengungen.

die protestantische Kirche fester zu begillnden. Erweist sich dieses

in der Begriindung der Consistorien
, jener geistlichen Oberaufsichts-

behörden, und in dem Institute der Stipendiaten, das insbesondere

dem Mangel des Zuwuchses der Kräfte für die Schule zugleich ab-

helfen soll, die eine untergeordnete Stelle eimiimmt. weil in erster

Linie nur die gelehrte Schule in den Städten gepflegt und die Aus-

bildung der Volksschule wohl angebahnt, aber nicht in erwünschter

^Veise erreicht wird, so darf man wohl behaupten, dass die gross-

artigen Bjöstrebungen nur theilweis von Erfolgen begleitet gewesen

sind. Immerhin zeigt die früheste Geschichte der protestantischen

Kirche an der Hand der Visitationen, dass die Bildungen, welche

erzielt worden, mächtig genug waren, und dass die Stürme, welche

gleich in den ersten Stadien kirchlicher Eutwiikelung und dann wieder-

holt an dem noch heute unfertigen Dome der protestantischen Kirche

gerüttelt haben, nicht im Staude gewesen sind, den Bau zu erschüttern.

Die Berechtigung der refonnatorischen. Ideen und deren Lebensfähig-

keit kennzeichnen sich dadurch in vnllendeter Weise.
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(Ausgeschlossen sind die Orte in den Visitationstabellen, da man diese ohnehin

leicht findet. Nur die Numon der Aemter, Stühle u. s. w. in den üebersichten

haben Berücksichtigung gefunden.)

Adorf, Stipendiatenrecht von 207.

Agricola 102.

Ahorn, Greistlicher zu 60.

Alber, Michael, Visitator, 125, Itil.

Allstedt, Amt und Stadt, Visitation

Ml 143; Schule zu U8.

Altbeck, Andres, Visitator, 228.

Altdresden, Stellung der Ordensper-

sonen 272 (s. Dresden).

Altimburg, Visitation 22, 23, 43 ff.,

172 ff.; Pfarrabgabe 51; Stipen-

dien recht zu 207.

Altenburg, Stift, stützt das Stipeii-

dienwesen 206.

Altenburg, Dorf 87.

Altengesees, Pfarrstolle 216.

Altenhayn, kirchl. Verhältnisse 101.

Altenhof, Pfarrei 96.

Altenmerbitz, Verkauf von Kirchen-

inventar 52.

Altleissnig, kirchliche Verhältnisse 96.

Altrannstodt, PfarrVerhältnisse 295.

Ammelshayn, Schule zu 188.

Anisdorf, Nie, Visitator 42; Thätig-

keit in Leipzig 238; Bischof von

Naumburg 288.

Angelhauson, Pfarrverhältn. zu 156.

Annaberg, Visitation zu 235.

Arbeitslöhne, Preise 218.

Arnsdorf, Pfarrabgabe zu 5 1 ; Schloss-

lehen zu 270.

Arnshaug, Visitation zu 18; religiöse

Zustände im Amte 90.

Arnstadt, Visitation und Pfarrverhält-

•

nisse 156.

Asbach, Verhältniss zur Visitation 13.

Auerbach, Dr. 239.

Aufgebotgroschen 178, 185.

Augsburg, Keichstag zu 104, 108,

119.

August, Herzog von Sachsen, Admi-

nistrator von Merseburg 290.

Auligk, Visitation zu 174.

Auma, gem. Kasten zu 93; Kirche

139; Stipendiatenrecht 207.

Bader, Paul, Visitator 53, 125, 192.

Bahrdorf, Gericht, Visitation 307.

Bamberg, Bischöfi'. Stellung und Ein-

tluss auf die Keformation 54, 60,

75, 192.

Baruth, Gottesdienst 39; Pfarrh. 151.
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Bauptticht für Kirchen und Schulen

184.

Bayer, Verf. der Visitations-lnstruc-

tion 120.

Becken, hölzernes, Pfarrabgabe 252.

Beddingeu, Gericht, Visitation 804.

Begräbnissgroschen 178.

Begräbnisskosten 144.

Begräbuis-spfennig 185.

Beichlingen, Herrschaft, Visitation der
j

243, 252; Geistliche der Herr- I

Schaft 135. !

Beigern, Stipendiatenrecht zu 207.

Beizig, Kreis und Amt, Visitation 33,
;

148; kirchliche Verhältnisse 153:
^

Stipendiatenrecht 207. '

Benno, Bischof 235; Beseitig, seines \

Grabes 285.
|

Bemsgrün, Visitation zu 170. i

Berthelsdorf 230.
|

Besoldungen der Geistlichen im Üurch-
;

schnitt 197.
|

Beutite, Kloster, Zahl der Insassen 226.
'

BeWidmung der Pfarreien 217—224.

Beyer, Leonhard, Visitator 230. i

Bibra, Stift, Zahl der Insassen 220.

Bioblach, eingepfarrtes Dorf \7\K

Bierabgabe 77.

Bildorla, Gericht. \iMt<iti(in ;>U6.

Binistiel, Johann, Magister, Visitator

126, 192.

Bittorfeld, (;ott»'s(lienst /.u 35); kinli-

lichu VerhallnisNü 153; Kruis, Amt

und Stadt, Visitation 82. 48, 140, i

149; Kti|M>ndiatenrucht zu 207.

HittKAogo 185.

Blick, Dr., VurfjwHer oincs Sclmnd-

buchs 287.

Bobenneukirchen, KrilhmeHNorsteilo 70.

BodoiU, i'farr«r /m 'xi

Böhmen, hussitischc Bewegung 94.

Boilstedt, Lehnsverhältniss von 12;

Verhör der Visitatoren 13.

Borna, Amt, Visitation 10, 172: Pa-

tronatsverhältiiisse 11, 12: geist-

liche Bezüge zu 50; Stipeudiaten-

recht zu 207.

Brandenstein, Ewald v., Soquestrator

109; Visitator 124; Executor 125;

— Felix, Sequestrator 109.

Bratwürste. Pfarrabgabe 144.

Braunsehweig, Krieg gegen 299; Re-

formation 299.

Brehna, Kloster, Visitation 42, 103.

Broitenbach, Georg v., Visitator 226,

240.

Breuser, Stadtschreiber 239.

Brisger, Prediger 44.

Brodbeete 185.

Binick, Stipendiatenrecht zu 207.

Brück, Dr. Gregor, Berathor der Vi-

sitations-Instruction 16, 22, 119,

120, 233; verhandelt mit Graf

Albrecht von Mansfeld 18; Tliätig-

keit in der Visitation 255; Antrag

auf Verth. der Braunscliw. Kirclieu-

ordnung 314.

Urunsrode, Gericht, Visitation 307.

Buch, Kloster 94, 96: Visitation /u

180, 191.

Bucha, Pfarrbesolduug zu 92.

Hiichhdlz. Pfarrei <)8; Stipcndiaton-

rocht zu 207.

Bülzig, Pfarrhaus zu 151.

Bftnau, V., Eamilie, Stellung zur re-

ligiösen l''i'age 11; — Güntiier,

Visitator 22; Sequestrator 109; —
Georg, Kxocutor 125.

llilrgcl, Mangel an (feistliclicn 20;

Mit /ii. riitcriiiilt dcNsoIlx'ii 110;
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Stii)eii(iiatenieclit zu 207; Visita-

tion des Amts 20.

Bugonhagen, Johann, prüft di(3 In-

struction der Visitatoreu 22, 23; —
Visitator 42, 125; Kirclicnordnung

299, 814, 819; Druck derscll)en

814; Kcforraation in Hildesheim

800; Visitator 801.

Burgwerben, Stuhl, Visitation 247,

277.

Burkersdorf, Visitation zu 19.

Burkhardt, Mag. Franz, Ansicht über

die Visitation 801.

Busendorf, kirchliche Verhältnisse 48.

Buttelstedt, Ötii)endiatenrecht zu 207.

Buttstodt, Ötipendiateureciit zu 207.

Calvörde, (lericht, Visitation 307.

(Janibray, Friede von UM.

Camburg, Amt, Visitation 245.

Camitianus, Dr., Stellung zur Visitii-

tion 241.

(Jandia, (reistlichor aus 06.

Capellendorf, Mutterkirche 87.

Carlowitz, v. , Stellung zur lieforuui-

tion 280, 288.

Carlstadt, Wirkung seiner Lehre 89;

Anhänger in Thllringen 20.

Casimir, Markgraf von Braiulenburg,

Stellung zur kirchlichen Frage 7.

Cellarius, Johann, Pfarrer 282; dessen

AVirken 237, 238.

Chenmitz, Visitation 285; — Klostor

zu, Stellung zur Keformation 287.

Coburg, Kastner zu (Bader), Visitator

29; — Kloster der Barfüsser, Ab-

findung 58; — Schulgeld zu 62;

— Sequestrationskasse zu 110; —
Visitation im liande 121 ; — Super-

intendentur 192; — Kirchen- und

Schuldiener zu 194, 196; — Con-

sistorium zu 201.

Cölpin, kirchliche Verhältnisse zu 88.

Colditz, Amt, Visitation 94 ff., 97,

98. 180—191; — Fortschritte

der Reformation 191; Schule 191;

— Sti})endiatenrecht zu 207.

C-onradsdorf 280.

Consistorien, Begründung in den Er-

nestinischen Landen 200— 204; —
in Heinrich's Landen 234.

Copitzsch, Visitation 19.

Corvinus, Visitator 801.

•Cotta, Hans, Visitator 125.

t'remona 289.

Creuzburg, Amt, Visitation 4; - Sti-

pendiateurecht zu 207.

Creuzburg, Christoph 137.

Crimmitzschau, Visitat. 68; Schule 68.

Crodel, Marcus, Schulmeister 189.

Crölpa, Pfarrdotation 92.

Cronschwitz, Kloster, Verordnung von

Predigern für dasselbe 18; Haltung

des Klosters 20, 79; Wirthschaft

78; kirchliche Verhältnisse zu 122.

Cruciger, Caspar 20 1 ; in Lcijizig 289

;

Visitator 286.

Cuba, eingepfarrtes Dorf 179.

Cultusbaulast 122, 123, 195.

Dachwich, Kirchenzucht zu 140.

Daumitzsch, Visitation zu 19.

Debschwitz, eingo])farrtes Dorf 179.

Denstedt, Ueorg v., Visitator uiul Exe-

cutor 125.

Destedt, Gericht, Visitation 306.

Deuben 101.

Dietlaff, Bischof, gegen die Reforma-

tion 800.

Dietnuuuisdorf, kirchl. Verhältn. 48.
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Dittersdorf, Stellung zur Visitat. H9:

Pfarrverhältnisse 177.

Dobeneck, Christoph v.. Stellung zur

Kefonnation 175.

Döbeln, Visitation zu 235.

Dohlen, Visitation zu 19.

Domanialvermögen 118.

Domniitzsch, Stipendiatenrecht zu 207.

Donndorf, Kloster 252.

Doma, Geistlicher zu, Stellung des-

selben 164.

Draco, Dr. Johann, Visit<itor 12.

Dreba, Visitation zu 19.

Dreitzsch, Visitation zu 19.

Dresden, Einzug Herzog Heinrich's

231; Reformation in 232—234,

286; religiöse Verhältnisse 237;

Jonas jiredigt daselbst 237; Stel-

lung zur Visitation 255 (s. Alt-

Dresden).

Droyssig, Tompclhof, Zahl der Insassen

226.

Dubro, Schulverhältnisse zu 4 1 ; kirch-

liche Vcrhilltnisse 28.

Düben, Amt. Vi.sitati(»n 33, 180 bis

191; kirchliclie Vcrhilltnisse 39;

Stipendiatenrocht zu 207.

Döring, Baltha.sar, Visitator 53, 121.

Dürrciiebersdorf, Stellung dos (Jeist-

lichen zu Kit.

Kbelebun, Kloster, Zulil der Insassen

22«.

KlN^rMtcin. Gericht, Visitation 311.

KrkardNlN*rg» , religiöse VorhAltnisse

253; Vinitation t\m Amtes 234.

Khobriich, IJiwtrufung dcHNelbun 193.

Khri*nhayn (k. KuchNhuin) 19.

KiiTlM'ti' 185.

Küiiibiirtr ViNiliitioii 9 I IV . 9*>, 180

bis 191; Schule zu 102, 188;

kirchliche Verhältnisso 186; Sti-

peudiatenrecht zu 207.

Eisenach, kirchliche Verhältnisse in 3

;

Verhältnisse mit den Klöstern 18;

Vereinigung der Klosterpereonen in

122: Visitationsort 43. 124; geist-

liche Stellen zu 139; — Kreis, Be-

soldungen im 197; — Stift zu.

Stütze des Stipendiatenwosens 206,

207; — Diöcese, Bewidniung in

der 220; Zulagen 221; — Super-

intendentur , Durchschnitts - Besol-

dung in der 221, 222: Schmal-

kaldischer Bundestag 298.

Eisenberg, Amt, Visitation 20, Jl ;

kirchliche Verhältnisse 2 1 ; Stipen-

diatenrecht zu 207.

Eisenberger, Dr. Peter. Absetzung des-

selben 232; Berichte über Dresden

286.

Eisfeld, Pfarrer zu, Visitation 29,

53, 56; Eingehen der Frauen-

capelle zu 59; Schule 62.

Elbenau 149.

Elisabeth, Herzogin von Sachsen, Stel-

lung zur Reformation 227.

Elleben, kirchliche Zustände 156.

Elsnig, kirchliche Verhilltnisso 39.

Elsterborg, Pfarrvorwdstung zu 168.

Endo, Götz V., 49; (UUz und Heinz,

Stellung zur Keforniiition 175.

Ernfried, Wolf, Visitat ionssciireibor

125.

Eschdorf, Pfarrvcrliältnissc zu 156.

EKcht'feld. Pfarnibgabe zu 52.

Ettischlobon, kirchliche Zustände 166.

Ktadorf, Krieg v., Vorh. zum IMmrcr

179: Stellung zur Visitat i(m 19 1.

EvaiiuM'liciikiU<(' 78.
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Evessen, Gericht, Visitation 304:

Pfarrei 316.

Ewige Kirche 52.

Eyraberg, Pfarrei 193.

Fachs, Dr., 239—240.

Fcchheim, Kircheiistrafon zu 193.

Feldarbeitslöhne, Preise derselben 2 18.

Ferdinand, König, Stellung zur Kefor-

luation 75, 232; 3Iandat gegen

Moritz 283.

Flachsbete 185.

Flachsbitte 1(57.

Flachszchnd 77.

Fladenkrieg 208.

Fleischzehud 185.

Forstenberg, Gericht, Visitation 311.

Franken, Visitation und Visitation-i-

orte 29, 53, 136, 191— 196, 217;

— Sequestration 109; Klösterzahl

116; Klosterertrage 117, 118;

Namen der Visitatoren für Fr. 124,

125 ; Adel Frankens, Stellung

desselben 198; (Jonsistoriuiu für

Franken 203.

Frankenhausen 252.

Frankenthal, geistl. Stellung zu 164.

Frankfurter Abschied 232.

Frankfurter Anstand 234.

Frankreich, Friede mit 104; Krieg

gegen 290.

Frauenpriessnitz, Kloster, Zahl der In-

sassen 226.

Freiberg, Amt, Visitation 226, 228,

235; Kefonnation 229; Schulen

zu 230.

Freisingen, Bischöfe zu 6, 7.

Frcjbergor, Caspar, Visitator 230.

Frejburg, Amt, Visitation 248, 279.

Friedebach 4.

Friedrich der Weise, Stellung zur re-

ligiösen Bewegung 2, 4, 5, 63;

stirbt 8; Fürbitte für Geistliche 60;

begründet das Stipendiatenwesen

204 fl".; Verhältniss zu Herzog

Georg 225 ff.

Friedrich, Prinz, Sohn Herzog Georg's

227, 230.

Friesau, Pfarrei 215.

Friesen, Bernhard, Stellung zur Re-

formation 170.

Friessnitz, Visitation zu 19.

Frohburg, geistliche Abgabe zu 50.

Frohndorf 252.

Fröttstodt, Visitation zu 12.

Fuchshain, kirchliche Verhältnisse 49.

Fuess, Wolfgang, Visitator 28, 95,

256, 274.

Furra, Kloster, Zahl der Insassen 226.

Gablenz, v., Gegner der Reformation

44; Georg, Stellung zur Reforma-

tion 175.

Gadegast, Gemeiudeleben zu 151.

Gärtner, Visitationsschreiber 125.

Gandersheim, Vereinigung dos Schnial-

kaldischen Bundesheeres 298; Ge-

richt, Visitation 308.

Gangbrode 185.

Gauern, Schule zu 52.

Gefell, kirchliche Verhältnisse 77.

Geistliche Güter 9.

Gemeine Biere 185.

Georg, Herzogs von Sachen, Gebiet,

Verk. der luther. Lehre im 49;

Pfarrer im 88; G.'s Verhältniss zu

Luther 225; Stellung zur Refor-

mation 225—228; G.'s Tod 231

schädigt die Ernest. Pfarreien 238

Stellung des Adels zu G. 249
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Keformationsvei-suche 283— 284;

Stellung zu den Stiftera 283.

Georg, Herzog von Anhalt, Wahl zum

Bischof 283: Verweser des Stifts

Merseburg 290, 291.

Georgenberg, GeLstlicher zu 192.

Georgenthal, Verhandlungen mit den

Klosterpersonon 18: UntcMhalt des

Abts 110.

Gera, Vorbereitung zur Visitation in

69; Visitationsort u. Bezirk 161 tt".

;

Befund 162 ff., 178: Schulbesol-

dung zu 167: Anordnungen der

VisitiJtoren 168; Schulverhältnisse

168, 169; Filialverhältnisae 179;

Kefonuat. 214; Superintendentur,

Durchschnittsbe.soldung in der 221,

222.

Gersdorf, Pfarrei 96.

Gerstenberg, Visitation zu 174.

Gei-stungen, Amt. Visitiition 4.

Gessen. 4'ilialverhältuisse 170.

Gestungshauscn, Visitation 57.

Gctreidcinaasse , Verschiedeuartigkeit

derselben 220, 251.

Getreidepreise 220.

Gcusau, Pfarrverh.lltnisse 295.

Geyer 229.

(Jiech, Mathes v., 59.

Glas, »in, als Pfarrabgabe 252.

GlaHliQttis Visitation 235.

Gleichen, (trafen von, Stellung /mv

Visitation 141.

Gliiida, Visitation 119.

Globig, unkirchliclies Wesen in 199.

(itiickenNchniiergidd 1 85.

GAdeni. kirchliche VerliftltnisM* zu 49.

GOdiMM, PrurrubKiibu zu 5<i

•• '
* " • "

: /.ur ViHitatiMii ii'.i.

'
I ' lun, ViHJtutor 12;

Georg, Visitator 274, 286; llart-

mann, Visitator 241.

Goldberg, Schule zu 189.

Goldstein, Dr. Kilian, Visitator 125.

Gommern, Visitation 34, 149.

Gorolitius, Martin, Visitator 301.

Goseck, Klostor, Zahl der Personen im

226; Visitation 245; Stolluut:' zur

Keformation 275.

Gosslar, Acht gegen 298 : Krieg gegen

Braunschweig 299.

(iotha 13: Verhandlungen mit den

Klosterpersonen 18; Visitationsort

43, 124; Vereinigung der Kloster-

l)ersonen zu 122; geistliche Stellen

zu 139; Consistorium 201; Stift,

Stutze des Stii)en(liatenwesens 206;

Stipendiatenrecht zu 207.

Gotteskühe 52.

Gotzniann, Cunz, Sequestrator 109.

Graba. Pfarrdotation 92, 98.

Gräfendorf, v., Berathor der Visitation

16; Wolf, Visitator 21 1.

(Jrilfenhaynichen, Amt. Visitation 33,

180— 191.

Graitschen, Visitation 87.

.Grandorf, (lapoUe 318.

Greeue, Gericht, Visitation 309.

Greifenhayn, kirchl. VerhiUtnisse 49.

Greiz, Visitationsbezirk 163; Schule

167; Visitation 166. 176—180;

reberführung zur Keformation 1 80.

21 I.

GriefstAdt, Oomthun'i, Zahl der Be-

wohner 226.

Grimnm, Amt. ^isitati^ll Ol. 97. 180

bis 191; Kloster 10 1; Diöcese,

Schulen 102; Fortschritte der Ke-

formation 191 ; Stipeiidialcnrcclit zu

2(>7; SupcriiittMiilfiilur. Durcli.sclni,-
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Besoldung 221, 222; Vollendung

der Bewidniung 223.

Gross, Christoph, Visitator und Exe-

cutor 135.

Grossgöhren, PfarrverhiUtnisse 294.

(xrünhain, Abt von, Pati'on G3: Stel-

lung zur Reformation G9.

Ciünther, Graf von Schwarzburg, Stel-

lung zur Visitation 154 ff.

Gütterglück, Visitation 149.

Guiu])erda, Pfarrbesetzung 92.

Haidezolind 77.

Harra, (ireistlichcr zu 215; Pfarrstclle

2 IG.

Hartniannsdorf 230.

Hartrode 50.

Harzburg, Gericht, Visitation 308.

Hase, Johaini, Pfarrer 96,

Haselbacli, Pfarrverhältnisse 169.

Haubitz, Asmus v., Visitator IG, 22,

27, 28.

Haugwitz, (läcilie v., Aebtissin in Seu-

selitz, Stellung zur Reformation

237, 273.

Hau|)treclit. als Pfarrbezug Gl.

Hausbreitenbach, Amt, Visitation 4.

Hausgroschen 140. 176, 210.

Haussuiann, Nicolaus, Stelhing zur

kirchlichen Frage 4: Verhilltniss

zu Luther 5, 6—10 ff., 63, G8.

Hayn, kirchliche Verhältnisse 48; Vi-

sitation 235; Kloster H., Stellung

zur Reformation 237, 273.

Hayn, Friedrich v., Visitator 274,

Heiligen -Kreuz, Visitation 87; Stel-

lung der Klosterpersonen IGG.

Heiliger Abend, Pfarrabgabe 7H.

Heinersdorf, Pfarrvermögen 2 IG.

Heinrich von Braunschweig, Scluitz-

fürst von Merseburg 284 ff,: be-

kämpft 289: Krieg gegen Heinr.

297 ff.; schätzt die Geistlichen 313.

Heinrich d. Ä. von Reuss, Stellung zur

Visitation 161, 214.

Heinrich d. J. von Reuss, Stellung zur

' Visitation 159— 1G4, 214.

Heinrich, Graf von Schwarzburg, Stel-

lung zur Reformation 155.

Heinrich, Herzog von Sachsen, Stel-

lung zur Refonuat. 226—282; er

tritt in den Schmalkaldischen Bund

228; Briefwechsel mit Kurf, Joh.

Friedrich 235; Gebot der Visitation

in Leipzig 240; Stellung zu den

Grafen 253; nimmt zweite Visi-

tation in Meissen vor 256; In-

struction für die Visitation 274:

H.'s Kirchenordnung in Morseburg

201.

Heldburg, Visitation 53, 55; Ver-

folgung der . Geistlichen zu 60;

geistliche Verhältnisse 62; Super-

intendentur 192.

Hellingen, Pfiirrverhältnisse 59, 60.

Heuneberg, Territorium der Grafen

von 124.

Herda, Einlager zu 137.

Herda, v. 137.

Herzberg, Kreis, Visitation 3 1 ; kirchl.

Verhältnisse 37, 153; Augustiuer-

mönche 42; Stipendiatenrecht 207.

Hessberg, Claus v., Sequestrator 109.

Hesse, Eoban 102.

Hesselrieth, Betrag der Ablösungs-

summe zu 62,

Hessen, Gericht, Visitation 307.

Heusdorf, Noinienkloster, Verordnung

von Predigern 18; geistliche Ver-

hältnisse 123.
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Hildburghauseu , Visitation 58, 55;

Eingehen der Kirche Jerusalem 59

;

Schule 62; Pfarrei 193.

Hildesheini. Stiftsfehde 298: Refor-

mation 299 ff.: Dompfaffen, scliä-

digcn die Pfarreien 318.

Hirsfeld (Hii-schfeld), Bernhard v.. Vi-'

sitator 42, 68, 125; St<^Ilimg zur

Visitation 69.

Höfchen, geistlicher Zustand 101.

Hnfier. Wolfgang. Visitator 196.

Hörseigau. Visitation 13.

Hofmann,Johann, Superintendent 21 0.

Hohburg, Pfarrstelle 212.

Hohenheyda 10.

Hohenleipisch, wendischer Gottesdienst

m 152.

Hühenstndt , kirchliche Verhaltnisse

101.

Hohen.stein, (trafen, St^'llung zur \i-

sitation 253.

Hohen.stein, Behandlung des Kinli-

ners zu 272.

Holstein, Herzog von 76.

Hcdzdurf. kirchliche Verhältnisse 38.

Holzhau.S4>n, Pfarrverhilltnisse 58.

Humbiirg vor Salza, Zahl der Kloster-

bewohner 226; Stellung zur Re-

formation 275.

Houilairg, (Jericht, Visitation 310.

Ifopfgarten, Pfarrabgabe zu 52.

Hopfg:irt«>ii . Friedrich v. 21 1 . Fa-

milie, Bexit/er von Sc|i|i)thi'iin nml

MalvonttHit 212

H«»pfg»rt«Mi , ChriNtoph v. , ViNitiitor

271. 2H«.

Hufi'HbnHl 140.

Hummi'lMhain, JugiiNchloHs 4.

Hund, Hiirkhurd. ViNitator 4: Si>i|ue-

«U-tttur 1U9.

Ilde. Pfarrei 316.

Imuierkühe 52.

Irfersgrün, Geistlicher zu 70.

Jena, Amt, Visitation 20. 21. 82,

88; Universität 21. 23: geistliche

Verhältnisse zu 21, 91. 139: Auf-

enthalt Melanchthous 22: Stipen-

diatenwesen 207: Stip.-Kecht 207.

Jerst^dt, Pfarrer zu 31(5.

Jerxheim, (lericlit. Visitation 307.

Jessen, Pfarrwohnung 151; Stipen-

diatenrecht zu 207.

Johann, Hei-zog und Kurfürst von

Sachsen, Stellung zur religiösen

Frage 4, 9; zur Visitation 11, 16,

21; ordnet die Visitation in Alten-

l)urg an 22: Patron 37: Stellung

zur Sequestration 100, 119; Jo-

hanu's Tod 110, 120; Stellung

zur neuen Visitation 119, 120:

Stellung zur lieforui. der Reuss.

Lande 159, 160; VerlWUtniss zu

Herzog Georg 225.

Joliaiui, Bischof von Meisseu, Stel-

lung zu Würzen 213; Reforniatittu

231, 282.

Johann, Prinz, Sohn Georgs 227.

Johann Ernst, Visitations-Tnstruction

121.

Johann Friedrich, Herzog und Kur-

fdrst, Stellung zur religiösen Be-

wegung 3, 4; Stellung zur Vi-

sitatiiui 120; Stellung zu Luther

154; Siedlung zu den Reussen 159

bis 169; zu den Consistorien 201 ff.:

zur Verwalt. der Kirciiengilter 202:

zu <li>u (ii'istliclicu lÜxM'liaupt 205:

zu Würzen 208 213; zu Heinrich

d .1. Voll Keiiss 214; zur llcsol-
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dungsfrage der (reistlicheu 219;

zu Herzog Georg 225; zur Re-

formation 227; EinHuss auf die

Reformation im Albertin. Sachsen

227 ff.; auf Heimich 231; Ein-

zug in Dresden 282; Verzicht auf

das Wurzener Patronat 234 ; Brief-

wechsel mit Herzog Heinrich 285;

in Leipzig 289; befiehlt gründliche

Visitation in l^eipzig 240; Thätig-

keit bei der Visitation 255; setzt

Amsdorf ein 288: Streitigkeiten

289.

Jonas, Justus, Visitator 42, 124,

125, 232, 238, 255, 28Ü; beräth

die Visitations-Instruction 119; be-

fördert die Consistorien 201; ur-

theilt über die Albertinische Vi-

sitation 235; predigt in Dresden

287; in Leipzig 289, 240; klagt

über die Geistlichen 250.

Jonaswalde, Filialverhältnisse 170.

Killberpfennig 185.

Käse als Pfairbezug 144.

Käsebitten 167.

Kahla, Visitation 20; Visitations-

erfolge 21; Stipendiatenrecht zu

207.

Kaienberg 149.

Kaltenborn, Kloster, Zahl der Insassen

226; Probstei. Stellung zur Re-

formation 275.

Kasekirchen, Pfarreinkommen 92.

Katharina, Herzogin von Sachsen,

Stellung zur Reformation 227.

Kauern, Pfarrer zu 76.

Kehmlitz, kirchliche Verhältnisse 40;

Mangel des Pfarrhauses 151.

Kelbra, Kloster 252.

Kemberg, Visitation 149; Stipen-

diatenrecht zu 207.

Kindt, Nicolaus, Visitator 53, 124;

Heinrich, Pfarrer 94.

Kindelbrück, Visitation 242.

Kirchberg, (Jericht, Visitation 310.

Kirchenbaulast 184.

Kirchengüterverwaltung 202.

Kirchenstrafen, Einführung 203.

Kirchfährendorf, Pfarrverhältn. 294.

Kirchnerstelle nach der Zeche 274.

Kirschkau, Pfarrer zu 165.

Kitzscher, Familie v., Stellung zur

Reformation 11; Hans, Visitator

256.

Kleinrössen, Pfarrstelle 151; Küstt'rei

151.

Kleinwalbur, Wiedertäufer zu 60.

Knodt, Paul, Visitationsschreiber 125.

Knorr, Johann, Pfairverwüster 168.

Köhra 101.

Königsberg, Visitation 53, 54; Auf-

hebung des Klosters 59; Pfarr-

bezüge zu 61.

Königsberg, Superintendentur 192.

Königslutter, Visitation im Gericht

306; ^'erwendung des Klosterein-

komraeus 319.

Königssee, Residenz der Schwanburger

155.

Könitz, Leben des Geistlichen zu 156.

Körlitz, Geistlicher zu 211; Kirchner-

stelle 212.

Kötteritzsch (Ködderitzsch), Sebast. v.,

Visitator 28, 42, 125.

Kötschau, Visitation 87.

Kornzehnd 50.

Kospot, Karl v., Visitator 214.

Kraftsdorf. Geistlicher zu 164.

Kramer, Michael, Prediger 48.
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Kranichfeld, Pfarrer zu 185.

Kratzbeer, WiedertTuiferin 68.

Kreitzeu, Melchior v., Thatigkeit 228,

229: Visitator 232.

Kreuzgroschen 176, 178.

Kablingen, Dotation der Pfarrei 301.

Kühnhausen, Einmahnung der Pfarr-

bezfige 141.

KuhköUn, Kloster. Zahl der Insassen

226.

Kuhzins 6, 52, 77.

Kurniainzisches Gebiet, Pfarrer im 89.

Läutgeld 185.

Laudshut, Bundestag 287.

Landwii-thschaft der Pfarreien 218.

Lange, Dr. Johann, Visitator 155.

Langenbernsdorf, Geistlicher zu 66.

liangenbuch, Geistlicher zu 76.

Langendorf, Kloster, Zahl der Insassen

226, 275; Stellung zur Reformation

275.

Langenrinne 230.

L'ingensalza, Qualification der Geist-

lichen 250.

Langer, Johann, Magister, Visitator

192, 196.

LaKin, B«'grnnder einer Schule in

Zwickau 190.

Laticha, IichnsverhUltniHS 12: visi-

iirt 13.

J^UChHtcdt, Amt. \ isitMlinn L".t:;:

Scliiil<> 29(i.

Laucnhuyn, FfarrverhflltniKM» 77.

Laiiingen, unb<>H«'t/.t«> Pfarrei 'M:\.

LaiiMNig, Hchuli' 102.

Laiiwmit/,, VJNitation 19.

bdNitNmitti'Jproiiio 198, 194. 221.

lA'l>«'nNt<'dt. Pfarrniitzung 31H.

LehrtTlMmulduug 167.

Leipzig, Teufelsbauner in 39; Einfluss

auf kirchliche Verhältnisse 101; Vi-

sitation 235; Sclnvierigkoiteu für die

Reformation 238; Rückkehr der

Verbannten 238, 239: Haltung der

Universität 238 ff.: Reformation

239; Johann Friedrich in Leipzig

239; Jonas in Leipzig 239, 240:

Myconius in Leipzig 239; Cruciger

in L. 239; Melanchthon in L.;

kirchliche Verhältnisse in 240; Stel-

lung des Paulinerklosters zur Re-

foiTuation 273; Actenversendung

nach L. 254; .Jungfraueiikloster,

Stellung zur Reformation 2 7 3 ; Fort-

gang der Reformation 28(5.

Leislau, Mutterkirche 87.

Leissnig. Visitation 94, 180—191:

Klosterverhältn. 187; Schule 188:

Fortschritte der Reformation 191:

Stipeudiatonrecht zu 207.

Leitlitz, Pfarrvvirthschaft 165.

Leuchtenburg, Amt, Visitation 20.

Leubnitz, Pfarrgerechtsame 272.

Leumnitz, oingepfarrtos Dorf 179.

Lichtenberg 230.

Lichtenberg, Gericht, Visitation 305.

Liclitenwalde, Sclilossleliou 270.

Liebcnwerda, Amt, Visitation 32, 147;

kirchliche Verhältnisse 153: Stijjon-

diat4.mrecht zu 207; Sui)erintendeu-

tur, Durchschnitts- Uesol.liing 221

bis 222.

liiebst^Mlt mit Nftgelstedt. Zahl der

Insassen 226.

Linda, Visitation 19.

liiiidcmanii (Lindonau), l'iiiil. predigt

in I)rcsdc>n 286; DilbTcu/ uiit

.lan.l. SrluMlk 228 229.

Lindcnau, Willifliii v., riclitft (>iiu>
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Schule auf 188; Eberhard, Exe-

cutor 213; Sigismund, Wahl zum

Biscliof 283.

Liptitz, Kirchnerstelle 212.

Lissa, Cunz v., Lehnsherr 12.

Lobenstein, Visitation 214; Vicar

zu 215; Superinteudentur 215;

Schule 216; Verhaltniss zur Ee-

foriuation 217.

Lochau, Amt, Visitation 30, 147.

Löbschütz, Mutterkirche 87.

Löhma, Pfiirrer zu 168.

Lohnia bei SchmöUn, kirchliche Ver-

hältnisse 49.

Lohma a. L. 50.

Lommatzsch, Visitation ^35.

Lucka, Geistlicher zu 48.

Liissel, Dr. 239.

Luptitz, kirchliche Verhältnisse 101.

Lusau, Filial von Clera 179.

Luther's Anschauung über die kirch-

lichen Verhältnisse 1, 3; Verhalt-

niss zu Jacob Strauss 3; Stellung

zur kirchlichen Frage 5, 8, 9, 10;

Verhaltniss zu Haussmann 5; als

Visitator 8; L.'s Postille, Einfüh-

rung 1 4; Visitationsentwurf 1 4; An-

trag auf "N'isitation 1 5; die Visitation

16; prüft die Visitationsinstruction

22, 23; Verhaltniss zur Visitation

24, 119; Vorrede zum Visitatious-

buch 25; L. als Visitator 28, 119,

124; Aeusserung über Armuth der

Pfarrer 37, 150; Gegner Luther's

54; Ansichten über Schulen 80;

Seductor genannt 94; Ansicht über

Feiertage 95; Verhaltniss zu Joli.

Hase 96; Kateehisnms 103; Stel-

lung zur Sequestration 106 ff.

109, 118, 205; Gutachten über
,

l'.urVliard t, Kivi'lion- unil Schul-Visitationon

die Sequestration 110; Ansicht über

Klöster 116; über Unterhalt der

Geistlichen 137; Besoldungsver-

hältnisse 154; Predigt 199: be-

räth die Consistorialordnuug 20 1

;

Verhaltniss zu Herzog Georg 225;

L.'s Irrthum 229 ; schafft die Messe

ab 233; will die Meissner Visitation

234; Schandbuch Blick's gegen

Luther 237; L. in Leipzig 239;

Thätigkeit in der Albertinischen

Visitation 255; überschlägt die

Abfertigungssumrae 272; L. be-

schimpft 289; besetzt den Naum-

burger Bischofssitz 291.

Luther, Käthe 154.

Lutter am Barenberge, Gericht, Visi-

tation 308.

Maltitz, V., Stellung zur llefonnatiou

175.

Mansfeld, Albrecht v., Gegner der

Visitation 18; Stellung zur Visi-

tation 89, 119.

Marburger Gespräch 104; Stipen-

diatenwesen 205.

Marienberg .229.

Marienthal, Kloster, Zahl der Lisassen

226.

Marienthal, Verwendung des Kloster-

einkommens 319.

Markranstedt, Schule 296.

Mecum, Friedrich, Visitator 12, 29,

124, 125.

Meeder, Wiedertäufer zu 60.

Meissen, Visitation und Visitationsorte

in 28; Meissen-Voigtländische Vi-

.sitation 28, 43, 45, 54, 94,

234, 255 ff.; Bischof von 96;

Sequestration 109; Klosterzahl 116;

22
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Namen der Visitatorou für 124,

125; BeWidmung der Pfarrei 223;

Stift, Verhältniss zu Pack 235;

Meissnische Pfarreien, Zahl 237:

Affra- Kloster, Stellung zur Visi-

tation 273 ; Stift, Stellung zur Ke-

formation 273; Zahl der Domherni

und Vicare 273.

Memmleben, Kloster, Stellung zur Re-

form.ation 275.

Melanchthon, Visit<ator 16, 22, 27,

29, 1 1 9; sein Verhältniss zu Strauss

124; urtheilt über die Visitations-

instrnetion 21; stellt sie fest 22;

Aufenthalt in Jena 22; behindert

an der Berathung der Visitations-

instniction 23; Autor der Instruc-

tion 23; Erscheinen seines Visi-

titionsbuches, Inhalt desselben 24,

228 ff.; versorgt die Coburger

Schule 62; M.'s Grammatik 102;

bearl>eitet die Consistorialordnung

201; sein Irrthum 229; Thatig-

koit im Albertinischen Sachsen

231; urtheilt über die geistlichen

Verhaltnis.se im Albertinischen 237,

in Ix'ipzig 239 ; besetzt den Naum-

burgor Bischofssitz 291 ; unterstützt

den Bi.schof Georg von Merseburg

291.

Menius, JuKtus, ViHJtator 29, 124,

125, 241; Thatigk.'it in der Be-

wi.hniing 220; iMhalt Zulage für

mw Pfarn'ien 21' I; klagt ülier

dio Oriittlichen 250.

Merei>burg, IIiM'hKtifl, Keforni. 27(>,

28«, 29i»; Viniüitiun 2K2 IT., 291

;

kirchlich^ Arnnitli 29»»; Srliulwcst'n

29«.

MMsbeller ou, lol, luo, 2iu.

Metzsch, Hans. Visitator 28. 124.

125; Executor 125, Joseph Levin,

Visitator 125, 161; Albrecht, Stel-

lung zur Reformation 177.

Michelspfennige 176.

Miehlesdorf, Pfarrwirthschaft zu 165,

177.

Mildenfurt, Haltung des Klosters 20;

Klosterwirthschaft 78.

Minckwitz, Christoph v., Executor 213.

Misslareuth, Vertreibung d. Pfarr. 75.

Mittelhausen, Begräbnisskost. zu 144.

Mockeni, Verkauf der Kirchonkloino-

dien zu 52.

Moderwitz, A^isitation 19.

Mönchrödeu, Kloster 59.

Mörlein, Max, Hofprediger, Visitator

196.

Mörtz, Pfarrabgabe zu 152.

Mösehlitz, Pfarrverhältniss 177.

Mohnnäpfe, Pfarrabgabe 77.

Molschlebcn, Kirchnerstelle zu 1 10.

Molwitz, Pfarrbesoldung zu 90.

Monstab, kirchliche Verhältnisse 48.

Morch 239.

Moritz. Herzog, Verhältn. zum Moissiiei

Bischof 208; Dill'ereuz mit .lohaiiii

Friedrich 209; Erbfolge 231, 281;

SU>llung zu den Bischöfen 287:

Streitigkeiten 289; Vorgehen gegen

die Bi.schöfe 289; Mandate gegen

M. 289; Kriegszug gegen Frank-

reich 290: Verliallen zum Schmal-

kaldischen Hund 290; als Refor-

mator 296.

Mosel, Pfarrer zu (»(>.

Muckrehna, kirchliche Vt'rliilltnisse .'19.

Müg<>ln, l'farrwohnung 151.

Mnhiberg, KlosttM", Stellung zur bN-

formatiou 237.
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]\I(ihlpfordt, Hermann, Sequestr. 109.

3i(ililtruff, Geistlichor zu 76.

31ülverstedt, Kloster, Zahl der Ein-

wohner 226; Lehnsverhäitn. 252.

]\lün7,er, Thomas, seine kirchlichen Ein-

richtungen 143—^145.

Mupperg, Schulverhältn. 62; Kirchen-

strafen zu 193.

Musa, Anton, Superintendent 21; Vi-

sitator 28, 43, 124; urtheilt über

Schulen 80.

Muschvvitz, Pfarrverhältnisse 295.

Musel, Geistlicher zu 76.

Mutzschen, Schule zu 102.

Myconius, Einzug in Dresden 232;

in Leipzig 239; designirter Bi-

schof 2J0.

Naitschau, Pfarrstelle 177.

Naulitz, Filialverhältniss von 170.

Naumburg, Domhenn als Visitatoren

7 ; BiscIiOfe als Visitatoren 6, 7

;

Vertrag von 1536 227; Einsetzung

des Anisdorf 288; Bisthum, Be-

setzung 291.

Neida, Wiedertäufer zu 60.

Neiden, kirchliche Verhältnisse 39, 40.

Nembt, papistischer Pfarrer zu 211,

212.

Noukersdorf, l^farrabgabe zu 51.

Neudresden, Visitat. 256; Barfüsser-

kloster 272 (s. Dresden).

Neuenbrück, Gericht, Visitation 307.

Neuenhofeu, Visitation 19; Pfarrdota-

tion 92.

Neuhaus, Visitation 57.

Neukirchen, Pfarrabgabe 50, 51.

Neustadt a. 0., kirchliche Verhältnisse

18, 91; Visitation 18, 84, 88;

Stipcndiateureclit zu 207; Durcli-

schnittsbesoldung in der Super-

intendentur 221, 222.

Neustadt in Pranken, Visitation 56;

Schule 195.

Niederfüllbach, papist. Vicar zu 192.

Niederojtpurg, Visitation 19.

Niederröblingen, PfarrbezQge zu 144.

Nienieck, Stipendiatenrecbt zu 207.

Nimbschen, klösterliches Leben 101;

Visitatiun 180—191; Klosterver-

hältnisse 187.

Nimmritz, Visitation 19.

Nischwitz, Gemeiudoverhältnisse 170.

Nöbdenitz, Pilialverhältnisse 170.

Nordhalben, Pfarrer zu 215.

Nürnberg, Iteligionsfriede 104, 232;

Kloster zu 142; Bund 284.

Oberbobritzsch, Visitation 230.

Oberledlau, geistliche Verhältnisse 49.

Oberwoissbach, kirchl. Zustände 155.

Oberwiorau, kirchl. Verhältnisse 49.

Oberwinkel, Geistlicher zu 171.

Oberzöberu, Pfarrabgabe zu 71.

Ochsenfart, Dr. 241.

Ochsenhäuter, Wolf, Vertreibung des-

selben 75.

Oelsnitz, Visitation 69; Vertreibung

des Pfarrers 75; Stipendiatenrecht

zu 207; Durchschnittsbesolduug in

der Superinteudentur 221, 222.

Oldisleben, Kloster, Zahl der Insassen

226.

Opferpfennigo 185, 216, 222.

Orlamünde, Amt, Visitation 20; Stadt,

Visitation 20; Wiedertäufer 89;

geistliche Verhältnisse 9 1 ; Pfarr-

besolduug 92; Stipendiatenrecbt zu

207.

Oschatz, Visitation 235.

22*
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Oschatz, Pfarrverhältnisse 177.

Ossa, Melchior v., Visitator 226.

Ostereier 151.

Ostergeid 185.

Oswald, Johann, Sequestrator 109;

Executor 125.

Ottenstein 311.

Otto, Kaiser, Bogniudor dos Stifts

Meissen 235.

Pack'sclie Händel, hindern die Visi-

tation 21.

Pack, V., Verhältniss zum Stift Moisscu

235.

Fahren, Vicar zu, Lebenswandel 1G5;

Pfarrverhältnisse 177.

Paitzdorf, Filialverhaltnisse 170.

Pauli, Dr. Benedict, Visitator 28, 42,

124; beräth die Visit^itionsinstruc-

tion 119, die Consistorialordnung

201.

Paulus, s. Lindenau oder Lindemann.

Pausa, Geistlicher zu 70; Stipendiaten-

recht zu 207.

Pausitz, Kircheninventar 212.

Pcgau, Visitation 235; Abt zu, Vcr-

fa.sser eines Schandbuchs 238;

Kloster, Zahl der Insassen 226.

Pcnijf, Visitiition 235.

Peritzsch, Verwüstung d<'s Kirchner-

hauses 186.

l'farrlMjzOge, Nann-n dt'rscIlMii: Aiif-

gebotifniHchen, Hecken, Bittgänge,

Urodboto, Kiurbote, Kvangelionkilse,

Kwige Knhc, FhichNbett*, Khichs-

bilte, Floinchzehnd, (5angbrode,(«las,

(iotti'Nkühu, llaidc/t'hnd, llaupt-

n>cht, Iloilif^r Abend, llufeubrode,

Iiiinifrkoht*, KnllMTpfennig, KAse-

liilti II , KAm-> , K)ii ii/cliiiil Ivii'ii/'

groscheu , Kuhzins , Messheller,

Opferpfenuige, Ostereier, Ostergeid,

Reiheschüssel, Schonbrod, Sichel-

geld, Sprcngbrodc, Sprengpfennige,

Taufgroschen , Tuutpfonnigo , Um-

gangsbrodo , Viehzchnd , AVachs-

zinsen, Wollenzins, Zolnull)rod, Zu-

sammcugobgrosclieu ; L'mwandlung

in Geld 61.

Pfarrdurchbohrcr 177.

Pfarrgebäude, Baulast derselben 122

bis 123.

Pfiirrstellenverminderung 222.

Pflug, Julius, Stellung zur Visitation

235.

Pforte, Kloster, Zahl der Insassen

226; Visitiition 245.

Pforten, eingo]>farrtes Dorf 179.

Philipp, Landgraf von Hessen, Aeusse-

rung Johann Friedrich 's über geist-

liche Güter 202; Vermittelungs-

rolle 209; — Bruder der Herzogin

Elisabeth 227 ;
gleicht die Wurzener

Differenz aus 289; vorgiebt Pfar-

reien 318.

Pillingsdorf, Filialverhaltnisse 170.

Pirna, Visitation 235; Besoldung der

Geistlichen 236; religiöse Verhält-

nisse 272.

Planitz, Hans v. d., Visitator 16, 22,

27, 160; Christoph v. d., Visitutor

28. 29, 124, 161.

Plateanus, Mag. P., 67.

Plauen, Visitation 69— 81, 158, 159;

Schulvcrhältiiisse 8t; Stipendiaten-

recht zu 207; Durchsclmiltsbesel-

dung in der Supciiiileiidentur 221

bis 222.

Pimzkt'. Kloslrr. Visitation 12.

IM.ilm rr.niAdl.iillni.sse 66.
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Plothen, Pfenverhältnisse 177.

Pöppelu, eiugeitfantos Dorf 179.

Pösneck, Visitation 18, 85, 88; geist-

liche Verliältnisse 91; Schulstelle

93; Stipendiatonrecht zu 207.

Polontz, Haus 283.

Polen/,, Zvvinglianer in 101; Schule

in 188.

Posa --^ Bosau, Abt zu 50.

Prag, Bischof Johann von Meissen in

287.

Predigerornat 191.

Predigthalten, Art des 178.

Prettin, Stipendiatenrecht zu 207.

Prctzschendorf, Visitation 230.

Preuss, Dietrich, Visitator 25(5.

Priessnitz, Entschädigung des Geist-

lichen 51; Visitation 87.

Priestäblich, Verwendung des Gottes-

hauses 186.

Priorau, Küsterei 1 5 1 ; Pfarrstolle 151.

Puster, llans, Stellung zur Visitation

111; Purgolt, Stellung zur Kefor-

niation 175.

Quedlinburg, Stift, Visitation 276.

Kabiel, Wolf, Stiftshauptmann, Stel-

lung zur Visitation 276.

Kanisi)erger, Caspar, Sequestrator 109.

Kanis, Visitation 119.

Kastenberg, Stipendiatenrecht zu 207.

Raschau, Wolf v., Klostervorstoher 79.

Kauenstein, Schlosslehn 270.

Kauth, Georg, Visitator 21-1.

Kcchenberg, Kudolf v., Visitator 232,

256.

lieckenrodt, Jobst v. 137.

Regonsburg, Reichstag 232.

Reichardsdorf, Pfarrer zu 90.

Reiheschüssel, Pfarrabgabe 62.

Reinhardsbrunn, Verhandlungen mit

den Klosterpersonen 18; Abt von,

Unterhaltung 1 16.

Reinsdorf, Kloster, Zahl der Insassen

226.

Reinsdorf, Pfarrverwüstnng 168, 177.

Rempe, Bonifacius, Visitator 155.

Renise, Visitation 170.

Rephun, Paul, Visitator 214.

Rcuss, Herreu von, Verhältniss zur

Visitation 135, 141.

Rousscnlande, Visitation 158, 176 bis

180.

Reust, Filialverhältnisse 170.

Rejmann, Visitator 161.

Riccius, Schulmeister 229.

Riddagshauseu , Einsetzung evangel.

Geistlichen 302.

Riddagshäuscr Dörfer, Visitation 311.

Riedel, Dr. Melchior 241.

Rieth, Pfarrverhältnisse 59.

Ringelheini, Verwendung des Kloster-

einkomniens 319.

Ringethal 230.

Rissau, Kloster, Stellung zur Refor-

mation 237, 273.

Roda, Amt, Visitation 20; Stadt,

Mangel an Geistlichen 20; Pfarr-

besoldung 93; Stipondiateurecht zu

207.

Roda, Beikirche von Greifenhayu 49.

Roda, versorgt von Bosau 50.

Roda bei Sangerhausen, Kloster, Stel-

lung zur Reformation 275.

Rodach, Visitation 53, 55; geistliches

Verhältniss zu 62 ; Superinteudentur

192; Schule 195.

Röpschitz, Eilial von Gera 179.

Rohrbach, Kloster, Zahl der Insassen

226; Stellung zur Reformation 275'



342 Register.

Rolitz. Geistlicher zu 250.

Kooüoburg. Visitation 69— 81, 158,

169; Bath zu, Executor 170.

Kosenau. Sylvester v., Visitator 125,

192; E.\ecuU>r 125.

Kossiebon, Kloster 252; Klage über

Verpflegung im 275; Stellung zur

Reformation 226.

Kotha, Kloster, Zahl der Insiissen 226.

Rotheoberg, Rudolf v., Visitator 286.

Kudolstadt, Visitiitionsort 156.

Kügheim, Entlassung des Geistlichen

zu 61.

Kupi)ersdorf, Pfarrei, Dotation und

Begriindung 216.

Rup|iersgrQu, Geistlicher zu 76.

Kutlia. PfarrWsetzung 92.

Saalburg, Schule 176; Visitatioiispro-

tocoll 176.

Saalf.'Jd, Stift, Visit4ition 119; Stadt,

gejfttliche Verh.lltnisse 9 ; Visitation

18, 86. 88, 89; l'farrbesohlung

92; SchulVerhältnisse 93; St\\)en-

diatenrccht zu 207.

Saara, Pfarrbezüge zu 51.

Sacbflon, ScqueMtration 109; Kloster-

zahl 116; Namen der Visitatoren

in 124, 125; liewidmung der Pfar-

reien 223.

HaebwiMlorf, Leben des Geist!. 101.

HlettlariMUion 79; Entwurf der von

1526 106.

Hafau, KlANter, Zahl der Inwuwen 226;

rvIlKiöNv VerhflItnixMe 263, 264;

KlAKter und KtifliT, Stellung zur

Keforination 275; ViNitatiun 276,

2HI

Mühuntri'n, ViNitution I; ViNitalionsurt

131 siii...ndiulenri>cht zu 207.

Saugerhansen, Kloster, Zahl der In-

sjissen 226; Amt, Visitation 249:

religiöse Verhältnisse 253.

Schafstedt, Schule 296.

Schalkau, Visitiitiou 57.

Schaubig, Caplan 44.

Schaurodt, Bernhard v., Stellung zur

Visitation 165.

Scheibengrobsdorf, eingepf. Dorf 179.

Schenk, Dr. Jacob, Visitator 228:

Differenzen mit Lindemann 228 bis

229.

Schkeitbar, Schule 296.

Schkeuditz, Amt, Visitation 293.

Schkura, Visitation 149.

Schladebacli, Pfarrvcrh.iltnisse 295.

Schladon, Gericht, Visitation 307.

Schloiiiitz, Schlosslelin 270.

Schleiz, Herrschaft 160; Visitatious-

ort 161; Visitiitionsbozirk und Be-

fund 162, 165, 177; Pfimbesol-

dung 167; Schule 167; Stellung

zur Reformation 178; Refoiniatiou

214.

Schlesshart, kirchliciu' Verliiiltnisse 58.

Schlettii, Stipendiatenroclit zu 207.

Schliobon, Amt, Visitation 31, 1 17:

kirchliche Verhältnisse 38, 153:

Sciiulü 1 1 ; Durclisclinitlsbesolthmg

in der Suporintciulcnlur 221,222.

Schlotheim, Kloster, Zalil der Insassen

226; Verhältnisse der Pfarrei 251

;

V, Ilopfgarton's Jj(>hen 252.

Schnialkaldischer Hund 101.

Schmiedoborg, Stipendiaten rerlit zu

207.

ScInnOlhi, FilialverhilltniNse 51; Sti-

pendiaten rocht zu 207.

Schneeberg, Stipendiatenrecht zu 207.

I

SchOmberg, Visual ien {!),
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Schönau, kirchliche Verhältnisse 38.

Schönau, Visitation 230.

Schönberg, Caspar v., Visitator 232;

Exccutor 273; — Anton v., Visi-

tator 228, 28G; Stellung zur Do-

tation der Pfarreien 236; — Kath

von Schönberg 24.1.

Schönberg, (Jeistlicher zu 7b.

Schönberg, Schlosslehen 270.

V. Schönburg'sches Gebiet und Herr-

schaft 49, 03; verweigert die Vi-

sitation 237.

Schöniugen, Gericht, Visitation 306.

Schoubrod, Pfarrabgabo 140.

Schott, Hans v. , benutzt stiftungs-

mässiges Vormögen 59; Sequestrat.

109; Exccutor 125; Stellung zur

Sequestration 198; — Heinz v.,

Visitator 125.

Schreiner, Johann, Visitator 209.

Schüssel, als Pfarrabgabe 252.

Schulbaulast 184.

Schulen, s. die oiiradnen Orte im Re-

gister und im Allgemeinen jeden

Abschnitt. Stellung derselben im

Visitationsbuch 26 ff.

Schulgold, s. Schulen, 79; Al)schaft"ung

desselben l95.

Schurff, Hieronjmus, Visitator 16, 27;

berathet die Visitationsinstruction

22, 23.

Schwabach, Conveut 104.

Schwanbeck, kirchl. Verhältnisse 40.

Schwarzburg, Grafsciiaft, Visitatiou

154; Grafen v., Stellung zur Visi-

tation 89; Besitzer von Zelle 252.

Schwarzenberg, Stipeudiatenrecht zu

207.

Schvveinitz, Kreis und Amt, Visitation

30, 148; gemeiner Kasten 38;

Schulgründung 41; Stipendiaten-

recht zu 207.

Seckstal, Pfarrverhältnisse 58.

Seesen, Gericht, Visitation 309.

Seitonrodc, Pfarrer zu 90.

Sequestration 197.

Seubteudorf, kirchl. Verhältnisse 177.

Seuselitz, Visitation 235; Stellung zur

Reformation 237, 273.

Seyda, Amt, Visitation 34, 146, 149.

Sichelgeld, Pfarrabgabe 50.

Sigisnmnd, Bischof, Stellung zur Re-

formation 283 ff.; Tod 290.

Sittichenbach, Klostor, Zahl der In-

sassen 226; Stellung zur Reforma-

tion 275.

Söllmnitz, Stellung des Geistlichen 164.

Soltdalen, Gericht, Visitation 305.

Sonneberg, Visitation 56.

Sornzig, Kloster, gegen die Reforma-

tion 96, 237, 273.

Spalatin, Visitator 10 ff., 22, 28,

43, 124, 125, 161, 209. 232,

286; berichtet über kirchliche Ver-

hältnisse 1 1 ;
prüft die Visitations-

tabellen 21; ergänzt die Visitations-

instruction 21, 120; sistirt die

Visitation im Altenburgischen 23;

beaufsichtigt die Visit;ition 81; als

Pfarrer 44; wünscht Fortsetzung

der Visitation 166; beaufsichtigt

die Herrschaft Gera 179; als Auto-

rität 185; Thätigkeit im Alberti-

uischen Sachsen 228 ff".; Aeusse-

rung über die Aebtissin v. Haug-

witz 237.

Spergau, PfarrverhäUiiisse 295.

Sperling, Thomas, Pfarrer 250.

Speyer, Reichstags Einiluss 15, 75,

104, 159; Ankunft des Kaisers
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290: Kammergericht und Reichs-

tag 297—298.

Spiegel, Asmus, Visitator 125, 161,

209; Executor 213.

Spiess, Magister, Yisitator 214.

Sprengbrode 50, 92, 176.

Sprengpfennige 50, 144, 184.

Sprottau, Geistlicher zu 101.

Stadtilm, Visitatiousort 156.

Starschedel, Dietrich v., Visitatur 43,

209.

Staufenberg, Gericht, Visitation 309.

Stein, Wolfgang, Visitator 274.

Steinbrück, Gericht, Visitiition 305.

Steinlaussig, Visitation 12.

Sti'inmetz, Hans, Beherberger der Vi-

sitatoren 43.

Sternberg, Hans v., Visitator 29, 53,

121; Sequestrator 109.

Stiefel, Michael, Pfarraufseher 39.

Sti|K?ndiatenwesen 204— 207.

Stös.sen, Stuhl, Visit^ition 216, 278.

Stolbcrg, (irafen von, Stellung zur Vi-

sitation 252, 253.

Storch 63, 68.

Strjuwberg, (ieistlicher zu 7l>.

Stra-sse, .Michael von der, Visitator

11.

Strau.s.s, J.ncol), Stellung zur kirch-

lichen Krage 3; Verh.'lltniss zu

Luther und 31elanchthon 8; Yisi-

tator 1.

StriMiwMlorf, Schuivorhaltnisse 62.

Studicrin , Krau Dr. , stiftet ein

KrankcMihauN 66.

KtunipfT. MagiNtcr 62.

Hüptit/, kirchliche VurlialtnJNsu 39.

SiindhnuM'n . ()lM;rpfurrui . Visitation

i:

Tauna, Stellung zur Reformation 178;

Pfarrverhältuisse 177.

Taubenheim, Hans v., Visitator 28.

42, 124.

Tauchwitz, wüste Mark 212.

Taufgroscheu 178.

Taufpfoimigo 185.

Teckwitz, AVolf v., Stellung zur Refor-

mation 175.

Tegkwitz, verkauft Kirdionornate 52.

Tenneberg, Amt, Visitation im 12;

Stellung zur Verminderung der

Pfarreien 221.

Tennstedt, Qualifioation der Geistlichen

250; Visitation 276.

Tettau, geistliche Nutzung 50; Pfarrer

zu 171.

Teuditz, Pfarrvorliältnissc 294.

Teufelsbaunen 39, 91.

Teutlcben, Pfarrei, Visitation 12.

Tcutleben, Ernst v., Lchiislierr 12.

Thaliwitz, i)apistischor PfairiM- zu 211.

Thammonhayn, /\viiii;liaiuT zu 101.

Thamsbrück, Pfarreinkommen zu 251;

Visitation 27(5.

Thanu, Eberhard v. d., Executor 125;

Visitator 196.

Thiersclmock, Visitation 87.

Thoiiliausen, kirchl. Voriiiiltnissc IS.

Tbrftnitz, Stellung dos Goistl. HM;

Pfarrbosoldung 167.

Thüringen, Visitationsinstruction für

18; VisiUition 18, 19, 28, 43,

82, 88, 127, 282, 241, 273;

Klosterertrage 108, 112— 1 1 5,

117— 118; Socjuestration 109

;

Namo der Visitatoren 121, 125;

Zahl der Kirchen, Filiale und Hei-

di'trlVr |:!ti; Zulage der Plarrcicn



Eeffister. 345

aus Klöstern 139; Aufhebung des

Opfergeldes 222; Bewidmung der

Pfarreien 223; Herabminderuug der

Pfarreien 22-1.

Tinz (Tintz), Verwendung des Pfarr-

einkoniniens 179; Pfarrverliältnisse

180.

Torgau, Berathung der Visitations-

instructiou zu 23; Visitation von

Kreis, Amt und Stadt 35, 180

bis 191; Schule zu 41, 188, 189;

Landausschusstag 109, 201; Sti-

pendiatenrecht zu 207; Vollendung

der Bewidniuug 223.

Tragis, Pf<irrbeziige zu 50.

Treben, Pfarrabgabo zu 52.

Treuen, Geistlicher zu 76.

Triebel, Pfarrverhältnisso zu 77.

Triller, Hans, Stellung zur Keforma-

tion 175.

Triptis, Stipendiatenrecht zu 207.

Tiützschler, Georg v., Sequestrator

109.

Tübingen, Stipendiatenweson zu 205.

Tuttcndorf, Visitation 230.

Uebigau, Schule 41; kirchliche Ver-

hältnisse 153.

Uelleben, Visitation 12, 13.

Unigangsbrode 140.

Uninierstadt, Schulvorhältnisse ü2.

Unipferstedt, Kirchärar 139.

lintinden, Pfarrer zu 59.

Unterbobritzsch 230.

Unterlauter, Geistlicher zu üO.

Uutermhaus, cingepfarrtes Dorf 179.

Untertriebel, Geistlicher zu 76.

Urbanskäse 178.

Utonbach, Kloster, Zahl der Kloster-

personon 226.

Uttenhausen mit Bonrode, Kloster, Zahl

der lusassen 226.

Veilsdorf, Pfarrer zu 60, 61.

Vetter, AViedertäuferin 68.

Viehzehnd 51.

Vienenburg, Gericht, Visitation 307.

Vincenz, Bischof von Merseburg, Tod

283.

Visitationsaufwand 82.

Visitationsbuch Melanchthon's, Er-

scheinen und Inhalt 21.

Visitationsexamen, Gang 142.

Visitationsiustruction, Inhalt 16 ff,;

Aonderung 21; Verbesserung 22;

neue Visitationsiustruction 120.

Voigtland, Visitation 43, 69— 81,

158; Sequestration 109; Klostor-

zahl 116; Namen der Visitatoren

für 124—125; Vollendung der Bo-

widmung 223.

Voigtshayn, Capelle 212.

Volkenrode, Kloster, Zahl der Insassen

226.

Volkolderode, Kloster, Stellung zur Re-

formation 275; Visitation 276.

VVachszius 77.

Walmede, Pfarrei der v., Visitation

306.

Walte rsdorf, Stellung des (Jeistlichen

zu 164.

Waltorshauscn, Stipondiatcnrecht zu

207.

Waren, Christoph v., Stellung zur Re-

formation 175.

Wartburg, Amt, Visitation im 4.

Warza, Pfarrregister 137.

Wassermüllcr, Urban, Domprediger

210.

Watzdorf, Heinz v., Visitator 214;
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Volrad v.. Yisitator 241 ; verwendet

Stiftuugou 251.

Weber, Johauo, Visitator 241.

Wcida, Visitatiou 18, 69—81, 159;

Haltung des Klostcre 20, 79;

Klosterwirthschaft 78; Schulen 79,

63; Stii>endiatcnrecht zu 207; Su-

perintoudcntur, Durcbschuittsbesol-

dung 221, 222.

Weidner, Wolfgaug, Visitjitor 192.

Weihnachtsbrode 92, 151, 17().

Weitsiar, Verhältnisse der Barfüsser-

münche 18; Visitationsort 121;

Entwurf der Visitiitionsinstruction

zu 53; I^mdtagzu 120, 195; Sti-

pendiatenrecht zu 207.

Weissbach, Frau v., Stellung zur Re-

fonuation 175.

WeisKbacli, Visitation zu 175.

Weissenbach, Hans, Sequestrator 109.

Weisseuborn, Kloster 230.

Weisscnfels, Kloster, Zahl der Per-

sonen 226; Amt, Visitation 245

bis 246, 277; religiöse Verhält-

nisse 253; Stellung des Klosters

in 275.

WeisseuKcc, Comtburhof, Zaid der In-

saiwen 226; Amt, Visitation 242;

Qualiliratitin der (ii>istliclu>n 250;

religiOtM; Verhältnisse 253.

Weiwig, Filiul von üora 179.

Wellwit/, Visitation 19.

WendhauNcn, (»ericht, Visitaiiou ,U)7.

WvndiHha>n, PfarrvcrliAllniKNe 9(i.

WendJM-hbiTnMlitrf, «•ingi'pfarrti's Dorf

179,

Wcndisrlio S|>rucliu, KircJienKpr. 152.

Würehn, kircblicho VerliiUlnJNMe 38.

WiTibtu, ViniUitiun 63; Sti|iemii»lon-

fivlif •: »oT

Wcnisdorf. Fainilie v. , Stelhing zur

religiösou Frage 11.

Wertheru, v., Besitzer von Donudorf

252.

Woscnsteiii, Schlosslehu 270.

Westcrhof, Gericht, Visitation 309.

Wcsthauscu, Pfarrei 59.

Woyra, Visitation 19.

Wiedohih, Gericht, Visitation 308.

Wiche, Stolberg'sches Lehen 252.

Wildcnbörtcn, Pfarrabgabo zu 52.

Wildonfols, Herron v. , Stellung zur

Refonuation 69: Anark v., Visitator

43, 124, 125; Kxpcut(.r 170.

Windiscbensulil, Kirchon/.nclit in 140.

Winkel, Pfarrbezüge in \i\.

Winzenberg, Gericht, Visitation 810.

Wittcheudorf, Visitjitor 119.

Wittenberg, Universität, Stellung zur

Visitation 16; Uebersiedelung nach

.Jena 21; Visitationstabellon in W.

21. — Kreis, Visitation 28, 29,

34, 145—154; Hontthnng der-

selben in W. Ki; Schullclucr in W.

102; Sequestration 110: Kiufüh-

rung des Wittenberger Gesangbuchs

143; kirchliche Vcriiältnisse 153,

151; Consistoriniii 201; Stipcn-

diutenwesen 205; Stiiiendialcnreclit

zu 207; Betlcutiiiii^' diT riiiver-

sitjlt 224.

Witzlebon, Familie v., Besitzer von

Rossleben 252: Gurt und Friedrich,

verringern das Kircbverniögen 137.

Witznity,, kirchliche Verlu'lllnisse 48.

Woldrnlierg, Gericht, Visitation 308.

Wollenbiltlel, gefundene Briefe zu 288;

erobert 289; Visitationen 297 bis

32Ü; Belagerung und Kroberung

VV.'s 299; 1{(-Ioniiation :!01 ;' erste
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deutsche Messe zu 312; Insclmft

über die Reformation 318.

Wolfraiusdorf (Wolfci-sdorf), Götz v.,

Gegner der Reforraat. 75; Hans v.,

Stellung- zur Visitation 1G4, 170.

Wolfsburg, Gericht, Visitation 307.

Wolkenhayn, Johann v., Visitator

125.

Wolkenstein 227, 229.

Wollenzins 50.

Wüllersleben, Ludwig v., Visitat. 155.

Würzbnrg, Bischöfe von, Stellung zur

Visitation 54, 192.

Würzen, Stift, Einfluss auf kirchliche

VerhilltBisse 101; Visitation 208

bis 213; Patronat in 234; Kampf

um 288.

Wydra, Abgabe an Geistliche 40.

Zalma, Amt, Visitation 149: Wohnort

des Geistlichen 151.

Zehndbrod 50.

Zeitz, Domherren zu 7: Statthalteir,

Stellung zur Reformation 159, 1G5;

Zufluchtsort der Katholiken 168;

Consistorium 202, 203.

Zelle. KI(»stor. Stellung zur Reforma-

tion 237, 273; Lehn der Grafen

von Schwarzburg 252.

Zeulenroda, Verhältniss zur Visitation

69; Pfarrwirtlischaft 165; Schule

167.

Zeuner, Caspar, Visiüitor 256.

Ziegenrück, Stipendiatenrecht zu 207.

Zinna, kirchliche Verhilltnisse 39.

Zoppothcn, PfaiTverhältnisse 177.

Zschei])litz, Klostor, Zahl der Insassen

226; Stellung zur Reformation 275.

Zschepa, Pfarrstelle 212.

Zschocken, Pfarrverhältnisse 66.

Zürchau, Visitation zu 174.

Zusammengebgroschen 178, 185,

Zwäzen, Comthurei, Zahl der Insassen

226; Visitation 244.

Zwickau, kirchliche Verhältnisse 4, 6

;

Visitation 63— 69; Schosser zu 76;

Landausschusstag 109, 119; Kur-

ort 169; Schule 189—190, 229;

Consistorium 201— 203; Stipen-

diatenrecht zu 207; Vollendung der

Bewidmung 223.

Zwingli'sche Lehre, Verbreitung 101.

Zwister, Christian, Vi.sitator 155.

Zwötzcit. Filial von Gera 179.
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